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Bundes - Acte.

Im Namen der allerheiligſten und untheilbaren Dreieinigkeit.

D ie ſouverainen Fürſten und freien Städte Deutſchlands , den gemeinſamen

Wunſch hegend , den ſechſten Artikel des pariſer Friedens vom 30 . Mai 1814. in

Erfülung zu ſehen , und von den Vortheilen überzeugt, welche aus ihrer feſten

und dauerhaften Verbindung für die Sicherheit und unabhängigkeit Deutſchlands,

und die Ruhe und das Gleichgewicht Europas hervorgehen würden, ſind übereina

gekommen , ſich zu einem beſtändigen Bunde zu vereinigen, und haben zu dieſem

Behuf ihre Geſandten und Abgeordneten am Congreſſe in Wien mit Vollmachten

verſehen , nämlich :

Seine kaiſerlich - königliche apoftoliſche Majeſtät: den Herrn

Cleinens Wenzeslaus Fürſten von Metternich-Winneburg- Ochſenhauſen , Ritter

des goldenen Vließes , Großkreuz des königlich -ungariſchen St. Stephansordens,

Ritter des Ordens des heiligen Andreas , des heiligen Alexander : Newsky , und

der heiligen Anna erſter Claſſe , Großkreuz der Ehrenregion , Ritter des Ordens

vom Elephanten , des Ordens der Ununciation , des ſchwarzen Adlers und des

rothen Adlers , des Seraphinen - Ordens , des heiligen Joſephs von Toscana, des

heiligen Hubertus , des goldenen Adlers von Würtemberg , der Ireue von Baden ,

des heiligen Johannes von Jeruſalem , und anderer mehr, Kanzler des militäris

ſchen Marie - Thereſien - Ordens , Curator der kaiſerlich - königlichen Academie der

vereinigten bildenden Künſte, Kämmerer, wirklichen geheimen Rath Sr.Majeſtát

des Raiſers von Öſterreich , Königs von Ungarn und Böhmen , Allerhöchſt deſſen

Staats - und Conferenzminiſter , auch Miniſter der auswärtigen Ungelegenheiten

und erſten Plenipotentiarius am Congreß ; und den Herrn Johann Philipp Baron

von Weiſenberg , Großkreuz des königlich - ſardiniſchen Ordens des heiligen

Mauritius und heiligen Lazarus , wie auch des Königlichen Ordens der baieriſchen

Krone u . [. w . Kammerherrn und wirklichen Geheimenrath Sr. kaiſerlich - apoſtos

liſchen Majeſtät, Höchftdeſſelben zweiten Plenipotentiarius am Congreß.

Seine königliche Majeſtät von Preußen : den Herrn Fürſten von

Hardenberg , Ihren Staatskanzler , Ritter des ſchwarzen und rothen Adler

Ordens, des preußiſchen St. Johanniter - Ordens, und des preußiſchen eiſernen

Kreuzes , Kitter des ruſſiſchen St. Andreas -, St. Alexander -Newsky - , und St.

Unnen - Ordens erſter Claſſe , Großkreuz des ungariſchen St. Stephansordens,

Großkreuz der Ehrenregion , Großkreuz des ſpaniſchen St. Carls - Ordens, Ritter

des ſardiniſchen Annunciaten -, des ſchwediſchen Seraphinen -, des däniſchen Ele:

phanten - , des baieriſchen St. Hubertus- , des würtembergiſchen goldenen Adlers

und mehrer anderer Orden ; und den Herrn Sari Wilhelm Freiherrn von Hum :

boldt, Ihren Staatsminiſter, Kammerherrn , außerordentlichen Geſandten und

bevollmächtigten Miniſter bei Ihro kaiſerlich - königlich -apoſtoliſchen Majeſtät, Ritteč

des rothen Adler - Ordens, des preußiſchen eiſernen Kreuzes erſter Claffe, Große
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kreuz des kaiſerlich -öſterreichiſchen Leopold - , des ruſſiſchen St. Unnen : Ordens

und des Ordens des Verdienſtes der baieriſchen Krone.

Seine königliche Majeſtät von Dänemark: den Herrn Chriſtian

Günther Grafen von Bernſtorf, Ihren geheimen Conferenzrath , außerordents

lichen Abgeſandten und bevollmächtigten Miniſter am Hofe Sr. kaiſerlich - könig

lichen apoſtoliſchen Majeſtät, und Bevollmächtigten am Congreß, Ritter des Ele:

phanten -Ordens , Großkreuz des Danebrog - Ordens und des königlich - ungariſchen

St. Stephans - Drdens ; und den Herrn Joachim Friedrich Grafen von Bern :

ſtorf, Ihren geheimen Conferenzrath, Bevollmächtigten am Congreß, Großkreuz

des Danebrog -Ordens.

Seine königliche Majeſtät von Baiern : den Herrn Hois Franz

Xavier Grafen von Rechberg und , Rothenlöwen , Kämmerer und wirklichen

geheimen Rath , außerordentlichen Geſandten und bevoUmächtigten Miniſter am

kaiſerlich - königlichen Hofe , Großkreuz des St. Hubertus - Ordens , Capitular

Commenthur des St. Georgs-, und Großkreuz des baieriſchen Civil- Verdienſt-Ordens.

SeineMaje ft ät der Rönig von Sachſen : den Herrn Sans Uuguſt

Fürchtegott von Globig , Ihren geheimen Rath , Kammerherrn , Hof- und

Juſtizrath und geheimen Referendar.

Seine Majeſtät der Rönig der Niederlande: den Herrn Franz

Chriſtoph Freiherrn von Gagern , Plenipotentiarius Sr. Majeſtät des Königs

der Niederlande und Ihrer Durchlauchten 0 :6 Herzogs und der Fürſten von

Naſſau , Großkreuz des heffiſchen Ordens vom goldenen Löwen , und des badiſchen

Drdens der Treue.

Seine Majeſtät der König von Großbritannien und Hans

nover : den Herrn Ernt Friedrich Herbert Grafen von Münſter , Erblands

marſchall des Königreichs Hannover, Großkreuz des königlich - ungariſchen St.

Stephans- Ordens, Sr. königlichen Majeſtät von Großbritannien und Hannover

Staats- und Cabinets- Miniſter, erſten Bevollmächtigten am Congreß zu Wien ;

und den Herrn Ernſt Chriſtian Auguſt Grafen von Hardenberg , Großkreuz

des kaiſerlich - öſterreichiſchen Leopold - Ordens , Ritter des königlich preußiſchen

rothen Udler - Drdens , und des Iohanniterordens , Sr. königlichen Majeſtät von

Großbritannien und Hannover Staats - und Cabinets -Miniſter , deſſen außer

ordentlichen Abgeſandten und bevolmächtigten Miniſter an dem Hofe Sr. kaiſers

lich - königlich - apoſtoliſchen Majeſtät, und deſſen zweiten Bevollmächtigten am

Congreß in Wien .

Seine königliche Hoheit der Rurfű r ft von Herren : den Herrn

Dorotheus Ludwig Grafen von Keller, Höchftihren Staatsminiſter , Großkreuz

vom goldenen Löwen und des preußiſchen rothen Udlers ; und den Herrn Georg

Ferdinand Freiherrn von Lepel, Ihro Kammerherrn und geheimen Regie:

rungsrath.

Seine königliche Hoheit der Großherzog von Herfen : den

Herrn Johann Freiherrn von Dürkheim von Altdorf , Shro geheimen Rath ,

Staatsminiſter und außerordentlichen Abgeſandten am Congreß, Großkreuz des

heffiſchen Verdienſt - Ordens, Commandeur des königlich - ungariſchen St. Ste:

phans - Drdens.

Seine königliche Hoheit der Großherzog von Sachſen-Weimar:

den Serrn Ernſt Auguft Freiherrn von Gersdorf, Ihren wirklichen geheimen

Rath, liegt an deffen Stelle den øerrn Friedrich Uuguſt Freiherrn von Minkw iB.)
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Seine Durchlaucht der øerzog von Sachſen - Gotha: den Herrn

Friedrich Auguſt Freiherrn von Minkwit, Ihren geheimen Rath .

Ihro Durchlaucht die şerzogin von Sachſen - Coburg-Meinin :

gen , als Regentin und Vormünderin Ihres Sohnes : ebendenſelben Freiherrn von

Minkwig .

Seine Durchlaucht der Herzog von Sachſen - Hildburghaufen :

den Herrn Carl Ludwig Friedrich Freiherrn von Baumbach , Ihren geheimen

Rath und Regierungspräſidenten .

Seine Durchlaucht der Herzog von Sachſen : Soburg - Saalfeld:

den Herrn Franz Xavier Freiherrn von Fiſchler von Irenberg, Ihren Oberſten ,

Ritter des kaiſerlich - öſterreichiſchen Leopold - Ordens, und des Ordens der baieri

Tchen Krone.

Seine Durchlaucht der Herzog von Braunſchweig - Wolfenbüt:

tel : an die Stelle des Herrn Wilhelm Juſtus Eberhard von Schmidt- Phi:

ſelded , Ihres geheimen Raths, ex substitutione den Herrn Dorotheus Ludwig

Grafen von seller , kurfürſtlich - heſſiſchen Staatsminiſter u . f. f.

Seine Durchlaucht der Herzog von Solftein Oldenburg : den

Herrn Albert Freiherrn von Maltzahn , Präſidenten der Regierung des Fürſten

thums Lübeck , Großkreuz des ruſſiſchen Ordens der heiligen Unna, und Ritter des

Ordens des heiligen Johannes von Jeruſalem .

Seine Durchlaucht der $ erzog von Medlenburg-Schwerin : den

Herrn Leopold Freiherrn von Preſſen , Ihren Staatsminiſter , Großkreuz des

Danebrog - Ordens.

Seine Durchlaucht der Herzog von Meklenburg - Strelit : den

Herrn Uuguſt Otto Ernſt Freiherrn von Derben , Ihren Staatsminiſter, Große

kreuz des preußiſchen rothen Adler - Ordens.
Seine Durchlaucht der Herzog von Anhalt - Deſſau : für ſich und

als Vormund des .minorennen søerzog & von Anhalt-Cöthen , und Seine

Durchlaucht den Şerzog von Anhalt -Bernburg gemeinſchaftlich : den Herrn
Wolf Carl Auguſt von Wolfframmsdorf, Präſidenten der Regierung zu Deſſau .

Seine Durchlaucht der Fürſt von Hohenzollern - Şech ingen :

den Herrn Franz Anton Freiherrn von Frand , Ihren wirklichen geheimen Rath.

Seine Durchlaucht der Fürſt von Hohenzollern -Sigmaringen:

den Herrn Franz Ludwig von Kirchbauer, Ihren geheimen Legationsrath .

Seine Durchlaucht der Herzog und Seine Durchlaucht der Für ft

von Naſſau : den Herrn Franz Chriſtoph Freiherrn von Gagern , und Herrn

Ernſt Franz Ludwig Freiherrn von Marſchall- Bieberſtein , Plenipotentiarius

Sr. Majeſtät des Königs der Niederlande, für ſeine deutſchen Staaten , und

Ihrer Durchlauchten des Herzogs und des Fürſten von Naſſau , Großkreuz des

Ordens der Ireue.

Seine Durchlaucht der Fürſtvon Lichtenſtein: den Herrn Georg Wala

ther Vincenz von Wiele , Vicekanzler der Regierung des Fürſten von Reuß zu Gera .

Seine Durchlaucht der Fürſt von Schwarzburg -Sondershauſen :

den Herrn Adolph von Weiſe , Ihren -geheimen Rath und Kanzler.

Seine Durchlaucht der Fürſt von Schwarzburg - Rudolftadt:

den Herrn Friedrich Wilhelm Freiherrn von Kettelhodt, Ihren Ranzler und

Präſidenten , auch Erbſchenk der gefürſteten Grafſchaft Henneberg, des großherzoglicha

badiſchen Ordens der Ireue Großkreuz.
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Seine Durchlaucht der Fürſt von Waldeď und Pyrmont: den

Herrn Günther Heinrich von Berg, Doctor der Rechte und Regierungspräſidenten

des Fürſten von Schaumburg-lippe.

Ihre Durchlauchten die Fürſten von Reuß, älterer und jünges

rer linie: den Herrn Georg Walther Bincenz von Wieſe, Vicekanzler der

Regierung zu Gera.

Seine Durchlaucht der Fürſt von Schaumburg-lippe: den Herrn

Günther Heinrich von Berg.

Ihre Durchlaucht die Fürſtin von der lippe, als Regentin und

Vormünderin des Fürſten Ihres Sohnes : den Herrn Friedrich Wilhelm Helwing,

Ihren Regierungsrath . .

Die freie Stadt lübed : den Herrn Jóhann Friedrich Hach , Doctor der

Rechte , und Senator dieſer Stadt. .

. : Die freie Stadt Frankfurt : den Herrn Johann Ernſt Friedrich Danz,

Doctor der Rechte , Syndicus dieſer Stadt.

Die freie Stadt Bremen : den Herrn Johann Smidt, Senator dieſer

Stadt.

Die freie Stadt Hamburg: den Herrn Johann Michael Gries, Syndicus

dieſer Stadt.

In Gemäßheit dieſer Beſchlüſſe, haben die vorſtehenden Bevollmächtigten nach

geſchehener Auswechſelung Ihrer richtig befundenen Vollmachten , folgende Artikel
verabredet.

I. Allgemeine Beſtimmungen .

Urt. 1. Die ſouverainen Fürſten und freien Städte Deutſchlands mit Ein :

ſchluß Ihrer Majeſtäten des Kaiſers von Öſterreich und der Könige von Preußen ,

von Dänemark, und der Niederlande , und zwar der Kaiſer von Öſterreich

und der König von Preußen , beide für ihre geſammten , vormals zum deutſchen

Reiche gehörigen Beſitungen , der König von Dänemark für Solſtein , der

König der Niederlande für das Großherzogthum lucemburg, vereinigen ſich

zu einem beſtändigen Bunde, welcher der Deutſche Bund heißen ſou .

Urt. 2 . Der Zweck deſſelben iſt : Erhaltung der äußern und innern Sicher

heit Deutſchlands , und der Unabhängigkeit und unverlenbarkeit der einzelnen

deutſchen Staaten .

Art. 3. Uue Bundesglieder haben , als ſolche, gleiche Rechte. Sie verpflichten

ſich alle gleichmäßig , die Bundesacte unverbrüchlich zu halten .

Urt. 4 . Die Angelegenheiten des Bundes werden durch eine Bundesverſamm :

Yung beſorgt , in welcher alle Glieder deſſelben durch ihre Bevollmächtigten , theils

einzelne , theils Geſammtſtimmen folgendermaßen , jedoch unbeſchadet ihres Ranges

führen :

1 ) Oſterreich . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Stimme ,

2 ) Preußen . . . . . . . . . . . . . . . . 1 :

3 ) Baiern . . . . . . . · · · · · 1 :

4 ) Sachſen . . . . . . . . . . . · · · · · · 1 :

5 ) Hannover . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 :

6 ) Würtemberg . . . . . . . . . . . . . . . 1 :

7 ) Baden . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

o
to

do

·
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8 ) Sturheſſen . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Stimme

9 ) Großherzogthum Seffen . . . . . . . . . . . 1 :

10 ) Dänemark, wegen Holſtein . . . . . . . . . . 1 :

11) Niederlande, wegen des Großherzogthums Lucemburg · 1

12) Die großherzoglich uud herzoglich ſächſiſchen Häuſer · . 1

13 ) Braunſchweig und Naſſau . . . . . . . . .. . 1

14 ) Mecklenburg - Schwerin und Mecklenburg- Strelik . . 1

15) Holſtein - Oldenburg , Unhalt und Schwarzburg . . . 1

16 ) Hohenzollern , Lichtenſtein , Reuß, Schaumburg- lippe,

Lippe und Waldeck . . . . 1

17) Die freien Städte , Lübeck , Frankfurt , Bremen und

Hamburg · · · · · · · · . _ : : 1

Zuſammen 17 Stimmen .

Art. 5 . Öſterreich hat bei der Bundesverſammlung den Vorſię. Jedes Bun :

desglied ift befugt , Vorſchläge zu machen , und in Vortrag zu bringen , und der

Vorſigende iſt verpflichtet, ſolche in einer zu beſtimmenden Zeitfriſt der Berathung

zu übergeben .

Art. 6 . Wo es auf Abfaſſung und Abänderung von Grundgeſeßen des Bundes,

auf Beſchlüſſe , welche die Bundesacte ſelbſt betreffen , auf organiſche Bundesein :

richtungen und auf gemeinnütige Anordnungen ſonſtiger Art ankommt, bildet fich

die Verſammlung zu einem Plenum , wobei jedoch , mit Rückſicht auf die Ber:

Tchiedenheit der Größe der einzelnen Bundesſtaaten , folgende Berechnung und Ber:

theilung der Stimmen verabredet ift :

1 ) Oſterreich erhält . . . . . . . . . . . . . . 4 Stimmen

2 ) Preußen . . . . . . . · · · · · · · · · · 4

3 ) Sachſen . . . . . · · · · · · · · · · · · 4 . .

4 ) Baiern · · · · · · · · · · · · · · · · · 4 ·

5 ) þannover . · · · · · · · · · · · · · · · 4 :

6 ) Würtemberg . . . . .

7 ) Baden . . . . . . .

8 ) Kurheſſen . . . . . . · · · · · · · · · 3

9) Großherzogthum Heſſen . .

10 ) Holſtein · · · · · · · · · · · · · · · · 3

11) Luxemburg . . . . . .

12) Braunſchweig . . . . .

13) Dedlenburg - Schwerin · · · · · · · · · · · 2

14 ) Naſſau · · · · · · · · · · · · · · · · · 2

15) Sachſen - Weimar . . .

16 ) : Gotha . · · · · · · · · · · · · · · 1 :

17 ) · Coburg · · · ·

18 ) - Meinungen . . . . . . . . . . . . . 1 :

19 ) • Şildburghauſen . . . . . . . . . . . . 1 :

(20) Mecklenburg- Strelik . . .

21) Holſtein - Oldenburg . . .

22 ) Unhalt - Dellau · · · · · · · · · · · · · · 1 :

23 ) : Bernburg · · · · · · · · · 1 :

24 ) · Cöthen . . . . . . . . . . . . . . . 1 :

25 ) Schwarzburg-Sondershauſen . . . . . . . . . . . 1 :
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26 ) Schwarzburg - Rudolſtadt . . . . . . . . . . . 1 Stimme

27) Hohenzollern - Hechingen . . . . . . . . . . . . 1 :

28 ) Lichtenſtein · · . . . . . . . '. . . . . . . 1 :

29) Hohenzollern -Sigmaringen ::

30 ) Waldeck . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 :

31) Reuß, ältere Linie . . . . .

32) · jüngere Linie . : .

33) Schaumburg - Lippe . . .

34 ) Lippe · · · · · · · . . . . . . . . . . 1 : ,

35 ) Die freie Stadt Lübeck . . . .

36 ) · . · Frankfurt . . . . . . . . . . . 1 ' :

37) • • • Bremen . . . . . . . . . . . . 1 .

38 ) : . : Hamburg . . . . . . . . . . . 1 .

Zuſammen 69 Stimmen.
Db den mediatiſirten vormaligen Reichsſtänden auch einige Curiatſtimmen in

Pleno zugeſtanden werden ſollen , wird die Bundesverſammlung bei Berathung

der organiſchen Bundesgeſebe in Erwägung nehmen .

Urt. 7. In wiefern ein Gegenſtand nach obiger Beſtimmung für das Plenum

geeignet fen, wird in der engern Verſammlung durch Stimmenmehrheit entſchieden .

Die der Entſcheidung des Plenizu unterziehenden Beſchluß - Entwürfe,werden

in der engern Verſammlung vorbereitet, und bis zur Unnahmeoder Ver:

w erfung zur Reife gebracht. Sowohl in der engern Verſammlung als in

Pleno, werden die Beſchlüſſe nach der Mehrheit der Stimmen gefaßt ; jedoch in

der Urt , daß in der erſten die abſolute , in dem lekteren aber nur eine auf zwei

Drittheilen der Abſtimmung beruhende Mehrheit entſcheidet. Bei Stimmengleichheit

in der engeren Verſammlung ſteht dem Vorſigenden die Entſcheidung zu .

Wo es aber auf Annahme oder Abänderung der Grundgeſeke, auf organiſche

Bundeseinrichtungen , auf jura singulorum oder Religionsangelegenheiten ankommt,

kann , weder in der engern Berſammlung noch in Pleno, ein Beſchluß durch
Stimmenmehrheit gefaßt werden.

Die Bundesverſammlung iſt beſtändig, hat aber die Befugniß, wenn die ihrer

Berathung unterzogenen Gegenſtände erledigt ſind, auf eine beſtimmte Zeit, jedoch

nicht auf länger , als vier Monate , fich zu vertagen .

Wenäheren , die Vertagung und die Beſorgung der etwa während derſelben

vorkommenden dringenden Geſchäfte betreffenden Beſtimmungen , werden der Buns

desverſammlung bei Abfaſſung der organiſchen Geſeke vorbehalten .

Urt. 8. Die Abſtimmungsordnung der Bundesglieder betreffend , wird feſtges

Teßt , daß , To lange die Bundesverſammlung mit Abfaſſung der organiſchen Gefeße

beſchäftigt iſt, hierüber keinerlei Beſtimmung gelte , und die zufällig fich fügende

Ordnung keinem der Mitglieder zum Nachtheil gereichen , noch eine Regel be:

gründen fou .

Nach Abfaſſung der organiſchen Geſeke , wird die Bundesverſammlung die

künftige, als beſtändige Folge einzuführende Stimmenordnung in Berathung neh

men , und ſich darin ſo wenig als möglich von der ehemals auf dem Reichstage,

und namentlich in Gemäßheit des Reichsdeputationshauptſchluſſes von 1803, beob

achteten Ordnung entfernen . Auch dieſe Ordnung kann aber auf den Rang der

Bundesglieder überhaupt, und ihren Vortritt außer den Verhältniſſen der Buna

desverſammlung, keinen Einfluß ausüben .



Urt. 9. Die Bundesverſammlung hat ihren Sit zu Frankfurt a. M . Die

Eröffnung derſelben iſt auf den erſten September 1815 feſtgeſeßt.

Urt. 10 . Das erſte Geſchäft der Bundesverſammlung, nach Ihrer Eröffnung,

wird die Abfaſſung der Grundgeſeke des Bundes , und deſſen organiſche Einrich

tung in Rückſicht auf ſeine auswärtigen , militairiſchen und inneren Verhältniſſe ſeyn.

Art. 11 . Alle Mitglieder des Bundes verſpredjen , ſowohl ganz Deutſchland,

als jeden einzelnen Bundesſtaat gegen jeden Ungriff in Schuß zu nehmen, und garan :

tiren ſich gegenſeitig ihre ſämmtlichen , unter dem Bunde begriffenen Beſikungen .

Bei einmalerklärtem Bundeskriege, darf kein Mitglied einſeitige Unterhandlun :

gen mit dem Feinde eingehen , noch einſeitig Waffenſtiüſtand oder Frieden ſchließen .

Die Bundesglieder behalten zwar das Recht der Bündniſſe aller Art, ver

pflichten ſich jedoch , in keine Verbindungen einzugehen , welche gegen die Sicherheit

des Bundes oder einzelner Bundesſtaaten gerichtet wären.

Die Bundesglieder machen ſich ebenfalls verbindlich , einander unter keinerlei

Vorwand zu bekriegen , noch ihre Streitigkeiten mit Gewalt zu verfolgen , ſondern

ſie bei der Bundesverſammlung anzubringen . Dieſer liegt alsdann ob, die Ver

mittlung durch einen Ausſchuß zu verſuchen , und falls dieſer Verſuch fehrſchlagen

ſollte , und demnach eine richterliche Entſcheidung nothwendig würde, ſolche durch

eine wohlgeordnete Uuſteägal - Inſtanz zu bewirken , deren Uusſpruch die ſtreitenden

Theile fich Tofort zu unterwerfen haben .

II. Beſondere Beſtimmungen .

Außer den in den vorhergehenden Artikeln beſtimmten , auf die Feſtſtellung

des Bundes gerichteten Puncten , ſind die verbündeten Mitglieder übereingekommen ,

hiemit über folgende Gegenſtände die in den nachſtehenden Artikeln enthaltenen

Beſtimmungen zu treffen , welche mit jenen Artikeln gleiche Kraft haben ſollen.

Art. 12. Diejenigen Bundesglieder , deren Beſikungen nicht eine Volkszahl

von 300,000 Seelen erreichen , werden ſich mit den ihnen verwandten Häuſern ,

oder andern Bundesgliedern, mit welchen ſie wenigſtens eine ſolche Volkszahl aus:

machen , zur Bildung eines gemeinſchaftlichen oberſten Gerichtes , vereinigen .

In den Staaten von ſolcher Volksmenge , wo ſchon jegt dergleichen Gerichte

dritter Inſtanz vorhanden ſind , werden jedoch dieſe in ihrer bisherigen Eigenſchaft

erhalten , wofern nur die Volkszahl, über welche ſie ſich erſtrecken , nicht unter

150,000 Seelen iſt.

Den vier freien Städten ſteht das Recht zu , ſich unter einander über die

Errichtung eines gemeinſamen oberſten Gerichtshofes zu vereinigen .

Bei den ſolchergeſtalt errichteten gemeinſchaftlichen oberſten Gerichten , ſou jeder

der Parteien geſtattet ſeyn , auf die Verſchidung der Acten auf eine deutſche Fa:

cultät, oder an einen Schöppenſtuhl, zur Abfaſſung des Endurtheils anzutragen.

Art. 13. In allen Bundesſtaaten wird eine landesſtändiſche Verfaſſung

Statt finden .

• Art. 14 . Um den im Jahre 1806 und ſeitdem mittelbar gewordenen ehema

ligen Reichsſtänden und Reichsangehörigen , in Gemäßheit der gegenwärtigen Vers

hältniſſe, in allen Bundesſtaaten einen gleichförmig bleibenden Rechtszuſtand zu

verſchaffen , ſo vereinigen die Bundesſtaaten ſich dahin :

a ) daß dieſe fürſtlichen und gräflichen Häuſer fortan nichts deſto weniger zu dem

hohen Adel in Deutſchland gerechnet werden , und ihnen das Recht der Eben

bürtigkeit in dem bisher damit verbundenen Begriffe , verbleibt.
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b ) Sind die Häupter dieſer Häuſer die erſten Standesherrn in dem Staate, zu

dem ſie gehören ; ſie und ihre Familien bilden die privilegirteſte Claſſe in

demſelben , insbeſondere in Unſehung der Beſteuerung.

c ) Es ſollen Ihnen überhaupt, in Rückſidit ihrer Perſonen , Familien und Bes

fißungen , alle diejenigen Rechte und Vorzüge zugeſichertwerden , oder bleiben ,

welche aus ihrem Eigenthumeund deſſen ungeſtörtem Genuſſe herrühren, und

nicht zu der Staatsgewalt und den höhern Regierungsrechten gehören.

Unter vorerwähnten Rechten ſind insbeſondere und namentlich begriffen :

1 ) Die unbeſchränkte Freiheit , ihren Aufenthalt in jedem zu dem Burde ges

hörenden , oder mit demſelben in Frieden lebenden Staate zu nehmen .

• 2) Werden , nach den Grundfäßen der früheren deutſchen Verfaſſung, die noch

beſtehenden Familienverträge aufrecht erhalten , und ihnen die Befugniß zugeſichert,

über ihre Güter und Familienverhältniſſe verbindliche Verfügungen zu treffen ,

welche jedoch dem Souverain vorgelegt , und bei den höchſten Landesſtellen zur

allgemeinen Kenntniß und Nachachtung gebrachtwerden müſſen . Alle bisher bagegen

erlaſſenen Verordnungen , ſollen für künftige Fälle nicht weiter anwendbar ſeyn .

3) Privilegirter Gerichtsſtand und Befreiung von aller Militairpfliğtigkeit,

für ſich und ihre Familien .

4 ) Die Uusübung der bürgerlichen und peinlichen Gerechtigkeitspflege in erſter ,

und , wo die Beſigung groß genug iſt, in zweiter Inſtanz, der Forſtgerichtsbarkeit,

Drtspolizei und Aufſicht in Kirchen - und Schulſachen , auch über milde Stiftungen ,

jedoch nach Vorſchrift der Landesgeſeke, welchen ſie, ſo wie der Militairverfaſſung

und der Oberaufſicht der Regierungen über jene Zuſtändigkeiten , unterworfen bleiben .

Bei der näheren Beſtimmung der angeführten Befugniſſe ſowohl, wie über :

haupt und in allen übrigen Puncten , wird zur weiteren Begründung und Feft:

ſtellung eines , in allen deutſchen Bundesſtaaten übereinſtimmenden Rechtszuſtandes

der mittelbar gewordenen Fürſten , Grafen und Herren , die in dem Betreff er

laſſene königlich baieriſche Verordnung vom Jahre 1807, als Baſis und Norm

unterlegt werden .

Dem ehemaligen Reichsabel werden die sub N . 1 und 2 angeführten Rechte,

Untheil der Begüterten an Landſtandſchaft, Patrimonial- und Forſtgerichtsbarkeit,

Ortspolizei, Kirchenpatronat, und der privilegirte Gerichtsſtand zugeſichert. Dieſe

Nechte werden jedoch nur nach Vorſchrift der Landesgeſeße ausgeübt. . .

In den durch den Frieden von Lüneville vom 9 . februar 1801 von Deutſch

land abgetretenen , und jeßt wieder damit vereinigten Provinzen , werden, bei An

wendung der obigen Grundfäße auf den ehemaligen unmittelbaren Reichsadel, dies

jenigen Beſchränkungen Statt finden , welche die dort beſtehenden beſonderen Vera

hältniſſe nothwendig machen .

Ait. 15. Die Fortdauer der auf die Rheinſchiffahrtsoctroi angewieſenen ,

directen und ſubſidiariſchen Renten , die durch den Reichsdeputationsſchluß vom

25. Februar 1803 getroffenen Verfügungen , in Betreff des Schuldenweſens, und

feſtgeſegten Penſionen an geiſtliche und weltliche Individuen , werden von dem

Bunde garantirt.

Die Mitglieder der ehemaligen Dom - und freien Reichsſtifter haben die Bez

fugniß , ihre durch den erwähnten Reichsdeputationsſchluß feſtgelegten Penſionen ,

ohne Abzug, in jedem mit dem deutſchen Bunde in Frieden ſtehenden Staate ver :

zehren zu dürfen .

Die Mitglieder des deutſchen Ordens, werden ebenfalls nach den in dem



Reichsdeputationshauptſchluß von 1803 für die Domſtifter feſtgeſekten Grundſägen ,

Penſionen erhalten , in ſo fern ſie ihnen noch nicht hinreichend bewilliget worden ,

und diejenigen Fürſterr, welche eingezogene Beſikungen des deutſchen Ordens er

halten haben , werden dieſe Penſionen , nach Verhältniß ihres Untheils an den ehe

maligen Ordensbeſikungen , bezahlen .

Die Berathung über die Regulirung der Suſtentationscaſſe und der Penſionen

für die überrhciniſchen Biſchöfe und Geiſtlichen, welche Penſionen auf die Beſiger

des linken Rheinufers übertragen werden , iſt der Bundesverſammlung vorbehalten .

Dieſe Regulirung iſt binnen Jahresfriſt zu beendigen ; bis dahin wird die Bezah

lung der erwähnten Penſionen auf die bisherige Urt fortgeſett.

Urt. 16 . Die Verſchiedenheit der chriſtlichen Religionsparteien kann , in den

Ländern und Gebieten des deutſchen Bundes, keinen Unterſchied in dem Genuſſe der

bürgerlichen und politiſchen Redite begründen .

Die Bundesverſammlung wird in Berathung ziehen , wie auf eine möglichſt

übereinſtimmende Weiſe , die bürgerliche Verbeſſerung der Bekenner des jüdiſchen

Glaubens in Deutſchland zu bewirken ſey , und wie inſonderheit denſelben der Ges

nuß der bürgerlichen Rechte , gegen die übernahme aller Bürgerpflichten , in den

Bundesſtaaten verſchafft und geſichert werden könne. Jedoch werden den Beken

nern dieſes Glaubens , bis dahin , die denſelben von den einzelnen Bundesſtaaten

bereits eingeräumten Rechte erhalten .

Art. 17. Das fürſtliche Haus Ihurn und Lapis bleibt in dem , durch den

Reichsdeputationsſchluß vom 25. Februar 1803, oder in ſpäteren Verträgen , bes

ftätigten Beſite und Genuß der Poſten in den verſchiedenen Bundesſtaaten , ſo

lange , als nicht etwa durch freie übereinkunft anderweitige Verträge abgeſchloſſen

werden ſollten .

In jedem Falle werden demſelben , in Folge des Art. 13. des erwähnten

Reichsdeputationshauptſchluſſes , ſeine auf Belaſſung der Poſten , oder auf eine

angemeſſene Entſchädigung gegründeten Rechte und Unſprüche verſichert.

Dieſes ſoll auch da Statt finden , wo die Aufhebung der Poſten ſeit 1803

gegen den Inhalt des Reichsdeputationshauptſchluſſes bereits geſchehen wäre, in ſo

fern dieſe Entſchädigung durch Verträge nicht ſchon definitiv feſtgeſekt iſt.

Art. 18. Die verbündeten Fürſten und freien Städte kommen überein , den

Unterthanen der deutſchen Bundesſtaaten folgende Rechte zuzuſichern :

a ) Grundeigenthum außerhalb des Staates , den ſie bewohnen , zu erwerben

. und zu beſigen , ohne deßhalb in dem fremden Staate mehreren Abgaben

und laſten unterworfen zu ſeyn , als deſſen eigene Unterthanen .

6 ) Die Befugniß :

1) Des freien Wegziehens aus einem deutſchen Bundesſtaate in den andern ,

der erweislich ſie zu unterthanen annehmen will ; auch

2 ) in Civil - und Militairdienſte deſſelben zu treten .

Beides jedoch nur, in ſo fern keine Verbindlichkeit zu Militairdienſten

gegen das bisherige Vaterland im Wege ftehe. Und damit, wegen der

dermal vorwaltenden Verſchiedenheit der geſeßlichen Vorſchriften über Mi

litairpflichtigkeit , hierunter nicht ein ungleichartiges , für einzelne Buns

desſtaaten nachtheiliges , Verhältniß entſtehen möge , ſo wird bei der

Bundesverſammlung die Einführung möglichſt gleichförmiger Grundſäge

über dieſen Gegenſtand in Berathung genommen werden .

c) Die Freiheit von aller Nadſteuer (jus detractus, gabella emigrationis),
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in ſo fern das Vermögen in einen andern deutſchen Bundesſtaat übergeht,

und mit dieſem nicht beſondere Verhältniſſe durch Freizügigkeitsverträge

beſtehen .

d ) Die Bundesverſammlung wird ſich , bei ihrer erſten Zuſammenkunft , mit

Abfaſſung gleichförmiger Verfügungen über die Preßfreiheit und Sicherſtel

lung der Rechte der Schriftſteller und Verleger gegen den Nachdruck beſchäftigen .

Urt. 19 . Die Bundesglieder behalten ſich vor , bei der erſten Zuſammenkunft

der Bundesverſammlung in Frankfurt, wegen des Handels und Verkehrs zwiſchen

den verſchiedenen Bundesſtaaten , ſowie wegen der Schifffahrt, nach Anleitung der

auf dem Congreſſe zu Wien angenommenen Grundfäße, in Berathung zu treten .

Urt. 20. Der gegenwärtige Vertrag wird von allen contrahirenden Theilen

ratificirt werden , und die Ratificationen ſollen binnen der Zeit von ſechs Wochen ,

oder wo möglich noch früher , nach Wien an die kaiſerlich - öſterreichiſche Hof- und

Staatscanzlei eingeſandt , und bei Eröffnung des Bundes in das Archiv deſſelben

niedergelegt werden .

Zur Urkunde deſſen , haben ſämmtliche Bevollmächtigte den gegenwärtigen

Vertrag unterzeichnet, und mit ihren Wappen beſiegelt. So geſchehen Wien ,

den achten Juni im Jahre ein tauſend acht hundertund fünfzehn.

( L . S .) Fürſt von Metternich . ( L . S .) Freiherr von Weſſenberg.

( L . S .) Carl Fürſt von Hardenberg. ( L . S .) C . W . Freiherr von Huma

boldt. ( L . S.) Chriſtian Graf von Bernſtorff. ( L . S.) Joachim Graf

von Bernſtorff. ( L . S.) Aloys Graf von Rechberg und Rothenlöwen .

( L . S .) Hans Auguſt Fürchtegott von Globig. ( L . S.) H . C . Freiherr von

Gagern. ( L . S .) E . Graf von Münſter. ( L . S .) E . Graf von Hardens

berg. ( L . S.) Graf von Seller, zugleich für Braunſchweig. ( L . S.) Georg

Ferdinand Freiherr von lepel. (L . S .) Johann Freiherr von Jürdheim .

( L . S.) Freiherr von Minkwit, ſubſtituirt für Herrn von Gersdorf, große

herzoglich - ſachſen -waimarſchen Bevollmächtigten, und herzoglich - ſachſen - gothaiſcher

und fachſen -meinungſcher Bevollmächtigter. ( L . S.) C . £. F. Freiherr von

Baumbach. ( L . S .) Freiherr Fiſchler von Ireuberg. (L . S.) Freiherr von

Nargahn. (L . S.) Leopold Freiherr von Preſſen. (L . S.) Freiherr von

Derben. ( L . S .) von Wolfframsdorf. ( L . S .) Freiherr von Frank.

( L . S.) Franz Aloys Edler von Kirchbauer. ( L . S.) Freiherr Marſchall

von Bieberſtein . ( L . S.) Dr. Georg von Wieſe, fürſtlich Lichtenſteiniſcher und

Reußiſcher Bevollmächtigter. ( L . S .) von Weiſe. ( L . S.) Freiherr von

Keterhot. ( L . S .) von Berg , Fürſtlich - Waldeck - und Schaumburg -Lippiſcher

Bevollmächtigter. ( L . S .) Helwing. (L . S .) I. F . Xach. (L . S .) Danz.

( L . S.) Smidt. ( L . S .) Gries.



Schluſs -Acte,

der über Ausbildung und Befeſtigung des deutſchen Bundes zu

Wien gehaltenen Miniſteralconferenzen vom 15. Mai 1820.

Durch Beſchluß der deutſchen Bundesverſammlung vom 8 . Juni 1820 . 311

einem der Bundesacte ſelbſt an Kraft und Gültigkeit gleichen Grundgeſeke

des Bundes erhoben .

W ie ſouverainen Fürſten und freien Städte Deutſchlands , einge

denk ihrer bei Stiftung des deutſchen Bundes übernommenen Verpflichtung, den

Beſtimmungen der Bundesacte durch ergänzende und erläuternde Grund:

geſeße eine zweckmäßige Entwicelung und hiemit dem Bundes-Verein ſelbſt

die erforderliche Vollendung zu ſichern , überhaupt, daß ſie, um das Band,

welches das geſammte Deutſchland in Friede und Eintracht verbindet , unauflöslich

zu befeſtigen , nicht länger anſtehen durften jener Verpflichtung und einem allges

mein gefühlten Bedürfniſſe durch gemeinſchaftliche Berathung Genüge zu leiſten ,

haben zu dieſem Ende nachſtehende Bevollmächtigte ernannt , nämlich :

1 ) Seine Majeſtät der Kaiſer von öftereidh , ŠTönig von Ⓡun :

garn und Böhmen : den Herrn Clemens Wenzel Lothar Fürſten von Met :

ternich -Winneburg, Fürſten zu Ochſenhauſen , Herzog von Portella , wirklichen

geheimen Rath , Staats- und Conferenza, dann dirigirenden Miniſter der auswär

tigen Angelegenheiten 2c.

2 ) Seine Majeftät der König von Preußen : den Herrn Grafen

Chriſtian Günther von Bernſtorff, Ihren wirklichen geheimen Staats - und

Cabinets-Miniſter, wie auch Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten 2c.; den

Herrn Friedrich Wilhelm Ludwig Freiherrn von Struſemark, Ihren General

lieutenant, außerordentlichen Geſandten und bevollmächtigten Miniſter bei Seiner

kaiſerlich - königlich apoſtoliſchen Majeſtät 20 .; und den Herrn Johann Emanuel

von Rüfter, Ihren geheimen Staatérath , außerordentlichen Geſandten und

bevollmächtigten Miniſter bei Seiner Majeſtät dem Könige von Würtemberg und

Sr. Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Baden 26.

3 ) Seine Majeſtät der König von Baiern : den Herrn Freiherrn

Friedrich von Zentner, Ihren wirklichen Staatsrath und Generaldirector im

Staatsminiſterium des Innern , und den Herrn Freiherrn Johann Gottlieb Eduard

von Staințein , Ihren geheimen Rath und bevollmächtigten Miniſter am kaiſerl.

königl. öſterreichiſchen Hofe 2c.

4 ) Seine Majeſtät & er König von Sachſen : den Herrn Dettlev

Grafen von Einſiedel, Ihren Cabinetsminiſter , Staatsſecretair der innern

Angelegenheiten 2c.; den Herrn Friedrich Abrecht Grafen von der Schulenburg
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Clofteroda, Ihren wirklichen geheimen Rath , Kammerherrn und bevollmäch :

tigten Miniſter am kaiſerl. öſterreichiſchen Sofe 26. ; und den Herrn Hans Auguſt

Fürchtegott von Globig , Ihren geheimen Rath und Kammerherrn 2c.

5 ) Seine Majeſtät der König von Großbritannien und Hana

nover: den Herrn Ernſt Friedrich Herbert Grafen von Münſter, Ihren

Staats - und Sabinetsminiſter ; und den Herrn Ernſt Chriſtian Georg Luguft

Grafen von Hardenberg , Ihren Staats - und Cabinetsminiſter , außerordenta

lichen und bevollmächtigten Abgeſandten an dem Hofe Sr. Kaiſerl. königl. apoſtos

liſchen Majeſtät.

6 ) SeineMajeſtät der König von Würtemberg: den Herrn Ulrich

Lebrecht Grafen von Mandelsloh , Ihren Staatsminiſter und außerordentlichen

bevollmächtigten Miniſter am kaiſerl. öſterreichiſchen Hofe.

7 ) Seine königliche Hoheit der Großherzog von Baden : den

Herrn Reinhart Freiherrn von Beeſtett, Ihren wirklichen geheimen Rath,

Staatsminiſter der auswärtigen Angelegenheiten 2c.; und den Herrn Friedrich

Carl Freiherrn von I ettenborn , außerordentlichen Gefandten und bevollmäch

tigten Miniſter am kaiſerl. königl. öſterreichiſchen Hofe 2c.

8 ) Seine königliche Hoheit der Kurfürſt von Heſſen : den Herrn

Freiherrn von Münchhauſen , Ihren geheimen Rath und Kammerherrn , außer

ordentlichen Geſandten und bevollmächtigten Miniſter am kaiſerl. königl. öſters

reichiſchen Hofe 26.

9 ) Seine königliche Hoheit der Großherzog von Heſſen : den

Herrn Sarl du Bos Freiherrn du Thil , Ihren wirklichen geheimen Rath :C.

10 ) Seine Majeſtät der König von Dänemark, Herzog von

Solftein und Lauenburg : den Herrn Joachim Friedrich Grafen von Bern

ſtorff , Shren geheimen Conferenzrath , außerordentlichen Abgeſandten und bevolla

mächtigten Miniſter am kaiſerl. öſterreichiſchen Hofe 2c.

11) Seine Majeſtät der König der Niederlande , Großherzog

von luxemburg : den Herrn Anton Reinhart von Falk, Miniſter für den

öffentlichen Unterricht , die Nationalinduſtrie und die Solonien .

12 ) Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Sachſen

Weimar, und Ihre Durchlauchten die Herzoge von Sachſen -Gotha,

Sachſen - Coburg, Sachſen -Meiningen und Sachſen -Hildburghau .

Ten: den Herrn Carl Wilhelm Freiherrn von Feitſch , großherzoglich ſachſen ,
weimar-eiſenachiſchen wirklichen geheimen Rath und Staatsminiſter 2c.

13) Seine Durchlaucht der Herzog von Braunſchweig - Wola

fenbüttel: den Herrn Grafen von Münſter 2c.; und den Herrn Grafen von

Hardenberg 2c.

Seine Durdhraucht der Herzog von Naſſau : den Herrn Frei:

herrn Ernſt Franz Ludwig Marſchall von Bieberſtein , Ihren dirigirenden

Staatsminiſter 2c.

14 ) Ihre königlichen Hoheiten die Großherzoge von Meklena

burg - Schwerin und Meklenburg - Strelik : den Herrn Leopold

Hartwig Freiherrn von Preſſen , großherzoglich meklenburg - Tchwerinſchen

Staats - und Cabinetsminiſter :c.

15) Ihre Durchlauchten die Herzoge von Þorſtein - Oldenburg,

von Anhalt- 6 öthen , Anhalt- Deſſau , anhalt-Bernburg, die für:

ften von Schwarzburg- Sondershauſen und Rudolftadt : den Herrn
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Günther Heinrich von Berg, Präſidenten des Obera:pellationsgerichts zu Oldenburg,

herzoglich - holſtein - oldenburgiſchen , herzoglich - anhaltiſchen und fürſtlich - ſchwarz

burgiſchen Bundestagsgeſandten 2c .

16 ) Ihre Durchlauchten die Fürſten von Hohenzollern -Hedhin

gen und þohenzollern -Siegmaringen , Lichtenſtein , Reuß ältere

und jüngere Linie, Schaumburg -lippe, lippe und Waldec : den

Herrn Freiherrn von Marſch all 2c.

17 ) Die freien Städte Lübeck , Frankfurt, Bremen und Sam :

burg : den Herrn Johann Friedrich Sach ac.

welche zu Wien , nach geſchehener Auswechſelung ihrer richtig befundenen Voll

machten , in Cabinetsconferenzen zuſammengetreten , und , nach ſorgfältiger Erwäs

gung und Wusgleichung der wechſelſeitigen Unſichten , Wünſche und Vorſchläge ihrer

Regierungen , zu einer definitiven Vereinbarung über folgende Artikel gelangt ſind :

Art. 1. Der deutſche Bund iſt ein völkerrechtlicher Verein der deutſchert

ſouverainen Fürſten und freien Städte , zur Bewahrung der Unabhängigkeit und

Unverlegbarkeit ihrer im Bunde begriffenen Staaten , und zur Erhaltung der innern

und äußern Sicherheit Deutſchlands.

Urt. 2 . Dieſer Verein beſteht in ſeinem Innern als eine Gemeinſchaft ſelbft

ſtändiger , unter ſich unabhängiger Staaten , mit wechſelſeitigen gleichen Vertrags :

rechten und Vertragsobliegenheiten , in ſeinen äußern Verhältniſſen aber , als eine

in politiſcher Einheit verbundene Geſammtmacht.

Art. 3 . Der Umfang und die Schranken , welche der Bund ſeiner Wirkſamkeit

vorgezeichnet hat, ſind in der Bundesacté beſtimmt, die der Grundvertrag und

das erſte Grundgeſex dieſes Vereins iſt . Indem dieſelbe die Zwecke des Bundes

ausſpricht , bedingt und begränzt ſie zugleich deſſen Befugniſſe und Verpflichtungen .

Urt. 4 . Der Geſammtheit der Bundesglieder ſteht die Befugniß der Ent:

wickelung und Ausbildung der Bundesacte zu , in ſo fern die Erfüųung der darin

aufgeſtellten Zwecke ſolche nothwendig macht. Die deßhalb zu faſſenden Beſchlüſſe

dürfen aber mit dem Geifte der Bundesacte nicht in Widerſpruch ſtehen , noch

von dem Grundcharakter des Bundes abweichen .

Art. 5 . Der Bund iſt als ein unauflöslicher Verein gegründet , und es kann

daher der Austritt aus dieſem Vereine keinem Mitgliede deſſelben frei ſtehen .

Urt. 6 . Der Bund iſt nach ſeiner urſprünglichen Beſtimmung auf die gegen

wärtig daran Sheil nehmenden Staaten beſchränkt. Die Aufnahme eines neuen

Mitgliedes kann nur Statt haben , wenn die Geſammtheit der Bundesglieder

ſolche mit den beſtehenden Verhältniſſen vereinbar und dem Vortheile des Ganzen

angemeſſen findet. Veränderungen in dem gegenwärtigen Beſinſtande der Bundes

alieder können keine Veränderungen in den Rechten und Verpflichtungen derſelben,

in Bezug auf den Bund , ohne ausdrückliche Zuſtimmung der Geſammtheit bewir

ken . Eine freiwillige Abtretung auf einem Bundesgebiete haftenden Souverainitäts

rechte kann ohne ſolche Zuſtimmung nie zu Gunſten eines Mitverbündeten geſchehen .

Urt 7. Die Bundesverſammlung, aus den Bevollmächtigten ſämmtlicher

Bundesglieder gebildet , ſtellt den Bund in ſeiner Geſammtheit vor, und iſt das

beſtändige , verfaſſungsmäßige Organ feines Willens und Handelns. ,

Art. 8. Die einzelnen Bevollmächtigten am Bundestage ſind von ihren Com

mittenten unbedingt abhängig , und dieſen allein wegen getreuer Befolgung der

ihnen ertheilten Inſtructionen , ſo wie wegen ihrer Geſchäftsführung überhaupt,

verantwortlich.
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Urt. 9 . Die Bundesverf ;nmlung übt ihre Rechte und Obliegenheiten nur

innerhalb der ihr vorgezeichneten Schranken aus. Ihre Wirkſamkeit iſt zunächſt

durch die Vorſchriften der Bundesacte, und durch die in Gemäßheit derſelben bes

Tchloſſenen , oder ferner zu beſchließenden Grundgeſeße, wo aber dieſe nicht zureichen ,

durch die im Grundvertrage bezeichneten Bundeszwecke beſtimmt.

· Art. 10. Der Geſammtwille des Bundes wird durch verfaſſungsmäßige Be

ſchlüſſe der Bundesverſammlung ausgeſprochen ; verfaſſungsmäßig aber ſind diejes

jenigen Beſchlüſſe, die innerhalb der Grenzen der Competenz der Bundesverſamm

lung, nach vorgängiger Berathung , durch freie Abſtimmmung entweder im engeren

Rathe oder in Plenum , gefaßt werden , je nachdem das Eine oder das Andere

durch die grundgeſeblichen Beſtimmungen vorgeſchrieben iſt.

Urt. 11. In der Regel faßt die Bundesverſammlung die zur Beſorgung der

gemeinſamen Angelegenheiten des Bundes erforderlichen Beſchlüſſe im engern Rathe,

nach abſoluter Stimmenmehrheit. Dieſe Form der Schlußfaſſung findet in allen

Fällen Statt , wo bereits feſtſtehende , allgemeine Grundſäge in Anwendung, oder

beſchloſſene Gefeße und Einrichtungen zur Uusführung zu bringen ſind, überhaupt

aber bei allen Berathungsgegenſtänden , welche die Bundesacte oder ſpätere Bea

Tchlüſſe nicht davon ausgenommen haben .

Art. 12. Nur in den in der Bundesacte ausdrücklich bezeichneten Fällen ,

und , wo es auf eine Kriegserklärung oder Friedensſchlußbeſtätigung von Seiten

des Bundes ankommt, wie auch , wenn über die Aufnahme eines neuen Mitgliedes

in den Bund entſchieden werden ſoll , bildet ſich die Verſammlung zu einem Ples .

num . ' Iſt in einzelnen Fällen die Frage, ob ein Gegenſtand vor das Plenum

gehört , zweifelhaft, To fteht die Entſcheidung derſelben dem engern Rathe zu . Im

Plenum findet keine Erörterung noch Berathung Statt , ſondern es wird nur

darüber abgeſtimmt, ob ein im engern Rathe vorbereiteter Beſchluß angenommen ,

oder verworfen werden ſoll. Ein gültiger Beſchluß im Plenum Teßt eine Mehr

heit von zwei Drittheilen der Stimmen voraus.

· Art. 13. über folgende Gegenſtände :

1 ) Annahme neuer Grundgeſeke, oder Abänderung der beſtehenden ;

2 ) Organiſche Einrichtungen , d . h . bleibende Anſtalten , als Mittel zur Erfül

lung der ausgeſprochenen Bundeszwecke ;

3 ) Lufnahme neuer Mitglieder in den Bund ;

4 ) Religionsangelegenheiten ;

findet kein Beſchluß durch Stimmenmehrheit Statt ; jedoch kannn eine definitive

Abſtimmung über Gegenſtände dieſer Art nur nach genauer Prüfung und Erörte:

rung der , den Widerſpruch einzelner Bundesglieder beſtimmenden Gründe, deren

Darlegung in keinem Falle verweigert werden darf, erfolgen .

Art. 14 . Was insbeſondere die organiſchen Einrichtungen betrifft , ſo muß

nicht nur über die Vorfrage, ob ſolche unter den obwaltenden Umſtänden noth

wendig ſind, ſondern auch über Entwurf und Anlage derſelben in ihren allgemeinen

Umriſſen und weſentlichen Beſtimmungen , im Plenum und durch Stimmenein :

helligkeit entſchieden werden . Wenn die Entſcheidung zu Gunſten der vorgeſchla

genen Einrichtung ausgefallen iſt , ſo bleiben die ſämmtlichen weiteren Verhand

lungen über die Ausführung im Einzelnen der engern Berſammlung überlaſſen,

welche alle dabei noch vorkommenden Fragen durch Stimmenmehrheit entſcheidet,

auch , nach Befinden der Umſtände eine Commiſſion aus ihrer Mitte anordnet,
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um die verſchiedenen Meinungen und Unträge mit möglichfter Schonung und

Berückſichtigung der Verhältniſſe und Wünſche der Einzelnen auszugleichen .

Urt. 15 . In Fällen , wo die Bundesglieder nicht in ihrer vertragsmäßigen

Einheit, ſondern als einzelne, ſelbſtſtändige und unabhängige Staaten erſcheinen ,

folglich jura singulorum obwalten , oder wo einzelnen Bundesgliedern eine beſon

dere , nicht in den gemeinſamen Verpflichtungen Wer begriffene Leiſtung oder

Verwilligung für den Bund zugemuthet werden ſollte, kann ohne freie Zuſtimmung

ſämmtlicher Betheiligten kein dieſelben verbindender Beſchluß gefaßt werden .

Art. 16 . Wenn die Beſißungen eines ſouverainen deutſchen Hauſes durch

Erbfolge auf ein anderes übergehen , ſo hängt es von der Geſammtheit des Buns

des ab , ob und in wiefern die auf jenen Befißungen haftenden Stimmen im

Prenum , da im engern Rathe kein Bundesglied mehr , als eine Stimme führen

kann , dem neuen Beſiger beigelegt werden ſollen .

Art. 17. Die Bundesverſammlung iſt berufen , zur Aufrechthaltung des wah

ren Sinnes der Bundesacte , die darin enthaltenen Beſtimmungen , wenn über

deren Auslegung Zweifel entſtehen fouten , dem Bundeszweck gemäß zu erklären ,

und in aưen vorkommenden Fällen den Vorſchriften dieſer Urkunde ihre richtige

Anwendung zu ſichern.

Urt. 18 . Da Eintracht und Friede unter den Bundesgliedern ungeſtört auf:

recht erhalten werden ſoll , ſo hat die Bundesverſammlung, wenn die innere Ruhe

und Sicherheit des Bundes auf irgend eine Weiſe bedroht oder geſtört iſt, über

Erhaltung oder Wiederherſtellung derſelben Rath zu pflegen , und die dazu geeig

neten Beſchlüſſe, nach Anleitung der in den folgenden Artikeln enthaltenen Beſtima

mungen , zu faſſen .

art. 19 . Wenn zwiſchen Bundesgliedern Thätlichkeiten zu beſorgen , oder

wirklich ausgeübt worden ſind, ſo iſt die Bundesverſammlung berufen , vorläufige

Maaßregeln zu ergreifen , wodurch jeder Selbſthülfe vorgebeugt und der bereits

unternommenen Einhalt gethan werde. Zu dem Ende hat ſie vor allem für Auf

rechthaltung des Beſikſtandes Sorge zu tragen .

Urt. 20. Wenn die Bundesverſammlung von einem Bundesgliede zum Schube

des Beſikſtandes angerufen wird , und der jüngſte Beſikſtand ſtreitig iſt ; ſo four

ſie für dieſen beſondern Fall befugt ſeyn , ein bei der Sache nicht betheiligtes

Bundesglied , in der Nähe des zu ſchüßenden Gebietes, aufzufordern , die Thatſache

des jüngſten Beſißes , und die angezeigte Störung deſſelben ohne Zeitverluſt durch

ſeinen oberſten Gerichtshof ſummariſch unterſuchen und darüber einen rechtlichen

Beſcheid abfaſſen zu laſſen , deſſen Vollziehung die Bundesverſammlung, wenn der

Bundesſtaat , gegen welchen er gerichtet iſt, ſich nicht auf vorgängige Wufforderung

freiwillig dazu verſteht, durch die ihr zu dieſem Ende angewieſenen Mittel zu

bewirken hat.

Urt 21. Die Bundesverſammlung hat in allen , nach Vorſchrift der Bundess

acte bei ihr anzubringenden Streitigkeiten der Bundesglieder die Vermittelung

durch einen Ausſchuß zu verſuchen . Können die entſtandenen Streitigkeiten auf

dieſem Wege nicht beigelegt werden , ſo hat ſie die Entſcheidung derſelben durch

eine Aufträgalinſtanz zu veranlaſſen , und dabei , ſo lange nicht wegen der Auſträs

galgerichte überhaupt eine anderweitige übereinkunft zwiſchen den Bundesgliedern

Statt gefunden hat, die in dem Bundestagsbeſchluſſe vom ſechzehnten Suni acht:

zehnhundert und ſiebenzehn enthaltnen Vorſchriften , ſo wie den in Folge gleich:
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zeitig an die Bundestagsgefandten ergehenden Inſtructionen , zu faſſenden beſondern

Beſchluß zu beobachten .

Urt. 22. Wenn nach Anleitung des obgedachten Bundestagsbeſchluſſes der

oberſte Gerichtshof eines Bundesſtaats zur Uuſträgalinſtanz gewählt iſt, ſo ſteht

demſelben die Leitung des Proceſſes und die Entſcheidung des Streits in allen

ſeinen Haupt- und Nebenpuncten uneingeſchränkt und ohne alle weitere Einwirkung

der Bundesverſammlung, oder der Landesregierung zu . Legtere wird jedoch , auf

Antrag der Bundesverſammlung, oder der ſtreitenden Theile , im Falle einer Zö

gerung von Seiten des Gerichts , die zur Beförderung der Entſcheidung nöthigen

Verfügungen erlaſſen .

Urt. 23. Wo keine beſondere Entſcheidungsnormen vorhanden ſind , hat das

Auſtragalgericht , nach den in Rechtsſtreitigkeiten derſelben Art vormals von den

Reichsgerichten fubſidiariſch befolgten Rechtsquellen , in ſo fern ſolche auf die jeßi

gen Verhältniſſe der Bundesglieder noch anwendbar ſind , zu erkennen .

• Urt. 24 . Es ſteht übrigens den Bundesgliedern frei, ſowohl bei einzelnen

vorkommenden Streitigkeiten , als für alle künftigen Fälle, wegen beſonderer Uus

träge oder Compromiſſe übereinzukommen , wie denn auch frühere Familien - oder

Bertrags - Uusträge durch Errichtung der Bundesaufträgalinftanz nicht aufgehoben

noch abgeändert werden.

Art. 25 . Die Aufrechthaltung der innern Ruhe und Ordnung in den Bun

desſtaaten ſteht den Regierungen allein zu . 2016 Uusnahme kann jedoch, in Rüd

ſicht auf die innere Sicherheit des geſammten Bundes , und in Folge der Ver

pflichtung der Bundesglieder zu gegenſeitiger Hülfsleiſtung, die Mitwirkung der

Geſammtheit zur Erhaltung oder Wiederherſtellung der Ruhe , im Falle einer

Widerſeßlichkeit der Unterthanen gegen die Regierung, eines offenenen Aufruhrs,

oder gefährlicher Bewegungen in mehreren Bundesſtaaten , Statt finden .

Urt. 26 . Wenn in einem Bundesſtaate durch Widerſeklichkeit der Unterthanen

gegen die Obrigkeit die innere Ruhe unmittelbar gefährdet, und eine Verbreitung

aufrühreriſcher Bewegungen zu fürchten , oder ein wirklicher Aufruhr zum Uus

bruch gekommen iſt, und die Regierung ſelbſt, nach Erſchöpfung der verfaſſungs

mäßigen und geſeßlichen Mittel, den Beiſtand des Bundes anruft , ſo liegt der

Bundesverſammlung ob, die ſchleunigſte Hülfe zur Wiederherſteưung der Ordnung

zu veranlaſſen . Sollte im leggedachten Falle die Regierung notoriſch außer

Stande ſeyn , den Aufruhr durch eigene Kräfte zu unterdrücken , zugleich aber

durch die Umſtände gehindert werden , die Hülfe des Bundes zu begehren , ſo iſt

die Bundesverſammlung nichts deſto weniger verpflichtet , auch unaufgerufen zur

Wiederherſtellung der Ordnung und Sicherheit einzuſchreiten . In jedem Fale

aber dürfen die verfügten Maaßregeln von keiner längeren Dauer ſeyn , als die

Regierung, welcher die bundesmäßige Hülfe geleiſtet wird , es nothwendig erachtet.

Urt. 27. Die Regierung, welcher eine ſolche Hülfe zu Theil geworden , iſt

gehalten , die Bundesverſammlung von der Veranlaſſung der eingetretenen Unruhen

in Kenntniß zu ſehen , und von den zur Befeſtigung der wiederhergeſtellten geſega

lichen Ordnung getroffenen Maaßregeln eine beruhigende Anzeige an dieſelbe ge

langen zu laſſen .

Art. 28. Wenn die öffentliche Ruhe und geſebliche Ordnung in mehreren

Bundesſtaaten durch gefährliche Verbindungen und Anſchläge bedroht ſind , und

dagegen nur durch Zuſammenwirken der Geſammtheit zureichende Maaßregeln

ergriffen werden können , ſo iſt die Bundesverſammlung befugt und berufen , nach
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vorgängiger Rückſprache mit den Funächſt bedrohten Regierungen, ſolche Maßregeln

zu berathen und zu beſchließen.

Urt. 29. Wenn in einem Bundesſtaate der Fall einer Suſtizverweigerung

eintritt, und auf geſeblichen Wegen ausreichende Hülfe nicht verlangt werden kann,

ſo liegt der Bundesverſammlung ob erwieſene, nach der Verfaſſung und den be

ſtehenden Gereben jedes Landes zu beurtheilende Beſchwerden über verweigerte

oder gehemmte Rechtspflege anzunehmen , und darauf die gerichtliche Hülfe bei der

Landesregierung, die zu der Beſchwerde Anlaß gegeben hat , zu bewirken .

Urt. 30. Wenn Forderungen von Privatperſonen deßhalb nicht befriedigt

sperden können , weil die Verpflichtung , denſelben Genüge zu leiſten , zwiſchen

mehreren Bundesgliedern zweifelhaft oder beſtritten iſt , ſo hat die Bundesver

ſammlung, auf Unrufen der Betheiligten , zuvörderſt eine Ausgleichung auf güt:

lichem Wege zu verſuchen ; im Falle aber, daß dieſer Verſuch ohne Erfolg bliebe,

und die in Anſpruch genommenen Bundesglieder ſich nicht in einer zu beſtima

menden Friſt über ein Compromiß vereinigten , die rechtliche Entſcheidung der

ſtreitigen Vorfrage durch eine Aufträgalinſtanz zu veranlaſſen .

Urt. 31. Die Bundesverſammlung hat das Recht und die Verbindlichkeit,

für die Vollziehung der Bundesacte und übrigen Grundgeſeke des Bundes, der

in Gemäßheit ihrer Competenz von ihr gefaßten Beſchlüſſe , der durch Austräge

gefälten fchiedsrichterlichen Erkenntniſſe , der unter die Gewährleiſtung des Bun

des geſtellten compromiſſariſchen Entſcheidungen und der am Bundestage vermit:

telten Vergleiche, ſo wie für die Uufrechthaltung der von dem Bunde übernom

menen beſondern Garantien , zu ſorgen , auch zu dieſem Ende , nach Erſchöpfung

aller andern bundesverfaſſungsmäßigen Mittel , die erforderlichen Erecutions:

maßregeln , mit genauer Beobachtung der in einer beſondern Executionsordnung

dieſerhalb , feſtgeſekten Beſtimmungen und Normen , in Anwendung zu bringen .

Art. 32. Da jede Bundesregierung die Obliegenheit hat, auf Vollziehung

der Bundesbeſchlüſſe zu halten , der Bundesverſammlung aber eine unmittelbare

Einwirkung auf die innere Verwaltung der Staaten nicht zuſteht, ſo kann in der

Regel nur gegen die Regierung ſelbſt ein Erecutionsverfahren Statt finden . Uus
nahmen von dieſer Regel treten jedoch ein , wenn eine Bundesregierung , in Ers

mangelung eigner zureichenden Mittel', ſelbſt die Hülfe des Bundes in Anſpruch

nimmt , oder wenn die Bundesverſammlung, unter den im ſechs und zwanzigſten

Urtikel bezeichneten Umſtänden , zur Wiederherſtellung der allgemeinen Ordnung

und Sicherheit , unaufgerufen einzuſchreiten verpflichtet iſt. Im erſten Falle
muß jedoch immer in übereinſtimmung mit den Anträgen der Regierung , welcher

die bundesmäßige Hülfe geleiſtet wird , verfahren , und im zweiten Falle ein Glei

ches , ſobald die Regierung wieder in Thätigkeit gefekt iſt, beobachtet werden.
Urt. 33 . Die Executionsmaßregeln werden im Namen der Geſammtheit

des Bundes beſchloſſen und ausgeführt. Die Bundesverſammlung ertheilt zu dem

Ende, mit Berückſichtigung aller Localumſtände und ſonſtigen Verhältniſſe, einer

oder mehreren , bei der Sache nicht betheiligten Regierungen , den Uuftrag zur

Vollziehung der beſchloſſenen Maßregeln , und beſtimmt zugleich ſowohl die Stärke

der dabei zu verwendenden Mannſchaft , als die nach dem jedesmaligen Zwecke des

Efecutionsverfahrens zu bemeſſende Dauer deſſelben .

Urt. 34 . Die Regierung, an welche der Auftrag gerichtet iſt , und welche

ſolchen als eine Bundespflicht zu überneýmen hat, ernennt zu dieſem Behufe einen

Civilcommiſſair, der , in Gemäßheit einer , nach den Beſtimmungen der Bundes
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verſammlung, von der beauftragten Regierung zu ertheilenden beſondern Inſtru

ction , das Erecutionsverfahren unmittelbar leitet. — Wenn der Auftrag an meha

rere Regierungen ergangen iſt, ſo beſtimmt die Bundesverſammlung, welche ders

ſelben den Civilcommiſſair zu ernennen hat. Die beauftragte Regierung wird,

während der Dauer des Executionsverfahrens, die Bundesverſammlung von dem

Erfolge deſſelben in Kenntniß erhalten , und fie, ſobald der Zweck vouſtändig er:

füllt iſt, von der Beendigung des Geſchäfts unterrichten .

Urt. 35 . Der Bund hat als Geſammtmacht das Recht, Krieg , Frieden ,

Bündniſſe und andere Verträge zu beſchließen . Nach dem im zweiten Artikel der

Bundesacte ausgeſprochenen Zwecke des Bundes übt derſelbe aber dieſe Rechte nur

zu ſeiner Selbſtvertheidigung, zur Erhaltung der Selbſtſtändigkeit und äußern

Sicherheit Deutſchlands , und der Unabhängigkeit und unverlegbarkeit, der einzels

nen Bundesſtaaten aus .

Urt. 36. Da in dem eilften Artikel der Bundesacte alle Mitglieder des

Bundes fich verbindlich gemacht haben , ſowohl ganz Deutſchland, als jeden einzelnen

Bundesſtaat gegen jeden Angriff in Schuß zu nehmen , und ſich gegenſeitig ihre

ſämmtlichen unter dem Bunde begriffenen Befißungen zu garantiren , ſo kann kein

einzelner Bundesſtaat von Uuswärtigen verlegt werden , ohne daß die Verlegung

zugleich und in demſelben Maße die Geſammtheit des Bundes treffe.

Dagegen ſind die einzelnen Bundesſtaaten verpflichtet, von ihrer Seite weder

Anlaß zu dergleichen Verlegungen zu geben , noch auswärtigen Staaten ſolche

zuzufügen . – Soute von Seiten eines fremden Staates über eine von einem

Mitgliede des Bundes ihm widerfahrene Verlegung bei der Bundesverſammlung

Beſchwerde geführt , und dieſe gegründet befunden werden , To liegt der Bundes

verſammlung ob das Bundesglied , welches die Beſchwerde veranlaßt hat, zur

ſchleunigen und genügenden Abhülfe aufzufordern , und mit dieſer Aufforderung,

nach Befinden der Umſtände, Maßregeln , wodurch weiteren Friede. ſtörenden Fols

gen zu rechter Zeit vorgebeugt werde, zu verbinden.

Art. 37. Benn ein Bundesſtaat, bei einer zwiſchen ihm und einer auswärs

tigen Macht entſtandenen Jrrung, die Dazwiſchenkunft des Bundes anruft, ſo

hat die Bundesverſammlung den urſprung ſolcher Šrrung und das wahre Sadja

verhältniß ſorgfältig zu prüfen . - Ergiebt ſich aus dieſer Prüfung, daß dem

Bundesſtaate das Recht nicht zur Seite ſteht, ſo hat die Bundesverſammlung dena

ſelben von Fortſegung des Streites ernſtlich abzumahnen , und die begehrte Das

zwiſchenkunft zu verweigern , auch erforderlichen Falles zur Erhaltung des Friedens

ftandes geeignete Mittel anzuwenden . Ergiebt ſich das Gegentheil, ſo iſt die Bun :

desverſammlung verpflichtet, dem verlegten Bundesſtaate ihrewirkſamſte Verwendung

und Vertretung angedeihen zu laſſen , und ſolche ſo weit auszudehnen , als nöthig

iſt, damit demſelben volle Sicherheit und angemeſſene Genugthuung zu Iheilwerde.

. Urt. 38 . Wenn aus der Anzeige eines Bundesſtaats , oder aus andern zuvers

läſſigen Angaben , Grund zu der Beſorgniß geſchöpft wird, daß ein einzelner Buns

desſtaat, oder die Geſammtheit des Bundes , von einem feindlichen Angriffe bedroht

rey, To muß die Bundesverſammlung ſofort die Frage, ob die Gefahr eines ſolchen

Ungriffes wirklich vorhanden iſt, in Berathungnehmen , und darüber in der kürzeſts

möglichen Zeit einen Ausſpruch thun . — Wird die Gefahr anerkannt, ſo muß,

gleichzeitig mit dieſem Ausſpruche, wegen der in ſolchem Falle unverzüglich in Wirks

famkeit zu regenden Bertheidigungsmaßregeln , ein Beſchluß gefaßt werden . Beis
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des , jener Ausſpruch und dieſer Beſchluß, ergeht von der engern Berſammlung,

die dabei nach der in ihr geltenden abſoluten Stimmenmehrheit verfährt.

Urt. 39. Wenn das Bundesgebiet von einer auswärtigen Macht feindlich

überfaưen wird , tritt ſofort der Stand des Krieges ein , und es muß in dieſem

Falle, was auch ferner von der Bundesverſammlung:beſchloſſen werden mag, ohne

weitern Verzug zu den erforderlichen Vertheidigungsmaßregeln geſchritten werden .

Urt. 40. Sieht ſich der Bund zu einer förmlichen Kriegserklärung genöthigt,

To kann folche nur in der vollen Verſammlung, nach der für dieſelbe vorgeſchriebenen

Stimmenmehrheit von zwei Drittheilen , beſchloſſen werden . ; . i

Art. 41. Der in der engern Verſammlung gefaßte Beſchluß über die Wirks
lichkeit der Gefahr eines feindlichen Ungriffes , verbindet ſämmtliche Bundesſtaaten

zur Theilnahme an den vom Bundestage nothwendig erachteten Vertheidigungss

maßregeln . Gleicherweiſe verbindet die in der vollen Verſammlung ausgeſprochene

Kriegserklärung fämmtliche Bundesſtaaten zur unmittelbaren Theilnahme am ges

meinſchaftlichen Kriege.

Art. 42. Wenn die Vorfrage, ob Gefahr vorhanden iſt, durch die Stimmen

mehrheit verneinend entſchieden wird, ſo bleibt nichts deſto weniger denjenigen

Bundesſtaaten , welche von der Wirklichkeit der Gefahr überzeugt ſind, unbenommen,

gemeinſchaftliche Bertheidigungsmaßregeln untereinander zu verabreden .

Urt. 43. Wenn in einem Falle, wo es die Gefahr und Beſchüßung einzelner

Bundesſtaaten gilt , einer der ſtreitenden Theile auf die förmliche Vermittelung

des Bundes anträgt, ſo wird derſelbe, in fo fern er es der Lage der Sachen und

Teiner Stellung angemeſſen findet , unter vorausgeſekter Einwilligung des andern

Theils , dieſe Vermittelung übernehmen ; jedoch darf dadurch der Beſchluß wegen

der zur Sicherheit des Bundesgebiets zu ergreifenden Vertheidigungsmaßregeln

nicht aufgehalten werden , noch in der Ausführung der bereits beſchloſſenen ein

Stilſtand oder eine Verzögerung eintreten .

Art. 44. Bei ausgebrochenem Kriege ſteht jedem Bundesſtaate frei, zur ges

meinſamen Bertheidigung eine größereMacht zu ſtellen , als fein Bundescontingent

beträgt; es kann jedoch in dieſer Hinſicht keine Forderung an den BundStatt finden .

Urt. 45. Wenn in einem Kriege zwiſchen auswärtigen Mächten, oder in anderen

Fällen Verhältniſſe eintreten , welche die Beſorgniß der Verlegung der Neutralität

des Bundesgebiets veranlaſſen , ſo hat die Bundesverſammlung ohne Berzug im

engern Rathe die zur Behauptung dieſer Neutralität erforderlichen Maßregeln zu

beſchließen . .

Art. 46. Beginnt ein Bundesſtaat , der zugleich außerhalb des Bundesgebiets

Beſikungen hat, in ſeiner Eigenſchaft als europäiſche Macht einen Krieg , ſo bleibt

ein ſolcher, die Verhältniſſe und Verpflichtungen des Bundes nicht berührender

Krieg , dem Bunde ganz fremd.

: n . Urt. 47. In den Fällen , wo ein ſolcher Bundesſtaat in ſeinen außer dem

Bunde belegenen Beſikungen bedroht oder angegriffen wird , tritt für den Bund

die Verpflichtung zu gemeinſchaftlichen Vertheidigungsmaßregeln , oder zur Sheila

nahme und Hülfsleiſtung nur in ſo fern ein , als derfelbe, nach vorgängiger Bes

rathung durch Stimmenmehrheit in der engern Verſammlung, Gefahr für das

Bundesgebiet erkennt. — : Im lektern Falle finden die Vorſchriften der vorherge

henden Artikel ihre gleichmäßige Unwendung. .

Urt. 48. Die Beſtimmung der Bundesacte , vermöge welcher , nach einmal

erklärtem Bundeskriege kein Mitglied des Bundes einſeitige Unterhandlungen mit

i

2 *
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dem Feinde eingehen , noch einſeitig Waffenſtillſtand oder Frieden ſchließen darf,

iſt für ſämmtliche Bundesſtaaten , ſie mögen außerhalb des Bundes Beſigungen

haben oder nicht, gleich verbindlich.

Urt. 49. Wenn von Seiten des Bundes unterhandlungen über Abſchluß des

Friedens oder eines Waffenſtilſtandes Statt finden , ſo hat die Bundesverſammlung

zu ſpecieller Leitung derſelben einen Uusſchuß zu beſtellen , zu dem Unterhandlungs

geſchäft ſelbſt aber eigene Bevollmächtigte zu ernennen , und mit gehörigen In

ſtructionen zu verſehen . Die Annahme und Beſtätigung eines Friedensvertrags

kann nur in der vollen Verſammlung geſchehen .

Urt. 50. In Bezug auf die auswärtigen Verhältniſſe überhaupt liegt der

Bundesverfammlung ob :

1 ) als Organ der Geſammtheit des Bundes für die Aufrechthaltung friedlicher

und freundſchaftlicher Verhältniſſe mit den auswärtigen Staaten Sorge zu tragenz

2 ) die von fremden Mächten bei dem Bunde beglaubigten Geſandten anzunehmen ,

und, wenn es nöthig befunden werden ſollte, im Namen des Bundes Geſandte

an fremde Mächte abzuordnen ;

3 ) in eintretenden Fällen Unterhandlungen für die Geſammtheit des Bundes

zu führen und Verträge für denſelben abzuſchließen ;

4 ) auf Verlangen einzelner Bundesregierungen , für dieſelben die Verwendung

des Bundes bei fremden Regierungen , und, in gleicher Art, auf Verlangen

fremder Staaten , die Dazwiſchenkunft des Bundes bei einzelnen Bundes

gliedern eintreten zu laſſen .

Art. 51. Die Bundesverſammlung iſt ferner verpflichtet, die auf das Militair :

weſen des Bundes Bezug habenden organiſchen Einrichtungen , und die zur Sicher

ſtellung ſeines Gebiets erforderlichen Vertheidigungsanſtalten zu beſchließen . .

Art. 52. Da zu Erreichung der Zwecke und Beſorgung der Angelegenheiten

des Bundes von der Geſammtheit der Mitglieder Geldbeiträge zu leiſten ſind , ſo

hat die Bundesverſammlung :

1) den Betrag der gewöhnlichen verfaſſungsmäßigen Ausgaben , ſo weit ſolches

. im Augemeinen geſchehen kann , feſtzuſehen ;

2 ) in vorkommenden Fällen die zur Uusführung beſonderer , in Hinſicht auf

anerkannte Bundeszwecke gefaßten Beſchlüſſe erforderlichen außerordentlichen

Uusgaben unddie zu Beſtreitung derſelben zu leiſtenden Beiträge zu beſtimmen ;

3 ) das matrikelmäßige Verhältniß , nach welchem von den Mitgliedern des Bun

des beizutragen iſt, feſtzuſeßen ;

4 ) die Erhebung, Verwendung und Berechnung der Beiträge anzuordnen und

darüber die Aufſicht zu führen.

Art. 53. Die durch die Bundesacte der einzelnen Bundesſtaaten garantirte

Unabhängigkeit ſchließt zwar im Augemeinen jede Einwirkung des Bundes in die

innere Staatseinrichtung und Staatsverwaltung aus. Da aber die Bundesglieder

ſich in dem zweiten Abſchnitte der Bundesacte über einige beſondere Beſtimmungen

vereinigt haben , welche ſich theils auf Gewährleiſtung zugeſicherter Rechte , theils

auf beſtimmte Verhältniſſe der Unterthanen beziehen , ſo liegt der Bundesverſamma

lung ob , die Erfüllung der durch dieſe Beſtimmung übernommenen Verbindlich

keiten , wenn ſich aus hinreichend begründeten Anzeigen der Betheiligten ergiebt,

daß ſolche nicht Statt gefunden habe, zu bewirken . Die Anwendung der in Ge

mäßheit dieſer Verbindlichkeiten getroffenen allgemeinen Anordnungen auf die ein

zelnen Fälle bleibt jedoch den Regierungen allein überlaſſen .
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Art. 54. Da nach dem Sinne des Dreizehnten Artikels der Bundesacte’und

den darüber erfolgten ſpätern Erklärungen in allen Bundesſtaaten landſtändiſche
Verfaſſungen Statt finden ſollen , ſo hat die Bundesverſammlung darüber zu wachen ,

daß dieſe Beſtimmung in keinem Bundesſtaate unerfüllt bleibe.

Art. 55 . Den ſouverainen Fürſten der Bundesſtaaten bleibt überlaſſen , dieſe

innere Landesangelegenheit, mit Berückſichtigung: fowohl der früherhin gefeßlich

beſtandenen ſtändiſchen Rechte , als der gegenwärtig obwaltenden Verhältniſſe zu
ordnen .

Art. 56. Die in anerkannter Wirtſamkeit beſtehenden landſtändiſchen Verfaf:

fungen können nur auf verfaſſungsmäßigem Wege wieder abgeändert werden .

Art. 57 . Da der deutſche Bund, mit Ausnahme der freien Städte, aus ſou

verainen Fürſten beſteht, ſo muß, dem hierdurch gegebenen Grundbegriffe zufolge,

die geſammte Staatsgewalt in dem Oberhaupte des Staats vereinigt bleiben , und

der Souverain kann durch eine landſtändiſche Verfaſſung nur in der Uusübung

beſtimmter Rechte an die Mitwirkung der Stände gebunden werden.

Art. 58. Die im Bunde, vereinten ſouverainen Fürſten dürfen durch keine

landſtändiſche Verfaſſung in der Erfüllung ihrer bundesmäßigen Verpflichtungen

gehindert oder beſchränkt werden .

Art. 59. Wo die öffentlichkeit tandſtändiſcher Verhandlungen durch die Ber

faſſung geſtattet iſt , muß durch die Geſchäftsordnung dafür geſorgt werden , daß

die geſeblichen Grenzen der freien Uußerung , weder bei den Verhandlungen ſelbſt,

noch bei deren Bekanntmachung durch den Druck , auf eine die Ruhe des einzelnen

Bundesſtaats oder des geſammten Deutſchlands gefährdendeWeiſe überſchritten werden .

Art. 60. Wenn von einem Bundesgliede die Garantie des Bundes für die

in ſeinem Lande eingeführte landſtändiſche Verfaſſung nachgeſucht wird , ſo iſt die

Bundesverſammlung berechtigt , ſolche zu übernehmen. Sie erhält dadurch die Bez

fugniß , auf Anrufung der Betheiligten , die Verfaſſung aufrecht zu erhalten , und

die über Auslegung oder Anwendung derſelben entſtandenen Irrungen , ſo fern dafür

nicht anderweitig Mittel und Wege geſeblich vorgeſchrieben ſind , durch gütliche

Permittelung oder compromiſſariſche Entſcheidung beizulegen .

: Art. 61. Uußer dem Falle der übernommenen beſondern Garantie einer tand:

ſtändiſchen Verfaſſung, und der Unfrechthaltung der über den dreizehnten Artikel

der Bundesacte hier feſtgelegten Beſtimmungen , iſt die Bundesverſammlung nicht

berechtigt, in landſtändiſche Angelegenheiten , oder in Streitigkeiten zwiſchen den

Landesherren und ihren Ständen einzuwirken , ſo lange ſolche nicht den im ſechs und

zwanzigſten Artikel bezeichneten Charakter annehmen , in welchem Falle die Beſtim

mungen dieſes , ſo wie des ſieben , und zwanzigſten Sapitels auch hierbei ihre Anwen

dung finden . – Der ſechs und vierzigſte Artiket der Wiener Songreßacte vom Jahre

achtzehn hundert und fünfzehn , in Betreff der Berfaſſung der freien Stadt Frank

furt, erhält jedoch hierdurch keine Abänderung.

Urt. 62. Die vorſtehenden Beſtimmungen in Bezug auf den dreizehnten Ur- .

tikel der Bundesacte ſind auf die freien Städte in ſo weit anwendbar , als die

beſondern Verfaſſungen und Verhältniſſe derſelben es zulaſſen .

Urt. 63. Es liegt der Bundesverſammlung ob , auf die genaue und vollſtän

dige Erfüllung derjenigen Beſtimmungen zu achten , welche der vierzehnte Artikel

der Bundesacte in Betreff der mittelbar gewordenen ehemaligen Reichsſtände und

des ehemaligen unmittelbaren Reichsadels, enthält. Diejenigen Bundesglieder, deren

Ländern die Beſigungen derſelben einverleibt worden , bleiben gegen den Bund zur
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unverrådten Hufrechthaltung Der ,durch jene Beſtimmungen begründeten ſtaats

rechtlichen Berhältniſſe verpflichtet. Und wenn gleich die über die Anwendung der

in Gemäßheit des: vierzehnten Artikels der Bundesacte erlaſſenen Verordnungen

ober abgeſchloſſenen Verträge entſtehenden Streitigkeiten in einzelnen Fällen an die.

competenten Behörden des Bundesſtaats , in welchem die Beſikungen der mittelbar

gewordenen Fürſten , Grafen und Herren gelegen ſind, zur Entſcheidung gebracht

werden müſſen , ſo bleibt denſelben doch , im Falle der verweigerten gefeßlichen und

verfaſſungsmäßigen Rechtshülfe, oder einer einſeitigen zu ihrem Nachtheile erfolgten .

legislativen Erklärung, der durch die Bundesacte Ihnen zugeſicherten Rechte, der

Recurs an die Bundesverſammlung, vorbehalten ;' und dieſe iſt in einem ſolchen

Falle verpflichtet, wenn ſie die Beſchwerde gegründet findet, eine genügende Abs

hülfe zu bewirken . . .

1 Urt. 64. Wenn Vorſchläge zu gemeinnüßigen Anordnungen , deren Zweck nur

durch die zuſammenwirkende Theilnahme aller Bundesſtaaten erreicht werden kann,

von einzelnen Bundesgliedern an die Bundesverſammlung gebracht werden , und.

dieſe ſich von der Zweckmäßigkeit und Ausführbarkeit ſolcher Vorſchläge im Ullges

meinen überzeugt, To liegt ihr ob, die Mittel zur Vouführung derſelben in ſorg

fältige Erwägung zu ziehen , und ihr anhaltendes Beſtreben dahin zu richten , die

zu dem Ende erforderliche freiwillige Vereinbarung unter den fämmtlichen Buns

desgliedern zu bewirken .

Urt. 65 . Die in den beſondern Beſtimmungen der Bundesacte , Urtikel 16.,

18., 19., zur Berathung der Bundesverſammlung geſtellten Gegenſtände bleiben

derſelben , um durch gemeinſchaftliche übereinkunft zu möglichſt gleichförmigen Vers

fügungen darüber zu gelangen , zur fernern Bearbeitung vorbehalten .

Die vorſtehende Ucte wird als das Reſultat einer unabänderlichen Vereinbarung

zwiſchen den Bundesgliedern , mittelft Präſidialvortrags an den Bundestag gebracht,

und dort, in Folge gleichlautender Erklärungen der Bundesregierungen , durch

förmlichen Beſchluß zu einem Grundgefeße erhoben werden ; welches die nämliche

Kraft und Gültigkeitwie die Bundesacte felbft haben und der Bundesverſammlung

zur unabweichlichen Richtſchnur. dienen ſoll.

Zur Urkunde deſſen haben fämmtlidhje hier verſammelte Bevollmächtigte die

gegenwärtige Acte unterzeichnet und mit ihren Wappen unterſiegelt. ' . . .

So geſchehen zu Wien den fünfzehnten des Monats Mai, im Jahre ein

taufend acht hundert und zwanzig.

( L . S.) Fürſt vonMetternich. ( L . S .) Graf Bernſtorff. ( L . S.) Rru :

femark. ( L . S.) I . E . von Rüfter. ( L . S :) Freiherr von Zentner (L . S .)

Freiherr von Stainlein. (L . S.) Graf von derSchulenburg. ( L . S .) von

Globig. (L . S.) Ernſt Graf von Hardenberg. (L . S .) Graf von Man :

delsloh. ( L . S .) Freiherr von Berftett. ( L . S.) Freiherr von Jetten

born. (L . S .) Münchhauſen. (L . S.) du Bos:du .Thil. ( L . S.) I . Berns

ſtorff. (L S .): 1 . R . Fald . ( L . S.) Carl Wilhelm Freiherr von Fritſos.

( L . S.) E . F . L. Marſchall von Biberſtein .“ ( L . S .) £. $ . Freiherr von

Preffen. ( L . S.) von Berg. ( L . S .) J.: R . Bach.



Herzogthum Naſſau.

Patent vom 2. September 1814 .

.

USir priedrich Auguſt, von Gottes Gnaden ſouverainer Berzog

zu Naſſau -20.. 26. und .

Wir Friedrich Wilhelm , von Gottes Gnaden ſouverainer Fürſt
zu Nafjau 20. 20.

ſind, während der vorüber gegangenen unglücklichen Zeit fremder Oberherrſchaft

in deutſchen Landen , bei fortdauernden Bedrückungen der Gewalt in auswärtigen

Staatsverhältniſſen , wodurch Wir mit unſern Unterthanen und Angehörigen , im

gleichen Maße, wie alle deutſchen Staaten gelitten haben , ſtets und immer bes

dacht geweſen , die, nach dem Rathſchluſſe der göttlichen Vorſehung Uns anvers
traute , unbeſchränkte Regierungswirkſamkeit , ſammt dem Rechte der Gefeßgebung,

dahin zu verwalten , daß in dieſer ſchwierigen Lage , ſo weit es die Umſtände era

laubten , nicht allein die bürgerliche Freiheit Unſrer Unterthanen möglichſt
geſichert und die politiſche Gleichheit derſelben von dem Geſeke aufrecht ges

halten , ſondern auch der Grund zu einer künftigen , auf dieſen beiden

Stűßpuncten ruhenden , Verfaſſung gelegt wurde , deren volle Ausbildung

Wir , im zuverſichtlichen Vorgefühle einer nahen glüdlichen Veränderung, in den

geſpannten europäiſchen Staatenverhältniſſen , mit dem Eintritte derſelben ers

warteten . :

Von dieſer Abſicht ausgehend und von ſolchen Beweggründen geleitet, haben

Wir bis hieher die vollkommenſte Duldung religiöſer Meinungen und freie übung

jedes Gottesdienſtes , in unfern Landen , gehandhabt; eben ſo die freie äußerung

politiſcher Meinungen , ſoweit auswärtige Staatsrückſichten nicht eine Beſchrän

kung verlangten . Wir haben in landesherrlichen Edicten , unſern unterthanen

und Staatsangehörigen den freien Ubzug mit Ihrem Vermögen , nach erfüüter

Militairpflicht, in alle diejenigen Staaten zugeſtanden , wo gleiche Abzugsfreiheit

in unſer Gebiet geſtattet wird. Wir haben die Leibeigenſchaft von Grund aus in

Unſerm Herzogthume getilgt , den Frohn - und Dienſtzwang , unter Schadloshaltung

der Dienſtherren , gelöſet , körperliche Züchtigungen , als Strafmittel abgeſtellt,

erbliche Vorrechte auf höhere Staatsämter , nicht anerkannt: vielmehr aus allen

Ständen zu den oberſten Civil - und Militairſtellen berufen , wer uns dazu tüchtig

erſchien . Die Juſtizpflege wurde, unabhängig von uns, durch die angeordneten

Juſtizbehörden verwaltet. Wir haben unſern landesherrlichen Fiscus den Ges

richtsacten untergeordnet und uns des Rechts, angeſtellte Staatsdiener willkührs

lich zu entlaſſen , begeben . Wir haben die freie Benubung des Grundeigen:

thums unter den Schuß ſchirmender Geſeke geſtellt, das Recht der Bildbahn

und alle , den Anbau des Bodens ſtörende, Weidegerechtſame bis zur Unſchädlichs

keit beſchränkt ; die Ablöſung der Zehnten , Grundbelaſtungen und Servituten vors

bereitet, ſo wie die Bertheilung gemeinheitlicher Ulmanden im Voraus erleichtert ;



endlich für die Einführung einer vðligen Gewerbefreiheit vorbereitende Maß

regeln getroffen . Wir haben keine Abgaben von unſern unterthanen erhoben ,

außer für Bedürfniſſe des Staates ; Wir haben verordnet, daß ein jeder dazu

beitrage , nach dem Maßſtabe ſeines reinen Einkommens, daß einzelnen Ständen

oder Perſonen keine Befreiungen forthin davon belaſſen werden . Wir haben , in

dringenden Finanzangelegenheiten , Domainen unſers Sauſes zum Vortheile der .

Staatscaſſe veräußert, indem es uns nicht als eine Uufopferung erſchien , was

von unſerm Familiengut zur Wohlfahrt des Landes verwendet wurde.

Wir waren belohnt durch das Bewußtſeyn , zum öffentlichen Wohle unſre Re

gierungsrechte To zu verwalten , durch die oft und in unzweifelhaften Äußerungen

zu unſerer Kenntniß gekommene treue Unhänglichkeit unſrer Unterthanen , weniger

nicht, durch den glüdlichen Erfolg unſrer Bemühungen , worin die uns Ungehöz

rigen , unter mancherlei ſchwierigen Verhältniſſen , Schuß und weſentliche Vortheile,

mit Auszeichnung ſogar , nicht ſelten gefunden haben . Der ſchönſte Lohn aber

wurde uns zu Theil, als Wir uns durch die Wirkungen dieſer Verwaltungsweiſe

in den Stand geſegt ſahen , dem großen Kampfe, gegen die von unbegrenztem Ehr:

geize verſuchte, Aufrichtung einer Queinherrſchaft in Europa, mit der ganzen Kraft

des , unſrer Regierung untergebenen , deutſchen Staatsgebietes beizutreten , und als

Wir , in dem ruhmwürdigen Eifer unſrer Unterthanen , für des gemeinſamen

deutſchen Vaterlandes Wiederherſtellung, zur Freiheit und unabhängigkeit Mittel

fanden , ein Mehreres ſogar für dieſen großen Zweck aufzubieten , als uns, nach

den abgeſchloſſenen Verträgen , zu leiſten oblag.

Wir haben unſern unterthanen bei andern Veranlaſſungen öffentlich dafür ges

dankt, und erneuern auch jest gern dieſen Uusdruck unſers Gefühles. Sie haben

ihr Recht auf eine ſelbſtſtändige und ehrenhafte Stellung unter den verwandten

Stämmen des deutſchen Volkes , im künftigen deutſchen Staatenvereine , fich bes

feſtigt ; und Wir finden uns bewogen , die Anerkennung dieſes Rechts , durch die

dauerhafte Begründung einer eigenthümlichen Verfaſſung , noch mehr

ihnen allenthalben zu verſichern . Wir haben den Augenblick erlangter Befreiung

von dem übergewichte fremden Einfluſſes dazu benußt, die , im Gefolge des auf

gedrungenen Continentalſyſtems bei uns nothwendig gewordenen , Beſchränkungen

des Handels und einiger Gewerbe wieder aufzuheben ; die Anſtalt allgemeiner Bes

waffnung, mit unterdrückung der, bei dem früheren Militairſyſteme beſtandenen

Militairdispenſationstaren , auf eine feftbeſtimmte und bleibende Weiſe in unſerm

Herzogthume einzuführen , auch die vormalige Freiheit des Buchhandels und der

Druckerpreſſen , mit Beſchränkung des Nachdru & s zum Vortheile deutſcher Schrift:

ſteller und Verleger jedoch , Unſern unterthanen zurückgegeben . Die fortdaurende

Wirkung dieſer Geſeke und conſtitutionellen Einrichtungen ſtehen unter dem erhas

benen Schuße der verbündeten Mächte ; nach deren weiſen , das Wohl der Nationen

befeſtigenden Beſchlüſſen , ihnen , von außen die beruhigende Gewährleiſtung der,

mit Gerechtigkeit vereinten , Stärke auch forthin verbleiben wird. Es iſt alſo

nur übrig , Ulem was für die Einführung einer liberalen , den Bedürfniſſen uns

ſrer Zeit und unſers Staates entſprechenden Verfaſſung, in unſerm Herzogthume

entweder Tchon geſchehen iſt , oder noch erforderlich ſeyn wird , auch eine gleich kräf=

tige Gewährleiſtung im Innern zu geben , welche Wir in der Errichtung von

Land ftänd en gefunden zu haben glauben dürfen .

Indem Wir unſern Landſtänden die Bewahrung jener angeführten Grundla

gen ſowohl, wie die weitere Ausbildung einer ſolchen eigenthümlichen Landesver:
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faſſung übertragen , überlaſſen Wir uns der Hoffnung , dieſelben gegen den Wechſel

aller Dinge , welchem geſegliche Einrichtungen , in rein monarchiſchen Staatsformen

mehr, wie anderwärts , unterworfen ſind , nach Möglichkeit auf dieſer Seite ficher

geſtellt zu haben . Außerdem werden wir von der Abſicht geleitet, den Standes .

und Grundherren Unſers Herzogthums, deren vormalige unmittelbare Reichsges

biete, im Laufe der Ereigniſſe , unſere Oberherrlichkeit und Regierung untergeben

worden ſind , einen verhältnißmäßigen Einfluß auf die eigenthümliche Ges

fengebung und Verwaltung Unſers Staates, als erbliches Vorrecht zuzu :

fichern , und auf dieſe Urt ihnen einen verfaſſungsmäßigen Wirkungskreis zu eröff

nen , in welchem ſie , für des Landes und ihrer vormaligen Unterthanen Wohlfahrt,

thätig ſeyn können ; und wodurch billige Anſprüche befriedigt werden , ohne die

zum Flor Unſeres vereinigten Herzogthums erforderliche , und unſern ſämmtlichen

Unterthanen in gleichem Maße wohlthätige, Einheit in der Landesgeſebgebung

und Vereinfachung der Verwaltung und Verwaltungsform zu ſtören , deren glücks

lichen Folgen ſich alle , wie Wir ſehnlichſt wünſchen und hoffen , in den kommenden

ruhigern Zeiten noch mehr erfreuen werden , als bisher unter minder günſtigen

äußern Verhältniſſen geſchehen konnte.

Hiernach haben Wir beſchloſſen und verordnen , wie nachfolgt:

§. 1 , Die Landſtände Unſers Herzogthums ſind zuſammengeſeßt aus Mit:

gliedern der errenbank und Landesdeputirten , welche in abgefon :

derten Sißungen fich verſammeln. Die Mitglieder der Herrenbank werden

von uns auf Lebenszeit oder erblich ernannt; die Landesdeputirten aber , von

den Vorſtehern der Geiſtlichkeit und höhern Lehranſtalten , von den begütertſten

Landeigenthümern und von den Inhabern größerer Gewerbe , in dem weiter unten

beſtimmten Verhältniſſe , und in Gemäßheit der darüber ertheilten Vorſchriften ,

erwählt.

§. 2 . Die politiſche Stellung unſrer Landſtände im Augemeinen und im Bes
ſondern , ſo wie auch die vollſtändige Bezeichnung desjenigen Antheils , den Mir

ihnen aus allen Zweigen der Geſekgebung einräumen können und werden , hängt

mit von den zu erwartenden nähern Beſtimmungen , unſerer und unſers Herzog

thums Verhältniſſe , zu dem künftigen Geſammtvereine der deutſchen Staaten ab.

Vorläufig alſo , und bis zu hiernächſt erfolgender nachträglicher Verordnung, erklä
ren Wir hiermit und verſprechen , für uns und unſre Regierungsnachfolger, unaba

änderlich und für alle Zukunft verbindlich : daß wir die Sicherheit des Eigenthums

und der perſönlichen Freiheit unter die mitwirkende Gewährleiſtung unſrer land

ſtände ſtellen . Sie ſollen darüber wachen , und darauf zu halten befugt ſeyn , daß

die freie Wirkſamkeit der oberſten Juſtizbehörden niemals beſchränkt werde , daß

willkührliche Verhaftungen , ohne rechtliches Verfahren nach den beſtehenden Ges

ſeken , nie und auf keine Weiſe Statt finden ; auch daß keiner unſrer Unterthanen

jemals ſeinem gewöhnlichen Gerichtsſtande , und durch die Geſeke vorher beſtimm

ten ordentlichen Richter , durch außerordentliche Maßregeln entzogen werde. Zu

dem Ende legen Wir ſofort unſern Landſtänden nachfolgende Rechte bei:

1) Ohne ihre Einwilligung ſoll an den , in dem Eingange des gegenwärtigen

Edicts erwähnten , die Aufrechthaltung der bürgerlichen und Gewerbefreiheit,

To wie die Gleichheit der Abgaben bezweckenden Gefeßen und Einrichtungen ,

weder von uns noch von unſern Regierungsnachfolgern , zur Beſchränkung der

darin beſtimmten Rechte , jemals einige Abänderung verfügt werden . überdies

ſollen wichtige, das Eigenthum , die perſönliche Freiheit und Verfaſſung be
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de fchuldigungen .cui tamen in den gecom

treffende, neue landesgeſelle nicht ohne den Rath und die Zuſtimmung
der Landſtände eingeführt werden .

2 ) Sie können uns Vorſchläge zu Ubänderung beſtehender und Einführung

neuer Geſeße überreichen ; allgemeine und beſondere Beſchwerden einzelner

Landestheile oder Unterthanenclaſſen uns vortragen , und fordern , daß gegen

Unſern Staatsminiſter , ſo wie auch gegen Landescollegien , wegen beſtimmter

Beſchuldigungen , eine Unterſuchungscommiſſion angeordnet werde ; wenn dieſe

Beſchuldigungen auf beſcheinigten Abgaben beruhen , daß von ihnen Verleguns

gen der hier oben unter N 1 angeführten , und Togleich hier nachfolgend über

die Abgabenerhebung und Verwendung feſtgefekter Berfaſſungsbeſtimmungen

verfügt oder zugelaſſen worden ; oder auch, daß ſie ſich Conceſſionen oder vers

botene Annahme von Geſchenken erlaubt , oder bei ihren untergebenen zuges

laſſen haben. Dergleichen Vorſchläge und Beſchwerden können von jedem

einzelnen Mitgliede der Herrenbank und der Landesdeputirten , während

den Sißungen ihrer Verſammlung, in Antrag gebracht werden. Die Anträge

werden in jeder Abtheilung beſonders erörtert und darüber abgeſtimmt. Sie

können uns aber nur alsdann vorgelegt werden , wenn ſie die Zuſtimmung

der Mehrheit in jeder Abtheilung erhalten haben . Uuf gleiche Urt werden

die von uns den Landſtänden zum Gutachten und Beiſtimmung mitzutheilen

den , Gefeßesvorſchläge in jeder Abtheilung beſonders discutirt und darüber

abgeſtimmt; ſo daß nur die für ſich zählende Stimmenmehrheit, in jeder

einzelnen Abtheilung, die Zuſtimmung der Landſtände beurkundet. Herrſchen

getheilte Meinungen in beiden Abtheilungen , ſo wird die Vereinigung der :

ſelben durch eine, von jeder Abtheilung in gleicher Unzahl zu erwählende, Des

putation verſucht, welche unter den beiden Präſidenten zuſammentritt. Bei

nicht Stattfindender Vereinbarung behalten Wir uns die landesherrliche

Entſcheidung bevor .

3 ) Que, von den Unterthanen zu erhebende directe und indirecte abgaben ſollen

von der Mehrheit unſrer landſtände , wobei die einzelnen Stimmen , nach ges

ſchehener beſonderer Umfrage, in beiden Ubtheilungen zuſammen zu zählen

ſind , im Voraus bewilligt werden ; alle directe Abgaben, für den Zeitraum

eines Jahres , die indirecten , nach Gutfinden , auf rechs Jahre hinaus. Zu

dem Ende iſt das Bedürfniß des kommenden Jahres , lämmt dem wahrſcheina

lichen Ertrage der zu erhebenden Abgaben in genauen und vollſtändigen übers

ſichten ihnen vorzulegen ; auf gleiche Art auch die geſchehene Verwendung der,

früher den landſtänden zu angegebenen Staatsbedürfniſſen bewilligten , Abgaa

ben ihnen , unter geſtatteter Einſicht der geführten Rechnungen , mit den Bea -

legen derſelben nachzuweiſen .

4 ) Die Landſtände können , während ihrer jeweiligen Sikungszeit, Vorſtellungen

und Bittſchriften von einzelnen unterthanen ſowohl, wie auch von Gemeinden

annehmen . Solche müſſen ſchriftlich an die Präſidenten beider Abtheilungen

eingeſchickt werden .

§. 3. Wir werden die landſtände alljährlich , zwiſchen dem 1. Januar und

1 . April , und ſonſt im Laufe der Jahres, ſo oft es uns erforderlich ſcheint, außer

ordentlich verſammeln ; behalten uns aber das Recht vor , ihre Sigungen nach

Gutbefinden zu unterbrechen , auch die Verſammlung der Landesdeputirten gänzlich

aufzulöſen und eine anderweite Wahl derſelben anzuordnen . Eine jede eigenmäch

tige Zuſammenkunft der Verſammlung der Landſtände , oder einer von ihren 26
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thellüngen , ohne unſre vorgängige Einladung iſt unerlaubt , und was darin vers

handelt oder beſchloſſen werden ſollte , für null und nichtig zu achten . Bei den

ordentlichen und außerordentlichen Verſammlungen der Landſtände werden Wir zu

den Sißungen jeder Abtheilung Commiſſarien abordnen , welche an allen Verhands

lungen Intheil nehmen , ohne jedoch bei den Abſtimmungen zugegen zu ſeyn . Die

Handhabung der innern Polizei der Verſammlungen bleibt Ihnen ſelbſt überlaſſen ,

nach Maßgabe einer Ordnung jedoch , die im Laufe der erſten Siſung zu entwer

fen , und uns zur Genehmigung vorzulegen iſt. Während der Verſammlung der

Landſtände kann kein Mitglied , ohne Zuſtimmung der Abtheilung, wozu es gehört,

aus irgend einem Grunde oder Veranlaſſung, zu gefänglicher Saft gebrachtwerden .

§. 4 . Geborne Landſtände und Mitglieder der Serrenbank find alle

Prinzen Unſeres Hauſes, nach zurü & gelegtem ein und zwanzigſten Jahre

Ihres Lebensalters . Sodann ertheilen Wir die landſtandſchaft, zur Herrenbank,

als ein erbliches mit dem Beſige der , in unſerm Herzogthum beſtehenden , Stan

desherrſchaften verbundenes Vorrecht , den fürſtlichen Häuſern von Anhalt- Bern :

burg -Schaumburg, von Solms- Braunfels , von Wied-Neuwied , von

Mied : Rinkel und von Solms - lidh ; ſodann den gräflichen Familien von

Waldbett : Baffenheim und von Walderndorf; endlich dem Herrn Fürſten

von der lenen , wegen der Grundherrlichkeit von Fachbach und Nievorn , dem

Herrn Fürſten von Haßfeld , wegen der Grundherrſchaft Schönſtein , und den

Freiherrn von Stein , wegen der Herrſchaften Frücht und Schweighaufen , ſammt

übrigen ; von Unſerm Geſammthauſe gu lehen tragenden , Stammgütern . Die

jeweiligen Häupter dieſer fürſtlichen , gräflichen und freiherrlichen Familien, und

Inhaber der gemeldeten Standesgebiete und Grundherrſchaften , ſind erbliche Lande

ſtände in Unſerm Herzogthume und geborne Mitglieder der Herrenbank. Sie

haben das Recht , den Verſammlungen der Landſtände ; vom Eintritt in das fünf

und zwanzigſte Lebensjahr an , perſönlich beizuwohnen , und können ſich nach

Gutfinden , auch durch beſonders dazu geordnete Bevollmächtigte , darin vertreten

laſſen. Gleiches Vertretungsrecht fteht den Vorműndern unmündiger Familiens

häupter zuz, doch müſſen ihre ſtellvettretenden Bevollmächtigte in unſern landen

angeſeſſen Teyn ; und mindeſtens dem Freiherrnſtande angehören ; auch das fünf

und zwanzigfte Lebensjahr zurück gelegt haben . Uußer dieſen vorgenannten werden

Wir noch andere Mitglieder der Herrenbank, auf Lebenszeit oder mit dem Rechte

der Vererbung, nach unſerm Gutfinden und vorher eingeholten Gutachten der ſchon

beſtehenden Mitglieder , ernennen , mit der Einſchränkung jedoch , daß dieſelben zum

deutſchen Fürſten - , Grafens oder Freiherrnſtande gehören , und wenigſtens zwei:

Hundert Gulden zu jedem Grundſteuerſimplum in unſerm Serzogthume beitras

gen . Rein Mitglied der Herrenbank kann ſich durch ein anderes Mitglied in der

Berſammlung vertreten laſſen , oder ihm die Führung ſeiner Stimme übertragen .

§. 5 . Die Verſammlung der Landſtände von der Herrenbank findet gleichzeitig
Statt mit der Verſammlung der Landesdeputirten , und an dem nämlichen Orte.

Die Einladungsſchreiben werden Wir den Mitgliedern unmittelbar zufertigen ; den

Präſidenten aber für die Dauer jeder Sigungszeit aus ihrer Mitte ernennen. Die

allgemeinen Sigungskoſten ſind aus unſerer Staatscaſſe zu beſtreiten .

§. 6 . Die Verſammlung der Landesdeputirten beſteht aus zwei und

zwanzig Mitgliedern ; bei deren Wahl die hier nachfolgenden Vorſchriften zu

beobachten ſind. Die Inſpectoren der evangeliſch-lutheriſchen und der reformirten

Geiſtlichkeit, ſodann die Landdechanten der Katholiſchen verſammeln ſich an einem
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beſtimmten Tage unter dem Vorfiße eines., von uns hierzu abgeordneten Com - '

miſſarius , auf deſſen vorgängige , ihnen zuzufertigende Einladung. Eine jede dies

ſer Wahlverſammlungen erwählt einen Landesdeputirten , auf völlig gleiche Art,

die Vorſteher der höhern Lehranſtalten einen , und alle, in der zwölften und

ſechszehnten Gewerbſteuerclaſſe cataſtricte , Gewerbebeſiger drei Landesdeputirte

aus Ihrer Mitte. Die Koſten der Reiſe zur Wahlverſammlung ſind den geiſtlichen

Inſpectoren , landdechanten und Rectoren der Lehranſtalten zu vergüten . Die

Landeigenthümer, welche zu jedem Grundſteuerſimplum wenigſtens ſieben Gulden

und darüber beitragen , erwählen fünfzehn Landesdeputirte aus ihrer Mitte , und

unter denjenigen Gutseigenthümern , die zu jedem Grundſteuerſimplum wenigſtens

ein und zwanzig Gulden und darüber beitragen , auch das fünf und zwans

zigfte Lebensjahr zurückgelegt haben . Zu dem Ende ſind die Wahlmänner durch

Einladung des , von uns zu ernennenden , vorſigenden und dirigirenden Commiſſa

rius, nach der vorgeweſenen Abtheilung unſers Herzogthums in Steuerreviſions

diſtricte, in den fünf Sauptorten , nämlich in Wiesbaden , Limburg, uſingen ,

Ehrenbreitſtein und Hachenburg zu verſammeln , und von ihnen die Wahl derges

ftalt zu vollziehen , daß die Wahlverſammlung zu Wiesbaden vier , eine jede der

Wahlverſammlungen zu uſingen , Limburg und Ehrenbreitſtein drei, und jene zu

Sachenburg zwei Landesdeputirte zu ernennen hat. In allen Wahlverſammlungen ,

ohne Unterſchied , entſcheidet die abſolute Stimmenmehrheit der anweſenden Mit

glieder . Abweſende können ihr Stimmrecht an einen andern nicht übertragen . Die

Abſtimmung über geeigenſchaftete Candidaten zu Landesdeputirten wird ſo oft in

der Verſammlung wiederholt, bis die abſolute Stimmenmehrheit für jeden Ein

zelnen entſchieden iſt. Die Wahl der Landesdeputirten geſchieht für die Dauer

von ſieben Jahren . Nach Ablauf derſelben wird zur neuen Wahl geſchritten ,

wenn nicht etwa früher eine außerordentliche Auflöſung der Landesdeputations

verſammlung von uns verfügt worden iſt . Die abtretenden Landesdeputirten ſind

in jedem Falle wieder wahrfähig.

$. 7 . Die Reiſekoſten nebſt Dagegebühren für die Dauer der Sibungszeit

und für die Lage ihrer Gegenwart, am Orte der Verſammlung, ſollen den lan

desdeputirten , ohne Unterſchied , aus unſrer Staatscaſſe vergütet , und der Betrag

der legtern , nach angehörtem Gutachten der Landſtände, im Laufe der erſten

Sißungszeit von uns beſtimmt werden . Gleichermaßen ſind die allgemeinen

Sißungskoſten der Landesdeputirtenverfammlung aus unſrer Staatscaffe zu be

ſtreiten .

§. 8 . Die Landesdeputirten verſammeln ſich auf die , ihnen von unſerm diri

girenden Staatsminiſterium zukommende, Einladung am beſtimmten Orte und

Dage. Den Präſidenten Ihrer Verſammlung werden Wir , für eine jede Sigungs

zeit , aus drei von ihnen uns vorzuſchlagenden Mitgliedern ernennen . Nur die

Stimmen der, in einer Stimmung anweſenden Landesdeputirten werden gezählt ;

Abweſende können ſich durch andere nicht vertreten laſſen .

§. 9 . Die Sigungen der Landſtände ſind nicht öffentlich ; doch können die: .

ſelben durch Stimmenmehrheit die öffentliche Bekanntwerdung ihrer Verhandlungen ,

im Ganzen und Einzelnen , mittelft Abdruck und Vertheilung, von fünf und

zwanzig Eremplaren , an jedes ihrer Mitglieder , verordnen. Auch ſind , nach

dem Ermeſſen der Stimmenmehrheit , in den Verſammlungen ſolche Auszüge aus

ihren Sißungsprotocollen durch das allgemeine Intelligenzblatt zur Öffentlichen

Kenntniß zu befördern .
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8. 10 . Die gegenwärtige Edictalverordnung ſoll von unſerm nachgelegten

Staatsminiſterium dergeſtalt in Vollziehung gebracht werden , daß die erſte Ver:

ſammlung der Landſtände im nächſtkommenden Jahre Statt finden kann. Mögen

Unſre Unterthanen aller Stände und Claſſen darin einen neuen Beweis unſers

unbegrenzten Zutrauens zu ihrer treuen Anhänglichkeit und vaterländiſchen Geſin

nung wahrnehmen , und unſer unwandelbares reines Beſtreben erkennen , Bürs

gerglück und Wohlſtand in unſerm Staatsgebiete auf ſichern Grundlagen und

dauerhaft zu befeſtigen .

Gegeben zu Bieberich am 1. und zu Schloß Engers am 2. September 1814 .

Friedrich Auguft, Herzog zu Naſſau .

Friedrich Wilhelm , Fürſt zu Naſſau.

vt. Freiherr von Marſchall.

2 n h a n g.

1) Patent, die Wahl der Landſtånde betreffend , vom

3/4 November 1815.

W ir Friedrich Auguſt, von Gottes Gnaden , ſouverainer Herzog zu Naſſau

20., und Wir Friedrich Wilhelm , von Gottes Gnaden , ſouverainer Fürſt zu

Naſſau 2c. Erwägend, daß nach unſerm über Errichtung der Landſtände in unſerm

Herzogthume erlaſſenen Edict vom 1/ 2 September v . I . die Wahlfähigkeit der Lana

desdeputirten und das Recht, Mitglieder der Wahlverſammlungen aus der Slafie

der Landeigenthümer und Gewerbebefißer zu werden , mit einem nach dem Maß

der Grund- und Gewerbſteuercataſter beſtimmten Beſige von Liegenſchaften und Gea

werben verbunden worden iſt, haben darüber nähere Unordnungen zu erlaſſen für

nöthig erachtet , wie dieſe Vorſchriften unſeres angeführten Edicts auf die mit

Unſerm Herzogthume neu vereinigten vormals Oranien- Naſſauiſchen Fürſtenthümer

Dillenburg und Hadamar, ſodann in der ehemaligen Grafſchaft Weſterburg und

Herrſchaft Schadeck angewendet werden ſollen , in welchen die beſtehende Steuer

einrichtung nach Maßgabe der Edicte vom 10 . und 14 . Februar 1809 und 14 .

und 16 . December 1812 , noch nicht vollſtändig eingeführt worden iſt.

Wir wollen demnach , und verordnen hierüber , was nachfolgt :

. 1. Alle landeigenthümer in den hier oben bezeichneten Landestheilen ſind

zu Wahlmännern und Wahlcandidaten nach unſerer Abſicht und nach dem Sinne

unſeres Conſtitutionsedicts geeigenſchaftet , wenn ſie , der dort noch proviſoriſch

beibehaltenen Grundſteuereinrichtung gemäß , von ihrem Grundeigenthume im Laufe
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des gegenwärtigen Jahres ſo viel an Grundſteuer entrichtet haben , als nach den

Beſtimmungen jenes Edicts die Wahlmänner und Wahlcandidaten in vier Grunds

ſteuerſimpeln zu bezahlen haben .

§. 2 . Que Gewerbebeſißer , welche bei der für das künftige Jahr gegen Wuf

Kebung der Mobiliara, Patent- und Perſonalſteuer dort einzuführenden Gewerbs

ſteuer in die zwölfte bis ſechszehnte Gewerbſteuerclaſſe cataſtrirt werden , ſind zur

Mahr der Landesdeputirten aus ihrer Mitte berechtigt.

§. 3. Da die Steuerreviſionsdiſtricte und die hiernach für die Bildung der

Wahlverſammlungen bezeichneten Landesbezirke durch die Statt gefundenen Serris
torialabtretungen weſentlich einwirkende åbänderungen erlitten haben ; ſo ſollen

zur Wahl der Landesdeputirten aus den Gutseigenthümern riunmehr drei Wahls

verſammlungen gebildet werden , zu Wiesbaden , zu Weilburg und zu Dillenburg.

• Zu Wiesbaden verſammeln ſich die Wahlmänner aus den Ämtern : Höchft,

Königſtein , Ballau , Wiesbaden , Elteille , Rüdesheim , Caub, Braubach, Naſſau ,

Ragenelnbogen , Kirchberg , Wehen und Idſtein . Sie erwählen rechs Landes

deputirte .

Zu Weilburg werden fünf Deputirte erwählt von den Wahlmännern der

Ämter Reichelsheim , Urbach , Weilburg , uſingen , Rünkel, limburg, Dieg ,

Maudt, Montabaur, Herſchbach , Selters und Hachenburg.

Zu Dillenburg treten die Wahlmänner aus den Fürſtenthümern Dillenburg

und Hadamar, und aus der Grafſchaft Beſterburg zuſammen , um vier Landes

deputirte zu erwählen . .

§. 4 . Im übrigen iſt allenthalben nach den Vorſchriften des mehr angezoges

nen Edicts zu verfahren ; inſonderheit werden die liften der Wahrmänner und

Wahlcandidaten hiernach durch die Generaldirection der directen Steuern aufgeſtellt.

Gegeben Biberid den 3 . und Weilburg den 4 . November 1815 . -

( L . S .)

Friedrich Auguft, . Friedrich Wilhelm ,

Herzog zu Naſſau . . Fürſt zu Naſſau .

vt. Freiherr von Marſchall.

2 ) Patent, die Bildung der Herrenbank der Landſtånde

betreffend , vom 3/4 November 1815 .

Sir Friedrich Auguſt, von Gottes Gnaden , ſouverainer Herzog zu Naſſau

26. und Wir Friedrich Wilhelm , von Gottes Gnaden , ſouverainer Fürſt zu

Naſſau 2c., haben die durch eingetretene Territorialveränderungen und durch die

öffentlich bekannt gemachte Entſagung einiger Mitglieder herbeigeführtë“Nothwens

digkeit über die Bildung der Herrenbank unſerer Landſtände neue Beſtimmungen

zu erlaſſen , erwogen :
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Wir beſtätigen zuvörberſt alle in dem Conftitutionsedicte vom 1/2 September

vorigen Jahres enthaltene allgemeine Vorſchriften , in Beziehung auf die Anord:

nung der Herrenbank der Stände unſeres Herzogthums und auf die Formen ,

wornadh die Mitglieder ihre landſtändiſchen Rechte ausüben werden .

Erbliche Mitglieder der Herrenbank bleiben ſodann :

1 ) von den im angeführten Conſtitutionsedicte §. 4 . aufgeführten Landſtänden ,

außer den Prinzen unſeres Hauſes : die Frau Erzherzogin -Bermina von

Öſterreich , als Gräfin zu Holzappel und Herrin zu Schaumburg ; der Herr

Fürſt von der leyen ; die Herren Grafen von Waldbott-Ba Tenheim und Wal

derdorf, und der Freiherr von Stein .

Hiernächſt bewilligen Wir

2 ) die mit dem Beſige der Grafſchaft Weſterburg verbundene erbliche Landſtands

Tchaft zur Herrenbank der gräflichen Familie von Leiningen - Weſterburg.

Endlich

3 ) ertheilen Wir den geſammten adelichen Gutseigenthümern in unſerm Herzog

thume Sechs Virilſtimmen bei der Herrenbank, welche ſie durch eben ſo viele

aus ihrer Mitte erwählte Deputirte des Adels vertreten laſſen .

Die Wahr dieſer Sechs Deputirten geſchieht in einer , ganz nach Art der übris

gen Wahlverſammlungen , unter dem Vorſite eines von uns zu ernennenden dirigi

renden Commiſſarius, zu bildenden Wahlverſammlung, wozu alle Gutseigenthümer

vom ader berufen werden , die zu einem Grundſteuerſimplum wenigſtens ein und

zwanzig Gulden und darüber entrichten , oder die in den Fürſtenthümern Dillen

burg und Hadamar, ſo wie in der Grafſchaft Wefterburg , und dem jenſeits der

Lahn gelegenen Iheile des Umts Runkel , im gegenwärtig laufenden Jahre zur

Grundſteuer , einen Beitrag von zuſammen vier und achtzig Gulden und darüber

geleiſtet haben .

Udelichen Gutseigenthümern , welche den hier beſtimmten Grundſteuerbetrag

von ihren Beſigungen nicht entrichten , bleibt das Recht vorbehalten , in den Wahl

verſammlungen der übrigen landeigenthümer oder Gewerbebeſißer zu erſcheinen .

Sie üben barin ihr:Stimmrecht , in ſo weit ihnen ein ſolches nach der geſeglichen

Beſtimmung zuſteht, zu der Landesdeputirtenwahl.

Udeliche Gutseigenthümer weiblichen Geſchlechts , und Minorenne können in

dieſer Wahlverſammlung durch Bevollmächtigte Ihr Stimmrecht ausüben laſſen.

Die gegenwärtige Edictalverordnung iſt zugleich mit der unterm heutigen

Datum über die nunmehrige Bildung dieſer Wahlverſammlungen erlaſſenen Edi

ctalverordnung durch Übdruck im Verordnungsblatt öffentlich zu verkünden , und

durch unſer Staatsminiſterium , nach Maßgabe des Conſtitutionsedicts vom 1/2

September vorigen Jahres zu vollziehen .

Gegeben zu Biberich am 3. und zu Weilburg am 4 . November 1815 .

( L . S .)

Friedrich Auguſt, Friedrich Wilhelm ,

Herzog zu Naſſau. Fürſt zu Naſſau.

'vt. Freiherr von Marſchall.



Fürſtenthum Schwarzburg-Rudolſtadt.

Verordnung vom 8 . Sanuar 1816 .

von uns bebanien mit Recht hegen probten Liebe und AnbaD as Vertrauen welches Wir zu der oft erprobten liebe und Anhänglichkeitun

ſerer getreuen unterthanen mit Recht hegen , To wie die Zuverſicht, mit welcher

dieſelben von uns herzliche landesväterliche Fürſorge für ihr Beſtes , möglichſte

Schonung in Unſehung der drückenden Laſten der Zeit, und billige und gleichmä

ßige Vertheilung derſelben erwarten , und nach der Erfahrung die ihnen vor Augen

liegt, erwarten können , bedarf keiner Befeſtigung und Vermehrung. Um jedoch

den Beſtimmungen des deutſchen Bundesvertrags Genüge zu leiſten , und die

Verfaſſung unſers Fürſtenthums mit den Einrichtungen in den benachbarten deuts

ſchen Bundesſtaaten auf gleichen Fuß zu ſeßen , finden Wir gut, Folgendes anzuordnen :

1 ) Es ſoll eine Repräſentation des Vorks in unſerm Fürſtenthume ges

bildet werden , deren Wirkſamkeit ſich auf die Berathung über alle Gegenſtände

der Geſekgebung, welche die perſönlichen und Eigenthumsrechte der Staatsbürger

mit Einſchluß der Beſteuerung betreffend, erſtreckt.

2 ) Die Volksrepräſentation ſoll aus achtzehn , durch freie Wahl zu ernen

nenden Landesrepräſentanten beſtehen , nämlich : 6 Rittergutsbeſiter ; 6 Einwohner

von Städten ; 6 mit Landeigenthume angeſeſſeneUnterthanen , welche weder Ritters

güter beſigen , noch ſtädtiſche Bürger ſind.

3 ) Die ſämmtlichen Rittergutóbefiber in der obern Herrfchaft wählen

aus ihrer Mitte vier, die Rittergutsbeſiker in der untern Herrſchaft zwei lans

desrepräſentanten .

4 ) Die Städte in der obern Herrſchaft zuſammen zwei Landesrepräſen

tanten aus ihrer Mitte.

5 ) In jedem Orte des Fürſtenthums, Dorf oder Flecken , ſo wie auch in der

Patrimonialſtadt Schlotheim , treten die ſämmtlichen Landeigenthumsbeſiker, mit

Einſchluß der nahe gelegenen Mühlen oder anderer einzelnen Höfe und Wirth

ſchaften , und mit Zuziehung der Geiſtlichen und Schullehrer zuſammen , und er

nennen für dieſen Ort aus Ihrer Mitte einen daſelbſt angeſeſſenen , unbeſcholtenen

und rechtlichen Mann zum Wähler. Dieſe ſämmtlichen Wähler eines Diſtricts

erwählen nun aus ihrer Mitte einen Landesrepräſentanten , und zwar nach folgens

der Diſtricts - Beſtimmung , einſchließlich der Patrimonialgerichtsorte :

Die Wähler aus den Ämtern Rudolſtadt und Blankenburg zuſammen einen ;

die aus dem Umte Schwarzburg einen ; aus den Ämtern Ilm , Ehrenſtein , Pau

linzelle , Seebergen , einen ; aus Leutenberg und König einen ; aus der unterherra

Ichaft zwei Repräſentanten , jeder Diſtrict aus ſeiner Mitte.

6 ) Wenn ein Rittergutsbeſiker auch noch anderes Landeigenthum , oder das

Bürgerrecht in einer Stadt beſigt; ſo kann er zwar in dieſen andern Beziehungen

mit wählen , allein zum Landesrepräſentanten kann er nur als Beſiger ſeines
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Ritterguts gewählt werden . Wenn er mehrere Rittergüter beſikt, wählt er zwar

für jedes , kann aber nur von einem gewählt werden . Eben ſo , wenn Iemand

Bürgerrechte und Landeigenthum an verſchiedenen Orten beſigt , kann er zwar an

allen dieſen Orten mit wählen , aber nur an ſeinem gewöhnlichen Wohnorte gewählt

werden. Von mehreren Mitbeſikern eines gemeinſchaftlichen landeigenthums ifti

nur einer wahrfähig und berechtigt. Perſonen weiblichen Geſchlechts und Vor:

műnder für ihre Pflegebefohlenen können zwar mit wählen , aber nicht gewählt

werden .

7) Die Landesrepräſentanten werden auf 6 Jahre gewählt , nach deren Ber:

fluß eine neue Wahl vorgenommen wird , wobei die abgegangenen Repräſentanten

auf die nämliche Art wiederum gewählt werden können . Einzelne Bahren in der

Zwiſchenzeit finden nicht Statt. Wenn unterdeſſen Repräſentanten abgehen ; To

wird dadurch die Volksrepräſentation nicht unterbrochen .

8 ) Sobald die Wahlen , wegen deren Art und Weiſe und nähern Veranſtal:

tung Wir unſere Landesbehörden mit beſonderer Inſtruction verſehen werden ,

geſchehen , und die Landesrepräſentanten in dieſer Eigenſchaft von uns anerkannt

ſind , werden Wir wegen ihrer Zuſammenberufung hierher in unſere Reſidenz,

wegen der ihrer Berathung vorzulegenden Propoſitionen und ihrer Wiederentlaſſung,

die weitern nöthigen Befehle ertheilen .

Rudolftadt, den 8 . Januar 1816 .

( L . S .) Friedrich Günther.

E . 3. S .



Lippe Schaumburg.

Verordnung vom 15 . Januar 1816 .

Babola
tbe

eintrete
n
Waffen, da

W on Gottes Gnaden Wir Georg Wilhelm ac. Nachdem Wir , in vollkom

mener überzeugung des Nußens und der Vortheile , welche aus einer landſtändi

ſchen Verfaſſung für unſer Fürſtenthum erwachſen werden , bereits durch unfern

bevollmächtigten Geſandten am Congreſſei in Wien , gemeinſchaftlich mit andern

verbündeten deutſchen Fürſten , durch eine Note vom 16 . November 1814 Unſere

Abſicht haben erklären laſſen , da , wo eine landſtändiſche Verfaſſung nicht bereits

beſtehe, ſolche eintreten laſſen zu wollen , auch demnächſt in dem unterm 8 . Junius

v . I. abgeſchloſſenen deutſchen Bundesvertrage 'ben Grundſaß aufgeſtellt und ange

nommen haben , daß landſtändiſche Verfaſſungen in allen Bundesſtaaten Statt

finden ſollen ; ſo verordnen Wir , wie folgt :

§. 1. Zur Beförderung der allgemeinen Wohlfahrt Unfrer Tchaumburgiſchen

lande, zur Berathung über die , zu dieſem Zwecke dienſamſten Mittel und zur

Uusübung der landſtändiſchen Gerechtſame follen in Zukunft in folgenden Ber:

hältniſſen , Landſtände in unſern ſchaumburgiſchen Landen beſtehen .

§. 2 . Die landſtände unſerer ſchaumburgiſchen Lande rollen folgende Rechte

auszuüben haben :.

1) Das Recht, die zur Staatsverwaltung nothwendigen Uusgaben nach den ihnen

vorzulegenden Berechnungen zu prüfen , mit uns über das Maß und die Art
der Beſteuerung fich zu vereinigen und die darnach erforderlichen Steuern

zu verwilligen , in welcher Hinſicht Wir den Landesvergleich vom 3. Decem

ber 1792 hierdurch ausdrücklich beſtätigen , und wollen , daß derſelbe jederzeit

befolgt und in Anwendung gebracht werden ſoll.

2 ) Das Recht , über die zu erlaſſenden allgemeinen Landesgeſeke ihr Gutachten

zu geben und , wenn ſie auf die Landesverfaſſung einen weſentlichen Einfluß

haben , ihre Einwilligung zu denſelben zu ertheilen.

3 ) Das Recht, von der Verwendung der Landesſteuern zu den Landesbedürfniſſen

Kenntniß zu nehmen , und uns ihre Bemerkungen vorzulegen , zu welchem

Ende ihnen die Rechnungen der Landesſteuercaſſe jährlich mitgetheilt werden

Tollen .

4 ) Das Recht, über Gegenſtände der allgemeinen Wohlfahrt uns Vorſchläge zu

machen , und ihre Beſchwerden über etwanige Mißbräuche oder unregelmäßig

keiten im öffentlichen Dienſte, mit den erforderlichen Beweiſen belegt , bei uns

anzubringen , wie denn ſolches auch bisher Jedem unſerer lieben und getreuen

Unterthanen verſtattet geweſen iſt.

§. 3. Wir behalten uns vor, über die Art und Weiſe der Ausübung dieſer

Rechte eine ausführlichere Anweiſung zu ertheilen und ſolche den verſammelten

Landſtänden demnächſt zugehen zu laſſen .

;
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§. 4 . Alle unſere lieben und getreuen Unterthanen unſerer ſchaumburgiſchen

Lande, ſind zu der Landſtandſchaft berechtigt, dergeſtalt , daß:
a . die wirklichen Beſiker adelicher Güter ,

' 6 . Deputirte der Städte und Flecken ,

c. Deputirte der Amtsunterthanen , auf dem Landtage zu erſcheinen befugt
ſeyn ſollen.

§. 5 . Die Landſtände von der Ritterſchaft müſſen in dem wirklichen Beſige

eines adelich - freien Gutes fich befinden . Vereinzelte adelich - freie Grundſtücke

oder adelich - freie Wohnhäuſer , berechtigen nicht zur landſtandſchaft. Iedem Land

ſtande von der Ritterſchaft, ſelbſt auch denjenigen , welcher ſich in dem Beſige

mehrerer adelich -freien Güter befindet , ſtehet auf dem Landtage nur eine Stimme

zu . Sie können nur zugelaſſen werden , wenn ſie das fünf und zwanzigſte Jahr

ihres Alters zurüc& gelegt haben . Sie ſind gehalten , in Perſon zu erſcheinen , wo

bei ihnen zwar erlaubt iſt, durch einen Bevollmächtigten ihres Standes fich vers

treten zu laſſen ; jedoch fou ein Landſtand von der Mitterſchaft die Vollmacht nur

von einem ſeiner Mitftände zu übernehmen , befugt fern.

§. 6 . Die Städte Bückeburg und Stadthagen , imgleichen die Flecken Stein

bude und Sagenburg , ſollen , jeder Ort einen Deputirten zum Landtage ſchicken .

Es wird dem Magiſtrate der Städte und der Flecken nachgelaſſen , den Land :

tagsdeputirten aus ihrer Mitte , oder aus der Bürgerſchaft zu beſtellen .

§. 7. Unſere Ämter ſollen zum Landtage Deputirte in folgender Zahr ſchicken :

Bückeburg zwei, Stadthagen zwei, Hagenburg einen und Urensburg einen .

Sie ſollen aus den wirklichen Beſißern von Bauerngütern gewählt werden .

§. 8 . Keiner Unſerer Unterthanen vom Bauernſtande kann zum Landtagsdes

putirten gewählt werden , wenn er nicht das dreißigſte Jahr zurückgelegt , der Mia

litairpflicht Genüge gethan und allezeit einen unbeſcholtenen Lebenswandel geführt

hat.

. . . §. 9. Die Wahl der Deputirten iſt unter der Leitung der ordentlichen Obrig

keit vorzunehmen .

In dem Umte Bückeburg Tolen 17, in dem Amte Stadthagen 19 , in dem

Amte Hagenburg 11, in dem Amte Arensburg 5 Wahlmänner ernannt, und von

dieſen die Deputirten zum Landtage aus ihrer Mitte erwährt werden.

Die Stimmen für die Wahlmänner ſind zu Protocoll zu geben , die Stimmen

für die Deputirten ſollen von den Wahlmännern auf Zettel geſchrieben , verſchloſſen

übergeben , von der Obrigkeit in Beiſeyn aller Wahlmänner eröffnet, und die

Wahlen nach der Mehrheit der Stimmen ausgeſprochen und bekannt gemacht

werden . . . .

§. 10. Nur ſolche Amtsunterthanen , welche Grundeigenthum beſigen , ſollen

befugt ſeyn , an der Wahl der Deputirten Theil zu nehmen .

§. 11. Es ſoll jährlich ein Landtag gehalten , und von unſerer Regierung

ausgeſchrieben werden .

Gegeben Bückeburg den 15. Januar 1816 . .

Georg Wilhelm

( L . S .)

vt. Spring.

Langerfeldt.

3 *



Fürſtenthum W aldeck .

Landesvertrag vom 19. April 1816 .

Sir von Gottes Gnaden ac. Der Artikel 13. der zu Wien am 8. Junius

vorigen Jahres abgeſchloſſenen deutſchen Bundesacte, verordnet die Einfüh

rung einer ſtändiſchen Verfaſſung in allen deutſchen Bundesſtaaten . Obgleich

eine ſolche Verfaſſung ſchon von grauen Zeiten her, auch in unſerm Lande

beſtanden hat ; To hat ſie doch in mehreren Hinſichten einer Abänderung bedurft,

und haben wir uns deßhalb veranlaßt geſehen . Unſere lieben und getreuen land

ſtände von Ritterſchaft und Städten , durch unſere Regierung zu einem all

gemeinen Landtage auf den 28. März dieſes Jahres zuſammen berufen zu

laſſen , und, in Einverſtändniß mit ihnen , der bisherigen landes - und

ſtändiſchen Verfaſſung folgende nähere Einrichtung zu geben .

§. 1 . So viel die Einrichtung

1. Der Landesverfaſſung

betrifft , ſo iſt zur Erleichterung der Juſtiz für nöthig erachtet worden ,

A . Unſer Fürſtenthum Waldec in fünf Oberjuſtizämter einzu :

theilen , und zwar:

1 ) in das Oberjuſtizamt der Diemel, welches ſeinen Sit in der Stadt Nho

den haben und aus den ehemaligen Ämtern Rhoden und Eilhauſen , und

den Dorfſchaften Schmilinghauſen , øerbſen und Förle des ehemaligen Umtes

Arolſen beſtehen fol ;

2) in das Oberjuſtizamt I wiſte, deſſen Hauptort Arolſen iſt, und die ehe

maligen Ämter Urolſen , landau und Wetterburg , mit Ausſchluß der unter

Ziffer 1. bereits genannten , und den weitern Ortſchaften Strote und Mens

geringhauſen vom Umte Landau umfaßts

3) in das Oberjuſtizamt Werbe, zu deſſen Hauptort die Stadt Sachſenhauſen

beſtimmt iſt, und die Städte Sachſenhauſen , Waldeck, Freienhagen , das

ehemalige Umt Waldeck , mit Uusſchluß der Ortſchaften Bringhauſen , Hema

furth , Kleinern und Gellershauſen , dann die Dorfſchaften Strote undMens
geringhauſen des vorhinnigen Amtes Landau enthalten fol ;

4 ) in das Oberjuſtizamt der Eber, welches ſeinen Sik in der Sadt N . Wil :

dungen haben , und beſtehen ſoll aus den Städten Ult - Wildungen und

Zöfchen , ferner aus dem ehemaligen Amte Wildungen und den unter Ziffer

3 angeführten Reſten des vorhinnigen Umts Waldeck ;

5 ) in das Oberjuſtizamt Eiſenberg, welches ſeinen bisherigen Sig in Cor:

bach , und ſeine jebigen Beſtandtheile beibehält.

§. 2 . Jedes Oberjuſtizamtwird mit einem Oberjuftigbeamten und einem

- zweiten Beamten , welcher legtere zugleich die Stelle des Secretairs verſieht,
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beſegt. Eine Ausnahme hierunter macht jedoch das Oberjuſtizamt Eiſenberg,

bei welchem , wie bisher , gwei Beamte und ein Secretair bleiben .

§ . 3. Mit dem Oberjuſtizamte der Werbe wird , wegen ſeiner Nähe bei der

Feſtung Waldeck , ein allgemeines Kriminalgericht, für das ganze Land

verbunden .

übrigens Toll unſere Regierung ein Regulativ entwerfen , welche Sachen,

ausſchließlich der übrigen Oberjuſtizämter , zur Competenz dieſes Criminalgerichts

gehören ſollen .

§. 4 . Der erſte Juſtizbeamte des Oberamts der Swifte, verſiehet zugleich

die Geſchäfte des Stadtcommiſſarii in Mengeringhauſen, wie der des

Dberjuſtizamts der Eder gleiches Amt in Niederwildungen .

Die dadurch erſpart werdenden beiden Stadtcommiſſariatsgehalte fallen der

Landſalariencaſſe zu , und verbleibt es in Unſehung der Sportelnberechnung aus

beiden Städten bei der bisherigen Beſtimmung.

§. 5 . Die , bisher dem Oberrentereibeamten aufgetragen geweſene, Polizei:

verwaltung übernehmen die Oberjuftizämter.

§. 6. Alle Nebenverdienſte der I uſtizbehörden , durch Deputationen ,

Commiſſionen u. (..w . hören gänzlich auf. In ſo fern das Geſchäft nothwendig

außer dem Gerichtsorte beſorgt werden muß , z. B . Beſichtigungen 2c .; ſo erhält

davon der Commiſſarius oder Deputatus, nach den in der Sportelordnung be

ſtimmten Unſägen , die Pferdemiethe und Zehrungskoſten u . ſ. w . ; die übrigen

Gebühren werden der Sportelcaſſe berechnet.

9. 7. Die Patrimonialgerichtsbarkeit bleibt der von Dalwigk ſchen

Familie in dem Umte Lichtenfels, und den drei deputirten Städten

Corbach , N . Wildungen und Mengeringhauſen in erſter Inſtanz, des

gleichen die Schriftſäſſigkeit der Ritterſchaft und ihren Familien , we

niger nicht den drei deputirten Städten, in ſo fern ſie als corpora auf

treten , oder belangt werden , vorbehalten .

§. 8 . In jedem Oberjuſtizamte wird ein Oberrentereibeamter angeſtellt,

deſſen Wirkungskreis durch eine beſondere Inſtruction genau beſtimmt werden ſoll.

§. 9. In Anſehung unſerer Regierung und unſeres Hofgerichtes, ver

bleibt es vorerſt, ſo wie

§. 10. B . in Betreff der Juſtiz und Nenterei in unſerm Fürſtenthume

Pyrmont, bei der bisherigen Einrichtung.

II. Die Repräſentation unſerer Unterthanen

anlangend , ſo wird ſolche

§. 11 . Folgendermaßen bewerkſtelligt werden :

A . durch die Beſiber bisheriger landtagsfähiger Rittergüter, oder

die Ritterſchaft ;

B. durch die Städte, denen Arolſen unter den im Neceß vom 19. 0. feft

geſtellten Beſtimmungen , beigezählt werden ſoll , oder den Bürgerſtand;

c . durch zehn Repräſentanten des Bauernſt a ndes , deren jedes Ober :

juſtizamt zwei zu ſtellen hat.

§. 12. In den drei deputirten Städten , wird das Repräſentas

tions recht durch den erſten Bürgermeiſter und Stadtſecretair, in

den nicht deputirten Städten hingegen durch den Bürgermeiſter allein , in

bisheriger Weiſe , ferner ausgeübt.

.
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8. 13. Die Eigenſchaften eines Repräſentanten, im udgemeinen ,
ſind : daß er .

: 1) zu einer der brei chriſtlichen Confeffionen gehöre,

: 2 ), 25 Jahre alt , und eigenen Rechtes ,

3 ) Landesunterthan , .

4 ) der Militairpflicht nicht mehr unterworfen , und

' . 5 ) unbeſcholtenen Nufs ſen , auch

'6 ) Geſchriebenes leſen könne, und ſeine Gedanken gehörig niederzuſchreiben ver

i möge.

. . . Insbeſondere aber wird annoch erfordert , bei den Repräſentanten

a . bes Bürgerftandes , unverſchuldeter Beſik von unverſchuldeten Gütern ,

die wenigſtens einen Werth von 500 ng haben , und

6 . des Bauernftandes, Eigenthum eines Tchagungspflichtigen , nicht verſchul

deten Gutes von wenigſtens 30 Morgen , den Morgen zu 120 Ruthen ge

rechnet , in dem Umtsdiſtricte belegen , aus welchem er als Repräſentant

gewählt werden ſoll , wobei es gerade nicht erforderlich , daß er den Landbau

Telbſt betreiben muß.

g. 14 . Staatsbeamte, oder ſonſt zu uns in Dienſtpflicht ftehende

Perſonen , können an der Landesrepräſentation keinen Antheil nehmen ; es wäre

dann , daß die Landſtände die ufnahme eines ſolchen in Vorſchlag brächten .

§. 15 . Die Stuhrgenoſſen zur Wahl der Repräſentanten des Bau :

ern ftandes, ſollen auf folgende Weiſe erkieſet werden : daß jede Gemeinde

des Oberamtsdiſtricts , unter Leitung ihres Seiftlichen , ein en ordnungsliebenden ,

durch ſittliches Betragen allgemeines Vertrauen verdienenden Mann aus ihrer

Mitte zum Wähler erfiehet , und ihn zur Wahl der zwei Repräſentanten bes

auftragt. Ein ſolcher Wähler muß

a . volljährig ,

b . unbeſcholten ,

c. Beſiger eines Ucker - oder Rötherguts und

d . als guter Wirth bekannt ſeyn.

§. 16 . Die Wahl der Repräſentanten ſelbſt geſchieht im Orte des Sites des

Oberjuſtizamtes, unter Leitung des Landſyndici und erſten Juſtizbeamten .

S. 17. Wenn nun auf vorſtehende Urt die Wähler erkieſet worden ſind ; . ſo

ſollen ſie an dem beſtimmten Wahltage, nach vorhergegangener deutlicher Ver

ſtändigung von den Pflichten und Eigenſchaften eines Landſtandes , und nach zweck

mäßiger Ermahnung und Verwarnung : daß ſie bei der vorzunehmenden

Wahl keine Nebenzwecke berückſichtigen , ſondern lediglich auf den Hauptzweck,

nämlich auf die Wahl eines redlichen , gottesfürchtigen , einſichtsvollen und erfahrs

nen , auch ordnungliebenden Landſtandes alein Bedacht nehmen , und dabei überall

gewiſſenhaft zu Werke gehen wollen , in Eis und Pflicht genommen werden ,
darauf abtreten , und hiernächſt Mann für Mann, zur Abgabe ihrer Stimme

zum Protocoll, wieder vorgelaſſen werden . ..

. §. 18. Bei dieſen Wahlen entſcheidet die Mehrheit der Stimmen , bei
deren Gleichheit aber das loos . .

§. 19. Die Wahl der Nepräſentanten des Bauernſtåndes un des Repräſen

tanten aus der Stadt Urolſen geſchieht auf Lebenszeit , und bei lekterer

durch eine freie Wahl, wie beim Bauernſtande ; jedoch erliſcht die Repräſentation

alsdann früher, wenn die Eigenſchaften , wodurch die Wahl bedingt iſt, wegfallen ,
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namentlich, wenn der Gewählte aufhört, ein guter Wirth und ſo weiter zu

feyn .

Uuf den Sodesfall des einen oder des andern Mitgliedes , wird an deſſen

Stelle , auf die oben beſtimmte Weiſe, auf jedesmaligen Antrag des Landſyndici,

ein anderes erwählt.

$. 20. Zur Erhaltung der Repräſentation des Ritterſtandes wird

hiermit feſtgefegt , daß

1 ) jeder neue Rittergutseigenthấmer , vom Sage des Anfalls oder Erwerbs des

Gutes , binnen zwei Monaten zum Aufſchwören bei dem Landſyndico fich an :
mélde; daß

2) keine Alodificationen dergleichen Lehnsrittergüter , ohne Zuſtimmung der Land

ſtände , geſchehen ;

3 ) daß bei einer Verſplitterung dergleichen Gütet , fo 'wie bei Veräußerungen

ganzer Rittergüter, durch unſern und der Stände gemeinſamen Beſchluß be:

ſtimmt werde, in 'wie fern der bisherige Eigenthümer ferner als Landſtand

auftreten , oder der neue Erwerber als ſolcher aufgenommen werden könne.

§. 21. Zur Bollziehung der im folgenden Paragraph beſtimmten Geſchäfte,

iſt ein engeret a usTchuß ernannt , welcher beſteht :

1 ) aus zwei ritterſchaftlichen Dep utirten , welche nach dem jedesmali

gen Abgange in bisheriger Weiſe, durch die Stände auf Lebenszeit gewählt

und uns zur Beſtätigung präſentirt werden : -

2) aus den "bisherigen Ubgeordneten der drei deputirten Städte, die

Tchon vermöge ihrer Ämter hierzu berúfen ſind; .

3 ) aus einem Deputirten des Bauernſtandes , welchen die Landſtände aus

deſſen Repräſentanten auch auf Lebenszeit wählen , und uns ebenfalls zur

Beſtätigung präſentiren .

§. 22. Iene Deputation iſt vollziehende Behörde der vom corpore

statuum gefaßten Beſchlüſſe , und ſie kann in der Regel ohne daſſelbe nicht

handeln .

Die Gewalt und die Geſchäfte der Deputation beſtehen darin ;

1) auf die ablegung der landſchaftlichen Rechnungen zu bringen ,
beren abnahme, wenn ſolche zuerſt vom Landſyndico und ſodann von Un

ſerer Regierung monirt ſind , unter Zuziehung des Landfyndici, beizuwohnen ,

To wie auch ſelbſt allenfallſige weitereErinnerungen dagegen aufzuſtellen ;

2 ) die Landtagsabſchlüſſe ſowohl, als auch die von ſämmtlichen Landſtän

den entſchiedenen Ungelegenheiten , in Vollziehung zu bringen ;

3 ) den Antrag neu er er Steuern vorläufig zu prüfen , und den gefamm :

ten Ständen zur Abſtimmung vorzulegen ;

4 ) zu etwaniger Verbeſſerung bewilligter Steuern Vorſchläge zu

machen , und etwa eingeſchlichene Mißbräuche zu rügen ;

5 ) die Angelegenheiten , welche eine nothwendige 2000 aß nicht überſteigende,

U usgabe erfordern , für ſich , vorbehaltlich unferer Genehmigung, zu be

ſchließen ;

6 ) Erlaßgeſuche der unterthanen zu prüfen , und , in fo fern ſolche die

unter Ziffer 5 gedachte Summe nicht überſteigen , nach ebenfalls zuvor von

uns eingeholter Genehmigung zu bewilligen , und

7) in Fällen , denen Gefahr im Verzug unterliegt, oder die ſonſt eine eilige

Entſcheidung erfordern , in Einverſtändniß mit uns beſchließen ; und
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erkennen ſämmtliche Landſtände dergleichen Beſchlüſſe als gültig und als von

Ihnen ſelbſt ausgegangen .

§. 23 . Die gewöhnliche Zuſammenkunft der Deputation iſt der

jedesmalige dritte Montag im Monate Junius jeden Jahres , als der zur Ab

nahme der landſchaftlichen Rechnungen beſtimmte Termin , und wird deren außer

ordentliche Verſammlung auf unſern Befehl, durch unſere Regierung, mittelſt

eines Schreibens von dem Syndicus, oder auf Antrag der Stände , bei unſerer

Regierung , nach vorhergegangener unſerer Genehmigung, zuſammen berufen . . .

§. 24 . Eine allgemeine landtagsverfammlung kann nur in be:

fonders wichtigen Fällen , entweder auf unſere Veranlaſſung , oder auf

Untragder Stände, nach vorhergegangener unſerer Genehmigung, durch unſere

Regierung, zuſammen berufen werden . Zu jenen Fällen gehören unter andern,

wenn zum Beiſpiele

1 ) entweder von Veränderung der Verfaſſung und der Grundgeſeke, oder

2 ) von Einführung einer neuen Steuerordnung die Rede iſt.

§. 25. Indem Wir den landſtänden gnädigſt geſtatten , ſich bei Landtags:

abfaſſungen eines Siegels , mit dem Landeswappen und der umfdrift :

» Waldeckiſche Landſtandſchaft“ verſehen , zu bedienen , und ihre hergebrachten lands

ſtändiſhen Rechte im Allgemeinen beſtätigen ; ſo ſollen ſolche inſonderheit

ferner fundirt ſeyn :

a . in dem Rechte der Verwilligung und Regulirung ſämmtlicher, ſos

wohl ſtändiger als unftändiger, zur Staatsverwaltung nothwendiger

Steuern. Ulles was auf ubänderung beſtehender , oder Einführung

neuer Steuern und auf Steuerver faffung überhaupt Bezug hat,

Toll nur unter Zuſtimmung der Landſtände vorgenommen werden ;

b . in dem Nechte , die landescaſſen , nach wie vor zu verwalten , und es

dürfen die Steuern nur zu den , durch uns und die Landſtände beſtimmten

Zwecken verwendet werden , weßhalb die Verwalter der Saſſen in

landespflichten ſtehen ;

C. in dem Rechte der Berathung und Einwilligung bei allen Geſellen

und Anordnungen , welche auf die Landesverfaſſung und deren Veränderung

Beziehung haben ; bei Gefeßen , wodurch über das Eigenthum der Uns

terthanen zum Gebrauche der Landesherrſchaft oder des Landes verfügt, die

perſönliche Freiheit der unterthanen gegen beſtehende Geſeße bez

ſchränkt, oder dadurch woblerworbene Rechte, einzelner oder ganzer

Claſſen derſelben , aufgehoben oder beſchränkt werden ſollen .

Bei allen übrigen landesgefeßen, wollen Wir (Anordnungen in

eiligen Fällen , und wobei Gefahr im Verzug iſt , ausgenommen )

d . den Rath und das Gutachten unſerer Stände einholen , und dürfen

e. dieſelben Vorſchäge zur 2 bänderung beſtehender und zur Einführung

neuer Geſeke einreichen , ſo wie Wir ſie überhaupt verpflichten , ihre

Aufmerkſamkeit auf alles dasjenige zu richten , was das Wohl der Un

terthanen erfordert , und diejenigen Mittel in Antrag zu bringen ,

welche daſſelbe befördern , oder die ihm entgegenſtehenden Hinderniſſe aus dem

Wege räumen können . Sollten

f. durch den Bundestag zu Frankfurt den Landſtänden im Allgemeinen ,

Hinſichtlich der Gelege und Geſeggebung , größere Rechte , als hier angeführt
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.

ſind , eingeräumt werden ; ſo wollen Wir ſolche auch unſern landſtänden zu

Theil werden laſſen. - Wie die Stände

g . mit darauf zu wachen haben , daß von den Juſtizbehörden eine untadel.

· hafte Iuftiz pflege - worin aus dem Cabinette niemals Verfü :

gung, vorbehaltlich der uns zuſtehenden Oberaufſicht, Statt finden for ,

Yen - gehandhabt werde , und ſie ihren Pflichten überhaupt nachkommen ; ſo

wird ihnen auch das Recht der Beſchwerdeführung , insbeſondere in Fällen

der Malverſation der Staatsdiener, und bei ſich ergebenden Miß

bräuchen jeder Urt, eingeräumt.

Staatsdiener ſollen daher von den Landſtänden , wegen verfaſſungs

widrigen Betragens, jedoch nur vor dem ordentlichen Richter, angeklagt

werden können , vor welchem ſie ſich zu verantworten und Recht zu nehmen , ver:

bunden ſind , ſo wie

· h . auf der andern Seite jedem Staatsdiener hiermit die Zuſicherung ges

- Ichieht, daß keiner , ohne gerechte Urſache und vorhergegangene richterliche un

terſuchung und Entſcheidung , ſeines Umts entſekt werden ſoll .

Die Sporteln werden , in ſolchen Fällen , für den Beklagten bis zur Been

gung des Proceſſes aufgezeichnet.

Auch wollen Wir , der Billigkeit gemäß ,

i. bei Belekung der Bedienungen den dazu fähigen Landeskindern den Vor:

zug vor Uusländern einräumen .

§. 26 . Kein Landſtand kann an den Verſammlungen und Berathungen der

Stände eher Theil nehmen , bis er folgenden Eid :

» Ich gelobe und verſpreche als landſtand , in allen meinen Handlungen

und Rathſchlägen die allgemeine Wohlfahrt des Landes vor Augen

zu haben , die unſerm gnädigſten Fürſten und Herrn ſchuldige Ireue und

Ehrerbietung ſtets zu beobachten , in nichts zu wiligen , was des

Berrn oder Landesrechten oder Vortheilen zuwider wäre, inſon

derheit die Gerechtſame der landſtände getreulich zu bewahren und

mit allem Fleiße darauf zu achten und zu halten , daß dieſelben unter kei

nerlei Vorwand verleßt oder vernachläſſigt werden .“

abgeleiſtet hat.

§. 27. Bei den jedesmaligen Zuſammenkünften der Landſtände ,

haben dieſelben aus Ihrer Mitte für die Dauer des Land - oder Deputationstages ,

einen Director durch Stimmenmehrheit zu wählen , welcher mit dem Syndico

die Geſchäfte Veitet.

§ . 28. Vorſchläge und Anträge aller Art , welche den landſtänden

zu machen ſind , ſolen in der bisher üblich geweſenen Form , nämlich durch un

ſere Regierung an ſie gelangen .

Die Urt, wie ſie darüber abſtimmen wollen , bleibt Ihnen gang

überlaſſen ; jedoch ſollen , ſo oft der Syndicus es für nöthig erachtet , die Stim :

men durch Kugelung geſammelt werden , und ſteht es jedem Mitgliede frei, zu

verlangen , daß die Discuſſion über den zur Berathung vorliegenden Punct , auf

den andern Jag verlegt , und ihm erlaubt werde , ſeine Unſicht der Verſammlung
ſchriftlich vorzulegen .

· § . 29. In den Fällen , wo die Erklärung der Stände ablehnen iſt,

müſſen die Gründe dazu angegeben werden , und behalten wir uns vor, den

gemachten Vorſchlag oder Antrag, unter Auseinanderſeßung aller dafür ſprechenden
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beharrlicher Ublehnung , den befragten Gegenſtand zur Berathung an die geſamma

ten Stände gelangen zu laſſen .

Sollte aber auch hierdurd der Zwed nicht erreicht werden , fo fol eine Com

miſſion , aus einem herrſchaftlichen Diener und einem landſchaftlichen Mitgliede

niedergefert werden , welche die Sache prüft und, wo möglich , eine Vereinigung

zu Stande bringt. Würde aber auch dieſer Verſuch fehlſchlagen , ſo werden die

Verhandlungen , in ſo fern ſie Steuern und Verwilligungen nicht bes.

treffen , an eine auswärtige juriſtenfacultät, oder an das 2ppella :

tionsgericht eingeſandt. Die Wahl einer dieſer Behörden , bleibt den land:

ft änden überlaſſen , und im Falle ſolche auf eine Facultät fällt, haben dieſe die

Commiſſarien zu beſtimmen ; müſſen aber darunter Verſchwiegenheit angeloben .

§. 30 . Bei eingetretener Stimmengleichheit , giebt das Votum des

Landſyndici den Husſchlag.

§. 31 . Welche Gedanken auch ein Mitglied in den Verſammlungen

geäußert , und mit welchen Gründen ſie daſſelbe vorgetragen hat ; darüber braucht

ſolches nie dem Staate Rede und Untwort zu geben , vorausgeſekt jedoch,

daß es überall die , bem Regenten ſchuldige, Ireue und Ehrfurcht , ſo wie

die den Landesbehörden zu beweiſende achtung nicht außer Zugen geſert

hat; wie dann auch kein Landſtand angehalten und gezwungen werden kann, über

dasjenige, was in den Berathſchlagungen vorfält, Auskunft zu geben, oder gar

Seugniß darüber gegen ſeinen Mitſtand abzulegenz vielmehr macht ſich derjenige,

der die ihm obliegende Verſchwiegen heit verliebt, dadurch unfähig , ferner

die Stelle eines Landſtandes zu bekleiden , und deſſen Mitftände ſind berechtigt,

auf deſſen Entfernung zu bringen . . . . . . .. ! !

* $ . 32. Die durch die Convention vom 3. Julius 1814 $. 2 ., angeordnete

landſchaftliche Sammer, der Wir hierdurch den Rang eines Landescollegii

gnädigſt beilegen , und die uns und den Ständen allein untergeordnet iſt , ſoul

vorläufig beſtehen :

1) aus einem Mitgliede der deputirten Ritterſchaft ,

2 ) aus einem der Bürgermeiſter oder Secretarien der drei deputirten Städte,

3 ) aus dem Landſyndico ,

4 ) aus einem Caſſenführer , zugleich Secretair , .

5 ) aus einem Regiſtrator , zugleich Canzliſten , und

6 ) aus einem Pedell und einem Boten .

übrigens behalten Wir uns vor , einen Sommiſſarium zu ernennen , wel

cher, ohne Siß in der Sammer zu haben , von Zeit zu Zeit den Situa ,

tions etat ſich vorlegen laſſen , und überhaupt Unſere Nechte wahrnehmen ſoll.

§. 33. Die Mitglieder unter den Ziffern 1 und 2 ſollen , auf die in der im

vorſtehenden . angezogenen Convention enthaltene Weiſe, gewählt werden.

S. 34. Der Wirkungskreis der landſchaftlichen Cammer , umfaßt

nicht die auf der Einlöſungs- und Ucciscaſſe haftenden Schulden ; indem beide

Saſſen nicht zu ihrem Reſſort gehören , ſondern nach wie vor unter der Aufſicht

der bisher beſtandenen Landesfchulden -Safſendirection verbleiben .

Ohne Beziehung auf die landſchaftlichen Schuldencaffen (die Einlöſungs - und

Ucciscaſſe ), ſou dieſer landſchaftlichen Cammer Beſchäftigung darin bez

ſtehen :

1 ) den statum exigentiac publicae für jedes Jahr zu entwerfen , und nadi:
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dem ſolcher den Ständen zur Prüfung vorgelegt und von Ihnen genehmigt

iſt , uns zur gleichmäßigen Genehmigung vorzulegen ;

2 ) die Solleinnahme-Etats der bandesein künfte anzufertigen , wonach

die zeitigen Oberrentereibeamten und die ſtädtiſchen Erheber die Erhebungen ,

und zwar, ſo viel als möglich, monatlich beſorgen ſollen ;

3 ) in der Function der ehemaligen Kriegscommiſſions

4 ) in der Beſorgung der Stempeln des Papiers und deſſen Zuſtellung an die
Rentereibeamten , zum Berechnen.

So wie der landſchaftlichen Cainmer

5 ) die Befugniß zuſteht , zweckdienliche Zwangsmittel gegen fäumige Erhe

bungsbehörden zu verfügen ; To hat ſie auch :

6 ) von Monat zu Monat die Situation setats der ihr anvertrauten Caſſen ,

und die baas eingegangenen Gelder in Empfang zu nehmen , legtere hinter

drei Schlöſſer in Verſchluß zu bringen , wozu jeder der ſtändiſchen Mit:

glieder und der Caffenführer einen Schlüffel beſißen ſoll.

§. 35 . Da das land, durch die am 3. Julius 1814 abgeſchloſſenene Con :

vention , die Salarirung und Penſionirung aller wirklichen Staats

diener und deren Wittwen , wie ſolche in dem , im Receſſe vom 19. d. sub

Lit. C . enthaltenen Etat beſtimmt iſt , übernommen hat, und dagegen ihm die

Beziehung

a . aller Sporteln ,

b . aller Strafen und

c. aller Confiscationen ,

aus unſerm Fűr ftenthume Waldeď überlaſſen iſt; ſo hat die landſchaftliche

Cammer nach jenem Etat die Zahlungen monatlich zu verfügen . Außerdem hat

dieſelbe

§. 36 . alle ſonſtigen , dem lande obliegenden Uu8gaben , mit Ausſchluß

der , der landſchaftlichen Schuldentilgungscaſſe überwieſenen Zahlungen , namentlich

zur Unterhaltung des Militairs, nach dem ebenfalls im Neceſſe vom 19. d.

sub Lit. D . aufgeſtellten Friedens- , auf den unverhoffentlichen Fall eines Kriegs,

anders zu regulirenden Feldetats , ſo wie die alsdann eintreten könnenden ſonſtigen

Kriegsleiſtungen zu beſorgen ; zu welchem Behufe ſie alle beſtehende landesres

venüen , mit Ausnahme der in die Landesſchulbentilgungscaſſe fließenden , und der

im folgenden §. 37. genannten , zu vereinnahmen hat ; auch wird ſie daneben ,

autoriſirt, bei nicht ftändigen , keine nachtheilige Zögerung leidenden Ausgaben ,

bis zu der Summe von 300 B für ſich zu handeln ; dagegen aber iſt ſie ver

pflichtet , ſobald der Gegenſtand dieſe Summe überſteigt, weitern Verhalt zuvor

einzuholen . :

§. 37 . um außerdem eine beſondere Caffe zur Salarirung der

Staatsdiener zu bilden , werden derſelben , außer den im . 35 . bereits be:

ſtimmten Einflüſſen , auch

1) die vorhinnige Landſalariencarie und

2 ) der Ertrag des Stempelpapiers

überwieſen .

$ . 38. Die den Landesgläubigern verſicherte Einlöſungs - und ac:

ciscaſſe iſt die eigentliche Landesſchuldentilgungscaſſe, woraus jene -

Gläubiger ihre Zinszahlung und Capitalablage erhalten . Zur Beruhigung der

Landesgläubiger , und zur Aufrechthaltung des öffentlichen Credits, fou die land
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Thaftliche Cammer mit dieſer Saſſe in Berührung ſtehen. Nur '

allein ſoll ſie, wie bisher unter der Aufſicht der Caſſendirection , nämlich der

beiden Deputirten der Ritterſchaft, und der Secretarien der drei deputirten Städte,

ſtehen , welche zu dieſem Ende, jeden Jahres , Frühjahrs und Herbſts, zwei Zu

ſammenkunftstage haben , und befugt ſind, den Gaſſenbeſtand ſelbſt zu unterſuchen ,

oder auch dieſes Geſchäft durch eines ihrer Mitglieder bewirken zu laſſen .

Der Landſyndicus nebſt den drei deputirten ſtädtiſchen Bürgermeiſtern und

Unſere Regierung haben darauf zu ſehen , daß alle dahin einfließende Gelder zu

ihren beſtimmten Zwecken verwendet werden , und hat zu desfallſiger Erſekung der

Landrentmeiſter von Monat zu Monat den Situationsetat ſeiner Caffe nicht allein

an die Regierung und den Syndicum einzureichen , ſondern er verwaltet auch ,

wie bisher, dieſe Saſle , indem er auf keine andere Unweiſung einige Zahlung

verfügt , als auf die des genannten Caſſendirectorii. Dem Syndico bleibt indeſſen ,

wie bisher , erlaubt , Unweiſungen für Botengänge zu ertheilen .

$ . 39. Da übrigens die promte Zinszahlung allein den Credit nicht

zu erhalten vermag, vielmehr zu Erreichung dieſes Zweckes auch jährliche Capi:

talsablage geſchehen muß ; To Toll aus dieſer Schuldentilgungscaſſe neben der

Zinszahlung auch jährlich der Betrag von wenigſtens fünf tauſend Reichs

thalern auf Capitalforderungen abgetragen , und dieſe .Summe nach Er

leiðniß erhöhet werden .

$ . 40 . Sowohl die Ubnahme dieſer Schuldentilgungscaffenrech

nung, und der gleichfalls vom Landrentmeiſter geführt werdenden Brandcaf:

fenrechnung, als auch alle übrigen Landes caffenrechnungen , ſoll in

dem §. 23. beſtimmten Termine , vor unſerer Regierung geſchehen .

§. 41. Die landescammer iſt, wegen der dem Fürſtenthume Pyrmont

obliegenden jährlichen , ſowohl gewöhnlichen als außergewöhnlichen Beiträge,, verpflich :

tet , die jeßigen Deputirten gedachten Fürſtenthums Pyrmont von den Verhand

lungen des Ausgabeetats , und deſſen Aufbringen , nicht allein gehörig zu unters

richten , ſondern auch allenfallſige Erinnerungen derſelben .zu hören , und, wo

Tolche gegründet, ſie abzuſtellen .

§. 42 . Bei dem Untritte eines neuen Regenten werden die Stände

zuſammenberufen , und nach , von Demſelben ausgeſtellten Reverſalen , zur

Befolgung gegenwärtiger Conſtitution , zum Suldigungseide zugelaſſen .

Schließlich iſt

§. 43 . dieſer Landesvertrag, worin , wie Wir hoffen , ſich die Grund

fäße einer allgemeinen liberalität genugſam ausſprechen , und von welchem weder

Wir, noch unſere Nachkommen in der Regierung , in irgend einem

Puncte , ohne Zuſtimmung unſerer getreuen Landſtände abgehen

mwollen und ſollen , von beiden Seiten gehörig vollzogen worden , und

zu deſſen öffentlicher Bekanntmachung Unſere Regierung beauftragt.

Arolſen , den 19. April 1816 .

Georg Heinrich .

Kreusler.



Großherzogthum

Sachſen -Weimar - Eiſenach .

Grundgeſek vom 5 . Mai 1816 .

WS ir Sarl Auguſt von Gottes Gnaden , Großherzog zu Sachſen - Weimar

Eiſenach , Landgraf in Thüringen , Markgraf zu Meißen , gefürſteter Graf zu Hens
neberg , Herr zu Blankenhayn , Neuſtadt und Lautenburg.

Obgleich Wir bereits im Jahre 1809 bemüht geweſen , durch ein Gefeß, welches

die in unſern altfürſtlichen Landen herkömmliche landſtändiſche Verfaſſung betraf,

die zwiſchen uns und unſern getreuen Unterthanen ſtets unverlebt erhaltenen Bande

zu bewahren ; ſo konnten doch jene Beſtimmungen in der gegenwärtigen , durch

ſchwere Opfer und harte Prüfungen erkämpften , beſſern Zeit , den landesväterlichen

Geſinnungen nicht genügen , mit welchen Wir das dauerhafte Wohl unſerer lande

feſt begründen wollen .

Wir haben daher , eingedenk der Vorſchrift und des Sinnes des Deutſchen

Bundesvertrags vom 9. Junius 1815 , den ſchicklichen Augenblick , da uns zu un

ſern altfürſtlichen Landen ein bedeutender Zuwachs zu Theil geworden , ergriffen ,

um die in den Beſißnahme- Patenten vom 15 . November des vorigen , und vom

24 . Januar dieſes Jahrs ausgeſprochene Vereinigung unſerer neuen Lande mit

Unſern alten , zunächſt durch eine neue, dieſer Geſammtheit gemeinſchaftliche und

angemeſſene landſtändiſche Verfaſſung zu beurkunden .

Zu dem Ende haben Wir durch unſere Verordnung vom 30. Januar 8. I .

die landſchaftlichen Deputirten unſerer alten , und Abgeordnete Unſerer neuen Lande

berufen , um ſich in Gemeinſchaft mit einigen dazu beauftragten Staatsdienern,

über die Bedingungen und Formen zu vereinigen , unter welchen die von uns als

nothwendig anerkannten Rechte der Landſtände auszuüben ſind.

Durch dieſe abgeordnete Berathungsverſammlung iſt mit Thätigkeit und ein

müthigem Vaterlandóſinne ein , Unſern wohlgemeinten Abſichten angemeſſener,

Entwurf einer landſtändiſchen Verfaſſungsurkunde ausgearbeitet , und zu unſerer

landesfürſtlichen Beſtätigung eingeſendet worden , und Wir nehmen keinen Anſtand,

ſolchen , nur mitwenigen – keine weſentliche Beſtimmungen abändernden - Mos

dificationen zu beſtätigen .

Demnach haben Wir , unter Zuſtimmung der landſchaftlichen Deputirten Un

ſerer alten kande, und unter Beirath der berufenen Abgeordneten der uns zuges

fallenen neuen Gebiete, folgende Beſtimmungen , als ein Grundgeſek für unſer

geſammtes Großherzogthum , feftgeſtellt:

I. Allgemeine Beſtimmungen .

§. 1. In dem Großherzogthume Sachſen - Weimar -Eiſenach beſteht eine land

ſtändiſche Verfaſſung , welche allen Theilen des Großherzogthums, als einem Gan

zen , gemeinſchaftlich iſt.



.: S. 2 . Drei Stände ſind in dem Großherzogthume Sachſen- Weimar-Eiſenach

als Landſtände anerkannt: der Stand der Rittergutsbeſiger , der Stand der Bürs

ger und der Stand der Bauern.

§. 3. Dieſe drei Landſtände, und in ihnen ſämmtliche Staatsbürger , werden

durch Männer vertreten , welche aus ihrer Mitte, durch Efreie Wahl, als lands

ſtändiſche Abgeordnete , hervorgehen .

8. 4 . Que den Landſtänden zukommende Rechte können nur durch dieſe ges

ſeßlich erwählten Vertreter , in der Urt und unter den Bedingungen , ausgeübt

werden , wie ſolches in gegenwärtiger Verfaſſungs- Urkunde , als einem Grundges

reße des Großherzogthums Sachſen -Weimar-Eiſenach , niedergeſchrieben iſt.

II. Rechte der Landſtände.

§. 5 . Es ſtehen den landſtänden zur Ausübung durch ihre Vertreter (§. 4.)
folgende Rechte zu :

1) Das Recht, gemeinſchaftlich mit dem Landesfürſten , und den von dieſem bes

auftragten Behörden , die Staatsbedürfniſſe , ſo weit dieſelben aus landſchafts

lichen Saſſen und aus dem Vermögen der Staatsbürger zu beſtreiten ſind,

zu prüfen und die zu ihrer Deckung erforderlichen Einnahmen und Ausgaben

feſtzuſeßen (Beſtimmungen der Etats) .

2) Das Recht, über jede Beſteuerung und andere Belaſtung der Staatsbürger,

ſo wie über jede allgemeine Unordnung, welche darauf Einfluß haben möchte,

ehe ſie zurAusführung kommt, gehört zu werden ; dergeſtalt, daß ohne dieſes

Gehör , und ohne ihre, der Landſtände, ausdrückliche Verwilligung, weder

Steuern oder andere Abgaben und Leiſtungen im Lande ausgeſchrieben und

erhoben , noch Anleihen auf die landſchaftlichen Caſſen und das Vermögen der

Staatsbürger gemacht, noch ſonſt Finanzmaßregeln ergriffen werden dürfen ,

welche das Landeseigenthum , oder das Eigenthum der Staatsbürger in An

ſpruch nehmen , oder die Gefährdung des landſtändiſchen Intereſſe nach ſich

ziehen könnten . '

3 ) Das Recht, die Rechnungen über beſtrittene Staatsbedürfniſſe , der oben ers

wähnten Art, zu prüfen , und ſowohl über darin bemerkte Anſtände Auskunft,

als überhaupt über die Verwendung von Einnahmen landſchaftlicher Gaſſen ,

und aus dem Vermögen der Staatsbürger , Rechenſchaft zu verlangen .

a ) Das Recht , dem Fürſten Vortrag zu thun , über Mängel und Mißbräuche

in der Geſekgebung und in der Verwaltung des Landes , mit gutachtlichen

Vorſchlägen zu Abſtellung derſelben . '

5 ) Das Recht, bei dem Fürſten Beſchwerde und Klage zu erheben , gegen die

Miniſter und gegen andere Staatsbehörden , über derſelben Wilführ , und

über deren Eingriffe in die Freiheit, die Ehre und das Eigenthum der Staats

bürger, ſo wie in die Verfaſſung des Landet.

6 ) Das Recht, an der Gefeßgebung in der Urt Theil zu nehmen , daß neue Ge.

ſebe , welche entweder die Landesverfaſſung betreffen , oder die perſönliche

Freiheit , die Sicherheit und das Eigenthum der Staatsbürger in dem ganzen ,

Lande, oder in einer ganzen Provinz, zum Gegenſtande haben , und eben deße

halb das Augemeine angehen , ohne ihren , der Landſtände, vorgängigen Beis

rath und ihre Einwilligung nicht erlaſſen werden dürfen . - in

7) Das Recht, zur Erleichterung der Zusübung aller bisher aufgeführten Befugniſſe,

a . die landräthe zu wählen und dem Fürſten zur Beſtätigung vorzuſtellen ;



b . zwei Räthe oder Uffeſſoren bei dem Landſchaftscollegium , und zwar den

einen für die erſte Section in Weimar, den anderu für die zweite Section

in Eiſenach , zu ernennen , und dem Landesfürſten zur Beſtätigung vor :

- zuſtellen ; (§. 118. 119.)

c. in vorkommenden außerordentlichen Fällen , f. B . in Kriegszeiten , wo

irgend ein Collegium oder eine beſondere Commiſſion , außer dem gewöhn

lichen Geſchäftsgange, Einfluß auf die landſchaftlichen Caffen gewinnen

dürfte , zu verlangen , daß dieſem Collegium oder dieſer Commiſſion Einer,

oder Einige ihrer Vertreter zugeordnet werden ;

i d . den Caſſier bei der Bauptlandſchaftscaſſe zu ernennen .

III. Anzahl und Wahl der Volksvertreter aus den drei

Landſtänden .

§. 6 . Für das geſammte Großherzogthum werden ein und dreißig abges

ordnete, als Volksvertreter, erwählt , eilf von dem Stande der Rittergutsbeſizer ,

zehn von dem Stande der Bürger und zehn von dem Stande der Bauern.

Ein jeder der drei Landſtände hat die ſeiner Wahl überlaſſenen Abgeordneten

aus ſeiner Mitte zu erwählen .

§. 7. Für jeden Abgeordneten muß gleichzeitig ein Stellvertreter beſtimmt

werden .

Was über die Eigenſchaften und über die Wahl der Abgeordneten ſelbſt ge

Teßlich iſt, gilt auch von den Stellvertretern .

§. 8 . Um das Wahlgeſchäft zu erleichtern , und um ſo viel als möglich , das

für zu ſorgen , daß jeder durch Lage , Gewerbe oder frühere Verhältniſſe ſich aus

zeichnende Theil des Großherzogthums einen oder mehrere Vertreter in der land

ſtändiſchen Vereinigung habe , welchem genaue Kenntniß von feinen Eigenthüm

lichkeiten beiwohnt, iſt das Großherzogthum Beimar in Wahlbezirke eingetheilt

worden. -

8 . 9. Für die Rittergutsbeſiger beſtehen drei Wahlbezirke, oder Provinzen .

Der erſte dieſer Wahlbezirke begreift den weimariſchen und jenaiſchen Kreis, mit

Einſchluß des Umtes Ilmenau und derjenigen Landestheile , welche durch das Bes

fibergreifungs - Patent vom 15 . November 1815 in Thüringen dazu gekommen ſind.

Der zweite begreift den eiſenachiſchen Kreis , mit Einſchluß der Ämter Derm

bach und Geis , und den in dem Befißergreifungs-Patente vom 24 . Januar 1816

angegebenen Landestheilen .

Der dritte endlich umfaßt den neuſtädtiſchen Kreis , wie ſolcher in dem Beſik

ergreifungs- Patente vom 15 . November 1815 bezeichnet ift.

§. 10. Uus dem erſten Wahlbezirke werden vier , aus dem zweiten drei

und aus dem dritten ebenfalls drei Abgeordnete von den Rittergutsbeſigern uns

mittelbar gewählt , mit der Beſchränkung , daß unter den drei Abgeordneten der

Mittergutsbeſiker im zweiten Bezirke regelmäßig wenigſtens einer aus der vors

maligen , in dieſem Bezirkemit ſonſt Reichsunmittelbaren Gütern anfäſſigen , Reichs

ritterſchaft ſich befinden ſoll. Die Akademie Jena, als eine mit Rittergütern aus:

geſtattete , dem ganzen Lande angehörige Anſtalt, ſtellt den eilften Abgeordneten .

§. 11. Für den Stand der Bürger beſtehen zehn Wahlbezirke. Der erſte um

fafit die Reſidenzſtadt Weimar ; der zweite die Städte Iena, Bürgel und loa

beda; der dritte die StädteUllſtädt, Naftenberg, Buttſtädt, Butterftadt,



nebſt dem Flecken Neumart; der vierte die Städte Ilmenau , Blantenbayn ,

frannichfeld , Remda und Berka , nebſt dem Flecken Sannroda ; der fünfte

die Städte upolda, Dornburg, Sulza und Magdala; der ſechſte die Stadt

Eiſenach mit Fiſchbach ; der ſiebente die Städte Oftheim , Geis und. Lengés

feld , der achte die Städte Bacha , Berka an der Werra und freuzburg;

der neunte die Städte Neuſtadt und Iriptis ; der zehnte die Städte Weida

und Uuma.

§. 12. Für den Stand der Bauern beſtehen ebenfalls zehn Wahlbezirke. Der

erſte dieſer Bezirke iſt zuſammengefekt aus den Ämtern Weimar und Capels

Vendorf; der zweite aus den Ämtern Bürgel, Dornburg, Dautenburg

und Jena, mit den Stadtgerichts - Dörfern ; der dritte aus den Ämtern

211ſtädt, (Oldisleben ), Hardisleben , Niederroßla und den Stadts .

gerichts - Dörfern von Buttſtädt ; der vierte aus den Ämtern Blankenhayn ,

Ilmenau , Berka und Remda ; der fünfte aus den Ämtern Rudeſtedt,

Ukmannsdorf und Sonndorf; der ſechſte aus den Ämtern Saltennords

heim , Oſtheim , Dermbach und Geis , nebſt dem Gerichte Wenigentafft

der ſiebente aus den Umtern Vach a mit der Vogtei Kreuzburg, Tiefenort

mit dem Gerichte Mark ſuhl und Frauenſee , nebſt den Patrimonialämtern

Lengsfeld und Völkershauſen ; der achte aus den Ämtern Gerſtungen ,

Haußbreitenbach , Breuzburg und Eiſenach ; der neunte aus dem Amte

Neuſtadt; der zehnte aus dem Umte Wenda mit Mildenfurth. Jedes Amt

wird hier mit Inbegriff der Patrimonialgerichts - Dörfer verſtanden , welche inner:

halb des Amtsbezirks liegen .

§. 13. Uus jedem dieſer für den Stand der Bürger, und für den Stand

der Bauern , angeordneten Wahlbezirkewird ein Abgeordneter erwählt. Die Wahl

geſchieht durch Wahlmänner.

§ . 14 . In dem Stande der Rittergutsbeſiger hat derjenige das Recht, an der

Wahl Antheil zu nehmen , welcher ein Rittergut entweder allein , oder mit Andern

gemeinſchaftlich beſikt , ohne Unterſchied des Standes , der Geburt und der Reli

gion , auch ohne Unterſchied , ob das Rittergut fchrift - oder amtſäſſig iſt; nur muß

das Rittergut, wenn es nicht zu den ehemaligen Reichsunmittelbaren gehört , die

Landſtandſchaft ſchon gehabt haben , oder künftig noch unter die Zahl dieſer Ritter

güter aufgenommen werden ; welches auf Unſuchen des Beſikers , bis zum nächſten

Landtage, von der alleinigen Beſtimmung des Landesfürſten abhängen , nach dem

nächſten Landtage aber , nur mit Zuſtimmung der landſtändiſchen Abgeordneten ,

geſchehen wird.

§. 15. Wie derjenige, welcher mehrere Rittergüter der gedachten Urt beſikt,

von jedem dieſer Rittergüter Eine Stimme abgiebt ; ſo haben hingegen mehrere,

welche Beſiger Eines Gutes ſind , zuſammen nur Eine Stimme.

§. 16 . Frauen und unmündige üben , wenn ſie ein Rittergut beſigen , ihr

Stimmrecht durch ihre Ehemänner oder Vormünder , ſo fern lektere , die Vors

münder , ſelbſt Rittergutsbeſiker in demſelben Wahlbezirke find; außerdem durch

Bevollmächtigte. Unter mehrern Vormündern , hat der Lehnsvormund den Vor:

zug. Bei den im Concurs befangenen Rittergütern ruht die Stimme.

§. 17. Bevollmächtigte werden bei den Wahlen der Rittergutsbeſiger nicht

nur in den ſchon angegebenen Fällen , ſondern überhaupt zugelaſſen ; nur muß

der Bevollmächtigte , als Rittergutsbeſißer , eine eigene Stimme in demſelben

Wahlbezirke haben .
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Niemand darf von mehrern , als von zwei andern Rittergutebeſigern, die

Vollmacht annehmen.

Die Vollmachten , welche nothwendig ſchriftlich zu geben ſind, können ſowohl

mit Bezeichnung deſſen , für welchen im Namen des Wusſtellers zu ſtimmen iſt,

als im Zugemeinen abgefaßt ſeyn.

$. 18. Da die Wahl der Abgeordneten aus dem Stande der Bürger und

Bauern nicht unmittelbar, ſondern mittelbar , durch Wahlmänner geſchehen fou ,

iſt feſtgefekt worden , daß jeder Ort ( Stadt , Flecken oder Dorf) , ſo viel Wahl

männer zu ſtellen habe, als er je 50 Wohnhäuſer zählt.

Ein Ort von funfzig Wohnhäuſern und darunter , ſtellt einenz ein Ort

von 51 bis 100 Wohnhäuſern , ſtellt zwei Wahrmänner u. f. w . Einzeln liegende

Häuſer , z. B . Gaſthöfe und Mühlen , ingleichen einzelne Söfe, werden zu dems

jenigen Orte gerechnet, zu welchem dieſelben bisher , bei andern Gemeindeangeles

genheiten , gezogen worden ſind , z. B . bei Einquartierungen und Spannungen .

§. 19. Ohne unterſchied der Religion , nimmt jeder Einwohner einer Stadt,

eines Fleckens oder eines Dorfs , der darin ein Haus beſigt, oder daſelbft das

Bürger - oder Nachbarrecht erworben hat, in dieſen ſeinem Wohnorte Theil an

der Wahl des Wahlmannes , oder der Wahlmänner. Kleinhäusler auf den Dörfern

ſind von dieſer Befugniß keineswego auogeſchloſſen ; wohl aber ſind es bloße

Schußbürger in den Städten .

§. 20 . Frauen und unmündige, welche ſich unter den ſtimmenfähigen Ein

wohnern eines Orts befinden , üben ihr Stimmrecht burch ihre Ehemänner , Por:

münder oder Bevollmächtigte aus.

§. 21. Jeder Wahlmann muß dieſelben Eigenſchaften haben , welche von den

Wählenden überhaupt erfordert werden ( §. 19. ) ; auch muß derſelbe volljährig

reyn. Der Gewählte darf das Amt nicht ausſchlagen .

§. 22 . Die Wahlfähigkeit zu der Stelle eines Volksvertreters erfordert , außer

dem Bekenntniſſe zur chriſtlichen Religion:

1) deutſche Geburt, welches dahin genauer beſtimmt wird, daß der zu Erwäh

lende von einem Vater abſtammen muß, der ſelbſt in Deutſchland geboren

war, und den weſentlichen Wohnfig (domicilium ) in Deutſchland hatte ,

2 ) eheliche Geburt ,

3) chriſtliche Geburt (Geburt von Ältern , welche ſich ebenfalls zur Chriftlichen

Religion bekannt haben ) ,

4 ) dreißigjähriges Ulter ,

5 ) unbeſcholtenen Nuf.

§. 23 . Vußer dieſen allgemeinen Eigenſchaften , werden zu der Wahlfähigkeit

in jedem Stande noch beſondere Eigenſchaften erfordert.

§. 24 . Wer in einem Wahlbezirke der Rittergutsbeſiger zum Utgeordneten

gewählt werden ſoll, muß mit einem ihm gang, oder zum Theile, gehörigen Rits

tergute und zwar, wenn er das Gut zuerſt erworben , nicht durch Erbgangsrecht

erhalten hat , wenigſtens ſeit drei Jahren in dem Bezirke anfäffig ſeyn , jedoch iſt

es nicht weſentlich nothwendig, daß er in dem Bezirké wohne.

$. 25. Von dem Abgeordneten der Akademie Jena wird verlangt, daß er

Mitglied des akademiſchen Senats ſey , und ſich die Facultätsrechte ftatutenmäßig

erworben habe.

§ . 26 . In den Städten iſt nur derjenige Einwohner des Wahlbezirks wahl

fähig, welcher, außer dem Beſige eines in der Stadt oder Vorſtadt liegenden

,
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Wohnhauſes , ein unabhängiges Einkommen nachweiſen kann , und zwar muß die

res Einkommen , mit Einſchluß des Ertrags von jedem Wohnhauſe, in den Res

fidenzſtädten Weimar und Eiſenach wenigſtens 500 Rthlr., in den übrigen Städten

aber 300 Rthlr. jährlich betragen .

Der Ertrag desjenigen Vermögens, welches ein Ehemann , als geſeglicher

Nußnießer der Güter feiner Ehefrau, zu benußen hat, wird mit gerechnet. Als

unabýängiges Einkommen aber kann ein Dienſt - Einkommen , es beſtehe in firer

Beſoldung, oder in accidenzen , es werde vom Staate, oder von Privatperſonen

gezogen , nicht angeſehen werden ; auch gilt daſſelbe von Penſionen . .

§. 27. Wer im Stande der Bauern wahlfähig ſeyn ſoll, muß in dem Kreiſe,

worin fein Wahlbezirk lieget, an Saus und Feldgütern entweder eigenthümlich,

oder als gefehlicher Nußnießer des Vermögens ſeiner Ehefrau einen Werth , wes

nigſtens von 2000 Thalern beſigen .

§. 28. Sollte Iemand in verſchiedenen Ständen wahlfähig erſcheinen , z. B .

durch den Befin eines Ritterguts in dem Stande' der Rittergutsbeſiber , und durch

den Beſis eines Bauernguts in dem Stande der Bauern , ſo kann er doch nur in

einem Stande, und zwar in demjenigen gewählt werden , welcher nach der g. 79.

beſtimmten Sigordnung vorausgeht, z. B . in dem hier angegebenen Falle , nur in
dem Stande der Rittergutsbeſiger.

§. 29. Blutsverwandte, in auf- und abſteigender Linie , können zu gleicher

Zeit in der Yandſtändiſchen Vereinigung ſo wenig Plak finden , als Blutsverwandte

im zweiten Grade der Seitenlinie , ( Brüder.)

Kommt ein ſolches Zuſammentreffen vor in einem und demſelben Stande, oder

in verſchiedenen Ständen , ſo giebt die frühere Wahl und, wenn dieſe nicht ents

fcheidet , das höhere alter einen Vorzug.

§. 30 . Jeder Abgeordnete wird nur auf 6 Jahre gewählt. Im ſiebenten

Jahre tritt er regelmäßig aus. Es muß eine neue Wahl angeordnet werden . Bei

dieſer Wahl iſt der Ausgetretene wieder wahlfähig .

länger als ſechs Jahre, und wenigſtens 12 Jahre, bleibt derjenige Abgeord

nete in ſeiner Stelle als Volksvertreter , welcher zum Landmarſchale gewählt wor:

den , und in dieſer Eigenſchaft aus einer landſtändiſchen Vereinigung in die andere

übergegangen iſt. (S. 58. und 59.) .

$. 32. Sollte ein Abgeordneter während der 6 Jahre, auf die er gewählt iſt,

abgehen , welches durch den Sod , durch freiwilliges Lustreten , und durch Verluſt

einer der oben (§. 22. — 27.) angegebenen Eigenſchaften , in ſo fern ſolche ver:

lierbar ſind , geſchehen kanns ſo tritt der Stellvertreter für ihn ein . Fehlt auch

dieſer , ſo muß auf die noch übrige Zeit der 6 Jahre eine neue Wahl angeordnet

werden . "

$. 33 . Nach jeder Wahl darf der Gewählte das ihm angetragene Amt aus:

fchlagen , weil man vorausſeßen muß, daß Niemand ohne die allerwichtigſten

Gründe fich einem ſo ehrenvollen Umte entziehen werde.

§. 34 . Die oberſte Leitung aller Wahlen iſt den landesregierungen zu Weimar

und Eiſenach, jeder in ihrem Bezirke, übertragen . '

Die Anordnungen der Wahlen , durch ſolche, erfolgen unmittelbar von dem Für:

ften ; das erſte Mal auf den Grund der gegenwärtigen Verfaſſungsurkunde , allein

in künftigen Fäden auf die Anzeige des Vorſtands (§. 57.) , daß die Wahl noth '

wendig ren . :

S. 35. Weder von den Landesregierungen , noch von denjenigen Behörden und
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Perſonen , welche unter jener oberen Leitung das Wahlgeſchäft, in Anſehung der

Abgeordneten ſelbſt, oder der Wahrmänner zu beſorgen haben , ſollen einige Koſten

dafür berechnet werden , einen einzigen Fall ausgenommen , (§. 44.)

§. 36 . Die Wahr im Stande der Rittergutsbeſiger geſchieht in jedem Bezirke

für ſich. DieLandesregierung ertheilt einem Rittergutsbeſiger des Bezirks Auftrag

zur Anordnung der Wahl, und zwar regelmäßig demjenigen , welcher , nach ſeiner

Anfäſſigkeit mit einem Rittergute im Bezirke , der älteſte iſt.

Der Beauftragte beruft ſämmtliche Rittergutsbeſiger zu einer Wahlverſamms

lung, bei welcher er den Vorſig und den Vortrag hat. Auslöſung und Reiſekoſten

werden den Erſcheinenden nicht vergütet. Als Protocollführer wird eine zu den

Acten verpflichtete Perſon beigezogen , jedesmal beſonders und auf Koſten der

ſämmtlichen Rittergutsbeſißer im Wahlbezirke.

§ . 37. Bei der Wahlverſammlung entſcheidet die Mehrheit der abgegebenen

Stimmen ; es mögen nun viele oder wenige Stimmberechtigte erſcheinen , viele

oder wenige Stimmen , unmittelbar, oder mittelbar durch Bevollmächtigte , abges

geben worden ſeyn . Saben mehrere Perſonen gleich viele Stimmen für fich , ſo

entſcheidet das loos. Die getroffene Wahl wird von bem Wahldirigenten der

Landesregierung angezeigt; unter Einſendung der Protocolle.

§ . 38 . Vorſtehende Beſtimmungen über die Art der Wahl im Stande der

Rittergutsbeſiger leiden einige Uusnahmen in Anſehung der reichsritterſchaftlichen

Abgeordneten ( . 10.) und des Ubgeordneten der Akademie Jena (§. 10.)

Die ehemaligen , mit ſonſt reichsunmittelbaren Gütern im eiſenachiſchen Kreiſe

anſäſſigen Reichsritter wählen , auf Anordnung der Landesregierung zu Eiſenach,

unter ſich , wozu ihnen jedesmal eine ausreichende Friſt zu leben iſt. Erſt, wenn

dieſelben binnen ſolcher Friſt niemand ernannt haben , welcher das Amt eines lands

ftändiſchen Abgeordneten übernehmen kann und will , wächſt dieſe dritte Stelle den

übrigen Rittergutsbeſigern des eiſenachiſchen Kreiſes zu .

Der akademiſche Deputirte wirt , auf Anordnung der Landesregierung zu

Weimar, welcher in dieſer Beziehung von dem Landesfürſten beſonderer Auftrag

(mandatum speciale) ertheilt werden ſoll, von dem akademiſchen Senate gewählt
und nach geſchehener Wahl derſelben Behörde angezeigt.

§ . 39 . Das Wahlgeſchäft in dem Stande der Bürger und Bauern beginnt

mit Ernennung der Wahlmänner (S. 13.). Dieſe geſchieht in den Städten von

fämmtlichen dazu ſtimmfähigen Einwohnern der Stadt (S . 19.), unter Leitung des

Stadtraths, auf den Dörfern unter ſämmtlichen ſtimmfähigen Einwohnern des

Dorfs (§. 19. ), unter Leitung der Ortsvorgelegten , Vormundſchaftsperſonen,

Schulzen , Gerichtsſchöppen u . . W .

Steht das Dorf unter mehreren Untergerichten und hat es deshalb mehrere

Schulzen , ſo iſt demjenigen die Leitung zu überlaſſen , welcher überhaupt die Gez

meindeangelegenheiten beſorgt.

: S. 40 . Wenigſtens zwei Drittheile der ſtimmfähigen Einwohner müſſen bei

einer ſolchen Wahl zugegen ſeyn. Es entſcheidet Stimmenmehrheit und, bei gleichen

Stimmen , das koos. Der Erwählte erhält zu ſeiner Rechtfertigung eine Urkunde,

welche nach einem gedruckten Muſter von dem Stadtrathe oder den Ortsvorgeſekten

zu vollziehen iſt.

g. 41. Damit dieſe Vorſchriften auch auf den Dörfern genau beobachtet wers

den , hat jedes Amtund jedes andere Untergericht , welchem von der Landesregierung

der Befehl zur Anordnung der Wahl der Wahlmänner in ſeinem Bezirke zugegenz
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gen , zuvörderſt die Ortsvorgeregten (Vormundſchaftsperſonen , Schulzen u . f. w .),

welche unter ſeiner Uufficht die Gemeindeangelegenheiten in den verſchiedenen Orts

ſchaften zu beſorgen haben , vor fich zu beſcheiden , und dieſelben , jedoch ohne alle

Einmiſchung in die Wahl ſelbſt, von dem Zwecke und Gange des Geſchäfts genau

und vollſtändig zu unterrichten .

• $. 42 . Nach geſchehener Ernennung der Wahlmänner haben ſich die Wahl

männer eines jeden Bezirks an einem Tage, welchen die landesregierung beſtimmen

und nebſt dem Drte der weiteren Wahlverhandlungen in jedem Bezirke durch die

Unterobrigkeiten bekannt machen laſſen wird , vor einer Commiſſion einzufinden ,

welche aus einem Landrathe , und aus einem Umtmanne, Stadtrichter , Bürgers

meifter oder Gerichtsverwalter des Bezirks , nach Beſtimmung der Landesregierung,

beſtehen ſoll.

. §. 43. Dieſe Commiſſion hat ſich ebenfalls in das Wahlgeſchäft ſelbſt , weder

durch Vorſchläge , noch auf andere Weiſe, einzumiſchen , ſondern den erſchienenen

Bahlmännern nur die Veranlaſſung ihres Erſcheinens nochmals vorzuhalten und
ſolche mit den Eigenſchaften , wodurch ſich jemand zu der Stelle eines Volksver:

treters eignet, bekannt zu machen.

Iſt dieſes geſchehen , ſo muß zuvörderft die weitere Berathung den Wahls

männern allein überlaſſen bleiben . Es beſteht das Sauptgeſchäft der Commiſſion

endlich nur darin , daß nach einiger Zeit , jedoch an demſelben Tage, jeder einzelne

Bahlmann darüber , wem er ſeine Stimme geben wolle, zu dem Protocolle vers

nommen , und der Erfolg des Wahlgeſchäfts der Landesregierung mit Einſendung

der Acten , berichtlich angezeigt werden .

8 . 44. In der Regel müſſen alle Wahlmänner des ganzen Bezirks bei der

Wahl des landſtändiſchen Abgeordneten anweſend ſeyn , doch iſt die Wahl nur in dem

Falle für ungültig zu halten , wenn nicht zwei Drittheite der Wahlmänner des

Bezirks dabei zugegen geweſen ſind. In einem ſolchen Falle ſind die Koſten einer

neu anzuordnenden Wahl von den ausgebliebenen Wahlmännern einzubringen ; es

wäre denn , daß ein reiner, unabwendbarer Zufal ſie von dem Erſcheinen abges

halten habe.

§. 45. Seder Wahlmann ſtimmt aus eigener überzeugung, ohne an einen

Uuftrag von Seiten ſeiner Gemeinde gebunden zu ſeyn . Alle Aufträge ſolcher Art

werden im Voraus für nichtig erklärt.

§ . 46 . Uudh bei der Wahl durch die Wahlmänner gilt die Stimmenmehrheit.

Sind für zwei oder mehrere wahrfähige Perſonen gleichviel Stimmen vorhanden ,

ſo entſcheidet das Loos .

§. 47. Nach vollendeter Wahl legen die Wahrmänner ihr Umt ſogleich nieder

und bleiben , als geweſene Wahlmänner , in keinem Verhältniſſe zu einander.

Es müſſen vor jeder neuen Wahl eines Volksvertreters neue Wahlmänner

ernannt werden .

8. 48 . über alle Wahlen , ſowohl im Stande der Bauern und Bürger, als

im Stande der Rittergutsbeſiger , erſtatten die Landesregierungen Bericht an den

Fürſten mit ihrem Gutachten darüber , ob die Wahl für gültig anzuſehen ſen , oder

nicht.

Dieſe Berichte werden das Erſtemal einer zur Zuſammenberufung des Landtags

zu ernennenden Commiſſion (S. 76.), nachher aber dem Vorſtande (S. 57.) unter

Beiſchluß der Wahlacten mitgetheilt.

§. 49 . Sind die Wahlen gültig , ſo erfolgt von dieſer Commiſſion , oder
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ſpäterhin von dem Vorſtande, die Einberufung zum Landtage. Der Erſcheinende

rechtfertigt ſich bei dem Landtage durch das erhaltene Einladungsſchreiben .

§. 50. Iſt die Wahl, entweder nach dem Urtheile der Landesregierung und

der zur Zuſammenberufung des Landtags beauftragten Behörde, (für das Erſtemal

der gedachten Commiſſion , ſpäterhin des Vorſtandes ) oder nach dem Urtheile dieſer

Behörde allein für ungültig anzuſehen ; ſo wird bei dem Fürſten , mit Unführang

der vorliegenden Gründe, auf Vernichtung der geſchehenen , und auf Anordnung

einer neuen Wahl angetragen .

§. 51. Jede Wahl eines Wahlmannes oder eines Ubgeordneten , welche den

geſeßlichen Beſtimmungen über die Fähigkeit zu einer ſolchen Stelle, und über die

Form der Wahl, nicht entſpricht , iſt ungültig.

. 52. Ungültig , mit Vorbehalt der Beſtrafung des dabei vorgekommenen

Verbrechens , iſt ferner jede Wahl, welche durch Geld oder Geldeswerth erwirkt

worden iſt, ingleichen jede Wahl, von welcher ſich erweiſen läßt , daß ſie zu Folge

gemachter Perſprechungen von Gunft oder Vortheil irgend einer Urt , oder zu Folge

geſchehener Bedrohungen mit Nachtheil irgend einer Urt , erfolgt fer .

IV . Landtag, Vorſtand, (landſtändiſches Directorium ),

landſtändiſcher Syndicus , Rechte der Abgeordneten , Eröff

nung des Landtags, Geſchäftsordnung, Vertagung,

Auflöſung, Schluß des Landtags .

g. 53. Die Verſammlung der auf verfaſſungsmäßige Weiſe erwählten land

ſtändiſchen Abgeordneten bildet den Landtag.

§. 54 . Die Landtage theilen ſich in ordentliche und außerordentliche. Zu einem

ordentlichen Landtage 'werden die landſtändiſchen Abgeordneten von drei zu drei

Jahren , und zwar regelmäßig in der erſten Woche des Januars; zu einem außers

ordentlichen aber ſo oft zuſammengerufen , als es nach dem Ermeſſen des Fürſten

nothwendig iſt.

S. 55 . Der Ort, wo der Landtag gehalten werden ſoll , hängt von Beſtima

mung des Fürſten ab , doch muß derfelbe nothwendig in dem Großherzogthume

liegen .

In der Regel wird die Reſidenzſtadt Weimar als Verſammlungsort angeſehen .

§. 56 . Außer den landtagen giebt es keine ſtändiſchen Verſammlungen , weder

des ganzen Landes , noch der Kreiſe ; vielmehr ſind alle ſolche Verſammlungen für

geſekwidrig , und alle Beſchlüſſe auf ſolchen Verſammlungen für sichtig erklärt.

Dieſes ſchließt jedoch nicht aus, daß in den einzelnen Kreiſen die Ritterguts

beſiker oder die Städte, oder die Dorfſchaften (Städte und Dorfſchaften durch ihre

Ortsvorſteher) , mit Vorwiſſen und Genehmigung der Landesregierung, zuſammen

kommen können zur Berathung über gemeinſame Angelegenheiten.

§. 57. Zur Leitung der lanoſtändiſchen Geſchäfte wird durch Stimmenmehra

heit unter den ſämmtlichen Abgeordneten der Landſtände , und zwar aus der Mitte

des Standes der Rittergutsbeſiger ein Landmarſchall , aus der Mitte ſämmt:

licher Abgeordneten aber werden zwei Gehülfen erwählt, welche drei zuſammen den

Vorſtand (das landſtändiſche Directorium ) bilden .

§. 58. Der Landmarſchall wird , wenn es dem Landtage nicht gefallen ſollte,

ihm die Stelle auf Lebenslang zu übertragen , das Erſtemal auf 12 Jahre, für die
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Zukunft oder jedesmal auf 6 Jahre gewählt. Die Wahl der beiden Gehülfen

beſteht nur 3 Jahre.

Sowohl die abgehenden Gehülfen , ſo lange ſie in der Zahl der landſtändiſchen

Ubgeordneten bleiben , als auch der abgehende Landmarſchall, ſind wieder wählbar.

§. 59. Da , nach vorſtehender Beſtimmung, der Landmarſchall von 6 zu 6

Sahren aus der ſich auflöſenden tandſtändiſchen Vereinigung in die neue übergeht,

To hat bei der neuen Wahl derjenige Stand und Kreis , aus deſſen Mitte der

Landmarſchall genommen iſt, eine Stelle weniger zu belegen , als er außerdem zu

beſegen haben würde.

§. 60. Niemand kann zum landmarſchale gewählt werden , welcher im Große

herzogthume Sachſen -Weimar-Eiſenach wirklicher Staatsdiener iſt , oder aus einer

landesfürſtlichen Caſſe eine Beſoldung zieht.

§. 61 . Die geſchehene Wahl des Landmarſchaus iſt dem Fürſten zur Beſtätis

gung vorzutragen. Die Wahl der Gehülfen wird dem Fürſten nur angezeigt.

. §. 62. U18 Hauptrechte und Verbindlichkeiten des Vorſtandes ſind folgende

anzuſehen : . . . to

1) Dem Vorſtande liegt, wenn ein Landtag angeordnet worden , die Zuſammens

berufung der landſtändiſchen Abgeordneten ob; auch können andere Mittheis

Yungen an jene Ubgeordnete durch umläufe, oder beſondere Schreiben , nur

durch ihn erfolgen .

2 ) Der Vorſtand hat ques To vorzubereiten , daß der Landtag jedesmal ſogleich

mit ſeiner Eröffnung in volle Thätigkeit gelegt werden kann. Zu dieſem Zwecke

ſollen dem Vorſtande bei ſehr wichtigen Gegenſtänden , hinlängliche Zeit vor

Eröffnung des Landtags , die nöthigen Mittheilungen gemacht werden , auch

ſteht es demſelben frei , in Unſehung der ihm erforderlichen Nachrichten und

Uufſchlüſſe , ſich unmittelbar, ſowohl vor dem Landtage , als während des

Landtags , an die Landesbehörden und an das Staatsminiſterium zu wenden.

3 ) Der Vorſtand hat bei allen Landtagen die Geſchäfte zu leiten und unter die

einzelnen # geordneten auf eine zweckmäßige Urt zu vertheilen .

4 ) Uußer den Landtagen ſind die Landſtände fortwährend durch den Vorſtand zu
vertreten , und aus dieſem Grunde iſt derſelbe verbunden :

a. Auf die einſtweilige Befeßung ſolcher landſtändiſchen Stellen Rückſicht zu

nehmen , welche bis zum nächſten Landtage nicht unbeſent bleiben können .

( § . 73. 119. 122 .)

6. Beſtändig den Faden aller landſtändiſchen Geſchäfte zu behalten und dar

über zu wachen , daß nichts gegen die Verfaſſung geſchehe ; wohl aber alle,

'von dem Landtage und von dem Fürſten gefaßten , Beſchlüſſe wirklich zur

Uusführung kommen .

c. Dafern ihm ein , das aŭgemeine Beſte betreffender Gegenſtand, deſſen Auss

. * führung auf einem bereits vorhandenen Geſeße beruhet, ſo dringend ſcheint,

daß ſolcher bis zum nächſten Landtage nicht wohl ausgefegt werden möchte,

davon ſofort bei dem Regenten Anzeige zu thun.

d . Wenn ſich die Anordnung eines außerordentlichen Landtags nothwendig

machen ſollte , mitvollſtändiger Aufführung aller Gründe darauf anzutragen .

e. Zur Berathung über dieſe landſtändiſchen Angelegenheiten , jedes Jahr wes

nigſtens zweimal zuſammenzukommen , auch, im Falle der Fürſt felbft eine

ſolche Zuſammenkunft nöthig finden ſollte , ſich an dem hierzu beſtimmten

Orte ſchleunigft einzufinden .
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übrigens wird in Anſehung dieſer Obliegenheiten der Vorſtand fich be:

ſonders der Unterſtüßung, des Raths und des Gutachtens der Landräthe

zu bedienen haben .

§. 63. Was das Verhältniß des landmarſchaus und der Gehülfen zu einan

der betrifft, ſo hat der Erſtere nicht nur den Vorſit , ſondern in der Regel auch

den Vortrag bei den Landtagen .

Nur in Perhinderungsfällen geht die perſönliche Leitung des Ganzen auf den

erſten , und wenn dieſer verhindert ſeyn ſollte, auf den zweiten Gehülfen über.

Außerdem kann in landſtändiſchen Ungelegenheiten , ſowohl während des Land

tags , als außer dem Landtage, der Landmarſchau nie für ſich allein , ſondern nur

mit Zuſtimmung der Gehülfen handeln ; auch ſind die bei dem Vorſtande außer den

Landtagen nothwendig werdenden umläufe und andere Ausfertigungen von dem

Landmarſchalle und ſeinen Gehülfen zu zeichnen . Die Vollziehung aber erfolgt von

dem Erſtern allein .

§. 64 . Sollte in der Zeit von einem Landtage zum andern ein Glied , oder

fouten gar -zwei Glieder des Vorſtandes verſterben oder ſonft außtreten ( f. 32 .) ,

ſo dauert deren Umt bis zu dem nächſten Landtage , und auch jeden Falls auf den

nächſten Landtag, bis zur Wahl eines neuen Landmarſchalls , in den Perſonen der

Bleibenden fort , jedoch iſt, wenn nur ein Glied des Vorſtandes noch übrig reyn '

follte, die Zuſammenberufung eines Landtags möglichſt zu beſchleunigen .

§. 65 . Der Landmarſchall und ſeine beiden Gehülfen ziehen ein jeder eine

jährliche Beſoldung aus der Sauptlandſchaftscaſſe . .

§. 66 . Que Ubgeordnete haben auf dem Landtage gleiches Stimmrecht , ohne

unterſchied des perſönlichen Ranges, der Kreiſe , oder der Bezirke.

§. 67. , Feder Abgeordnete, von welchem Stande, von welchem Kreiſe, von

welchem Bezirke er auch ſen , iſt Vertreter aller Staatsbürger und hat außer den

Geſeken keine andere Richtfchnuç anzuerkennen , als ſeine überzeugung und ſein

Gewiſſen . Hieraus folgt :
1 ) kein abgeordneter hat beſondere Verpflichtungen gegen diejenigen , welche ihn

gewählt haben ;

2 ) alle Vorſchriften ( Inſtructionen ), wodurch die Stimmfreiheit eines Abgeordneten

auf irgend eine Weiſe beſchränkt werden ſoll, ſind gefeswidrig und ungültig;

3 ) übernimmt ein Ubgeordneter in ſeinem Kreiſe oder ſonſt , Aufträge zu Vors

ſtellungen und Bitten bei dem Landtage, als wozu er allerdings berechtigt und

verbunden iſt, ſo verſteht ſich dieſes unbeſchadet der Freiheit ſeiner Meinung

und Stimme. .. .. .

§. 68. Niemand kann wegen ſeiner Äußerungen in der ſtändiſchen Verſamm :

lung verantwortlich gemacht werden . Es verſteht ſich, daß allezeit der gehörige

Anſtand beobachtet wird, und daß jede Verunglimpfung der höchſten Perſon des

Landesfürſten oder eine Beleidigung der Regierung, des Landtags oder Einzelner,

verboten und nach den Gefeßen ſtrafbar ift.

§. 69. Die landftändiſchen Abgeordneten , mit Einſchluß des landmarſchal's

und ſeiner Gehülfen , genießen ſowohi in ihrer Geſammtheit , als einzeln völlige un

verleklichkeit der Perſon vom Unfange des Landtags bis 8 Jage nach dem Schluſſe

deſſelben . Nur mit Einwilligung des Landtags , auf dem Wege Nechtens, kann ,

in dringenden Fällen , gegen ſie verfahren werden. ,

S . 70 . Que Abgeordnete, auch die Mitglieder des Vorſtandes , genießen für

die Zeit ihres Aufenthalts auf dem Landtage, vor und mit dem Tage vor der
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Eröffnung, bis und mit dem Tage nach dem Schluſſe des Landtags , eine tägliche

Uuslöſung, ingleichen für jede Meile der Entfernung ihres inländiſchen Wohnorts

oder Gutes von dem Orte des Landtags, eine Vergütung für Reiſe- und Zehrungsa

koſten aus der Hauptlandſchaftscaſſe. . .

§. 71 . Zur Führung des Protocols und zur 2bfaſſung von Schriften auf dem

Landtage , ingleichen zu den Uusfertigungen in landſtändiſchen Angelegenheiten außer

dem Landtage unter Leitung des Vorſtands, erwählen ſich die Abgeordneten einen

Syndicus. Die Wahl iſt dem Fürſten anzuzeigen .
§ . 72. Der Syndicus darf kein von dem Landesfürſten unmittelbar befoldeter

Diener ſeyn . Er muß in Weimar ſich weſentlich aufhalten . Seine Verpflichtung

geſchieht vor der Landesregierung zu Weimar. Der Landtag hat das Recht , ihn

nach Befinden zu entlaſſen .

§. 73. Sollte ſich der Fall ereignen , daß zu einer Zeit, wo der nächſte Land

tag über 2 Monate noch entfernt iſt, der landſtändiſche Syndicus verſtürbe , oder

ſeine Stelle niederlegte, ſo hat der Vorſtand einſtweilen Jemand in die erledigte

Stelle einzuſeßen , und nachher bei dem Landtage darüber entſcheiden zu laſſen , ob

dieſe Einfeßung zu beſtätigen , oder eine andere Wahl zu wünſchen ſen .

8 . 74. Der Syndicus zieht eine jährliche Beſoldung aus der Landſchaftscaſſe,

und während des Landtags dieſelbe Auslöſung, welche den einzelnen Abgeordneten

beſtimmt iſt.

§. 75 . Während des Landtags ſteht dem Syndicus dieſelbe Unverleßlichkeit

der Perſon zu , welche den Abgeordneten zugeſichert iſt . (8. 69.)

§. 76 . Zur Zuſammenberufung des nächſten Landtags wird eine landesfürftliche

Commiſſion niedergeſellt werden , wenn aber künftighin ein Landtag ausgeſchrieben

werden ſoll , ſo geht das deßhalb zu erlaſſende landesfürſtliche Decret an den Vors

ſtand. Kein Abgeordneter aber hat ſich in dieſer Eigenſchaft an dem Orte der

landſtändiſchen Berſammlung früher einzufinden , als bis er durch den Vorſtand eine

ſchriftliche Einladung dazu erhalten hat.

Wie ein Abgeordneter , in Gemäßheit eines ſolchen Einladungsſchreibens, zum

Landtage eintrifft , hat er ſich bei dem Landmarſchalle anzumelden .

§. 77. Haben ſich an dem beſtimmten Lage alle Mitglieder der ſtändiſchen

Verſammlung, oder haben ſich wenigſtens ein und zwanzig dieſer Ubgeordneten ,

und unter ſolchen aus jedem Kreiſe zwei aus verſchiedenen Ständen , an dem bes

ſtimmten Orte eingefunden ; ſo geſchieht auf vorhergegangene Anzeige des Vorſtan

des bei dem Fürſten die Eröffnung des Landtags unter den beſonders feſtgelegten

Förmlichkeiten , entweder von dem Fürſten ſelbſt, oder durch eine zu dieſem Zwecke

anzuordnende Commiſſion .

§. 78 . Die landſtändiſche Verſammlung bildet nur ein Ganzes , nicht mehrere

Cammern.

§. 79. Obwohl die Volksvertreter in dieſer Eigenſchaft ſich alle gleich find,

ſo beobachten ſie doch unter einander folgende Sigordnung : Es fißen

1 ) obenan der Landmarſchall und die beiden Gehülfen neben dieſem ;

2 ) zu beiden Seiten die Abgeordneten der Rittergutsbeſiger, und zwar:
a . des weimariſchen ,

6 . des eiſenachiſchen ,

c . des neuſtädtiſchen Kreiſes.

3 ) Die Abgeordneten der Städte und

4 ) die Abgeordneten des Bauernſtandes in derſelben Folge nach den Kreifen . Die
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Sigordnung der einzelnen Abgeordneten eines Standes und eines Kreiſes unter

fich , wird auf jedem Landtage von neuem durch das loos beſtimmt. Der

reichsritterſchaftliche Abgeordnete loſet unter den Rittergutsbeſigern des eiſes

nachiſchen , der akademiſche Abgeordnete loſet unter den Rittergutsbeſikern des ***

weimariſchen Kreiſes .

§. 80 . Der Landtag kann keine Sikung halten , wenn nicht wenigſtens 'ein

und zwanzig Abgeordnete, und unter dieſen wenigſtens zwei aus verſchiedenen Stäns

den eines jeden Kreiſes , zugegen ſind. Ein Beſchluß, welcher mit Vernachläſſigung

dieſes Safes gefaßt wird, iſt ungültig .

§. 81. Kommt es zur Abſtimmung : To ſtimmt der landmarſchall zuerſt und
nach ihm ſtimmen die übrigen Abgeordneten , das Erſtemal von der rechten zur

(inken Hand, das Zweitemal von der linken zur rechten Sand u . T. w .

§. 82. Que Beſchlüſſe werden nach der abſoluten Mehrheit der Stimmen ges

faßt, der Landmarſchall hat keine entſcheidende Stimme (votum decisiyum ) ; viels

mehr iſt, wenn Gleichheit der Stimmen eintritt, die Sache noch einmal in voller

Sigung zum Vortrage zu bringen .

Bird auch in dieſer Sißung die Gleichheit der Stimmen nicht gehoben , ſo

ſind die beiderſeitigen Meinungen dem Landesfürſten zur Entſcheidung vorzutragen .

. 83 . Die Abſtimmungen geſchehen einzeln , nie nach Ständen , Kreiſen oder

Bezirken . Jedoch bleibt es den Ubgeordneten Eines Standes oder Eines Kreiſes

vorbehalten , wenn ſie ihren Stand , oder ihren Kreis durch den Beſchluß der Mehrs

heit für beſchwert erachten , ſich über Eine Stimme (votum separatum ) zu vers

einigen und ſolches zu Protocoll zu geben .

§. 84 . Eine ſolche Curiat - oder Provinzialftimme hat die Kraft, daß fie die

Ausführung des , von der Mehrheit gefaßten Beſchluſſes aufhält , in die von dem

Landtage an den Landesfürſten ergehende Erklärung , neben dem Beſchluſſe der Mehr:

heit, aufgenommen werden muß, und nebſt dieſem der Entſcheidung des Fürſten

zu unterwerfen iſt.

• §. 85 . Damit eine Separatſtimme dieſe Kraft erlangen möge, ift Einſtima

migkeit aller Abgeordneten aus dem Stande oder dem Kreiſe, welcher dadurch
berwahrt werden ſoll , erforderlich . Nur die entgegengeſekte Meinung des Lande

marſchaus , kann die Bildung einer Curiat- oder Provinzialſtimme für den Stand

oder den Kreis nicht hindern , aus welchem der Landmarſchall als Abgeordneter

hervorgegangen iſt.

S. 86. Wenn die Abfaſſung einer Curiat - oder Provinzialſtimme einige Zeit

erfordert, ſo können diejenigen Abgeordneten , welche ſolche wünſchen , den Antrag

machen , daß ihnen Zeit vergönnt werde , ſich zu beſprechen und über ihre Erklä

rung zu dereinigen . Der Vorſtand beſtimmt ihnen hierzu eine Friſt von 2 bis 3

Sagen , welche ſie , bei Verluſte des Rechtes auf die begehrte Curiat - oder Pro

vinzialſtimme, einhalten müſſen .

8. 87. Außer dem Falle einer Curiat : oder Provinzialſtimme kann ein Bea

ſchluß des Landtags , weder durch Proteſtation , noch durch Berufung auf höchſte

Entſcheidung , noch aufandere Weiſe gehindertwerden , vielmehr wird jeder Verſuch

dieſer Art ſchon im Voraus für geſekwidrig und ungültig erklärt.

Die Minderheit muß ſich , jenen Fall ausgenommen , der Mehrheit unbedingt
unterwerfen , wiewohl jedem Abgeordneten das Recht zuſteht, ſeine Meinung auss

zuführen und entweder in dem Protocolle niederſchreiben zu laſſen , oder in einem

eigenen Uuffage zu den Ucten zu bringen .
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§. 88. Der Landesfürſt läßt dem Landtage feine Anträge ( Propoſitionen )

Tchriftlich mittheilen , entweder auf einmal, oder nach und nach.

Sollte bei neuen Geſekesvorſchlägen , oder andern wichtigen Anträgen , műnds

liche Erörterungen den Gang der Geſchäfte befördern können ; ſo wird der Landes :

fürſt Miniſter oder andere Staatsbeamte, als ſeine Commiſſarien , zu einzelnen

Sigungen des Landtags abordpen , welche den Gegenſtand nach ſeinen Beweggrün

den zu entwickeln , jedoch der landſtändiſchen Abſtimmung und Beſchlußfaſſung nidit

beizuwohnen haben .

§. 89. Wenn der Landmarſchal über einen wichtigen Gegenſtand, welcher

nicht ſchon in den fürſtlichen Unträgen enthalten iſt, Vortrag thun will, ſo zeigt

er ſeine Abſicht der Verſammlung an und beſtimmt dazu einen gewiſſen Tag.

. $ . 90. Sedem Ubgeordneten ſteht es frei, Anträge an die Verſammlung zu

bringen , wenn ſolches der Verſammlung vorher angezeigt worden iſt. Auf eine

folche Anzeige hat der Landmarſchall ebenfalls einen gewiſſen Tag zu dem Vortrage

feſt zu ſehen .

§ . 91 . Wo die Verſammlung es dienlich findet , können Uusſchüſſe zur Bear:

beitung einzelner Gegenſtände, zur Anſtellung von Unterſuchungen , zur Ubgebung
von Gutachten , zur Abfaſſung von Schriften niedergelegt werden .

§. 92. Solche Ausſchüſſe beſtehen aus drei oder fünf Perſonen . Der Land

marſchall ernennt ein Mitglied , welches den Vorfik führt , die übrigen wählt die

Verſammlung, ohne beſondere Rücficht auf Stand und Provinz.

§. 93. In der Sißung des Ausſchuſſes führt ein Mitglied deſſelben das Pro

tocoll. Die Beſchlüſſe werden nach Mehrheit der Stimmen gefaßt und kommen

weiter zum mündlichen oder ſchriftlichen Vortrage , bei dem Landtage. Bei den

Erörterungen darüber hat jedes Mitglied des Ausſchuſſes wieder ſeine Stimme,

als Mitglied des Landtags überhaupt.

§. 94 . Die Beſchlüſſe der Stände werden in Schriften über einzelne, oder

über mehrere Gegenſtände zuſammen , dem Landesfürſten übergeben . In der Aus:

fertigung find ſolche Schriften : „ unterthänigſte Erklärungsſchrift“ , zu

überſchreiben und unter dem Collectionamen : „ Die getreuen landſtände des

(froßherzogthums Sachſen -Weimar- Eiſenach , “ von dem Landmarſchalle

zu unterzeichnen . Der Landesfürſ läßt ſeine Beſchlüſſe hierauf ebenfalls ſchriftlich

„ an den fandtag“ gelangen , worauf dann die verſammelten Abgeordneten nach

Befinden weiter antworten können .

§. 95 . Die Verhandlung ſchließt ein Landtagsabſchied , mit welchem die Ver

ſammlung von dem Fürſten entlaſſen wird .

§. 96 . Dem Landesfürſten ſteht das Recht zu , durch einen ſolchen Abſchied

die landſtändiſche Verſammlung nicht nur zu vertagen , ſondern auch gänzlich auf

gulöſen . Geſchieht das lektere, ſo verlieren ſämmtliche Abgeordnete ihre Stellen ,

den Landmarſchall ausgenommen . Es müſſen ſofort und längſtens binnen 3 Mo

naten neue Wahlen verfügt werden , bei welchen die Mitglieder der aufgelöſten

Verſammlung wieder wählbar ſind .

Erfolgt dieſe Anordnung binnen dreimonatlicher Friſt nicht: ſo . ift die vorige

Vereinigung von ſelbſt wieder hergeſtellt.
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V . Nähere Beſtimmungen über die Uusübung der den

Landſtänden zuſtehenden Rechte durch den Landtag.

§. 97. Ule landſchaftlichen Caffen ſtehen unter dem Landſchaftscollegium , als

der oberſten Steuerbehörde , diejenigen Caſſen ausgenommen , für deren Verwal

tung, mit Einwilligung der Stände , beſondere Commiſſionen und Deputationen

Tchon niedergelegt worden ſind, oder etwa noch niedergelegt werden .

S. 98. Einige Zeit vor Eröffnung eines ordentlichen Landtags entwirft das
Landſchaftscollegium die Etats aller ihm untergeordneten Caſſen auf die nächſten

3 Jahre, wobei es ſich von ſelbſt verſteht, daß ſich daſſelbe zu dieſem Zwecke,

und um zugleich eine vollſtändige überſicht des Zuſtandes aller landſchaftlichen

Caſſen geben zu können , von jeder andern Behörde die erforderlichen Nachrichten

ersitten darf.

§. 99 . Sind die ſämmtlichen Etats gefertigt und berichtigt; ſo ſendet das

Landſchaftscollegium ſolche an den Fürſten ein , zur vorläufigen Genehmigung.

Nach erfolgter vorläufigen Genehmigung werden die Etats dem Landtage von

dem Fürſten unmittelbar zugefertigt, damit derſelbe ſowohl über die Etats an fich,

als über die Mittel, die erforderlichen Bedürfniſſe aufzubringen , ſich berathen und
urtheilen könne.

§. 100 . Die dadurch veranlaßte Beurtheilung der Etats , und die als ver:

faſſungsmäßig anerkannten Bewilligungen , gehen mittelſt einer eigenen Erklärungs

Thrift an den Fürſten zurück , worauf von Seiten des Lekteren , entweder ſofort

die Beſtätigung der, von dem Landtage geſchehenen , Vorſchläge erfolgt, oder eine
nochmalige Prüfung und Erörterung der Sache bei ſolchem veranlaßt wird.

S. 101 . Sind der Landesfürft und der Landtag über die ſämmtlichen , für

die nächſten drei Rechnungsjahre, und in dieſen Jahren erforderlichen , öffentlichen

Ubgaben , über deren Betrag , Urt und Erhebungsweiſe einverſtanden , ſo werden

dieſe Abgaben , als von den Landſtänden verwiligte, uns von dem Landesfürſten

genehmigte , mittelſt gewöhnlichen Patents ausgeſchrieben . Der Entwurf dieſes

Patents gehört in den Geſchäftskreis des Landſchaftscollegiums; die öffentliche Bes

kanntmachung aber geſchieht durch die Landesregierung.

§. 102. Auf die bei dem Landtage feſtgeſenten und von dem Fürſten anera

kannten Caffenetats ;. iſt von dem Landſchaftscollegium , während der Rechnungs

jahre, auf das Strengſte und unverbrüchlichſte zu halten , wie denn der Fürſt ſelbft

ſich keine Einweiſung in eine der landſchaftlichen Caſſen , welche jenen Etats in

irgend einem Puncte entgegenläuft, erlauben wird.

§. 103. Die vorſtehenden Beſtimmungen , welche zunächſt die Deckung der

gewöhnlichen Staatsbedürfniſſe zum Gegenſtande haben , gelten in ihrer Art auch

von dem Falle , wo entweder auf den Bericht eines Landescollegium , oder ohne

ſolchen nach eignem Ermeſſen des Fürſten , andere Finanzmaßregeln , welche auf

das landſchaftliche Intereſſe Einfluß haben können , ergriffen , oder andere außers

ordentliche Leiſtungen und Anſtrengungen der Staatsbürger erfordert werden ſollen .

Der Antrag dazu geht von dem Fürſten unmittelbar an den Landtag, und

erft, wenn dieſer ſeine Einwilligung ertheilt hat, erfolgt die endliche Beſtätigung

und die Bekanntmachung derſelben in dem geſeklichen Wege .

8 . 104. Sollten ſich in der Zeit von einer der gewöhnlichen landſtändiſchen

Verſammlungen zu der andern ſolche außerordentliche, nicht vorher zu ſehen gea

weſene, Ereigniſſe zutragen , welche aus der einen oder der andern landſchaftlichen
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abwendbar erfordern , oder andere Anſtrengungen und Leiſtungen der Unterthanen

unabwendbar nothwendig machen , ſo wird eine außerordentliche Verſammlung der

landſtändiſchen Abgeordneten verfügt werden .

§. 105. Die Durchſicht , Prüfung und Abnahme aller Rechnungen , über die

dem Landſchaftscollegium untergeordneten Caffen , geſchieht jährlich bei dieſem Cols

legium und vor einem Husſchuſſe aus dem Mittel der landſtändiſchen Abgeordneten .

Dieſer Ausſchuß beſteht, außer dem Landmarſchalle und ſeinen beiden Gehül

fen , aus ſechs ſtändiſchen Abgeordneten , nämlich zweien des weimariſchen , zweien

des eiſenachiſchen und zweien des neuſtädtiſchen Kreiſes in der Maße, daß aus

jedem Kreiſe ein Ubgeordneter von dem Stande der Rittergutóbeſiter , und ein

Ubgeordneter von dem Stande der Bürger, oder von dem Stande der Bauern,

dazu gewählt wird. Die Wahl geſchieht auf jedem ordentlichen Landtage für die

nächſtfolgenden 3 Jahre.

§. 106 . Die Zeit, wann dieſer Ausſchuß in Weimar zuſammenkommt, iſt,

die Jahre ausgenommen , welche einem ordentlichen Landtage unmittelbar vorausa

gehen , in welchen mithin die Rechnungsabnahme füglich bis zur Zeit des Landtags

ausgeſellt bleiben kann , auf den 20 . December eines jeden Jahres beſtimmt. Das

Landſchaftscollegium hat dem Ausſchuſſe an dieſem Iage , außer der Nachweiſung,

wie bisher die , von dem lebten Landtage gebilligten , Etats im Augemeinen auss

geführt worden , die Rechnungen des vorigen Jahres , welche ſchon durchgeſehen ,

monirt, und durch dieBeantwortungen der dagegen aufgeſtellten Erinnerungen zur

Abnahme vorbereitet ſeyn müſſen , Tammt allen dazu gehörigen Belegen und den

gegen die Rechnungen geſtellten Erinnerungen mitzutheilen . Es erfolgt eine noch

malige genaue Durchſicht und Prüfung bei dem Wusſchuſſe , wobei dieſer über ges

fundene Unſtände und Bedenklichkeiten ſofort bei dem Landſchaftscollegium die

nöthigen Erläuterungen verlangen darf.

§. 107. Die förmliche Abnahme der Hauptlandſchafiscaſſe - Rechnung geſchieht

durch das ganze Landſchaftscollegium und den ganzen landſtändiſchen Ausſchuß, die

übrigen Rechnungen aber können durch einige Glieder des Landſchaftscollegiums und

einige Glieder des gedachten Uusſchuſſes abgenommen werden. Die Juſtification

der Rechnung und die Entlaſtung des Nechnungsführers wird von denen vollzogen ,

welche aus dem Mittel der landſtändiſchen Abgeordneten und aus dem Mittel des

Landſchaftscollegiums an der Ubnahme Theil genommen haben .

8 . 108. Außer den Nachweiſungen über die Ausführung der Etats und außer

den Rechnungen über die dem Landſchaftscollegium untergeordneten Caſſen , werden

dem landſtändiſchen Wusſchuſſe , bei ſeiner Unweſenheit in Weimar , alle Rechnun

gen vorgelegt, welche bei ſolchen Caſſen geführt worden ſind , deren obere Verwals

tung beſonderen Commiſſionen und Deputationen anvertraut iſt, 3 . B . bei den

Amortiſationscaſſen der alten Lande.

g. 109. Sou wegen bemerkter Mißbräuche in der Geſekgebung, oder in der

Verwaltung, dem Fürſten landſtändiſcher Seits Vorſtellung gethan werden ; ſo iſt

es, unbeſchadet des dem Vorſtande nachgelaſſenen Rechts ( §. 62. ) , durchaus noths

wendig , daß die Sache bei dem Landtage zum Vortrage und zur Abſtimmung ges

Kommen fer . Rein einzelner der erwählten Volksvertreter darf ſich in dieſer Eigens

ſchaft unmittelbar an den Fürſten wenden , auch find Vereinigungen mehrerer

landſtändiſchen Abgeordneten zu ſolchem Zwecke, fowohl während des Landtags , als

zu anderer Zeit , unerlaubt.
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mit vertreten wird , aber nicht ſelbft Volksvertreter iſt , ein Gebrechen , deffen 26

ſtellung das allgemeineWohl zu erfordern ſcheint, bemerkt , oder einen nach ſeiner

Anſicht zum Beſten des Landes gereichenden Vorſchlag aufgefaßt hat ; ſo bleibt es

ihm unbenommen , davon den Landtag oder den Vorſtand in Kenntniß zu legen .

S. 111 . Die Ausführbarkeit des fünften landſtändiſchen Rechts (§. 5 .) iſt in

der großherzoglichen Verordnung, die Organiſation des Staatsminiſteriums betref=

fend , vom 1. December 1815 geſichert worden , in folgender Stelle :

„ Alle Verordnungen , Patente , Edicte und jedwede andere unſerer Ausfertis

„ gungen in Regierungsgeſchäften , die wir eigenhändig unterſchreiben , müſſen , jenach

„ dem dieſelben in das eine oder das andere Departement des Staatsminiſteriums

„ gehören ; oder , und zwar namentlich in Verhandlungen mit den Landesſtänden , je

„ nachdem dieſelben der gemeinſchaftlichen Berathung und Beſorgung ſämmtlicher

» Mitglieder des Staatsminiſteriums vorbehalten bleiben , von dem Chef des Des

„ partements im Staatsminiſterium , oder in lekterwähntem Falle von ſämmtlichen

» Mitgliedern deſſelben , welche bei der Beſchlußnahme gegenwärtig waren , undSie

„ und Stimme hatten , in der Reinſchrift der Ausfertigung zum Zeichen der Vers

„ antwortlichkeit des Miniſters oder des Staatsminiſteriums, für die Zweckmäßigs

„ keit und übereinſtimmung der Verfügung mit den Gelegen und der Verfaſſung

» des Landes , contraſignirt werden . “

§. 112 . Dieſes Recht kann ausgeübt werden : 1) auf dem Wege der bloßen

Beſchwerdeführung, 2 ) auf dem Wege der förmlichen Klage.

Es hat aber nur die Umtsführung des Staatsminifteriums der einzelnen Staats

miniſter , in ihrem Geſchäftskreiſe, und der höhern Landesbehörden , wie ſie derma

len in dem Patente wegen Ordnung des Staatsdienſtes vom 15. December 1815 ,

aufgeführt worden ſind, oder künftighin beſtimmt werden möchten , zum Gegenſtande.

Unerlaubte Handlungen , oder Verſehen und Nachläſſigkeiten der unteren

Staatsdiener , können dem Landtage nur alsdann zur Uusübung dieſes Rechts die

Veranlaſſung geben , wenn der dadurch unmittelbar Gekränkte bei der zuſtändigen

höhern Behörde vergebens Klage geführt , oder ſonſt die geſeblichen Vorſchritte ges

than , 'und eben , weil folches vergeblich geweſen , die höhere Behörde ſelbſt der

Pflichtwidrigkeit fich theilhaftig gemacht hat.

. 113. Nur Beſchwerdeführung, nicht förmliche Klage , iſt zuläſſig , wenn die

Unzweckmäßigkeit einer Verordnung, oder einer andern Maßregel, den Landtag zum

Gebrauche ſeines Rechtes auffordert; förmliche Klage darf erhoben werden , wenn

Unterſchleife bei öffentlichen Caſſen , Beſtechlichkeit, abſichtlich verweigerte oder vera

zögerte Rechtspflege, abſichtliche Verzögerung in der Verwaltung, oder andere

willkührliche Eingriffe in die Verfaſſung oder in die geſeßliche Freiheit , die Ehre

und das Eigenthum der Staatsbürger , zur Kenntniß des Landtags gekommen ſind.

$. 114. 3ft nur Beſchwerde erhoben worden , To wird der dadurch getroffene

Staatsbiener , oder die dadurch getroffene Behörde, mit einer Verantwortung, woa

rin die angefochtene Verordnung, oder ſonſtige Maßregel, zu rechtfertigen iſt, gehört.

Iſt dieſe Verantwortung nicht ausreichend , ſondern iſt die von dem Landtage

angebrachte Rüge , ganz oder zum Theile gegründet, lo erfolgt landesfürſtlicher :

Teits die Unweiſung , zur Verbeſſerung des Fehlers , zur Abſtellung des Mangels,

zur Aufhebung des Mißbrauchs, vorbehältlich des dem Landesfürften zuſtehenden

Nechte, auch auf die bloße Beſchwerdeführung, wenn ſich bei weiterem Eingehen
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in die Sache gröbere ungebührniſſe hervorthun, die förmliche Unterſuchung anzus

ordnen . Det landtag ſou von dem Erfolge ſeiner Beſchwerdeführung jedesmal in

Kenntniß gefeßt werden .

§. 115. Ift förmliche Klage erhoben , und auf rechtliches Verfahren der Uns

trag gerichtet worden ; fo Tout dieſe Klage von dem Landesfürſten , an das großs

herzogliche und herzoglich-Sächſiſche gemeinſchaftliche Oberappellationsgericht zu Jena

abgegeben werden , welches , vorausgeſegt, daß dieſelbe hinlänglich begründet , und

durch Angabe der Beweismittel gehörig unterſtügt iſt , als ein durch gegenwärtige

Verfaſſungsurkunde für ſolche Fälle zuſtändiges Gericht, nach den geſeblichen Fors

men das Verfahren einzuleiten , das Erkenntniß mit Gründen , im Namen des

Landesfürſten , zu ſprechen , und auf die dagegen eingelegten Rechtsmittel daſſelbe

Verfahren wie in Sachen , welche durch Compromiß, in erſter Inſtanz , an dieſes

Gericht gelangen , zu beobachten hat. . .

ſ. 116 . Auf die von dem Landesfürſten erfolgte Benachrichtigung , daß die

Abgabe der Anklage an das Appellationsgericht geſchehen Ten , kann der Landtag,

wenn er noch verſammelt iſt, oder der Vorſtand zu jeder andern Zeit , dem fanda.

Tchafts - Syndicus zur Verfolgung der angebrachten Klage und zur Wahrnehmung

des ſtändiſchen Intereſſes bei dem Upellationsgerichte, Auftrag ertheilen . Kommt

bei einem ſolchen rechtlichen Verfahren das Intereſſe landſchaftlicher Caſſen zur

Sprache , ſo hat der Landſchafts - Syndicus oder ein anderer Sachführer dieſer

Caſſen , mit Vorwiſſen und Genehmigung des Landſchafts - Collegiums, den Civils

Punct neben dem Unklage- Puncte anhängig zu machen .

§. 117. Der Vorſchlag zu ncuen , das Augemeine angehenden , Gefeßen kann

ſowohl von dem Fürſten dem Landtage, als von dem Landtage dem Fürſten , vors

gelegt werden .

Verſagt in dem legten Falle der Fürſt die Genehmigung, ſo darf der Landtag

Teinen Vorſchlag noch auf zwei anderen ſeiner verfaſſungsmäßigen Zuſammenkünfte

wiederholen.

Die ſtändiſche Verſammlung hat, wenn ſie ihre Zuſtimmung zu einem ihr

vorgelegten Gefeßesentwurfe verweigert, jedesmal die Gründe ausführlich anzugeben ,

der Fürſt hingegen wird auf einen , von dem Landtage gethanen Geſeßesvorſchlag,

nur die Ertheilung, oder die Vorenthaltung ſeiner Sanction ausſprechen .

§. 118 . Die Lanbräthe, welche ſowohl in dem landſchaftscollegium , als in der

Landesdirection , nach Maßgabe der Verordnung vom 15 . December 1815 , Sig

und Stimme haben , werden von dem Landtage, nach Stimmenmehrheit , aus den

wirklichen Rittergutsbeſißern gewählt ; im Nothfalle kann jedoch auf deren Söhne

und Mitbelehnte Rücficht genommen werden.

Vor der Wahl ſind die Volksvertreter aus demjenigen Kreiſe, in welchem die

Stelle erledigt iſt, aufzufordern , eine oder zwei Perſonen dazu in Vorſchlag zu

bringen .

Der Erwählte , welcher übrigens dem Landesfürſten zur Beſtätigung vorzu

ſtellen iſt, behält die Stelle als Landrath lebenslänglich.

§. 119 . Die Wahl der landſtändiſcher Seits zu ernennenden Mitglieder bei

dem Landſchaftseollegium , geſchieht auf dem nächſten ordentlichen oder außerordents

lichen Landtage, welcher nach der ſich ereignenden Erledigung einer ſolchen Stelle

gehalten wird. Sollte jedoch die Zeit eines Landtags von dem Lage der Erledis

gung. ſo weit entfernt ſeyn , daß die Stelle über ſechs Monate unbefekt bleiben
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müßte , ſo hat der Vorſtand die Wahl zur Wiederbelegung der erledigten Stelle

zu veranlaſſen .

$. 120. Nach eingegangener landesherrlicher Beſtätigung der geſchehenen Wahl,

welche dem Landtage oder dem Vorſtande mittelft Decrets bekannt gemacht wird ,

geſchieht ſogleich die wirkliche Einführung in das Landſchaftscollegium . Der, Eins

geſührte hat alle Pflichten und Rechte der übrigen Glieder des Collegiums, auch

· bezieht derſelbe die feiner Stelle zukommende , etatsmäßige Beſoldung.

* §. 121. Wenn eine aus Staatsdienern und landſtändiſchen Abgeordneten bes

ſtehende, gemeinſchaftliche Commiſſion niederzuſehen iſt, ſo werden hiezu landſtän

diſcher Seits nur landſtändiſche , zu dem Landtage erwählte Ubgeordnete, oder

deren Stellvertreter , beſtimmt.

Daſſelbe iſt Regel für den Fall, wenn der Landtag in außerordentlichen Fällen ,

f. B . in Kriegszeiten , auf die Beiziehung einer landſtändiſchen Deputation zu den

Arbeiten eines Bandescollegiums angetragen hat.

§. 122. Die Wahl des Hauptlandſchafts - Caſſirers und die Vorftellung deſ

felben zur landesfürſtlichen Beſtätigung , geſchieht in der Regel auf dem nächften

Landtage , nach Erledigung der Stelle.

Sollte jedoch ein ſolcher Landtag bei dem Falle der Erledigung ſo entfernt

Fenn , daß die Stelle , wenn man die Wahl bis dahin ausſeßen wollte, über zwei

Monate unbefekt bleiben müßte, ſo iſt dasjenige zu beobachten , was oben , (§. 119.)

über eine durch den Vorſtand zu veranlaſſende Wahl feſtgelegt worden iſt.

- III. Gewähr der Verfaſſung.

§. 123 . Un dieſem Grundgeſeße des Großherzogthums Sachſen -Weimars

Eiſenach und der durch Tolches geſtifteten Verfaſſung darf in keinem Puncte, und

weder mittelbar noch unmittelbar, weder durch Aufhebung , noch durch Zufäße,

etwas geändert werden ,ohne übereinſtimmung des Landesfürſten und des Landtages.

ſ. 124 . Künftig ſind alle Staatsdiener, vor ihrer Anſtellung , auf den In :

halt des gegenwärtigen Grundgefeßes und deſſen Feſthaltung mit zu verpflichten .

ſ . 125 . Jede abſichtliche Verlegung der Verfaſſung im Staatsdienſte ſoll als

Verbrechen angeſehen und geſtraft werden .

Sede Sandlung eines Staatsdieners , welche in der Abſicht unternommen

wird , um dieſe Verfaſſung heimlich zu untergraben , oder gewaltſam aufzulöſen,

ift Hochverrath .

$. 126 . Iritt der Fall eines Regierungs -Wechſels ein , ſo ſou der neue lana

desfürſt bei dem Antritte der Regierung fich ſchriftlich bei fürſtlichen Worten und

Ehren verbindlich machen , die Verfaſſung , ſo wie ſie durch gegenwärtige Urkunde

beftimmt worden , nach ihrem ganzen Inhalte während ſeiner Regierung zu beobs

achten , aufrecht zu erhalten und zu ſchüben . . .

§. 127. Um dieſe ſchriftliche Verſicherung, noch vor der Huldigung, von dem

Fürſten in Empfang zu nehmen , iſt ein außerordentlicher Landtag zuſammen zu ·

berufen .

§. 128. Im Falle der Unmündigkeit des Regenten , oder einer andern Berhin

derung des Regierungsantritts , iſt dieſelbe Verſicherung von dem Verweſer der Re:

gierung (dem adminiftrator) für die Zeit ſeiner Verwaltung auszuſtellen . .

§. 129 . Uußerdem wird die Sicherſtellung dieſer Verfaſſung dem deutſchen

Bunde übertragen werden . An den deutſchen Bund follen ſich die Landſtände
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durch ihre Vertreter auch in dem Falle wenden dürfen , wenn einem Erkenntniſſe,

welches das Upellationsgericht zu Jena , auf eine von dem Landtage erhobene Ans

klage, geſprochen hat, und wogegen kein Rechtsmittel weiter Statt gefunden (S. 115 .),

die Vollziehung verweigert würde.

Gleichwie Wir nun durch vorſtehende Beſtimmungen die landſtändiſchen Rechte

Unſerer getreuen Unterthanen , und durch dieſe die Rechte der einzelnen Staats:

bürger dauerhaft geſichert zu haben , auch zu ſolchem Zwecke folgende bereits aners

kannten Rechte : das Recht auf eine, auch die Verbindlichkeiten des Fiscus um

faſſende, in drei Inſtanzen geordnete, unparteiiſche Rechtspflege , und das Recht

auf Freiheit der Preſſe , hierdurch ausdrüxlich anerkennen und gefeklich begründen ;

alſo wollen Wir , im Sinne der in vorſtehendem . 124 . enthaltenen Beſtimmung,

auch unſere dermaligen Staatsdiener auf gegenwärtiges Grundgeſen beſonders

verpflichtet , und ihren uns geleiſteten Dienſteið auf die Beobachtung dieſes Grunda

geſeges, wozu Wir ſie hiermit anweiſen , ausdrüdlich erſtreckt haben .

Die bisherige landſtändiſche Deputation unſerer alten Lande betrachten Wir,

ihrer eigenen Zuſtimmung gemäß, mit dem Eintritte des neuen Landtags für aufs

gelöſet , und erkennen zugleich ihre bisherige thätige und patriotiſche Wirkſamkeit,

als ein rühmliches Vorbild der künftigen landſtändiſchen Repräſentation , mit

dankbaren Geſinnungen an .

Urkundlich iſt gegenwärtiges Patent von uns eigenhändig vollzogen , mit una

ferm großherzoglichen Infiegel verfehen worden , und ſoll durch den Druck zu Jea

dermanns Kenntniß und Nachachtung gebracht werden .

So geſchehen und gegeben Weimar , den 5. Mai 1816. ,

( L . S .)

Carl Huguſt.

5. W . Frh . v. Fritſch. v. Gersdorf. Graf Edling.

vdt, Adermann ,

G . v. Voigt.



Königreich Baiern .

Verfaſſungsurkunde vom 26 . Mai 1818.

W aximilian Joſeph , von Gottes Gnaden König von Baiern. Von

den hohen Regentenpflichten durchdrungen und geleitet — haben wir unſere bisa

herige Regierung mit ſolchen Einrichtungen bezeichnet , welche Unſer fortgeſeptes

Beſtreben , das Geſammtwohl unſerer Unterthanen zu befördern , beurkunden . —

Zur Feſtern Begründung deſſelben gaben Wir ſchon im Jahre 1808 Unſerm Reiche

eine feinen damaligen äußern und innern Verhältniſſen angemeſſene Verfaſſung,

in welche Wir ſchon die Einführung einer ftändiſchen Verſammlung, als eines

weſentlichen Beſtandtheiles , aufgenommen haben . - Kaum hatten die großen , feit

jener Zeit eingetretenen Weltbegebenheiten , von welchen kein deutſcher Staat uns

berührt geblieben iſt , und während welcher das Volk von Baiern gleich groß im

erlittenen Druce, wie im beſtandenen Kampfe ſich gezeigt hat, in der Ucte des

Wiener Congreſſes ihr Ziel gefunden , als Wir ſogleich das nur durch die Ereigniſſe

der Zeit unterbrochene Berk , mit unverrüdtem Blicke auf die allgemeinen und

beſondern Forderungen des Staatszweckes zu vollenden ſuchten ; - die im Sahre

1814 dafür angeordneten Vorarbeiten und das Decret vom 2. Februar 1817 beſtäs

tigen Unſern hierüber ſchon früher gefaßten feſten Entſchluß. – Die gegenwärtige

Ucte iſt, nach vorgegangener reifer und vielſeitiger Berathung, und nach Verneh

mung unſeres Staatsrathes - das Werk unſeres eben ſo freien als feſten Wil

lens . - Unſer Volk wird in dem Inhalte deſſelben die kräftigſte Gewährleiſtung

unſerer landesväterlichen Geſinnungen finden .

Freiheit der Gewiſſen , und gewiſſenhafte Scheidung und Schübung deſſen ,

was des Staates und der Kirche iſt.

Freiheit der Meinungen , mit geſeblichen Beſchränkungen gegen den Mißbrauch.

Gleiches Recht der Eingebornen zu allen Graden des Staatsdienſtes und zu

allen Bezeichnungen des Verdienſtes .

Gleiche Berufung zur Pflicht und zur Ehre der Waffen .

Gleichheit der Geſeke und vor dem Geſelle.

Unpartheilichkeit und unaufhaltbarkeit der Rechtspflege.

Gleichheit der Belegung und der Pflichtigkeit ihrer Leiſtung.

Ordnung durch alle Theile des Staats - Haushaltes , rechtlicher Schuß des

Staatscredits , und geſicherte Verwendung der dafür beſtimmten Mittel.

Wiederbelebung der Gemeindekörper durch die Wiedergabe der Verwaltung der

ihr Wohl zunächſt berührenden Angelegenheiten .

Eine Standſchaft - hervorgehend aus allen Claſſen der im Staate anſäſſigen

Staatsbürger , – mit den Rechten des Beirathes , der Zuſtimmung, der Willi

gung, der Wünſche und der Beſchwerdeführung wegen verlegter verfaſſungsmäßiger

Rechte, - berufen , um in öffentlichen Verſammlungen die Weisheit der Bera

thung zu verſtärken , ohne die Kraft der Regierung zu ſchwächen .
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vetEndlich eine Gewähr der Verfaſſung, fichernd gegen willkührlichen Wechſel, aber

nicht hindernd das Fortſchreiten zum Beſſern nach geprüften Erfahrungen .

Baiern ! – Dies ſind die Grundzüge der aus unſerm freien Entſchluſſe euch

gegebenen Verfaſſung, - fehet darin die Grundfäße eines Königs , welcher das

Glüce ſeines Herzens und den Ruhm ſeines Shrones nur von dem Glüce des

Vaterlandes und von der Liebe ſeines Volkes empfangen will ! -

Wir erklären hiernach folgende Beſtimmungen als Verfaſſung des Königreichs

Baiern : .

I. Allgemeine Beſtimmungen .

§. 1. Das Königreich Baiern in der Geſammtvereinigung aller ältern und

neuern Gebietstheite, iſt ein ſouverainer monarchiſcher Staat nach den Beſtimmun

gen der gegenwärtigen Verfaſſungsurkunde.

§ 2 . Für das ganze Königreich beſteht eine allgemeine in zwei Cammern

abgetheiltë Ständeverſammlung. . . i

II. Von dem Könige und der Ihronfolge , dann der

Reichsverweſung .

§. 1 . Der König iſt das Oberhaupt des Staats , vereinigt in ſich alle Rechte

der Staatsgewalt , und übt ſie unter den von Ihm gegebenen in der gegenwärtigen

Verfaſſungsurkunde feſtgelegten Beſtimmungen aus.

Seine Perſon iſt heilig und unverleglich.

§. 2. Die Krone ift erblich in dem Mannsſtamme des königlichen þauſes ,

nad dem Rechte der Erſtgeburt und der agnatiſch - linealiſchen Erbfolge.

§. 3. Zur Succeſſionsfähigkeit wird eine rechtmäßige Geburt aus einer eben

bürtigen – mit Bewilligung des Königs geſchloſſenen Ehe erfordert.

. 4. Der Mannsſtamm hat vor den weiblichen Nachkommen den Vorzug,

und die Prinzeſſinnen ſind von der Regierungsfolge in ſo lange ausgeſchloſſen , als

in dem königlichen Hauſe nochein ſucceſſionsfähiger männlicher Sproſſe, oder ein

durch Erbverbrüderung zur Ihronfolge berechtigter Prinz vorhanden iſt.

§. 5 . Nach gänzlicher Erlöſchung des Mannsſtammes und in Ermangelung

einer mit einem andern fürſtlichen Hauſe aus dem deutſchen Bunde für dieſen Fall

geſchloſſenen Erbverbrüderung, geht die Thronfolge auf die weibliche Nachkommen

Ichaft nach eben der Erbfolgeordnung, die für den Mannsſtamm feſtgelegt iſt, über,

ſo , daß die zur Zeit des Ablebens des lektregierenden Königs lebenden baieriſchen

Prinzeſſinnen oder Abkömmlinge von denſelben , ohne Unterſchied des Geſchlechtes

eben ſo , als wären ſie Prinzen des urſprünglichen Mannsſtammes des baieriſchen

Sauſes , nach dem Erſtgeburtsrechte und der linealerbfolge- Ordnung, zur Thron

folge berufen werden . .

Wenn in dem regierenden neuen : königlichen Şauſe wieder 26kömmlinge des

erſten Grades von beiderlei Geſchlecht geboren werden , tritt alsdann der Vorzug

des männlichen Geſchlechts vor dem weiblichen wieder ein .

§. 6 . Sollte die baieriſche Krone nach Erlöſchung des Mannsſtammes an den

Regenten einer größern Monarchie gelangert, welcher ſeine Reſidenz im König
reiche Baiern nicht nehmen könnte , oder würde, ſo ſoll dieſelbe an den zweitges

bornen Prinzen dieſes Hauſes übergehen , und in deſſen linie fodann dieſelbe Erba

folge eintreten , wie ſie oben verzeichnet ift .
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Kömmt aber die Krone an die Gemahlin eines auswärtigen größern Monar :

chen , ſo wird ſie zwar Königin , ſie muß jedoch einen Vicekönig , der ſeine Reſidenz

in der Hauptſtadt des Königreichs zu nehmen hat , ernennen , und die Krone geht

nach ihrem Ableben an ihren zweitgebornen Prinzen über. ' ivo

$. 7. Die Volljährigkeit der Prinzen und Prinzeſſinnen des königl. Þauſes

tritt mit dem zurückgelegten achtzehnten Iahre ein . . . ,

. 8. Die übrigen Verhältniſſe der Mitglieder des Königl. Þauſes richten ſich

nach den Beſtimmungen des pragmatiſchen Familiengeſeges.

. : S. 9 . Die Reichsverweſung tritt ein : : : . .

a . während der Minderjährigkeit des Monarchen ;

- b. wenn derſelbe an der Ausübung der Regierung auf längere Zeit ver

hindert iſt, und für die Verwaltung des Reichs nicht ſelbſt Vorſorge

getroffen hat, oder treffen kann.

§. 10. Dem Monarchen ſteht es frei, unter den volljährigen Prinzen des

Hauſes , den Reichsverweſer für die Zeit der Minderjährigkeit ſeines Nachfolgers

zu wählen .

In Ermanglung einer ſolchen Beſtimmung gebührt die Reichsverweſung dems

jenigen volljährigen Ugnaten , welcher nach der feſtgelegten Erbfolgeordnung der

Nächſte iſt.

Wäre der Prinz, welchem dieſelbe nach obiger Beſtimmung gebührt, felbft .

noch minderjährig , oder durch ein ſonſtiges Kinderniß abgehalten , die Regentſchaft

gu übernehmen , ſo fällt ſie auf denjenigen Ugnaten , welcher nach ihm der

Nächſte ift.

§. 11. Sollte der Monarch durch irgend eine Urſache , die in ihrer Wirkung

länger als ein Jahr dauert, an der Ausübung der Regierung gehindert werden ,

und für dieſen Fall nicht ſelbſt Vorſehung getroffen haben , oder treffen können , To

findet mit Zuſtimmung der Stände, welchen die Verhinderungsurſachen anzuzeigen

ſind , gleichfalls die für den Fall der Minderjährigkeit beſtimmte geſebliche Regents

ſchaft Statt.

§. 12 . Wenn der König nach §. 10 . den Reichsverweſer für den Fall der

Minderjährigkeit ernennt, ſo wird die darüber ausgefertigte Urkunde durch denjes

nigen Miniſter, welchem die Verrichtungen eines Miniſters des königl. Hauſes

übertragen ſind, im Sausarchive bis zum Ableben des Monarchen aufbewalyrt,

und dann dem Geſammt-Staatsminiſterium zur Einſicht und öffentlichen Bekannt:

machung vorgelegt. Dem Reichsverweſer wird die über ſeine Ernennung ausges

fertigte Urkunde zugleich mitgetheilt.

§. 13 . Wenn kein zur Reichsverweſung geeigneter Ugnat vorhanden iſt, der

Monarch jedoch eine verwittwete Königin hinterläßt, ſo gebührt dieſer die Reiche :

verweſung.

In Ermanglung derſelben aber übernimmt ſie jener Kronbeamte , welchen der

lekte Monarch hiezu ernennt , und wenn von demſelben keine ſolche Beſtimmung

getroffen iſt, ſo geht ſie an den erſten Kronbeamten über, welchem kein geſebliches

binderniß entgegen ſteht.

. S. 14 . In jedem Falle gebührt einer verwittweten Königin unter der Uuf

ſicht des Reichsverweſers die Erziehung ihrer Kinder , nach den in dem Familien

gefeße hierüber enthaltenen nähern Beſtimmungen .

§. 15 . In den im §. 9. a und 6 bezeichneten Fällen wird die Regierung im



Namen des minderjährigen , oder in der Ausübung der Regierung gehinderten

Monarchen geführt.

Alle Ausfertigungen werden in ſeinem Namen und unter dem gewöhnlichen

königlichen Siegel erlaſſens aưe Münzen mit ſeinem Bruſtbilde, Wappen und Ii

tel geprägt.

Der Regent unterzeichnet als „ des Königreichs Baiern Verweſere.

§. 16 . . Der Prinz des Hauſes , die verwittwete Königin , oder derjenige Kron

beamte , welchem die Reichsverweſung übertragen wird , muß gleich nach dem An

tritte der Regentſchaft die Stände verſammeln , und in ihrer Mitte und in Gegen

wart der Staatsminiſter , ſo wie der Mitglieder des Staatsrathes nachſtehenden

Eid ablegen :

„ Ich ſchwöre , den Staat in Gemäßheit der Verfaffung und der Gefeße

„ des Reichs zu verwalten , die Integrität des Königreichs und die Rechte

„ der Krone zu erhalten , und dem Könige die Gewalt , deren Uusübung

„ mir anvertraut iſt, getreu zu übergeben , To wahr mir Gott helfe und

„ Tein heiliges Evangelium ; “ .

worüber eine beſondere Urkunde aufgenommen wird.

§. 17 . Der Regent übt während ſeiner Reichsverweſung alle Regierungsrechte

aus, welche durch die Verfaſſung nicht beſonders ausgenommen ſind .

§. 18 . Alle erledigten Ümter , mit Ausnahme der Juſtizſtellen , können wäh

rend der Reichsverweſung nur proviſoriſch belegt werden . Der Reichsverweſer kann

weder Krongüter veräußern , oder heimgefallene Lehen verleihen , noch neue Ämter

einführen .

§. 19. Das Geſammt-Staatsminiſterium bildet den Regentſchaftsrath , und

der Reichsverweſer iſt verbunden , in allen wichtigen Angelegenheiten das Gutach :

ten deſſelben zu erholen . '

ſ. 20. Der Reichsverweſer hat während der Dauer der Regentſchaft ſeine

Wohnung in der königlichen Reſidenz, und wird auf Koſten des Staates unterhal

ten ; auch werden ihm nebſtdem zu ſeiner eigenen Verfügung jährlich zweimal

hundert tauſend Gulden in monatlichen Raten auf die Staatscaſſe angewieſen .

§. 21 . Die Regentſchaft dauert in den im §. 9. bemerkten zwei Fällen im

erſten bis zur Großjährigkeit des Königs , und im zweiten – bis das eingetretene

Hinderniß aufhört.

• § . 22. Nachdem die Regentſchaft beendigt iſt , und der in die Regierung ein

tretende neue König den feierlichen Eid ( X . §. 1.) abgelegt hat, werden alle Vers

handlungen der Regentſchaft geſchloſſen , und der Regierungsantritt des Königs

wird in der Reſidenz und in dem ganzen Königreiche feierlich kund gemacht.

III. Von dem Staatsgute.

§. 1. Der ganze Umfang des Königreichs Baiern bildet eine einzige untheil.

bare unveräußerliche Geſammtmaſſe aus ſämmtlichen Beſtandtheilen an Landen ,

Leuten , Herrſchaften , Gütern , Regalien und Renten mit allem Zubehör.

Uuch alle neuen Erwerbungen aus Privattiteln , an unbeweglichen Gütern , fie

mögen in der Saupt- oder Nebenlinie geſchehen , wenn der erſte Erwerber wäh

rend ſeines Lebens nicht darüber verfügt hat, kommen in den Erbgang des Manns.

ſtammes , und werden als der Geſammtmaſſe einverleibt- angeſehen .

§. 2. Zu dem unveräußerlichen Staatsgute, welches im Falle einer Sondes
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rung des Staatsvermögens von der Privatverlaſſenſchaft in das Inventar der legs

tern nicht gebracht werden darf , gehören :

1 ) Ule Archive und Regiſtraturen .

2 ) Ute öffentlichen Anſtalten und Gebäude mit ihrem Zugehör.

3 ) Alles Geſchüß, Munition , alle Militairmagazine und was zur Landeswehr

nöthig iſt.

4 ) 2e Einrichtungen der Hofcapellen und Sofämter mit allen Mobilien , welche

der Aufſicht der Sofſtäbe und Sofintendanzen anvertraut, und zum Bedarf

oder zum Glanze des Hofes beſtimmt ſind.

5 ) alles, was zur Einrichtung oder zur Zierde der Reſidenzen und Luftſchlöſſer
dienet .

6 ) Der Sausſchan und was von dem Erblaſſer mit demfelben bereits vereiniget

worden iſt.

7) Wie Sammlungen für Künſte und Wiſſenſchaften , als : Bibliotheken , phyſica
liſche Naturalien - und Münzcabinette , Antiquitäten , Statüen , Sternwarten

mit ihren Inſtrumenten , Gemälde- und Kupferſtichſammlungen und ſonſtige

Gegenſtände, die zum öffentlichen Gebrauche , oder zur Beförderung der Künſte

und Wiſſenſchaften beſtimmt ſind.

8 ) Alle vorhandenen Vorräthe an baarem Gelde und Capitalien in den Staats

caſſen oder an Naturalien bei den Ämtern , ſammt allen Ausſtänden an Staats

gefällen .

9 ) Alles , was aus Mitteln des Staats erworben wurde.

§. 3 . Sämmtliche Beſtandtheile des Staatsguts ſind , wie bereits in der

Pragmatik vom 20. October 1804 beſtimmtwar, aus welcher die nach den ver:

änderten Verhältniſſen hierüber noch geltenden Beſtimmungen in gegenwärtige Ver

faſſungsurkunde übertragen ſind, auf ewig unveräußerlich , vorbehaltlich der unten

folgenden Modificationen .

Vorzüglich ſollen , ohne Ausnahme, alle Rechte der Souverainetät bei der

Primogenitur ungetheilt und unveräußert erhalten werden .

§. 4 . U18 Veräußerung des Staatsguts ift anzuſehen , nicht nur jeder wirk

liche Verkauf, ſondern auch eine Schenkung unter den Lebenden , oder eine Ver :

gebung durch eine legte Willensverordnung , Verleihung neuer Lehen , oder Bea

ſchwerung mit einer ewigen laſt, oder Verpfändung oder Hingabe durch einen
Vergleich gegen Annahme einer Summe Geldes .

Wuch kann keinem Staatsbürger eine Befreiung von den öffentlichen Laſten

bewilliget werden .

8. 5 . Die bisher zu Belohnung vorzüglicher dem Staate geleiſteter Dienſte

verliehenen Lehen , Staatsdomainen und Renten ſind von obigem Verbote ausge

nommen .

Uuch ſteht dem Könige die Wiederverleihung heimfalender Lehen jederzeit frei.

Zu Belohnung großer und beſtimmter dem Staate geleiſteter Dienſte können

auch andere Staatsdomainen oder Renten , jedoch mit Zuſtimmung der Stände,

in der Eigenſchaft als Mannlehnen der Krone verliehen werden.

Anwartſchaften auf künftige der Krone heimfallende Güter , Renten und Nechte

können eben fo wenig als auf Ämter oder Würden ertheilt werden .

• §. 6 . Unter dem Veräußerungsverbote ſind ferner nicht begriffen ;

1 ) Ule Staatshandlungen des Monarchen , welche innerhalb der Grenzen des

Ihm zuſtehenden Negierungsrechts nach dem Zwecke und zur Wohlfahrt des
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Staats mit Auswärtigen oder mit unterthanen im Lande über Stamm - und

Staatsgüter vorgenommen werden ; insbeſondere was

2 ) an einzelnen Gütern und Gefällen zur Beendigung eines anhängigen Rechts

ſtreits gegen Erhaltung oder Erlangung anderer Güter , Renten oder Rechte,

, oder zur Grenzberichtigung mit benachbarten Staaten , gegen andern ange

meſſenen Erſaß abgetreten wird.

3 ) Was gegen andere Realitäten und Rechte von gleichem Werthe vertauſcht wird.

4 ) Uưe einzelnen Veräußerungen oder Veränderungen , welche bei den Staats

gütern dem Staatszwecke gemäß , und in Folge der bereits erlaſſenen Vors

Tchriften nach richtigen Grundfäßen der fortſchreitenden Staatswirthſchaft, zur

Beförderung der Landescultur oder ſonſt zur Wohlfahrt des Landes , oder

3!1m Beſten des Staats-Urars, und zur Aufhebung einer nachtheiligen Selbft

verwaltung für gut gefunden werden .

§. 7. In allen dieſen Fällen (§. 6.) dürfen jedoch die Staatseinkünfte nicht
geſchmälert, ſondern es ſou als Erſas entweder eine Dominicalrente — wo möga

lich in Getreide, dafür bedungen , oder der Kaufſchiling zu neuen Erwerbungen

oder zur zeitlichen Aushülfe des Schuldentilgungsfonds, oder zu andern das Wohl

des Landes bezielten Abſichten verwendet werden .

Mit dem unter dem Staatsgute begriffenen beweglichen Vermögen (s. 2 .) kann

der Monarch nach Zeit und Umſtänden zweckmäßige Veränderungen und Verbeſſe

rungen vornehmen.

IV . Von allgemeinen Rechten und Pflichten .

§. 1. Zum vollen Genuſſe aller bürgerlichen , öffentlichen und Privatrechte in

Baiern , wird das Indigenat erfordert, welches entweder durch die Geburt oder

durch die Naturaliſirung nach den nähern Beſtimmungen des Edictes über das In

digenat erworben wird. (Beilage I.)

§. 2 . Das baieriſche Staatsbürgerrecht wird durch das Indigenat bedingt,

und geht mit demſelben verloren .

$. 3. Nebſt dieſem wird zu deſſen Ausübung noch erfordert:

a . die geſeßliche Volljährigkeit ;

b . die Anfäſſigkeit im Königreiche , entweder durch den Beſig beſteuerter Gründe,

. Renten oder Rechte , oder durch die Uusübung beſteuerter Gewerbe, oder

durch den Eintritt in ein öffentliches Amt.

§ . 4 . Kronämter , oberſte Hofämter , Civilſtaatsdienſte und oberſte Militair

ſtellen , wie auch Kirchenämter oder Pfründen können nur Eingebornen , oder vers

faſſungsmäßig Naturaliſirten ertheilt werden.

8 . 5 . Jeder Baier ohne Unterſchied kann zu allen Civilmilitair - und Kirchen :

ämtern oder Pfründen gelangen .

§. 6 . In dem Umfange des Reichs kann keine Leibeigenſchaft beſtehen , nach

den nähern Beſtimmungen des Edictes vom 3. Auguſt 1808.

$. 7 . Que ungemeſſenen Frohnen ſollen in gemeſſene umgeändert werden ,

und auch dieſe ablösbar ſenn.

§ . 8. Der Staat gewährt jedem Einwohner Sicherheit ſeiner Perſon , feines

Eigenthums und ſeiner Rechte.

Niemand darf ſeinem ordentlichen Richter entzogen werden .

Niemand darf verfolgt oder verhaftet werden , als in den durch die Gefeße bez

ſtimmten Fällen , und in der geſeßlichen Form .
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Niemand darf gezwungen werden , ſein Privateigenthum ſelbſt für öffentliche

Zwecke abzutreten , als nach einer förmlichen Entſcheidung des verſammelten

Staatsraths, und nach vorgängiger Entſchädigung, wie ſolches in der Verordnung

vom 14 . Auguſt 1815 beſtimmt iſt.

8. 9. Sedem Einwohner des Reichs wird vollkommene Gewiſſensfreiheit ge

fichert ; die einfache Bausandacht darf daher Niemanden , zu welcher Religion er

ſich bekennen mag , unterſagt werden .

Die in dem Königreiche beſtehenden drei chriftlichen Kirchengeſellſchaften ge

nießen gleiche Þürgerliche und politiſche Rechte.

Die nicht chriſtlichen Glaubensgenoſſen haben zwar vollkommene Gewiſſens

freiheit ; ſie erhalten aber an den ſtaatsbürgerlichen Rechten nur in dem Maße

einen Untheil, wie ihnen derſelbe in den organiſchen Edicten über ihre Zufnahme

in die Staatsgeſellſchaft zugeſichert iſt.

Quen Religionstheilen , ohne Uusnahme, ift das Eigenthum der Stiftungen

und der Genuß ihrer Renten , nach den urſprünglichen Stiftungsurkunden und dem

rechtmäßigen Beſite, ſie ſeyn für den Cultus, den Unterricht oder die Wohlthätig

keit beſtimmt, vollſtändig geſichert.

Die geiſtliche Gewalt darf in ihrem eigentlichen Wirkungskreiſe nie gehemmt

werden , und die weltliche Regierung darf in rein geiſtliche Gegenftände der Re ,

ligionslehre und des Gewiſſens fich nicht einmiſchen , als in To weit das oberſtho

heitliche Schuß - und Uufſichtsrecht eintritt , wonach keine Verordnungen und Gez

Teße der Kirchengewalt ohne vorgängige Einſicht und das Placet des Königs ver :

kündet und vollzogen werden dürfen .

Die Kirchen und Geiſtlichen ſind in ihren bürgerlichen Sandlungen und Bezie

hungen – wie auch in Anſehung des ihnen zuſtehenden Vermögens den Gefeßen

des Staats und den weltlichen Gerichten untergeben ; auch können ſie von öffent:

lichen Staatslaſten keine Befreiung anſprechen .

Die übrigen nähern Beſtimmungen über die äußern Rechtsverhältniſſe der

Bewohner des Königreichs in Beziehung auf Religion und kirchliche Geſellſchaften

find in dem der gegenwärtigen Verfaſſungsurkunde beigefügten beſondern Edicte

enthalten . Beilage II.) :

. 10 . Das geſammte Stiftungsvermögen nach den drei Zwecken des Cultus,

des Unterrichts und der Wohlthätigkeit , wird gleichfalls unter den beſondern Schuß

des Staates geſtellt; es darf unter keinem Vorwande zu dem Finanzvermögen

eingezogen , und in der Subſtanz für andere, als die drei genannten Zwecke ohne

Zuſtimmung der Betheiligten , und bei allgemeinen Stiftungen , ohne Zuſtimmung

der Stände des Reiches veräußert, oder verwendet werden .

$. 11 . Die Freiheit der Preſſe und des Buchhandels iſt nach den Beſtimmun

gen des hierüber erlaſſenen beſondern Edictes gefichert . ( Beilage III .)

§. 12. Que Baiern haben gleiche Pflichtigkeit zu dem Kriegsdienſte und zur

Landwehr nach den diesfalls beſtehenden Geſeßen .

§. 13. Die Theilnahme an den Staatslaſten iſt für alle Einwohner des Reiches

allgemein , ohne Ausnahme irgend einis Standes und ohne Rückſicht auf vormals

beſtandene beſondere Befreiungen .

§. 14 . Es iſt den Baiern geſtattet , in einen andern Bundesſtaat, welcher

erweislich ſie zu unterthanen annehmen will , auszuwandern , auch in Civil - und

Militairdienſte deſſelben zu treten , wenn ſie den geſeglichen Verbindlichkeiten gegen

ihr bisheriges Waterland Genüge geleiſtet haben .
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Sie dürfen , ſo lange ſie im unterthansverbande bleiben , ohne ausdrückliche

Erlaubniß des Monarchen von einer auswärtigen Macht weder Gehalte noch Eh

renzeichen annehmen .

V . Von beſondern Rechten und Vorzügen .

§. 1. Die Kronämter werden als oberſte Würden des Reichs , entweder auf

die Lebenszeit der Würdeträger oder auf deren männliche. Erben , nach dem Rechte

der Erſtgeburt und der agnatiſch - linealiſchen Erbfolge als Ihronlehen ' verliehen .

Die Kronbeamten ſind durch ihre Reichswürden Mitglieder der erſten Cammer

in der Ständeverſammlung.

§. 2 . Den vormals reichsſtändiſchen Fürſten und Grafen werden alle jene

Vorzüge und Rechte zugeſichert , welche in dem ihre Verhältniſſe beſtimmenden bes

ſondern Edicte ausgeſprochen ſind. (Beilage IV .)

§. 3. Die der baieriſchen Soheit untergebenen ehemaligen unmittelbaren

Reichsabelichen genießen diejenigen Rechte , welche in Gemäßheit der königlichen

Declaration durch die conſtitutionellen Edicte ihnen zugeſichert werden .

S. 4 . Der geſammte übrige Adel des Reichs behält, wie jeder Gutsei:

genthümer, ſeine gutsherrlichen Rechte nach den geſeblichen Beſtimmungen .

(Beilage V .)

übrigens hat derſelbe folgende Vorzüge zu genießen :

1 ) ausſchließend das Recht, eine gutsherrliche Gerichtsbarkeit ausüben zu können ;

( Beilage VI.) '

2 ) Familien - Fideicommiffe auf Grundvermögen zu errichten ; ( Beilage VII.) .

3 ) einen von dem landgerichtlichen befreiten Gerichtsſtand in bürgerlichen und

ſtrafrechtlichen Fällen ;

4 ) die Rechte der Siegelmäßigkeit unter den Beſchränkungen der Gefeße über das :

Hypothekenweſen ; ( Beilage VIII.) endlich

5 ) bei der Militairconſcription die Auszeichnung, daß die Söhne der Udelichen

als Cadetten eintreten .

§. 5 . Einige dieſer Vorzüge theilen für ihre Perſonen die geiſtlichen und die

wirklichen Collegialräthe , und die mit dieſen in gleicher Categorie ſtehenden höhern

Beamten.

Die Geiſtlichen genießen denſelben befreiten Gerichtsſtand in bürgerlichen und

ſtrafrechtlichen Fällenz - die Colegialräthe und höhern Beamten außer dieſem

auch die Rechte der Siegelmäßigkeit und die obige Auszeichnung bei der Militairs

conſcription .

§. 6 . Die Dienſtesverhältniſſe und Penſionsanſprüche der Staatsdiener und

öffentlichen Beamten richten ſich nach den Beſtimmungen der Dienſtespragmatik.

( Beilage IX .)

VI. Von der Ständeverſammlung.

§. 1. Die zwei Cammern der allgemeinen Verſammlung der Stände des
· Reichs ſind :

a . die der Reichsräthe,

b . die der Abgeordneten . .

§. 2. Die Cammer der Reichsräthe iſt zuſammengeſegt aus

1 ) den volljährigen Prinzen des Königlichen Hauſes ;

2 ) den Kronbeamten des Reichs ;
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3) den beiden Erzbiſchöfen ;

4 ) den Häuptern der ehemals reichsſtändiſchen – fürſtlichen und gräflichen Fa

milien , als erblichen Reichsräthen , ſo lange ſie im Beſige ihrer vormaligen

reichsſtändiſchen im Königreiche belegenen Herrſchaften bleiben ;

. 5 ) einem vom Könige ernannten Biſchofe und dem jedesmaligen Präſidenten des

proteſtantiſchen Generalconſiſtoriums;

aus denjenigen Perſonen , welche der König entweder wegen ausgezeichneter

dem Staate geleiſteter Dienſte , oder wegen ihrer Geburt, oder ihres Ver

mögens, zu Mitgliedern dieſer Cammer entweder erblich oder lebenslänglich

beſonders ernennt.

§. 3 . Das Recht der Vererbung wird der König nur adelichen Gutsbeſikern

verleihen , welche im Königreiche das volle Staatsbürgerrecht, und ein mit dem

Lehen : oder fideicommiſſariſchen Verbande belegtes Grundvermögen befißen , von

welchem ſie an Grund- und Dominicalfteuern in simplo dreihundert Gulden ents

richten , und wobei eine agnatiſch -linealiſche Erbfolge nach dem Rechte der Erſts

geburt eingeführt iſt.

Die Würde eines erblichen Reichsraths geht jedesmal mit den Gütern , wors

auf das Fideicommiß gegründet iſt , nur auf den nach dieſer Erbfolge eintretenden

Beſiger über. –

§. 4 . Die Zahl der lebenslänglichen Reichsräthe kann den dritten Theil der

erblichen nicht überſteigen .

§. 5. Die Reichsräthe haben Zutritt in die erſte Cammer nach erreichter

Bolljährigkeit ; eine entſcheidende Stimme aber kömmt den Prinzen des Königlichen

Hauſes erſt mit dem ein und zwanzigſten , den übrigen Reichsräthen mit dem

fünf und zwanzigſten Lebensjahre zu .

§. 6 . Die Sammer der Reichsräthe kann nur dann eröffnet werden , wenn

wenigſtens die Hälfte der ſämmtlichen Mitglieder anweſend iſt.

§. 7. Die zweite Cammer der Ständeverſammlung bildet fich :

a . aus den Grundbeſikern , welche eine gutsherrliche Gerichtsbarkeit ausüben , und

nicht Siß und Stimme in der erſten Cammer haben ;

b . aus Ubgeordneten der Univerſitäten ; .

c. aus Geiſtlichen der katholiſchen und proteſtantiſchen Kirche ;

d . aus Abgeordneten der Städte und Märkte ;

e. aus den nicht zu a . gehörigen Landeigenthümern .

§. 8 . Die Zahl der Mitglieder richtet ſich im Ganzen nach der Zahl der Fa- ,

milien im Königreiche, in dem Verhältniſſe , daß auf 7000 Familien ein Abge

ordneter gerechnet wird.

§. 9. Von der auf ſolche Urt beſtimmten Zahl ſtellt :

a . die Slaſſe der adelichen Gutsbeſißer ein Uchttheil ;

b. die Claſſe der Geiſtlichen der katholiſchen und proteſtantiſchen Kirche ein Ucht:

theil ;

c . die Claſſe der Städte und Märkte ein - Viertheil ; - und

d . die Claſſe der übrigen Landeigenthümer , welche keine gutsherrliche Gerichts

barkeit ausüben , zwei Viertheile der Abgeordneten ;

e. jede der drei Univerſitäten ein Mitglied .

§. 10 . Die jede einzelne Claſſe treffende Zahl von Abgeordneten wird nach

den Beſtimmungen des über die Ständeverſammlung hier beigefügten beſondern

Edictes auf die einzelnen Regierungsbezirke vertheilt. Beilage X .)
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$. 11. Sede Claſſe wählt in jedem Regierungsbezirke die ſie baſelbft treffende

Zahl von Abgeordneten nach der in dem angeführten Edicte vorgeſchriebenen Wahl

ordnung für die ſechsjährige Dauer der Verſammlung. Die während derſelben

erledigten Stellen werden aus denjenigen erſegt, welche den Gewählten in der

Stimmenzahl zunächſt kommen .

§. 12 . Jedes Mitglied der Cammer der Abgeordneten muß ohneRü& ficht auf

Standes - oder Dienſtverhältniſſe ein ſelbſtſtändiger Staatsbürger ſeyn, welcher das

dreißigſte Lebensjahr zurückgelegt hat , und den freien Genuß eines ſolchen im bes

treffenden Bezirke oder Orte gelegenen Vermögens befißt, welches ſeinen unabhän :

gigen unterhalt fichert , und durch die im Edicte (Beilage X .) feſtgeſepte Größe der
jährlichen Verſteuerung beſtimmt wird .

Er muß ſich zu einer der drei chriſtlichen Religionen bekennen , und darf nie .

mals einer Specialunterſuchung, wegen Verbrechen oder Vergehen unterlegen haben ,

wovon er nicht gänzlich freigeſprochen worden iſt.

§. 13. 2ưe 6 Jahre wird eine neue Wahl der Abgeordneten vorgenommen,

und ſonſt nur in dem Falle , wenn die Sammer von dem Könige aufgelöſet wird.

Die austretenden Mitglieder ſind wieder wählbar.

§. 14. Der Austritt eines bereits ernannten Mitgliedes erfolgt während der

Dauer der Verſammlung.

1) Wenn daſſelbe die Realität, das Gericht, Gewerbe oder die geiſtliche Pfründe,

welche ſeine Wahl für den betreffenden Regierungsbezirk , oder die Claſſe bes

ſonders begründeten , aus was immer für Veranlaſſungen zu beſißen aufhört ,

ohne einen gleichen Erſat in demſelben Bezirke, Orte, oder in derſelben

Claſſe zu erwerben ;

2 ) wenn das Mitglied unter der Zeit eine der oben (S. 12 .) zur paſſiven Wahl

fähigkeit weſentlich erforderlichen Eigenſchaften verliert.

In dieſen Fällen hat die Cammer der Abgeordneten auf die geſchehene Anzeige

und nach Vernehmung des Betheiligten zu entſcheiden.

§. 15. Zur gültigen Conſtituirung der Cammer der Abgeordneten wird die

Unweſenheit von wenigſtens zwei Drittheilen der gewählten Mitglieder erfordert.

§. 16 . Die Cammer der Reichsräthe wird gleichzeitig mit jener der Abges

ordneten zuſammenberufen , eröffnet und geſchloſſen .

. 17. Rein Mitglied der erſten oder zweiten Cammer darf ſich in der Sigung

durch einen Bevollmächtigten vertreten laſſen .

§. 18. Die Anträge über die Staatsauflagen geſchehen zuerſt in der Sammer

der Abgeordneten , und werden dann durch dieſe an die Cammer der Reichsräthe

gebracht.

Weübrigen Gegenſtände können nach der Beſtimmung des Königs der einen

oder der andern Cammer zuerſt vorgelegt werden .

§. 19. Kein Gegenſtand des den Ständen des Reichs angewieſenen gemeins

ſchaftlichen Wirkungskreiſes kann von einer Cammer allein in Berathung gezogen

werden , und die Wirkung einer gültigen Einwilligung der Stände erlangen .

VII. Von dem Wirkungsfreiſe der Ständeverſammlung.

§. 1 . Die beiden Cammern können nur über jene Gegenſtände in Berathung

treten , die in ihren Wirkungskreis gehören , welcher in den SS. 2 . bis 19. näher

bezeichnet iſt.

§. 2. Ohne den Beirath und die Zuſtimmung der Stände des Königreiche
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kann kein allgemeines neues Geſet , welches die Freiheit der Perſonen oder das

Eigenthum der Staatsangehörigen betrifft, erlaſſen , noch ein -ſchon beſtehendes ab

geändert , authentiſch erläutert oder aufgehoben werden .

$. 3. Der König erholt die Zuſtimmung der Stände zur Erhebung aller di

recten Steuern , ſo wie zur Erhebung neuer indirecten Auflagen , oder zu der Er

höhung oder Veränderung der beſtehenden . . .

§. 4 . Den Ständen wird daher nach ihrer Eröffnung die genaue überſichtdes

Staatsbedürfniſſes , ſo wie der geſammten Staatseinnahmen (Budget) vorgelegt

-werden , welche dieſelbe durch einen Ausſchuß prüfen , und ſodann über die zu erhes

benden Steuern in Berathung treten .

§. 5 . Die zur Deckung der ordentlichen , beſtändigen und beſtimmt vorherzuſes

henden Staatsausgaben , mit Einſchluß des nothwendigen Reſervefonds, erforder

lichen directen Steuern werden jedesmal auf 6 Jahre bewilligt.

: Um jedoch jede Stockung in der Staatshaushaltung zu vermeiden , werden in

dem Etatsjahre, in welchem die erſte Ständeverſammlung einberufen wird , die in

dem vorigen Etatsjahre erhobenen Staatsauflagen fortentrichtet.

§ . 6 . Ein Jahr vor dem Ablaufe des Termins, für welchen die firen Aus

gaben feſtgelegt ſind , ſomit nach Berlauf von 6 Jahren , läßt der König für die

6 Jahre, welche dieſem Jermine folgen , den Ständen ein neues Budget vorlegen.

$ . 7 . In dem Falle, wo der König durch außerordentliche äußere Verhält:

niſſe verhindert iſt, in dieſem legten Iahre der ordentlichen Steuerbewilligung die

Stände zu verſammeln , kömmt Ihm die Befugniß einer Forterhebung der lektbe:

willigten Steuer auf ein halbes Jahr zu .

. $. 8 . In Fällen eines außerordentlichen und unvorhergeſehenen Bedürfniſſes

und der Unzulänglichkeit der beſtehenden Staatseinkünfte zu deſſen Deckung, wird

dieſes den Ständen zur Bewilligung der erforderlichen außerordentlichen Auflagen

vorgelegt werden .

§. 9. Die Stände können die Bewilligung der Steuern mit keiner Bedingung

verbinden .

8. 10 . Den Ständen des Reichs wird bei einer jeden Verſammlung eine ges

naue Nachweiſung über die Verwendung der Staatseinnahmen vorgelegt werden .
$ . 11. Die geſammte Staatsſchuld wird unter die Gewährleiſtung der Stände

geſtellt.

Zu jeder neuen Staatsſchulb , wodurch die zur Zeit beſtehenden Schuldenmaffe

im Capitalsbetrage oder der jährlichen Verzinſung vergrößert wird , iſt die Zuſtima
mung der Stände des Reichs erforderlich .

§. 12. Eine ſolche Vermehrung der Staatsſchulden hat nur für jene dringenden

und außerordentlichen Staatsbedürfniſſe Statt , welche weder durch die ordentlichen

noch durch außerordentliche Beiträge der Unterthanen , ohne deren zu große Belas

ſtung beſtritten werden können , und die zum wahren Nugen des Landes gereichen.

§. 13. Den Ständen wird der Schuldentilgungsplan vorgelegt, und ohne ihre

Zuſtimmung kann an dem von ihnen angenommenen Plane keine Abänderung ges

troffen , noch ein zur Schuldentilgung beſtimmtes Gefäl zu irgend einem andern

Zwecke verwendet werden . .

§ . 14 . Iede der beiden Cammern hat aus ihrer Mitte einen Commiſſair zu

ernennen , welche gemeinſchaftlich bei der Schuldentilgungs- Commiſſion von allen

ihren Verhandlungen genaue Kenntniß zu nehmen , und auf die Einhaltung der

feſtgeſegten Normen zu wachen haben .
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S. 15 . In außerordentlichen Fällen , wo drohende äußere Gefahren die Auf

nahme von Capitalien dringend erfordern und die Einberufung der Stände durch

äußere Verhältniſſe unmöglich gemachtwird, ſou dieſen Commiſſaires die Befugniß

zuſtehen , zu dieſen Anleihen im Namen der Stände vorläufig ihre Zuſtimmung

zu ertheilen .

Sobald die Einberufung der Stände möglich wird , iſt ihnen die ganze Ver

handlung über dieſe Capitalsaufnahme vorzulegen , um in das Staatsſchulden -Ver

zeichniß eingetragen zu werden .

§. 16 . Den Ständen wird bei jeder Verſammlung die genaue Nachweiſung

des Standes der Staats-Schuldentilgungscaſſe vorgelegt werden .

§. 17. Die Stände haben das Recht der Zuſtimmung der Veräußerung oder

Verwendung allgemeiner Stiftungen in ihrer Subſtanz für andere als ihre urſprüng

lichen Zwecke.

§. 18. Eben To iſt ihre Zuſtimmung zur Verleihung von Staatsdomainen oder

Staatsrenten zu Belohnung großer und beſtimmter dem Staate geleiſteter Dienſte

erforderlich.

§. 19 . Die Stände haben das Recht, in Beziehung auf alle zu ihrem Wir

kungskreiſe gehörigen Gegenſtände dem Könige ihre gemeinſamen Wünſche undUn

träge in der geeigneten Form vorzubringen .

S. 20. Šeder einzelne Abgeordnete hat das Recht, in dieſer Beziehung ſeine

Wünſche und Anträge in einer Sammer vorzubringen , welche darüber: ob dieſel

ben in nähere überlegung gezogen werden ſollen , durch Mehrheit der Stimmen

erkennt, und ſie im bejahenden Falle an den betreffenden Wusſchuß zur Prüfung

und Würdigung bringt.

Die von einer Cammer über ſolche Unträge gefaßten Beſchlüſſe müſſen der

andern Cammer mitgetheilt , und können erſt nach deren erfolgten Beiſtimmung
dem Könige vorgelegt werden .

§. 21 . Jeder einzelne Staatsbürger , ſo wie jede Gemeinde, kann Beſchwers

den über Verlegung der conſtitutionellen Rechte an die Ständeverſammlung, und

zwar an jede der beiden Cammern bringen , welche ſie durch den hierüber beſtes

henden Wusſchuß prüft, und findet diefer ſie dazu geeignet , in Berathung nimmt.

Erkennt die Cammer durch Stimmenmehrheit die Beſchwerde für gegründet,

ſo theilt ſie ihren diesfalls an den König zu erſtattenden Untrag der andern Cams

mer mit, welcher , wenn dieſe demſelben beiſtimmt, in einer gemeinſamen Vor

ſtellung dem Könige übergeben wird.

§. 22. Der König wird wenigſtens alle drei Jahre die Stände zuſammen

berufen .

Der König eröffnet und ſchließt die Verſammlung entweder in eigener Perſon

oder durch einen beſonders hiczu Bevollmächtigten .

Die Sißungen einer ſolchen Verſammlung dürfen in der Regel nicht länger

als zwei Monate dauern und die Stände ſind verbunden , in ihren Sißungen die

von den Könige an ſie gebrachten Gegenſtände vor allen übrigen in Berathung

ou nehmen.

§. 23. Dem Könige ſteht jederzeit das Recht zu , die Sigungen der Stände

zu verlängern , ſie zu vertagen , oder die ganze Verſammlung aufzulöſen .

· In dem lekten Falle muß wenigſtens binnen drei Monaten eine neue Mahl

der Cammer der abgeordneten vorgenommen werden .



§. 24 . Die Staatsminiſter können den Sigungen der beiden Cammern bei: -

wohnen , wenn ſie auch nicht Mitglieder derſelben ſind .

8 . 25. Jedes Mitglied der Ständeverſammlung hat fosgenden Eid zu leiſten :

„ Ich ſchwöre Ireue dem Könige, Gehorſam dem Geſeke, Beobachtung

„ und Aufrechthaltung der Staatsverfaſſung und in der Ständeverſamma

„ lung nur des ganzen Landes allgemeines Woht and Beſte ohne Rüd

„ ficht auf beſondere Stände oder Claflen nach meiner innern überzeugung

„ zu berathen ; So wahr mir Gott helfe und ſein heiliges Evans

„ gelium . “

§. 26 . Kein Mitglied der Ständeverſammlung kann während der Dauer der

Sißungen ohne Einwilligung der betreffenden Cammer zu Verhaft gebracht wer :

den , den Fall der Ergreifung auf friſcher That bei begangenen Verbrechen auss

genommen .

§ . 27. Kein Mitglied der Ständeverſammlung kann für die Stimme, welche

es in ſeiner Cammer geführt hat , anders als in der Folge der Geſchäftsordnung

durch die Verſammlung ſelbſt zur Rede geſtellt werden.

§. 28 . Ein Gegenſtand , über welchen die beiden Cammern fich nicht verei

nigen , kann in derſelben Sißung nicht wieder zur Berathung gebracht werden.

. §. 29. Die königliche Entſchließung auf die Anträge der Reichsſtände erfolgt

nicht einzeln , ſondern auf alle verhandelten Gegenſtände zugleich bei dem Schluſſe

der Verſammlung.

§. 30. Der König allein ſanctionirt die Geſeke und erläßt dieſelben mit ſeiner

Unterſchrift und Anführung der Vernehmung des Staatsraths und des erfolgten

Beiraths und der Zuſtimmung der lieben und Getreuen , der Stände des Reichs.

§. 31. Wenn die Verſammlung der Reichsſtände vertagt , förmlich geſchloſſen

oder aufgelöf’t worden iſt, können die Cammern nicht mehr gültig berathſchlagen ,

und jede fernere Verhandlung iſt ungeſeßlich.

VIJL. Von der Rechtspflege.

§. 1. Die Gerichtsbarkeit geht vom Könige aus. ~ Sie wird unter Seiner

Dberaufſicht durch eine geeignete Zahl von Ämtern und Obergerichten 'in einer

geſeßlich beſtimmten Inſtanzen -Ordnung verwaltet.

§ . 2. DeGerichtsſtellen ſind verbunden , ihren Urtheilen Entſcheidungsgründe

beizufügen .

§. 3. Die Gerichte ſind innerhalb der Grenzen ihrer amtlichen Befugniß

unabhängig , und die Richter können nur durch einen Rechtsſpruch von ihren

Stellen mit Verluſt des damit verbundenen Gehaltes entlaſſen - oder derſelben

entſegt werden .

§. 4. Der König kann in ſtrafrechtlichen Sachen Gnade ertheilen , die Strafe

mildern oder erlaſſen ; - aber in keinem Falke irgend eine anhängige Streitſache,

oder angefangene Unterſuchung hemmen .

8. 5 . Der königliche Fiscuswird in allen ſtreitigen Privatrechts- Verhältniſſen

bei den königlichen Gerichtshöfen Recht nehmen .

§. 6. Die Vermögens- Confiscation hat in keinem Falle , den der Deſertion

ausgenommen , Statt.

§. 7. Es ſoll für das ganze Königreich ein und daſſelbe bürgerliche und

Straf-Gefeßbuch beſtehen .
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IX . Von der Militair - Verfaſſung.

§. 1. Jeder Baier iſt verpflichtet , zur Vertheidigung ſeines Vaterlandes ,

nach den hierüber beſtehenden Geſeßen mitzuwirken .

Von der Pflicht , die Waffen zu tragen , iſt der geiſtliche Stand ausgenommen .

8. 2 . Der Staat hat zu ſeiner Vertheidigung eine ſtehende Armee, welche

durch die algemeineMilitair - Conſcription ergänzt , und auch im Frieden gehörig

unterhalten wird .

§. 3. Neben dieſer Armee beſtehen noch Reſerve-Bataillons und die Landwehr.

§. 4 . Die Reſerve-Bataillons ſind zur Verſtärkung des ſtehenden Heeres

beſtimmt, und theilen im Falle des Aufgebots alle Verpflichtungen , Ehren und

Vorzüge mit demſelben .

Im Frieden bleibt ſämmtliche in den Reſerve- Bataillons eingereihte Mann

Ichaft , die zu den Waffenübungen erforderliche Zeit ausgenommen , in ihrer þeis

math , frei von allem militairiſchen Zwange, blos der bürgerlichen Gerichtsbarkeit

und den bürgerlichen Gefeßen unterworfen , ohne an der Veränderung des Wohn

üßes , der Unſäſſigmachung oder Verehelichung gehindert zu ſeyn .

$. 5 . Die Landwehr kann in Kriegszeiten zur Unterſtügung der ſchon durch

die Reſerve Bataillons verſtärkten Urmee auf beſondern königlichen Aufruf, jedoch

nur innerhalb der Grenzen des Reichs , in militairiſche Ihätigkeit treten .

Zur zweckmäßigen Benübung dieſer Maſſe wird dieſelbe in zwei Abtheilungen

ausgeſchieden , deren zweite die zur Mobiliſirung weniger geeigneten Individuen

beareift , und in keinem Falle außer ihrem Bezirke verwendet werden ſoll .

In Friedenszeiten wirkt die Landwehr zur Erhaltung der innern Sicherheit

mit , in ſo fern es erforderlich iſt, und die dazu beſtimmten Iruppen nicht hin

reichen .

§. 6. Die Urmee handelt gegen den äußern Feind und im Innern nur dann,

wenn die Militairmacht von der competenten Civilbehörde förmlich dazu aufge:

fordert wird. i
§. 7 . Die Militair : Perſonen ſtehen in Dienſtſachen , dann wegen Verbrechen

oder Bergehen unter der Militair-Gerichtsbarkeit , in Real: und gemiſchten Rechts :

ſachen aber unter den bürgerlichen Gerichten .

X . Von der Gewähr der Verfaſſung.

8. 1. Bei dem Regierungs -Untritte ſchwört der König in einer feierlichen
Verſammlung der Staatsminiſter, der Mitglieder des Staatsraths , und einer

Deputation der Stände, wenn ſie zur Zeit verſammelt ſind, folgenden Eid :

„ Ich ſchwöre nach der Verfaſſung und den Geſeßen des Reichs zu

„ regieren , ſo wahr mir Gott helfe , und ſein heiliges Evangelium . “

über dieſen Act wird eine Urkunde verfaßt, in das Reichsarchiv hinterlegt,

und eine beglaubigte Übſchrift davon der Ständeverſammlung mitgetheilt.

§. 2 . Der Reichsverweſer leiſtet in Beziehung auf die Erhaltung der Ver:

faſſung II. § . 16 . vorgeſchriebenen Eid.

Sämmtliche Prinzen des königlichen Hauſes leiſten nach erlangter Volljährig

keit ebenfalls einen Eid auf die genaue Beobachtung der Verfaſſung.

$. 3 . xưeStaatsbürger ſind bei der Unfäffigmachung und bei der allgemeinen

Landes -Huldigung , ſo wie alle Staatsdiener bei ihrer Unſtellung verbunden , fols

genden Eid abzulegen : „ Ich ſchwöre Treue dem Könige, Gehorſam dem Gefeße
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inen gemeinien oder andere onts Recht, Berichtete

n

„ und Beobachtung der Staatsverfaſſung: ſo wahr mir Gott herfe und ſein heiliges

„ Evangelium ! “

§. 4. Die königlichen Staatsminiſter und ſämmtliche Staatsdiener ſind für

die genaue Befolgung der Verfaſſung verantwortlich.

§. 5 . Die Stände haben das Recht , Beſchwerden über die durch die königl.

Staatsminiſterien oder andere Staatsbehörden geſchehene Verlegung der Verfaſſung

in cinen gemeinſamen Antrag an den König zu bringen , welcher denſelben auf

der Stelle abhelfen , oder , wenn ein Zweifel dabei obwalten foute , fie näher nach

der Natur des Gegenſtandes durch den Staatsrath oder die oberſte Juſtizftelle

unterſuchen und darüber entſcheiden laſſen wird.

§. 6 . Finden die Stände fich durch ihre Pflichten aufgefordert, gegen einen

höhern Staatsbeamten wegen vorſeßlicher Verlegung der Staatsverfaſſung eine

förmliche Anklage zu ſtellen , To find die Unklagspuncte beſtimmt zu bezeichnen ,

und in jeber " Cammer durch einen beſondern Wusſchuß zu prüfen .

1 . Vereinigen ſich beide Cammern hierauf in ihren Beſchlüſſen über die Anklage ;

To bringen ſie dieſelbe mit ihren Belegen in vorgeſchriebener Form an den Rönig .

! Dieſer wird ſie ſodann der oberſten Juſtizſtelle – in welcher im Falle der noth

wendigen oder freiwilligen Berufung auch die zweite Inſtanz durch Unordnung

eines andern Senats gebildet wird - zur Entſcheidung übergeben , und die ,

Stände von dem gefällten Urtheile in Kenntniß legen .

§. 7 . 2bänderungen in den Beſtimmungen der Verfaſſungsurkunde , oder

Zuſäße zu derſelben , können ohne Zuſtimmung der Stände nicht geſchehen .

. .. Die Vorſchläge hiezu gehen allein vom Könige aus, und nur wenn Derſelbe

fie an die Ständé gebracht hat , dürfen dieſe darüber berathſchlagen .

1 Zu einem gültigen Beſchluffe in dieſer höchſt wichtigen Angelegenheit wird

wenigſtens die Gegenwart von diei Viertheilen der bei der Verſammlung anwes

ſenden Mitglieder in jeder Cammer und eine Mehrheit von zwei Drittheilen der

Stimmen erfordert. . .. .

· Indem Wir dieſes Staatsgrundgefesi zur allgemeinen Befolgung und genauen

Beobachtung in ſeinem ganzen Inhalte, einſchlüſſig der daſſelbe ergänzenden und

in der Haupturkunde als Beilagen bezeichneten Edicte, hierdurch kund machen , fo

verordnen Wir zugleich , daß die darin angeordnete. Verſammlung der Stände zur

Husübung der zu ihrem Wirkungskreiſe gehörigen Rechte am 1. Januar 1819

einberufen , und inzwiſchen die hiezu erforderliche Einleitung veranſtaltet werde.

Gegeben in unſerer Haupt- und Reſidenzſtadt München , am ſechs und zwana

zigſten Lage des Monats Mai im Eintauſend achthundert und achtzehnten Jahre,

unſeres Reichs im dreizehnten .

Maximilian Jofeph. ( L . S .)

Graf v . Reigersberg. Fürſt v. Wrede. Graf v . Iriva.

Gr. . Rechberg. Gr. v . Ihůrheim . Freih. v . Lerchenfeld.

Graf v. Iorring.

Nach dem Befehle

Seiner Majeſtät des Königs:

Egid v. Robell,

königl. Staatsrath und General- Secretair.-



Großherzogthum Baden.

Verfaſſungsurkunde vom 22. Auguſt 1818.

Carl, von Gottes Gnaden Großherzog zu Badea , Şerzog zu

Zähringen , Landgraf zu Nellenburg, Graf zu Şanau 2 . Ms Wir

bereits im Jahre 1816 Unſern Unterthanen wiederholt bekanntmachten , dem Groß

herzogthume eine landſtändiſche Verfaſſung geben zu wollen , ſo hegten Wir den

Wunſch und die Soffnung, daß ſämmtliche Bundesglieder über eine unabänderliche

weſentliche Grundlage dieſer allen deutſchen Völkern zugeſicherten Einrichtung über

, einkommen und nur in Entwickelung der aufgeſtellten Grundſäße ein jeder einzels

ner Staat ſeinen beſondern Bedürfniſſen , mit Rücficht auf beſtehende Verhältniſſe,

folgen möchte.

Da ſich jedoch , nach den legten , über dieſen Gegenſtand bei dem Bundestage

abgelegten , Abſtimmungen der Zeitpunct noch nicht beſtimmt vorausſehen läßt , in

welchem die Geſtaltung der ſtändiſchen Verfaſſung einen Gegenſtand gemeinſchafts

licher Berathungen bilden dürfte , ſo ſehen wir uns nunmehr veranlaßt, die uns

fern unterthanen gegebene Zuſicherung auf die Urt und Weiſe in Erfüllung zu

Teken , wie ſie unſrer innern freien und feſten überzeugung entſpricht.

Von dem aufrichtigſten Wunſche durchdrungen , die Bande des Vertrauens

zwiſchen uns und unſerm Volke immer feſter zu knüpfen , und auf dem Wege,

den Wir hierdurch bahnen , alle unſre Staatseinrichtungen zu einer höhern Voll

kommenheit zu bringen , haben Wir nachſtehende Verfaſſungsurkunde gegeben , und

verſprechen feierlich für uns und unſre Nachfolger , ſie treulich und gewiſſenhaft

zu halten und halten zu laſſen .

1. Von dein Großherzogthume und der Regierung im

Ulgemeinen .

§. 1. Das Großherzogthum bildet einen Beſtandtheil des deutſchen Bundes .

§. 2 . Alle organiſchen Beſchlüſſe der Bundesverſammlung, welche die vers

faſſungsmäßigen Verhältniſſe Deutſchlands oder die Verhältniſſe deutſcher Staats

bürger im Augemeinen betreffen , machen einen Theil des badiſchen Staatsrechts

aus, und werden für alle Claſſen von Landesangehörigen verbindlich , nachdem ſie

von dem Staatsoberhaupte verkündet worden ſind.

§. 3. Das Großherzogthum iſt untheilbar und unveräußerlich in allen ſeinen

Theilen.

§. 4. Die Regierung des Landes iſt erblich in der großherzoglichen Familie

nach den Beſtimmungen der Declaration vom 4 . October 1817 , die als Grunds

lage des sausgerekes einen weſentlichen Beſtandtheil der Verfaſſung bilden

und als wörtlich in gegenwärtiger Urkunde aufgenommen betrachtet werden ſoll.
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. . §. 5. Der Großherzog vereinigt in Sich alle Rechte der Staatsgewalt, und

übt ſie unter den in dieſer Verfaſſungsurkunde feſtgeſekten Beſtimmungen aus.
Seine Perſon iſt heilig und unverleßlich .

§. 6 . Das Großherzogthum hat eine ſtändiſche Verfaſſung.

II. Staatsbürgerliche und politiſche Rechte der Badener,

und beſondere Zuſicherungen .

§ 7. Die ſtaatsbürgerlichen Rechte der Badener ſind gleich in jeder Hinſicht,
wo die Verfaſſung nicht namentlich und ausdrücklich eine Ausnahme begründet.

Die großherzoglichen Staatsminiſter und ſämmtliche Staatsdiener ſind fürDie
großherzogita ber Berfaſſung

verantwortlio in allen öffentlichen Laſten bei

§. 8. Que Badener tragen ohne Unterſchied zu allen öffentlichen laſten bei

Alle Befreiungen von directen oder indirecten Ubgaben bleiben aufgehoben .

§ . 9. Que Staatsbürger von den drei chriſtlichen Confeſſionen haben zu allen

: Civil- und Militairſtellen und Kirchenämtern gleiche Anſprüche.

Ule Uusländer , welchen Wir ein Staatsamt conferiren , erhalten durch dieſe
Verleihung unmittelbar das Indigenat .

§ . 10 . Unterſchied in der Geburt und der Religion begründet, mit der für

die ſtandesherrlichen Familien durch die Bundesacte gemachten Uusnahme, keine

Ausnahme der Militairdienſtpflicht.

§. 11 . Für die bereits für ablöslich erklärten Grundlaften und Dienſtpflichten

und"alle aus der aufgehobenen Leibeigenſchaft herrührenden Abgaben ſoll durch ein

Geſeß ein angemeſſener Ubkaufsfuß regulirt werden .

$. 12 . Das Geſek vom 14 . Luguſt 1817 , über die Wegzugsfreiheit , wird

als ein Beſtandtheil der Verfaſſung angeſehen .

§. 13 . Eigenthum und perſönliche Freiheit der Badener ſtehen für alle auf

gleiche Weiſe unter dem Schuße der Verfaſſung.

§. 14 . Die Gerichte ſind unabhängig innerhalb der Grenzen ihrer Competenz.

Alle Erkenntniſſe in bürgerlichen Rechtsſachen müſſen von den ordentlichen

Gerichten ausgehen .

Der großherzogliche Fiscus nimmt in allen aus privatrechtlichen Verhältniſſen

entſpringenden Streitigkeiten Recht vor den Landesgerichten . .

Niemand kann gezwungen werden , fein Eigenthum zu öffentlichen Zwecken

abzugeben , als nach Berathung und Entſcheidung des Staatsminiſteriums, und

nach vorgängiger Entſchädigung.

§. 15 . Niemand darf in Criminalſachen ſeinem ordentlichen Richter entzogen

werden .

Niemand kann anders als in geſeßlicher Form verhaftet und länger als zwei

mal 24 Stunden im Gefängniſſe feſtgehalten werden , ohne über den Grund ſeiner

Verhaftung vernommen zu ſeyn .

Der Großherzog kann erkannte Strafen mildern oder ganz nachlaſſen , aber

nicht ſchärfen.

§. 16 . Que Vermögens - Confiscationen ſollen abgeſchafft werden .

§. 17 . Die Preßfreiheit wird nach den künftigen Beſtimmungen der Bundes

verſammlung gehandhabt werden .

g . 18. Jeder Landeseinwohner genießt der ungeſtörten Gewiſſensfreiheit und

in Unſehung der Urt ſeiner Gottesverehrung des gleichen Schußes.
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$. 19. Die politiſchen Rechte der drei chriſtlichen Religionstheile ſind gleich.

§. 20 . Das Kirchengut und die eigenthümlichen Güter und Einkünfte der

Stiftungen , unterrichts's und Kohlthätigkeits -Unſtalten dürfen ihrem Zwecke nicht

entzogen werden .

§. 21. Die Dotationen der beiden landesuniverſitäten und anderer höheren

Lehranſtalten , ſie mögen in eigenthümlichen Gütern und Gefällen , oder in Zu :

ſchüſſen aus der allgemeinen Staatscaſſe šeſtehen , ſollen ungeſchmälert bleiben .

8. 22. Jede, von Seiten des Staats gegen ſeine Gläubiger übernommene,

Verbindlichkeit iſt unverleßlich.

Das Inſtitut der Umortiſationscaſſewird in ſeiner Verfaſſung aufrecht erhalten .

S . 23 . Die Berechtigungen , die durd das Edict vom 23. April 1818 den

dem Großherzogthume angehörigen , ehemaligen Reichsſtänden und Mitgliedern der

vormaligen unmittelbaren Reichsritterſchaft verliehen worden ſind , bilden einen

Beſtandtheil der Staatsverfaſſung.

• §. 24 . Die Rechtsverhältniſſe der Staatsdiener ſind in der Art , wie ſie das

Sefer vom heutigen Tage feſtgeſtellt hat, durch die Verfaſſung garantirt.

§. 25. Die Inſtitute der weltlichen und geiſtlichen Wittwencaſſe und der

Brandverſicherung ſollen in ihrer bisherigen Verfaſſung fortbeſtehen , und unter

den Schuß der Berfaſſung geſtellt feyn .In . .

III. Ständeverſammlung. Rechte und Pflichten der

Ständeglieder .

§. 26 . Die Landſtände ſind in zwei Cammern abgetheilt.

§. 27. Die Erſte Cammer beſteht : .

1 ) aus den Prinzen des großherzoglichen Hauſes ,

2 ) aus den Häuptern der ſtandesherrlichen Familien ,

3 ) aus dem Landesbiſchoffe und einem ' vom Großherzoge lebenslänglich ernannten

proteſtantiſden Geiſtlichen mit dem Range eines Prälaten ,

4 ) aus acht Abgeordneten des grundherrlichen Adels ,

5 ) aus zwei Abgeordneten der Landes - Univerſitäten ,

6 ) aus den vom Großherzoge, ohne Rückſicht auf Stand und Geburt, zu Mits

gliedern dieſer Sammer ernannten Perſonen .

§. 28 . Die Prinzen des Hauſes und die Standeshcrren treten , nach erlangter

Volljährigkeit , in die Ständeperſammlung ein. : Von denjenigen ſtandesherrlichen
Familien , die in mehrere Zweige fich theilen , iſt das Haupt eines jeden Familien :

zweigs , der im Beſige einer Standesherrſchaft ſich befindet , Mitglied der erſten

Cammer.

Während der Minderjährigkeit des Beſigers einer Standesherrſchaft ruhet deſſen

Stimme.

Die Häupter der adelichen Familien , welchen der Großherzog eine Würde des

hohen Udels verleihet, treten , gleich den Standesherren , als erbliche Landſtände

in die erſte Cammer. Sie müſſen aber ein nach dem Rechte der Erſtgeburt und

der linealerbfolge erbliches Stamm : oder lehngut befißer , das in der Grund

und Gefälſteuer , nach Abzug des Laſtencapitals , wenigſtens zu 300,000 Gulden

angeſchlagen iſt.

f. 29. Bei der Wahl der grundherrlichen Abgeordneten ſind ſämmtliche ades

liche Beſiger von Grundherrſchaften , die das ein und zwanzigſte Lebensjahr zus
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rückgelegt und im lande ihren Wohnſin haben , ſtimmfähig. Wählbar ſind alle

ſtimmfähige Grundherren , die das fünf und zwanzigſte Lebensjahr zurückgelegt ha

ben . Jede Wahl gilt für 8 Jahre. Que 4 Jahre tritt die Sälfte der grundherr:

lichen Deputirten aus.

Adelichen Güterbeſißern kann der Großherzog die Stimmfähigkeit und Wähl

barkeit bei der Grundherrenwahl beilegen , wenn ſie ein Stamm - oder Lehngut

beſigen , das in der Grund - und Gefäufteuer , nach Abzug des Laſtencapitals , wes

nigſtens auf 60,000 Gulden angeſchlagen iſt, und nach dem Rechte der Erſtgeburt

nach der Linealerbfolge vererbt wird.

§. 30 . In Ermangelung des Landesbiſchoffs tritt der Bisthumsverreſer in

die Ständeverſammlung.

g. 31. Sede der beiden Landesuniverſitäten wählt ihren Abgeordneten auf

4 Jahre aus der Mitte der Profeſſoren , oder aus der Zahl der Gelehrten oder

Staatsdiener des Landes nach Willkühr. Nur die ordentlichen Profeſſoren ſind

ſtimmfähig .

$. 32 . Die Zahl der vom Großherzoge ernannten Mitglieder der erſten Cam

mer darf niemals acht Perſonen überſteigen .

§. 33. Die zweite Cammer beſteht aus drei und ſechezig Abgeordneten der

Städte undÄmter, nach der dieſer Verfaſſungsurkunde angehängten Vertheilungsliſte.

§. 34 . Dieſe Abgeordneten werden von erwählten Wahlmännern erwählt.

§. 35. Wer wirklichés Mitglied der erſten Cammer , oder bei der Wahl der

Grundherren ſtimmfähig oder wählbar iſt , kann weder bei Ernennung der Wahls

männer ein Stimmrecht ausüben , noch als Wahlmann oder Abgeordneteč der

Städte und Ämter gewählt werden .

§. 36 . die übrigen Staatsbürger, die das fünf und zwanzigſte Lebensjahr

zurückgelegt haben , im Wahldiſtricte als Bürger angeſeſſen ſind , oder ein öffent

liches Umt bekleiden , ſind bei der Wahl der Wahlmänner ſtimmfähig und wählbar .

§. 37 . Zum Abgeordneten kann ernannt werden , ohne Rückſicht auf Wohn

ort, jeder durch den §. 35 . nicht ausgeſchloſſene Staatsbürger , der

1) einer der drei chriſtlichen Confeſſionen angehört 3

2 ) das dreißigfte Lebensjahr zurückgelegt hat , und

3 ) in dem Grund - , Häuſer - und Gewerbsſteuer - Kataſter wenigſtens mit einem

Capital von 10,000 Gulden eingetragen iſt , oder eine jährliche lebenslängliche

Rente von wenigſtens 1500 Gulden von einem Stamm - oder Lehngutsbeſike,

oder eine fire ſtändige Beſoldung oder Kirchenpfründe von gleichem Betrage

als Staats - oder Kirchendiener bezieht , auch in dieſen beiden lektern Fällen

wenigſtens irgend eine directe Steuer aus Eigenthume zahlt.

Landes -, Standes - und grundherrliche Bezirksbeamte , Pfarrer , Phyſici und

andere geiſtliche oder weltliche Localdiener können als Abgeordnete nicht von den

Wahlbezirken gewählt werden , wozu ihr Umtsbezirk gehört.

. 38. Die Abgeordneten der Städte und Ämter werden auf 8 Jahre ernannt,

und ſo , daß die Cammer alle 2 Jahre zu einem Viertel erneuert wird.

§. 39. Jede neue Wahl eines abgeordneten , die wegen Uuflöſung der Ver

ſammlung oder wegen des regelmäßigen Uustritts eines Mitgliedes nöthig wird,
zieht eine neue Wahl der Bahrmänner nach ſich .

§. 40. Jeder Uustretende iſt wieder wählbar.

§. 41. Jede Cammer erkennt über die ſtreitigen Wahlen der ihr angehörigen

Mitglieder .

6 *



- -84

§. 42. Der Großherzog ruft die Stände zuſammen , vertagt fie und kann ſie

auflöſen .

§. 43 . Die Auflöſung der Stände bewirkt, daß alle durch Wahl ernannte

Mitglieder der erſten und zweiten Cammer , die Abgeordneten der Grundherren ,

der Univerſitäten und der Städte und Ämter ihre Eigenſchaft verlieren .

§. 44. Erfolgt die Auflöſung, ehe der Gegenſtand der Berathung erſchöpft

iſt, ſo muß längſtens innerhalb 3 Monaten zu einer neuen Wahl geſchritten werden .

§. 45. Der Großherzog ernennt für jeden Landtag den Präſidenten der erſten

Cammer ; die zweite Cammer wählt für die Präſidentenſtelle drei Candidaten , wo

von der Großherzog für die Dauer der Verſammlung einen beſtätigt.

$ . 46 . Uue 2 Jahre muß eine Ständeverſammlung Statt finden .

§. 47. Die Mitglieder beider Cammern können ihr Stimmrecht nicht anders,

als in Perſon ausüben .

§ . 48. Die Ständeglieder ſind berufen , über die Gegenſtände ihrer Bera

thungen nach eigenter überzeugung abzuſtimmen . Sie dürfen von ihren Commit

tenten keine Inſtructionen annehmen .

§. 49. Kein Ständeglied kann während der Dauer der Verſammlung, ohne

ausdrückliche Erlaubniß der Cammer , wozu es gehört, verhaftet werden ; den Fall

der Ergreifung auf friſcher That bei begangenen peinlichen Verbrechen ausgenommen .

S. 50. Die Stände können ſich nur mit den nach gegenwärtigem Grundgeſeke

zu ihrer Berathung geeigneten , oder vom Großherzoge beſonders an ſie gebrachten

Gegenſtänden beſchäftigen .

g. 51. Es beſteht ein ſtändiſcher Ausſchuß aus dem Präſidenten der lekten

Sibung und drei andern Mitgliedern der erſten und ſechs Mitgliedern der zweiten

Cammer; deſſen Wirkſamkeit auf den namentlich in dieſer Urkunde ausgedrüdten

Fall, oder auf die von dem lekten Landtage mit Genehmigung des Großherzogs an

ihn gewieſenen Gegenſtände beſchränkt iſt.

Dieſer Ausſchuß wird vor dem Schluſſe des Landtags, auch bei jeder Perta

gung deſſelben , in beiden Cammern durch relative Stimmenmehrheit gewählt.

Jede Auflöſung des Landtags zieht auch die Uuflöſung des , wenngleich Tchon ges

wählten Ausſchuſſes nach ſich .

§. 52 . Die Cammern können ſich weder eigenmächtig verſammeln , noch nach

erfolgter Auflöſung oder Vertagung beiſammen bleiben und berathſchlagen .

IV . Wirkſamkeit der Stände.

§. 53 . Ohne Zuſtimmung der Stände kann keine Auflage ausgeſchrieben und

erhoben werden .

g. 54 . Das Auflagengeſet wird in der Regel für 2 Jahre gegeben. Solche

Auflagen jedoch , mit denen auf längere Zeit abgeſchloſſene Verträge in unmittel

barer Verbindung ſtehen , können vor Ablauf des betreffenden Contractes nicht abs

geändert werden .

§. 55 . Mit dem Entwurfe des Auflagengefeßes wird das Staatsbudget und

eine detailirte überſicht über die Verwendung der verwilligten Gelder von den

frühern Etatsjahren übergeben . Es darf darin kein Poſten für geheime Ausgaben

vorkommen , wofür nicht eine ſchriftliche , von einem Mitgliede des Staatsminiſte:

riums contrafignirte , Verſicherung des Großherzogs beigebracht wird, daß die

Summe zum wahren Beſten des Landes verwendet worden ſey , oder verwendet

werden ſolle .
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§. 56. Die Stände können die Bewilligung der Steuern nicht an Bedingun

gen knüpfen .

S. 57. Ohne Zuſtimmung der Stände kann kein Anlehen gültig gemacht wer

den . Uusgenommen ſind die Anlehen , wodurch etatsmäßige Einnahmen zu etats

mäßigen Ausgaben nur anticipirt werden , ſo wie die Geldaufnahmen der Amorti:

ſationscaſſe, zu denen ſie , vermöge ihres Fundationsgeſekes , ermächtigt ift.

Für Fälle eines außerordentlichen , unvorhergeſehenen dringenden Staatsbedürf

niſſes , deſſen Betrag mit den Koſten einer außerordentlichen Verſammlung der

Stände nicht im Verhältniſſe ſteht , und wozu das Creditvotum der Stände nicht

reicht, iſt die Zuſtimmung der Mehrheit des Ausſchuſſes hinreichend, eine Geld

„ aufnahme gültig zu machen . Dem nächſten Landtage werden die geflogenen Veis

handlungen vorgelegt.

S. 58 . Es darf keine Domaine ohne Zuſtimmung der Stände veräußert wer

den . Ausgenommen ſind die zu Schuldentilgungen bereits beſchloſſenen Veräuße:

rungen , Ubloſungen von Lehen , Erbbeſtänden , Gülten , Zinſen , Frohndienſten ,

Verkäufe von entbehrlichen Gebäuden , von Gütern und Gefällen , die in benach:

barten Staaten gelegen ſind , und alle Veräußerungen , die aus ftaatswirthſchaft:

lichen Rückſichten zur Beförderung der Landescultur oder zur Aufhebung einer nach

theiligen eigenen Verwaltung geſchehen . Der Erlős muß aber zu neuen Erwer

bungen verwendet oder der Schuldentilgungscaſſe zur Berzinſung übergeben werden .

Uusgenommen ſind auch Tauſche und Veräußerungen zum Zwecke der Been

digung eines , über Eigenthums- oder Dienſtbarkeitsverhältniſſe anhängigen Rechts

ſtreits ; ferner die ' Wiedervergebung heimgefallener Throns, Ritter - und Cammers

lehen , während der Zeit der Regierung des Regenten , dem ſie ſelbſt heimgefallen ſind .

Da durch dieſen und den §. 57 . der Zweck der pragmatiſchen Sanction über

Staatsſchulden und Staatsveräußerungen vom 1 . October 1806 und vom 18 . No:

vember 1808 vollſtändig erreicht iſt , ſo hört die Verbindlichkeit derſelben mit dem

Tage auf, wo die landftändiſche Verfaſſung in Wirkſamkeit getreten ſeyn wird.

S . 59. Ohngeachtet die Domainen nach allgemein anerkannten Grundſägen

des Staats - und Fürſtenrechts unſtreitiges Patrimonialeigenthum des Regenten

und ſeiner Familie ſind, und Wir ſie auch in dieſer Eigenſchaft , vermöge obha

bender Pflichten als Haupt der Familie, hiermit ausdrücklich beſtätigen , To wollen

Mir dennoch den Ertrag derſelben , außer der darauf radicirten Sivilliſte und außer

andern darauf haftenden Laften , ſo lange als Wir uns nicht durch Herſtellung

der Finanzen in dem Stande befinden werden , unſere Unterthanen nach unſerm

innigſten Wunſche zu erleichtern , – der Beſtreitung der Staatslaſten ferper bez

laſſen . .

Die Civilliſte kann, ohne Zuſtimmung der Stände , nicht erhöhet, und, ohne

Bewilligung des Großherzogs, niemals gemindert werden .

§. 60. Ieder die Finanzen betreffende Geſegesentwurf geht zuerſt an die

zweite Cammer, und kann nur dann , wenn er von dieſer angenommen worden ,

vor die erſte Cammer zur Abſtimmung über Unnahme oder Nichtannahme im

Ganzen ohne alle Ubånderung gebracht werden .

§. 61. Iritt die Mehrheit der erſten Cammer dem Beſchluſſe der ziveiten nicht

bei, ſo werden die bejahenden und verneinenden Stimmen beider Cammern zu :

ſammen gezählt, und nach der abſoluten Mehrheit ſämmtlicher Stimmen der Stände:

beſchluß gezogen .

§ . 62. Die alten auch nicht ſtändigen Abgaben dürfen nach Ablauf der Ver:
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wiligungszeit noch 6 Monate fort erhoben werden , wenn die Ständeverſammlung

aufgelöſet wird , ehe ein neues Budget zu Stande kommt, oder wenn ſich die

ſtändiſchen Berathungen verzögern.

§. 63. Bei Rüſtungen zu einem Kriege und während der Dauer eines Krieges,

kann der Großherzog: zur ſchleunigen und wirkſamen Erfüllung ſeiner Bundess

pflichten , auch vor eingeholter Zuſtimmung der Stände , gültige Staatsanlehen

machen , oder Kriegsſteuern ausſchreiben . Für dieſen Fall wird den Ständen eine

nähere Einſicht und Mitwirkung in der Verwaltung in der Urt eingeräumt:

1 ) daß der alsdann zuſammen zu berufende Ausſchuß zwei Mitglieder an die Mis

niſterien der Finanzen und des Kriegs und einen Commiſſair zur Kriegscaſſe

abordnen darf, um darauf zu wachen , daß die zu Kriegszwecken erhobenen

Gelder auch wirklich und ausſdließlich zu dieſem Zwecke verwendet werden ,

und daß derſelbe

2 ) zu der jeweils , wegen Kriegspräftationen aller Art aufzuſtellenden Kriegscoms

miſſion eben ſo viele Mitglieder abzugeben hat, als der Großherzog, ohne den

Vorſtand zu rechnen , zur Leitung des Marſch , Verpflegungs - und Liefes

rungsweſens ernennt. Auch fou der Ausſchuß das Recht haben , zu gleichem

Zwecke einer jeden Provinzialbehörde , aus der Zahl der in dem Provinzbezirke

wohnenden Ständeglieder , zwei Abgeordnete beizugeben . .

§. 64. Kein Gefeß , das die Verfaſſunggurkunde ergänzt, erläutert oder abs

ändert, darf ohne Zuſtimmung einer Mehrheit von zwei Drittel der anweſenden

Ständeglieder einer jeden der beiden Cammern gegeben werden .

: . §. 65. Zu aưen andern , die Freiheit der Perſonen oder das Eigenthum der

Staatsangehörigen betreffenden allgemeinen neuen Landesgeſeßen , oder zur Abäns

derung oder authentiſchen Erklärung der beſtehenden , iſt die Zuſtimmung der abs

ſoluten Mehrheit einer jeden der beiden Cammern erforderlich .

Ŝ. 66 . Der Großherzog beſtätigt und promulgirt die Gefeße , erläßt die zu

deren Vollzug und Handhabung erforderlichen – die aus dem Hufſichts - und Vers

waltungsrechte abfließenden – und alle für die Sicherheit des Staats nöthigen Vers

fügungen , Reglements und allgemeinen Verordnungen. Er erläßt auch ſolche, ihrer

Natur nach zwar zur ſtändiſchen Berathung geeignete, aber durch das Staatswohl

dringend gebotene Verordnungen , deren vorübergehender Zweck durch jede Verzö

gerung vereitelt würde. '

§. 67. Die Gammern haben das Necht der Vorſtellung und Beſchwerdez Ver

ordnungen , worinnen Beſtimmungen eingefloffen , wodurch ſie ihr Zuſtimmungs

recht für gekrånkt erachten , ſollen auf ihre erhobene gegründete Beſchwerde ſogleich

außer Wirkſamkeit gelegt werden . Sie können den Großherzog unter Angabe der

Gründe' um den Vorſchlag eines Geſekes bitten Sie haben das Recht , Mißbräuche

in der Verwaltung, die zu ihrer Kenntniß gelangen , der Regierung anzuzeigen .

Sie haben das Recht, Miniſter und die Mitglieder der oberſten Staatsbehörden

wegen Verlegung der Verfaſſung oder anerkannt verfaſſungsmäßiger Rechte förms

lich anzuklagen . Ein beſonderes Gefeße ſou die Fälle der Unklage, die Grade der

Uhndung, die urtheilende Behörde und die Procedur beſtimmen . .

Beſchwerden einzelner Staatsbürger über Kränkung in ihren verfaſſungsmās

ßigen Gerechtſamen können von den Cammern nicht anders als ſchriftlich, und nur

dann angenommen werden , wenn der Beſchwerdeführer nachweiſt, daß er ſich vers

gebens an die geeigneten Landesſtellen , und gulegt an das Staatsminiſterium um

Abhülfe gewendet hat.
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Keine Vorſtellung, Beſchwerde oder Anklage kann an den Großherzog gebracht

werden , ohne Zuſtimmung der Mehrheit einer jeden der beiden Cammern .

V . Eröffnung der ſtändiſchen Sißungen , Formen der

Berathungen .

g. 68. Seder Landtag wird in den für dieſen Fall vereinigten Cammern , vom

Großherzoge in Perſon , oder von einem von Ihm ernannten Commiſſaire eröffnet

und geſchloſſen .

, §. 69. Sämmtliche neu eintretende Mitglieder ſchwören bei Eröffnung des

Landtags folgenden Eid : .

Ich ſchwöre Ireue bem Großherzoge, Gehorſam bem Geſege , Beobach

tung und Aufrechthaltung der Staatsverfaſſung, und in der Stände

verſammlung nur des ganzen Landes allgemeines Wohl und Beſtes,

ohne Rückſicht auf beſondere Stände oder Claſſen , nach meiner innern

überzeugung zu berathen : So wahr mir Gott helfe und ſein heiliges

Evangelium .

§. 70. Kein landesherrlicher Antrag kann zur Discuſſion und Abſtimmung

gebracht werden , bevor er nicht in beſondern Commiſſionen erörtert , und darüber

Portrag erſtattet worden iſt. .

§. 71 . Die landejherrlichen Commiſſarien treten zur vorläufigen Erörterung

der Entwürfe mit ſtändiſchen Commiſſarien zuſammen , ſo oft es von der einen

oder andern Seite für nothwendig erachtet wird. Keine weſentliche übänderung

in einem Geſebentwurfe kann getroffen werden , die nicht mit den landesherrlichen

Commiſſarien in einem ſolchen gemeinſchaftlichen Zuſammentritte erörtert worden iſt.

. §. 72. Die Cammern können einen zum Vortrage gebrachten Entwurf noch

mals an die Commiſſionen zurückweifen .

8. 73. Ein von der einen Cammer an die andere gebrachter Geſegesentwurf

oder Vorſchlag irgend einer Art kann , wenn er nicht Finanzgegenſtände betrifft,

mit Verbeſſerungsvorſchlägen , die in einer Commiſſion nach §. 71. erörtert wor

den , an die andere Cammer zurückgegeben werden .

§. 74. Jeder gültige Beſchluß einer Cammer erfordert, wo nicht ausdrüdlich

eine Ausnahme feſtgelegt worden iſt, abſolute Stimmenmehrheit bei vollzähliger

Verſammlung. Bei gleicher Stimmenzahl giebt die Stimme des Präſidenten die

Entſcheidung. Iritt der Fall ein , daß in Finanzſachen die Stimmen beider Cam

mern zuſammengezählt werden müſſen , ſo entſcheidet bei Stimmengleichheit die

Stimmedes Präſidenten der zweiten Cammer. : . . : ' .

Man ſtimmt ab mit lauter Stimme und den Worten :

· Einverſtanden ! oder : Nichteinverſtanden ! Nur bei der Wahl der Candidaten

für die Präſidentenſteưe der zweiten Cammer, - der Ausſchußglieder und der

Glieder der Commiſſionen , entſcheidet relative Stimmenmehrheit bei geheimer

Stimmgebung.

Die erſte Cammer wird durch die Anweſenheit von 10 , die zweite durch die

Unweſenheit von 35 Mitgliedern , einſchließlich der Präſidenten , vollzählig. Zur

gültigen Berathſchlagung über die fbänderung der Verfaſſung wird in beiden Cam

mern die Unweſenheit von drei Viertel der Mitglieder erfordert.

§. 75 . Die beiden Cammern können weder im Ganzen noch durd Commiſ:
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die gegenſeitige Mittheilung ihrer Beſchlüſſe.

Sie ſtehen nur mit dem großherzoglichen Staatsminiſterium in unmittelbarer

Geſchäftsberührung ; ſie können keine Verfügungen treffen , oder Bekanntmachungen

irgend einer Urt erlaſſen .

Deputationen dürfen ſie nur, jede beſonders , nach eingeholter Erlaubniß , an

den Großherzog abordnen .

S. 76 . Die Miniſter und Mitglieder des Staatsminiſteriums und großherzog

lichen Commiſſarien haben jederzeit bei öffentlicher und geheimer Sißung Zutritt

in jeder Cammer , und müſſen bei allen Discuſſionen gehört werden , wenn ſie es

verlangen . Nur bei der Abſtimmung treten ſie ab , wenn ſie nicht Mitglieder der

Cammer ſind. Nach ihrem Abtritte dürfen die Discuſſionen nicht wieder aufge

nommen werden .

ſ. 79. Nur den landesherrlichen Commiſſarien und den Mitgliedern der ſtän

diſchen Commiſſionen wird geſtattet, geſchriebene Reden abzuleſen allen übrigen

Mitgliedern find blos mündliche Vorträge geſtattet.

§. 78 . Die Sißungen beider Cammern ſind öffentlich. Sie werden geheim

auf das Begehren der Regierungscommiſſarien , bei Eröffnungen , für welche ſie die

Geheimhaltung nöthig erachten , und auf das Begehren von drei Mitgliedern , denen

nach dem Abtritte der Zuhörer aber wenigſtens ein Viertel der Mitglieder über

die Nothwendigkeit der geheimen Berathung beitreten muß. ,

§. 79 . Die Reihenfolge, wornach die Abgeordneten der Grundherren und der

Städte und Ämter aus der Verſammlung austreten , wird auf dem erſten Land:

tage für die einzelnen Wahlbezirke ein für allemal durch das Loos beſtimmt. Die

Välfte der grundherrlichen Abgeordneten tritt im Jahre 1823 aus , und dann alle

4 Jahre wieder die Hälfte. Im Jahre 1821 tritt ein Viertel der Abgeordneten

der Städte und Ämter und dann alle 2 Jahre wieder ein Viertel aus.

S. 80 . Bei der erſten Wahlhandlung erkennt über alle, wegen Gültigkeit der

Wahren entſtehenden , Streitigkeiten die landesherrliche Centralcommiſſion , die mit

der erſten Vollziehung des Conſtitutionsgeſeges beauftragt werden wird .

- S. 81. Die Zeit der Eröffnung des erſten Landtags wird auf den 1 . Februar

1819 feſtgeſekt.

§ . 82. Der zur Zeit der Eröffnung des ' erſten Landtags, wo sie Conftitution

in Wirkſamkeit tritt , beſtehende Zuſtand in allen Zweigen der Verwaltung und

Gefekgebung dauert fort, bis die erſte Verabſchiedung mit dem Landtage in den

Gegenſtänden , die ſich dazu eignen , getroffen ſeyn wird .

Insbeſondere wird das erſte Budget bis zur Vereinbarung mit den Ständen

proviſoriſch in Vollzug geſeßt.

§. 83 . Gegenwärtige Verfaſſung wird unter die Garantie des deutſchen Bun

des geſtellt.

Gegeben unter unſerer eigenhändigen Unterſchrift und dem beigedructen gró

Bern Staatsſiegel.

Griesbach den 22. Uuguſt 1818.

6 a r I.

(L . S.)
Vdt. F. . Wielandt.

Auf Befehl Seiner königlichen Koheit.

Weiß.



Fürſtenthum Liechtenſtein .

Verfaſſung vom 9. November 1818 .

Sir Johann Joſeph , von Gottes Gnaden ſouverainer Fürſt und Regierer

des Hauſes von und zu Liechtenſtein von Nikolsburg 2c., erfüllen den 13. Artikel

der deutſchen Bundesacte folgendermaßen :

§. 1. Nachdem Wir , ſeit Auflöſung des deutſchen Reichsverbandes , die öſter

reichiſchen bürgerlichen und peinlichen Geſeße und Gerichtsordnung in unſerm ſou

verainen Fürſtenthume Liechtenſtein eingeführt, und uns bei Conſtituirung einer

dritten und oberſten Gerichtsſtelle an die dießfällige öſterreichiſche Geſengebung auch

für die Zukunft angeſchloſſen haben ; ſo nehmen Wir nun gleichfalls die in den

k. k. öſterreichiſchen deutſchen Staaten beſtehende landſtändiſche Verfaſſung in ihrer

Beſenheit zum Muſter für gedachtes Unſer Fürſtenthum an.

§. 2. Die Landſtände Tolen beſtehen :

a . aus der Geiſtlichkeit ,

b . aus des Landmannſchaft.

§. 3. Unter der Geiſtlichkeit werden alle Befißer geiſtlicher Beneficien , und

alle geiſtlichen Communitäten begriffen . Dieſelben erwählen durch abſoluteMehrheit

der Stimmen aus ihrem Mittel auf Lebenszeit drei Deputirte, und zwar

zwei für die Geiſtlichkeit der Grafſchaft Vaduz, und einen für jene

der Grafidjaft Schellenberg, und ſtellen ſie unſerm fürſtlichen Oberamte

zu Vaduz zur Beſtätigung vor. Nebſt dieſen hat ein jeder Beſißer einer geiſtlichen

Pfründe, der wenigſtens ein liegendes , oder der Verſteuerung unterworfenes Ver

mögen von 2500 Fl., nach der gegenwärtigen Steuerſchäßung angenommen , beſikt,

oder von einem ſolchen Capitalbetrage zu den allgemeinen Landesbedürfniſſen bei

trägt, ein Recht auf die Landſtandſchaft.

§. 4 . Die Landmannſchaft wird durch die zeitlichen Vorſteher oder Nichter,

und durch die Altgeſchwornen oder Sädelmeiſter einer jeden Gemeinde vorgeſtellt.

Das Recht der Landſtandſchaft haben auch alle Unſere übrigen Unterthanen , die

für ihre Perſon anliegenden Gründen einen Steuerfaß von 2000 Gulden , nach

dermaligem Steuermaßſtabe ausweiſen , 30 Jahre alt, von unbeſcholtenem und

uneigennüßigem Rufe, und verträglicher Gemüthsart ſind .

§ . 5 . Bei unſerem fürſtlichen Oberamte zu Vaduz Toll ein landſtändiſches

Kataſter errichtet, und in daſſelbe die in 88. 3. und 4. bezeichneten Landſtände nach

gehörigem Ausweiſe unentgeldlich eingetragen werden .

§. 6 . Findet unſer fürſtliches Oberamt für gut , einem der vorgeſchlagenen ,

oder ſich ausweiſenden landſtandſchaftsberechtigten die verlangte Inkataſtrirung zu

verweigern , ſo hat es ſeine Gründe dazu uns unterthänigſt vorzulegen , und un

fere höchſte Entſchließung zu gewärtigen .

§. 7 . Den inkataſtritten geiſtlichen Landſtänden ſoll in allen amtlichen , ſchrift

lichen oder mündlichen Anreden das Prädicat Qerr gegeben , und im Falle der

,
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perſönlichen Erſcheinung von den Landesbehörden die Auszeichnung eines anzutra

genden Sißes zu Theil werden .

§. 8. Nichtunterthänige Güterbeſiger , oder eigentlich deren Repräſentanten ,

wenn ſie nach vorheriger Inkataſtrirung den ftändiſchen Verſammlungen beiwohnen

wollen , haben auf die dem geiſtlichen Stande zuerkannte Uuszeichnung Anſpruch

und mit dieſem gleichen Rang.

$. 9. Zur ordentlichen Verſammlung der Stände werden wir vor dem

Schluſſe eines jeden Jahres einen Landtag ausſchreiben , wobei Unſer zeit:

licher Landoogt in Vaduz, als unſer landesfürſtlicher Sommiſſarius , den Vorſit

und die Leitung der Geſchäfte zu führen , die Sißung zu eröffnen und zu ſchließen ,

hat. Dieſer Landtag iſt in ſo weit bis zur nächſten Ausſchreibung für fortwäh

rend zu betrachten , als Wir gedachten unſern Commiſſario die Befugniſſe ertheilen ,

auch im Laufe des Jahres , wenn es nöthig ſeyn ſollte, unſere getreuen Stände

zur außerordentlichen Verſammlung zuſammen zu berufen . Zu jeder Verſammlung

iſt ein jeder Landſtand 14 Tage vorher ſchriftlich einzuladen .

$. 10 . Jede eigenmächtige Verſammlung der Stände, ohne vorhergegangene

Einladung, ſo wie jede eigenmächtige Verlängerung der Sigung wird , außer der

Ungültigkeit der Beſchlüſſe, mit Verluſt der Landſtandſchaft , und nach Umſtänden

noch ſtrenger , ſo wie tumultuariſches und achtungswidriges Betragen nach Vors

ſchrift der beſtehenden Gefeße beſtraft werden . .

$. 11. unfern auf dem Landtage verſammelten getreuen Stän

den werden Bir durch Poftulate den Bedarf jedesmal vorlegen ,

und da Wir davon Nichts für uns behalten , ſondern lediglich jene

Uusgaben darunter begreifen werden , welche zur innern Verwal:

tung, und rü & fichtlich der äußern Verhältniſſe erforderlich ſind ;

ſo haben unſere getreuen Stände ſich nur über die Einbringlich

keit der poftulirten Summen zu berathſchlagen , und dafür zu

Torgen.

§. 12. Da es unſer fefter Bite iſt, daß alle liegenden Befigungen ohne un

terſchied des Eigenthümers nach einem gleichen Maßſtabe in die Steuer ges

zogen werden ſollen , mithin eine vollkommene Gleichheit in Iragung der allgemeis

nen Laſten einen jeden einzelnen Unterthan vor überhaltung fichere ; ſo ſoll auch

die Aufrechthaltung dieſer Gleichheit ein Gegenſtand der landſtändiſchen Obſorge

feyn .

§. 13. Nur das allgemeine Beſte des Landes darf das Augenmerk der Stände

Tenn, jede Parteilichkeit oder Begünſtigung einzelner Perſonen oder Claſſen iſt zu

vermeiden . Daher wir jedem Landſtande die Befugniß einräumen , auf dem

Landtage Vorſchläge zu machen , die auf das allgemeine Wohl abzielen ;

über den darüber folgenden Landtagsſchluß behalten wir uns jedoch das Recht

der Genehmigung oder Verwerfung vor. .

$. 14 ., Dieſe Vorſchläge dürfen aber ſolche Gegenſtände nicht betreffen , die

entweder , gemäß urbarien , oder althergebrachter übung, Unſere eigentlichen Do.

minicalgefälle , oder unſere Privatrenten betreffen , weil ſie , wenn ſie gleich den

Namen von Landesregalien führen , gleichwohl unſer Privateigenthum ſind , das

außer dem Wirkungskreiſe ſtändiſcher Befugniſſe liegt. ;

S. 15 . Dagegen geben Wir aber Unſern getreuen unterthanen unſere gnäs

digſte Verſicherung , daß Wir bei Einführung neuer allgemeiner 26

gaben , in wie weit ſie nur aus der Landeshoheit gerechtfertiget werden können ,



denſelben alſo kein Dominicaltitel 'zum Grunde liegt, bie ſtändiſche Bera :

thung vorausgehen laſſen , und ihnen in gerechten und billigen

fällen unſere höchſte Genehmigung nicht verfagen werden. .

§. 16 . Borſchläge im bürgerlichen , politiſchen und peinlichen

Fache können wir aus dem im § . 1 . fchon vorgekommenen Grunde,

und Vorſchläge, die äußern Staatsverhältniſſe betreffend , dürfen wir, wegen dem

nöthigen Miteinverſtändniſſe mit andern mächtigern deutſchen Staaten , unſeren

getreuen Ständen nicht erlauben .

§. 17. Die abſolute Mehrheit der Stimmen der am Landtage gegenwärtigen

Stände bildet einen Landtagsbeſchluß, welcher Gefeßkraft erhält , ſobald Wir ihm

Unſere höchſte Genehmigung werden ertheilt haben . Zu dieſem Behufe hat unſer

landesfürſtlicher Commiſſair , nach vorheriger deutlicher Erklärung des zu berathens

den Gegenſtandes, die Umfrage durch abwechſelndes Aufrufen eines geiſtlichen und

eines weltlichen Standes , bei jenem anfangend , zu thun , jede einzelne Äußerung,

nebſt den anzugebenden Beweggründen , durch den Amtsſchreiber zu Protocol neha

men , das Reſultat demſelben kurz beifügen zu laſſen , und die ſo inſtruirten Lands

tagsbeſchlüſſe an uns zu befördern .

Gegeben zu Eisgrub , am 9 . November 1818 .

Johann Joſeph, ...

Fürft und Regierer des Hauſes von und zu Liechtenſtein .

( L . S .)

Theobald von Walberg, Sob . Albert Ritter von Oſtheim ,

erſter Hofrath des regierenden fürſtlicher Sofrath.

Herrn Fürſten von liedstenſtein

Durchlaucht

Nach St. hochfürſtlichen Durchlaucht

Höchſteigenem Befehle:

. .. Joſeph Freiherr von Burdhmann ,

fürſtlicher Secretair.



Königreich Würtemberg.

Verfaſſungsurkunde vom 25. September 1819.

ilhelm , von Gottes Gnaden König von Würtemberg , thun kund

und zu wiſſen für uns und unſere Nachfolger in der Regierung:

unſeres in Gott ruhenden Herrn Vaters Majeſtät und Gnaden haben ſchon

im Jahre 1815 auf die Errichtung einer Staats - Grundverfaſſung für das ges

ſammte Königreich Würtemberg ernſtlichen Bedacht genommen , und zu dieſem

Ende mit den zu einer Ständeverſammlung einberufenen Fürſten , Grafen , Edel

leuten , Geiſtlichen beider Hauptconfeſſionen und den von einigen Städten , auch

ſämmtlichen Oberamtsbezirken gewählten Abgeordneten Unterhandlungen eröffnen

laſſen , welche unter unſerer Regierung bis in das Jahr 1817 fortgefeßt wurden .

Wiewohl damals der gewünſchte Zweck nicht zu erreichen geweſen , To haben

Wir denſelben dennoch unverrückt im Auge behalten , und um einestheils der

uns , als einem Gliede des deutſchen Bundes , obliegenden Verbindlichkeit zu Ers

füưung des XIII. Artikels der Bundesacte , anderntheils den Wünſchen und Bitten

unſerer getreuen Unterthanen um endliche Begründung des öffentlichen Rechtss

zuſtandes , übereinſtimmend mit unſerer eigenen überzeugung, zu entſprechen ,

eine neue Ständeverſammlung auf den 13 . Juli gegenwärtigen Jahres in unſere

Reſidenzſtadt Ludwigsburg berufen .

Nachdem nun über den Entwurf einer den früheren vertrags - und geſegmä:

ßigen Rechten und Freiheiten unſeres alten Stammlandes , ſo wie der damit

vereinigten neuen Landestheile , zugleich aber auch den gegenwärtigen Verhältniſſen

möglichſt angemeſſenen , Grundverfaſſung die von der Ständeverſammlung hiezu

beſonders gewählten Mitglieder ſich mit den von uns ernannten Commiſſarien

vorläufig beredet haben , und die hierüber erſtatteten Berichte einerſeits von uns

in unſerem Geheimen : Rathe, anderſeits von der vollen Ständeverſammlung

vollſtändig und ſorgfältig geprüft und erwogen , ſodann die geſammten Wünſche

unſerer getreuen Stände uns vorgelegt worden ſind ; ſo iſt endlich durch höchſte

Entſchließung und allerunterthänigſte Gegenerklärung eine vollkommene beiderſei

tige Vereinigung über folgende Puncte zu Stande gekommen :

. I. Von dem Königreiche.

f . 1. Sämmtliche Beſtandtheile des Königreichs ſind und bleiben zu einem

unzertrennlichen Ganzen und zur Theilnahme an einer und derſelben Verfaſſung

vereinigt.

§. 2 . Würde in der Folgezeit das Königreich einen neuen Landeszuwachs

durch Kauf, Jauſch , oder auf andere Weiſe erhalten ; ſo wird derſelbe in die

Gemeinſchaft der Verfaſſung des Staates aufgenommen .

218 Landeszuwachs iſt alles anzuſehen , was der König nicht blos für Seine
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Perſon , ſondern durch Anwendung der Staatskräfte , oder mit der ausdrücklichen

Beſtimmung, daß es einen Beſtandtheil des Königreichs ausmachen ſoll, erwirbt.

Sollte ein unabwendbarer Noihfall die Abtretung eines Landestheiles unvers :

meidlich machen , ſo iſt wenigſtens dafür zu ſorgen , daß den Eingeſeſſenen des ges

trennten Landestheiles eine hinlängliche Zeitfriſt geſtattet wird , um ſich anderwärts

im Königreiche mit ihrem Eigenthume niederlaſſen zu können , ohne in Veräußes

rung ihrer Liegenſchaften übereilt , oder durch eine auf das mitzunehmende Vers

mögen gelegte Übgabe, oder ſonſt auf andere Weiſe beläſtigt zu werden . -

§. 3. Das Königreich Würtemberg iſt ein Theil des deutſchen Bundes ; daher

haben alle organiſchen Beſchlüſſe der Bundesverſammlung, welche die verfaſſungs

mäßigen Verhältniſſe Deutſchlands , oder die allgemeinen Verhältniſſe deutſcher

Staatsbürger betreffen , nachdem ſie von dem Könige verkündet ſind, auch für

Würtemberg verbindende Kraft. Jedoch tritt in Anſehung der Mittel zu Erfüưung

der hiedurch begründeten Berbindlichkeiten die verfaſſungsmäßige Mitwirkung der

Stände ein .

11. Von dem Könige, der Ihronfolge und der Reichs

verweſung.

§. 4. Der König iſt das Haupt des Staates, vereinigt in ſich alle Rechte

der Staatsgewalt, und übt ſie unter den durch die Verfaſſung feſtgeſekten Beſtima

mungen aus.

Seine Perſon iſt heilig und unverleßlich.

§. 5 . Der König bekennt ſich zu einer der chriſtlichen Kirchen .

§. 6 . Der Siß der Regierung kann in keinem Falle außerhalb des König

reichs verlegt werden .

• $. 7 . Das Recht der Thronfolge gebührt dem Mannsſtamme des königlichen

Sauſes ; die Ordnung derſelben wird durch die Linealerbfolge nach dem Erſtges

burtsrechte beſtimmt. Erliſcht der Mannsſtamm , To geht die Thronfolge auf die

weibliche Linie , ohne Unterſchied des Geſchlechtes , über, und zwar ſo , daß die

Nähe der Verwandtſchaft mit dem zuleßt regierenden Könige , und bei gleichem

Verwandtſchaftsgrade das natürliche Alter den Vorzug giebt. Jedoch tritt bei

der Deſcendenz des ſodann regierenden königlichen þauſes das Vorrecht der Manns.

ſtammes wieder ein .

§. 8 . Die Fähigkeit zur Ihronfolge, fent rechtmäßige Geburt auß einer

ebenbürtigen , mit Bewilligung des Königes geſchloſſenen Ehe voraus.

§. 9. Die Volljährigkeit des Königes tritt mit zurückgelegtem achtzehnten

Jahre ein .

g. 10. Der Huldigungseið wird dem Thronfolger erſt dann abgelegt , wann

Er in einer den Ständen des Königreichs auszuſtellenden feierlichen Urkunde die

unverbrüchliche Feſthaltung der Landesverfaſſung bei Seinem königlichen Worte

zugeſichert hat.

§. 11. Iſt der König minderjährig , oder aus einer andern Urſache an der

eigenen Ausübung der Regierung verhindert ; To tritt eine Reichsverweſung ein .

§. 12. In beiden Fällen wird die Reichsverweſung von dem , der Erbfolge

nach , nächſten Agnaten geführt. Sollte kein dazu fähiger Ugnat vorhanden ſeyn ,

To fällt die Regentſchaft an die Mutter , und nach dieſer an die Großmutter des

Königs von väterlicher Seite.
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$. 13. Sollte ſich bei einem zunächſt nach dem regierenden Könige zur Erbs

folge beſtimmten Familiengliede eine ſolche Geiſtes - oder körperliche Beſchaffenheit

zeigen , welche demſelben die eigene Verwaltung des Reiches unmöglich machen

würde; To iſt noch unter der Regierung des Königes durch ein förmliches Staatss

geſek über den künftigen Eintritt der geſegmäßigen Reichsverweſung zu entſcheiden .

Würde der König während ſeiner Regierung oder bei dem Unfale der Throns

folge durch ein ſolches Hinderniß von der eigenen Verwaltung des Reiches abges

halten ſeyn, ohne daß ſchon früher die oben beſtimmte Vorſehung getroffen wärez

ſo fou längſtens binnen Jahresfriſt in einer von dem Geheimenrathe zu veranlaſs

ſenden Verſammlung ſämmtlicher im Königreiche anweſenden volljährigen , nicht

mehr unter väterlicher Gewalt ſtehenden Prinzen des königlichen Hauſes , mit Wuss

ſchluß des zunächſt zur Regentſchaft berufenen Ugnaten , auf vorgängiges Gutachten

des Geheimenrathes , durch einen nach abſoluter Stimmenmehrheit zu faſſenden

Beſchluß , mit Zuſtimmung der Stände über den Eintritt der geſegmäßigen Rex

gentſchaft entſchieden werden . .

. 14 . Der Reichsverweſer hat eben ſo , wie der König, den Ständen die

Beobachtung der Landesverfaſſung feierlich zuzufichern .

• §. 15 . Der Reichsverweſer übt die Staatsgewalt in dem Umfange , wie ſie

dem Könige zuſteht , im Namen des Königes verfaſſungsmäßig aus; daher ſteht

auch dee Geheimerath zum Reichsverweſer in demſelben Verhältniſſe , wie zu dem

regierenden Könige.

Es kann aber der Reichsverweſer keine Standes- Erhöhungen vornehmen ,

keine neuen Ritterorden und Sofämter errichten , und kein Mitglied des Gehei

menrathes anders als in Folge eines gerichtlichen Erkenntniſſes, entlaſſen . Iede

während einer Reichsverweſung verabſchiedete Abänderung eines Verfaſſungspunctes

gilt nur auf die Dauer der Regentſchaft. Uuch können die dem Reiche heimges

fallenen lehen während der Regentſchaft nicht wieder verliehen werden .

$. 16 . In Ermangelung einer von dem Könige getroffenen , und dem Geheis

menrathe bekannt gemachten Unordnung gebührt die Erziehung des minderjährigen

Königes der Mutter, und , wenn dieſe nicht mehr lebt , der Großmutter von vä:

terlidier Seite; jedoch kann die Ernennung der Erzieher und Lehrer und die

Feſtſellung des Erziehungsplanes nur unter Rüdſprache mit dem Vormundſchaftsa

Rathe geſchehen , welcher ſich aus den Mitgliedern des Geheimenrathes unter dem

Vorſige des Reichsverweſers bildet, ſo , daß legterer bei den deßhalb zu faſſenden

Beſchlüſſen eine mitzuzählende , und. im Falle einer Stimmengleichheit eine ents

Tcheidende Stimme hat. Bei einer Verſchiedenheit der Unſichten hat der Vormunda

fchafts - Rath die Entſcheidung; auch liegt dieſem , nach dem Ableben der Mutter

und der Großmutter , die Sorge für die Erziehung des minderjährigen Königes

allein ob.

§. 17. Die Reichsverweſung hört auf, ſobald der König das Mter der Volls

jährigkeit erreicht hat, oder ſonſt das bisherige Kinderniß ſeiner Selbſtregierung

gehoben iſt.

§. 18. Die Verhältniſſe der Mitglieder des königlichen Saufes zum Könige,

als Oberhaupt der Familie, und unter fich, werden in einem eigenen Bausgefege

beſtimmt.
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III. Von den allgemeinen Rechtsverhältniſſen der

Staatsbürger.

§. 19. Das Staatsbürgerrecht wird theils durch Geburt , wenn bei ehelich Ges

bornen der Vater , oder bei unehelichen die Mutter das Staatsbürgerrecht hat, theils
durch Aufnahme erworben . Lettere ſett voraus , daß der Aufzunehmende vra einer

beſtimmten Gemeinde die vorläufige Zuſicherung des Bürger - oder Beiſikrechtes

erhalten habe. Außerdem erfolgt durch die Anſtellung in dem Staatsdienſte die

Aufnahme in das Staatsbürgerrecht, jedoch nur auf die Dauer der Dienſtzeit.

f . 20 . Der Huldigungseid iſt von jedem gebornen Würtemberger nach zurück

gelegtem 16 . Jahre, und von jedem neu Uufgenommenen bei der Aufnahme abs

zulegen.

§. 21 . Alle Würtemberger haben gleiche ſtaatsbürgerliche Rechte , und eben

To find ſie zu gleichen ſtaatsbürgerlichen Pflichten und gleicher Theilnahme an den

Staatslaſten verbunden , ſo weit nicht die Verfaſſung eine ausdrückliche Ausnahme

enthält ; auch haben ſie gleichen verfaſſungsmäßigen Gehorſam zu leiſten .

§. 22. Rein Staatsbürger kann wegen ſeiner Geburt von irgend einem

Staatsamte ausgeſchloſſen werden.

§. 23. Die Verpflichtung zur Vertheidigung des Vaterlandes , und die Vera
bindlichkeit zum Waffendienſte iſt allgemein ; es finden in lekterer Hinſicht keine

andere , als die durch die Bundesaete und die beſtehenden Gefeße begründeten Uus

nahmen Statt.

über das Recht , Waffen zu tragen , wird ein Gefeß die nähere Beſtimmung

geben .

$. 24 . Der Staat fichert jedem Bürger Freiheit der Perſon, Gewiſſens- und

Denkfreiheit, Freiheit des Eigenthums und Auswanderungs - Freiheit.

§. 25. Die Leibeigenſchaft bleibt für immer aufgehoben.

8 . 26 . Niemand darf ſeinem ordentlichen Richter entzogen , und anders , als

in den durch das Geſet beſtimmten Fällen , und in den geſeßlichen Formen vers
haftet und beſtraft , noch länger , als Einmal 24 Stunden über die Urſache ſeiner

Berhaftung in Ungewißheit gelaſſen werden .

§ . 27. Seder , ohne Unterſchied der Religion , genießt im Königreiche unges

ſtörte Gewiſſensfreiheit.

Den vollen Genuß der ſtaatsbürgerlichen Rechte gewähren die drei chriftlichen

Glaubensbekenntniſſe. Undere chriftliche und nicht chriſtliche Glaubensgenoſſen köns

nen zur Theilnahme an den bürgerlichen Rechten nur in dem Verhältniſſe zuges

laſſen werden , als ſie durch die Grundſäke ihrer Religion an der Erfüllung der

bürgerlichen Pflichten nicht gehindert werden .

§ . 28. Die Freiheit der Preſſe und des Buchhandels findet in ihrem vollen

Umfange Statt, jedoch unter Beobachtung der gegen den Mißbrauch beſtehenden

oder künftig zu erlaſſenden Gefeße.

§. 29. Jeder hat das Recht , ſeinen Stand und ſein Gewerbe nach eigener

Neigung zu wählen , und ſich dazu im In- und Auslande auszubilden , mithin

auch auswärtige Bildungsanſtalten in Gemäßheit der geſeblichen Vorſchriften zu

beſuchen .

$. 30. Niemand kann gezwungen werden , ſein Eigenthum und andere Rechte

für allgemeine Staats - oder Corporationszwecke abzutreten , als nachdem der Ges

heimerath über die Nothwendigkeit entſchieden hat, und gegen vorgängige volle
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Entſchädigung. Entſteht aber ein Streit über die Summe der Entſchädigung , und

der Eigenthümer will ſich bei der Entſcheidung der Verwaltungsbehörde nicht bes

ruhigen ; ſo iſt die Sache im ordentlichen Rechtswege zu erledigen , einſtweilen

aber die von jener Stelle feſtgeſepte Summe ohne Verzug auszubezahlen .

$ . 31. Lusſchließliche Handels - und Gewerbsprivilegien können nur zu Folge

eines Geſekes , oder mit beſonderer , für den einzelnen Fall gültiger Beiſtimmung

der Stände ertheilt werden .

Dem Ermeſſen der Regierung bleibt überlaſſen , nüßliche Erfindungen durch

Patente zu deren ausſchließlichen Benukung bis auf die Dauer von 10 Jahren zu

belohnen .

. 32. Jedem Staatsbürger ſteht frei, aus dem Königreiche, ohne Bezah

Yung einer Nachſteuer, auszuwandern , ſobald er dem ihm vorgeſekten Beamten

von ſeinem Vorſaße die Unzeige gemacht, ſeine Schulden und andere Obliegenheiten

berichtigt, und hinreichende Verſicherung ausgeſtellt hat, daß er innerhalb Jahres

friſt gegen König und Waterland nicht dienen , und eben ſo lange in Hinſicht auf

die vor ſeinem Wegzuge erwachſenen Anſprüche vor den Gerichten des Königreichs

Recht geben wolle.

§. 33 . Durch den Wegzug verliert der Auswandernde ſein Staatsbürgerrecht

für ſich und ſeine mit ihm wegziehenden Kinder.

Das Vermögen derjenigen Kinder , welche nicht mit den Eltern auswandern ,

wird im Lande zurücbehalten.

$. 34 . Wer ohne einen ihm zugeſtandenen Vorbehalt des Staatsbürgerrechtes

in auswärtige Staatsdienſte tritt, wird deſſelben verluſtia.

S. 35 . Wer in einem fremden Staate ſeine bleibende Wohnung nimmt, kann

ſein würtembergiſches Staatsbürgerrecht nur mit königlicher Bewilligung und unter

der Bedingung beibehalten , daß er den ihm obliegenden ſtaatsbürgerlichen Pflichten

in jeder Hinſicht Genüge leiſte.

§. 36 . Jeder hat das Recht , über geſek - und ordnungswidriges Verfahren

einer Staatsbehörde oder Verzögerung der Entſcheidung bei der unmittelbar vor:

gefekten Stelle ſchriftliche Beſchwerde zu erheben , und nöthigenfalls ſtufenweiſe

bis zur höchſten Behörde zu verfolgen .

. 37 . Wird die angebrachte Beſchwerde von der vorgeſegten Behörde unges

gründet gefunden , ſo iſt lektere verpflichtet, den Beſchwerdeführer über die Gründe

ihres Urtheils zu belehren .

$ . 38 . Glaubt der Beſchwerdeführer ſich auch bei der Entſcheidung der obers

ften Staatsbehörde nicht beruhigen zu können ; ſo darf er die Beſchwerde den Stän

den mit der ſchriftlichen Bitte um Verwendung vortragen . Þaben ſich dieſe über

zeugt, daß jene Stufenfolge beobachtet worden , und die Beſchwerde eine Berüce

ſichtigung verdiene; ſo iſt ihnen auf ihr Verlangen von dem königlichen Geheimena

rathe die nöthige Auskunft über den Gegenſtand zu ertheilen .

§. 39. Der ritterſchaftliche Adel des Königreiches bildet zum Behufe der Wahr

ſeiner Abgeordneten in die Ständeverſammlung und der Erhaltung ſeiner Familien

in jedem der vier Kreiſe eine Körperſchaft. :

$. 40. Die Aufnahme in eine dieſer Körperſchaften hängt von ihrer Zuſtim

mung und der Genehmigung des Königs ab. In Beziehung auf die Aufnahme

adelicher Befißer immatriculirter Rittergüter ſou jedoch durch die Statute dieſer

Körperſchaften das Nähere feſtgeſellt werden .



f. 41. Gedachte Statuten erhalten auf eben die Urt wie andere landesgeſebe

verbindliche Kraft.

8. 42. Den Mitgliedern der Ritterſchaft ftehen alle allgemeinen ſtaatsbürgers

lichen Rechte zu .

Die näheren Beſtimmungen über die Ausübung der im 14 . Artikel der Bun:

desacte der Ritterſchaft zugeſicherten Rechte werden den Ständen mitgetheilt.

IV . Von den Staatsbehörden . .

A . Allgemeine Beſtimmungen .

g. 43 . Die Staatsdiener werden , ſo fern nicht Verfaſſung oder beſondere

Rechte eine Ausnahme begründen , durch den König ernannt, und zwar – die

Collegialvorſtände ausgenommen – auf Vorſchläge der vorgeſekten Collegien , wos

bei jedesmal alle Bewerber aufzuzählen ſind. .

$. 44 . Niemand kann ein Staatsamt erhalten , ohne zuvor geſesmäßig aes

prüft und für tüchtig erkannt zu ſeyn , Landeseingeborne ſind bei gleicher Züchtig

keit vorzugsweiſe vor Fremden zu berückſichtigen .

§. 45. In den Dienſteib , welchen ſämmtliche Staatsdiener dem Könige

abzulegen haben , iſt die Verpflichtung aufzunehmen , die Verfaſſung gewiſſenhaft

zu wahren .

§. 46 . Rein Staatsdiener , der ein Richteramt bekleidet, kann aus irgend

einer Urſache ohne richterliches Erkenntniß ſeiner Stelle entſegt, entlaſſen , oder

auf eine geringere verlegt werden .

§. 47. Ein gleiches hat bei den übrigen Staatsdienern Statt, wenn die Enta

fernung aus der bisherigen Stelle wegen Verbrechen oder gemeiner Vergehen ges

Ichehen ſoll . Es kann aber gegen dieſelben wegen unbrauchbarkeit und Dienſtvera

fehlungen , auch auf Collegialanträge der ihnen vorgeſekten Behörden und des

Geheimenrathes die Entlaſſung oder Verſegung auf ein geringeres Amt durch den

König verfügt werden ; jedoch hat in einem ſolchen Falle der Geheimerath zuvor

die oberſte Juſtizſtelle gutächtlich zu vernehmen , ob in rechtlicher Hinſicht bei dem

Antrage der Collegialſtelle nichts zu erinnern ſey .

Nach dieſem Grundſake ſind auch die Vorſteher und übrigen Beamten der Ges

meinden und anderer Körperſchaften zu behandeln .

: S..48. Die nämlichen Beſtimmungen , wie bei Entlaſſungen und Verſekungen

auf eine geringere Stelle , treten bei Suſpenſionen ein , welche mit Verluſt des

Umtsgehaltes verbunden ſind.

§. 49. Verſegungen der Staatsdiener ohne Verluſt an Gehalt und Rang

können nur aus erheblichen Gründen und nach vorgängigem Gutachten des Des

partementschefs verfügt werden .

Staatsdiener , welche ohne ihr unſuchen verſekt werden , erhalten für die um

zugskoſten die geſegliche Entſchädigung .

§. 50 . Für die Staatsdiener , welche durch Krankheit oder Ulter" zu Führung

ihres Amtes unfähig geworden ſind , ſo wie für die Sinterbliebenen der Staats

diener , iſt durch ein Gefeß geſorgt.

§. 51 . Ule von dem Könige ausgehenden Verfügungen , welche die Staata

verwaltung betreffen , müſſen von dem Departementsminiſter oder Chef contraſignirt

Teyn, welcher dadurch für ihren Inhalt verantwortlich wird.

§. 52. Lußerdem iſt jeder Departementsminiſter oder Chef für dasjenige vers
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antwortlich , was er für ſich verfügt, oderwas ihm vermöge des ihm zugewieſenen

Geſchäftskreiſes zu thun oder zu verfügen obliegt.

§. 53. Uuf gleiche Weiſe (s. 52.) ſind auch die übrigen Staatsdiener und

Behörden in ihrem Geſchäftskreiſe verantwortlich fie haben bei eigener Berants

wortlichkeit nur die ihnen von den geeigneten Stellen in der ordnungsmäßigen

Form zukommenden Anweiſungen zu beobachten.
. Sind ſie im Zweifel , ob die Stelle, welche ihnen einen Auftrag ertheilte,

dazu competent fen ; ſo haben ſie darüber bei ihrer vorgeſegten Behörde anzufragen ,

To wie ihnen auch obliegt, wenn ſie bei dem Inhalte einer höhern Verfügung

Anſtände finden , ſolche auf geziemende Weiſe , und unter Vermeidung jeder nach :

theiligen Verzögerung, der verfügenden Stelle vorzutragen , im Falle eines behar

renden Beſcheides aber die Verfügung zu befolgen .

B . Von dem Geheim enrathe insbeſondere

§. 54. Der Geheimcraty bildet vic oberſte , unmittelbar unter dem Könige

ſtehende , und ſeiner Hauptbeſtimmung nach blos berathende Staatsbehörde.

i §. 55 . Mitglieder des Geheimenrathes ſind die Miniſter oder die Chefs der

verſchiedenen Departements und diejenigen Räthe, welche der König dazu ernennen

wird.

§. 56 . Die Verwaltungsdepartements , an deren Spiße die verſchiedenen Mi:

niſter ſtehen , ſind folgende :

das Miniſterium der Juſtiz ;

das Minifterium der auswärtigen Angelegenheiten ;

das Miniſterium des Innern ; das des Kirchen : und Schulweſens ;
Das Minifterium des Kriegsweſens, und

das Miniſterium der Finanzen .

• §. 59. Der König ernennt und entläßt die Mitglieder des Geheimenrathes
nach cigener freier Entſchließung.

Wird ein Mitglied des Geheimenrathes entlaſſen , ohne daß Dienſtentfernung

gegen daſſelbe gerichtlich erkannt wäre ; To behält ein Miniſter 4000 Gulden als

Penſion , und ein anderes Mitglied des Geheimenrathes die Hälfte ſeiner Beſols

dung , ſo fern dem einen oder dem andern nicht durch Vertrag eine andere Summe,

welche jedoch zwei Drittel des Gehaltes nicht überſteigen wird, zugeſichert worden iſt.

§. 58. Que dem Könige vorzulegenden Vorſchläge der Miniſter in wichtigen
Angelegenheiten , namentlich in ſolchen , welche auf die Staatsverfaſſung , die Ors

ganiſation der Behörden und die Abänderung der Territorial : Eintheilung, oder

auf die Staatsverwaltung im Augemeinen und die Normen derſelben ſich beziehen ,

wie auch in Gegenſtänden der Gefeßgebung und allgemeiner Verordnungen , ſo weit

es ſich von deren Erfaſſung , Abänderung , Uufhebung oder authentiſchen Erklärung

handelt, müſſen , ſo fern nicht bei Gegenſtänden des Departements der auswärtigen

Ungelegenheiten oder des Kriegsweſens die Natur der Sache eine Ausnahme bez

gründet, in dem Geheimenrathe zur Berathung vorgetragen , und mit deſſen Guts

aditen begleitet an den König gebracht werden .

· §. 59. übrigens gehören zu dem Geſchäftskreiſe des Geheimenrathes als bes

råthender Behörde:

1 ) alle ſtändiſchen Angelegenheitenz

2 ) Unträge auf Entlaſſung oder Zurüdſekung eines Staatsbieners nady . 47.3

3 ) Compedenzſtreitigkeiten zwiſchen den Juſtiz- und Verwaltungsbehörden ;

4 ) die Verhältniſſe der Kirche zum Staate, oder auch Streitigkeiten einzelner
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einigen können ;

5 ) alles , was dem Gcheimenrathe von dem Könige zur Berathung beſonders auf:

getragen wird.

§. 60. Als entſcheidende und verfügende Behörde wirkt der Geheimerath :

1 ) bei Recurſen von Verfügungen der Departementsminiſter , wobei jedesmal die

Vorſtände des Obertribunals zuzuziehen ſind;

2 ) bei Recurſen von Straferkenntniſſen der Adminiſtrativſtellen , wobei ſechs

Rechtsgelehrte zugegen ſeyn müſſen , deren Zahl erforderlichen Falls durch Mits

glieder des Obertribunals vom Präſidenten abwärts zu ergänzen iſt;

3 ) im Falle des §. 30.

§. 61. Kein Mitglied des Geheimenrathes kann außer dem Falle , wenn der

Gegenſtand daſſelbe perſönlich angeht, von der Theilnahme an den collegialiſchen

Berathſchlagungen ausgeſchloſſen werden .

V . Von den Gemeinden und Umtskörperſchaften .

§. 62. Die Gemeinden ſind die Grundlage des Staatsvereins. Jeder Staatss

bürger muß daher, ſofern nicht geſeglich eine Ausnahme beſteht , einer Gemeinde

als Bürger oder Beifiker angehören .

§. 63. Die Aufnahme der Gemeindebürger und Beiſiger hängt von der Ges

meinde ab , unter Vorbehalt der geſekmäßigen Entſcheidung der Staatsbehörden

in ſtreitigen Fällen . Indeſſen Teßt die Ertheilung des Bürger - und Beifigrechtes

die vorgängige Erwerbung des Staatsbürgerrechtes voraus.

§. 64. Sämmtliche zu einem Oberamte gehörigeGemeinden bilden die Amtss

körperſchaft. Veränderung der Oberamtsbezirke iſt Gegenſtand der Geſebgebung.

§. 65. Die Rechte der Gemeinden werden durch die Gemeinderäthe unter

geſegmäßiger Mitwirkung der Bürgerausſchüſſe , die Rechte der Amtskörperſchaften

durch die Umtsverſammlungen verwaltet, nach Vorſchrift der Gefeße und unter der

aufſicht der Staatsbehörden . '

§. 66 . Keine Staatsbehörde ift befugt, über das Eigenthum der Gemeinden

und Umtskörperſchaften mit umgehung oder Hintanſegung der Vorſteher zu vers

fügen .

S. 67. Weber die Amtskörperſchaften , noch einzelne Gemeinden ſollen mit

Leiſtungen und Ausgaben beſchwert werden , wozu ſie nicht vermöge der allgemei

nen Gefeße , oder kraft der Lagerbücher oder anderer beſondern Rechtstitel, ver :

bunden ſind.

§. 68. Was nicht auf örtliche Bedürfniſſe der Gemeinden oder Umtskörpers

ſchaften , ſondern zur Erfüllung allgemeiner Landesverbindlichkeiten zu verwenden

ift , kann nur auf das geſammte Land vertheilt werden.

§. 69. Sämmtliche Vorſteher der Gemeinden und Umtskörperſchaften ſind eben

ſo , wie die Staatsdiener , auf Feſthaltung der Verfaſſung, und insbeſondere auch

auf Wahrung der dadurch begründeten Rechte der Gemeinden und Körperſchaften

zu verpflichten .

VI. Von dem Verhältniſſe der Kirchen zum Staate.

§. 70 . Seder der drei im Königreiche beſtehenden chriſtlichen Confeſſionen

wird freie öffentliche Religionsübung, und der volle Genuß ihrer Kirchen -, Schuls

und Armenfonds zugeſichert.
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8. 71 . Die Anordnungen in Betreff der innern kirchlichen Angelegenheiten

bleiben der verfaſſungsmäßigen Uutonomie einer jeden Kirche überlaſſen .

§. 72. Dem Könige gebührt das oberſthoheitliche Schuß - und Aufſichtsrecht

über die Kirchen . Vermöge deſſelben können die Verordnungen der Kirchengewalt

ohne vorgängige Einſicht und Genehmigung des Staatsoberhauptes weder verküns

det , noch vollzogen werden .

. 73. Die Kirchendiener ſind in Unſehung ihrer büřgerlichen Handlungen

und Verhältniſſe der weltlichen Obrigkeit unterworfen .

§. 74 . Kirchen - und Schuldiener , welche durch Altersſchwäche oder eine ohne

Hoffnung der Wiedergeneſung andauernde Kränklichkeit zu Verſehung ihres Amtes

unfähig werden , haben Anſpruch auf einen angemeſſenen lebenslänglichen Ruhegehalt.

§. 75 . Das Kirchenregiment der evangeliſch - lutheriſchen Kirche wird durch

das königliche Conſiſtorium und den Synodus nach den beſtehenden , oder künftig

zu erlaſſenden verfaſſungsmäßigen Geſeken verwaltet.

§. 76 . Sollte in künftigen Zeiten ſich der Fall ereignen , daß der König einer

andern , als der evangeliſchen Confeſſion , zugethan wäre; ſo treten alsdann in

þinſicht auf deſſen Episcopalrechte die dahin gehörigen Beſtimmungen der frühes

ren Religionsreverſalien ein .

§. 77. Die abgeſonderte Verwaltung des evangeliſchen Kirchengutes des vors

maligen Herzogthums Würtemberg wird wieder hergeſtellt. Zu dem Ende wird

ungeſäumt eine gemeinſchaftliche Commiſſion niedergeſeßt, welche zuvörderſt mit

der Uusſcheidung des Eigenthums dieſer Kirche in dem alten Lande' und mit Bes

ſtimmung der Theilnahme der Kirche gleicher Confeſſion in den neuen Landestheis

len ſich zu beſchäftigen , und ſodann über die künftige Verwaltungsart deſſelben

Vorſchläge zu machen hat.

§. 78 . Die Leitung der innern Ungelegenheiten der katholiſchen Kirche ſteht

dem Landesbiſchoffe nebſt dem Domcapitel zu . Derſelbe wird in dieſer Hinſicht

mit dem Capitel alle diejenigen Rechte ausüben , welche nach den Grundſägen des

katholiſchen Kirchenrechtes mit jener Bürde weſentlich verbunden ſind.

§. 79. Die in der Staatsgewalt begriffenen Rechte über die katholiſche Kirche

werden von dem Könige durch eine -aus katholiſchen Mitgliedern beſtehende Be

hörde ausgeübt, welche auch bei Beſeßung geiſtlicher Ämter, die von dem Könige

abhängen , jedesmal um ihre Vorſchläge vernommen wird . •

§. 80 . Die katholiſchen Kirchendiener genießen eben dieſelben perſönlichen Vor:

rechte, welche den Dienern der proteſtantiſchen Kirchen eingeräumt ſind.

§. 81. Uuch wird darauf Rückſicht genommen werden , daß katholiſche Geiſt

liche, welche ſich durch irgend ein Vergehen die Entſegung vom Amte zugezogen

haben , ohne zugleich ihrer geiſtlichen Würde verluſtig geworden zu ſeyn , ihren

hinreichenden Unterhalt finden .

§. 82. Die katholiſche Kirche erhält zu Beſtreitung derjenigen kirchlichen Bes

dürfniſſe, wozu keine örtlichen Fonds vorhanden ſind, oder die vorhandenen nicht

zureichen , und beſonders für die Koſten der höheren Lehranſtalten , einen eigenen ,

dieſen Zwecken ausſchließlich gewidmeten Kirchenfond. Zum Behufe der Ausſcheis

dung deſſelben vom Staatsgute , und der näheren Beſtimmung der künftigen Bers

waltungsweiſe , wird auf gleiche Urt , wie oben ( . 77.) bei dem altwürtembergi:

Ichen Kirchengute feſtgeſekt iſt, eine Commiſſion niedergelegt werden .

§. 83 . Was dic in dem Königreiche befindlichen reformirten Kirchengemeinden

betrifft, ſo wird ſowohl auf Verbeſſerung ihrer kirchlichen Einrichtung und beſons

.
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ders ihrer Unterrichtsanſtalten , als auch auf Wusmittlung hinreichender Einkünfte

zum Unterhalte ihrer Kirchen - und Schuldiener , und zu Beſtreitung der übrigen
kirchlichen Bedürfniſſe geſorgt werden .

§. 84 . Für Erhaltung und Vervollkommnung der höheren und niederen un- ,

terrichtsanſtalten jeder Art und namentlich der Landesuniverſität wird auch künftig

auf das zweckmäßigſte geſorgt.

VII. Von Ausübung der Staatsgewalt .

8. 85. Der König vertritt den Staat in allen ſeinen Verhältniſſen gegen

auswärtige Staaten . Es kann jedoch ohne Einwilligung der Stände durch Vers

träge mit Auswärtigen kein Sheil des Staatsgebietes und Staatseigenthums vers

äußert, keine neue Laſt auf das Königreich und deſſen Angehörige übernommen ,

und kein Landesgeſeß abgeändert oder aufgehoben , keine Verpflichtung, welche den

Rechten der Staatsbürger Eintrag thun würde , eingegangen , namentlich auch kein

$ andelsvertrag , welcher eine neue geſeßliche Einrichtung zur Folge hätte, und kein

Subſidienvertrag zu Verwendung der königlichen Iruppen , in einem Deutſchland

nicht betreffenden Kriege, geſchloſſen werden .

$ . 86 . Der König wird von den Iractaten und Bündniſſen , welche von ihm

mit auswärtigen Mächten angeknüpft werden , die Stände in Renntniß Teßen , ſo:

bald es die Umſtände erlauben. ,

§. 87. Que Subſidien und Kriegscontributionen , ſo wie andere Ähnliche Ents

Tchädigungsgelder und ſonſtige Erwerbungen , welche dem Könige zu Folge eines

Staatsvertrages , Bündniſſes oder Krieges zu Theil werden , ſind Staatseigenthum .

§. 88 . Dhne Beiſtimmung der Stände kann kein Geſet gegeben , aufgehoben ,

abgeändert oder authentiſch erläutert werden.

S. 89 . Der König hat aber das Recht, ohne die Mitwirkung der Stände

die zur Voúſtreckung und Handhabung der Gefeße erforderlichen Verordnungen und

Anſtalten zu treffen , und in dringenden Fäden zur Sicherheit des Staates das

Nöthige vorzukehren .

g. 90. Eben dieſe Beſtimmung (89. 88 . und 89.) finden auch bei den Ges

Teßen , Verordnungen und Anſtalten im Landespolizeiweſen Statt.

$. 91. Que Gefeße- und Verordnungen , welche mit einer ausdrücklichen Bes

ſtimmung der gegenwärtigen Verfaſſungsurkunde im Widerſpruche ſtehen , find

hiedurch aufgehoben . Die übrigen ſind der verfaſſungsmäßigen Neviſion unter:

worfen .

. 92. Die Gerichtsbarkeit wird im Namen des Königes und unter deſſen

Oberaufſicht durch collegialiſch gebildete Gerichte in gefeßlicher Inſtanzenordnung

verwaltet.

§. 93. Die Gerichte, ſowohl die bürgerlichen als die peinlichen , find inners

halb der Grenzen ihres Berufes unabhängig.

8 . 94 . Der königliche Fiscus wird in allen Privat - Rechts - Streitigkeiten bei

den ordentlichen Gerichten Recht geben und nehmen .

§. 95 . Reinem Bürger , der ſich durch einen Act der Staatsgevalt in ſeinem

auf einem beſondern Iiter beruhenden Privatrechte verlegt glaubt, kann der Weg

zum Richter verſchloſſen werden .

8. 96 . Die Erkenntniſſe der Criminalgerichte bedürfen , um in Rechtskraft

überzugehen , keiner Beſtätigung des Regenten.

$. 97 . Dagegen ſteht dem Könige zu; Straferkenntniſſe vermöge des Bes
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gnabigungsrechtes auf erforderten und erſtatteten Bericht des erkennenben Gerichtes

aufzuheben oder zu mildern . Es ſind daher die Criminalgerichte nicht nur vers

bunden , in ſchweren Fällen die Acten ſammt ihrem Erkenntniſſe vor der Eröffs

nung deſſelben durch das königliche Juſtizminiſterium dem Könige zum Behuf einer

etwaigen Begnadigung vorzulegen ; ſondern es kann auch nach Eröffnung des Ers

kenntniſſes der Verurtheilte ſich an die Gnade des Königes wenden .

Auf gleiche Weiſe kann auch , wenn nach dem Gutachten des königlichen Juſtiza

miniſteriums hinlängliche Gründe dazu vorhanden ſind, vermöge des dem Könige

zuſtehenden Abolitionsrechtes , noch ehe das Verbrechen oder Vergehen unterſuchte

oder über die Beſtrafung erkannt worden iſt, alles Verfahren gegen den Beſchuls

digten eingeſtellt und niedergeſchlagen werden .

Der König wird jedoch bei Ausübung ſowohl des einen , als des andern Reche ,

tes darauf Rückſicht nehmen , daß dem Anſehen und der Wirkſamkeit der Strafs .

gereße dadurch nicht zu nahe getreten werde.

§. 98 . Die Strafe der Vermögensconfiscation iſt allgemein aufgehoben .

§ . 99 . Was die Militairverfaſſung betrifft , ſo wird die Zahl der zu Ergän

zung des königlichen Militairs jährlich erforderlichen Mannſchaft mit den Ständen

verabſchiedet.

g . 100. Die Auswahlordnung, die nähere Bezeichnung der übrigen Landess

Vertheidigungsanſtalten und der Verbindlichkeit der Staatsbürger, ſich außerhalb

des regulären Militairs zu dem Waffendienſte tüchtig zu machen , die bürgerlichen

Berhältniſſe der unter dem Militair befindlichen Staatsangehörigen , die militairis

ſchen Strafgeſebe, wie auch die Beſtimmung der Fälle , in welchen das königliche

Militair ausnahmsweiſe bei den Bürgern einquartirt werden kann , ſind Gegens

ſtände der Gefeßgebung und Geſegreviſion.

. . §. 101. Für die Unterſtügung der Militairperſonen , welche im Dienſte des

Vaterlandes ihre Kräfte aufgeopfert haben , ſo wie ihrer Hinterbliebenen , iſt durch

ein Gefeß geſorgt.

VIII. Von dem Finanzweſen .

S . 102. Sämmtliche zu dem vormaligen herzoglich -würtembergiſchen Fami:

lien - Fideicommiſſe gehörigen , ſo wie die von dem Könige neu erworbenen Grunds

ſtücke , Gefälle und nußbaren Rechte, bilden , mit Ausſchluß des ſogenannten Hof

domainen - Cammergutės , das königliche Cammergut.

§. 103. Auf demſelben haftet die Verbindlichkeit , neben den perſönlichen Be

dürfniſſen des Königes als Staatsoberhauptes und der Mitglieder des königlichen

Hauſes , auch den mit der Staatsverwaltung verbundenen Aufwand , ſo weit es

möglich iſt , zu beſtreiten ; es kommt ihm 'daher die Eigenſchaft eines von dem

Königreiche unzertrennlichen Staatsgutes zu .

§. 104. Für den Uufwand , welchen die Bedürfniſſe des Königes und der

Hofftaat erfordern , wird auf die Regierungszeit eines jeden Königes, eine theils

in Geld , theils in Naturalien beſtehende Civilliſte verabſchiedet , deren Betrag in

beſtimmten Raten an die von dem Könige zu benennende Verwaltungsſtelle abge:

geben wird .

§. 105. Die Appanagen , Witthume, Heirathgüter und andere dergleichen

Leiſtungen , welche die Mitglieder des königlichen Hauſes in Anſpruch zu nehmen

haben , werden an dieſe, von der Staatscaſſe unmittelbar entrichtet.

S. 106 . Die Koſten der Hofhaltung des Reichsverweſers werden aus den
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Mitteln der Civillifte beſtritten ; die Appanage beffelben wird bis zum Betrage

der einem Kronprinzen gebührenden erhöht. ,

. $. 107. Das Cammergut iſt in ſeinem weſentlichen Beſtande zu erhalten ,

und kann daher ohne Einwilligung der Stände weder durch Veräußerung vermin

dert , noch mit Schulden oder ſonſt mit einer bleibenden Laft beſchwert werden .

Als eine Verminderung des Cammergutes iſt es jedoch nicht anzuſehen , wenn

zu einer entſchieden vortheilhaften Erwerbung ein Geldanlehen aufgenommen , oder

gum Vortheile des Ganzen eine Veräußerung oder Uustauſchung einzelner minder

bedeutender Beſtandtheile deſſelben vorgenommen wird. Es muß aber den Stãn :
den in jedem Jahre eine genaue Berechnung über den Erlös aus ſolchen Veräuße:

rungen und über defien Wiederverwendung zum Grundſtocke vorgelegt werden .

Luch iſt unter Veräußerung der Fall nicht begriffen , wenn vom Könige ein

heimfallendes Lehn zur Belohnung ausgezeichneter Verdienſte um den Staat wieder

verliehen wird.

$. 108. Das oben (§. 102.) erwähnte Sofdomainen -Cammergut iſt ein Pris

vateigenthum der königlichen Familie , deſſen Verwaltung und Benußung dem

Könige zuſteht; der Grundſtock darf nicht vermindert werden ; es gelten jedoch,
was die Aufnahme von Geldanlehen zu einer vortheilhaften Erwerbung und die

Veräußerung oder Austauſchung einzelner minder bedeutenden Beſtandtheile zum
Vortheile des Ganzen betrifft, die in dem vorigen §. bei dem Sammergute anges

gebenen Verwaltungsgrundſäße. Zu den allgemeinen Landeslaſten liefert das Hof

domainen -Cammergut ſeinen Beitrag , und zwar, ſo weit es bisher; ſteuerfrei war,

gleich andern früher ſteuerfreien Gütern . .

S . 109. Soweit der Ertrag des Cammergutes nicht zureicht , wird der Staats

bedarf durch Steuern beſtritten . Ohne Verwilligung der Stände tann weder in

Kriegs - noch in Friedenszeiten eine directe oder indirecte Steuer ausgeſchrieben

und erhoben werden .

§. 110 . Dem Unſinnen einer Steuerverwiligung muß jedesmal eine genaue

Nachweiſung über die Nothwendigkeit oder Nüglichkeit der zu machenden Wusga:

ben , über die Verwendung der früheren Staatseinnahmen und über die Unzuläng

lichkeit der Cammereinkünfte vorangehen . "

: $. 111. Zu dem Ende hat der Finanzminiſter den þauptetat ben Ständen

zur Prüfung vorzulegen . Die einzelnen Miniſter haben die Ausgaben für ihre

Miniſterien zu erläutern.

. 112. Der von den Ständen anerkannte und angenommene Sauptetat iſt

in der Regel auf 3 Jahre gültig.

§. 113. Die Verwilligung der Steuern darf nicht an Bedingungen geknüpft

werden , welche die Verwendung dieſer Steuern nicht unmittelbar betreffen .

$ . 114 . Die auf einen gewiſſen Zeitraum verwilligten Jahresſteuern werden

nach Ablaufe dieſes Zeitraumes , in gleichem Maße, auch im erſten Drittel des

folgenden Jahres auf Rechnung der neuen Verwilligung eingezogen .

§. 115 . Die Verwilligten Steuern werden auf die Umtskörperſchaften ausge

Tchrieben , und von dieſen ſowohl auf die einzelnen Gemeinden , als auch auf die

in keinem Gemeindeverbande ſtehenden Güterbeſiger vertheilt. Legtere liefern ihre

Steuerantheile unmittelbar an die Umtspflege.

S. 116 . Von den Umtspflegern , ſo wie von den Obereinbringern der indis

recten Steuern , werden die Steuergelder theils an die Staatscaſſe ; theils an die

Schuldenzahlung caffe , nach der deshalb bei der Verwilligung zu treffenden Ver:
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abſchiedung eingeliefert. Die erwähnten Steuereinnehmer ſind dafür verantwoorte

lich , daß ſie die eingehenden Steuergelder unter keinem Vorwande an eine andere,

als an die durch die Verabſchiedung beſtimmte Caſſe, oder auf eine von derſelben

im gefeßlichen Wege ausgeſtellte Unweiſung verabfolgen .

§. 117. Die höhere Leitung des Einzuges der directen und indirecten Steuern

iſt einer Centralbehörde übertragen . Dieſe hat die Accorde über indirecte Steuern

zu ſchließen , die Repartition der directen zu entwerfen , für deren Beitreibung zu

ſorgen , über Steuernachläſſe nach verabſchiedeten Grundfäßen Anträge zu machen ;

und dieſe , ſo wie die Steuerrepartitionen , dem Finanzminifterium vorzulegen .

. 118. Das Finanzminiſterium hat den Ständen die ihm vorgelegte Steuers

repartition , ſo wie monatlich den Caſſenbericht über die eingegangenen Steuern

und etwaigen Wusſtände, mitzutheilen .

. $. 119. Die Staatsſchuld , worunter auch diejenige begriffen iſt, welche ders

zeit noch auf den neuen Landestheilen haftet, iſt unter die Gewährleiſtung der

Stände geſtellt .

§. 120. Die Schulden Zahlungscaſſe wird nach den Normen eines zu verabs

Tchiedenden Statuts. von ſtändiſchen , durch die Regierung beſtätigten Beamten , . .

unter Leitung und Verantwortlichkeit der Stände, verwaltet.

ſ. 121. Es werden dem ſtändiſchen Ausſchuſſe monatliche Caſſenberichte ges

doppelt ausgefertigt übergeben , und jener hat jedesmal ein Eremplar dem Finanzs

miniſterium mitzutheilen .

§. 122. Der Regierung ſteht vermöge des Oberaufſichtsrechtes frei , von dem

Zuſtande dieſer Caſſe zu jeder Zeit Einſicht nehmen zu laſſen .

$. 123 . Die Jahresrechnung über dieſelbe -wird von einer königlichen und

ſtändiſchen Commiſſion abgehört , das Reſuítat aber öffentlich durch den Druck bes

kannt gemacht.

IX . Von den Landft änden.

8. 124 . Die Stände ſind berufen , die Rechte des Landes in dem durch die

Verfaſſung beſtimmten Verhältniſſe zum Regenten geltend zu machen . Bermöge

dieſes Berufes haben ſie bei Ausübung der Geſellgebungsgewalt durch ihre Einwillis

gung mitzuwirken , in Beziehung auf Mängel oder Mißbräuche, die ſich bei der

Staatsverwaltung ergeben , ihre Wünſche, Vorſtellungen und Beſchwerden dem

Könige vorzutragen , auch wegen verfaſſungswidrigerHandlungen Klage anzuſtellen ,

die nach gewiſſenhafter Prüfung für nothwendig erkannten Steuern zt verwilligen ,

und überhaupt das unzertrennliche Wohl des Königes und des Boterlandes mit

treuer Anhänglichkeit an die Grundſäge der Verfaſſung zu befördern ' .

§. 125. Angelegenheiten , welche, der ( . 124 .) angegebenen Beſtimmung zu :

folge, vor die geſammten Stände gehören , werden in keinem Falle , weder von

dem Könige und der Regierung noch von den Landſtänden und dem ſtändiſchen

Uusſchuſſe , an einzelne Stände gebracht, oder die Erklärungen einzelner ſtändiſcher

Mitglieder , Städte oder Oberamtsbezirke darüber eingefordert werden .

g. 126 . ' Der Geheimerath iſt die Behörde, durch welche ſowohl der König

ſeine Eröffnungen an die Stände erlaſſen wird , als auch lettere ihre Erklärungen ,

Bitten und Wünſche an den König zu bringen haben.

Der Geheimerath hat dieſelben jedesmal dem Könige vorzulegen , wenn er

nicht Unſtände dabei findet , welche ihn veranlaſſen , der der Vorlegung an den

König mit den Landſtänden Rücfprache zu nehmen .
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,

Die Anträge der Stände ſind von ihm mit ſeinen auf die Verfaſſung gegrün

deten Berichten und Gutachten zu begleiten .

§. 127 . Der König wird alle 3 Jahre die Verſammlung der Stände (Land
tag) einberufenz und außerordentlicherweiſe , ſo oft es zur Erledigung wichtiger

oder dringender landesangelegenbeiten erforderlich iſt.

Uuch werden bei jeder Regierungsveränderung die Stände innerhalb der erſten

vier Wochen verſammelt werden .

§ . 128 . Die Stände theilen ſich in zwei Sammern .

§. 129. Die erſte Cammer (Cammer der Standesherrn ) beſteht :

1 ) aus den Prinzen des königlichen Hauſes ;

2 ) aus den Häuptern der fürſtlichen und gräflichen Familien , und den Vertretern

· der ſtandesherrlichen Gemeinſchaften , auf deren Beſitungen vormals eine Reichs

• oder Kreistagsſtimme geruht hat ; .

3) aus den von dem Könige erblich oder auf Lebenszeit. ernannten Mitgliedern .

§. 130 . Zu erblichen Mitgliedern wird der König nur ſolche Gutsbeſiker aus
dem ſtandesherrlichen oder ritterſchaftlichen Adel ernennen , welche von einem mit

Fideicommiß belegten , nach dem Rechte der Erſtgeburt fich vererbenden Grunds

vermögen im Königreiche, nach Abzug der Zinſen aus den darauf haftenden Schul

den , eine jährliche Rente von ſechstauſend Gulden beziehen.

. 131 . Die lebenslänglichen Mitglieder werden vom Könige, ohne Nü& ficht
auf Geburt und Vermögen , aus den würdigſten Staatsbürgern ernannt.

. 132. Die Zahl ſämmtlicher von dem Könige erblich oder auf lebenslang

ernannten Mitglieder kann den dritten Theil der übrigen Mitglieder der erſten

Cammer nicht überſteigen.

$. 133. Die zweite Cammer ( Cammer der Abgeordneten ) iſt zuſammengefekt:

· 1) aus dreizehn Mitgliedern des ritterſchaftlichen Adels , welche von dieſem aus

ſeiner Mitte gewählt werden ; .

2 ) aus den ſechs proteſtantiſchen General- Superintendenten ;

3) aus dem Landesbiſchoffe , einem von dem Domcapitel aus deſſen Mitte gewähl

ten Mitgliede , und dem der Umtszeit nach älteſten Decan katholiſcher

Confeſſion ;

· 4 ) aus dem Kanzler der Landesuniverſität;

5 ) aus einem gewählten Abgeordneten von jeder der Städte Stuttgart, Tübingen ,
Ludwigsburg , Elwangen , ulm , Heilbronn und Reutlingen ;

6 ) aus einem gewählten Abgeordneten von jedem Oberamtsbezirke.

. §. 134 . Der Eintritt in die erſte Cammer geſchieht bei den Prinzen des
königlichen Hauſes und den übrigen erblichen Mitgliedern nach zurückgelegtem Alter

der Minderjährigkeit , deren Dauer bei den erſteren von der hausgeſeblichen , bei

den legteren von der gemeinrechtlichen Beſtimmung abhängt. ,

In die zweite Cammer kann keiner gewählt werden , welcher noch nicht das

dreißigſte Lebensjahr zurückgelegt hat. .

$. 135 . Die allgemeinen Erforderniſſe eines Mitglieds. der Ständeverſamms

: lung ſind folgende :

1 ) daſſelbe muß einem der drei chriftlichen Glaubensbekenntniſſe angehören , und

. das würtembergiſche Staatsbürgerrecht haben ;

2 ) daſſelbe darf weder in eine Criminalunterſuchung verflochten , noch durchges

richtliches Erkenntniß zur Dienſtentſegung , zur Feftungsſtrafe mit Zwang
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zu öffentlichen Arbeiten oder angemeſſener Beſchäftigung, oder zum Zuchthauſe

·verurtheilt worden , oder wegen eines angeſchuldigten Verbrechens blos von

der Inſtanz entbunden ſeyn ;

3 ) es darf kein Concurs gegen daſſelbe gerichtlich eröffnet fenn ; und ſelbſt nach

geendigtem Concursverfahren dauert ſeine unfähigkeit fort, wenn es wegen

Vermögenszerrüttung geſtraft worden iſt. Jedoch werden die erblichen Mit

glieder der erſten Cammer durch die Erkennung einer Debitcommiſſion von

der Stimmführung nicht ausgeſchloſſen , wenn ihnen eine Competenz von wes ,

nigſtens zweitauſend Gulden ausgefegt iſt. Endlich

4 ) darf ein Mitglied der Ständeverſammlung weder unter väterlicher Gewalt,

noch unter Vormundſchaft, noch unter Privat - Dienftherrſchaft ftehen .

§. 136 . Die dreizehn ritterſchaftlichen Mitglieder der zweiten Cammer wer:

den von den immatriculirten Befißern oder Sheilhabern der Rittergüter nach den

vier Kreiſen des Königreichs, in den Kreisſtädten , unter der Leitung des betrefa

fenden Regierungspräſidenten mit Zuziehung zweier Mitglieder der Ritterſchaft,

aus ſämmtlichen Mitgliedern ritterſchaftlicher Familien gewählt.

$. 137. Die Abgeordneten von den Städten , die eigenes Landſtandſchaftsrecht

haben , und von den Oberamtsbezirken , werden durch die beſteuerten Bürger jeder

einzelnen Gemeinde gewählt.

§. 138. Die Zahl der Wählenden verhält ſich zur Zahl der ſämmtlichen Bür:

ger einer Gemeinde, wie eins zu fieben , ſo daß z. B . auf 140 Bürger ( ungefähr

700 Einwohner) zwanzig Wahlmänner kommen .

§. 139. Zwei Drittheile der Wahlmänner beſtehen aus denjenigen Bürgern ,

welche im nächſtvorhergegangenen Finanzjahre die höchſte ordentliche directe Steuer ,

ſen es aus eigenem oder aus nußnießlichem Vermögen , an den Staat zu entrichten

hatten . Dieſe werden jedesmal vor Anſtellung einer Wahl von dem Ortsvorſteher

nebſt dem Steuereinbringer , dem Obmann des Bürgerausſchuſſes und dem Rathos

ſchreiber , oder , wenn deſſen Umt mit der Stelle eines Ortsvorſtehers vereiniat

iſt , dem erſten Gemeinderathe, aus dem Steuerregiſter, als Wahlmänner ausge:

zeichnet. . .

$. 140. Das lekte Drittheil der Wahlmänner wird von den übrigen Steuer:

contribuenten , unter der Leitung des Ortsvorſtehers mit Zuziehung der (S. 139.)

erwähnten Perſonen gewählt. Die Stimmen müſſen einzeln (im Durchgang) ab

gegeben werden.

$. 141. Die Liſte der Wahrmänner , ſowohl derjenigen , welche wegen der

Größe ihres Steuerantheiles von ſelbſt zur Wahl berechtigt ſind, alt der gewähl

ten , wird der Gemeinde bekannt gemacht.

S. 142. Zur Ausübung des Wahlrechtes jeder Urt werden eben die perfón :

lichen Eigenſchaften erfordert , welche nach §. 135. der Abzuordnende ſelbſt haben

muß, nur mit der Ausnahme, daß das Ulter der Volljährigkeit hinreicht.

8 . 143. Eine gültige Wahl kommt nur durch die Abſtimmung von wenig:

ſtens zwei Drittheilen der Wahlberechtigten zu Stande.

Die Ausübung des Wahlrechtes kann nicht durch einen Bevollmächtigten ge

schehen ; den Fall ausgenommen , wenn der Wahlberechtigte durch Dienſtverhälts

niſſe verhindert iſt , ſich am Wahlorte einzufinden .

$. 144 . Die Wahlen geſchehen nach relativer Stimmenmehrheit ; jedoch darf

dieſe niemals weniger als den dritten Theil der abgegebenen Stimmen betragen .

Nur in dem Falle des g. 140. findet die regtere Beſchränkung nicht Statt.
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find in unſebungehe auch einem anderswo.im Soment go

· Im Falle der Stimmengleichheit zwiſchen zwei Gewählten geht der Ältere dem
Jüngeren vor.

Niemand kann ſich ſelbſt die Stimme geben .

§. 145 . Wer in mehreren Kreiſen als Rittergutsbefißer , oder in mehreren

Orten als Gemeindebürger beſteuert wird , kann in mehreren Kreiſen oder Ges

meinden das Wahlrecht ausüben .

ſ. 146 . Wählbar iſt jeder , welchem die oben (§. 134 . und 135 .) vorgeſchries

benen Eigenſchaften nicht fehlen . Jedoch können Staatsdiener nicht innerhalb des

Bezirks ihrer Amtsverwaltung , und Kirchendiener nicht innerhalb des Oberamts:

bezirkes , in welchem ſie wohnen , gewählt werden , und eine anderwärts auf ſie

gefallene Wahl nur mit Genehmigung der ihnen vorgeſepten höchſten Behörde

annehmen .

Uuch können weder die Häupter der ſtandesherrlichen Familien , noch die Rita

tergutóbeſiger ( . 136 .) gewählt werden .

§. 147 . Die Wahlmänner eines Krciſes , eines Oberamts, oder einer Stadt,

find in Anſehung der Perſon des Abgeordneten nicht auf ihren Wahlbezirk be

ſchränkt ; fie können auch einem anderswo im Königreiche wohnenden Staatsbürger

ihre Stimme geben . Wer aber an mehreren Orten gewählt worden iſt , kann nur

Eine der auf ihn gefallenen Wahl annehmen .

. §. 148. Iritt der Fall ein , daß Vater und Sohn zugleich Mitglieder der

Ständeverſamm !ung werden , ſo wird , wenn der Vater nicht aus eigener Ent:

ſchließung zurücktritt , der Sohn durch denſelben ausgeſchloſſen .

§. 149. Was das Wahlverfahren betrifft , ſo müſſen von den Städten und

Oberamtsbezirken längſtens binnen acht Sagen von der Zeit an , da das Einberus

fungsreſcript zu ihrer amtlichen Kenntniß gekommen iſt , die Liſten ſämmtlicher

Wahlmänner an das Oberamt eingeſchickt werden ; worauf ſodann von lekterer

Behörde längſtens binnen zehn Tagen , von dem Empfange jenes Reſcripts an

gerechnet , ein Wahltermin zu beſtimmen iſt , deſſen Bekanntmachung acht Dage

vor dem Eintritte geſchehen muß.

§. 150 . Die Wahl geſchieht in der Amtsſtadt durch die perſönlich anweſenden

Wahlmänner , vermittelft der übergabe eines von ihnen geſchriebenen oder wenigs.

ſtens unterſchriebenen , oder, wenn der Wahlmann nicht ſchreiben kann, mit deſſen

beglaubigtem Handzeichen , ſtatt der Unterſchrift , verſehenen Stimmzettels .

§. 151. Die Leitung der Wahl ſteht dem Oberamtmanne zu , bei den zu eiges

ner Landſtandſchaften berechtigten Städten , unter Zuziehung eines aus wenigſtens

vier Perſonen beſtehenden Ausſchuſſes von dem Stadtrathe und dem Bürgeraus :

Ithufie ; bei den Oberamtsbezirken beſteht dieſer Ausſchuß aus vier Mitgliedern der

Umtsverſammlung, nebſt einem Mitgliede des Bürgerausſchuſſes von der Stadt

und einem von dem Lande ; das Protocol hat der betreffende Uctuar zu führen .

Die Mitglieder dieſes Ausſchuſſes ſind nicht wählbar in ihrem Bezirke , und

eben ſo wenig bei den Wahlen der Ritterſchaft die zur Leitung der Wahrhandlung

zuzuziehenden ritterſchaftlichen Mitglieder. (§. 136 .)

S. 152. Die Wahrhandlung darf nicht über drei Lage dauern , welche ſich in

ununterbrochener Reihe folgen müſſen .

§. 153. Kann oder wil der Gewählte die Wahl nicht annehmen , ſo kann

der nächſte in der Stimmenzahr für ihn eintreten , vorausgeſebt , daß dieſer nicht

weniger als den dritten Theil der abgelegten Stimmen erhalten hat ; außerdem

muß eine neue Wahl vorgenommen werden .
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Das Leßtere muß auch dann geſchehen , wenn nach bereits angenommenerWahr

die Stelle des Abgeordneten wieder erledigt wird. “

S. 154. Nach dem Schluſſe der Wahlhandlung muß für den Gewählten zu

deſſen legitimation eine Wahlurkunde mit der Unterſchrift ſämmtlicher zur Leitung

und Beurkundung der Wahl zugegen geweſenen Perſonen ausgefertigt werden .

· S. 155 . Der Gewählte iſt als Abgeordneter , nicht des einzelnen Wahlbezirs

kes , ſondern des ganzen Landes anzuſehen . . .

Es kann ihm daher auch keine Inſtruction , an welche er bei ſeinen künftigen

Ubſtimmungen in der Ständeverſammlung gebunden wäre , ertheilt werden .

§. 156 . Die Mitglieder beider Cammern haben ihr Stimmrecht in Perfon

auszuüben ; nur den erblichen Mitgliedern der erſten Sammer iſt geſtattet, ihre

Stimme einem andern in der Verſammlung anweſenden Mitgliede dieſer Sammer

oder einem Sohne, oder dem fonftigen präſumtiven Nachfolger in der Standesa

berrſchaft zu übertragen . .

Dieſes beſondere Recht der Stimmübertragung kann auf gleiche Weiſe auch

für einen wegen Minderjährigkeit oder anderer perſönlichen unfähigkeit unter Vors

mundſchaft ſtehenden Standesherrn von deſſen Vormunde ausgeübt werden .

In jedem Falle aber kann ein Mitglied der erſten Cammer oder ein Stells

vertreter deſſelben niemals mehr als eine übertragene Stimme führen .

g. 157. Ale 6 Jahre muß eine neue Wahl der Abgeordneten , welche nicht

amtshalber Siß und Stimme in der zweiten Cammer haben , porgenommen wers

den ; die bisherigen ſind wieder wählbar.

§. 158. Während dieſes ſechsjährigen Zeitraumes erfolgt der Austritt eines

Mitgliedes der Cammer , außer dem Falle des freiwilligen Entſchluſſes oder der

gerichtlich erkannten Ausſchließung ( . 199.), nur dann,'wenn

1) ein Mitglied das Grundvermögen , den Stand oder das Amt, worauf deſſen

Befähigung beruht , zu beſigen aufhört ;

2 ) wenn das Mitglied in der Zwiſchenzeit eine der oben (S. 135 .) feſtgeſegten

Eigenſchaften verliert.

In ſolchen Fäden wird , wenn das austretende Mitglied ein gewählter abges

ordneter war, eine neue Wahl von einem neuen Wahlcollegium vorgenommen .

§. 159 . Die Mitglieder beider Cammern haben ſich vor Eröffnung des Landa

tages zu legitimiren , und zu dem Ende einige Sage vor dem ' in dem Einberus

fungsreſcripte vorgeſchriebenen Termine an dem beſtimmten Orte der Verſammlung

fich einzufinden . Die Legitimation geſchieht für den erſten künftigen Landtag auf

die bisher übliche Weiſe , in der Folge aber bei dem ſtändiſchen Ausſchuſle (S. 187.)

durch Vorlegung des Einberufungsſchreibens, welches in dem ( f. 156.) erwähnten

Falle der Stimmübertragung mit der hierauf gerichteten volmacht begleitet ſeyn

muß, und vermittelft der Wahlurkunde.

Die zur Verſammlung aufs neue gewählten Mitglieder des Ausſchuſſes Terbſt

werden zur Prüfung ihrer eigenen Legitimation durch die zuerft legitimirten Ubs
geordneten erfekt .

Es hängt von dem Könige ab, zu dem legitimationsgeſchäfte Commiſſarien

abzuordnen .

$. 160. Die erſte Cammer wird durch die Anweſenheit der Hälfte, die zweite

Cammer durch das Erſcheinen von zwei Drittheilen ihrer Glieder als vollſtändig

beſegt angeſehen.

Der ſtåndiſche Ausſchuß hat am Tage vor dem in dem Einberufungsſchreiben
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beſtimmten Termine dem Geheimenrathe von dem Erfolge des Legitimationsgeſch& f=

teb , Anzeige zu machen .

Der König wird hierauf, wenn jene Zahl durch ſolche Abgeordnete erfűut iſt,

bei deren Legitimation ſich kein Anſtand . gefunden hat , den Landtag in den für

dieſen Fall vereinigten Cammern eröffnen ; wobei der vom Könige ernannte Präfi

dent der erſten Cammer , oder, wenn noch keiner ernannt iſt, derjenige, welcher

es bei der vorigen Verſammlung war, die Steưe des Vorſtandes vertritt.

Die legitimation der etwa ſpäter eintreffenden Mitglieder , ſo wie die Erles

digung der noch übrigen legitimationsanſtände, geſchieht bei der betreffenden Cams

mer. Das Reſultat muß dem Geheimenrathe'vorgelegt werden ; auch iſt der andern

Cammer davon Nachricht zu ertheilen . .

§. 161. Sollte bei Einberufung eines landtages eine der beiðen Cammern

nicht in der nach §. 160. erforderlichen Anzahl zuſammen kommen , ſo wird fie

als einwilligend in die Beſchlüſſe deč andern angeſehen . Jedoch ſteht es in dieſem

Falle den erſchienenen Mitgliedern der unvollzähligen Cammer frei, den Sißungen

der andern mit Stimmrecht beizuwohnen .

§. 162. In der erſten Cammer nehmen die Prinzen des königlichen Hauſes

den erſten Plaß ein ; auf ſie folgen die Standesherren , beide unter ſich nach ihrem

ſonſt beſtehenden Range ; ſodann die übrigen erblichen und die auf Lebenszeit vom
Könige ernannten Mitglieder , nach der Zeit ihrer Ernennung.

In der zweiten Cammer fißen die verſchiedenen Klaſſen , woraus ſie zuſama

mengeſegt iſt, in der g . 133. angegebenen Ordnung; unter den Gliedern jeder eins

zelnen Claſſe entſcheidet , je nach Beſchaffenheit derſelben , das Umts- oder Lebens.

alter , und unter den Geiſtlichen katholiſcher Confeſſion der Vorzug der Amtswürde.

Die Abſtimmungen geſchehen nach der Sikordnung, jedoch ſo , daß in der

zweiten Cammer bei dem Stimmenaufrufe immer zwiſchen den vier erſten und

den zwei übrigen Claſſen gewechſelt wird , bis jene erſchöpft ſind.

f . 163. Jedes Mitglied der erſten und der zweiten Cammer hat bei ſeinem

erſtmaligen Eintritte in diefelbe den Ständeeid abzulegen . Dieſer lautet ſo :

Ich ſchwöre, die Verfaſſung heilig zu halten , und in der Ctändevers

ſammlung das unzertrennliche Wohl des Königes und des Vaterlandes ,

ohne alle Nebenrüdſicht, nach meiner eigenen überzeugung , treu und

gewiſſenhaft zu berathen . So wahr mir Gott helfe !

Der Ständeeid wird von einem bei Eröffnung eines Landtages neu eintreten

ben Mitgliede in die Bände des Königes ſelbſt , oder des zur Eröffnung bevoll:

mächtigten Miniſters , außerdem in die Bände des Präſidenten einer jeden Cammer

abgelegt.

$ . 164 . Der Vorſtand der Ständeverſammlung beſteht aus einem Präſidenten

und einem Bicepräſidenten in jeder der beiden Sammern. Das Umt deſſelben

dauert bis zum Ablaufe des rechsjährigen Zeitraumes (S . 157.) .

Den Präſidenten der erſten Sammer ernennt der König ohne Vorſchlag ; für

die Stelle des Vicepräſidenten werden von der erſten Cammer drei ſtandesherrliche

Mitglieder durch abſolute Stimmenmehrheit gewählt , aus welchen der König eins

ernennt.

Ebenſo wählt die zweite Cammer aus ihrer Mitte , ohne Unterſchied der

Claſſen , drei Mitglieder zur Stelle ihres Präſidenten , und wenn hierauf die kö

nigliche Ernennung erfolgt iſt , auf gleiche Art zu dem Umte des Vicepräſidenten ,

welchen der König ebenfalls aus den hiezu vorgeſchlagenen drei Mitgliedern ernennt.
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Rommt nach Ablauf des Pechsjährigen Zeitraumes die zweite Cammer zum

Erſtenmale zuſammen , oder ſollte ſonſt der Fall eintreten , daß bei derſelben beide ,

Präſidialſtellen zugleich erledigt wären , ſo vertritt bis zur Ernennung des Präſis

denten das älteſte rechtsgelehrte Mitglied die Stelle des Vorſtandes.

Iede der Cammern wählt auf die Dauer eines Landtages einen oder mehrere

Secretaire aus ihrer Mitte.

$. 165. Der Präſident einer jeden Cammer ſorgt für die Aufrechthaltung

der Ordnung, beſtimmt die Sigungstage, eröffnet und ſchließt die Sißungen ,

ordnet den Gang der Verhandlungen und leitet die Berathungen und 2bſtimmungen .

§. 166 . Die Mitglieder der Cammern ſind verbunden , jeder Sigung beizus

wohnen ; im Falle eines gegründeten Kinderniſſes haben ſie ſolches dem Präſidens

ten anzuzeigen. . .

Während der Dauer der Verſammlung dürfen ſie ſich nicht ohne Erlaubniß

des Präſidenten entfernen , und bei einer über acht Jage dauernden Abweſenheit

nicht ohne Bewilligung der Sammer; jedoch kann der Präſident in beſonders

dringenden Fällen auch einen ſolchen längern Urlaub ertheilen , hat aber davon der

Cammer in der folgenden Sißung Renntniß zu geben .

$. 167. Die Sigungen der zweiten Cammer ſind öffentlich ; auch hat ſie ihre

Verhandlungen durch den Druck bekannt zu machen . Von der erſten Cammer

muß wenigſtens das Lektere geſchehen .

Die Zuhörer , die ein Zeichen des Beifalls oder der Mißbilligung geben , wers

den unverzüglich entfernt.

S. 168. Die Situngen werden geheim , theils auf das Begehren der Minis

ſter und königlichen Comiſſarien bei Vorträgen , die ſie, ihrer Erklärung nach , im

Namen des Königes zu machen haben , und welche nur im Falle einer ſolchen

Erklärung für amtliche Äußerungen zu halten ſind; theils auf den Antrag von

wenigſtens drei Mitgliedern , wenn dieſen , nach vorläufigem Abtritte der Zuhörer,

die Mehrheit der Cammer beiſtimmt.

$. 169. Die Miniſter ſind befugt, den Verhandlungen der beiden Cammern

beizuwohnen und an den Berathſchlagungen Theil zu nehmen . Sie können ſich

auch von andern Staatsdienern begleiten laſſen , welche etwa den vorliegenden Ses .

genſtand beſonders bearbeitet haben , oder ſonſt vorzügliche Kenntniß davon beſigen .

an den Sigungen der ſtändiſchen Commiſſionen ſteht ihnen im Falle einer aus:

drücklichen Einladung gleichfalls Sheilnahme zu .

. 170. Deputationen kann die Ständeverſammlung weder annehmen , noch

ohne Erlaubniß des Königes abordnen .
8. 171. Nur den Miniſtern oder königlichen Commiſſarien , den Berichter :

ftattern der ſtändiſchen Commiſſionen und den Mitgliedern , welche einen Gegen

ſtand zur Beratung in Antrag zu bringen (eine Motion zu machen ) haben , ſteht

die Befugniß zu , ſchriftliche Neden in der Verſammlung abzuleſen . Uußerdem

finden blos mündliche Vorträge Statt.

§. 172. Geſegesentwürfe können nur von dem Könige an die Stände, nicht

von den Ständen an den König gebracht werden. Den Ständen iſt aber unbes

nommen , im Wege der Petition auf neue Geſeße ſowohl, als auf übänderung

oder Aufhebung der beſtehenden anzutragen .

Der König allein ſanctionirt und verkündet die Gereße unter Unführung der

Vernehmung des Geheimenrathes und der erfolgten Zuſtimmung der Stände.

$. 173. In der Regel ſou kein Gegenſtand der Berathung in derſelben Sis



gung, worin der Antrag dazu gemacht wird , zur Verhandlung und Abſtimmung

gebracht werden . Wenn jedoch drei Viertheile der Mitglieder einſtimmen , kann

ein Gegenſtand für ſo dringend oder ſo unwichtig erklärt werden , daß von jener

Regel abgegangen werden darf.

Königliche Anträge find, ehe ſie zur Berathung in der Verſammlung kommen

können , an Commiſſionen zu verweiſen , welche über deren Inhalt Vortrag zu ers

ſtatten haben . .

§. 174 . Bei der Abſtimmung iſt der Antrag , mit den während der Berath

Tchlagung in Vorwurf gekommenen Modificationen , in einzelne , einfache Fragen

ſo aufzulöſen , daß jedes Mitglied durch bloße Bejahung oder Verneinung ſeine

Stimme abgeben kann .

§. 175. Zu Faſſung eines gültigen Beſchluſſes wird in jeder Cammer die

zur vollſtändigen Belegung derſelben (S. 160.) nothwendige Anzahl von Mitgliedern

erfordert.

. . S. 176. Die Beſchlüſſe werden nach der Stimmenmehrheit, welche nach Bes

ſchaffenheit des Gegenſtandes eine abſolute oder relative feyn kann , abgefaßt , ſo

daß im Falle der Stimmengleichheit der Präſident den Uusſchlag giebt. Wenn

jedoch von Abänderung irgend eines Punctes der Verfaſſung die Rede iſt , ſo iſt

die Beiſtimmung von zwei Drittheilen der anweſenden Mitglieder in beiden Cams

mern nothwendig.

$. 177. Die zum Wirkungskreiſe der Stände gehörigen Angelegenheiten wers

den in jeder Cammer beſonders verhandelt. Doch können , um eine Ausgleichung

verſchiedener Anſichten zu verſuchen , beide Cammern ſich mit einander zu vertraus

lichen Beſprechungen , ohne Protocollführung und Beſchlußnahme, vereinigen .

§. 178 . Es hängt von dem Könige ab, die Geſebesentwürfe oder andere

Vorſchläge an die erſte oder an die zweite Cammer" zu bringen , ausgenommen

wenn ſie Verwilligung von Abgaben betreffen ; in welchem Falle ſolche immer zus

erft an die zweite Sammer gelangen .

§. 179. Die von der einen Cammer gefaßten Beſchlüſſe werden der andern

zu gleichmäßiger Berathung mitgetheilt. Nur zur Ausübung des Rechts der Petis

tionen und Beſchwerden , ſo wie zu einer Anklage wegen verlegter Verfaſſung

(§. 199.), iſt jede Cammer auch einzeln berechtigt.

§. 180. Die Cammer, an welche die Mittheilung geſchieht , kann den Antrag

der mittheilenden verwerfen oder annehmen , und zwar entweder unbedingt, oder

mit beigefügten Modificationen . Die Verwerfung muß aber jederzeit mit uns

führung der Gründe geſchehen . .

g. 181. Von der vorſtehenden Regel (S. 180.) macht die Abgabenverwilligung
eine Ausnahme in folgenden Puncten :

1 ) Eine Abgabenverwilligung wird in der zweiten Cammer , nach der von ihr

in Gemäßheit der g. 110 . vorgenommenen Unterſuchung, in Berathung gezos

gen , und nach vorgängiger vertraulicher Beſprechung mit der erſten Cammer

(8. 177.), Beſchluß darüber in der zweiten gefaßt ;

2 ) dieſer Beſchluß wird ſodann der erſten Cammer mitgetheilt , welche denſelben

- nur im Ganzen , ohne Änderung, annehmen oder verwerfen kann ;

3 ) erfolgt das legtere, ſo werden die bejahenden und die verneinenden Stimmen

beider Cammern zuſammengezählt , und nach der Mehrheit fämmtlicher Stim

men wird alsdann der Ständebeſchluß abgefaßt. Würde in dieſem FalleStim
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mengleichheit eintreten , ſo hat der Präſident der zweiten Cammer die Ents
Tcheidung.

8 . 182 . In allen andern Fällen gilt der Grundſaß , daß nur ſolche Beſchlüfte,

worüber beide Cammern , nach gegenſeitiger Mittheilung, einverſtanden ſind , an

den König gebracht und von dem Könige beſtätigt werden können .

$. 183. Der von der einen Sammer verworfene Antrag der andern kann

auf demſelben Landtage nicht wiederholt werden . Wird aber ein ſolcher Antrag

bei der nächſten Ständeverſammlung erneuert und abermals verworfen , ſo treten

die zwei Sammern zu einer vertraulichen Beſprechung über den Gegenſtand zu:

ſammen . Sollte auch hiedurch die Verſchiedenheit der Anſichten nicht ausgeglichen

werden , ſo haben die Cammern , wenn die Frage einen ihnen von dem Könige

zugekommenen Gegenſtand betrifft , ihre Nichtübereinſtimmung dem Könige blos

anzuzeigen , wofern ſie nicht mit einander übereinkommen , die Entſcheidung dem

Könige zu überlaſſen .

$. 184. Rein Mitglied der beiden Cammern kann während der Dauer der

Ständeverſammlung ohne Einwilligung der betreffenden Cammer zu Verhaft ges

bracht werden , den Fall der Ergreifung auf friſcher Ihat wegen eines Verbrechens

ausgenommen. In lekterem Falle iſt aber die Cammer von der geſchehenen Ber :

haftung, mit Angabe des Grundes , unverzüglich in Kenntniß zu legen .

&. 185 . Niemand kann wegen ſeiner , in der Ständeverſammlung gehaltenen

Vorträge und gegebenen Abſtimmungen zur Verantwortung gezogen werden . Jedoch

ſind Beleidigungen oder Verläumdungen der Regierung, der Ständeverſammlung

oder einzelner Perſonen der Beſtrafung nach den beſtehenden Gefeßen in dem ors

dentlichen Wege des Rechtes unterworfen.

Verfehlungen gegen die Gefeße des Unſtandes oder der innern Polizei, oder

gegen die Geſchäftsvorſchriften , hat der Präſident zu bemerken , und, wenn ſie bes

deutend ſind , ſolche zur Kenntniß der Cammer zu bringen , welche nach Beſchaffen :

heit der Umſtände ihre Mißbilligung ausdrücken , Verweis ertheilen , oder auch

Widerruf verlangen kann .

§. 186 . Der König eröffnet und entläßt die Ständeverſammlung entweder in

eigener Perſon , oder durch einen dazu bevollmächtigten Miniſter. :

Dem Könige ſteht auch das Recht zu , die Verſammlung zu vertagen oder

ganz aufzulöſen .

Im Falle der Auflöſung wird ſpäteſtens binnen fechs Monaten eine neue Vers
ſammlung einberufen werden ; es iſt hiezu eine neue Wahlder Abgeordneten nöthia ,

bei welcher jedoch die vorigen Mitglieder wieder gewählt werden können.

& 187. So lange die Stände nicht verſammelt ſind , beſteht , als Stellver:

treter derſelben , ein Uusſchuß für diejenigen Geſchäfte , deren Beſorgung von einem

Landtage zum andern zur ununterbrochenen Wirkſamkeit der Repräſentation des lan

des nothwendig iſt. .

§. 188. In dieſer Hinſicht liegt dem Uusſchuſſe ob, die ihm , nada der. Ver:

faſſung, zur Erhaltung derſelben zuſtehenden Mittel in Anwendung zu bringen ,

und hievon bei wichtigen Angelegenheiten die in dem Königreiche wohnenden Stän :

demitglieder in Kenntniß zu leben , in den geeigneten Fällen bei der höchſten Staats

behörde Vorſtellungen , Verwahrungen und Beſchwerden einzureichen , und nach

Erforderniß der Umſtände, beſonders wenn es ſich von der Anklage der Miniſter

handelt, um Einberufung einer außerordentlichen Ständeverſammlung zu bitten ,
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welche in legterem Falle nie verweigert werden wird, wenn der Grund der Ans

klage und die Dringlichkeit derſelben gehörig nachgewieſen iſt.

Außerdem hat der Ausſchuß am Ende der in die Zwiſchenzeit fallenden Finanzs

jahre nach Maßgabe deſſen , was g. 110. feſtgeſeßt iſt, die richtige , der Verabs
ſchiedung angemeſſene Verwendung der verwiligten Steuern in dem verfloſſenen

Iahre zu prüfen , und den Etat des künftigen Jahres mit dem Finanzminiſterium

zu berathen. Uuch ſteht dem Ausſchuſſe die Aufſicht über die Verwaltung der
Staatsſchulden Zahlungscaſſe zu .

Insbeſondere gehört es zu ſeinem Wirkungskreiſe , die für eine Ständever

ſammlung ſich eignenden Geſchäftsgegenſtände , namentlich die Erörterungen vors

gelegter Gefegesentwürfe, zur künftigen Berathung vorzubereiten , und für die

Vollziehung der landſtändiſchen Beſchlüſſe Sorge zu tragen.

§. 189. Dagegen kann ſich der Ausſchuß auf ſolche Gegenſtände , welche ver

faſſungsmäßig eine Verabſchiedung mit den Ständen erfordern , namentlich auf

Gefeßgebungsanträge , Steuerverwilligungen , Schuldenübernahmen und Militairs

aushebungen , nicht anders als auf eine vorbereitende Weiſe einlaſſen .

S. 190. Der ſtändiſche Zusſchuß beſteht aus zwölf Perſonen , nämlich den

Präſidenten der beiden Cammern , zwei Mitgliedern aus der erſten und acht aus

der zweiten Cammer. Die Wahl derſelben geſchieht von den zu dieſem Zwecke vers

einigten Cammern nach relativer Stimmenmehrheit auf die Zeit von einem ordents

lichen Landtage zum andern (auf drei Jahre), und iſt jedesmal dem Könige anzu :

zeigen .

Ein in der Zwiſchenzeit abgehendes Ausſchußmitglied wird von der nächſten

Verſammlung der Stände wieder definitiv erlebt ; bis dahin rückt an deſſen Stelle

dasjenige Ständemitglied ein , welches bei der legten Ausſchußwahl die meiſten

Stimmen nach den Gewählten erhalten hatte.

In Verhinderung der Präſidenten treten die Wicepräſidenten für ſie ein ; find

lektere ſchon Mitglieder des Ausſchuſſes , ſo werden deren Stellen auf die ſo eben

feſtgeſepte Weiſe erfekt.

Sechs Mitglieder des Ausſchuſſes , die Präſidenten der beiden Cammern mit

eingeſchloſſen , müſſen in Stuttgart anweſend ſeyn . Die übrigen ſechs Mitglieder

können außerhalb Stuttgart ihre Wohnungen haben , und werden , ſo oft es die

Umſtände erfordern , von den Unweſenden einberufen .

§ . 191. Bei jeder Ständeverſammlung hat der Ausſchuß über dasjenige, was

von ihm in der Zwiſchenzeit verhandeltworden iſt, in einem Zuſammentritte beider

Cammern Rechenſchaft abzulegen .

§. 192. Die Verrichtungen des Ausſchuſſes hören mit der Eröffnung eines

neuen Landtages auf, und werden nach einer bloßen Vertagung deſſelben , oder

nach Beendigung einer außerordentlichen Ständeverſammlung , wieder fortgeſekt.

Bei der Auflöſung eines jeden Landtages und bei der Entlaſſung eines ordenta

lidhen muß ein neuer Ausſchuß gewählt werden , wobei die vorigen Mitglieder

wieder wählbar ſind. Zu dieſer Wahl wird den Ständen jedesmal , auch bei einer

Auflöſung der Verſammlung, die erforderliche Situng noch geſtattet.

Sollten außerordentliche umftände es ihnen unmöglich machen , dieſe Sißung

noch zu halten , ſo haben die bisherigen Mitglieder oder deren Stellvertreter (g. 190.),

ſo ferne ſie zugleich Ständemitglieder ſind, die Verrichtungen des Uusſchußcolles

giums wieder zu übernehmen .

§. 193. Das ftändiſche Umtsperſonal beſteht, außer den Beamten der Schuls
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den - Zahlungscaſſe , für beide Cammern aus einem Archivar, für jede Cammer

aus einem Regiſtrator und den erforderlichen Cangelliſten ; die Regiſtratoren haben

zugleich bei dem Nusſduſſe das Secretariat zu verſehen .

Sede Cammer wählt ihren Regiſtrator und Canzelliften ; die Beamten der

Schulden - Zahlungscaſſe, ſo wie der Urchivar , werden von den hiezu vereinigten

Cammern gewählt.

Dem Könige iſt die Beſtellung der Caffenbeamten , des Urchivars und der

Regiſtratoren zur Beſtätigung vorzulegen , und von der Wahl der Canzelliſten An

zeige zu machen .

Die Dienſtentlaſſung dieſer Beamten geſchieht auf gleiche Art, wie deren Ans

ſtellung, durch die einzelnen oder durch die vereinigten Cammern , und richtet ſich

im übrigen nach den deshalb bei den königlichen Beamten geltenden Gefeßen .

Die Annahme und Entlaſſung der ſtändiſchen Canzeleidiener hängt von dem

Präſidenten ab .

Das geſammte Amts - und Dienſtperſonal fteht bei nicht verſammeltem Land

tage unter der Aufſicht und den Befehlen des Ausſchuſſes , welcher auch in der

Zwiſchenzeit die erforderlichen Umtsverweſer zu beſtellen , und ungetreue oder ſonſt

ſich vergehende Diener in den geſeblichen Fällen den Gerichten zu übergeben hat.

§. 194. Eine eigene ſtändiſche Caſſe , welche die für ſie jedesmalzugleich mit

dem Finanzetat zu verabſchiedende Summe aus der Staatscaffe in beſtimmten

Raten erhält , beſtreitet den ſtändiſchen Aufwand.

Sieher gehören die Jaggelder und Reiſekoſten der Mitglieder der Ständever

ſammlung, die Beſoldungen der ſtändiſchen Ausſchußmitglieder , Beamten und Dies

ner , die Belohnungen derjenigen , welche durch beſondere Aufträge der Stände oder

des ſtändiſchen Ausſchuſſes bemüht geweſen ſind, die unterhaltung einer angemeſſes

nen Bücherſammlung , die Sanzeleitoſten überhaupt, und andere mit der Geſchäfts

führung verbundene Uusgaben .

Die jährliche Caſſenrechnung, welche mit Angabe aller einzelnen Einnahmen

und Ausgaben zu führen iſt, wird von einer beſondern ſtändiſchen Commiſſion pro

birt, in der Ständeverſammlung zum Vortrage gebracht , und von dieſer juſtificirt.

Jedes Mitglied der Verſammlung kann die eigene Einſicht dieſer Rechnung vers

langen ,

Die Beſoldungen der Mitglieder und der Beamten des Ausſchuſſes , ſo wie

die Jaggelder und Reiſekoſten der Ständemitglieder , werden durch Verabſchiedung

beſtimmt werden .

Die nicht in Stuttgart anweſenden Mitglieder des Ausſchuſſes erhalten , wenn

ſie einberufen werden , gleiche Diäten und Reiſegelder , wie die Ständemitglieder,

und beziehen ſolche aus der ſtändiſchen Caſſe.

X . Von dem Staatsgerichtshofe.

§. 195. Zum gerichtlichen Schuge der Verfaſſung wird ein Staatsgericht 62

bof errichtet. Dieſe Behörde erkennt über Unternehmungen , welche auf den Um :

ſturz der Verfaſſung gerichtet ſind , und über Verlegung einzelner Puncte der
Verfaſſung.

. 196 . Der Staatsgerichtshof beſteht aus einem Präſidenten , welcher von

dem Könige aus den erſten Vorſtänden der höheren Gerichte ernannt wird, und

aus zwölf Richtern , wovon der König die Hälfte aus den Mitgliedern jener Gea
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richte ernennt, die Ständeverſammlung aber die andere Hälfte nebſt drei Stella

vertretern im Zuſammentritte beider Cammern außerhalb ihrer Mitte wählt.

unter den ſtändiſchen Mitgliedern müſſen wenigſtens zwei Rechtsgelehrte ſeyn ,

welche auch , mit Vorbehalt der Einwilligung des Königes , aus königlichen Staats.

dienern gewählt werden können . Außerdem müſſen die Mitglieder alle zur Stelle

eines Ständemitgliedes erforderlichen Eigenſchaften haben .

Das Canzeleiperſonal wird aus dem Obertribunale genommen .

§. 197. Sämmtliche Richter werden für dieſen ihren Beruf beſonders vers

pflichtet , und können gleich den übrigen Juſtizbeamten nur durch urtheilsſpruch

ihrer Stelle als Mitglieder dieſes Gerichtshofes entſekt werden . Nimmt jedodh

ein ſtändiſcher Richter ein Staatsamt an , ſo hört er dadurch auf, Mitglied dieſer

Stelle zu ſeyn , kann aber von der Ständeverſammlung wieder gewählt werden.

Ebenſo tritt ein vom Könige ernanntes Mitglied aus dem Gerichte, wenn es aufs

hört , ſein richterliches Hauptamtzu bekleiden .

§. 198 . Das Gericht verſammelt ſich auf Einberufung durch den Präſidenten ,

welche von dieſem ſogleich geſchehen muß, wenn er dazu ,einen von dem Juſtizmi:

niſter contraſignirten Befehl des Königes oder eine Uufforderung mit. Ungabe des

Gegenſtandes von einer der beiden Sammern durch deren Präſidenten erhält.

Das Gericht löft fich auf, wenn der Proceß geendigt iſt. Der Präſident hat

für die Vollziehung der Beſchlüſſe zu ſorgen , und in Anſtandsfällen das Gericht

wieder zu verſammeln .

§. 199. Eine Anklage vor dem Staatsgerichtshofe, wegen der oben (g. 195.)

erwähnten Handlungen, kann geſchehen von der Regierung gegen einzelne Mitglieder

der Stände und des Ausſchuſſes , und von den Ständen ſowohl gegen Miniſter und

Departementschefs als gegen einzelne Mitglieder und höhere Beamten der Ständer

verſammlung. Andere Staatsdiener , als Miniſter und Departementschefs , können

vor dieſem Gerichte nicht angeklagt werden , außer wegen übertretung der g. 53.

enthaltenen Vorſchrift.

Anklage und Vertheidigung geſchieht öffentlich. Die Protocolle werden mit

den Abſtimmungen und Beſchlüſſen durch den Druck bekannt gemacht.

§. 200. Wenn es erforderlich iſt, Inquirenten zu beſtellen , ſo wählt der Ge

richtshof dieſelben aus den Räthen der Criminalgerichte. Der Unterſuchung hat

jedesmal ein königliches und ein ſtändiſches Mitglied des Gerichtshofes beizuwohnen .

g . 201. Es werden jedesmal zwei Referenten beſtellt. Ift der erſte Referent

ein königlicher Richter , ſo muß der Correferent ein ſtändiſcher ſeyn , und umgekehrt.

§. 202 . Bei jedem Beſchluſſe muß eine gleiche Unzahl von königlichen und

ſtändiſchen Richtern anweſend ſeyn . Sollte durch Zufall eine ungleichheit der Zahı

eintreten , welche nicht ſogleich durch anderweitige Ernennung oder Eintritt eines

Stellvertreters gehoben werden könnte, ſo tritt der Jüngſte im Dienſte von der

überzählenden Seite aus ; doch darf die Zahl der Richter nie unter zehn ſeyn.

Im Verhinderungsfalle vertritt die Stelle des Präſidenten der erſte königliche

Richter.

Dem Präſidenten ſteht keine Stimme zu ; im Falle der Stimmengleichheit

· entſcheidet die für den Angeklagten günſtigere Meinung.

S. 203. Die Strafbefugniß des Gerichtshofes erſtreckt ſich nur auf Verweiſe

und Geldſtrafen , auf Suſpenſion und Entfernung vom Umte , auf zeitliche oder

immerwährende Lusſchließung von der Landſtandſchaft.

Wenn dieſes Gericht die höchſte in ſeiner Competenz liegende Strafe erkannt

8 *
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hat, ohne eine weitere ausdrücklich auszuſchließen ; fo bleibt den ordentlichen Ges -

richten vorbehalten , gegen den Verurtheilten ein weiteres Verfahren von Umtsa

wegen eintreten zu laſſen.

§ . 204. Gegen den Ausſpruch des Staatsgerichtshofes findet keine Appellas

tion ſtatt , ſondern nur das Rechtsmittel der Reviſion und der Wiedereinſeßung

in den vorigen Stand.

$. 205 . Der König wird nicht nur die Unterſuchung niemals hemmen , ſons'

dern auch das ihm zuſtehende Begnadigungsrecht nie dahin ausdehnen , daß ein

von dieſem Gerichte in die Entfernung vom Umte verurtheilter Staatsdiener in

ſeiner bisherigen Stelle gelaſſen , oder daß derſelbe in einem andern Juſtiz - oder

Staatsverwaltungsamte angeſtellt würde, es wäre denn , daß in Rückſicht auf

Wiederanſtellung das gerichtliche Erkenntniß einen ausdrücklichen Vorbehalt zu

Gunſten des Verurtheilten enthielte.

. Wie nun die vorſtehenden Beſtimmungen von nun an die Staatsgrundvers

faſſung unſeres Königreichs enthalten ; lo geloben Wir hiemit bei unſerer

Königlichen Würde, für uns und unſere Nachfolger in der Regierung, den ges

genwärtigen Vertrag feſt und unverbrüchlich nicht nur für uns Selbft zu halten

und zu erfüllen , ſondern auch gegen alle Eingriffe und Verlegungen zu ſchügen

und bei Kräften zu erhalten .

Zu deſſen Urkunde haben Wir denſelben eigenhändig unterzeichnet , und mit

unſerem großen Königlichen Inſiegel verſehen laſſen .

So geſchehen in unſerer þaupt- und Reſidenzſtadt Stuttgart an dem fünf

und zwanzigſten Lage des Monats September im eintauſend achthundert und

neunzehnten Jahre, unſerer Königlichen Regierung im dritten .

(Unterzeichnet) Wilhelm . -

( L . S .)

Auf Befehl des Königs :

der Staatsſecretair .

(Unterzeichnet) Wellnagel.



Königreich Hannover .

Patent vom 7. December 1819 , die Verfaſſung der allgemeinen

Ståndeverſammlung des Königreichs betreffend.

Georg, Prinz Regent 2 . Nachdem wir der proviſoriſchen allgemeinen

Ständeverſammlung die Grundzüge, nach welchen Wir mit möglichſter Berückſicha

tigung der bisherigen landſtändiſchen Verfaſſung der einzelnen Provinzen , auch mit

Beachtung der durch die Wiener Congreß - und deutſche Bundesacte beſtimmten

Vereinigung der vormals getrennten Provinzen zu einem Königreiche , und der

nach Auflöſung des römiſch -deutſchen Reichs , an die Fürſten deſſelben übergegan

genen Souveränitätsrechte, die bleibende allgemeine Ständeverſammlung zuſama

menzuſegen beabſichtigten , mitgetheilt und über die dabei feſtzuſeßenden ſpeciellen

Beſtimmungen deren Anſichten vernommen , auch in unſehung der Puncte, bei

welchen eine Ubänderung von derſelben in Antrag gebracht worden , deren Wünſche

thunlichſt berückſichtigt und darüber den ſämmtlichen Landſchaften ſowohl durch unſer

Reſcript vom 26 . October 8 . I ., als durch die Eröffnung unſers Cabinetsminis

fteriums vom 11. November 8 . I . Únſere Entſchließung bereits zu erkennen gegeben ,

und nach gnädigſter Uuflöſung der bisherigen proviſoriſchen allgemeinen Ständes

verſammlung eine neue Landtagsverſammlung zuſammenberufen haben ; ſo finden

Wir nunmehr uns bewogen , über die Verfaſſung und Einrichtung derſelben Fola

gendes hiemit anzuordnen und feſtzuſehen :

§. 1. Die allgemeine Ständeverſammlung Tou künftig aus zwei Cammern

beſtehen , und theils aus perſönlich berechtigten Mitgliedern , theils aber aus ges

wählten Deputirten dergeſtalt zuſammengeſellt werden , als ſolches durch das ans

geſchloſſene (ichon bekannte) Verzeichniß von uns näher beſtimmt iſt.

§. 2 . Beide Cammern ſollen in ihren Rechten und Befugniſſen ſich gleich

Tern , und alle Anträge, welche von uns oder unſezm Cabinetsminiſterium an die

Stände des Königreichs ergehen , ſollen jederzeit an die geſammte allgemeine Stäna

deverſammlung gerichtet werden .

§ . 3 . Die Mitglieder beider Cammern müſſen :

. a. einer der drei, vermöge der Wiener Congreßacte völlig gleichgeſtellten , chriſts

lichen Confeſſionen zugethan ſeyn ;

6 . das 25 . Jahr vollendet haben ;

c. ein gewiſſes unabhängiges Vermögen beſigen , in ſo fern ihnen nicht vermöge

ihres Umtes ein Sie in der Ständeverſammlung zugeſtanden iſt. In dieſer

Beziehung wollen wir

* 1) nur ſolchen als Majoratsherren ein perſönliches erbliches Stimmrecht in

der erſten Cammer verleihen , die ein Majorat errichtet haben , welches

aus einem im Königreiche gelegenen Mitterſiße, nebſt andern ebenfalls im

lande belegenen , von gutsherrlichen Verbindlichkeiten befreiten Grungeigen
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thume don wenigſtens 6000 mg reiner Einkünfte beſteht und mit keinen

Soypotheken Beſchwert iſt. Sobald der lektere Fal bei einem Majorate,

mit welchem Wir dié Ausübung eines perſönlichen Stimmrechts verbunden

haben , eintreten ſollte ; To . Kann während der Zeit der Beſchwerung das

Stimmrecht nicht ausgeübt werden. So wie Wir übrigens über die Art

und Weiſe , wie die Majorate auf die feftgelebte Summe von Einkünften

zu errichten ſeyn werden , in vorkommenden einzelnen Fällen die nähere

Beſtimmung uns vorbehalten ; ſo erklären Wir zugleich hiemit ausdrücklich,

daß die Beilegung einer Birilſtimme keineswegs die unmittelbare Folge

eines ſolchen errichteten Majorats, ſondern vielmehr die Errichtung des

legtern nur die Bedingung ſeyn ſoll , unter welcher die Verleihung eines

erblichen Stimmrechts Statt finden wird.

2 ) Die auf die Dauer eines jeden Landtags erwählten Deputirten der Ritters

ſchaft , müſſen aus im Königreiche belegenem Grundeigenthume ein reines,

mit keinen öffentlichen oder gerichtlichen Hypotheken beſchwertes Einkoms

men von 600 api beſigen .

3) Die Deputirten der freien Grundbeſißer in der zweiten Cammer gleichfalls

aus im Lande belegenem Grundeigenthume ein jährliches reines Einkoms

men von 300 $ , und

4 ) die übrigen gewählten Deputirten der zweiten Sammer ein reines Ein

kommen von 300 a $ , es ſen aus im Königreiche belegenem Grundeigen

thume, oder im Lande radicirten Capitalien . In ullen dieſen Fällen bleibt

es lediglich den Wahlcorporationen überlaſſen , auf welche Weiſe ſie ſich

von dem Beſtande' dieſes Einkommens überzeugen wollen . We diejenigen

Grundeigenthümer , über deren Vermögen unter ihrer Verwaltung ein

Concurs ausgebrochen und noch anhängig iſt , können überall nicht 311

Mitgliedern der allgemeinen Ständeverſammlung gewählt , diejenigen aber,

welche den Concurs von ihren Vorfahren überkommen haben , in fo fern

als Deputirte zugelaſſen werden , als ſie übrigens dazu qualificirt ſind,

und namentlich das vorbeſtimmte Einkommen beſigen , wozu auch die von

ihnen zu beziehende Competenz gerechnet werden ſoll. Endlich find

d . auch Diejenigen ausgeſchloſſen , welche ihren Wohnſie im Königreiche nicht

haben , oder ſich im activen Dienſte eines fremden Landesherrn befinden , wo:

von Wir nur Diejenigen ausnehmen , welche in den Staaten der herzoglich

braunſchweigiſchen linie wohnen , und im Dienſte ſtehen , ſo lange'hierunter

das Reciprocum beobachtet werden wird. Auch findet dieſe Beſtimmung auf

die mediatiſirten Fürſten und Grafen keine Anwendung, indem dieſe ihren

Wohnfig nach Gefallen nehmen können . Denſelben wird außerdem das Vor:

recht zugeſtanden , daß ſie , im Falle der Minorennität, in der Verſammlung

durch ihren Vormund vertreten werden können , ſo fern dieſer aus demſelben

Hauſe ſeyn , und alle den mediatiſirten Fürſten conſervirten Rechte ausführen

wird.

§ . 4 . Die zur allgemeinen Ständeverſammlung berufenen Stifter , gleichwie

auch die Landesuniverſität und die Conſiſtorien , ſind in der Wahl ihres Deputir

ten nicht auf Mitglieder ihrer Corporationen beſchränkt , ſondern haben die Bes

fugniß , auch außerhalb derſelben diejenigen Perſonen zu wählen , welchen ſie ihr

zutrauen ſchenken , vorausgeſeßt, daß felbige nach der in dem vorſtehenden Artikel

enthaltenen Beſtimmungen überhaupt qualificirt fint. .
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§. 5. Eine gleiche Wahlfreiheit wird auch den Städten verliehen und dabei

beſtimmt, daß die Wahl des Deputirten von dem Magiſtrate und den Repräſen

tanten der Bürgerſchaft gemeinſchaftlich vorgenommen werden , und die Concurrenz

der lettern nach der in jeder Stadt beſtehenden Verfaſſung ſich richten ſolle . Würde

jedoch in der einen oder der andern Stadt über die Art der Theilnahme der Bür:

gerſchaft an dergleichen Wahlen noch keine feſte Beſtimmung vorhanden ſeyn To
foll von Seite der Bürgerſchaft eine, mit der Zahl der in dem Magiſtrate vor:

handenen ſtimmfähigen Perſonen übereinkommende , Unzahl von Repräſentanten bei

der Wahl des Deputirten zur ' allgemeinen Landtagsverſammlung zugezogen und

zur Abſtimmung zugelaſſen werden .

§. 6 . über alle, das ganze Königreich betreffenden , zur ſtändiſchen Berathung

verfaſſungsmäßig gehörenden Gegenſtände wird nur mit den allgemeinen Ständen
des Königreichs communicirt; dagegen alle diejenigen Angelegenheiten , welche nur

die eine oder die andere Provinz angehen und zu einer ſtändiſchen Berathung gea

eignet ſind , auch fernerhin an die betreffenden Provinziallandſchaften werden ge:

bracht werden . Und gleichwie es überhaupt keineswegs Unſere Abfidit iſt, eine

neue, auf Grundſägen , welche durch die Erfahrung noch nicht bewährt ſind , ges

bauete ſtändiſche Verfaſſung einzuführen ; alſo ſoll auch die allgemeine Ständever:

ſammlung im weſentlichen künftig dieſelben Rechte ausüben , welche früherhin den

einzelnen Provinziallandſchaften , ſo wie auch der bisherigen proviſoriſchen Stände:

verſammlung zugeſtanden haben , namentlich,das Recht der Verwilligung der , behuf

der Bedürfniſſe des Staats erforderlichen Steuern , und der Mitverwaltung der :

ſelben unter verfaſſungsmäßiger Concurrenz und Aufſicht der Landesherrſchaft , das

Recht, auf Zuratheziehung bei neu zu erlaſſenden allgemeinen Landesgeſeßen , und

das Recht , über die zu ihrer Berathung gehörigen Gegenſtände Vorſtellungen an

uns zu bringen .

§. 7. Die übrigen Verhältniſſe der allgemeinen Ständeverſammlung und der
zu derſelben abzuſendenden Deputirten , des Erblandmarſchalls , der Präſidenten ,

Generalſyndicen und Generalſecretarien , die Vorſchriften über das Verfahren in

• den Sigungen der Verſammlung und bei Behandlung der zur Deliberation kom

menden Gegenſtände, ſo wie auch die Beſtimmungen über die Vertagung und Auf

löſung der allgemeinen Ständeverſammlung , ſind in einem beſondern Reglement

näher feſtgeſekt worden , welches Wir unſerer getreuen Ständeverſammlung bei

ihrer Eröffnung zu deren Direction werden zuſtellen laſſen .

$ . 8 . Wir behalten uns vor , nach den zu ſammelnden Erfahrungen in der

Organiſation der allgemeinen Ständeverſammlung, diejenigen Modificationen ein

treten zu laſſen , deren Nothwendigkeit im Verlaufe der Zeit fich etwa an den

Jag legen möchten , ſo wie es auch ſich von ſelbft verſteht , daß wenn der deutſche

Bund ſich veranlaßt finden ſollte , bei einer weitern authentiſchen Uuslegung des

Art . 13. der deutſchen Bundesacte Grundfäße anzunehmen , welche mit den vorſtes

henden Verfügen nicht durchgehends vereinbar ſind , lektere, den Bundestagsbes

ſchlüſſen gemäß, eine Abänderung erleiden müſſen . Wir hegen nun zu der hiemit

conftituirten allgemeinen Ständeverſammlung das zuverſichtliche tandesväterliche

Vertrauen , daß die in beiden Cammern verſammelten Stände die ihnen obiiegen

den wichtigen Pflichten in ihrem ganzen umfange erkennen und ohne durch

Nückſichten auf ihr perſönliches oder particuläres Intereſſe fich leiten zu laſſen ,

insgeſammt mit gleichem patriotiſchen Eifer , dem von ihnen zu leiſtenden Eide ges

treu , nur das wahre Beſte vor Augen haben , und ihr Beſtreben mit uns gern
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dahin vereinigen werden , um durch die bleibend beſtimmte Berathung aller das

ganze Königreich angehenden Landesangelegenheiten in einer allgemeinen Ständes

verſammlung die Bande der Einigkeit und des gegenſeitigen Vertrauens zwiſchen

allen Theilen des Königreiches immer enger zu knüpfen , das dauernde Wohl aller

Landeseinwohner immer feſter zu gründen , und die allgemeine Zufriedenheit immer

mehr und mehr zu befördern .

Gegeben Carlton House, den 7 . December des 1819ten Jahres , Sr. Majes

ftät Regierung im ſechszigſten .

George Prinz - Regent

Geo. Beſt.



Verzogthum

Braunſchweig -W olfenbüttel.

Verordnung , die erneuerte Landſchaftsordnung betreffend. D . D .

Carlton House , den 25. April 1820.

W ir Georg der Vierte , von Gottes Gnaden König des vereinigten Reichs

Großbritannien und Irland , auch König von Hannover , Herzog zu Braunſchweig

und Lüneburg 2c. In vormundſchaftlicher Regierung Unſers vielgeliebten Vetters,

Herrn Carl, Herzogs zu Braunſchweig und Lüneburg 2c. fügen hiemit zu wiſſen :

Demnach wir den , in Gefolg unſerer Verordnung vom 6 . September vorigen

Jahres zu Braunſchweig verſammelten Ständen des Herzogthums Braunſchweig

Wolfenbüttel und des Fürſtenthums Blankenburg vor allen andern Propoſitionen

zuvörderſt den Entwurf einer revidirten Landſchaftsordnung für beide Länder vors

legen laſſen , und derſelbe , nach den darüber gepflogenen Unterhandlungen und er:

folgter Vereinbarung, folgendermaßen wörtlich abgefaßt und von den Ständen

angenommen und vollzogen worden :

I. Von dem Weſen und den Beſtandtheilen der Land

ſchaft, den Eigenſchaften und Wahlen ihrer Mitglieder

§. 1. Die vereinten Stände des Hergogthums Braunſchweig - Wolfenbüttel

und des Fürſtenthums Blankenburg repräſentiren die Geſammtheit der Einwohner

beider Länder ohne beſondere Beziehung auf die verſchiedenen Glaſſen , denen ſie

angehören , und haben dieſelben auf den Landtagen und bei allen ſtändiſchen Ver

Tammlungen und Berathſchlagungen zu vertreten , deren Intereſſe und Rechte vers

faſſungsmäßig wahrzunehmen und die lektern , inſonderheit auf die , in der gegen

wärtigen Landſchaftsordnung vorgeſchriebene Urt und Weiſe in Uusübung zu bringen .

S . 2. Die geſammte Landſchaft bildet ein , aus zwei einander an Rechten und

Unſehen völlig gleichen Sectionen beſtehendes , ungetrenntes Ganzes. Die erſte

derſelben begreift die Hälfte der bisherigen Prälatencurie und die Befiter der bis

her Landtagsfähigen Güter, die zweite die andere Hälfte der bisherigen Prälaten :

curie, die Deputirten der Städte und die Abgordneten der Beſiger ländlicher freier

Güter, welche bislang -nicht landtagsfähig waren .

§. 3. Zu der Ritterſchaft gehören alle Eigenthümer der bisher mit Sit und

Stimme auf den Landtagen berechtigten und im Beſiße der Landſtandſchaft befind

lichen adlichen Güter , jedoch die Güter , welche die Landesherrſchaft erworben hat,

ausgeſchloſſen , namentlich die Beſißer der Rittergüter zu

1) Alrode , - 3 ) Umpleben ,

2 ) Ultena , 4 ) Uftfeld ,
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5 ) Bahrum , 42) Linden ,

6 ) Buchhagen , 43 ) Linden ,

7) Benzingerode , Oberhof, 44) Lutter am Barenberge und Rhode,

8 ) Benzingerode , Unterhof, 45) Meinbreken ,

9 ) Bisperode , 46 ) Neindorf ,

10 ) Bodenburg , 47) Nienhagen ,

11) Braunſchweig , Küchenhof, 48) Niedern -Sidte,

12 ) Brunkenſen , 49 ) Nordſteimke,

13) Brunsrode, 50) Ölber , Oberhof,

14 ) Burgdorf , 51) Örber, Unterhof,

15 ) Büftedt, 52) Remmlingen ,

16 ) Cattenſtedt, 53) Riddagshauſen ,

17) Deenſen , . 54 ) Rimmerode,

18 ) Kl. Denkte , 55 ) Rottorf,

19) Deſtedt, Oberburg, 56 ) Sambleben , . .

20 ) Deſtedt, unterburg, 57) Scheppau ,

21) Dettum , 58) Gr. Sisbeck ,

22) Düſterthal , 59) Schlieſtedt ,

23) Duttenſtedt , 60) Schöningen , Canglerhof,

24 ) Engerode , 61) Schöningen , Schulhof;

25) Esbeck , 62) Seeſen ,

26 ) Gittelde, 63) Stadtoldendorf,

27) Glentorf, 64) Süpplingenburg,

28) Halchter , 65 ) Ihiede ,

29) Hedwigsburg, 66 ) Thune,

30 ) Hehlen , 67) Jimmenrode,

31) Ferrhauſen , , . . ! 68) Groß Iwülpſtedt,

32) Hilprechtshauſen , 69 ) Groß Wahlberg,

33) Ildehauſen , 70 ) Klein Vahlberg ,

34) Kirchberg , 71) Veltheim an der Dhe,

35 ) Kirchbraak , Oberhof, 72) Volkertheim , Oberhof ,

36 ) Kirchbraak, unterhof, 73) Volkersheim , Niederhof,

37) Königslutter , Oberhof, 74 ) Wafum ,

38) Königslutter , unterhof, 75 ) Wendeſſen ,

39) . Rüblingen , 76 ) Weſterbraak ,

40) Lauingen , 77) Windhauſen und

41) Leſſe, 78 ) Wolperode.

Die Virilſtimme auf den Landtagen haftet auf dem jegigen ganzen umfange der

in die Rittermatrikel eingetragenen Zubehörungen der Güter , und ſoll eine Zer:

ftücelung derſelben , oder die Veräußerung ſolcher inmatrikulirter Parcelen den

Verluſt des Stimmrechts zur Folge haben , wo fern der Beſiber des Guts davon

nicht vorher bei dem permanenten Ausſchuſſe der Landſchaft Anzeige gemacht und

auf deſſen Bericht an den Landesherrn die höchſte Genehmigung ſeines Vorhabens

erlangt hat.

$. 4 . Uus der bisher beſtandenen Curie der Prälaten erſcheinen als Mit:

glieder der erſten Section die übte der Stifter und Klöſter Königslutter , Ume

Yunrborn , Riddagshauſen , die Decane oder Deputirte der Stifter St. Blasii und

St. Cyriaci und der Probſt des Stiftes Steterburg , und als Mitglieder der
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, zweiten Section die übte oder Pröbfte der Stifter und Klöſter Marienthal , Michaels

ſtein , Marienberg, Lorenz, Frankenberg , Clus und Brunshauſen .

§. 5 . Von Seiten der Städte des Landes wohnen deren Abgeordnete der

zweiten Section bei , und zwar für die Hauptſtadt Braunſchweig ſechs Deputirte,

für Wolfenbüttel und Helmſtedt zweiz und jede der übrigen Städte , namentlich

Blankenburg , Gandersheim , Haſſelfelde , Holzminden , Königslutter , Schöningen ,

Schöppenſtedt , Seeſen und Stadtoldendorf ſendet ein Mitglied zu der Verſamm :

lung.

§. 6 . Für den Stand der nicht zu der Ritterſchaft gehörigen Grundbeſiger

auf dem Lande wird in jedem Kreisgerichte aus der Zahl der ſowohl auf dem

platten Lande , als in den Städten und Fleden anſäſſigen Schrift : und Freiſaſſen

ein Deputirter auberſehen und der zweiten Section zugeordnet.

Die Güter und Höfe derſelben dürfen in ihren Sauptbeſtandtheilen keiner

Dienſt - oder Meierverpflichtung unterworfen ſeyn , und ſollen von dem darüber

aufgenommenen Verzeichniſſe die betreffenden Uuszüge den verſchiedenen Kreisge

richten zugefertigt werden , um ſich derſelben bei den einzultitenden Wahlen zu

bedienen .

Das Stimmrecht und die Wahlfähigkeit der Befiger ſolcher Güter und Höfe

haftet auf dem jeßigen Umfange derſelben und geht eben ſo , wie bei den Ritter

gütern ſ. 3 . feſtgelegt worden , durch Trennung und Veräußerung der Theile ders

Telben verloren .

§. 7 . Es kann die folchergeſtalt zuſammengefekte Landſchaft mit keinem neuen
Mitgliede vermehrt und inſonderheit die Landſtandſchaft keinem Gute anders bei

gelegt werden , als mit Bewilligung des Landesherrn und Zuſtimmung der ſtändi:

Ichen Section , in welche ein neues Mitglied aufgenommen werden ſoll.

§. 8 . Um auf dem Landtage erſcheinen zu können , wird erfordert, daß ders

jenige , welcher dabei Siß und Stimme führen will, volljährig , der chriſtlichen Nes

ligion zugethan, nicht wegen Verbrechen in Unterſuchung Ten , oder zu einer härs

tern , als Geld - oder ſimpeln Gefängniſſtrafe verurtheilt worden .

§. 9. Wenn Jemand mehr, als ein Rittergut beſigt , ſo iſt er doch nur zu

einer Stimme berechtigt ; auch haben mehrere, welchen ein ſolches gemeinſchaftlich

zugehört, davon nur eine Stimme zu führen , und hängt es von ihnen ab , wem

ſie unter ſich dieſelbe übertragen wollen .

Niemand kann auf einem und demſelben Landtage perſönlich in den beiden

Sectionen zugleich auftreten , wohl aber in der , wo er nicht ſelbſt erſcheint , einen

Bevollmächtigten ſtellen . Wer vermöge feines Amtes in eine der beiden Sectio

nen eintritt , muß da perſönlich anweſend ſeyn , wo ihm das Amt den plas an

weiſet. Wer als Beſiger eines Ritterguts zu einer Virilſtimme berechtigt, zu :

gleich aber , wegen eines ihm zugehörigen Freifaſſenguts , zum Deputirten der Freis

faſſen erwählt ift, muß perſönlich in der zweiten Section ſich einfinden .

§. 10 . Frauenzimmer können nicht in Perſon auf dem Landtage erſcheinen .

Für Verheirathete wird das auf ihren Gütern ruhende Stimmrecht von ihren Ehe

männern ausgeübt ; unverheirathete können es von einem Bevollmächtigten aus

üben laſſen , jedoch muß der legtere ſelbft Rittergutsbefißer ſeyn . Für Mindera

jährige geſchieht ſolches durch ihre Vormünder . Den Hausſohn vertritt der Vater,

wenn wegen ſeines Gutes keine beſondere Vormundſchaft angeordnet iſt. über

haupt kann jeder Rittergutóbeſiger , ſo wie jedes , vermöge ſeines Amtes , eintre

tendeMitglied der Landſchaft, wenn es verhindert wird , in Perſon auf dem Lands



- -124

tage zu erſcheinen , zur Führung ſeiner Stimme einen Mitſtand, oder ein Ritter:

gutsbeſißer einen ſeiner volljährigen Söhne, bei Fideicommifſen den Subſtituirten ,

ſchriftlich bevollmächtigen , jedoch muß das Hinderniß jedes Mal beſcheinigt wer:

den , und mehr als zwei ſolcher Vollmachten darf kein Landſtand übernehmen. Für

in Concurs gerathene Nittergüter ruht das Stimmrecht ſo lange , als der Concurs

dauert.

S. 11 . Die Städte werden durch den Vorſteher der die Güter der Stadt vers

waltenden Behörde ( Bürgermeiſter oder wie der erſte Stadtbeamte nach der beſtes

henden oder künftig einzurichtenden Verwaltungsordnung heißen möge) vertreten ,

daher auch in den Städten Braunſchweig , Wolfenbüttel und Helmſtedt der Stadts

director , erſte Stadtrath oder Bürgermeiſter , dermöge ſeines Umts , einer der von

dieſen Städten abzuordnenden Deputicten iſt. Die übrigen fünf Abgeordneten der

Stadt Braunſchweig müſſen aus der Bürgerſchaft gewählt werden , und zwar ders

geſtalt, daß zwei derſelben aus den Großhändlern , Banquiers und Fabrikherren ,

die drei Undern aber aus der übrigen Kaufmannſchaft , den kleinern Fabrikanten ,

Rentirern , Künſtlern oder Handwerkern und anderen bürgerliche Nahrung trei:

benden Perſonen zu nehmen ; auch müſſen dieſe Deputirte ſämmtlich mit Grunda

ſtücken angeſeſſen Reyn. Ein Gleiches gilt von den zu wählenden Deputirten der

Städte Wolfenbüttel und Helmſtedt , welche ebenfalls zu den Claſſen der bürgers

liche Gewerbe treibenden Einwohner gehören müſſen . Dieſe Abgeordneten der

erwähnten Städte werden für jeden Landtag von den Stadtdeputirten durch die

Mehrheit der Stimmen gewählt und geſchieht dieſe Wahl unter Leitung der Suſtizs

behörde, welche den Gewählten davon benachrichtigt und darüber eine Urkunde

zur Legitimation deſſelben ausfertigt, ſich jedoch alles Einfluſſes auf die Wahl

ſelbſt zu enthalten hat. Findet ſich bei mehreren gewählten Perſonen eine Gleicha

heit der Stimmen , ſo entſcheidet das loos unter ihnen.

$. 12 . Die Deputirten der zur zweiten Section gehörigen Beſitzer freier, bis

her nicht landtagsfähiger, Güter werden durch freie Wahl von den Beſigern ſelbis

' ger Güter ernannt, und zwar dergeſtalt, daß dieſelben , ſo viel ihrer im Umfange

des Kreisgerichts ſich befinden , auf Veranlaſſung und unter Leitung des Kreisges

richts zuſammentreten und ihren Deputirten durch Mehrheit der Stimmen aus

ihrer Mitte erwählen .

Es können jedoch unter den Beſigern der Freiſaſſengüter nur ſolche zu Des

putirten erwählt werden , welche den Ückerbau als ihr Hauptgewerbe betreiben,

nicht aber diejenigen , bei welchen andere bürgerliche Verhältniſſe vorherrſchend find.

Benn in einem Kreisgerichte weniger , als drei ſolcher freier Gutsbeſißer vors

handen ſeyn ſollten , ſo kann unter dieſen eine ſolche Wahl nicht Statt finden , ſons

dern ſelbige müſſen , auf Veranlaſſung ihres Kreisgerichts , mit den Deputirten

eines benachbarten Kreißgerichts zur Wahl zuſammentreten , durch welche ſodann

auf dieſelbe Weiſe, wie vorſteht, die Deputirten für beide Kreisgerichte durch

Stimmenmehrheit ernannt werden . Das Kreisgericht, mit deſſen Deputirten ſols

chergeſtalt zur Wahl zuſammenzutreten iſt, iſt daſſelbe, vor welchem die Beamten

des betreffenden Kreisgerichts in perſönlichen Sachen , nach Anleitung der Verords

nung vom 24 . Februar 1814 , Recht zu nehmen haben , nur mit der Uusnahme,

daß, eintretenden Faus, die Kreisgerichte Wolfenbüttel und Riddagshauſen nicht

mit den Städten Wolfenbüttel und Braunſchweig , ſondern unter ſich gegenſeitig

zuſammentreten ſollen .

Von dem betreffenden Kreisgerichte wird dem vorſtehendermaßen erwählten
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Abgeordneten zu ſeiner legitimation eine gerichtliche Ausfertigung darüber gegeben ,

auch von der getroffenen Wahl an die Landesherrſchaft berichtet.

Die bisherigen Abgeordneten , ſowohl der Städte als der ländlichen Grunds

beſiger, können bei einer neuen Zuſammenkunft der Landſtände in gleicher Eigens

ſchaft wieder gewählt werden und erſcheinen .

§. 13 . Sollten ganz beſondere und wichtige Gründe eintreten , warum Ie

mand dem in ihn geſenten Vertrauen nicht entſprechen und das ihm durch die Wahl

übertragene Umt eines Deputirten einer Stadt oder eines Kreisgerichtsbezirks nicht

annehmen kann , ſo muß er ſolches , nach erhaltener Benachrichtigung , der betref=

fenden Behörde ſofort anzeigen , damit von derſelben wegen einer neuen Wahl

das Nöthige zeitig verfügt werde. . .

II. Von den Pflichten und Rechten der Landſtände.

§. 14. Die erſte und heiligſte Pflicht der Landſtände 'beſteht darin , daß fie

die Wohlfahrt und das Beſte des Vaterlandes und ihrer Mitbürger in dem ihnen

angewieſenen Wirkungskreiſe, ohne alle Nebenabſichten und Rücſichten auf einzelne

Perſonen und Verhältniſſe , nach ihrer beſten Einricht mit Gewiſſenhaftigkeit zu

befördern ſuchen und bei allen Ungelegenheiten und Vorfällen , wo ihre Einwilli

gung und Mitwirkung und ihr Rath erfordert wird, hauptſächlich vor Augen has

ben . Hiernächſt haben dieſelben bei Ausübung der ſtändiſchen Rechte und Befug

niſſe und bei allen Verhandlungen der Landſchaft die beſtehende Verfaſſung und

feſtgeſekte Ordnung genau zu beobachten .

§. 15 . Da, der bisherigen Verfaſſung nach, nur die Reichs - , Kreis - und

Prinzeſſinnen - Steuern , ſo wie überhaupt die zur nothwendigen Vertheidigung des

Vaterlandes erforderlichen Auflagen , ohne vorherige Verwilligung der Stände, auf

gebracht werden mußten , ſo erhält dieſer Grundſaß im Weſentlichen bei der allges

meinen Beſteuerung des Landes auch ferner ſeine Unwendung.

Nur verſteht es ſich bei den inzwiſchen in Deutſchland eingetretenen Veräns

derungen der Staatsverhältniſſe , und da vermöge derſelben die Verfügungen und

Beſchlüſſe der Bundesverſammlung für ſämmtliche deutſche Staaten verbindlich

ſind , daß die danach und zur Erfüllung der Bundesverpflichtungen des Landes

erforderlichen Steuern und laſten von den Unterthanen getragen und ſtatt der vors

maligen Reichs - und Kreisanlagen auch ferner nach Bedürfniß aufgebracht werden

müſſen .

Wenn aber zu anderen Staatszwecken und Einrichtungen neue Übgaben den

Einwohnern des Landes auferlegt und von ihnen entrichtet werden ſollen , fo kann

folches nicht anders, als mit Einwilligung der Stände geſchehen . Ein Gleiches

gilt von neuen Leiſtungen , welche den Unterthanen auferlegt werden follen und

nicht unter der ihnen obliegenden Landfolge , als Kriegsfuhren und dergleichen ,

hergebrachten laſten begriffen ſind. Es darf ſolchemnach in Hinſicht der beſtehen

den Auflagen und Leiſtungen keine Veränderung ohne Concurrenz der Landſtände

getroffen werden .

§. 16. Es macht hiebei keinen Unterſchied , welche Gegenſtände ſolche allges

meine Landesauflagen und Leiſtungen betreffen , ob ſie auf Grundſtücke, Vermögen ,

Perſonen , Gewerbe, oder auf den Verbrauch von Lebensmitteln und Conſumtibis

lien gelegt werden ſollen ; hingegen iſt vieſe erforderliche Bewilligung der Stände

nicht auf ſolche Abgaben und Leiſtungen zu ziehen , welche vermöge der höchſten

Polizeigewalt zur Leitung des Sandels und der Gewerbe oder zur Ausführung nő:
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thig gefundener Polizeilicher Einrichtungen und Maßregeln anzuordnen ſind , als

wohin namentlich Zölle, und Beggelder und Packhausentrichtungen zu rechnen ſind.

Indeſſen ſollen , hinſichtlich der zu entrichtenden Chauſſeegelder , künftige Abändes

rungen des beſtehenden Jarifs nicht ohne Zuſtimmung der Stände vorgenommen

werden . Eben .ſo wenig bedarf es der ſtändiſchen Concurrenz und Zuſtimmung in

Hinſicht der Aufbringung und Repartition der , ihrer Natur und Beſchaffenheit

nach , einzelnen Gemeinden , Städten , Ortſchaften und Diſtricten obliegenden las

ften , Ausgaben und Koſten , welche nach den Beſtimmungen der Regierung durch

die betreffenden Behörden zu reguliren ſind . Es verſteht ſich jedoch von ſelbſt, daß

hierunter nur die Uusgaben für die Bedürfniſſe jedes Orts gemeint ſind , und daß

algemeine fandesanlagen oder Einrichtungen nicht unter der Benennung von Ges

meindelaſten eingeführt oder erhoben , oder den Gemeinden auferlegt werden ſollen .

§. 17. Das ſtändiſche Steuerverwilligungsrecht erſtreckt ſich übrigens bei ſeiner

Ausübung nicht blos auf die Art und den Betrag der öffentlichen Abgaben und

Leiſtungen , ſondern auch auf die Grundſäße und Verhältniſſe , nach welchen ſelbige

auf Gegenſtände oder Perſon zu legen und zu vertheilen ſind, ſo wie auf die

Dauer, Erhebungsweiſe und Verwendung der aufzulegenden Steuer .

Nachdem über alles dieſes zwiſchen der Landesherrſchaft und den verſammelten

Ständen die nöthigen Unterhandlungen und Berathungen gepflogen und eine ges

meinſame übereinkunft getroffen worden , wird in deren Gemäßheit die verwilligte

Auflage durch eine auf die gewöhnliche Weiſe, und mit Bezug auf die gepflogene

Unterhandlung mit der Landſchaft, zu publicirende landesherrliche Verordnung auss

geſchrieben und ihre Erhebung verfügt.

S. 18. Die Beſtimmung , daß ohne vorgängige Bewilligung der geſammten

Stände keine allgemeine Steuer oder Leiſtung ausgeſchrieben werden kann, leidet

nur die einzige Uusnahme, wenn in ſehr dringenden Fällen das Bedürfniß und

Beſte des Landes es nicht erlaubt, mit der Wusſchreibung der nöthigen Steuer

oder Leiſtung bis zur Verſammlung der geſammten Landſchaft Unſtand zu nehmen .

: Wäre ein ſolcher dringender Fall eingetreten , ſo wird die Landesherrſchaft

darüber mit den von den Ständen ernannten Mitgliedern des §. 19. erwähnten

Steuercollegii , als beſtändigen Deputirten der Stände, zum Behufe der einſtweilen

zu treffenden Maßregeln communiciren , und dieſe haben alsdann , in ſo fern die

Eile der Sache. ſolches erlauben ſollte, mit dem zu bildenden größeren Ausſchuſſe

der Landſchaft zuſammen zu treten und ſich zu vereinigen . Die hienach vorläufig

getroffenen Verfügungen und Anordnungen müſſen jedoch auf dem nächſten Lands

tage den geſammten Ständen eröffnet , ihnen die vorgewalteten Umſtände, welche

die Aufbringung einer außerordentlichen Steuer oder die Wuferlegung einer neuen

Leiſtung nothwendig gemacht , dargelegt und, nachdem auf ihre Zuſtimmung anges

tragen worden und darüber Berathung geſchehen , die weitern Verfügungen mit

ihnen gemeinſdjaftlich beſchloſſen und zur Ausführung gebracht werden .

§. 19. Die verwiligten und ausgeſchriebenen Steuern aller Art follen unter

der Aufſicht und Leitung eines von dem Landesherrn und den Ständen gemein

ſchaftlich befekten und abhängigen Landesſteuercollegii erhoben , verwaltet und bes

rechnet werden .

Dieſes Collegium ift in Hinſicht ſeiner Amtsführung ſowohl dem Landesherrn ,

als den Ständen dahin verpflichtet und verantwortlich , daß in abſicht der Erhe

bung und Verwaltung der Steuern überall den beſtehenden Landesgeſegen gemäß

verfahren werde.
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Würden in beſondern Fällen ſpecielle Inſtructionen für daſſelbe erforderlich,

To Tollen ſelbige von der Landesherrſchaft mit den Ständen concertirt werden.

Es wird aus acht Mitgliedern oder Räthen beſtehen , von welchen die eine

pälfte von dem Landesherrn und die andere von den Ständen ernannt wird .

Dem Landesherrn iſt es überlaſſen , die Beeidigung und Einführung der Mita

glieder des Steuercollegii zu verfügen und zu beſtimmen , wer unter ihnen den

Vorſit darin zu führen habe , ſo wie Höchſtdemſelben auch die Ernennung des das

bei anzuſtellenden Secretairs und der ſubalternen Officianten zuſteht.

§. 20 . Das Landesſteuercollegium hat, als zu ſeinem Wirkungskreiſe gehörig,

folgende ihm obliegende Geſchäfte zu beſorgen :

1 ) die bei dem Steuerdepartement und deſſen verſchiedenen Zweigen nöthigen Bes

amten und Officianten zur landesherrlichen Anſtellung vorzuſchlagen und hiers

nächſt zu verpflichten , zu beſtallen und zu inſtruiren ;

nach den getroffenen Beſtimmungen über die Erhebung und Verwendung der

beſtehenden und verwiligten Steuern, die jährlichen Etats über die Einnahme

und Kusgabe der Steuercaſſen zu entwerfen und zur Landesherrlichen Geneh

migung einzuſenden :

3 ) in Gemäßheit der genehmigten Etats die Erhebung der Steuern anzuordnen

und erfequiren zu laſſen , auch wegen der nachgeſuchten , oder in Antrag koms

menden Remiſſionen Vorſchläge zu thun ;

4 ) auf gleiche Weiſe die Verwilligungen , Zahlungsbefehle und Unweiſungen an

die Steuererheber und Verwalter zu erlaſſen und dahin zu ſehen , daß ſolchem

gemäß die eingehobenen Gelder wirklich verwandt , und inſonderheit die zu

den Localbedürfniſſen nicht angewieſenen Gelder in die allgemeine unter der Auf

ſicht und Verwaltung des Collegii ſtehende Steuercaſſe richtig abgeliefert werden ;

5 ) die allgemeine und genaue Aufſicht über die Localſteuercaffen und deren Vers

waltung zu führen ;

6 ) die Steuererheber und Verwalter zu einer ordnungsmäßigen und überſicht:

lichen Führung ihrer Rechnungen , ſo wie zu gehöriger und prompter ables

gung derſelben anzuweiſen und anzuhalten , auch zur Controlirung der Recha

nungsführer zweckmäßige Einrichtungen zu treffen ; . .

7 ) die eingereichten Rechnungen über die verſchiedenen Steuererhebungen ſorg

fältig moniren und revidiren zu laſſen , auch abzunehmen , hiernächſt aber die

abgenommenen und darauf Bezug habenden beſonderen Rechnungen , nebſt den

Monitis , deren Beantwortung und darauf abgegebenen Resolutis an das fürſtl.

Geheimeraths - Collegium einzuſenden , worauf beſagtes Collegium eine noch

malige Reviſion und wegen Liberation der Rechnungsführer das Erforderliche

verfügen wird ;

8 ) die Verwaltung der allgemeinen Steuercaſe, welche dem Collegio , abgeſondert

von den landesherrlichen Caſſen , untergeordnet wird und die Diſpoſition über

die darin befindlichen Gelder zu den im vordus angewieſenen Zwecken . '

So wenig aber die Landesherrſchaft über die Steuercaffe einſeitig verfügen

wird , eben ſo wenig darf dies von Seiten des Steuercollegii zu anderen , als i

den beſtimmt vorgeſchriebenen Zwecken geſchehen . Würden 'daher überſchüſſe

in der Steuercaſſe entſtehen , über deren Verwendung im voraus noch nicht

beſtimmt wäre, ſo hat das Steuercollegium darüber , wie ſolche zum Beſten

des Landes am Beſten zu verwenden , gutachtlichen Bericht an die Landes

herrſchaft zu erſtatten und erſt nach erfolgter deren Zuſtimmung oder ander
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weiter gemeinſchaftlicher übereinkunft darüber demgemäß zu verfügen . Die

jährliche Rechnung über die allgemeine Steuercaſſe wird der Landesherrſchaft

abgelegt, welche ſelbige revidiren und die etwanigen Bemerkungen erledigen ,

auch bei jedesmaligem Landtage den verſammelten Landſtänden vorlegen läßt.

9) Hat das Landesſteuer - Collegium die Direction der allgemeinen Brandverſiches

rungsanſtalt zu übernehmen und

die von der Landesregierung verlangten oder ſonſt durch die Geſchäftsführung

veranlaßten Berichte , Gutachten und Vorſchläge in Steuerſachen auszuarbeiten

und einzureichen .

Ob die Beſorgung der das Landesſchuldenweſen betreffenden und dahin ein

ſchlagenden Angelegenheiten dem Steuercollegio , oder einer eigenen gemeinſchaftlichen

Commiſſion zu übertragen , und welche Grundfäße und nähere Beſtimmungen über

dieſen wichtigen Gegenſtand anzunehmen und feſtzuſegen , am zweckmäßigſten ſeyn

werde, wird einer beſondern Berathung und übereinkunft zwiſchen der Landesherr:

Tchaft und den Ständen vorbehalten .

g. 21. Die Geſchäfte dieſer gemeinſchaftlichen Steuerbehörde werden ganz

collegialiſch behandelt. Zeigen ſich daher bei den Verhandlungen getheilte Meinuils

gen , ſo entſcheidet , ohne Unterſchied des vorliegenden Gegenſtandes , jederzeit die

Mehrheit der Stimmen ; bei einer fich ergebenden Gleichheit derſelben giebt aber

die Stimme des vorſigenden Mitgliedes den Ausſchlag.

8 . 22. über die Art und Weiſe , wie die Geſchäfte des Steuercollegii zu bez

treiben , ſo wie wegen der zu haltenden Sißungen und deren Unzahl, wird das

Nähere , beſonders mit Benußung der erſt zu ſammelnden Erfahrung, gemeinſchaft

lich beſtimmt, und in einer zu erlaſſenden Geſchäftsordnung vorgeſchrieben werden .

§. 23 . In Hinſicht der , ſowohl den Mitgliedern , als den Subalternen des

Steuercollegii auszuſeßenden angemeſſenen Beſoldungen und deren Anweiſung wird

gleich fals ſofort unterhandelt und ein beſonderes übereinkommen getroffen werden .

8. 24 . Den verſammelten Ständen ſollen die Etats und Rechnungen über

die Einnahme und Ausgabe der allgemeinen Steuercaſſe, auch eine Nachweiſung

über die Verwendung der , durch die ausgeſchriebenen Steuern eingegangenen Sum

men , von einem Landtage zum andern vorgelegt werden , und können dieſelben,

wenn ſie es für angemeſſen und zuträglich erachten , ſchriftliche Bemerkungen darüber

bei der Landesherrſchaft einreichen und Anträge darauf gründen , welche alsdann ,
nach Beſchaffenheit der Sache, weitere Erörterungen , unterhandlungen und ges

meinſame Verfügungen herbeiführen können. Die Etats über neu anzulegende

Steuern werden ſtets, von dem Landesherrn und den Ständen gemeinſchaftlich res

gulirt.

$ . 25. So wie bei Auflegung neuer Steuern , eben ſo erforderlich iſt die Eins

wiligung der Stände, wenn auf den Credit des Landes Anlehne contrahirt, und

Staats -, Cammer -, Stifts - und Kloſtergüter oder Einkünfte verpfändet oder

veräußı: t werden ſollen . Die oberſte Verwaltungsbehörde der obengedachten Güter

iſt dafür verantwortlich , daß in Anſehung derſelben nicht anders verfahren werde.

über den Betrag , die Bedingungen und die Rüđzahlung ſolcher Staatsanlehne

muß auf gleiche Weiſe vorher mit den Ständen communicirt und eine Vereinba: '

rung getroffen werden. Auch iſt überhaupt wegen des Landesſchulbenweſens mit

ihnen Berathung zu pflegen und ſolches nach gemeinſamen Beſchlüſſen und Bes

ſtimmungen zu reguliren .

§. 26 . Berordnungen , welche eine Abänderung in den beſtehenden allge:
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meinen Civil- und Eriminalgeſehen bezwecken , werden , ſo oft es die Umſtände

geſtatten , den Ständen vorgelegt und dieſelben darüber mit ihren Bemerkungen,
Gutachten und Rath gehört werden .

§. 27. Ein neues Civil- und Criminalgeſekbuch, eine neue Proceß - und

allgemeine Polizeiordnung können nicht ohne Berathung mit den Ständen einges

führt werden .

§. 28 . Ift von weſentlichen Veränderungen die Rede, welche die Landesver:

faſſung , Landescollegien , Gerichts - und allgemeine Verwaltungsbehörden , deren

Wirkungskreis und Verhältniſſe betreffen ; ſoll von Beſtimmungen , welche zwiſchen

dem Landesfürſten und der Landſchaft vertragsweiſe getroffen ſind , abgewichen

ſollen allgemeine geſekliche Veränderungen in Unſehung der Zehnten , Dienſte,

Meier - und ſonſtigen gutsherrlichen Verhältniſſe und Gefälle verfügt, oder endlich

allgemeine Geſeße über die Sheilung der Gemeinheiten gegeben werden ; ſo ift biezu

alle Zeit eine Verhandlung und übereinkunft mit den Ständen nöthig .

§. 29. Wenn die Stände auf dem Landtage verſammelt ſind , ſteht ihnen frei,

dem Landesfürſten Vorſchläge zu allgemeinen Landesgeſeßen , Verfügungen und An

ſtalten zu thun , und werden ſolche von der Regierung ſtets mit aller Aufmerk

ſamkeit aufgenommen , ſorgfältig geprüft und thunlichſt berü & ſichtigt werden .

§. 30. Nicht weniger ſind die Landſtände befugt , wegen bemerkter Mängel

oder Mißbräuche bei der Geſekgebung , Rechtspflege und Verwaltung der öffents

lichen Angelegenheiten angemeſſene Vorträge an den Landesfürſten zu richten , und

ſich über deren Ubſteưung gutachtlich zu äußern .

§. 31. Uuch iſt den Ständen unbenommen , falls ſie dazu hinlängliche Gründe

zu haben glauben , dem Landesherrn Beſchwerden und Klagen über die höheren

Landesbehörden und Staatsdiener , wegen pflichtwidriger Verwaltung ihrer Umts

geſchäfte , vorzutragen , beſonders wenn dieſelben ſich dadurch vorſchrifts- und ords

nungswidrige Willkühr und Eingriffe in die bürgerlichen Rechte der Unterthanen

oder in die Verfaſſung des Landes erlaubt haben ſollten , und werden auf ſolche

beſchwerende Vorſtellungen jeder Zeit genaue unterſuchungen angeſtellt, und, wenn
fie begründet erſcheinen , die Ungeſchuldigten zur gebührenden Verantwortung und

Strafe gezogen , auch ſonſt darauf alle angemeſſeneabhelfliche Verfügungen getroffen

werden . In Unſehung untergeordneter Beamten und einzelner Mitglieder der

Landescollegien können indeſſen dergleichen Unklagen nicht anders angebracht wer

den , als wenn ſelbige ſchon vorher bei der vorgefekten Behörde ordnungsmäßig

vorgetragen und von derſelben unbeachtet und ohne gehörige Remedur gelaſſen waren .

§. 32. Um den verfaſſungs - und ordnungsmäßigen Gang der Staatsgeſchäfte

und die öffentlichen Beamten wegen ihrer Verantwortlichkeit zu ſichern , werden

die , unter der höchſten Unterſchrift des Landesherrn erlaſſenen Reſcripte und Vers

fügungen jedesmal auch mit der Contraſignatur eines Miniſters oder Mitgliedes

des Geheimenraths verſehen , wodurch diejenigen Collegia und Staatsdiener , an

welche ſelbige gerichtet ſind , und alle , die es angeht, ſich vergewiſſern können ,

daß die betreffende Angelegenheit durch die rechte Behörde verfaſſungsmäßig an den

Landesherrn gelangt, und Höchſtdeſſelben Entſchluß darüber , nach geſchehenem Vor

trage und vernommener Meinung des Geheimenrathscollegii, gefaßt worden ſey .

Es kann daher eine mit der erforderlichen Contraſignatur nicht bezeichnete Verfü

gung des Regenten in Landesangelegenheiten nur als erſchlichen angeſehen werden .

§. 33 . Damit der nach den Bundesverpflichtungen zu haltende Militairetat

um deſto beſſer auf eine, mit den Kräften des Landes übereinſtimmende Weiſe
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ausgeführt und unterhalten werde, ſollen ſolcherhalb die Geſeke über die Militair:

pflichtigkeit und die' Uushebung der Mannſchaft mit den Ständen definitiv concers

tirt und erlaſſen werden.

§. 34 . Das im §. 19 . erwähnte Recht der Stände, vier Mitglieder zu dem

gemeinſchaftlichen Landesſteuercollegio zu ernennen , wird von denſelben dergeſtalt

ausgeübt, daß jede Section aus ihrer Mitte zwei Mitglieder durch relative Stim

menmehrheit dazu erwählt, welche dem Landesherrn zur höchſten Beſtätigung zu

präſentiren und in Hinſicht ihrer Anſehung und Entlaſſung anderen Staatsdienern

völlig gleichgeſtellt ſind. Dieſe Wahl geſchieht unter der Leitung des Präſidenten ,

mittelſt verſchloſſener Zettel , auf welche die Namen der Gewählten zu ſchreiben

ſind , und die nach Abgebung der Stimmen ſofort eröffnet werden.

Wer nach der auf ihn gefallenen Wahl zum Steuerrathe einen herrſchaftlichen

Dienſt annimmt, oder den bis dahin bekleideten mit einem andern vertauſcht, ver

zichtet dadurch ſtilſchweigend auf jenes Amt, kann jedoch bei einer neuen Wahl

wieder dagu auderfehen werden. .

Die von der zweiten Section etwa zu Steuerräthen gewählten Stadtdepus

tirten , außer dem Bürgermeiſter , oder die dazu erwählten Freiſaſſen behalten die

Eigenſchaft als Deputirte für die Zeit ihrer Umtsführung im Steuercollegio.

Sollte die Stelle eines ſtändiſchen Steuerrathes durch den Tod oder auf andere

Weiſe ſieben Monate, oder noch früher , vor dem beſtimmten Landtage erledigt

werden , ſo haben die bleibenden landſchaftlichen Steuerräthe fämmtliche Mitglieder

der Section , von welcher der Abgegangene gewählt war , binnen Monatsfriſt nach

Braunſchweig zu berufen , um durch ihre Wahl ein neues Mitglied des Steuer

collegii zu beſtimmen . Zu der Gültigkeit einer ſolchen Wahl iſt es hinlänglich ,

wenn neun Mitglieder der betreffenden Section daran Theil nehmen .

§. 35 . Die von Seiten der Landſchaft dem Steuercollegio zugeordneten Mits

glieder bilden zugleich einen bleibenden Ausſchuß derſelben für die zwiſchen den
Landtagen nöthig oder rathſam befundenen Mittheilungen . Von dieſem beſtändigen

Ausſchuſſe kann die Landesherrſchaft, ſo oft es ihr gut dünkt, Nachrichten , Berichte

und Gutachten einziehen , es iſt demſelben auch unbenommen , ſeiner Seits unauf
gefordert, beſonders bei ungewöhnlichen und dringenden Vorfallenheiten oder Vers

anlaſſungen , Vorſtellungen und Anträge in landſchaftlichen Angelegenheiten bei dem

Landesherrn zu machen und ſeine gutachtliche Meinung darüber pflichtmäßig zu

äußern.

§. 36 . Außer dem ebengedachten permanenten Ausſchuſſe der Landſchaft beſteht

noch ein größerer aus neun Mitgliedern beider Sectionen , welchen der erſtere in

allen zwiſchen den Landtagen etwa vorfallenden landſchaftlichen Angelegenheiten von

Wichtigkeit zuzuziehen und demſelben bei der Berufung deč Gegenſtände der zu

haltenden Berathſchlagung wo möglich ſofort mitzutheilen hat, und deſſen Mitglies

der bei den gemeinſchaftlichen Berathungen , den Mitgliedern des engern Ausſchuſſes ,

in Anſehung des Stimmrechts und ſonſt, völlig gleich ſind.

Die Wahl des größern Ausſchuſſes wird alle Zeit von den , auf den ordent:

lichen Landtagen verſammelten , Ständen vorgenommen , und zwar dergeſtalt, daß

zum erſten Male die erſte Section fünf und die zweite Section vier Mitglieder ,

zum zweiten Male aber die lektere fünf und die erſterė vier Mitglieder , und ſo

ferner abwechſelnd , aus ihrer Mitte durch Mehrheit der Stimmen ernennt.

§. 37. Hiernächſt kommt der Landſchaft die fernere Führung eines eigenen

Siegels zu , welches mit der Umſchrift: „ Siegel der vereinten Braunſchweig
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Wolfenbüttelſchen und Blankenburgſchen Landſchaft 1820.“ zu verſehen iſt. Auch

hat dieſelbe die Freiheit von Gerichtsſporteln , Stempeln und Porto , wie vorhin

ferner zu genießen.

§. 38. Endlich iſt die Landſchaft befugt, einen Landfyndicum anzunehmen

und zu beſtellen , und zwar in der Art , daß zum erſten Male die erſte Section

drei Candidaten erwählt, von welchen die zweite Section einen auserſieht und bes

nennt, im zweiten Falle aber umgekehrt, die zweite Section die Wahl der drei

Candidaten und die erſte die Ernennung vornimmt, und daß in der Folge mit

gleicher Abwechſelung verfahren werde. Die Anſtellung des Landſyndici iſt lebens

wierig und der anderer Staatsdiener gleich , jedoch damit die Verwaltung eines

herrſchaftlichen Dienſtes nicht vereinbar. Von der geſchehenen Beſtellung des Land

ſyndici wird der Landesherrſchaft Anzeige gemacht, und von dieſer darauf, wenn

fie' gegen die Perſon nichts zu erinnern findet , deſſen Confirmation und die 26

nahme des von ihm zu leiſtenden Erbhuldigungceides verfügt.

Der Landſyndicus hat , als beſtändiger Conſulent der Landſchaft , derſelben

über alle vorkommende Gegenſtände, und ſo oft es verlangt wird , die nöthigen

Nachrichten und Gutachten , beſonders über Rechtsverhältniſſe, mündlich und ſchrift:

lich mitzutheilen , auch das Amt des erſten Secretairs und Chefs des Canzeleiweſens,

Towohl bei dem Steuercollegio , als bei dem bleibenden Uusſchuſſe der Stände, zu

verrichten , und das landſchaftliche Archiv , ſo wie die Regiſtratur des Steuercol

legii , unter gehöriger Aufſicht und auf die Ordnung dabei zu halten . Er führt

auch ein votum consultatiyum und das Protocol , ſowohl in beiden Sectionen

der Landſchaft, als bei dem Steuercollegio und den Verſammlungen der landſchaft:

lichen Ausſchüſſe.

Wird die Stelle des Landſyndici in der Zeit, da kein Landtag verſammelt

iſt , durch den Iod oder auf andere Weiſe erledigt, ſo werden von den landſchafts

lichen Steuerräthen drei Candidaten zu deren Wiederbelegung auserſehen , und dem

größern Ausſchuſſe in Vorſchlag gebracht, welcher in Verbindung mit dem engern

· Uusſchuſſe einen derſelben durch Stimmenmehrheit erwählt.

III. Von der Verſammlung der Stände auf dem Landtage

und der Behandlung der Geſchäfte derſelben.

: . §. 39. Nur auf den von dem Landesherrn ausgeſchriebenen Landtagen können

die Stände die Vertretung des Landes ausüben , und die Angelegenheiten deſſelben

mit dem Fürſten verhandeln. Es hängt jedoch von der Landesherrſchaft ab, bei

beſonderrn Veranlaſſungen einzelne Mitglieder der Stände zuſammen zu berufen,

um über die ihnen vorgelegten landesangelegenheiten ſich zu berathen und ihre

Meinung zu vernehmen .

Dergleichen Zuſammentretungen können auch von den Mitgliedern der Land:

ſchaft ſelbſt eingeleitet werden , wenn ſie eine beſondere Veranlaſſung zu haben .

glauben , über Gegenſtände von gemeinſamen Intereſſe ſich zu berathſchlagen ; jedoch

muß vor der wirklichen Verſammlung ſelbſt davon und von dem Zwecke der Vers

ſammlung zeitig der Landesherrſchaft gehörige Anzeige gemacht werden .

§ . 40. Wedrei Jahre wird regelmäßig ein Landtag gehalten , außerordent

licher Weiſe aber auch dann , wenn der Landesherr beſondere Veranlaſſung dazu

findet.

§. 41. Vor Zuſammenberufung des Landtags wird von dem Landesherrn , .

9 *
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wegen der vorzunehmenden Wahlen der wählbaren Abgeordneten der Städte Braun

ſchweig , Wolfenbüttel und Helmſtedt und der Grundbeſißer des Landes , das Nöthige

an die betreffenden Gerichtsbehörden verfügt, und hiernächſt werden von Höchfts

demſelben mit Beſtimmung des Orts und der Zeit der ſtändiſchen Verſammlung

die Berufungsreſcripte an die Mitglieder der Landſchaft erlaſſen .

§. 42 . Die zum Landtage berufenen und eingetroffenen Mitglieder der Stände

haben ihre Ankunft bei dem fürſtlichen Geheimenrathscollegio ſchriftlich anzuzeigen

und die gewählten Deputirten der vorgenannten drei Städte und der freien Grunds

beſiger des Landes zugleich das über ihre Wahl aufgenommene Document, ſo wie

die Bevollmächtigten ihre Vollmachten mit einzureichen ; worauf ein Verzeichniß

der anweſenden und ſich legitimirten Mitglieder von gedachtem Collegio angefertigt

und demnächſt an jede Section der verſammelten Landſchaft überſandt wird.

§. 43. Wer auf dieſe Weiſe ſich in ſeiner Qualität als, Landſtand oder Bea

vollmächtigter angemeldet und ausgewieſen hat, iſt für ſeine Perſon berechtigt, in

die Verſammlung der Section , welcher er angehört, zu treten und ſeine Meinung

und Stimme über die vorkommenden Gegenſtände bei den desfallfigen Verhands

lungen abzugeben , kann dieſe Befugniß aber keinem andern Mitftande übertragen.

§. 44 . Die Eröffnung des Landtags geſchieht mittelft Berufung beider Sea

ctionen an dem feſtgeſeßten Tage und Orte von dem Landesherrn ſelbſt , oder dem

dazu von Höchſtdemſelben beauftragten Commiſſario , unter den jedesmal Höchſten

Drts zu beſtimmenden Feierlichkeiten und religiöſen Sandlungen .

Iedes Mitglied ſchwört bei der Eröffnung der erſten Ständeverſammlung,

daß es dem regierenden Landesherrn und Höchſtdeſſen Nachfolgern aus dem þauſe

Braunſchweig mit Ireue ergeben , und den beſtehenden Geſeßen gehorſam ſeyn, auch

inſonderheit die ihm , vermöge der Landſchaftsordnung , obliegenden Pflichten nach

beſter Einſicht gewiſſenhaft erfüllen wolle.

Dieſer Eid wird bei den folgenden Landtagen nur von den neuen Mitgliedern

derſelben abgeleiſtet. :
. S. 45. Jede Section bildet für ſich eine beſondere Verſammlung, in welcher

und bei deren Berathſchlagungen keine Abtheilung noch unterſchied der Mitglieder

und eben ſo wenig eine gewiſſe Ordnung , in Unſehung des einzunehmenden Siges

und der Abſtimmungen , Statt findet, ſondern über alle zur überlegung und Ents

ſcheidung kommenden Angelegenheiten nach abſoluter Mehrheit der Stimmen ein

Beſchluß gefaßt wird .

§. 46 . Bei ihren Abſtimmungen haben die Mitglieder der landſchaft ganz

allein ihrer auf ſorgfältige Prüfung der vorliegenden Gegenſtände gegründeten eiges

nen überzeugung und ihrem Gewiſſen zu folgen , keinesweges aber Inſtructionen

und Eingebungen von Ändern anzunehmen und zu beachten .

§. 47 . Die Sigungen der beiden Sectionen der Landſchaft werden nicht zu

gleicher Zeit gehalten , damit der Landſyndicus in beiden Sectionen anweſend ſeyn

könne.

Das erſte Geſchäft jeder Section der ſtändiſchen Verſammlung beſteht in der,

aus ihrer Mitte zu treffenden Wahr ihrer Vorſteher und Beamten , nämlich eines

Präſidenten , eines Vicepräſidenten und eines Secretairs , welcher legtere im Falle

der Behinderung des Landſyndici deſſen Geſchäfte verſieht., . '

S. 48. Dieſe Wahl geſchieht vermittelft verſchloſſener Zettel , aufwelche jeder

anweſende Landſtand den Namen desjenigen ſchreibt , welchen er zu der fraglichen

Stelle auserleben hat, und wird durch die Mehrheit entſchieden , dergeſtalt, daß
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.

zu den Stellen des Präſidenten und Vicepräſidenten diejenigen drei Mitglieder der

Section , auf welche die meiſten Stimmen 'gefalen ſind , dem Landesherrn präſen

tirt werden , um daraus einen zu beſtätigen , der ſodann, nach erhaltener Höchſter

Beſtätigung, ſein Amt gleich antritt.

Die übertragung des Umts des Secretairs hängt blos von der Stimmenmehr:

heit ab , und bedarf keiner landesherrlichen Confirmation .

§. 49. Bei dem ebengedachten Wahlgeſchäfte verſieht das an Šahren älteſte

Mitglied jeder Section die Stelle des Präſidenten und von dem Landſyndico wird,

darüber ein Protocoll geführt.

§. 50 . Das Amt und die Verrichtungen des Präſidenten jeder Section beſte

hen hauptſächlich und im Allgemeinen in der Leitung der Geſchäfte der Verſamma

lung und in der Aufrechthaltung der Ordnung bei den Verhandlungen derſelben .

Der Präſident hat daher inſonderheit

1 ) die Sißungen der Sectionen zu beſtimmen , zu eröffnen und zu ſchließen ;

über die Beobachtung der Vorſchriften und der Ordnung bei den Berathſchla

gungen und Abſtimmungen zu halten ;

3 ) bei den Verhandlungen alles , was dem Zwecke und dem Unſtande zuwider iſt,

ſo wie alle perſönliche Anzüglichkeiten zu entfernen und zu rügen ;

4 ) die von der Verſammlung zu entſcheidenden Fragen aufzuſtellen und vorzu :

tragen , und

5 ) die Stimmen darüber fammeln und nach der Mehrheit derſelben die Beſchlüſſe

faſſen zu laſſen und auszuſprechen .
§. 51. Der Vicepräſident kann alle oder einen Theil der Functionen des Prä

ſidenten verſehen , wenn ſie ihm von Lenterm übertragen werden , in deſſen Abwe.

ſenheit aber ſtehen ſie ihm , vermöge ſeines Amtes , zu.

§. 52. Der landſyndicus, oder in deſſen Abweſenheit der Secretair , 'hat in

den Sigungen das Protocolt zu führen , die abgegebenen Stimmen zu zählen und

nach der Mehrheit derſelben die Beſchüſſe zu faſſen und niederzuſchreiben ; ferner

alle, Namens der verſammelten Section, abzufaſſende Auffäße und Erlaſſe zu ent

werfen und auszufertigen .

§ . 53. Für die Schreiberei und Regiſtratur werden bei jeder Section von

dem Präſidenten die für die Zeit der ſtändiſchen Verſammlung nöthigen Officianten

angenommen und zur Verſchwiegenheit und gehörigen Verrichtung ihrer Dienſtges

Tchäfte eidlich verpflichtet und angewieſen , auch wegen deren Remuneration von

demſelben bei dem Steuercollegio angemeſſene Anträge gemacht , worauf daſſelbe

wegen Verwilligung der dazu erforderlichen Geldſummen das Nöthige zu veran

laſſen und zu beſorgen hat.

$. 54 . Die Sißungen der ſtändiſchen Sectionen werden zu der von dem Prä

fidenten beſtimmten Zeit eröffnet , und wird über die jedesmalige Vorfrage, ob ein

Antrag in Berathung zu nehmen ſey , geſtimmt, ſo wie mit den berathenden Ver
handlungen der Anfang gemacht, ſobald ein Drittheil der die Section bildenden

Mitglieder ſich dazu eingefunden hat, zu den Abſtimmungen wegen der zu faſſenden

Beſchlüſſe kann aber nicht eher geſchritten werden , als bis die Hälfte derſelben

verſammelt iſt.

Unter den Anweſenden nehmen nur der Präſident und der Landſyndicus oder

Secretair in der Mitte der Verſammiung einen beſondern Plat ein . .

§. 55. Die 'von Seiten der Landesherrſchaft an die Stände zu machenden

Propoſitionen und Mittheilungen werden den geſammten Ständen eröffnet , und,
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wenn felbige eingegangen ſind , vor allen andern Gegenſtänden der landſchaftlichen

Verhandlungen von dem Präſidenten der Section in der nächſten Sigung nochmals

zur Kenntniß der Mitglieder derſelben , und ohne daß über die, im folgenden g.

erwähnte Vorfrage geſtimmt wird , in den folgenden Zuſammenkünften nach und

nach zur Berathſchlagung der Section gebracht.

§. 56 . Nicht allein der Präſident, ſondern auch jedes Mitglied der Verſamm :

lung , iſt befugt, über Gegenſtände, welche der Landesherrſchaft zur Berückſichti

gung zu empfehlen , Anträge zu machen ; jedoch muß jeder gethane Antrag zuvör

derſt durch die Stimmenmehrheit der anweſenden Mitglieder , als zur Berathung

geeignet , erklärt, auch zugleich beſtimmtwerden , ob die Angelegenheit einer Com

miſſion zur vorgängigen Prüfung und Berichtserſtattung zu übergeben ſen , und,

wenn ſolches geſchehen , kann derjenige , von welchem der Antrag herrührt , einen

Tag zur Deliberation und Abſtimmung darüber vorſchlagen , an welchem die Sache

alsdann mit Genehmigung des Präſidenten verhandelt wird .

§. 57. Wer den Antrag zu einem an die Regierung zu gelangenden Beſchluſſe

machen will , muß ſelbigen ſchriftlich abfaſſen und zur Einrückung in das Protocoll

vorlegen , worauf er denſelben vor der Berathſchlagung darüber näher zu entwickeln
und mit Gründen zu unterſtüßen hat.

§. 58. Diejenigen , welche für oder wider einen gemachten Antrag zu reden

wünſchen , haben ſich , indem ſie von ihren Sißen aufſtehen , deshalb an den Prä

fidenten zu wenden , der ihnen in der Ordnung, wie er ihre Unrede vernommen ,

das Wort zu geben hat. Es ſteht auch jedem anweſenden landſtande frei, über

geſchehene Anträge Veränderungen vorzuſchlagen , über welche eben ſo , wie über

die Anträge ſelbſt, geſtimmt wird.

. 59. Bei jedem zur Berathung gelangten Antrage muß erſtere der Abſtims

mung vorangehen , und hängt es von der Beſtimmung der Verſammlung ab, ob

nach Beſchaffenheit der Sache darüber ſogleich , oder in einer andern Sigung , ge

ſtimmt werden ſoll.

S.60 . Bei den Berathſchlagungen kann jedes anweſendeMitglied der Stände ſeine

Meinung vortragen und entwickeln , darf jedoch in derſelben Sigung nur einmal

über die zur Entſcheidung ſtehende Frage reden , es ſey denn , daß eine unrichtig

verſtandene Äußerung deſſelben eine kurzen Erläuterung bedürfte.

Uuch dürfen dieſe Vorträge blos mündlich gehalten werden , und nur die lan

desherrlichen Sommiffarien und die , Namens der ſtändiſchen Commiſſionen auf:

tretenden -Referenten die ihrigen in ſchriftliche Auffäße bringen und ableſen .

Nach beendigter Berathung fordert der Präſident die gegenwärtigen Mitglieder

nach der Reihe , wie ſie zufällig fißen , auf ihre Stimme abzugeben .

§. 61. Um aber die vorliegenden Anträge zur Entſcheidung zu bringen , kleidet

der Präſident die Gegenſtände derſelben in deutlich beſtimmte Fragen ein , worüber

mit Ia , oder Nein , laut geſtimmt wird. Sollten über die aufgeſtellten Fragen

Erinnerungen gemacht werden , ſo wird über die vorgeſchlagenen Abänderungen

geſtimmt und entſcheidet die ganze Verfammlung über die Abfaſſung der Fragen .

§ . 62. Die abgegebenen Stimmen werden von dem Landſyndicus oder Secres

tair namentlich bemerkt , und der auf geſchehene Zählung nach ihrer Mehrheit ge

faßte Beſchluß wird hierauf der Verſammlung ſofort eröffnet.

§. 63. Ergiebt ſich aus der vorgenommenen Sammlung der Stimmen eine

Gleichheit derſelben , ſo wird die Sache in einer folgenden Sißung nochmals in um

frage gebracht , und bleiben fich die Abſtimmungen auch alsdann gleich , ſo wird
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diejenige Meinung, welcher der Präſident beigetreten iſt, als der Beſchluß der ver:

Tammelten Section angeſehen .

. 64. Von dem feſtgeſtellten Grundlage , daß zur Faſſung eines Beſchluſſes

über die verhandelten Gegenſtände nur die abſolute Stimmenmehrheit der anwes

ſenden Mitglieder erfordert werde, tritt allein eine Abweichung ein , wenn ſtändi

Tcher Seits ein Antrag an den Landesherrn gemacht werden ſoll, welcher eine

weſentliche Abänderung der bisherigen Landes - oder Steuerverfaſſung enthält. In

einem ſolchen Falle müſſen wenigſtens zwei Drittheile der Verſammlung dem vor:

geſchlagenen Antrage beiſtimmen , um als gültig beſchloſſen betrachtet werden zu

können .

§. 65 . Sowohl in dem eben gedachten Falle, als wenn die Stimmenmehr

heit entſchieden hat, kann und darf die Wirkung und Beförderung eines gefaßten

Beſchluſſes weder durch Verwahrungen , noch Berufung auf die höchſte Entſcheidung,

noch auf andere Weiſe aufgehalten oder gehindert werden , ſondern jedes ſtändiſche

Mitglied muß fich das Reſultat der Abſtimmung ſchlechterdings gefallen laſſen und

babei beruhigen , obwohl demſelben unbenommen bleibt, ſeine beſondere Meinung

ſchriftlich auszuführen und zu den Ucten zu bringen .

§. 66. Die über verhandelte Gegenſtände von einer Section beſchloſſenen Ans

träge werden ſofort der andern Section mitgetheilt , in welcher die vorliegende

Sache alsdann einer Sommiſſion zur vorläufigen Prüfung übergeben und nach von

derſelben darüber abgeſtattetem Berichte , die Berathung undAbſtimmung baldthun

lichft erfolgen und nach dem Reſultate der lettern ein Beſchluß gefaßt werden

muß. Es können auch Verbeſſerungen oder Veränderungen von der einen Section

der andern vorgeſchlagen werden , und erſt , wenn beide Sectionen über einen Uns

trag völlig einverſtanden ſind , wird derſelbe von Seiten der Landſchaft mit einem ,

von den Präſidenten zu unterzeichnenden Berichte an den Landesfürſten überreicht ;

worauf die höchſte Reſolution darüber vermittelft Reſcripts ertheilt wird .

- §. 67. Sollten beide Sectionen ſich über einen vorliegenden Gegenſtand nicht

vereinigen , ſo findet eine Zuſammentretung von aus jeder Section in gleicher An

zahl zu ernennenden Commiſſarien und , wenn die Sectionen es auch nur einſeitig

wünſchen und darauf antragen , die Zuordnung landesherrlicher Commiſſarien

Statt , und wird von dieſer gemiſchten Commiſſion der Verſuch gemacht, ob durch

annähernde Vorſchläge und Modificationen eine Vereinbarung der Sectionen zu

erreichen ſtehe.

Unter gleichen Umſtänden kann auch ein Zuſammentreten der Mitglieder beider

Sectionen Statt finden .

S. 68. Wenn von Seiten des Landesherrn ein Erlaß oder Antrag an die

Stände gelangt iſt, und beide Sectionen können ſich über ihre darauf abzugebende

Erklärung nicht vereinigen , ſo iſt darüber Namens geſammter Landſchaft Bericht

an die Landesherrſchaft zu erſtatten , in welchen das Reſultat der Verhandlungen

jeder Section , mithin das gutachtliche Dafürhalten jeder derſelben , beſonders auf:

zunehmen iſt.
$. 69 . über einen Gegenſtand, in Anſehung deſſen eine Vereinbarung beider

Sectionen nicht zu Stande gebracht worden , iſt ein neuer Untrag und eineweitere

Deliberation während deſſelben Landtages nicht mehr zuläſſig.

§. 70. Da die zu beobachtende gute Ordnung bei den Berathíchtagungen es

mit ſich bringt, daß nicht allein alle unziemliche Äußerungen und Perſönlichkeiten ,

ſondern auch unnübe Weitläuftigkeiten und Abſchweifungen vermieden werden , und
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daß Niemand im Reden unterbrochen werbe, ſo liegt es dem Präſidenten jeder

Section ob , darauf ger.zu zu halten ; ſollte ſich gleichwohl Iemand durch die ers

haltene Zurechtweiſung beeinträchtigt finden , ſo kann er darüber die Entſcheidung

der Verſammlung verlangen , bei welcher er ſich alsdann aber beruhigen muß.

§. 71. Der Landesherr kann , ſeinem Gutfinden nach , Geheimeräthe oder ans

dere Staatsbeamte als Commiſſarien zu einzelnen Sißungen der Sectionen abord

nen , um die an die Landſchaft erlaſſenen Anträge mit ihren Gründen näher zu

entwickeln und auseinander zu Teßen . Die ſtändiſche Verſammlung wird von der

Ubordnung ſolcher landesfürſtlichen Commiſſarien und der Zeit ihrer Ankunft vorher

benachrichtigt , dieſelben bleiben jedoch bei ihren Berathſchlagungen und Abſtimmun

gen nicht gegenwärtig. .

§. 72 . Würden mündlicheMittheilungen , Erörterungen und Berathungen zur

Beförderung einer Ungelegenheit oder eines Geſchäfts zwiſchen Landesherrn und

Ständen für zuträglich gehalten , ſo wird von Seiten der Landesherrſchaft eine Zu

ſammentretung des fürſtlichen Geheimenraths-Collegii oder anderer fürſtlichen Com

miſſarien mit einer ſtändiſchen Deputation von drei bis ſechs Mitgliedern verans

laßt. Auch die ſtändiſchen Sectionen können ihrer Seits in dazu geeigneten Fällen

darauf antragen , daß einer Deputation aus ihrer Mitte mündliche Aufklärung

oder nähere Erläuterungen über landesherrliche Erlaſſe durch fürſtliche Commiſſa

rien ertheilt werden mögen . . .

Die Beſtimmung der Perſonen und Zahl der Mitglieder einer ſolchen Depu

tation geſchieht von jeder Section ſelbſt.

§. 73 . . Nicht nur alle von dem Landesherrn und von einer Section an die

andere erlaſſene Anträge , ſondern auch alle ſonſt in Erwägung kommende umfaſ

ſende Gegenſtände müſſen vor ihrer Verhandlung in der ſtändiſchen Verſammlung

der vorläufigen Prüfung und Bearbeitung einer zu wählenden Commiſſion von

drei, fünf oder ſieben Mitgliedern übergeben werden . Der ernannten Commiſſion
muß der Vorwurf der vorzubearbeitenden Sache genau beſtimmt werden , es mag

nun ſolcher in einer vorzunehmenden Unterſuchung , oder in einem abzuſtattenden

Gutachten , oder in 2bfaſſung eines ſchriftlichen Auffages beſtehen .

§. 74 . Jede ſolchergeſtalt niedergeſette Commiſſion wählt zuerſt unter ſich ein

Mitglied , welches den Vorſiß , und ein anderes, welches das Protocoll zu führen

hat , betreibt ihre Geſchäfte collegialiſch und macht hiernächſt nach Beendigung ihrer
Urbeit von dem Reſultate derſelben durch eines ihrer Mitglieder Vortrag an die

verſammelte Section , worüber Todann von der lekten , ſo wie über jeden andern

Untrag, berathſchlagt und geſtimmt wird.

§. 75. Jede Section kann , unter hinreichende Veranlaſſung dazu gebenden

Umſtänden , ihre Sißungen auf gewiſſe kurze Zeit ausſehen . Aber nur von dem

Landesherrn kann die Vertagung des Landtags verfügt werden . Während der Vers

tagung der Sigungen der Landſchaft ſteht den zu niedergelegten Commiſſionen nicht

gehörigen Mitgliedern derſelben frei, fich aus dem Orte zu entfernen .

So lange die Sigungen dauern, darf kein Mitglied der Landſchaft ohne Urs

Taub ſeiner Section abreiſen .

§. 76 . Die Verhandlungen der Landſchaft müſſen ſo lange geheim gehalten

werden , bis die reſultate derſelben gefaßt und zur Publication gelangt ſind. Es

iſt auch nicht erlaubt, die Meinungen und Vota einzelner Mitglieder bekannt ju

machen.

§. 77. Por dem , von der Beſtimmung des Landesherrn abhängenden Schluſſe
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des Landtags werden die verſchiedenen Gegenſtände und Puncte , worüber Höchſt

derſelbe und die Stände im Gefolge der während deſſelben gepflogenen Unterhands

lungen ſich vereinigt haben , in einen Landtagsabſchied oder Receß zuſammen ges

tragen und iſt ſolcher nicht nur von dem Landesherrn und von Seiten der Stände

von den Präſidenten und dem Landſyndico zu unterzeichnen und zu beſiegeln , ſons

dern demnächſt auch durch den Druck zur öffentlichen Kunde zu bringen , worauf

die allgemeine Landesverſammlung auf ähnliche Art und Weiſe , als bei der Eröff=

nung geſchah , feierlich geſchloſſen wird.

IV. Allgemeine Beſtimmungen .

§. 78 . Medurch die Zuſammenberufung und Verſammlung der Stände vers

anlaßten allgemeinen Koſten werden aus der Steuercaſſe beſtritten , es erhalten

aber daraus die Mitglieder der Landſchaft keine Vergütung für die Koſten ihrer

Reiſen und ihres Aufenthalts bei dem Landtage , ſondern ein jedes Mitglied , das

nicht aus eigenem Rechte erſcheint , muß von denjenigen , für welche es erſcheint,

entſchädigt werden : und bleibt es beſonders den freien Grundbeſigern unbenommen,

ſich mit ihren Deputirten über ſolche Entſchädigung zu vereinbaren .

, Sowohl den Prälaten , als den zu der zweiten Section abgeordneten auswär:

tigen Mitgliedern wird deshalb eine billige Entſchädigung zugeſtanden und das

Nähere darüber durch ein zu treffendes übereinkommen beſtimmt werden .

Die , zu den Commiſſionen deputirten Mitglieder erhalten ſämmtlich , wie auch

die verſammelten Mitglieder des größern Ausſchuſſes , Diäten nach den demnächit

zu beſtimmenden Säßen .

Während der Vertagung des Landtags bekommen nur diejenigen Mitglieder

der Landſchaft Diäten , welche bei der niedergelegten Commiſſion zurüdgeblieben

ſind .

$. 79. Der jedesmalige Landesherr kann nach dem Antritte Seiner Regierung

die gewöhnliche Erbhuldigung von den Unterthanen nicht eher verlangen und ſich

leiſten laſſen , als bis von Höchſtdemſelben die gegenwärtige Landſchaftsordnung

förmlich und bündig angenommen und beſtätigt, auch die hergebrachte Verſicherung

wegen Aufrechthaltung der über die Primogenitur in dem Fürſtlichen Hauſe Braun

ſchweig - Wolfenbüttel beſtehenden Verträge und des Pacti Henrico Wilhelmiani

ſchriftlich ausgeſtellt worden iſt.

Im Falle der Minderjährigkeit des Landesfürften ertheilt der , die Landesres

gierung führende Vormund dieſe Beſtätigung und Verſicherung für die Zeit ſeiner

Verwaltung.

§. 80. Die Wirkſamkeit der Beſtimmungen der Landſchaftsordnung fängt nach

deren öffentlicher Bekanntmachung von eben der Zeit an , als ſolches bei andern

Geſeken geſchieht.

Vorſtehender Entwurf iſt dato von den Landſchaften des HerzogthumsBraun

ſchweig und Fürſtenthums Blankenburg angenommen , und im Auftrage geſammter

Stände von deren Deputirten durch untceſchrift und Siegel vollzogen .

Braunſchweig, den 19. Januar 1820.

(L . S.) Auguſt Chriſt. Battels , Abt zů Riddachshauſen . ( L . S.) Georg

Conrad Heinr. Mahner, Namens der Stifter St. Blasii und Cyriaci. ( L . S.)

Iohann Wilhelm Heinrich Ziegenbein , Abt zu Michaelſtein . ( L . S.) Gottfried

Philipp von Bülow , ;Probſt zu St. Laurentii. ( L . S.) Juſt Gebhard von
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Bötticher, wegen Umpleben . ( L . S .) Hans Georg Gottfried von Preffen ,

wegen Büftedt. ( L . S.) Chriſtian Friedrich Adolph von Gramm, wegen Leſſe.

( L . S.) Heinrich Georg Chriſtian Friedrich von Bülow , genannt von Wends

hauſen , wegen Küblingen . ( L . S.) Friedrich Wilhelm Carl Franciscus Anton

Chriſtian von Campe, wegen Deenſen . ( L . S.) Hilmar Ludewig Wilhelm Ernſt

Graf von Oberg, wegen Duttenſtedt. ( L . S.) Johann Philipp von $ äckel , '

tutorio nomine , wegen Hehlen . ( L . S.) Röttger Graf von Veltheim , wegen

des Küchenhofes . ( L . S .) Friedrich Carl von Strombeck , auf Groß Sisbeck.

( L . S.) Dodo Friedrich Walter. (L . S .) Friedrich Carl Culemann , wegen

des Gerichts Braunlage und wegen der Rittergüter Benzingerode und Cattenſtedt.

( L . S. ) Johann Heinrich Wilmerding, wegen der Stadt Braunſchweig.

(L . S.) Heinrich Peter Bennroht, wegen der Stadt Helmſtedt. ( L . S.) Auguſt

Georg Küchend ahl, wegen der Stadt Blankenburg.

Und dann dieſe revidirte Landſchaftsordnung, ihrem ganzen Inhalte nach und in

allen Puncten von uns genehmigt worden : ſo ratificiren Wir hiedurch und Kraft

dieſes die ſolchergeſtalt mit den Ständen des Herzogthums Braunſchweig -Wolfen

büttel und des Fürſtenthums Blankenburg getroffene übereinkunft , und verordnen

zugleich , daß darüber von Jedermann , den es betrifft , und überall auf das Ges

naueſte gehalten werden ſolle , haben auch das fürſtliche Geheimeraths - Collegium

zu Braunſchweig befehligt und autoriſirt, in unſerm Namen nach den Beſtimmun:

gen der vorſtehenden Landſchaftsordnung die geſammten Stände ſo bald als thun

lich wieder zuſammen zu berufen und ihnen die ferner zu berathenden Propoſitionen

mitzutheilen , ſo wie die gegenſeitigen Anträge und Wünſche derfelben entgegen zu

nehmen und darüber das Weitere zu verhandeln und bis zu unſerer Ratification

zu concertiren .

Urkundlich unſerer eigenhändigen Unterſchrift und beigebru & ten fürſtlichen Ges

heime- Canzlei -Siegels .

Carlton House , den 25. April 1820 .

George. R ..

( L . S.)

E . Graf von Münſter.



Großherzogthum Heſſen .

Verfaſſungsurkunde vom 17. December 1820 .

Ludewig, von Gottes Gnaden Großherzog von Herien und bei

Rhein 20 . 20.

Nachdem Wir die , in Gemäßheit des Urt. 21. Unſers Edicts vom 18. März d .

I . über die landſtändiſche Verfaſſung geäußerten Wünſche unſerer getreuen Stände

über die conſtitutionellen Beſtimmungen bernommen und in Beziehung auf dieſel

ben Unſere Entſchließungen gefaßt haben ; ſo finden Wir uns nunmehr bewogen ,

dieſe Entſchließungen und die durch dieſelben nicht abgeänderten verfaſſungsmäßigen

Beftimmungen unſers Edicts vom 18 . März d . I. über die landſtändiſche Verfaſ

fung, ſo wie auch aus dem Wahlgeſeße, der Geſchäftsordnung, dem Edicte über

das Staatsbürgerrecht und dem Edicte über den Staatsdienſt in einer Urkunde

zuſammenzufaſſen und Wir verordnen daher Folgendes, als

Tre Du

Die Verfaſſung des Großherzogthums.

I. Von dem Großherzogthume und deſſen Regierung im

Augemeinen .

§. 1. Das Großherzogtyum bildet einen Beſtandtheil des deutſchen Bundes.

§. 2. Die Beſchlüſſe der Bundesverſammlung, welche die verfaſſungsmäßigen

Verhältniſſe Deutſchlands , oder die Verhältniſſe deutſcher Staatsbürger im Auge

meinen betreffen , bilden einen Theil des heſſiſchen Staatsrechts und haben , wenn

ſie von dem Großherzoge 'verkündet worden ſind , in dem Großherzogthume verbin

dende Kraft.

Hierdurch wird jedoch die Mitwirkung der Stände in Anſehung der Mittel

zur Erfüllung der Bundesverbindlichkeiten , in ſo weit dieſelbe verfaſſungsmäßig

begründet iſt , nicht ausgeſchloſſen .

§. 3. Das Großherzogthum bildet, in der Geſammtvereinigung der älteren

und neueren Gebietstheile , ein zu einer und derſelben Verfaſſung verbundenes

Ganze.

§. 4 . Der Großherzog iſt das Oberhaupt des Staats , Dereinigt in ſich alle

Rechte der Staatsgewalt und übt ſie , unter den von Ihm gegebenen , in dieſer

Verfaſſungsurkunde feſtgelegten Beſtimmungen , aus.

Seine Perſon iſt heilig und unverleßlich .

§. 5 . Die Regierung iſt in dem großherzoglichen þauſe erblich nach Erſtges

burt und Linealfolge, vermöge 2bſtammung aus ebenbürtiger , mit Bewilligung

des Großherzogs geſchloſſener Ehe.

In Ermangelung eines durch Verwandtſchaft, oder Erbverbrüderung zur Nach

folge berechtigten Prinzen geht die Regierung auf das weibliche Beſchecht über .
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Hierbei entſcheidet Nähe der ·Berwandtſchaft mit dem lekten Großherzoge, bei

gleicher Nähe das Alter.

Nach dem übergange gilt wieder der Vorzug des Mannsſtammes .

Dié dieſen Grundfäßen gemäßen näheren Beſtimmungen , ſo wie die Beſtims

mungen über die Regentſchaft während der Minderjährigkeit , oder anderer Berhin

derung des Großherzogs, werden durch das Sausgeleg feſtgeſegt , welches in To :

ferne einen Beſtandtheil der Verfaſſung bildet.

II. Von den Domainen .

§. 6. Ein Drittheil der ſämmtlichen Domainen , nach dem Durchſchnittsertrage

der reinen Einkünfte berechnet , wird , nach der Auswahl des Großherzogs, an den

Staat abgegeben , um , mittelft allmähligen Verkaufs, zur Schuldentilgung verwendet

zu werden .

§. 7 . Die übrigen zwei Drittheite bilden das ſchuldenfreie unveräußerliche Fa

milieneigenthum des großherzoglichen Sauſes.

Die Einkünfte dieſes Familienguts , worüber eine beſondere Rechnung geführt

wird, ſollen jedoch in dem Budget aufgeführt und zu den Staatsausgaben verwens

det werden , die zu den Bedürfniſſen des großherzoglichen Hauſes und Hofes erfors

derlichen Summen ſind aber darauf vorzugsweiſe radicirt und, ohne ſtändiſche

Einwilligung, ſoll auch von dieſem Familiengute nichts verhypothecirt werden .

§. 8 . Bei künftigen Erwerbungen wird, nach den Rechtstiteln des Erwerbs,

feſtgeſcht werden , ob ſie zu dem Staats - oder dem Familienvermögen gehören .

§. 9 . Das Veräußerungsverbot des § . 7. bezieht ſich nicht auf die Staats

und Regierungshandlungen mit auswärtigen Staaten . .

Auch ſind darunter der Verkauf entbehrlicher Gebäude, der in andern Stage

ten gelegenen Güter und Einkünfte , die Vergleiche zu Beendigung von Rechtsſtrei

tigkeiten , die bloßen Uustauſchungen und die Ablöſung des Lehns - und Erbleih

verbands , der Grundzinſen und der Dienſte nicht begriffen .

In allen dieſen Fällen wird aber den Ständen eine Berechnung über den

Erlöß und deſſen Wiederverwendung zum Grundſtocke vorgelegt werden .

§. 10. Eben dieſes gilt auch von den zum Staatsvermögen gehörenden Dos

mainen , wenn , nach Abzahlung der Schulden , der Erlöß aus den Veräußerungen

nicht mehr zur Schuldentilgungscaſſe abzuliefern iſt .

§. 11. Dem Großherzoge ſteht das Recht zu , heimgefallene lehen wieder zu
verleihen .

III. Von den allgemeinen Rechten und Pflichten

der Heſſen.

$. 12. Der Genuß aller bürgerlichen Rechte in dem Großherzogthume, ſowohl

der Privatrechte, als der öffentlichen (oder des Staatsbürgerrechts) fteht nur In

ländern zu .

8. 13 . Das Recht eines Inländers (Indigenat) wird erworben :

1 ) durch die Geburt für denjenigen , deſſen Vater oder Mutter damals Inländer

waren ;

2 ) durch Verheirathung einer Ausländerin mit einem Inländer ;

3 ) durch Verleihung eines Staatsamts ;

4 ) durch beſondere Aufnahme.
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§. 14 . Staatsbürger ſind diejenigen volljährigen Inländer männlichen Ges

ſchlechts , welche in keinem fremden perſönlichen Unterthansverbande ſtehen und

wenigſtens drei Jahre in dem Großherzogthume wohnen .

Die in dem Beſige einer oder mehrerer Standesherrſchaften ſich befindenden

Häupter der jebigen ſtandesherrlichen Familien haben jedoch das Staatsbürgerrecht

ungeachtet eines fremden perſönlichen Unterthansverbands.

§. 15 . Nicht chriſtliche Glaubensgenoſſen haben das Staatsbürgerrecht alsdann,

wenn es ihnen das Gefeße verliehen hat, oder wenn es Einzelnen entweder auss

drücklich , oder , durch übertragung eines Staatsamts, ftillſchweigend verliehen wird .

§. 16 . Jede rechtskräftige Verurtheilung zu einer peinlichen Strafe zieht den

Berluſt des Staatsbürgerrechts nach ſich . Seine Uusübung wird gehindert :

1) durch Verlegung in den peinlichen Anklageſtand oder Verhängung der Special

Inquiſition ;

2 ) durch das Entſtehen eines gerichtlichen Concursverfahrens über das Vermögen

bis zur vollſtändigen Befriedigung der Gläubigerz

3 ) während der Dauer einer Suratel, und

4 ) für diejenigen , welche für die Bedienung der Perſon oder der Haushaltung

eines Undern Koſt oder Lohn empfangen , während der Dauer dieſes Vers

hältniſſes .

§. 17 . Das Recht des Inländers geht verloren :

1 ) durch Auswanderung;

2 ) durch Verheirathung an einen Ausländer. Die Wittwe erhält jedoch die Rechte

einer Inländerin wieder, wenn ſie entweder im Großherzogthume geblieben

iſt, oder dahin , mit Erlaubniß der Staatsregierung und unter der Erklärung,

ſich darin niederlaſſen zu wollen , zurückkehrt.

§ . 18 . Que Seien ſind vor dem Geſeke gleich .

8. 19. Die Geburt gewährt Keinem eine vorzügliche Berechtigung zu irgend

einem Staatsamte.

§. 20. Die Verſchiedenheit der in dem Großherzogthume anerkannten chriſts

lichen Confeſſionen ' hat keine Verſchiedenheit in den politiſchen oder bürgerlichen

Rechten zur Folge.

§. 21. Den anerkannten chriſtlichen Confeſſionen iſt freie und öffentliche Aus:

übung ihres Religionscultus geſtattet.

§. 22 . Jedem Einwohner des Großherzogthums wird der Genuß vollkommes

ner Gewiſſensfreiheit zugeſichert. Der Vorwand der Gewiſſensfreiheit darf jedoch

nie ein Mittel werden , um ſich irgend einer, nach den Geſeßen obliegenden Ver:

bindlichkeit zu entziehen .

§. 23. Die Freiheit der Perſon und des Eigenthums iſt in dem Großhers

zogthume keiner Beſchränkung unterworfen , als welche Recht und Gefes beſtimmen .

§. 24. Sedem Heſſen ſteht das Recht der freien Auswanderung , nach den

Beſtimmungen des Geſekes , zu .

§. 25. Die Leibeigenſchaft bleibt, nach den desfalls beſtehenden Gefeßen , für

immer aufgehoben .

§. 26 . Ungemeſſene Frohnden können nie Statt finden und die gemeſſenen

ſind ablösbar .

§. 27. Das Eigenthum kann für öffentliche Zwecke nur gegen vorgängige

Entſchädigung, nach dem Gefeße, in Anſpruch genommen werden .

.
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§. 28 . In außerordentlichen Nothfäden iſt jeder Heffe zur Vertheidigung des

Vaterlandes verpflichtet und kann für dieſen Zweck zu den Waffen gerufen werden .

§. 29. Jeder Helſe , für welchen keine verfaſſungsmäßige Ausnahme beſtehet,

ift.verpflichtet , an der ordentlichen Kriegsdienſtpflicht Untheil zu nehmen . Bei

dem Aufrufe zur Erfüllung dieſer Verbindlichkeit entſcheidet unter den gleich Ver

pflichteten das Loos, mit Geſtattung der Stellvertretung.

§. 30. Alle Heſſen ſind zu gleichen ſtaatsbürgerlichen Verbindlichkeiten und zu

gleicher Theilnahme an den Staatslaſten verpflichtet , in ſo ferne ſie nicht eine

verfaſſungsmäßige Ausnahme für ſich in Anſpruch zu nehmen haben .

§. 31. Niemand fou ſeinem geſeßlichen Richter entzogen werden .

$. 32. Das Materielle der Juſtizertheilung und das gerichtliche Verfahren ,

innerhalb der Grenzen ſeiner geſeklichen Form und Wirkſamkeit , ſind von dem

Einfluſſe der Regierung unabhängig .

. 33. Kein Heſſe darf anders , als in den durch das Recht und die Geſeke

beſtimmten Fällen und Formen , verhaftet , oder beſtraft werden .

Keiner darf länger , als 48. Stunden , über den Grund ſeiner Perhaftung in

Ungewißheit gelaſſen werden und dem ordentlichen Richter foll , wenn die Verhaf

tung von einer anderen Behörde geſchehen iſt , in möglichſt kurzer Friſt von dieſer

Verhaftung die erforderliche Nachricht gegeben werden .

· S . 34 . Die Richter können nur durch gerichtliches Erkenntniß entſekt , fie

können auch nicht wider ihren Willen entlaſſen und nur dergeftalt verſekt werden ,

daß ſie in derſelben Dienſtkategorie verbleiben und weder im Gehalte , noch in dem

Dienſtgrade zurücgeſellt werden .

Die Directoren der Juſtizcollegien bleiben jedoch den allgemeinen Beſtimmuna

gen der Dienſtpragmatik unterworfen .

§. 35. Die Preſſe und der Buchhandel find in dem Großherzogthume frei,

jedoch nter Befolgung der gegen den Mißbrauch beſtehenden , oder künftig erfol

genden Geſeße.

. g. 36 . Jedem ſteht die Wahl ſeines Berufes und Gewerbes , nach eigener

Neigung, frei. Unter Beobachtung der hinſichtlich der Vorbereitung zum Staats

dienſte beſtehenden Geſeke, iſt es jedem überlaſſen , ſich für ſeine Beſtimmung, im

Inlande oder Auslande, auszubilden .

IV . Von den beſondern Rechten des Udels .

§. 37. Die Rechtsverhältniſſe der Standesherren werden durch das darüber

erlaſſene Edict vom 17 . Februar 1820. beſtimmt, welches einen Beſtandtheil der

Verfaſſung bildet.

§. 38 . Die beſonderen Rechtsverhältniſſe des Udels genießen den Schug der

Verfaſſung.

V . Von den Kirchen , den Unterrichts - und Wohlthätig

.: keit - Anſtalten .

§. 39. Die innere Kirchenverfaſſung genießt auch den Schuß der politiſchen .

§. 40. Verordnungen der Kirchengewalt können , ohne vorgängige Einſicht

und Genehmigung des Großherzogs , weder verkündet , noch vollzogen werden .

§. 41. Die Geiſtlichen ſind in ihren bürgerlichen Verhältniſſen und bei ſtraf

baren Sandlungen , welche nicht bloße Dienſtvergehen ſind, der weltlichen Obrig

keit unterworfen .
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§. 42. Die Beſchwerden über Mißbrauch der kirchlichen Gewalt können jeder:

zeit bei der Regierung angebracht werden . .

§. 43 . Das Kirchengut, das Vermögen der vom Staate anerkannten Stif

tungen , Wohlthätigkeits - ſo wie der höheren und niederen Unterrichts -Unſtalten ges

nießen des beſondern Schußes des Staates und können unter keiner Vorausſekung

dem Finanzvermögen einverleibt werden .

§. 44. Die Fonds der milden Stiftungen zur Beförderung der Gottesvereha

rung , des Unterrichts und der Wohlthätigkeit können nur mit ſtändiſcher Einwilli

gung zu einem fremdartigen Zwecke verwendet werden .

VI. von den Gemeinden.

§. 45.' Die Angelegenheiten der Gemeinden ſollen durch ein Geſet geordnet

werden , welches als Grundlage die eigene, ſelbſtſtändige Verwaltung des Vermő

gens durch von der Gemeinde Gewählte , unter der Oberaufſicht des Staats , aus

ſprechen wird . Die Grundbeſtimmungen dieſes Gefeßes werden einen Beſtandtheil

der Verfaſſung bilden.

§. 46 . Das Vermögen der Gemeinden kann , unter keiner Vorausſegung, dem

Finanzvermögen einverleibt werden .

VII. Von dem Staatsdienſte.

§. 47. Niemand kann ein Staatsamt erhalten , ohne ſeine Fähigkeit dazu,

durch ordnungsmäßige Prüfung, bewieſen zu haben. .

Bei ſolchen , welche im Uuslande bereits Staatsämter bekleidet und dadurch

ihre Fähigkeit bewährt haben , leidet dieſe Regel eine Ausnahme.

§. 48 . Unwartſchaften auf Staatsämter finden nicht Statt.

8 . 49. Die geſeblichen Beſtimmungen über die Penſionirung der Staatsdiener

und die Rechte derſelben aus den beſtehenden Inſtituten der Wittwen - und Wai

ſencaſſen ſtehen unter dem Schuße der Verfaſſung. .

Denſelben Schuß genießen insbeſondere auch die durch die Dienſtpragmatik bes

ſtimmten Rechte der Militairperſonen auf die geſeßlichen Penſionen .

§. 50. Unterſuchungen gegen Staatsdiener wegen Dienſtverbrechen können

nicht niedergeſchlagen und Staatsdiener , welche des Dienſtes dergeſtalt entſektwor:

den ſind , daß das Urtheil ihre Unfähigkeit , im Staatsdienſte wieder angeſtellt zu

werden , ausdrücklich ausgeſprochen hat , nie im Staatsdienſte wieder angeſtellt

werden .

| VIII. Von den landſtånden.

; § . 51. Die Stände des Großherzogthums bilden zwei Cammern.

§ . 52. Die erſte Cammer wird gebildet :

1 ) aus den Prinzen des großherzoglichen Hauſes ;

2 ) aus den Häuptern ſtandesherrlicher Familien , welche ſich in dem Beſite einer

oder mehrerer Standesherrſchaften befinden , nach dem §. 16 . des Edicts über

die ſtandesherrlichen Verhältniſſe ;

3 ) aus dem Senior der Familie der Freiherrn von Riedeſet ;

4 ) aus dem katholiſchen Landesbiſchofe. Im Falle der Erledigung des Stuhls

wird der Großherzog einem ausgezeichneten katholiſchen Geiſtlichen den Auftrag

ertheilen , an der Stelle des Biſchofs bei dem Landtage zu erſcheinen ; . .
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5 ) aus einem proteſtantiſchen Geiſtlichen , welchen der Großherzog dazu auf les

benszeit, mit der Würde eines Prälaten , ernennen wird ; .

6 ) aus dem Kanzler der Landesuniverſität, oder deſſen Stellvertreter ; '

7) aus denjenigen ausgezeichneten Staatsbürgern , welche der Großherzog auf les

benszeit dazu berufen wird. Dieſe Ernennungen ſollen nicht über die Zahl

von zehn Mitgliedern ausgedehnt werden .

§. 53. Die zweite Cammer wird gebildet :

1) aus ſechs Abgeordneten , 'welche der in dem Großherzogthume genügend mit

Grundeigenthume angeſeſſene Udel aus ſeiner Mitte wählt ;

2 ) aus zehn Ubgeordneten derjenigen Städte , welchen , um die. Intereſſen des

Handels , oder alte achtbare Erinnerungen zu ehren , ein beſonderes Wahlrecht

·
Buftehet.

Dieſe Städte ſind : .

a . die Reſidenzſtadt Darmſtadt ,

b. die Stadt Mainz, von welchen jede zwei Abgeordnete zu wählen Hat;

c. die Stadt Gießen ,

d . die Stadt Offenbach ,

e, die Stadt Friedberg,

f. die Stadt Alsfeld ,

g . die Stadt Worms ,

h . die Stadt Bingen , von welchen jede einen Abgeordneten wählt ;

3 ) aus vier und dreißig Abgeordneten , welche nach Wahldiſtricten gebildet , von

den nicht mit einem beſondern Wahlrechte begabten Städten und den Landa

gemeinden gewählt werden .

Die Art und Weiſe , wie die durch dieſen §. beſtimmten Wahlrechte ausgeübt

werden , legt das Wahlgeſen feſt.

$. 54 . Die gebornen Mitglieder der erſten Cammer können von ihrem Rechte

nur dann Gebrauch machen , wenn ſie das fünf und zwanzigſte Lebensjahr zurück

gelegt haben und ihnen in Hinſicht auf die Ausübung ſtaatsbürgerlicher Rechte

kein Hinderniß entgegenſteht."

§. 55. Die Abgeordneten zur zweiten Cammer müſſen Staatsbürger ſeyn ,

welche das dreißigſte Jahr zurückgelegt haben und ein , zur Sicherung einer unaba

hängigen Exiſtenz genügendes Einkommen beſigen .
2016 ein ſolches wird für die Wahlen des Udels betrachtet , wenn der zu wäha

Vende adliche Grundeigenthümer 300 Fl. directe Steuern für eigenthümliches oder

nußnießliches Vermögen jährlich entrichtet.

Für die übrigen Wahren wird erfordert , daß der zu Währende 100 Fl. directe

Steuern jährlich entrichte, oder als Staatsdiener einen ſtändigen jährlichen Gehalt

von wenigſtens 1000 Fl. beziehe.

Wenn jedoch in einem Wahlbezirke keine 25 Wählbare , welche 100 Fl. directe

Steuern entrichten , vorhanden ſeyn ſollten , ſo ſoll die Zahl 25 .durch die zunächſt

höchſt Beſteuerten in dieſem Bezirke , mitWählbarkeit für das ganze Land, ergänzt

werden .

$. 56 . Un den Wahlen des Udels nehmen alle adliche Grundeigenthümer,

welche 300 Fl. directe Steuern entrichten , und das dreißigſte Lebensjahr zurüdges

legt haben , Theil.

Mitglieder der erſten Cammer können daran nicht als Wähler Antheil nehmen .



- 145

• S. 57 . Die Ernennung der Abgeordneten der Städte und der Wahrdiſtricte

geſchieht durch drei Wahlen .

Die erſte Wahl beſtimmt die Bevollmächtigten . Von dieſen werden die Wahls

männer und von den legten die Abgeordneten gewählt. ..

. Zu Wahlmännern wählbar ſind die 60 höchſtbeſteuerten in dem Diſtricte woha

nenden Staatsbürger , welche'wenigſtens dreißig Jahre alt ſind.
Die Anzahl der für jeden Diſtrict und für jede Stadt, fie möge einen oder

zwei Abgeordnete zu ernennen haben , zu wählenden Wahlmänner wird auf 25
feſtgelegt.

:: Un keinen der in dieſem Artikel beſtimmten Wahlen kann ein Mitglied der
erſten Cammer, oder ein bei den Wahlen des Udels Stimmfähiger oder Wähl

barer Antheil nehmen .

§. 58 . Ein Mitglied der erſten Cammer kann nicht zur zweiten gewählt

werden . . . . ... .

S. 59. WeWahlen der abgeordneten geſchehen auf 6. Jahre. Es iſt aber

nicht verboten , nach dem Ablaufe dieſer Zeitperiode, den Gewählten wieder auf

6 Jahre zu wählen.

Während dieſer Zeit findet eine neue Wahr von Abgeordneten für den Reſt

der 6 Jahre nur dann Statt :

1) wenn ein Abgeordneter ſtirbt oder unfähig wird ;

2 ) wenn ein Gewählter die Wahl ablehnt. Dieſes kann er aber nur wegen ärzts

lich beſcheinigter Krankheit , oder wenn häusliche Verhältniſſe , nach dem Zeugs

niſſe der vorgeſekten Behörde , die perſönliche Gegenwart des Gewählten zu

Hauſe weſentlich erfordern . Auch die Staatsdiener ſind an dieſe Regel gebuns

den , wenn ihnen nicht der Urlaub verſagt wird.

• Veränderungen in der Steuerquote, oder dem Dienſtverhältniſſe während

der Dauer eines Landtags machen für dieſen Landtag nicht unfähig , den Fall

der Entlebung vom Dienſte, oder der Suspenſion vom Dienſte und Gehalte, oder

des Verluſts, oder der Suspenſion des Staatsbürgerrechts ausgenommen .

f . 60. Wer als Mitglied der einen oder der andern Sammer auf Landtagen

erſcheinen will , darf nie wegen Verbrechen oder Vergehen , die nicht blos zur nies

deren Polizei gehören , vor Gericht geſtanden haben , ohne gänzlich freigeſprochen

worden zu ſeyn .

.. 8 . 61. Weder in der erſten noch in der zweiten Sammer darf man rein

Stimmrecht durch einen Stellvertreter ausüben laſſen , oder für ſeine Stimme In

ſtructionen annehmen . '

In dem Falle jedoch , wenn ein Standesherr durch Minderjährigkeit oder Cus

ratel abgehalten wird , tritt der Ugnat, welcher die Vormundſchaft oder Curatel

führt , an deſſen Stelle, vorausgeſeßt, daß derſelbe in jeder Hinſicht als gehörig

qualificirt erſcheint. Quch ſoll ein Standesherr in ſolchen Fällen , wo er durch

Gründe , welche auch in der zweiten Cammer entſchuldigen , verhindert wäre , wenn

die erfte Cammer dieſe Gründe für zulänglich erkennt, das Recht haben , ſich durch

den nächſten Ugnaten , wenn dieſer gehörig qualificirt iſt , für dieſen Landtag vers

treten zu laſſen .

Dieſes Recht ſteht, unter denſelben Bedingungen , auch dem Senior der Fa

milie der Freiherrn von Riedefel zu . .

Nie darf aber ein ſolcher Stellvertreter nach Inſtructionen handeln , und nie,

eben To wenig, wie ein aus eignem Rechte Berechtigter , mehrere Stimmen führen .

:

10
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g . 62. In beiden Cammern haben die Mitglieder des Geheimen Staatsmis

niſteriums und die ernannten Landtagscommiſſarien freien Zutritt ohne Stimmrecht.'

§ . 63. Der Großherzog allein hat das Recht, die Stände zu berufen und die

ſtändiſche Verſammlung zu vertagen , aufzulöſen und zu ſchließen .

Eine willkührliche Vereinigung der Stände ohne Einberufung, oder nach dem

Schluſſe , der Vertagung , oder Auflöſung iſt gefe &widrig und ſtrafbar.

§. 64 . Der Großherzog wird die Stände wenigſtens alle 3 Jahre verſammeln .

Im Falle einer Auflöſung wird er binnen 6 Monaten eine neue Ständevers

fammlung berufen .
S . 65. In dem Falle einer Auflöſung erlöſchen alle Rechte aus den bisheri

gen Wahlen , und es müften für die neu einberufene ſtändiſche Verſammlung neue

Wahlen Statt finden . Bei dieſen Wahlen find jedoch auch die früher Gewählten

wählbar.
Ŝ. 66 . Die Stände ſind nur befugt, ſich mit denjenigen Gegenſtänden zu bes

Ichäftigen , welche die nachfolgenden 99. zu ihrem Wirkungskreiſe verweiſen .

Die überſchreitung dieſer Befugniß iſt eben ſo zu betrachten , wie eine wills

führliche Vereinigung.

§. 67. Ohne Zuſtimmung der Stände kann keine directe oder indirecte Aufs

lage ausgeſchrieben oder erhoben werden .
Das Finanzgeſek , welches immer auf 3 Jahre gegeben wird, foll zuerſt der

zweiten Cammer vorgelegt werden , welche darüber , nach einer vorherigen vertrau

lichen Beſprechung mit der erſten Sammer durch die Ausſchüſſe , ihre Beſchlüſſe

Ju faſſen hat. Die Beſchlüſſe der zweiten Cammer kann die erſte nur im Ganzen

annehmen oder verwerfen .

Geſchieht das Legtere, so wird das Finanzgefek in einer Verſammlung der

vereinigten beiden Cammern , unter dem Vorſige des Präſidenten der erſten , disa

cutirt und der Beſchluß nach abſoluter Stimmenmehrheit gefaßt.

§. 68. Die Bewilligungen dürfen von keiner Cammer an die Bedingung der

Erfüllung beſtimmter Deſiderien geknüpft werden .

Beide Cammern ſind jedoch befugt, nicht nur eine vollſtändige überſicht und

Nachweiſung der Staatsbedürfniſſe, ſondern auch eine genügende Auskunft über

- die Berwendung früher verwilligter Summen zu begehren .

§. 69. Die Auflagen , in ſo fern ſie nicht blos für einen vorübergehenden und

bereits erreichten Zweck beſtimmtwaren , dürfen , nach Ablauf der Verwilligungs

geit , nach ſechs Monate fort erhoben werden , wenn die Ständeverſammlung auf

gelöſt wird , ehe ein neues Finanzgeſeke zu Stande kommt , oder wenn die ſtändia

fchen Berathungen ſich verzögern . ..

Dieſe ſechs Monate werden jedoch in die neue Finanzpcriode eingerechnet.

§. 70 . Die Civilliſte kann während der Dauer der Regierung eines Groß

herzogs weder , ohne Seine Bewilligung , gemindert , node , ohne Zuſtimmung der

Stände, erhöhet werden .

§. 71. In außerordentlichen Fällen , wo drohende äußere Gefahren die Aufs

nahme von Capitalien dringend erfordern , die Einberufung der Stände aber , oder

eine vorläufige Berathung mit denſelben durch äußere Verhältniſſe unmöglich gez

macht wird , kann die Staatsregierung die erforderlichen Summen lehnbar auf:

nehmen , vorbehältlich der Nachweiſung ihrer Verwendung und der Verantwortlich:

keit der oberſten Staatsbehörde...
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5.12. Ohne aufim gegeben, auto motrinetdue hifobe zuerse
feben

aufgeh
oben

ann kein Ge§. 72. Ohne Zuſtimmung der Stände kann kein Geſetz , auch in Bezug auf

das Landes - Polizeiwefen gegeben , aufgehoben oder abgeändert werden .

· Wenn bei beſtehenden Gefeßen die doctrinelle Auslegung nicht hinreicht , ſo

tritt nicht authentiſche Auslegung, ſondern die Nothwendigkeit einer neuen Bes

ſtimmung , durch einen Act der Gefeßgebung ein .

: . 73 . Der Großherzog' iſt befugt, ohne ſtändiſche Mitwirkung, die zur Voll:

ſtreckung und Handhabung der Geſeze erforderlichen , ſo wie die aus dem Aufſichts

und Verwaltungsrechte ausfließenden Verordnungen und Anſtalten zu treffen , und

in dringenden Fällen das Nöthige zur Sicherheit des Staats vorzukehren .

§. 74 . Dem Großherzoge ſteht die ausſchließende Verfügung über das Mili

tair , die Formation deſſelben , die Disciplinargewalt und das Recht, ale, den

Kriegsdienſt betreffenden Verordnungen zu erlaſſen , ohne ſtändiſche Mitwirkung zu .

Der erlaſſene und von dem Großherzoge hinſichtlich der Officiere noch zu er:

lafſende Militairſtrafcoder ſoll jedoch , in To fern er ſich nicht auf die bezeichneten

Gegenſtände bezieht, ohne ſtändiſche Mitwirkung künftig keine Abänderung erleiden .

§. 75 . Wenn auch nur eine Sammer gegen einen Geſebesvorſchlag ſtimmt,

ſo bleibt das Geſen ausgeſekt.

Wird aber ein ſolches Gefen auf dem nächſten Landtage von der Regierung

den Ständen wieder vorgelegt und wieder von der einen Cammer abgelehnt ; von

der andern aber angenommen , ſo werden , wenn die Regierung es nicht vorzieht,

den Vorſchlag zurückzunehmen , die Stimmen für und wider die Annahme in beiden

· Cammern zuſammengezählt , und es wird , nach der ſich dann ergebenden Stims

menmehrheit , für oder gegen die Unnahme entſchieden .

. ' . 76 . Geſehebentwürfe können nur von dem Großherzoge an die Stände,

nicht von den Ständen an den Großherzog gebracht werden . Die Stände können

aber , im Wege der Petition , auf neue Gefeße , ſo wie auf Abänderung oder Aufs

hebung der beſtehenden antragen.

§. 77 . Uushebungen zur Vermehrung der Truppen über die Bundespflicht

hinaus können nur durch ein Geſek beſtimmtwerden , unbeſchadet jedoch des Rechts

der Staatsregierung, in dringenden Fällen die zur Sicherheit und Erhaltung des

Staats nothwendigen Vorkehrungen zu treffen .

§. 78 . Die geſammte Staatsſchuld , welche ohne ſtändiſche Einwilligung nie

vermehrt werden kann, iſt als ſolche durch die Verfaſſung garantirt. Die art.

und Weiſe ihrer Zurückzahlung beſtimmt das Schuldentilgungsgeſek .

$. 79. Die Cammern haben das Recht, dem Großherzoge alles dasjenige vors

zutragen , was ſie, vermöge eines Übereinſtimmenden Beſchluſſes , für geeignet hal

ten , um als eine gemeinſchaftliche Beſchwerde, oder als ein gemeinſchaftlicher

Wunſch an Ihn gebracht zu werden . .

§. 80 . Insbeſondere haben auch die ſtändiſchen Cammern die Befugniß , auf

die in dem vorhergehenden . beſtimmté Art diejenigen Beſchwerden an den Großa

herzog zu bringen , welche ſie ſich gegen das Benehmen der Staatsdiener aufzus

ftetlen bewogen finden könnten .
§. 81. Einzelne und Corporationen können ſich nur dann an die ſtändiſchen

Cammern wenden , wenn ſie in þinſicht ihrer individuelen Intereſſen ſich auf

eine unrechtliche oder unbillige Urt für verlekt oder gedrückt halten , und wenn

ſie zugleich nachzuzeigen vermögen , daß ſie die geſeblichen und verfaſſungsmäßigen

Wege, um bei den Staatsbehörden eine 2bhülfe ihrer Beſchwerden zu erlangen ,

vergeblich eingeſchlagen haben .

10 * -
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Eine ſolche Petition kann den Ständen , wenn fle dieſelbe nicht alsbald , oder

nach der ihnen von dem Geheimen Staatsminiſterium oder den Landtagscommiſſas

rien ertheilen Auskunft, als ungegründet verwerfen , Veranlaſſung geben , von der

in den vorhergehenden §. ausgeſprochenen Befugniß der Beſchwerdeführung Ges

brauch zu machen .

Ein Petitionsrecht der Einzelnen und der Corporationen in Hinſicht allges

meiner politiſcher Intereſſen , welche zu wahren blog den Ständen gebührt, findet

nicht Statt und eine Vereinigung Einzelner oder ganzer Corporationen für einen

ſolchen Zweck iſt geſegwidrig und ſtrafbar.

§. 82. Wenn die eine Cammer der andern in Hinſicht auf eine Petition

oder Beſchwerdeführung nicht beiſtimmen ſollte, ſo bleibt es der lekteren unbenom

men , die Höchſte Regierung von der beabſichtigten Petition , oder Beſchwerdefüh

rung im Wege der gewöhnlichen Mittheilung, mit dem Bemerken in Kenntniß

zu regent , daß dieſelbe der andern Sammer , welche aber ihre Zuſtimmung verſagt

habe, mitgetheilt worden ſey.

§. 83. Die Stände ſind für den Inhalt ihrer freien Abſtimmung nicht vers

antwortlich. Dagegen ſchüßtdas Recht der freien Meinungsäußerung nicht gegen den

Vorwurf der Verläumdung, welche Einzelne in dieſer Äußerung etwa finden ſollten .

Den Einzelnen bleibt in ſolchen Fällen das Klagerecht , welches ihnen gegen

Berläumdungen nach den Geſehen zuſteht. Klagen dieſer Art follen bei dem Pros

vinzial- Juſtizcolleg. derjenigen Provinz angebracht werden , in welcher der Landtag

gehalten wird.

§. 84 . Während der Dauer des Landtags ſind die Perſonen , welche zu der

Ständeverſammlung gehören , keiner Urt von Arreſt, als mit Einwilligung der

Cammer , zu welcher ſie gehören , unterworfen , den Fall der Ergreifung auf fris

ſcher Shat bei ſtrafbaren Sandlungen ausgenommen , in welchem Falle aber als:

bald der Cammer , zu welcher der verhaftete gehört, die Anzeige des Vorfalls,

mit Entwicelung der Gründe, gemacht werden ſoll.

§. 85 . Der Großherzog ernennt den erſten Präſidenten der erſten Cammer

für die Dauer des Landtags.

Sobald 1/2 derjenigen Mitglieder , welche einberufen werden mußten und hät:

ten erſcheinen können , eingetroffen iſt, verſammelt der landebherrliche Commiſſair

die Cammer , .um diefelbe vorläufig zu conſtituiren, worauf fie , unter Vorſie des

erſten Präſidenten , oder , wenn noch keiner ernannt ſeyn ſollte , unter Leitung des

Commiſſairs , dem Großherzoge drei Mitglieder, zur Uuswahl des zweiten Präſis

denten für dieſen Landtag vorſchlägt und alsdann zur Wahl zweier Secretarien

für die Dauer dieſes Landtags ſchreitet.

§. 86 . Die zweite Commer kann , ſobald 27 Mitglieder erſchienen find, deren

Zulaſſung keinem Zweifel unterworfen zu ſeyn ſcheint, vorläufig conſtituirt werden .

Dieſes geſchieht durch die Einweiſungs - Commiſſion. Bei der Berufung eines

Landtags mit neuen Wahlen wird alsdann ſogleich , unter der Leitung der Eins

weiſungs - Commiſſion , zur Auswahl von 6 Mitgliedern geſchritten , welche dem

Großherzoge , zur Ernennung des erſten und zweiten Präſidenten , vorgeſchlagen

werden . Bei der Berufung eines Landtags ohne neue Wahlen dagegen wird die

Einweiſungs-Commiſſion dem älteſten Mitgliede der Cammer einſtweilen den Prä :

ſidentenſtuhl anweiſen , um , unter Uffiſtenz zweier Secretaire , welche daſſelbe ſich

zu dieſem Ucte ernennt, zur Wahl der 6 zu den Präſidentenſtellen vorzuſchlagenden

Mitglieder zu ſchreiten .
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Sobald die Präſidenten für dieſen Landtag ernannt find , wird zur Wahl der

beiden Secretarien für dieſen Landtag geſchritten .

S. 87. Die definitive Entſcheidung über die Gültigkeit der Wahlen und über

die Zulaſſung, Abweiſung, oder Befreiung der Mitglieder der Cammer gehört zu

der Competenz einer jeden Cammer , ſobald die ſtändiſche Verſammlung eröffnet

worden iſt.

. §. 88 . Die Eröffnung der Ständeverſammlung geſchieht mit beiden Cammern

zugleich von dem Großherzoge in Perſon , oder von einem von Ihm dazu ernann:

ten Commiſſair .

Die neu eintretenden Mitglieder der Stände leiſten bei dieſer Eröffnung for

genden Eid :

Ich ſchwöre Treue,dem Großherzoge , Gehorſam dem Geſege , genaue Befola

gung der Verfaſſung , und in der Ständeverſammlung nur das allgemeine

Wohl, nach beſter , eigner , durch keinen Auftrag beſtimmter überzeugung be:

rathen zu wollen .

Die nach der Eröffnung erſt eintretenden Mitglieder ſchwören dieſen Eid in

die Hände des Präſidenten ihrer Cammer.

S . 89 . Die Propoſitionen der Regierung werden den Sammern , oder derjes

nigen , welche zuerſt darüber berathen ſoll, durch Mitglieder des Geheimen Staats

Miniſteriums, oder durch die ernannten Landtagscommiſſarien vorgelegt.

$. 90 . Jedes Mitglied der Stände hat das Recht, in der Gammer, gu 'wels

cher es gehört , Motionen über Gegenſtände, , welche zu dem Wirkungskreiſe der

Cammern gehören , zu machen .

§. 91. Die von einer Cammer abgelehnten Anträge der Regierung oder der

andern Sammer, oder eines Mitgliedes der Cammer können auf demſelben land

tage nicht wiederholt werden .

§. 92 . Die Vorbereitung zur Berathung geſchieht durch gewählte Ausſchüſſe.

§. 93 . Zu einem gültigen Beſchluſſe gehört in der erſten Cammer die 26

ſtimmung von wenigſtens 13 . derjenigen Mitglieder , welche einberufen werden

mußten und hätten erſcheinen können ; in der zweiten Cammer die Abſtimmung

von wenigſtens 27 Mitgliedern und in beiden Sammern Stimmenmehrheit.

Bei Stimmengleichheit entſcheidet der Antrag der Regierung, bei andern Ges

genſtänden die Meinung für das Beſtehende und bei Beſchwerden gegen öffentliche

Behörden , oder Einzelne, die dieſen günſtigere Anſicht.
§. 94. Wenn eine Cammer nicht auf die Art beſetzt iſt , welche , nach dem

vorhergehenden ş., zur Faſſung gültiger Beſchlüſſe gefordert wird, ſo wird die uns

vollſtändig beſepte Cammer als einwilligend in die Beſchlüſſe der vollſtändig bes

ſepten angeſehen .

§ . 95 . Die Cammern haben , außer in den beſonders ausgenommenen Fällen ,

keine Berathungen mit einander zu pflegen , ſondern nur ihre gefaßten Beſchlüſſe

ſich gegenſeitig mitzutheilen .

Sedem Wusſchuſſe der einen Cammer aber iſt es erlaubt , ſich mit dem ents

(prechenden Ausſchuſſe der andern Cammer in dem Falle zu benehmen , wenn der

Gegenſtand zur Berathung beider Cammern , entweder durch einen Untrag der

Staatsregierung, oder durch Mittheilung des Beſchluſſes der andern Cammer ge:

bracht worden iſt.

§. 96 . Die Stände, können mit keiner andern Behörde, außer mit dem Se:
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heimen Staatsminiſterium und den ernannten Landtagscommiſſarien , in Benehmen

treten .

Die Ausſchüſſe haben ſich mit den Mitgliedern des Geheimen Staatsminiſtes

riums und den ernannten Landtagscommiſſarien zu benehmen , um die erforder :

lichen Nachrichten zu erhalten , oder um zu einer Uusgleichung etwaiger abweis

chender Anſichten zu gelangen .

§ . 97 . Ade Beſchlüſſe der einen Cammer müſſen der andern zu gleichmäßiger

Berathung mitgetheilt werden , wenn ſie nicht ſolche Gegenſtände betreffen , worüber

verfaſſungsmäßig ein Beſchluß der einen Cammer, unabhängig von dem der andern ,

zur Wirkſamkeit gelangen kann.

§. 98. Die gemeinſchaftlichen Beſchlüſſe der Cammern werden dem Großhers

zoge, oder dem von ihm dazu beſtimmten Commiſſar, durch eine gemeinſchaftliche

Deputation überreicht.

§. 99. Die Cammern haben ihre Verhandlungen , in ſo fern ſie ſich nicht

über vertrauliche Eröffnungen der Negierung , oder der andern Cammer oder an

ſolche erſtrecken , durch den Druck bekannt zu machen .

§. 100. Unter derſelben Vorausſegung haben ſie auch das Recht, eine bes

ſtimmte Anzahl von Zuhörern , nach den darüber beſtehenden oder künftig zu tref

fenden reglementariſchen Beſtimmungen zuzulaſſen . '

§. 101. Der Landtag wird von dem Großherzoge, entweder in eigener Perſon

oder durch einen dazu beſonders beauftragten Commiſſar , geſchloſſen und alsdann

der den Ständen ſchon vorher mitgetheilte Landtagsabſchied , durch den Großherzog
verkündet.

IX . Allgemeine Beſtimmungen.

8. 102. Der Fiscus fteht in allen privatredjtlichen Verhältniſſen vor den

Gerichten .

• §. 103. Für das ganze Großherzogthum ſoll ein bürgerliches Geſetbuch , ein

Strafgeſekbuch und ein Gefeßbuch über das Verfahren in Rechtsſachen eingeführt

werden .

§. 104 . Ausſchließliche Handels - und Gewerbøprivilegien ſollen nicht Statt

finden , außer zu Folge eines beſonderen Geſekes .

Patente für Erfindungen dagegen kann die Regierung auf beſtimmte Zeit

ertheilen .

§. 105 . Die Strafe der Confiscation des ganzen Vermögens ſou für alle

Zeiten abgeſchafft ſeyn.

Die an die Stelle tretenden zweckmäßigcren Strafen ſoll das Geſet beſtimmen .

X . Von der Gewähr der Verfaſſung.

• §. 106. Jeder Regierungsnachfolger ſichert, bei dem Antritte ſeiner Regie:

rung, den Ständen die unverbrüchliche Feſihaltung der Verfaſſung in einer Urkunde

zu, welche den Ständen zugeſtellt und in dem ſtändiſchen Urchioe niedergelegtwird.

§. 107. Im Falle einer Vormundſchaft oder einer andern Verhinderung des

Großherzogs an der Selbſtausübung der Regierung , ſchwört der Verweſer , bei

dem Antritte der Negentſchaft, in einer deshalb zu veranſtaltenden Ständeverſamm :

lung folgenden Eid :

Ich ſchwöre den Staat, in Gemäßheit der Verfaſſung und der Geſeße zu ver
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en 2018 acute
staatsdiener born Giv

abzulegereforfam bem

walten , die Integrität des Großherzogthums und die Rechte der Krone gu

erhalten und dem Großherzoge die Gewalt, deren Ausübung mir anvertraut

ift , getreu zu übergeben .

§. 108 Ute Staatsbürger ſind bei ber Anfäſſigmachung und bei der Huldi:

gung, ſo wie alle Staatsdiener bei ihrer Anſtellung . To fern ſie dieſes nicht ſchon

gethan haben , verbunden foluenden Eid abzulegen :

Ich ſchwöre Treue dem Großherzoge"; Gehorſam bem Gefeße und Beobachs .

tung der Staatsverfaſſung.

§. 109. Die großherzoglichen Staatsminiſter und ſämmtliche übrigen Staats :

diener ſind , in ſo fern ſie nicht in Folge von Befehlen ihrer vorgeſegten Behörden

handeln , jeder innerhalb ſeines Wirkungskreiſes für die genaue Beobachtung der

Verfaſſung verantwortlich.

Das Gefen über die Verantwortlichkeit der Miniſter und der oberſten Staats

behörden bildet einen integrirenden Theil der Verfaſſung.

§. 110 . Abänderungen und Erläuterungen der Verfaſſungsurkunde können nie

anders , als mit Einwilligung beider Cammern geſchehen .

In der zweiten Cammer iſt hierzu die Zuſtimmung von wenigſtens 26 Mits

gliedern und in der erſten Sammer , bei Stimmenmehrheit , die Zuſtimmung von

wenigſtens 12 Mitgliedern erforderlich . .

Iſt aber die Anzahl der an der Abſtimmung wirklich theilnehmenden Mitglies

der ſo groß , daß 2/3 davon mehr betragen , als die ausgedrückten Zahlen , ſo ift

die Zuſtimmung von % 3 der wirklich Übſtimmenden erforderlich.

Indem Wir die vorſtehenden Beſtimmungen hiermit als die Staatsgrunds

Perfaſſung unſers Großherzogthums öffentlich erklären , verſichern Bir zugleich

hierdurch förmlich und feierlich , daß wir die darin enthaltenen Gelobungen nicht

nur ſelbſt treu und unverbrüchlich halten , ſondern auch dieſe Verfaſſung gegen alle

Eingriffe und Verlegungen zu ſchügen und zu erhalten ſtets bedacht ſeyn werden .

Deſſen zur Urkunde haben Wir dieſes Staatsgrundgeſek eigenhändig unter:

ſchrieben und mit dem großen Staatsſiegel verſehen laſſen.

. So geſchehen in unſerer Reſidenzſtadt Darmſtadt den 17. December 1820 .

. ( L . S .) Ludewig.

von Grolman .



Verzogthumi

Sachſen -Coburg. Saalfeld .

Verfaſſungsurkunde vom 8. Auguſt 1821.

Sir Ernſt, von Gottes Gnaden Verzog zu Sachſen , Jülich, Cleve und Berg,

auch Engern und Weſtphalen , landgraf in Thüringen , Markgraf zu Meißen , gez

fürſteter Graf zu Henneberg , Fürſt zu Lichtenberg , Graf zu der Mark und Ras

vensberg , Kerr zu Ravenſtein ze. ze.

Nachdem Wir die Wünſche unſerer getreuen Stände über die landſtändiſche

Verfaſſung vernommen 'und in möglichſter Berückſichtigung derſelben unſere Ent:

ſchließung gefaßt haben ; ſo ſehen Wir uns nunmehr bewogen , dieſe landſtändiſche

Verfaſſung, verbunden mit den übrigen dahin gehörigen geſeblichen Beſtimmungen ,

in eine Urkunde zuſammen zu faſſen , und verordnen daher Folgendes als :

die Verfaſſung des Herzogthums Coburg -Saalfeld.

1. Von dem Herzogthume und deſſen Regierung im

Ullgemeinen . :

§. 1. Das Herzogthum Coburg-Saalfeld , mit Einſchluß des Amtes Themar,

bildet einen deutſchen Bundesſtaat.

§. 2. Die Beſchlüſſe der Bundesverſammlung , welche die verfaſſungsmäßigen

Verhältniſſe Deutſchlands, oder die Verhältniſſe deutſcher Staatsbürger im Auge

meinen betreffen , ſind ein Theil des Staatsrechts des Herzogthums, und haben

in demſelben , wenn ſie vom Landesherrn verkündet worden ſind , verbindliche Kraft.

§. 3. Der Herzog iſt, als Landesherr , das Oberhaupt des Staats , vereinigt

in ſich alle Rechte der Staatsgewalt, und übt fie in den von ihm gegebenen ; in

dieſer Verfaſſungsurkunde feſtgeſeßten , Beſtimmungen aus. Die Perſon des Lana

desherrn iſt heilig und unverleßlich .

§. 4 . Die herzogliche Würde iſt erblich in der directen leiblichen und geſeks

mäßigen Nachkommenſchaft des Herzogs nach dem Erſtgeburtsrechte in männlicher

Linie, ſo wie ſich überhaupt die Erbfolge in dem herzoglichen Hauſe nach der für

daſſelbe beſtehenden Primogenitur- Conſtitution und nach den Verträgen in den

fächſiſchen Häuſern richtet.

II. Von den allgemeinen Rechten und Pflichten der

Staatsbürger.

§. 5. Der Genuß aller bürgerlichen Rechte fteht nur Inländern zu .
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§. 6 . Das Necht eines Inländers ( Indigenat) wird erworben :

a . durch die Geburt für denjenigen , deſſen Vater oder Mutter zur Zeit ſeiner

Geburt Inländer waren ;

6. durch Verheirathung einer Ansländerin mit einem Inländer ;

C. durch Verleihung eines Staatsamtes , oder Erwerbung von Grundeigenthum ,

· verbunden mit weſentlicher Wohnung im Landez

d . durch beſondere Aufnahme, welche entweder ausdrücklich oder auch durch zehns

jährige Duldung geſchieht.

§. 7. Staatsbürger ſind diejenigen volljährigen Inländer männlichen Ges

Tchlechts , welche den Huldigungseid geſchworen haben .

§. 8. Jede rechtskräftige Berurtheilung zu einer peinlichen Strafe zieht den

Berluſt des Staatsbürgerrechts nach ſich. Außerdem wird es verloren durch Uus:

wanderung.

§. 9. Die Uusübung des Staatsbürgerrechts wird gehindert :

a . durch Verlegung in den peinlichen Anklageſtand, oder Verhängung der Spes

cialinquiſition ;

b . durch das Entſtehen eines gerichtlichen Concursverfahrens über das Vermögen

bis zur Befriedigung der Gläubiger ;

c . während der Dauer einer Curatel ;

d . für diejenigen , welche für die Bedienung der Perſon oder der Haushaltung

von Undern Roſt und Wohnung erhalten .

§. 10. Wie Einwohner des Serzogthums Coburg-Saalfeld ſind vor dem Ges

Tege gleich.

§. 11. Die Geburt gewährt bei ſonſt gleichen Eigenſchaften keinen Vorzug

zur Erlangung irgend eines Staatsamtes.

§. 12 . Die Verſchiedenheit der in dem Berzogthume anerkannten chriſtlichen

Confeſſionen hat keine Verſchiedenheit in den politiſchen und bürgerlichen Rechten

zur Folge.

§. 13. Den anerkannten chriſtlichen Confeſſionen iſt die geſegmäßige freie und

Öffentliche Ausübung ihres Religionscultus geſtattet.

S. 14 . Jedem Einwohner des Herzogthums Soburg wird der Genuß volls

kommener Gewiſſensfreiheit zugeſichert z der Vorwand der Gewiſſensfreiheit darf

jedoch nie ein Mittel werden , um ſich irgend einer nach den Gefeßen obliegenden

Verbindlichkeit zu entziehen .

§. 15. Die Freiheit der Perſon und des Eigenthums iſt keiner andern Bes

ſchränkung unterworfen , als welche Recht und Geſeke beſtimmen .

§ . 16 . Jedem Einwohner ſteht das Recht der freien Uuswanderung nach den

Beſtimmungen des Gefeßes zu .

$. 17 . Que aus dem Lehensverband herrührende Frohnen ſind ablösbar, ſo

wie alle Feudallaſten überhaupt, nach einem darüber des nächſten erfolgenden all:

gemeinen Geſebe.

. 18 . Das Eigenthum kann für öffentliche Zwecke nur gegen vorgängige

Entſchädigung nach dem Geſeße in Anſpruch genommen werden .

§ . 19. Jeder Staatsbürger , für welchen keine gerekliche Ausnahme beſteht,

iſt verpflichtet , an der ordentlichen Kriegsdienftpflicht Untheil zu nehmen . Bei

dem Aufrufe zur Erfüllung dieſer Verbindlichkeit entſcheidet unter den Gleichvers

pflichteten das Loos, nach den beſtehenden Looſungsliſten , mit Geſtattung der

Stellvertretung.

.
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$. 20 . In außerordentlichen Nothfällen iſt jeder Einwohner zur Vertheidis

gung des Vaterlandes verpflichtet , und kann für dieſen Zweck zu den Waffen ges

rufen werden .

§. 21. Das Materielle der Juſtizertheilung und das gerichtliche Verfahren

innerhalb den Grenzen ſeiner geſeblichen Competenz , Form und Wirkſamkeit ſind

von dem Einfluſſe der Regierung ganz unabhängig , und es ſou niemand ſeinem

geſeglichen Richter entzogen werden.

: S. 22 . Kein Einwohner des Herzogthums darf anders, als in den durch das

Recht und die Geſeke beſtimmten Fällen und Formen verhaftet oder beſtraftwerden .

Reiner darf länger als vier und zwanzig Stunden über den Grund ſeiner Verhaf

tung in ungewißheit gelaſſen und dem ordentlichen Richter ſoll , wenn die Vera

haftung von einer andern Behörde geſchehen iſt, in möglichſt kurzer Friſt von

dieſer Verhaftung die erforderliche Nachricht gegeben werden .

§. 23. Die Verhältniſſe der Civilftaatsdiener werden in einem beſondern Ge

ſebe , welches einen Beſtandtheil der Verfaſſungsurkunde bildet , ausführlich bes

ſtimmt werden .

§. 24. Jedem ſteht die Wahl ſeines Berufs und Gewerbes nad eigener Neis

gung frei. Unter Beobachtung der hinſichtlich der Vorbereitung zum Staatsdienſte

beſtehenden Geſete iſt es jedem überlaſſen , ſich zu ſeiner Beſtimmung im Inlande

oder Uuslande auszubilden .

III. Von den Kirchen , den Unterrichts - und Wohl- .

thätigkeits - Anſtalten .

§. 25. Die innere Kirchenverfaſſung genießt auch den Schug der politiſchen

Verfaſſung.

§. 26 . Verordnungen der Kirchengewalt können ohne vorgängige Einſicht und

Genehmigung des Landesherrn weder verkündet noch vollzogen werden .

§. 27 . Die Geiſtlichen ſind in ihren bürgerlichen Verhältniſſen und bei ſtrafs

baren Handlungen , welche nicht bloße Dienſtvergehen ſind, der weltlichen Obriga

keit unterworfen .

§. 28. Die Beſchwerden über Mißbrauch der Amtsbefugniſſe der Geiſtlichkeit

können jederzeit bei der geordneten obern Landesſtelle angebracht werden .

§. 29. Das Kirchengut, das Vermögen der vom Staate anerkannten Stifs.

tungen der Wohlthätigkeits - und unterrichts - Unſtalten , genießen des beſondern

Schußes des Staats und können unter keiner Bedingung dem Staatsvermögen

einverleibt werden .

§. 30. Die Fonds der milden Stiftungen zur Beförderung der Gottesvereh

rung , des Unterrichts und der Wohlthätigkeit werden genau nach den darüber in

den Stiftungsbriefen enthaltenen Verordnungen verwaltet. über Abänderungen in
der Verwaltung oder Verwendung , in ſo fern ſolche Abänderungen nach dem Sinne

des Stifters zuläſſig ſind , ſollen die Stände vorher jedesmal mit ihrem Gutachten

gehört werden.

IV. Von den Gemeinden .

: $. 31. Die Angelegenheiten der Gemeinden ſollen durch ein Geſete geordnet

· werden , welches als Grundlage die eigene ſelbſtſtändige Verwaltung des Vermö:

gens unter der Oberaufſicht des Staats ausſprechen wird.
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§. 32. Die Grundbeſtimmungen dieſes Gereges werben einen Beſtandtheil der

Verfaſſung bilden .

. 33 . Das Vermögen der Gemeinden kann unter keiner' Vorausſegung dem

Staatsvermögen einverleibt werden .

V . Von den Landſtånden .

g. 34. Für alle in dem Herzogthume Coburg -Saalfeld vereinte Landestheite

ſoll von jegť an eine Geſammtheit von Landſtänden beſtehen , welche allen Theilen

des Landes als einem Ganzen gemeinſchaftlich iſt.

§. 35 . Dieſe Geſammtheit von Landſtänden wird gebildet: :

1 ) aus ſechs Abgeordneten , welche die ſämmtlichen Rittergutebeſiber im Lande

aus ihrer Mitte wählen , in der Urt , daß drei aus dem FürſtenthumeCoburg,

zwei aus dem Fürſtenthume Saalfeld und einer aus dem Umte Themar auf

dem Landtage erſcheinen ;

2 ) aus zwei Abgeordneten der Stadtobrigkeiten zu Coburg und Saalfeld , von

welchen jede einen aus ihrer Mitté , ferner

3 ) aus drei Abgeordneten der Städte Coburg , Saalfeld und Pößneck , von wela

dhen jede einen aus ihren Bürgern zu wählen hat, und

4 ) aus ſechs Abgeordneten der übrigen Städte und ſämmtlichen Dorfsgemeinden ,

ſo daß aus jedem Amte mit Inbegriff der einbezirkten Städte einer der Eins

geſeſſenen gewählt wird .

§ . 36 . Jeder Abgeordnete wird nur auf den Zeitraum vom Anfange einer

ſtändiſchen Verſammlung bis zur nächſten , mithin in der Regel auf ſechs Jahre

(S . 80.) gewählt, und bleibt bei gleichen Eigenſchaften von neuem wählbar. Findet

ſich der Landesherr veranlaßt, eine ſtändiſche Verſammlung früher oder vor dem

Schluſſe ihrer Geſchäfte aufzulöſen ; ſo erlöſchen dadurch die bisherigen Wahlen

und es tritt vor der Wiedereröffnung der neuen Ständeverſammlung, welche in

dieſem Falle binnen rechs Monaten geſchehen ſoll, eine neue Ständewahl ein . '

- §. 37. Jedes Ständemitglied iſt als Abgeordneter nicht ſeines einzelnen Wahl

bezirks , ſondern des ganzen Landes anzuſehen . Es können daher weder einzelne

derſelben , noch mehrere zuſammen , etwas in landesangelegenheiten unter ſich vers

handeln , und ſo Unträge oder Beſchwerden an den Regenten bringen , ſondern

Mueß muß von der Geſammtheit der Stände bei deren geſenmäßigen Verſammlung

ausgehen , und jedes einzelne Mitglied derſelben Tou bei ſeiner Theilnahme an den

ſtändiſchen Verhandlungen nach ſeiner eigenen überzeugung ſtets das Bohr des

Ganzen beabſichtigen , ebenſo wenig Inſtructionen oder Aufträge für ſeine 2ba

ſtimmung von Undern annehmen , als ſein Stimmredit durch einen Bevollmächtigs

ten ausüben , wobei ihm jedoch unbenommen bleibt, Beſchwerden einzelner Staats

bürger oder ganzer Gemeinden über Verlekung conſtitutioneller Rechte , in der

Ständeverſammlung vorzutragen.

Vor Eröffnung der landſtändiſchen Verſammlung hat jeder Deputirte folgenden

Eid zu leiſten :

Ich ſchwöre Ireue dem Herzoge, treue Beobachtung der beſtehenden Lan :

desverfaſſung, Gehorſam den Landesgeſeken , und in der Ständever :

fammlung das allgemeine Wohl nach beſter eigener überzeugung zu

berathen .

Die Stellvertreter ſind , wenn ſie im Laufe einer ſtändiſchen Verſammlung
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einberufen werden , vor ihrer Theilnahme an den Berathungen auf gleiche Weiſe

zu verpflichten .

§. 38 . Zur Theilnahme an der Ständewahl find im Allgemeinen nur diejes

nigen Staatsbürger berechtigt, welche im vollen Genuſſe des Staatsbürgerrechts

ſich befinden , und welche niemals wegen eines mit peinlicher Strafe geſeßlich be

drohten Verbrechens , wenigſtens nicht ohne nachher erfolgte gänzliche Losſprechung ,

in unterſuchung, oder wegen Schulden , wenigſtens nicht ohne völlige Befriedigung

ihrer Gläubiger , in Concurs befangen waren .

§. 39. Un der Wahl der von den Nittergutsbeſigern im Lande zu wählenden

Abgeordneten und Stellvertreter zur Ständeverſammlung ſoll jeder Beſiter cines

im Lande gelegenen Ritterguts , dem keines der allgemeinen Erforderniſſe abgeht,

ohne Rückſicht auf Stand , Dienſtoerhältniſſe und Wohnort Theil nehmen , und

mehrere Beſiger eines Ritterguts haben einen von ihnen zur Stimmführung zu

bevollmächtigen . Bei der Wahl zu Deputirten und Stellvertretern iſt jedoch auch

jeder der übrigen Mitbeſiger , in wie fern er ſonſt die geſeklichen Eigenſchaften

hat, wählbar, nur mit der Beſchränkung, daß aus den ſämmtlichen Beſibern eines Rits

terguts für einen und denſelben Landtag nur einer als Deputirter oder Stellvertreter

erſcheinen kann. Eheweiber , welche ein Rittergutbeſigen , können dieſe Theilnahme

von ihrem Ehemanne ausüben laſſen , und dem Ehemanne verbleibt dieſe Theilnahme

auch nach dem Tode der Beſiberin ſo lange, als demſelben vermöge der väterlichen Ges

walt der Niesbrauch des von der Ehefrau den Kindern hinterlaſſenen Gutes zukommt.

§. 40. In den Städten wird in der Regel zur Wahlberechtigung außer den

allgemeinen Bedingniſfen ( . 38 .) das erlangte Bürgerrecht, verbunden mit weſents

licher Wohnung, erfordert.

§ . 41. In den Dörfern iſt auf gleiche Weiſe zur Theilnahme an den Wahlen

das Nachbarrecht und der Beſik eines Sauſes nöthig . Jedoch ſtimmen die Geiſt
lichen auf dem Lande und die ſonſt daſelbft ſich befindenden Staatsdiener auch

ohne dieſe Bedingung mit der Gemeinde ihres Orts.

i §. 42. Die Wahl der Abgeordneten für die Rittergutsbeſiker und Stadt:

obrigkeiten geſchieht unmittelbar durch die Wahlberechtigten aus der treffenden

Claſſe ſelbſt ; die Wahl der übrigen Abgeordneten aber geſchieht durch Wahlmänner.

In den Städten wählt unter Leitung der Stadtobrigkeit jedes Viertel vier

Wahlmänner, in den Umtsbezirken wählt unter Leitung einer Amtsperſon jedes

Dorf , welches unter 50 Häuſer hat, einen Wahlmann ; Dörfer von 50 - 74 Häua

fern wählen zwei, Dörfer von 75 – 99 Häuſern wählen drei Wahlmänner und

To weiter in dem Verhältniſſe zu 25 Häuſern .

Die Wahlmänner in den Städten Coburg , Saalfeld und Pößneck , wählen

unter Leitung eines Regierungs -Commiſſairs die Abgeordneten aus, der Bürger

ſchaft, und die Wahlmänner aus den Ämtern und einbezirkten Städten unter Aufs

ſicht des treffenden Umts , aus deflen Bezirk die Deputirten und Stellvertreter .

8. 43. Bei der Theilnahme an der Ständewahr gilt durchgängig dic Regel,

daß die Wähler und Wahlmänner die Abzuordnenden aus ihrer Wahlclaſſe wählen ,
und daß ein Wähler oder Wahlmann bei der Wahl der Mitglieder einer ftändis

Tchen Verſammlung nur einmal ſeine Stimme geben , und hierin niemals in dop

pelter oder mehrfacher Eigenſchaft handeln kann .

§. 44. Die allgemeinen Erforderniſſe eines Wahlmannes und eines Mitgliedes

der Ständeverſammlung ſind :

1) Bekenntniß zur chriſtlichen Religion ohne Unterſchied der Confefſion , .
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2 ) das Staatsbürgerrecht,

3) dreißigjähriges Alter ,

4 ) unbeſcholtenheit des Rufs , indem kein Mitglied der ſtåndiſchen Verſammlung

wegen eines geſeglich mit Criminalſtrafe bedroheten Verbrechend ohne unbes

dingt erfolgte Freiſprechung in unterſuchung gekommen , oder auch ohne voll:

ſtändige Befriedigung feiner Gläubiger im Concurs befangen geweſen ſeyn

darf. Endlich

5 ) kann ein Mitglied der Stände weder unter väterlicher Gewalt, noch unter

Vormundſchaft, noch unter Privatdienſtherrſchaft ſtehen .

§. 45. Bei der Claſſe der Rittergutóbeſißer können auch sie Väter , die den

Niesbrauch an den Gütern ihrer Kinder haben , und die Ehemänner von Weibern ,

denen Rittergüter eigenthümiich zugehören , zu Abgeordneten bei der Ständever :

ſammlung gewählt werden . Gleiches gilt auch von dem , der ſich nicht im aleinis

gen Beſike , ſondern nur im Mitbeſige eines Ritterguts mit einem oder mehrern

befindet.

§. 46. Die Abzuordnenden von den Städten und Dorfgemeinden ſollen ents

weder den Beſitz eines im Lande belegenen ſchuldenfreien Vermögens von 5000 Fl.

rhnl. oder ein unabhängiges reines Einkommen von jährlich 400 Fl. rhnl. nach

weiſen , oder eidlich verſichern können .

8. 47. Bei den Abgeordneten aus den Städten und Dörfern iſt nach obigen

Bedingungen weſentliche Wohnung im Lande erforderlich , bei den aus den Ritter :

gutsbeſißern aber wird dieſe ausnahmsweiſe nicht verlangt. Perſonen , welche in

wirklichen Dienſten eines andern Staates ſtehen , können ohne beſondere Bewillis

gung des Landesherrn nicht zur Wahl gelangen .

8. 48. Die Wahl der Ständemitglieder und eines Stellvertreters für jedes

derſelben geſchiehet jedesmal vor Eröffnung eines neuen Landtags auf vorgängige

Anordnung des Landesherrn . Für die Rittergutsbeſiger und die Abgeordneten von

den Städten Coburg , Saalfeld und Pößneck wird der Wahltag unmittelbar von

der Landesregierung ſechs Wochen vorher im Regierungsblatte bekannt gemacht, und

der zur Leitung des Wahlgeſchäfts beſtimmte Commiſſarius (S . 52.) ernannt. Für

die übrigen Stände erfolgt dieſe Bekanntmachung ebenfalls ſechs Wochen vorher

durch öffentliche Anſchläge an jedem Orte von den das Wahlgeſchäft leitenden Bea

hörden ( §. 52.). Die ohne ſolche Bekanntmachung eigenmächtiger Weiſe vorgenom

menen Wahlen ſind ungültig und ſtrafbar. Die Wahlen werden übrigens da , wo

ſie an einem Tage nicht beendigt werden können , jedesmal an den nächſtfolgenden

fortgelegt und ſo ohne Unterbrechung vollendet.

§. 49 . In der Regel werden die Wahlverſammlungen von den Ritterguts

beſigern in dem Regierungsgebäude zu Coburg , für die Abgeordneten aus den

Städten Coburg, Saalfeld und Pößneck auf den daſigen Rathhäuſern , und für die

von den übrigen und den Dorfsgemeinden zu wählenden Stände in den localen der

treffenden Juſtizämter gehalten . Die den Wahlact leitenden Behörden können jedoch

nach Befinden auch ein anderes Tchickliches Local dazu wählen , und haben den

beſtimmten Ort bei der Bekanntmachung des Wahltags jedesmal anzugeben .

§. 50 . Vor jeder Wahl der Wahlmänner haben die leitenden Behörden ſich

voliſtändige Verzeichniſſe der Wahlberechtigten ihres Bezirks zu verſchaffen , und

diejenigen , welche bei dem Wahlacte ohne die dazu erforderlichen Eigenſchaften er:

ſcheinen , von der Theilnahme daran auszuſchließen .

Etwaige Beſchwerden über eine ſolche Ausſchließung und deßhalbige Anträge
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ahtmänner inicie wahimänner zuge

inget einen ſolchen

auf Ehrenerklärung und Genugthuung können bei dem Juſtizcollegium zur rechts

lichen Verhandlung und Entſcheidung angebracht werden , doch kann dadurch der

Wahlact ſelbſt keine Störung erleiden .

• §. 51. Bei ſolchen Wahlverſammlungen muß wenigſtens ein Drittheil der

ſtimmberechtigten Einwohner des Wahlbezirks anweſend ſeyn , außerdem wird eine

anderweite Verſammlung auf einen nahen Tag anberaumt, wo dann die Wahlder

Wahlmänner in jedem Falle vor ſich geht. Bei den Wahlen der Abgeordneten

müſſen ſämmtliche Wahlmänner zugegen ſeyn . Blob Krankheit entſchuldigt die

nicht perſönliche Theilnahme und berechtiget einen ſolchen Wahlmann zur ſchrifts

lichen Einſendung ſeiner Stimme, wobei die unten g. 57. folgenden Beſtimmungen

zu beachten ſind.

• §. 52. Zur Leitung der Wahl der Abgeordneten wird ſowohl für die Ritter:

gutsbeſiger , als für die Stadtobrigkeiten und die Städte Coburg, Saalfeld und

Pößneck ein beſonderer Regierungs-Commiſſair ernannt, und die Wahlen der übris

gen Stände ſollen unter Aufſicht und Leitung der erſten Juſtizbeamten in ihren

Amtsbezirken geſchehen . Die leitenden Behörden erhalten übrigens für dieſe Arbeit

keine Gebühren , ſondern nur ihre gehabten Auslagen aus der Landescaſſe erfekt.

§. 53. Die Wahlberechtigten können bei der Abſtimmung nur in eigener

Perſon , nicht durch Bevollmächtigte handeln , und nicht ſich ſelbſt ihre Stimme

geben .

§. 54 . Den Rittergutsbeſißern iſt nachgelaſſen , ihre Abſtimmung in eigen

händig geſchriebenen und mit ihren vollen Namen unterzeichneten Wahlzetteln ab

zugeben . Die Anweſenden ſtimmen in der Ordnung ab, wie ſie ſich zum Wahltage

angemeldet haben , und die Abweſenden haben ihre Abſtimmung bis zum Wahltage

einzuſenden . Die Eröffnung der Wahlzettel geſchiehet in Gegenwart der Erſchienes

nen , und die drei zunächſt wohnenden Nittergutsbeſiger werden ausdrüdlich dazu

eingeladen . Jeder Rittergutsbefißer tat übrigens feine Abſtimmung in Gemäßheit

des g. 57. einzurichten .

• §. 55 . Die Wahlberechtigten der übrigen Stände haben ihre Abſtimmung

dem zur Leitung des Wahlgeſchäfts Beauftragten mündlich und einzeln zu eröffnen .

§. 56 . ' Ieder Wahlberechtigte leiſtet vorhero das Şandgelöbniß , daß er nach

inniger überzeugung für das Beſte des Landes ſeine Stimme abgeben werde, und

daß er hierzu weder überredet worden , noch ſonſt etwas erhalten habe, oder an

nehmen werde. Sollten dennoch Empfehlungen oder Werbungen vorkommen ; ſo

wird die dadurch bewirkte Wahl ungültig , eine anderweite nöthig , und die Schule

digen verlieren mit Vorbehalt anderer geſeglicher Strafe ihr Wahlrecht.

§. 57. Bei der Wahr der Abzuordnenden und Stellvertreter Telbft werden

ſowohl bei derjenigen , die unmittelbar durch die Wahlberechtigten geſchieht, als

bei der Wahl , die durch Wahlmänner vollzogen wird , von jedem Wählenden für

die doppelte Zahl der Abzuordnenden , Candidaten namhaft gemacht, ảnd wenn

dieſes geſchehen iſt, durch die das Wahlgeſchäft leitende Behörde die Namen in

Ordnung lo zuſammengeſtellt, daß derjenige, welcher die meiſten Stimmen erhalten

hat, als erwählter Deputirter für die Ständeverſammlung und ſo nach Mehrheit

der Stimmen die übrigen als Stellvertreter angeſehen werden . Träfe es fich

jedoch , daß die Wählenden oder Wahlmänner auf gleiche Perſonen gefallen fenn

ſollten ;. fo geht derjenige als Deputirter oder Stellvertreter dem andern vor, der

vor dem andern namhaft gemacht worden iſt ; wäre.aber auch die Ordnungszahl,

in der die Candidaten namhaft gemacht wurden , gleich ; ſo entſcheidet das loos.



- -159

Sollten alle Stimmen eine Perſon treffenz ſo wird der Stellvertreter beſonders

gewählt.

§. 58. ublehnen kann ein Gewählter die Stelle eines abgeordneten nur ,

wenn er Staatsdiener iſt, oder wegen ärztlich beſcheinigter Krankheit, oder wegen

häuslicher unentbehrlichkeit , die feine obrigkeitliche Behörde zu beglaubigen hat.

. 59. über die Wahrhandlungen werden von den Commiſſarien entweder

ſelbſt oder durch beizuziehende verpflichtete Secretarien , und bei den Juſtizämtern

durch den zweiten Beamten , oder einen verpflichteten Uctuar, ausführliche Pro

tocolle mit genauer Bemerkung jedes Stimmenden und ſeiner Abſtimmung aufges

nommen , von den Commiſſarien und erſten Beamten unterſchrieben , und nebſt

den Ucten mit einem die Namen der Gewählten und deren Stellvertreter enthala

tenden Bericht an die Landesregierung eingeſendet. .

§. 60. Die Landesregierung prüft dann ohne Zeitverluſt die ſämmtlichen Wah

len , und ſendet die Acten mit ihren gutachtlichen Anträgen berichtlich an das lan

desminiſterium cin .

$. 61. Die hierauf eingehenden Reſolutionen werden ſowohl den leitenden

Behörden , als den genehmigten Gewählten und ihren Stellvertretern bekannt gea

macht, und wegen der etwa erforderlichen neuen Wahlen wird das Nöthige ans

geordnet. . .

§. 62. Abweiſende Reſolutionen werden jedesmal mitGründen verſehen , dem !

Nichtgenehmigten aber iſt, es noch verſtattet , ſich an die Ständeverſammlung um

Interceſſion bei dem Landesherrn zu wenden . Beim Zurückweiſen eines Gewählten

tritt der Stellvertreter, für dieſen aber derjenige ein , der nach ihm die meiſten

Stimmen hat, und wenn ein ſolcher nicht vorhanden iſt , erfolgt eine neue Wahl. .

VI. Von den Befugniſſen der Landſtände.

8. 63. Die Stände ſind befugt, ſich mit denjenigen Gegenſtänden zu beſchäf

tigen , welche im Nachfolgenden zu ihrem Wirkungskreiſe angewieſen ſind , und
welche ſich

a . auf die Geſekgebung,

b . auf die Finanzverwaltung und auf Erhaltung des Landes - und Domanials

Eigenthums, und

c. auf gemeinſchaftliche Anträge und Beſchwerden beziehen , und in folgenden näher

angegeben ſind.

§. 64. Neue Gefeße , welche die eigentliche Landesverfaſſung, das heißt, die

Beſtimmung der gegenſeitigen Rechte des Regenten und der Stände betreffen , ſo

wie Abänderungen und Erklärungen der hierunter beſtehenden , bedürfen zu ihrer

Gültigkeit die Zuſtimmung der Stände.

§. 65 . Ohne Beirath und Zuſtimmung der Stände können Geſeke , welche

die perſönliche Freiheit und das Eigenthum betreffen , nicht gegeben , abgeändert

oder aufgehoben werden . Wenn die Verſammlung gegen einen Vorſchlag ſtimmt;

To bleibt er bis zum nächſten Landtage ausgeſellt. Dagegen können einzelne Pers

fügungen in dringenden Fällen , ſo wie diejenigen beſondern Anordnungen ohne

Beirath der Stände getroffen werden , welche ſich auf einzelne Fälle , Gemeinheiten ,

Vereine und Perſonen , oder auf vorübergehende Ereigniſſe beziehen , jedoch gelten

dieſe Berfügungen nur für den beſondern dringenden oder einzelnen Fall, und

können nicht zur Conſequenz als Geſet gezogen werden .

§. 66. Der Regent iſt befugt , ohne ſtändiſche Mitwirkung die zur Vorbereis
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tung, Bollftređung und Sandhabung der Gefeße erforderlichen , ſo wie die aus

den landesherrlichen Rechten fließenden Verordnungen und Unſtalten zu treffen ,

und überhaupt in allen Fällen das Nöthige zur Sicherheit des Staats . vorzukeh

ren. Auch bleiben die landesherrlichen Rechte hinſichtlich der Privilegien , Dispena,

fationen und Ubolitionen durchgängig unbeſchränkt.

§. 67. Geſebesentwürfe können nur vom Landesherrn an die Stände, nicht

von den Ständen an den - Landesherrn gebracht werden . Die Stände können aber

auf neue Geſeke , ſo wie auf Abänderung oder Aufhebung der beſtehenden antragen ,

und folches zur weitern höchſten Entſchließung des Landesherrn anheimſtellen .

§. 68 . In Unſehung des Finanzweſens ſteht den Ständen die Steuerverwillis

gung und bei der Verwaltung der Landescaffe unter der Aufſicht des Negenten

folgende Concurrenz zu :

1 ) wird der Etat der Landescaſſe mit Zuſtimmung der Stände hergeſtellt ;

2 ) ſind die Stände berechtigt , zu verlangen , und darüber zu wachen , daß der

immer von einem Landtage zum andern geltende , für dicſe Finanzperiode vom

Landesherrn als Geſen ausgeſprochene Etat pünctlich beobachtet werde, und für

dieſe pűnctliche Beobachtung ſind die obern Landesadminiſtrations- Behörden

verantwortlich ;

3 ) haben die Stände zu allen über den Etat gehenden und außerordentlichen Uus

gaben ihre beſondere Zuſtimmung zu ertheilen ;

4 ) werden den Ständen die Saſſenrapporte mitgetheilt ;

5 ) haben die Stände das Recht , bei der Landesregierung auf Caſſenſtürze mündə

lich oder ſchriftlich anzutragen , und die Landesregierung hat dieſen Unträgen

alsbald zu wilfahren , auch iſt bei dieſen Caſſenſtürzen ſtets ein Mitglied der

Stände zuzuziehen , und auf deſſen Unträge dabei Rückſicht zu nehmen ;

6 ) haben die Stände die Abnahme, Prüfung und Juſtificatur der Landescaſſe

Rechnungen gemeinſchaftlich mit der Landesregierung zu beſorgen , und

7) zur Belegung der Landescaſſirerſtelle dem Landesherrn geeignete Perſonen zur

Uuswahl und Ernennung vorzuſchlagen .

§. 69. Die Stände ſind ferner befugt , von dem Miniſterium alle Subſidien

zu verlangen , welche zu obigen Geſchäften , insbeſondere aber zur Prüfung der Etats

· und Rechnungen , ſo wie zur Überſicht der Verwendung ihrer Verwilligung und

endlich zur Beurtheilung derjenigen Mittel erforderlich ſind , durch welche die

Staatsbedürfniſſe gedeckt werden ſollen .

§. 70. Zur Landescaſſe ſollen nicht nur die mit Bewilligung der Stände

fortbeſtehenden directen und indirecten Steuern , ſo wie alle noch künftig von den

Ständen zur Deckung der Landesbedürfniſſe verwilligt werdende Abgaben , ſondern

auch das Einkommen aus den Regalien und alle aus übung der landesherrlichen

Gewalt entſpringenden Gefäde , nicht minder der geſammte Ertrag der Chauſſees

und Beggelder aller Art, ſo wie alle zum Behufe des Militairs und in Beziehung

auf ſolches von den Unterthanen erfolgende Leiſtungen und die von Hinterfaſſen zu
zahlenden Schußgelder fließen. über dieſe der Landescaſſe zu überweiſenden Fonds,

To wie über die Errichtung einer Schuldentilgungscaffe , wird eine beſondere Bes

ſtimmung durch Etats getroffen werden , welche nach erfolgter übereinkunft als ein

integrirender Theil der Verfaſſung anzuſehen iſt.

§. 71. Dagegen fou die Landescaſſe die lämmtlichen Koſten der Staatsver:

waltung, die Unterhaltung der dem Staatsdienſte gewidmeten öffentlichen Gebäude,

des Militairs , den Hufwand für Landesbehörden , Kirchen undSchulen , für Chauſ
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ſeen und Wege und überhaupt für alles , was zur Erhaltung und Förderung des

gemeinen Weſens durch allgemeine Landesanſtalten erforderlich iſt , beſtreiten . .

: Die überſchüſſe ſind nach Beſtreitung der Zinſen zunächſt zu dem Schuldena

tilgungsfonds, ſo wie auch zur Erhöhung des Fonds der Diener - Penſionen zu

verwenden , und in wie fern die zunächſt auf die Domainen radicirten Bedürfniſſe

des herzoglichen Hauſes und Hofs nicht aus den Domanial- Einkünften ſo voll

ſtändig , als die Würde des Landesherrn erfordert, beſtritten werden können , treten

Zuſchüſſe zu den Koſten des Hofſtaats aus der Landescaſſe zur Hauptdomainen

calle ein .

§. 72. Die Steuern ſind nur zur Beſtreitung der Landeshedürfniſſe beſtimmt,

zu welchen alle Staatsbürger nach verhältnißmäßiger Gleichheit, und alles Grund

eigenthum im Lande, ohne Ausnahme, alſo auch die Domainengüter und Renten

ebenfalls nach verhältniſmäßiger Gleichheit, beizutragen haben ..

Dieſe fämmtlichen Steuern ſollen niemals ohne vorhergegangenes Gehör der

Stände und ohne deren ausdrückliche Verwilligung ausgeſchrieben oder erhoben

werden . Doch dürfen die Stände ihre Verwilligungen nicht an Bedingungen knü

pfen , welche den Zweck und die Verwendung derſelben nicht ſelbſt betreffen .

§. 73 . Die Auflagen , in ſo fern ſie nicht blos für einen vorübergehenden

Zweck beſtimmtwaren , dürfen nach Ablauf der Verwilligungszeit noch ein Jahr
fort erhoben werden , wenn die Ständeverſammlung aufgelöſt wird, ehe ein neues

Finanzgeſek zu Stande kommt, oder wenn die ftändiſchen Berathungen fich verzös

gern. Dieſes Jahr wird jedoch in die neue Finanzperiode eingerechnet.

• §. 74 . Der Landesherr iſt übrigens. dann , wenn die Stände die nothwendige

Verwilligung für die Erfüllung neuer, durch Verpflichtungen gegen den deutſchen

Bund gegründeter Verbindlichkeiten verweigern fouten , zur Uusſchreibung der dazu

erforderlichen durch Erſparniſſe nicht aufzubringenden Summen berechtigt, und

es wird über deren Verwendung öffentliche Rechenſchaft abgelegt ; auch ſteht dem

Landesherrn die ausſchließende Verfügung über das Militair , die Formation des

ſerben , die Disciplinar-Verwaltung und das Recht, alle den Kriegsdienſt betreffenden

Verordnungen zu erlaſſen , ohne ſtändiſche Mitwirkung zu . . .

Uushebungen zur Vermehruug der Iruppen über die Bundespflicht hinaus,

können nur durch ein ſolches Geſen beſtimmtwerden , welches , wie das Conſcrips

tionsreglement, mit ſtändiſcher Concurrenz erlaſſen iſt , unbeſchadet jedoch des lan

desherrlichen Rechts, in dringenden Fällen die zur Sicherheit und Erhaltung des

Staats nothwendigen Vorkehrungen zu treffen .

§. 75 . Die geſammte Staatsſchuro (ou durch ein beſonderes Geſeke und durch

die Errichtung einer beſondern Staatsſchulden - Tilgungsanſtalt ſicher geſtellt, auch

eine Vermehrung der Staatsſchulden ohne Einwilligung der Stände nicht vorges

nommen werden . Die Officianten der Staatsſchulden - Jilgungs -, ſo wie der Lana

descaſſe ſollen auf die genaueſte Befolgung der Conſtitution und der ihnen in dieſer

Gemäßheit zu ertheilenden Inſtruction in Gegenwart des Landſchaftsdirectors, oder
eines Ständemitglieds , verpflichtet werden .

§. 76 . Die Domainen - Revenüen ſollen für die Erhaltung des Regentenhau

ſes , für die Adminiſtrationskoſten , und den übrigen Bedarf verwendet werden .

Zur Sicherheit und Erhaltung des dem regierenden herzoglichen Hauſe eigena

thümlich zuſtändigen Domanial- Vermögens wil der Landesherr die Stände zur

Berathung in Anſehung einer nüblichen oder ſchädlichen Verwendung dieſes Vers

mögens zugezogen und die Stände als Garants von dem Domanial - Vermögen

11 .
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angeſehen wiſſen , die Stände ſind daher gehalten , in ſolcher Eigenſchaft der Gas

rants , keine Verminderung oder Veräußerung des Domanialvermögens zu geſtatten .

§ . 77. Die Stände haben das Recht, alles dasjenige vorzutragen , was ſie

vermöge eines , von der abſoluten Mehrheit, der wenigſtens zu zwei Drittheilen

verſammelten Abgeordneten des Landes, bei der Ständeverſammlung gefaßten , Bea

ſchluſſes für geeignet halten , um an 'den Landesherrn als Bitte oder Beſchwerde

gebracht zu werden . Dergleichen Unträge werden jederzeit eir:e willige Aufnahme

finden , und nach vorgängiger Erwägung und Befinden die erforderlichen Verfüguns

gen zur Erfüllung ſolcher Bitten oder zur Abhülfe der Beſchwerden getroffen werden.

$ . 78 . Insbeſondere haben auch die Stände das Recht, auf die in dem 8.77.

beſtimmte Art, diejenigen Beſchwerden an den Landesherrn zu bringen , welche ſie

ſich gegen das Benehmen der Staatsdiener aufzuſtellen bewogen finden können .

Solche Beſchwerden ſollen nämlich jedesmal zuerſt bei dem Landesherrn angebracht

werden , und nur dann auf dem Wege förmlicher Klage an das Juſtizcollegium ,

oder wenn ſie gegen deſſen Mitglieder gerichtet ſind, an das gemeinſchaftliche Ober

appellationsgericht in Jena gelangen , wenn ſie von beſonderer Erheblichkeit ſind ,

und unterſchleife bei öffentlichen Caſſen , Beſtechungen , abſichtlich verweigerte oder

verzögerte Rechtspflege, Eingriffe in die Verfaſſung, oder in die geſegliche Freiheit,

die Ehre und das Eigenthum der einzelnen unterthanen oder verfaſſungsmäßiger

Behörden und Commünen betreffen , und durch die von dem Landesherrn auf die

zuerſt bei ihm angebrachte Beſchwerde getroffene Verfügung und darauf erfolgte

Verantwortung des Ungeſchuldigten nicht erledigt ſind. Dhne eine ſolche vorgän

gige Verantwortung des Angeſchuldigten foll aber in keinem Falle eine förmliche

Unterſuchung gegen denſelben verfügt werden .

$. 79. Einzelne und Corporationen können ſich nur dann an die Stände

wenden , wenn ſie hinſichtlich ihrer individuellen Intereſſen ſich auf eine unrecht

liche Weiſe für verlegt oder gedrückt halten , und zugleich nachzuweiſen vermögen ,

daß ſie die geſeßlichen und verfaſſungsmäßigen Wege bei den Landesbehörden zur

Ubhülfe ihrer Beſchwerden vergeblich eingeſchlagen haben . Solche Beſchwerden

können dann die Stände, fals ſie nicht von ihnen , nach ertheilter Auskunft von

den oberſten Landesbehörden , ſofort als unbegründet verworfen werden , auf die

vorbemerkte Weiſe an den Regenten bringen . Unträge einzelner und ganzer Cor:

porationen hinſichtlich allgemeiner politiſcher Intereſſen ſind dagegen unzuläſſig

und ſtrafbar , indem die Prüfung und Wahrung dieſer Intereſſen lediglich der

Ständeverſammlung als Geſammtheit zukommt.

§. 80 . In der Regeř jou von ſechs zu ſechs Jahren ein ordentlicher Landtag,

und zwar jedesmal im Februar anfangend, gehalten werden , und auf dieſe Zeit

auch die Verwilligung geſchehen . . Es hängt jedoch von dem Landesherrn ab, ob

er mehrmals und wie oft er die Abgeordneten des Landes zu außerordentlichen

Landtagen zuſammen berufen will. Nach Verlauf von fechs Jahren erliſcht die

Function der auf dieſe Zeit gewählten ſtändiſchen Deputirten , ebenſo wie in dem

Falle der von dem Landesherrn innerhalb dieſer ſechs Jahre geſchehenen Uuflöſung

der Ständeverſammlung , in beiden Fällen aber mit Ausnahme der den Ausſchuß

bildenden Mitglieder , deren Function erſt mit der Wiedereröffnung eines neuen

Landtags erliſcht.

S. 81. Der Landesherr allein hat das Recht , die Stände zu berufen und die

ſtändiſche Verſammlung zu vertagen , aufzulöſen und zu Tchließen . Ständiſche Ver:

ſammlungen ohne landesherrliche Zuſammenberufung, oder nach bereits erfolgtem



- -163

.

Schluſſe , oder nach geſchehener Pertagung des Landtags ſind unzuläſſig und geſegs

widrig , und alle dabei gefaßten Beſchlüſſe ſind nichtig.

§. 82. Die Stände genießen während des Landtags einer völligen unverlekts
heit der Perſon , und können während dieſer Zeit ohne Einwilligung der Ständes

verſammlung keiner Art von Arreſt unterworfen werden , den Fall einer Ergreifung

auf friſcher Shat bei begangenen Verbrechen ausgenommen , wo aber der Ständes

verſammlung ungeſäumt Unzeige des Vorfaus mit Angabe der Gründe gemacht

werden ſoll.

. §. 83. Die Eröffnung eines Landtags , ſo wie die Schließung deſſelben ges

ſchiehet von dem Landesherrn entweder in eigener hoher Perſon , oder durch einen

beſonders dazu beauftragten Commiſſair , und nach dem Schluſſe wird der den

Ständen bereits eröffnete Landtagsabſchied bekannt gemacht.

VII. Von der Seſchäftsordnung bei den Landtagen .

§. 84 . Auf den Landtagen ſind alle ſtändiſchen Angelegenheiten in der Regel
von der Geſammtheit der Stände zu behandeln .

Diejenigen , welche für beſondere Commiſſionen oder den Landſchaftsdirector

allein gehören , ſind unten angegeben .

8. 85 . Nach Beendigung der Wahlen erfolgt die Zuſammenberufung der Stände

von dem Regenten durch ein Reſcript an die Landesregierung mit Beſtimmung
des Orts und der Zeit. Hierauf wird eine allgemeine Bekanntmachung im Regies

rungsblatte, und an jedes Ständemitglied ein beſonderes Einberufungsſchreiben
erlaſſen .

§. 86 . Die Abgeordneten haben ihre Unweſenheit einer dazu ernannten lans
desherrlichen Commiſſion zu melden , oder bei derſelben ihr Nichterſcheinen ſchrift:

lich und zeitig zu entſchuldigen , um deren Stellvertreter noch einberufen zu können.

Wenn nicht wenigſtens zwei Drittheile deț Abgeordneten anweſend ſind , kann we

der der Landtag eröffnet, noch ſonſt eine vorbereitende ftändiſche Verhandlung mit

Gültigkeit vorgenommen werden .

§. 87. Die landesherrliche Commiſſion verſammelt dann zuvörderſt an einem

dazu beſtimmten Tage die Abgeordneten , um die Wahl eines landſchaftdirectors

und eines Secretairs , ſo wie eines Stellvertreters für den Landſchaftsdirector und

den Secretair , von der Ständeverſammlung bewirken zu laſſen . Die Wahl ſelbſt

geſchiehet durch geheimes Stimmgeben an die Commiſſion nach der Ordnung des
natürlichen Ulters der einzelnen Abgeordneten .

§. 88. Zu dieſen Stellen iſt jedes Mitglied der ſtändiſchen Verſammlung,

welches im Lande angeſeſſen iſt, wählbar. Um die zu dieſen Wahlen nöthige un

bedingte Stimmenmehrheit zu erlangen , kann ſo lange abgeſtimmt werden , bis

wenigſtens Stimmengleichheit erfolgt , dann entſcheidet das Loos.

§. 89. Die geſchehenen Wahlen werden dem Landesherrn von dec Commiſſion

zur Beſtätigung vorgetragen . Erfolgt dieſe aus anzugebenden Gründen nicht durch

gängig ; ſo wird wegen der Nichtgenehmigten zu einer anderweiten Wahl geſchrits

ten , die ebenfalls vorzutragen iſt.

§ . 90. Nach eingegangener landesherrlichen Beſtätigung geſchiehet die Eröff

nung der ſtändiſchen Verſammlung, nachdem vorher der Landſchaftsdirector, der

Secretair und die Stellvertreter derſelben von der Commiſſion verpflichtet worden

find . In der Ständeverſammlung ſißt der Landſchaftsdirector oben an , und neben

ihm zur linken Seite der Secretair und die Stellvertreter von beiden , die übrigen

11 *
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Stände aber nach der Ordnung ihres natürlichen Alters. Die Mitglieder des lan

desminifteriums haben bei der Ständeverſammlung freien Zutritt , außer bei Ubs

ſtimmungen und vertraulichen Sigungen .

§. 91 . Der Landſchaftsdirector hat zur Leitung der Geſchäfte die Rechte und

Obliegenheiten eines Collegialpräſidenten . Er empfängt die Eingänge , beſtimmt,

cröffnet und ſchließt die Sißungen , leitet die Berathungen , verhütet alle Abſchweis

fungen , und ſtellt die Gegenſtände des Abſtimmens in einzelnen zur unbedingten

Bejahung und Verneinung geeigneten Fragen auf; er handhabt die Ordnung, ſo

wie die Gefeße des Anſtandes , duldet keine Perſönlichkeiten oder beleidigende Äus

Berungen , und kann, Faus ein Mitglied ſeine Verweiſung zur Ordnung unbefolgt

läßt, die Sißung alsbald ſchließen , und die Geſammtheit der Stände darf dann

in der nächſten Sigung Mißbilligung und im Wiederholungsfalle zeitige oder gänz

liche Ausſchließung aus der Ständeverſammlung erkennen . Der Landſchaftsdirector

erhält ferner die ſchriftlichen Anzeigen von dem Grunde der Abweſenheit der im

Orte ſich befindenden Mitglieder , ertheilt den Unweſenden einen Urlaub bis zu vier

Jagen , und bringt die Geſuche um einen längern oder um gänzlichen Abgang bei

der Ständeverſammlung zum Vortrage, von welchen ſodann auch höchſten Orts

Anzeige zu machen iſt.

§. 92. Der Secretair führt die Protocolle in den allgemeinen Sikungen ,

entwirft die ſchriftlichen Ausfertigungen und Beſchlüſſe, und ſorgt für Ordnung

der Canzlei, ſo wie für Aufbewahrung und Ordnung der Ucten .

§ . 93. Zu Anfang der Sißung wird das Protocol der vorhergehenden , um

es mit Einverſtändniß der Ständeverſammlung zu faſſen , durch den Secretair vora

geleſen , von dem Präſidenten , und dem Secertair unterſchrieben und von ſämmts

lichen anweſenden Deputirten fignirt. Nach Bekanntmachung des Inhalts der Ein

änge ſeit der lekten Sißung wird zur Jagesordnung geſchritten .

§. 94 . Zuerſt ſind nämlich die von dem Landesherrn den Ständen vorgelegten

Unträge und zwar in der Ordnung, wie ſie gefaßt und eingegangen ſind, in Bes

rathung zu ziehen . Die Mittheilung dieſer Unträge geſchiehet ſchriftlich , entweder

* durch das Landesminiſterium oder eine beſondere Commiſſion. Zur Beförderung

des Ganges der Geſchäfte können wichtige Angelegenheiten durch Mitglieder des

Landesminiſteriums oder beſondere Commiſſionen in der Ständeverſammlung noch

beſonders mündlich erörtert und erläutert werden .

§. 95 . Wenn die vorhandenen landesherrlichen Unträge durch Beſchlüſſe er :

gedigt ſind , dann werden diejenigen Gegenſtände in der von dem Landſchaftsdirector

Izu beſtimmenden Ordnung vorgenommen , welche von den Mitgliedern der Ständes

verſammlung in Antrag gebracht worden ſind. Es ſteht nämlich jedem Mitgliede

wie dem Landſchaftsdirector frei, über ſonſt irgend wichtige Gegenſtände, die nicht

in den landesherrlichen Anträgen enthalten ſind , Vortrag zu thun ; nachdem es

Teine 20bſicht dem Landſchaftsdirector angezeigt, und dieſer einen Tag dazu beſtimmt

hat. Schriftliche Verhandlungen der Stände mit andern Behörden oder Perſonen

außer dem Landesminiſterium , ſind nicht geſtattet.

§. 96 . Zur Bearbeitung einzelner Geftenſtände kann die Verſammlung einige

aus ihrer Mitte durch die Wahl nach relativer Mehrheit der Stimmen ernennen .

Dieſe Commiſſionen haben ſich mit den Mitgliedern des Miniſteriums oder den

Landtagscommiſſarien zu benehmen , um die erforderlichen Nachrichten zu erhalten ,

oder um zu einer Ausgleichung etwa abweichender Unſichten zu gelangen . Bei

den Verhandlungen einer ſolchen Commiſſion führt ein Mitglied das Protocol , die
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Beſchlüſſe werden nach abſoluter Stimmenmehrheit gefaßt, und durch ein von der

Commiſſion felbft gewähltes Mitglied derſelben entweder mündlich oder ſchriftlich

in der ſtändiſchen Verſammlung zum Vortrage gebracht. Bei ber Berathung dar :

über hat jedes Mitglied der Commiſſion ſeine Stimme fo gut, wie die übrigen

Stände.

. 97. Nur diejenigen , welche einen Antrag machen , ooer den Beſchluß einer

Commiſſion vorzutragen haben , ſind zur Vorleſung ſchriftlicher Auffäße berechtigt,

den übrigen Mitgliedern iſt es zwar freigeſtellt, ihre Meinungen über die vorge

kommenen Berathungspuncte ausführlich zu äußern , ſie haben ſich aber auf mündə
liche Vorträge zu beſchränken .

§. 98 . Findet der Landſchaftsdirector die in Berathung gekommenen Gegens

ſtände zur Faſſung der nöthigen Beſchlüſſe genugſam vorbereitet ; ſo wird zur Stel

lung der Fragen , worüber abgeſtimmt werden ſoll, übergegangen , und es ſteht

jedem Mitgliede frei, auf Abänderung dieſer Stellung anzutragen ; iſt hierüber die

Discuſſion beendigt, ſo erklärt der Landſchaftsdirector die ſtändiſchen Verhandluna

gen darüber für geſchloſſen , und fekt einen Tag zur Abſtimmung feft. Die Ab

ſtimmung erfolgt dann ohne weitere Erörterung. Jedes Mitglied ſtimmt auf die

vorgelegten Fragen des Landſchaftsdirectors (S. 91.) , aufgerufen vom Jüngſten an

nach der Reihe der Siße, zuleßt der Secretair und Landſchaftsdirector , durch sa

oder Nein . Der Secretair bemerkt das Reſultat der Abſtimmung der Zahl nach

und der Landſchaftsdirector ſpricht am Ende den Beſchluß der Stände aus.

§. 99. Zur Gültigkeit eines ſolchen Beſchluſſes ift die abſolute Mehrheit der

Stimmen bei Unweſenheit von wenigſtens zwei Drittheilen der ſtändiſchen Ges

fammtheit nöthig , und zur Abänderung der ſtändiſchen Verfaſſung wird die Gleicha

ſtimmung von drei Viertheilen derſelben erfordert. Iritt ftatt der abſoluten

Stimmenmehrheit im erſtern Falle eine Gleichheit der Stimmen ein , und bleibt

dieſelbe auch nach nochmaliger Abſtimmung ; ſo entſcheidet der Lusſpruch des Res

genten , bei andern Gegenſtänden die Meinung für die beſtehende Einrichtung, und

bei Beſchwerden gegen Einzelne die ihnen günſtigere Unſicht. Gegen einen auf die

vorgedachte Weiſe gefaßten Beſchluß findet durchaus keine weitere Einwendung

Statt.

§. 100 . Die Beſchlüfe der Ständeverſammlung werden mit der gehörigen

Deutlichkeit und Beſtimmtheit abgefaßt , und im Concept von ſämmtlichen anwes

Tenden Deputirten ſignirt, unter der Uufſchrift : Erklärungsſchrift der getreuen

Stände des Herzogthums Coburg- Saalfeld , vom landſchaftsdirector und Secre

tair unterſchrieben , dem Landesminiſterium übergeben , und von dieſem werden

die Reſolutionen des Regenten den Ständen ebenfalls ſchriftlich eröffnet.

§. 101. Mündliche Erklärungen der Stände über vorgekommene Berathungs

puncte finden eben ſo wenig , als mündliche Anträge , bei dem Regenten Statt,

auch iſt zu Deputationen der Stände an den Landesherrń jedesmal eine vorher

dazu eingeholte Erlaubniß nöthig.

§. 102. Bei einem bloß vertagten Landtage geſchiehet die Zuſammenberufung

der Stände durch den landſchaftlichen Uusſchuß auf den Grund eines landesherrs

lichen Reſcripts , und die Geſchäfte werden dann in derſelben Ordnung wie ſonſt

auf den Landtagen behandelt.

. 103. Die Mitglieder der Ständeverſammlung erhalten auf Begehren aus

der Landescaſſe ſowohl Vergütung der Reiſekoſten , als auch eine für alle gang

gleichmäßige tägliche Auslöſung für die Zeit ihres Uufenthalts.
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VIII . Von dem ſtändiſchen Uusſchuſſe.

§. 104. Während der Zeit , wo keine Ständeverſammlung Statt findet, wer:

ten die landſtändiſchen Geſchäfte durch einen Ausſchuß beſorgt , welcher aus

a . dem Landſchaftsdirector und dem Secretaire, dann

b . vier andern Mitgliedern der ſtändiſchen Verſammlung beſtehet.

Dieſe vier Mitglieder werden von der Ständeverſammlung jedesmal während

des Landtags durch abſolute Stimmenmehrheit gewählt, und dem Landesherrn zur

Genehmigung angezeigt. Die Wirkſamkeit dieſes Ausſchuſſes hört bei der wieder

eintretenden Verſammlung der ſtändiſchen Geſammtheit auf, und die Mitglieder

deſſelben nehmen an den Geſchäften dieſer Verſammlung, jedoch in dem Falle, daß

der Landtag , wo der Ausſchuß gewählt worden , geſchloſſen und nicht bloß vertagt

ſeyn ſollte, nur in ſo fern Theil, als ſie bei der jeßt neu auftretenden Ständes

verſammlung entweder ſelbſt zu Ständemitgliedern bei derſelben gewählt und bes

ftätigt ſind , oder als die neue Ständeverſammlung über ihre bisherige Geſchäfts

führung Uuskunft oder Rechenſchaft verlangt.

§ . 105 . Die Verrichtungen des Ausſchuſſes ſind :

1 ) die Zuſammenberufung der landſtändiſchen Abgeordneten , wenn von dem lans

desherrn entweder auf Untrag des Ausſchuſſes oder aus eigener Bewegung ein

vertagter Landtag wieder in Thätigkeit gefekt wird ;

vorläufige Berathung und Bearbeitung der bei der ſtändiſchen Geſammtheit

zum Vortrage kommenden Geſchäfie, ſo weit fie nämlich ſchon von der Zus

ſammenkunft bekannt ſind , . . B . vorläufige Prüfung der Etatsberathung

über vorgekommene Beſchwerden , Reviſion der früherhin ohne landſchaftliche

Concurrenz erlaſſenen Verordnungen , Begutachtung der von dem Gouvernes

ment mitgetheilten Gefeßentwürfe u . ſ. w . übrigens ſteht dem Ausſchuſſe

während der Zeit , wo derſelbe die ſtändiſchen Geſchäfte allein zu beſorgen hat,

frei, in Anſehung der ihm erforderlichen Nachrichten und Aufſchlüſſe ſich una

mittelbar an die oberſte Landesbehörde zu wenden , und verſteht es ſich von

felbſt , daß die Mitglieder der Ständeverſammlung in den Plenarſigungen an

das Gutachten des Ausſchuſſes nicht gebunden ſind ;

3 ) fortwährende Vertretung der Stände außer dem Landtage während ſeiner Pes

riode. Der Uusſchuß kann jedoch weder Steuern und andere Belaſtungen des

Staatsbürgers bewilligen , noch ſich definitiv über Gerekvorſchläge oder andere

zur unmittelbaren Cognition der Landſchaft geeignete Gegenſtände erklären .

Ungelegenheiten , welche nicht bis zum nächſten Landtage ausgelegt werden kön

nen , ſind nach vorgängiger Genehmigung des Landesherrn zur Erſparung der Ros

ſten eines Landtags von dem Ausſchuſſe mit den über ſeine vorläufige Berathung

geführten Protocollen auf dem Wege ſchriftlicher Circulation an ſämmtliche Lans

desdeputirte zur Übſtimmung zu bringen .

Zu ſeiner vollen Competenz gehört :

a . die fortwährende Aufſicht über die Aufrechthaltung der Verfaſſung und Voll :

ziehung der von dem Landesherrn genehmigten Beſchlüſſe des Landtags und

des feſtgeſekten Etats ; .

b . die Befugniſ , in dringenden Fällen Anzeigen an den Landesherrn zu erſtatten ,

oder Vorſtellungen und Beſchwerden anzubringen ;

c. der Untrag auf Zuſammenberufung außerordentlicher Landesverſammlungen ,

unter Anführung ſeiner Gründe ;
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d . die unterzeichnung der landſchaftlichen Schuldverſchreibungen ;

e. die Mitaufſicht über die Verwaltung der Landescaſſe ;

f. auf die einſtweilige Befeßung ſolcher landſtändiſchen Stellen anzutragen , welche

bis zum nächſten Landtage nicht ausgeſekt bleiben können .

§ . 106 . Die Aufſicht über die Verwaltung der Landescaſſe wird von einem

Mitgliede . des Uusſchuſſes und cinem Mitgliede der Landesregierung beſorgt. Diefe

Caſſencuratet iſt der Landesregierung und der geſammten Landſchaft , ſo wie dem

Uusſchuſſe in der Urt untergeordnet , daß alle zur Landescaffe ſich eignenden Zah

lungsanweiſungen , welche nach der Saſſenordnung einer Juſtificatur bedürfen , nur

unter Mitwirkung der Curatel an die Landescaſſe gelangen können . Der Landesa

caſſirer ſteht unter der Landesregierung und dem landſchaftlichen Ausſchuſſe in

Beziehung auf den formellen Geſchäftsgang ; bei verſchiedenartigen Unſichten der

herzoglichen Landesregierung und des landſchaftlichen Ausſchuſſes entſcheidet nach

vorgängiger Communication des herzoglichen Landesminiſterii und der Ständevers

ſammlung oder des Ausſchuſſes , der Landesherr.

§. 107. Der Landescaſſirer wird auf Lebenszeit ernannt, und von der Lans

desregierung nach §. 75 . verpflichtet. Er muß eine angemeſſene Caution ſtellen ,

und kann nur aus denſelben Gründen entlaſſen werden , wie jeder andere Staats:

diener. Ihm liegt die Verwaltung der Landescaſſe nach den von den Ständen

genehmigten und vom Landesherrn beſtätigten Etats und in Unſehung der nicht

etatsmäßigen Leiſtungen nach den Unweiſungen der Caſſencuratel, ob .

S . 108. Der Landſchaftsdirector , der Secretair und der Caſſirer beziehen

fire Beſoldungen aus der Landescaſſe , die Ausſchußdeputirten aber erhalten bei

ihren Verſammlungen , welche jährlich wenigſtens zweimal gehalten werden , und
deren in der Regel auf drei Wochen beſtimmte Dauer jedesmal von der landesa

herrlichen Beſtimmung nach Einſicht der vorwaltenden Geſchäfte abhängt, den

Erfaß der Reiſekoſten und dieſelbe Auslöſung, wie die Abgeordneten bei den

Landtagen .

§. 109. Uußer den regelmäßig jährlich zweimal, im Frühjahre und im Herbſte,

nach vorgängiger Anzeige bei .dem Landesherrn Statt findenden Zuſammenkünften ,

kann ſich der Ausſchuß zur Beſorgung der ihm obliegenden Geſchäfte , nur nach

vorgängiger Genehmigung und Einberufung des Landesherrn verſammeln. .

In Unſehung der Form der Verhandlung gelten dieſelben Beſtimmungen,

welche für die Geſchäfte auf den Landtagen feſtgeſellt ſind. Die Protocole ſind

aber To zu faſſen , daß die übrigen oder künftigen Landesdeputirten den Gang der

Verhandlungen und die Gründe , welche einen Beſchluß oder ein Gutachten motis

virt haben , daraus erſehen können . In dringenden und bei minder wichtigen An - .

gelegenheiten können die Meinungen der Wusſchußdeputirten auch außer der Ver

ſammlung durch den Director ſchriftlich eingeholt werden .

Die Berichte und Erpeditionen ergehen nicht im Namen der geſammten land

Tchaft, ſondern unter der Aufſchrift : Deputation der Stände des Herzogthums

Coburg-Saalfeld , und Reſolutionen werden auch an dieſe Deputation gerichtet.

Die Uusfertigungen ſind im Concepte von dem Landſchaftsdirectoč und den

Deputirten zu zeichnen . Die Vollziehung der Reinſchrift erfolgt aber von dem

erſten und dem Secretaire.

§. 110. Sollte der Landſchaftsdirector ſterben , oder ſonſt austreten , ſo geht

ſeine Function , ſo wie auch in andern Verhinderungsfällen , auf den älteſten De

putirten über . Sollte aber nur noch ein Glied des Uusſchuſſes übrig ſeyn , ſo iſt
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die Zuſammenberufung eines Landtags und die Wahl neuer Lusſchußmitglieder

möglichſt zu beſchleunigen .

g . 111. Sollte der Secretair zu einer Zeit ſterben , oder ſonſt abgehen , wo

der nächſte Landtag noch über zwei Monate entfernt iſt , ſo hat der Ausſchuß bis

zum nächſten Landtāge ein anderes Mitglied des Uusſchuſſes zum Secretair zu

wählen , und ihm mit Genehmigung des Landesherrn die Geſchäfte des Secretairs

interimiſtiſch zu übertragen .

IX . Von dem Rechnungsweſen bei der Landescaſſe.

§. 112. Einige Zeit vor Eröffnung eines ordentlichen Landtags entwirft die

Finanzbehörde, unter Concurrenz der geſammten Landesregierung, die Etats , welche

in der Regel auf ſechs Jahre einzurichten ſind, und dieſe Entwürfe werden von

dem Miniſterium dem beſtehenden Ausſchuſſe zur vorbereitenden Verfügung mitges

theilt. Zu dieſer Prüfung kann der landſchaftliche Ausſchuß die Mittheilung aller

Notizen von dem Landesminiſterium verlangen , welche nicht nur eine vollſtändige

überſicht des Zuſtandes aller Caſſen geben , ſondern auch die Beurtheilung der

Mittel zur Aufbringung der erforderlichen Bedürfniſſe erleichtern . .

§. 113. Die förmliche Prüfung der Etats erfolgt auf den Landtagen , und

die Ständeverſammlung berathet ſich über deren Ausführung hinſichtlich der Noth

wendigkeit der darinnen aufgeführten Bedürfniſſe und hinſichtlich der Ausführbars

Keit der zu machenden Verwilligungen. Das Reſultat dieſer Berathung wird mit

der Anzeige der gemachten Verwilligung in einer eigenen Erklärungsſchrift der

Ständeverſammlung an den Landesherrn gebracht, worauf von Seiten des Landes

herrn entweder die Beſtätigung der vom Landtage geſchehenen Vorſchläge erfolgt,

oder eine nochmalige Prüfung und Erörterung der Sache veranlaßt wird.

§. 114 . Sind der Landesherr und der Landtag über die ſämmtlichen für die

nächſte Finanzperiode und in derſelben erforderlichen öffentlichen Abgaben , über

deren Betrag , Urt und Erhebungsweiſe einverſtanden , ſo werden dieſe Ubgaben

als von den Landſtänden verwilligte und von dem Landesherrn genehmigte, mittelſt

landesherrlichen Patents ausgeſchrieben , und ſind von einem Landtage zum andern

als beſtehend anzunehmen .

g. 115 . Uuf die bei dem Landtage feſtgeſenten und von dem Landesherrn ges

nehmigten Etats iſt von den ſämmtlichen treffenden Caſſenbehörden im Lande, ſo

wie von dem landſchaftlichen Uusſchuſſe , der Landesregierung und dem Landesminis

ſterium bei eigner Vertretung auf das ſtrengſte und unverbrüchlichſte zu halten .

§ . 116 . Die vorſtehenden Beſtimmungen , welche zunächſt die Deckung der

gewöhnlichen Staatsbedürfniſſe zum Gegenſtande haben , gelten auch von dem Falle,

wo entweder nach eigenem Ermeſſen des Landesherrn , oder auf den Bericht eines

Landescollegiums, andere als die ſchon mit Zuſtimmung der Ständeverſammlung

beſtimmten Finanzmaßregeln , welche auf das Intereſſe des Landes Einfluß haben

können , ergriffen , oder andere außerordentliche Leiſtungen und Anſtrengungen der

Staatsbürger erforderlich werden ſollten. Der Untrag dazu geht von dem Landesa

herrn unmittelbar an den Landtag, und erſt,wenn dieſer ſeine Einwilligung ertheilt

hat, erfolgt die endliche Beſtätigung und die Bekanntmachung derſelben in dem ges

Teblichen Wege.

§. 117. Sollten ſich in der Zeit von einer der gewöhnlichen landſtändiſchen

Verſammlungen zu der andern ſolche außerordentliche , nicht vorher zu ſehen gewes

Tene Ereigniſſe zutragen , welche von der Landescaſſe eine beträchtliche Zahlung, auf
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die in dem Etat nicht gerechnet werden konnte , unabwendbar erfordern , oder Un

ſtrengungen und Leiſtungen nöthig machen , ſo wird in minderwichtigen und eiligen

Fällen die Zuſammenkunft des Ausſchuſſes , in wichtigern Fällen , welche für ſolche

von der abſoluten Mehrheit der Deputirten bei der Circulation des von dem Aus

chuſſe gemachten Antrags erklärt werden , eine außerordentliche Verſammlung der

landſtändiſchen Abgeordneten vom Landesherrn verfügt werden .

§. 118. Die legung der Landescaſſenrechnungen erfolgt jedesmal innerhalb

der erſten zwei Monate nach dem Schluſſe des Rechnungsjahres . Die Landesre

gierung nimmt hierauf gemeinſchaftlich mit dem landſchaftlichen Ausſchuſſe die

Prüfung derſelben vor , welche die Caſſencuratel zweckmäßig vorzubereiten und zu

erleichtern hat, und dann folgtnach vorgängiger Juſtificatur die Decharge des Rech

nungsführers, auf den gemeinſchaftlichen Bericht der Landesregierung und des land

Tchaftlichen Ausſchuſſes , von dem Landesherrn .

$. 119. Diejenigen Diener , welchen die Domainenverwaltung obliegt, find

bafür verantwortlich , daß die Stände in Stand gefert werden , ihren Verpflich

tungen , hinſichtlich der Erhaltung des Dominialvermögens, immer Genüge zu

leiſten.

X . Von der Gewähr der Verfaſſung.

§. 120 . Un dieſem Grundgeſete und der dadurch geſtifteten Verfaſſung des

Herzogthums Coburg-Saalfeld ſou , ohne Übereinſtimmung des Regenten und der

Stände nach vorgängiger Berathung auf einem Lantage, weder etwas aufgehoben noch

hinzugefügt werden . Jeder Staatsdiener wird auf, deſſen genaue Beobachtung vers

pflichtet, und jeder Landesregent wird bei dem Untritte der Regierung die Aufrecht:

haltung dieſer Verfaſſung durch eine ſchriftliche Urkunde bei fürſtlichen Worten und

Ehren verſichern ; und dieſe ſchriftl. Verſicherung noch vor der Huldigung von dem

Fürften in Empfang zu nehmen , iſt ein außerordentlicher Landtag zuſammen zu berufen .

Im Falle einer Vormundſchaft ſchwört der Verweſer gleich bei dem Antritte

der Regentſchaft in der deßhalb zu veranſtaltenden Ständeverſammlung den Eid :

Ich ſchwöre, den Staat in Gemäßheit der Verfaſſung und der beſtehenden

Geſeke zu verwalten , die Rechte des herzoglichen Hauſes und die Integrität

des Landes zu erhalten , und dem Herzoge die Gewalt, deren Ausübung mir

anvertraut iſt, getreu zu übergeben .

Uue Staatsbürger ſind bei der Anfäſſigmachung und bei der Huldigung ver:

bunden , den Eid abzulegen :

Ich ſchwöre Treue dem Herzoge , Gehorſam dem Gefeße und Beobachtung

der Staatsverfaſſung.

§ . 121. Für dieſe Verfaſſung Toll die Garantie des Bundestags nachgeſucht

werden .

Indem Wir die vorſtehenden Beſtimmungen für das Staatsgrundgeſek Unſers

Herzogthums Coburg-Saalfeld hiermit erklären , ertheilen wir zugleich die Verſiche:

rung , die darinnen enthaltenen Zuſagen nicht nur ſelbſt treulich zu erfüllen , ſondern

auch dieſe Verfaſſung gegen alle Eingriffe und Verlegungen kräftigſt zu ſchüßen .

Zu deſſen Urkunde haben Wir dieſes Verfaſſungs - und Staatsgrundgeſek eigena

händig vollzogen und mit unſerm größern herzoglichen Siegel bedrucken laſſen .

So geſchehen Coburg zur Ehrenburg den 8 . Uuguſt 1821.

( L . S .) Ernſt, $. . S .

0 . Gruner. Urzberger. Hohnbaum .



Herzogthum Sachſen -Meiningen .

Grundgeſek für die vereinigte landſchaftliche Verfaſſung des

Herzogthums Sachſen -Meiningen.

Sir Bernhard , von Gottes Gnaden Herzog zu Sachſen -Meiningen 2c.,

haben bei dem Antritte unſerer Regierung über die in Folge des Staatsvertrags

vom 12 . November 1826 mit unſerm angeſtammten Herzogthume Meiningen ver :

einigten lande im Voraus unſere überzeugung : daß das wahre Wohl unſerer un

terthanen durch möglichſt innige Vereinigung der verſchiedenen Landestheile immer

mehr gefördert werden würde , ausgeſprochen und unſere landesväterliche Abſicht,

aus den verſchiedenen landſchaftlichen Inſtitutionen derſelben nach reiflicher Ers

wägung des Beſtehenden und mit ſorglicher Beachtung örtlich weſentlicher Vers

ſchiedenheit , ein Ganzes aufſtellen zu wollen , erklärt.

Nachdem Wir nun auch die Wünſche unſerer getreuen Stände über die land

ſtändiſche Verfaſſung durch einen zu dem Ende erwählten und hier in unſerer Res

ſidenzſtadt Meiningen verſammelt geweſenen Ausſchuß auf verfaſſungsmäßigem Wege

vernommen und in möglichſter Berücfichtigung derſelben unſere Entſchließung ges

faßt haben ; To ſehen Wir uns nunmehr bewogen , dieſe landſtändiſche Verfaſſung,

verbunden mit den übrigen dahin gehörigen geſeglichen Beſtimmungen , in eine Urs

kunde zuſammen zu faſſen , und verordnen daher Folgendes :

I. Von dem Herzogthume, deſſen Beſtandtheilen und dem

Landesherrn .

§. 1. Das Herzogthum Sachſen -Meiningen bildet in ſeinen durch die Theis

lungsverträge in dem Geſammthauſe Sachſen bis jegt beſtimmten und durch künf

tige Haus - oder Staatsverträge noch zu beſtimmenden einzelnen Beſtandtheilen

ein ſtaatsrechtliches Ganze unter dem Namen : Herzogthum Sachſen - Meiningen .

§. 2. Von dem hierunter begriffenen ſtaatsrechtlichen Gebiet fol unter keinem

Porwande der Alodialqualität jemals ein Theil , wenn er auch noch ſo gering

wäre, abgetrennt und der Staatserbfolge (Landeshoheit des Regierungsnachfolgers)

zu Gunſten eines Alodialerben entzogen werden , jedoch mit Vorbehalt der bereits

vertragsmäßig anerkannten Anſprüche der Quodialerben auf den Werth einzelner

Beſtandtheile des Domainengutes.

$. 3 . Der Herzog iſt erblicher Landesherr oder Oberhaupt des Staats. In

Teiner Sand vereinigen ſich alle Zweige der oberſten Staatsgewalt.

Die Staatserbfolge richtet ſich , was das herzogliche Specialhaus betrifft, vers

möge der Primogenitur- Conſtitution vom 12. März 1802 nach den Grundſägen

der Erftgeburt und linealordnung nach dem Alter der Linie ; im übrigen nach den
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Verträgen und Obſervanzen des herzoglichen , großherzoglichen und königl. ſächli

Tchen Geſammthauſes.

§. 4 . Der Herzog und fämmtliche Prinzen des herzoglichen Hauſes werden

mit dem zurückgelegten 21. Lebensjahre großjährig und regierungsfähig. Den Prin :

zen des herzoglichen Specialhauſes ertheilt der regierende Herzog aufunſuchen ihres

bisherigen oder hiezu beſonders beſtellten Vormunds die Großjährigkeit , wenn ſie

wenigſtens das achtzehnte Jahr ihres Ulters erfüüt haben .

Der Herzog ſelbſt kann von der Obervormundſchaft, unter Zuſtimmung des

an Jahren älteſten regierenden Herrn des ſächſiſchen Geſammthauſes aller Linien,

nach zurückgelegtem achtzehnten Lebensjahre für großjährig erklärt werden .

§. 5 . Das geſammte Herzogthum hat eine gemeinſchaftliche landſtändiſche

Verfaſſung, beſtimmt durch das Erforderniß ihrer Mitwirkung zu den unten

näher bezeichneten Regierungshandlungen , in der Staatsverwaltung Feſtigkeit und

Stetigkeit erhalten zu helfen , ſo wie eine größere Sicherheit des allgemeinen Rechts:

zuſtandes zu gewähren .

II. Allgemeine Rechte und Pflichten der Unterthanen .

§. 6 . Unterthanen ſind diejenigen , welche von inländiſchen Eltern geboren

ſind, das iſt : bei ehelichen Kindern , deren Vater, und bei unehelichen , deren

Mutter zur Zeit der Geburt des Kindes im Unterthanenverbande ſtand ; ferner

diejenigen , welche das Bürger - oder Nachbarrecht eines Orts erlangen , oder in

den Staatsdienſt aufgenommen werden .

In wie fern bloßer zehnjähriger Aufenthalt den Fremden unterthanenrechte

gebe, hängt bis zur Erlaſſung eines allgemeinen Geſekes von den beſtehenden

Verordnungen in einzelnen Landestheilen und von den Verträgen mit andern Staa

ten ab.

§. 7. Unterthanen ſind den Geſegen des Landes auch im Uuslande, ſoweit

das Land dabei betheiligt iſt , Gehorſam ſchuldig , und ſind wegen der im Uus

lande begangenen Handlungen , nach dieſen Gefeßen zu beurtheilen . Sie ſollen

an fremde Staaten nicht ausgeliefert, und nicht an fremde Gerichte geſtellt wer:

den , jedoch

mit Vorbehalt der wegen Stellung zur Confrontation , ingleichen wegen

geringer Vergehen , insbeſondere wegen Forſtfrevel , Schwängerungs

Tachen und dergleichen beſtehenden und noch zu errichtenden Verträge.

§. 8 . Unterthanen haben Anſpruch auf Geſtattung der Gewerbsberechtigungen ,

zu welchen ſie ſich vorbereitet haben , nach Vorſchrift der beſondern , über dieſe

Gegenſtände ergangenen und ergehenden Verordnungen .

Sie haben Anſpruch auf Verſorgung, wenn ſie ihren Unterhalt nicht mehr zu

erwerben vermögen , mit Vorbehalt der über die Verbindlichkeit der Blutsver :

wandten beſtehenden oder noch zu erlaſſenden Geſeke, zunächſt in ihrer Gemeinde,

und ſodann von den allgemeinen Urmengeldern nach den hierüber beſtehenden

Ordnungen .

§. 9. Dieß allgemeine Unterthanenrecht geht verloren durch die 2 u 6w ans
derung.

Zu dieſer Uuswanderung iſt ein jeder berechtigt, jedoch unter der Bedingung,

daß er ſeine (bereits fällig gewordenen ) Verbindlichkeiten gegen das land und ſeine

Mitbürger erfülle.

§ . 10. 2ue unterthanen ſind ſchuldig , nad, dem Gereße der Gleichheit und
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nach Verhältniß ihres Vermögens und ihrer Kräfte zu dem Zwecke des Staats
beizutragen , namentlich :

a . durch Steuern , nach den darüber vorhandenen und zu erlaſſenden Geſegen ;

b . durch Kriegsdienſte für das Land und den deutſchen Bund.

• Die Lufhebung der bisherigen und noch beſtehenden Befreiungen , ſo wie die

Beſtimmung der dafür zu bewilligenden Enſchädigung bleibt künftigen 'Gefeßen

vorbehalten .

In fremdem Solde fich brauchen zu laſſen ſind die Unterthanen nicht verbunden .

$. 11. Que Unterthanen männlichen Geſchlechts haben nach zurückgelegtem

achtzehnten Jahre , oder bei ihrer Aufnahme in das Land, den Suldigungseid aba

zulegen , welcher auch in allen Dienſteiden enthalten ſeyn muß.

§. 12. Die Verſchiedenheit der anerkannten chriſtlichen Confeſſionen zieht

keinen Unterſchied in den ſtaatsbürgerlichen Verhältniſſen der Unterthanen nach

fich . Die Verhältniſſe der Bekenner der moſaiſchen Religion werden durch beſona

dere Geſeke beſtimmt.

§. 13. Das Staatsbürgerrecht beſteht in der Fähigkeit : -

1 ) Feierlichkeitszeuge und Gerichtsmann zu ſeyn ;

2 ) bei den Wahlen der Gemeinden und zu den landſtänden Theil zu nehmen ;

lekteres nach den beſondern , dieſe Gegenſtände betreffenden Beſtimmungen .

§. 14 . Das Staatsbürgerrecht ſteht jedem großjährigen Unterthanen zu . Der

Seitpunct der Großjährigkeit wird für alle Unterthanen hierdurch auf das zurück

gelegte ein und zwanzigſte Jahr feſtgeſekt.

Es geht verloren durch Uuswanderung und durch die rechtskräftige Verurtheis

lung zu einer entehrenden peinlichen Strafe und iſt der Verluſt im Erkenntniſſe

ausdrücklich auszuſprechen ; es kann aber durch ſpätere Uusführung der unſchuld

(Rehabilitation ) wieder hergeſtellt werden . Es kann vorübergehend nicht ausgeübt

werden :

a . während einer angeordneten Curatel ;

b . während eines Concurſes der Gläubiger vom Gemeinſchuldners ,

e. während einer Criminalunterſuchung von der Perſegung in den Anklage

ſtand an ;

tritt aber wieder ein , bei Beendigung der Curatel, nach voller- Bezahlung der

Gläubiger und bei Ungeſchuldigten nach erfolgtem Urtheile , wenn dieſes entweder

freiſprechend iſt, oder doch zu einer entehrenden Strafe nicht verurtheilt. .

§. 15 . Die beſondern Rechtsverhältniſſe der verſchiedenen Stände genießen

den Schub der Verfaſſung. Kein Standesunterſchied giebt jedoch im Herzogthume

eine Befreiung von den allgemeinen Unterthanenpflichten , noch ein Vorrecht bei

dem Erwerbe der Grundherrlichkeit undder Gelangungzu irgend einem Staatsamte.

§. 16 . Ule unterthanen , auch Gemeinheiten , ingleichen das Domainen - und

Schatullgut ſind verbunden , Grundſtücke , welche zu einem öffentlichen Zwecke ,

Anlagen von Landſtraßen und Gemeindewege, zu Erweiterung der Städte und

öffentlichen Gebäuden , Herſtellung eines geraden Straßenzugs in den Städten und

zu Anlegung der Marktpläte, insbeſondere bei Wiederherſtellung zerſtörter Gea

bäude u. f. w . nothwendig ſind, abzutreten , jedoch muß die Nothwendigkeit der

Anlage und übtretung von der höhern Behörde anerkannt ſeyn , und gleich bei der

Abtretung der volle gemeine, durch Abſchätung mit Berückſichtigung oſpecieller

Verhältniſſe auszumittelnde Berth , wo nicht durch ein Gefen oder durch Bertrag
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mit dem Staate oder der Gemeinde felbſt darüber beſtimmt iſt, aus der Staats -

oder resp. Gemeindecaſſe vergütet werden. .

§. 17 . Andere Sachen können durch beſondere Geſeke dem gemeinen Beſite

und Verkehr entzogen werden , und es iſt dann ein jeder verbunden , die vorher

beſeſſenen gegen Entſchädigung, die nachher in ſeine Hände kommenden , ohne

ſolche abzuliefern .

§. 18 . Ņle im Staate ſich aufhaltende Fremde, in ſo fern ſie nicht eine

völkerrechtliche Ausnahme genießen , ſind den Geſeßen des Landes Gehorſam ſchuls

dig, und werden wegen der im Lande vorgenommenen Sandlungen und beganges

nen Verbrechen nach dieſen Geſeken beurtheilt.

Sie genießen , To lange ſie ſich ruhig und gefeßlich verhalten , den Schuß der

Geſeke, können aber im entgegengeſekten Falle aus dem Lande gewieſen werden .

Verurtheilungen wegen Verbrechen ziehen in der Regel die Uusweiſung nach

ſich . Uuslieferungen ſollen nur verfügt werden , wenn ein Ausländer wegen eines

gemeinen Verbrechens , z. B . des Diebſtahls , Raubs , Betrugs, Mords , Jodt

Tchlags , Brandſtiftung, welches nach hieſigen Rechten die Verhaftung nach ſich

zieht , beſchuldigt, und deßhalb die Auslieferung von dem Gerichtshofe des Landes ,

wo das Verbrechen begangen iſt , oder der Heimath des Angeſchuldigten begehrt

wird. Die deßhalb ſchon abgeſchloſſenen Verträge mit andern Staaten ſind jedoch

auch ferner zu beobachten .

IIJ. Von den Gemeinden und Corporationen .

. 8. 19 . Das Band der Ortsgemeinden umfaßt alle Landesunterthanen und

es kann in Zukunft Niemand Staatsbürger ſeyn , ohne zugleich auf eine oder die

andere Weiſe im Gemeindeverbande zu ſtehen .

Das Nähere hierüber wird durch die Gemeindeordnung beſtimmt.

§. 20. Die Ortsgemeinden haben das Recht der Perſönlichkeit und der ges

ordneten Geſellſchaften . Sie können Eigenthum erwerben , Beamte und Vorſteher

beſtellen , Beſchlüſſe mit Verbindlichkeit für die nicht einwilligenden und künftigen

Mitglieder machen , auch Rechte erlangen , welche von ihren einzelnen Mitgliedern

zu deren beſondern Vortheile ausgeübt werden .

§. 21. Sie haben dagegen auch die Pflicht , für die Erhaltung der öffentlichen

Ordnung und Sicherheit in den ihnen zugewieſenen Gegenſtänden aus eigenen

Kräften zu ſorgen , namentlich ihre Vicinalwege und ihre Brücken zu unterhalten ,

und ihre Armen zu verpflegen , alles nach Maßgabe der darüber ergehenden weiteren

Verordnungen .

§. 22 . Die Gemeinden genießen die Rechte der Minderjährigen in Beziehung

auf ihre Rechte und ihr Vermögen , als Geſammtheit.

Sie ſtehen unter der Aufſicht und beſondern Fürſorge des Staats. Reines

ihrer Mitglieder kann der Geſammtheit durch ſeine einſeitigen Handlungen Ges

rechtſame vergeben oder dadurch beſondere Befreiung gegen die Geſammtheit ers

werben .

§. 23. Einzelnen Claſſen der Gemeindeglieder kommt die Befugniß der ges

meinſchaftlichen Wahrnehmung ihrer Rechte zu , und ſie können die übrigen Rechte

der moraliſchen Perſonen durch Verwilligung des Staats erlangen .

§. 24. Die Gemeinden eines Umtes bilden eine Umtsgemeinde zu gemein

ſchaftlicher Beſorgung der dazu beſtimmten Angelegenheiten . Hierüber , ſo wie
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über die innere Verfaſſung der Gemeinden überhaupt, wird die Gemeindes

ordnung das Nähere befagen.

f . 25 . In einer gleichen Gemeindeverbindung ſtehen die Kirchſpielsges

meinden mit der gemeinſchaftlichen ſubſidiären Verbindlichkeit, die Schulen , Kirchen

und Pfarreien zu unterhalten , ſowohl, was die Unterhaltung der Geiſtlichen und

Schullehrer, als auch die Gebäude betrifft , in ſo fern die eigene Dotation der

Kirchen und Schulen nicht ausreicht.

§. 26 . Daß Vermögen der Gemeinden , ſowohl Sämmereivermögen ,

welches der Geſammtheit zur Beſtreitung der Gemeindeausgaben , als das Bür:

gervermögen , (Nachbar- und Gemeinderecht) deſſen Genuß den einzelnen Mits

gliedern zuſteht , genießt gegen den Staat privatrechtliche Sicherheit , und kann , ſo

lange die Gemeinde beſtehet, einſeitig zum unmittelbaren Staatsgute nicht gezogen

werden . Zugleich ſtehet daſſelbe aber unter der Aufſicht des Staats , ſo daß deſſen

Benubung zum wahren Wohle der Gemeinheit geordnet werden kann . Die Aus

gabe - und Einnahmeanſchläge der Gemeinden müſſen von der Staatsregierung

resp. durch die competenten Unterbehörden genehmigt werden .

§. 27. In wie fern anderen Claſſen der Einwohner , welche durch ein ges

meinſchaftliches Intereſſe mit einander verbunden ſind, außer der gemeinſchaft

lichen Vertretung in Proceſſen corporative Rechte, welche ſie dermalen nicht

ſchon beſißen , annoch beizulegen ſind , bleibt beſondern Verordnungen vorbehalten .

8. 28. Es iſt zwar den Unterthanen nicht verwehrt, zu Zwecken , welche an

ſich nicht geſekwidrig ſind, Geſellſchaften zu ſtiften ; allein das Recht der

Perſönlichkeit , die Fähigkeit, auf den Namen der Geſellſchaft Grundeigenthum zu

erwerben , Beamte zu beſtellen , ein Siegel zu führen und Statuten zu errichten ,

erlangen ſie nur durch die Bewilligung des Staats.

IV . Von den Kirchen und milden Stiftungen .

$. 29 . Die evangeliſche Kirche iſt die Landeskirche, und ſie wird , wenn ihre

Dotationen in irgend einer Hinſicht unzureichend ſind , aus den Landeseinkünften

unterhalten . Doch genießen auch alle anderen Kirchen den Schuß des Staats und

volle Gewiſſensfreiheit , in To fern ſie ſich den Gefeßen und Ordnungen des Staats
gemäß bezeigen . Reine vorgebliche Religionsmeinung kann von den Verbindlich .

Keiten gegen den Staat entbinden .

§ . 30. Reine kirchliche Verordnung darf ohne Vorwiſſen des Landesherrn

und ohne deſſen Genehmigung erlaſſen und in Vollzug geſellt werden .

§ . 31. Der Staat wacht über die Uusbildung, Berufung und Umtsführung

aller Geiſtlichen und anderer kirchlichen Beamten , doch ohne in das Innere der Kirche

weiter als zu dieſem Entzwecke nöthig iſt , einzugreifen . Beſchwerden über die

Diener der Kirche gehören , wenn ihr Gegenſtand blos das geiſtliche Amt betrifft,

an die kirchlichen Obern ; wenn hingegen über eine überſchreitung der geiſtlichen

Amtsbefugniſſe geklagt wird , an die landesherrliche weltliche Behörde.

• §. 32 . Das in der evangeliſchen Kirchenverfaſſung gegründete landesherrliche

Recht der Direction , der Vocation und resp. Beſtätigung der Kirchendiener und

der Diſpenſation von kirchlichen Verboten in Eheſachen , ingleichen der Verwaltung

des Kirchenvermögens foll nur durch eine Behörde ausgeübt, und resp. zur lans

desherrlichen Entſcheidung vorbereitet werden , welche neben den weltlichen auch

mit geiſtlichen Räthen beſegt iſt.

§. 33 . Die Dotation der Kirchen und Schulen ſoll, ſo lange die Kirche und
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roen.elben universele oder Schule wenn durch be

Schule beſteht, derſelben nicht entzogen werden . Das Vermögen eingegangener

Kirchen , Schulen und anderer frommen Stiftungen aber kann zu einem allgemei:

nen Kirchen - und Schulfonds gezogen werden .

Eben dies tritt ein , wenn durch beſondere Umſtände das Vermögen einer ein

zelnen Kirche oder Schule dergeſtalt anwachſen ſollte , daß es die Bedürfniſſe ders

ſelben unverhältniſmäßig überſchritte, indem alsdann der überſchuß der jährlichen

Revenuen ebenfalls zum allgemeinen Kirchen - und Schulfonds genommen und,

wenn dieſer hinreichend ausgeſtattet ſeyn ſollte , anderen gemeinnüßigen Zwecken

und Anſtalten gewidmet werden kann. Daſſelbe gilt von der Dotation der Armen

und Krankenhäuſer , Spitäler und andere Stiftungen , deren Zweck entweder gang

hinwegfäüt oder übermäßig verſorgt iſt.

Privatſtiftungen ſollen jedoch , ſo lange ihr Zweck mit den Gefeßen des lans

des beſtehen kann , nicht verändert werden .

§. 34 . Zu dergleichen Änderungen und übertragungen , ſo wie zur Veräußes

rung eines der Kirche, Schule oder andern frommen Stiftungen gehörigen Ver

mögensſtückes , wenn nicht dafür ein anderes von gleichem Werthe ſofort erworben

wird , ſoll jedesmal die Erklärung der betheiligten Familien , Collatoren , Patronen

und Gemeinden vernommen , und außer ihrer Einwilligung , ſo weit ſie rechtlich

nothwendig iſt, der Beirath und die Zuſtimmung der Stände erfordert, auch das

Stiftungsvermögen nie zum unmittelbaren Staatsgute gezogen werden .

§. 35 . Neue Erwerbungen an Grundſtücken und Realgerechtigkeiten können

Kirchen , Schulen und andere Stiftungen nur mit Genehmigung der Regierung

machen. Permächtniſſe und Schenkungen zu Gunſten einer frommen Stiftung

bedürfen zu ihrer Rechtsbeſtändigkeit keiner vorgängigen landesherrlichen Geneh

migung.

s. 36 . Die übrigen Verhältniſſe der Kirchen ſind durch beſondere Verordnun :

gen beſtimmt.

V . Vom Staatsvermögen , Sammergut und Schatullgut.

$. 37. Das Staatsvermögen begreift die Geſammtheit derjenigen Mittel un

ter fich aus welchen die allgemeinen Landes - und Staatsbedürfniſſe beſtritten

werden , ſo wie alles dasjenige, was dem allgemeinen Nußen und Gebrauche blei

bend gewidmet iſt.

Den größten Theil des Staatsvermögens machen die Beiträge der Unterthas

nen ( das ſteuerbare Vermögen derſelben ) aus, welche auf verfaſſungsmäßigem

Wege zu Staatszwecken ausgeſchrieben werden . Uuch die überſchüſſe und Erſpars

niſſe in der Verwaltung des Staatsvermögens gehören dem Staate , und können

nicht zu den Domainen , noch weniger zu dem Schatulvermögen gezogen werden .

§. 38. Das Domainenvermögen an Gebäuden , Cammergütern , Waldungen ,

liegenden Gründen , grundherrlichen Zehnten , Erbzinſen , Gülten und andern aus

der Grundherrlichkeit fließenden Renten und Gerechtſamen iſt Eigenthum des her :

zoglichen Specialhauſes und beſtimmt, davon zunächſt die Koſten der Hofhaltung

und der unterhaltung der herzoglichen Familie zu beſtreiten .

Dagegen ſollen die jeßt noch zur Domainencaſſe fließenden directen und in

directen Steuern , ſo wie alle noch künftig.zu verwilligenden Abgaben , ingleichen

die Einkünfte aus Regalien und die aus der übung der landesherrlichen Semalt

entſpringenden Gefälle , inſonderheit auch Chauſſee- und Weggelder , Schußgelder

und alle Leiſtungen zum Behufe des Militairs zur Landescaſſe gegen verhältnißa
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mäßige Übernahme von Koſten der Staatsverwaltung und temporären , auf der

Domainencaſſe haftenden Laſten überwieſen werden .

Es ſoll über die genauern Beſtandtheile des Domainenvermögens, ſo wie

über die der Landescaſſe zuzuweiſenden Fonds und Laſten eine Deſignation ents

worfen werden , welche nach getroffener übereinkunft als ein integrirender Theil

dieſes Grundgeſeķes anzuſehen iſt.

überſchüſſe in der Cammercaſſe fallen der freien Dispoſition des Herzogs zu

und können , in ſo fern die Domainencaſſe keine Zuſchüſſe aus der Landescaſſe er:

hebt und wenn nicht die Umſtände und dringende Landesbedürfniſſe dem Souverain

eine Verwendung zum Nußen des Landes anrathen , zu dem Schatullgute gezogen

werden .

§. 39. Das Schatullgut iſt dasjenige , was der regierende Herzog aus der

Landes- und Cammercaſſe für ſeine Perſon bezieht, und daraus erübrigt , aus den .

Erſparniſſen der Cammercaſie dazu ausdrücklich beſtimmt oder ſonſt durch Erba

ſchaft , Teſtamente oder auf irgend eine Weiſe erwirbt. . .

Zu dem Schatullgute können auch heimfallende lehen gezogen werden und

nur die Lehnherrlichkeit, nebſt den davon abfallenden Nußungen gehört zum Dos

mainengute und zu dem Fideicommiß des herzoglichen þauſes .

§. 40. Es fou demnächſt ein Verzeichniß derjenigen Gegenſtände und Samms

lungen angelegt werden , welche als Staatsgut angeſehen werden ſollen .

§. 41. Zum Domainengute gehören ſämmtliche herzogliche Schlöſſer , nebſt

dem darin befindlichen Inventarium ; doch verſteht es ſich , daß die Inventarien

nur im Ganzen , als Pertinenz der Schlöſſer zu betrachten ſind und ihre Verän

derung im einzelnen lediglich von dem Ermeſſen des Souverains abhängt. Es

ſolen nur gegen die , jeßt oder künftig regierenden Herzoge aus dem jeßigen her:

zoglichen Specialhauſe, niemals Wlodialanſprüche deßhalb gemacht werden können .

$. 42. Für die mit Genehmigung der Stände aufgenommenen Landesſchulden

haftet das geſammte ſteuerbare Vermögen der Unterthanen .

Die vorhandenen Landesſchulden der verſchiedenen Landestheile , follen der Vers

waltung nach in eine allgemeine Landesſchuld zuſammen gezogen und aus einer

allgemeinen Iilgungscaſſe verzinſ't und abgetragen werden . .

: Neue landesſchulden , d. h . ſolche , wodurch die Maſſe der beſtehenden vermehrt

oder die verfaſſungsmäßig fortgehende Iilgung wieder aufgehoben wird, find ohne

ausdrücklichen Conſens der Landſtände ungültig und unverbindlich , und nur dieje

nigen perſönlich dafür verhaftet , welche ſolche Anleihen gemacht , und die Schulda

ſcheine unterzeichnet haben , wie das Statut über die Tilgungscaſſe das Nähere

beſagen wird.

Es ſoll keine neue Anleihe gemacht werden , ohne neben der jährlichen Verzina

ſung zugleich eine Silgungsrente anzuweiſen , durch welche das Capital längſtens

in 50 Jahren wieder abgetragen iſt.

§. 43. Für die verfaſſungsmäßig aufgenommenen Cammerſchulden haften die

Einkünfte des Sammergutes für ewige Zeiten .

· Neue Schulden , d. h . ſolche , wodurch der Geſammtbetrag derſelben vermehrt

wird , können ohne ausdrückliche Zuſtimmung der Landſtände nicht gemacht werden ,

und ſind für den Regierungsnachfolger, wenn er auch Sohn des Vorfahrers iſt,

Tchlechterdings unverbindlich. Sie haften nur auf dem Privatnachlaſſe des Vorfah

rers und es ſind dafür diejenigen Staatsdiener , welche die Schuldſcheine unters

ſchrieben haben , perſönlich verantwortlich.
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Die Stände find jedoch ſchuldig zu conſentiren : . .

a . wenn die Schulden zu Erwerbung neuer Domainengüter gemacht werden ,

auf die Hälfte des Kaufpreiſes ;

b. bei der Vermählung des Souverains, der Prinzen und der herzoglichen Prins

zeſſinnen zu einem nach den Umſtänden zu beſtimmenden Betrage;

c. bei unglücksfällen , welche das fürſtliche Reſidenzſchloß betreffen , zur Wieders

herſtellung deſſelben .

Bei jeder neuen Schuld foll die jährliche Verzinſung und eine längſtens

50jährige Tilgungsrente ſogleich angewieſen werden .

§. 4 . Die mit vollſtändiger Beobachtung aller Förmlichkeiten , welche in

beſondern Geſeken , (über die Schuldentilgungscaſſe .) werden beſtimmtwerden , ausa

geſtellten Schuldverſchreibungen gewähren jedoch den Gläubigern volle Sicherheit

und rechtliche Wirkſamkeit gegen die Landes - und Domainencaſſen , und dieſen

bleibt, wenn dennoch unrichtigkeiten vorgegangen ſeyn ſollten , der Regreß gegen
die Tchuldigen Beamten .

§. 45. Die Subſtanz des Sammergutes four durch irgend eine Art von Vera

äußerungen , Verkauf, Schenkung, Belaſtung mit Renten und dergleichen nicht

vermindert werden , und es iſt zur rechtlichen Gültigkeit einer ſolchen Veräußerung,

unbeſchadet des agnatiſchen Conſenſes auch die Zuſtimmung der Stände nothwen

dig . Zwar ſoll es der Domainenverwaltung unbenommen ſeyn , über einzelne

Beſtandtheile und Gerechtigkeiten eines Cammergutes , ſo wie über kleinere Wald

parzellen , Jagd - und Forſtgerechtſame durch Kauf, Tauſch , Vergleich und auf

andere Weiſe zu verfügen, auch Zinſen , Zehnten , Dienſte und Gerechtigkeiten ab

löſen zu laſſen . Es ſoll aber der dafür erlöſte Betrag , ſo fern er nicht nach der

Natur des Geſchäftes von ſelbft der Immobiliarmaſſe des Domainengutes zuges

' wachſen iſt, niemals zu den laufenden Einnahmen und Zusgaben der Domainens

caſſe gezogen , ſondern zu der Schuldentilgungscaſſe abgewährt und in derſelben als

ein verzinsliches Uctivum des Domainengutes fortgeführt werden.

§. 46 . Das Schatullgut ftehet unter der unbeſchränkten Dispoſition des

Souverains und wird nach privatrechtlichen Grundſägen beurtheilt. '

Privatſchulden des Souverains können nur gegen das Schatullgut geltend ge

macht werden und der Regierungsnachfolger iſt für ſolche nur in ſo weit zu zahlen

verbunden , als daſſelbe reicht. Auch durch Teſtamente, Schenkungen und Vers

mächtniſſe kann nur über das Schatullgut gültig verfügt werden . '

§. 47. Die Einkünfte des Staatsvermögens bilden die Landescaffe , aus

welcher aller eigentliche Staatsaufwand beſtritten wird.
Die Caſſe wird unter der obern Leitung des Miniſteriums und Mitwirkung

der Stände von einem Caſſirer verwaltet, welchen die Stände wählen und der

Landesherr beſtätigt.

Die Summen , welche auf die verſchiedenen Zweige der Staatsverwaltung vers

wandt werden ſollen , werden jährlich (oder nach Befinden auf mehrere Jahre) auf

den Vorſchlag des Staatsminiſteriums von den Ständen verwiligt , und die Aufs

bringungsweiſe derſelben wird unter Beſtätigung des Landesherrn feſtgeſekt.

Die Rechnungwird den Ständen jährlich voègelegt, von ihnen durch ihren Uus

Tchuß mit Zuziehung der Rechnungscammer monirt, und durch ihr Anerkenntniß

(auf einem Landtage definitiv ) juſtificirt.

Weder den Ständen , noch dem Miniſterium fteht ein Recht zu, einſeitig

andere, als etatsmäßige Ausgaben aus der Landescaſſe zu , decretiren .

12
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§. 48 . Das Cammervermögen wird von einer landesherrlichen Behörde, unter

Uufſicht des Miniſteriums, und die Gaſſe durch einen beſondern Caſſirer verwaltet.

Der Etat für die Domainenverwaltung wird von der Cammer entworfen , ber

Caſſeetat von der Rechnungscammer formirt und vom Landesherrn feſtgeſeßt. Die

jährliche Rechnung wird von der Rechnungscammer geprüft und von dem Souves

rain über die Juſtification entſchieden . Den Ständen muß von Landtag zu land

tag nachgewieſen werden , daß weder die Subſtanz des Cammerguts im Ganzen

vermindert worden iſt, (mit Ausnahme der im §. 45. beſtimmten Fälle , und mit

Vorbehalt des Antrags auf Ergänzung der Immobiliarmaſſe ) , noch daſſelbe mit

neuen Schulden belaſtet , vielmehr die Schuldentilgung verfaſſungsmäßig fortgefent

worden iſt.

VI. Von den Land ftånden.

1 . Allgemeine Beſtimmungen .

§. 49. Um die Rechte und Befugniſſe zu vertreten, welche dem Volke in ſeiner

Geſammtheit im Verhältniſſe zu der Regierung zuſtehen und um den Gang der ganzen

Staatsverwaltung ſtets in der geſegmäßigen Bahn erhalten zu helfen , beſonders

auch um diejenige regelmäßigkeit bei der Beſtimmung und Aufbringung der

Staatsbedürfniſſe und in der Behandlung des Staats - und Domainenvermögens

zu ſichern , welche das Wohl des herzoglichen Hauſes wie des Landes erfordert,

und um nicht nur bei geſeklichen Beſtimmungen , welche die Landesverfaſſung oder

ſonſtige Rechte der Staatsbürger betreffen , wichtigen allgemeinen Beſtimmungen

den Rath und resp. die Zuſtimmung einer größern Zahl erfahrner Männer benuken,

ſondern auch allen immer die überzeugung 'geben zu können , daß die Regierung

ſtets nur das Beſte der Unterthanen und die Uufrechthaltung einer fittlich geſeka

lichen Ordnung vor Augen habe, ſollen auch ferner Abgeordnete des Landes erwählt

· werden , welche theils in voller Verſammlung, theils durch ihre Beamten , die durch

jene Zwecke gegebenen Pflichten erfüllen . .

§. 50. Dieſe Abgeordneten ſollen aus den drei Claffen ,

1 ) der Rittergutsbeſiger des Landes ,

2 ) der Städte,

3 ) der Bauern ,

zu gleichen Theilen nach den unten folgenben nähern Seſtimmungen erwählt wers

den , und

die getreuen Stände des Herzogthums

bilden .

§. 51. Sie ſollen regelmäßig alle drei Jahre und außerdem ſo oft es nöthig

ift, nach Meiningen oder einen andern Ort berufen werden . Ihre Verſammlung

kann von dem Landesherrn zu jeder Zeit geſchloſſen werden .

Ohne Berufung von dem Landesherrn ſind nicht nur alle Beſchlüſſe einer

eigenmächtigen Verſammlung ſchlechthin nichtig und ungültig, ſondern es kann auch

gegen die Theilhaber einer folchen eine Unterſuchung und Beſtrafung eingeleitet

werden .

§. 52. Uuch hat der Landesherr das Recht , die Stände nach Gutbefinden

aufzulöſen und neue Wahlen zu verordnen .

Sogleich bei Auflöſung der vorigen Stände ſoll aber das Uusſchreiben neuer

Wahlen erfolgen .

§. 53. Die Beamten der Stände, theils zu Leitung und Beſorgung der Gea
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ſchäfte während der Verſammlung, theils zu Wahrnehmung der ſtädtiſchen Oblie:

genheiten und Gerechtſame in der Zwiſchenzeit , ſind :

1) der Landmarſchall,

2 ) zwei landſchaftliche Vorſteher ,

. : 3) ein Syndicus,

4 ) ein Caſſirer nebſt den nöthigen Gehülfen .

Sie haben einen landſchaftlichen Canzeliſten und einen Canzeleiboten .

§. 54 . Der landmarſchall wird von den Ständen bei dem Anfange des

Landtags aus der Claſſe der Rittergutsbeſiger durch einfache Stimmenmehrheit

gewählt und von dem Landesherrn beſtätigt , wenn gegen den Gewählten nichts

einzuwenden iſt. Sein Umtdauert in der Regel fechs Jahre, oder ſo.lange die Stände

Beſtehen , welche ihn wählten . Nach Ablauf dieſer ſechs Jahre oder nach Auflöſung

der Ständeverſammlung ſekt er ſeine Umtsverrichtungen proviſoriſch bis zum nächa

ften Landtage fort. Der abgehende Landmarſchall iſt aufs neue wählbar. Wenn

er abgeht oder verhindert iſt, tritt der erſte Vorſteher an ſeine Stelle.

Es iſt nicht nothwendig , daß er in der Stadt Meiningen wohne, er muß

ſich aber alle Jahre einen Monat daſelbſt aufhalten , um der Prüfung der Recha

nungen beizuwohnen und er iſt ſchuldig , daſelbſt ſich jedesmal einzufinden , wenn

es vom Landesherrn erfordert wird, oder die beiden Vorſteher auf ſeine außeror

dentliche temporäre Gegenwart antragen .

§. 55. Die beiden Vorſteher werden gleichfalls von den Ständen aus ihrer

Mitte, 'ohne an eine Claſſe gebunden zu ſeyn , bei dem Anfange des Landtags auf

dieſelbe Zeit , wie der landmarſchall erwählt und vom Landesherrn beſtätigt.

. Sie verſehen auch bei Uuflöſung der Ständeverſammlung ihr Umt bis zum

nächſten Landtage und ſind wieder wählbar.

Einer von ihnen muß in der Stadt Meiningen als fungirender Vorſteher

wohnen , der zweite aber auf Erfordern des Landmarſchals oder des fungirenden

Vorſtchers, ſo wie bei deſſen Abgang, ſich daſelbſt einfinden , wenn er nicht ohne

dies in Meiningen wohnt.

Dieſe Vorſteher bilden mit dem Landmarſchalle das landſchaftliche Directorium ;

der Landmarſchale kann in landſchaftlichen Angelegenheiten nur mit Zuziehung eines

Vorſtehers handeln ; ſie ſind ſämmtlich den Ständen für die verfaſſungsmäßige Ers

füllung ihrer Pflichten verantwortlich . Eine Ergänzung des Directoriums iſt zwis

ſchen den Landtagen nur nothwendig , wenn

a . zwei Mitglieder deſſelben , oder

b . der fungirende Vorſteher abgegangen ſind und dieſer nicht durch den zwei:

ten erſegt werden kann. Die Wahl eines einſtweiligen Vorſtehers bis

zum nächſten Landtage erfolgt dann durch ſchriftliche Abſtimmungen der

Stände.

§.56. Die beſondern Obliegenheiten und Umtsbefugniſſe des Landmarſchals ſind :

a . den Faden aller landſchaftlichen Angelegenheiten ſtets zu behalten , die Stän

deverſammlung und ihre Rechte allenthalben zu vertreten , und zu wachen , daß

nichts gegen die Verfaſſung geſchehe. Er iſt berechtigt, wenn er in der Stadt

Meiningen anweſend iſt, den Sißungen des Steuerſenats der Landesregierung

und der Schuldentilgungscommiſſion beizuwohnen und die Vorſteher ſind

fchuldig , ihm , in näher zu beſtimmender Form , regelmäßige Kenntniß über

die Operationen dër Schulbentilgungscaſſe und die Verwaltung der Landes

caffe zu geben . Er iſt befugt, gegen Beſchlüſſe und Verfügungen , welche

12 *
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der Verfaſſung und den Rechten der Stände zuwiderlaufen , Verwahrung

einzulegen und bei dem Landesherrn Unzeige zu macien . Er kann, wenn die

Umſtände es fordern , unter Vorlegung ſeiner Gründe auf Berufung eines

außerordentlichen Landtags antragen.

Die Rechnung der Landescaſſe wird von ihm , nachdem ſie bereits von der

Rechnungscammer monirt iſt , mit Zuziehung der beiden Vorſteher und des

unten beſtimmten Ausſchuſſes geprüft und proviſoriſch bis zu den Beſchlüſſen

des Landtags abgeſchloſſen .

0 . Er hat die Geſchäfte des Landtags vorzubereiten , wozu ihm vom Landesmis

niſterium die nöthigen Nachrichten und Hufklärungen zeitig mitzutheilen find.

6. Während des Landtags leitet er die Geſchäfte deſſelben ; er hat die Unords

nung der Sißungen , die Reihenfolge der Geſchäfte, worunter die landesherrs

lichen Propoſitionen vorangehen , – er beſtellt die Referenten , Correferenten

und die Commiſſionen , wenn nicht die Ständeverſammlung nöthig findet,

deren Mitglieder durch Stimmenmehrheit zu ernennen . Er wacht über die
Ordnung und den Anſtand der Berathung , ſammelt die Stimmen , zieht den

Beſchluß und bringt ſolchen , nach genehmigter Redaction , an das Miniſtes

rium . Er iſt Sprecher der Stände.

d . Er wacht über die Amtsführung der landſchaftlichen Beamten und Diener

und beſorgt mit den Vorſtehern die Wiederbelegung der erledigten Stellen .

. 57. Die in Meiningen anweſenden beiden Vorſteher ſind Mitglieder des

Steuerſenats und der Schuldentilgungscommiſſion. Jede Verfügung an die lans

descaſſe und Schuldentilgungscaſſe muß wenigſtens von einem derſelben gezeichnet

feyn. Sie ſind den Ständen ganz beſonders dafür verantwortlich , daß die ganze

Verwaltung der Caſſe den Geſeken gemäß geführt werde; daß die Etats

richtig eingehalten und keine ordnungswidrigen Ausgaben decretirt werden. Jede

Ubweichung von der Ordnung iſt dem Landmarſchalle ſofort anzuzeigen . Wohnt

der eine Vorſteher nicht in Meiningen , ſo iſt er verbunden , ſich unverzüglich auf

Erfordern des Landmarſchals, oder auf Erſuchen des fungirenden Vorſtehers in

Meiningen einzufinden , um lestern zu erfeßen , wenn dieſer verhindert ſeyn ſollte.

Beide Vorſteher ſind Beiſtände des Landmarſchalls und treten , wenn er verhindert

oder abgegangen iſt, an ſeine Stelle. Sie ſind gleich ihm verpflichtet, die Rechte

der Stände zu vertreten und ſchuldig , ihm von jeder bemerkten Verlegung der

Verfaſſung Nachricht zu geben .
§. 58 . Der Syndicus ift :

a . Secretair .der Ständeverſammlung, des Steuerſenats der Landesregierung,

der Schulbentilgungscommiſſion und des landſchaftlichen Vorſtandes , hat sie

Regiſtrande und Protocolle zu führen , Berichte, Ausſchreiben u . T. w . zu

entwerfen , ſo wie die landſchaftlichen Ucten in gehöriger Verwahrung und

Ordnung zu halten . Er iſt

b . Rechtskonſulent und Fiskal der Stände. Erwird von den Ständen aus der

Claſſe derer , welche zur Praxis als advokaten beim Oberlandesgerichte befugt

ſind , zuerſt.auf drei Jahre und ſodann nach Befinden auf Lebenszeit gewählt.

. 59. Uuen dieſen Beamten wird vom Landtage unter landesherrlicher Ges

nehmigung, eine Beſoldung aus der Landescaſſe beſtimmt.

$..60. Zu der jährlichen Durchſicht und Abnahme der landſchaftlichen Haupts

und Nebenrechnungen , erwählt der Landtag einen Uusſchuß, der außer dem lands

marſchaue und beiden Vorſtehern aus dreien Abgeordneten der verſchiedenen Stände

•
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beſteht. Dieſe dret Abgeordneten zu berufen und den Ausſchuß zu bilden , iſt der

Landmarſchall auch in andern wichtigen , außerhalb des Landtages vorkommenden

Ungelegenheiten berechtigt, insbeſondere

1 ) wenn der Fall eintritt, auf Berufung außerordentlicher Landtage anzutragen ,

2 ) für den bevorſtehenden Landtag beſonders wichtige Geſchäfte vorzubereiten .

§. 61. Den Caſſirer ernennen die Stände unter landesherrlicher Beſtätigung

auf Lebenszeit. Er hat eine angemeſſene Caution zu beſtellen. Seine genauern

Obliegenheiten werden durch die Saſſenordnung beſtimmt.

§. 62. Die Beſtellung der Canzelei und der Diener wird den Ständen übers

laſſen .

2 . . Wahlen .

§. 63. Die landſtände beſtehen aus vier und zwanzig Abgeordneten des Lans

deb , von welchen jede der drei Claſſen der Rittergutsbeſißer, Städte und Bauern

acht erwählt .

§. 64. Zu dem Ende iſt das Herzogthum in vier Wahlbezirke getheilt , in

welchen die Städte und Landbewohner ihre Abgeordneten durch Bahrmänner ers

wählen .

Die Rittergutsbeſiker aus dem ganzen Herzogthumewählen ihre acht Depus

tirte in zwei Abtheilungen zu Meiningen und Saalfeld nach einer künftig erfols

genden nähern Beſtimmung.

§. 65. Die Wahlbezirke ſind folgendermaßen gebildet :

1) Meininger Kreis mit den bisherigen Ämtern :

Meiningen , Maßfeld , Waſungen mit Sand, Salzungen und Glücksbrunn , oder

das Kreisgericht Meiningen mit den Landgerichten Baſungen und Salzungen .

2 ) Hildburghäuſer Kreis , Bezirk des dafigen Kreisgerid;ts , nebſt den Land:

gerichten Römhild und Heldburg (oder den bisherigen Ämtern Hildburg:

hauſen , Themar, Römhild und Heldburg.)

3 ) Sonneberger Kreis mit dem Kreisgerichte Sonneberg und dem in dieſer

Şinſidit zugezogenen Landgerichte Eisfeld , (oder den bisherigen Ämtern Sons

neberg , Eisfeld , Schalkau und Neuhaus.)

4 ) Saalfelder Streis mit dem daſigen Kreisgerichte und dem Landgerichte

Gräfenthal und den Ämtern Camburg und Grannichfeld .

In dieſen Bezirken währen :

a . die Städte Meiningen , Salzungen , Waſungen zuſammen zwei, die

Städte Hildburghauſen , Römhild , Themar, Heldburg und ummerſtadt

gleichfalls zwei, die Städte Sonneberg, Eisfeld , Schalkau Gräfenthal

und Leheſten zwei, und endlich die Städte Saalfeld , Pößnec , Sams

burg und Crannichfeld ebenfalls zwe i Ubgeordnete , ſo wie

b . die Landgemeinden zwei Abgeordnete.

Zu jedem Abgeordneten wird ein Stellvertreter gewählt.

§. 66 . In den ſämmtlichen Wahlbezirken muß der eine Deputirte , fo wie

der eine Stellvertreter nothwendig aus der Claſſe , zu welcher die Wählenden ges

hören , genommen werden ; der andere kann auch außerhalb der Claſſe erwählt

werden .

. 67. Wahlberechtigt iſt im Stande der Rittergutsbeſiger jeder großjährige,

. im Genuſſe des Staatsbürgerrechts ſtehende Beſiger chriſtlicher Religion eines

landtagsfähigen Ritterguts , deren Verzeichniß in der Anlage enthalten ift.

.
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Dieſes Wahlrecht kann der Landesherr künftig auch andern , dazu geeigneten

Gütern ertheilen .

Der Beſiß mehrerer Güter berechtigt nicht zu mehr als einer Wahlſtimme.

Mehrere Theilnehmer eines Guts haben nur eine Stimme, welche in Ermange

lung einer gütlichen Vereinbarung dem älteſten zuſteht.

Frauen können ihr Stimmrecht durch ihre Ehemänner und Curatoren ausüben .

Für Minderjährige und Pflegbefohlne ſind ſtimmenberechtigte Curatoren zu

beſtellen .

Vollmachten ſind unzuläſſig , außer im Stande der Rittergutsbeſiker ; doch ſou

auch in dieſem die Vollmacht nur an einen Nittergutsbeſißer aus dem Wahlbezirke

gegeben werden können , und keiner mehr als zwei Vollmachten annehmen dürfen .

Die Vollmachten müſſen von dem Ausſteller mit dem Namen des Bevollmächtigten

verſehen ſeyn.

§. 68. Stimmenberechtigt bei der Wahl der Wahrmänner ſind alle , welche

als ſelbſtſtändige Hausväter driſtlicher Religion in den Städten und Landgemeinden

directe Steuern bezahlen und ſich im vollen Genuſſe des Staatsbürgerrechts bes

finden .

§. 69. Die Wahlen der Deputirten von Seiten des Bürger - und Bauern

ftandes geſchehen in den Städten Meiningen , Hildburghauſen , Sonneberg und

Saalfeld durch Wahlmänner.

Zu dieſem Geſchäfte ernennen ,

A . die Städte dieſer vier Kreiſe :

1 ) Meiningen . . . . 8 2 ) Hildburghauſen . 7

Salzungen . . . . 5 Römhild . . . . .

Waſungen . . . . 3 Heldburg . . . . . 2

Themar . . . . .

Ummerſtadt . . .

3 ) Sonneberg : . . 6

Eisfeld . . . . . 6

Gräfenthal . . . 2

Schalkau . . . .

Leheſten . . . . . 1

4 ) Saalfeld . . . . . 7

Pößneck. . . . . . 6

Camburg. . . . . 2

Crannichfeld . . . 1
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von welchen die ſtädtiſchen Deputirten und eben ſo viel Stelvertreter erwählt

werden .

B . die Landesgemeinden wählen jede , welche über 25 Häuſer zählt , einen

Wahlmann, von 75 Häuſern zwei und ſo auf jedes 50 Häuſer mehr, einen

mehr.

Kleinere Gemeinden und einzelne Höfe werden den nächſtgelegenen Orten zum

Wahlgeſchäfte zugezählt. Die Wahrmänner kommen in der Kreisſtadt zuſammen

und wählen die Deputirten und Erſakmänner.

§. 70 . Um Wahlmann zu ſeyn , iſt erforderlich : Genuß des Bürger - oder

Nachbarrechts , des Staatsbürgerrechts , chriſtliche Religion , dreißigjähriges Ulter

und Unfäſſigkeit in dem Orte , von welchem die Wahl geſchiehet.

§. 71. Um Deputirter oder Erſakmann zu ſeyn , wird, im Stande der Rit:

tergutsbeſiger, erfordert : Genuß des Staatsbürgerrechts , chriſtliche Religion ,

25jähriges Alter und der Beſig oder Mitbeſitz eines landtagsfähigen Ritterguts ;
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in den Städten und auf dem Lande außer den Bedingungen des g. 70. die Ents.

richtung von wenigſtens 15 Fl. jährlicher directer Steuer von Grundſtücken oder

Gewerben . Der Beſig der Ehefrauen kommt hierin dem Manne zu gut.

§. 72. öffentlich angeſtellte , das iſt, Staats - und Hofdiener , Militairper:

fonen , Geiſtliche , ürzte , Advokaten bedürfen zur Annahme einer Deputirtenſtelle
den Urlaub ihrer vorgeſekten Behörde.

• §. 73. Jeder kann nur an einer Wahl als Wähler und Wahlmann Theil

nehmen . Wer von zwei oder mehr Claſſen oder Bezirken zum Abgeordneten oder

Erfagmann erwählt wird , muß ſich binnen drei Tagen erklären , welche Wahl er

annehme, ſonſt geht Wahl des Bezirks und der Elaſſe vor , welcher er ſelbſt an :

gehört und in welchem er wohnt.

§. 74 . Nach jeder Wahl darf der Gewählte das ihm angetragene Amt aus:

ſchlagen , weil man vorausſeßen muß, daß Niemand ohne die allerwichtigſten Gründe

ſich einem ſo ehrenvollen Umte entziehen werde.

§. 75 . Die Wahlen der Deputirten geſchehen durch abſolute Mehrheit, der

• Stimmen , mittelft geheimer Stimmzettel immer für einen Deputirten oder Ers

Takmann. Bleiben in fortgeſekter Stimmenſammlung zulekt gleiche Stimmen für

zwei übrig , ſo entſcheidet das Loos. Bei der Wahl der Wahlmänner iſt relative

Stimmenmehrheit hinreichend .

§. 76 . Ule Wahlen werden unter der Uufſicht der Landesregierung von hers

zoglichen Commiſſarien geleitet. Un die Landesregierung werden die Wahlproto

colle eingeſchickt. Sie hat die Obliegenheit, unförmliche und geſekwidrige Wahlen

zu kaſſiren und neue anzuordnen .

Das gleiche Recht ſteht den Ständen zu . Das Nähere ſoll durch eine Waht

ordnung beſtimmt werden .

§. 77 . Die Deputirten werden auf 6 Jahre erwählt. Un die Stelle eines

wegen Krankheit , Iod , eintretender Unfähigkeit oder dringender Geſchäfte abtre

tenden Deputirten wird der Erſaßmann einberufen .

§. 78 . Bei dem Eintreten als Deputirter leiſtet ein jeder einen Eid , worin

er wiederholt gelobt :

Ireue dem Landesherrn , gewiſſenhafte Beobachtung der Verfaſſung und

der beſtehenden Gefeße , redlichen , uneigennüßigen Eifer für das Ge:

Tammtwohl des Landes.

§. 79. Die Abgeordneten ſind nicht Vertreter ihwes Diſtricts und ihrer Claſſe,

ſondern müſſen ſich bei ihrem Wirken in der Ständeverſammlung nur von der

Rückſicht auf das Gemeinwohl ihrer ſämmtlichen Mitbürger leiten laſſen . Sie ſind

aber berechtigt, die beſondern Wünſche und Beſchwerden ihres Bezirks und Ein

zelner aus demſelben anzunehmen und an die Ständeverſammlung zu bringen . -

3. Pflichten und Rechte der landſtände.

§. 80 . I. Die erſte Obliegenheit der getreuen Stände des Herzogthums iſt ,

an ihrem Theile dahin mitzuwirken , daß die Beiträge der Unterthanen zu dem ,

was das Gemeinwohl erheifcht, mit kluger Sparſamkeit gefordert , mit Gerechtig,

keit vertheilt , und mit ſtrenger Gewiſſenhaftigkeit und Genauigkeit ihrer Beſtim :

mung gemäß verwendet werden .

§. 81. Es ſoll zu dem Ende den Ständen ,

a . ein genauer Anſchlag von dem , was zu den Zwecken des Staats in ihren
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' verſchiedenen Beziehungen erforderlich iſt , zur Berathung vorgelegt , und

der Bedarf mit ihnen gemeinſchaftlich geprüft und feſtgeſett ,

b . die Art, wie dieſer Bedarf mit möglichfter Gleichheit und Schonung von den

Unterthanen aufzubringen iſt , mit ihnen beſtimmt, und demnach ohne ihre

ausdrückliche Zuſtimmung keine neue Steuer irgend einer Art oder ſolche,

deren Bewilligungszeit abgelaufen iſt, ausgeſchrieben werden . Jedoch müſſen

auch abgelaufene Verwilligungen in der Zwiſchenzeit bis zur verfaſſungsmäs
figen Periode des nächſten Landtags , wenn nicht dies ausdrücklich bei der

Berwilligung ausgeſchloſſen iſt, und nach Eröffnung des Landtags bis zur

Beſtimmung des neuen Finanzetats fortgeſellt werden .

Nur über das, was zur Erfüưung bundesgeſeßlicher Pflichten nothwendig ges

leiſtet werden muß, ftehet ihnen kein Verſagungsrecht zu . .

Es fou

. c. ihnen alljährlich vollſtändige Rechnung von der Verwendung der bewilligten

Steuern und Abgaben nach den oben g.47. getroffenen Beſtimmungen vorges

legt , und dieſe von ihnen geprüft und resp. anerkannt werden .

§. 82. Die Verwilligungen der Stände können jedoch nicht einzelnen Perſos

nen und Stellen gegeben , ſondern müſſen jedem Zweige der Staatsverwaltung und

darunter begriffenen Unſtalten im Ganzen ertheilt , und der Staatsregierung übera

laſſen bleiben , die verwilligten Summen etatsmäßig zu verwenden .

Sie wird indeſſen auch hierbei die Erinnerungen der Stände willig vernehmen

und möglichſt berückſichtigen .

. 83. II. Wie die von den Ständen verwilligten öffentlichen Abgaben in

einer eigenen Safre, unter Mitaufſicht und Leitung derſelben verwaltet werden ,

iſt theils oben ſchon beſtimmt, theils werden darüber beſondere Statuten und

Ordnungen mit ihnen verabredet werden .

§. 84. III. Den Ständen liegt, ob , über die ungeſchmälerte Erhaltung des

Cammervermögend zu wachen , worüber nach den oben gegebenen Beſtimmungen

die nöthigen Nachweiſungen zu geben ſind.

§. 85. IV . Verordnungen und Geſeke , durch welche nicht blos die organiſche

Einrichtung der Behörden und die Form der Geſchäftsführung beſtimmt, auch

nicht blos die nähern Unordnungen zu Uusführung ſchon beſtehender Gefeße geges

ben , ſondern wodurch Eigenthum und Freiheit der Unterthanen getroffen , loder

eine Veränderung der Abgaben und Rechte herbeigeführt wird , können ohne Beis

rath und Zuſtimmung der Stände nicht gegeben oder aufgehoben werden . Jedoch

ſollen dergleichen Gefeße über Gegenſtände des bürgerlichen und peinlichen Rechts

und alles , was nicht den Unterthanen neue Ubgaben auflegt , von den Ständen ,

an welche ſie durch landesherrliche Propoſitionen gelangen , nur mit einer Mehrs

heit von drei Stimmen über die Hälfte der anweſenden Stimmen die Zuſtimmung

verſagt werden können . .

über Steuerbewilligungen , wie über alle andere Anträge in der Ständevers

ſammlung entſcheidet die einfache Stimmenmehrheit .

§. 86 . V . Den Ständen ſtehet es frei, ihre Wünſche für die Vervollkomma

nung der Gefeßgebung dem Landesherrn vorzulegen und Unträge ſowohl im allges

meinen zu ſtellen , als auch Geſekesentwürfe einzureichen , welche ftets mit Sorga

falt erwogen , und nicht ohne triftige Gründe abgelehnt werden ſollen .

S. 87 . VI. Die Stände find berechtigt, Mißbräuche, welche ihnen in den

verſchiedenen Zweigen der Verwaltung bekannt werden , zur Abhülfe anzuzeigen .
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Es ſoll ihnen von dem Landesminiſterium , um über die Beſchwerden , welche theils

durch Vorträge der Ubgeordneten , theils durch Eingaben Underer zur Sprache

kommen , auf Verlangen vollſtändige Auskunft ertheilt, und es ſollen die von den

Ständen angebrachten Beſchwerden mit vorzüglicher Sorgfalt unterſucht , und den

gegründet befundenen abgeholfen werden .

S. 88 . VII. Den Ständen ſtehet die Befugniß zu , gegen Staatsdiener wegen

Verlegung der Verfaſſung , — Mißbrauch der Umtsgewalt , Untreue und Erpreſs

fung förmliche Anklage zu erheben . Gegen Beamte , welche unter höherer Leitung

ſtehen , ſoll jedoch allemal erſt Beſchwerde bei dem Miniſterium geführt , und nur,

wenn dieſer nicht abgeholfen wird , zur Unklage geſchritten werden .

Die Anklage ſou bei dem Oberappellationsgerichte zu Jena angebracht, im

förmlichen Rechtswege durch ein hiermit zu beauftragendes Criminalgericht des

Landes unterſucht und vom Oberappellationsgerichte entſchieden werden .

Dem Berurtheilten ſtehet eine nochmalige Vertheidigung frei , worauf auss

wärtiges Urtheil einzuholen iſt.

4 . Landtag.

§. 89. Die auf landesherrliche Einberufung zuſammentretenden Stände bilden

den Landtag.

§. 90 . Die Einberufungsſchreiben ergehen auf Anordnung des Miniſteriums

an den Landmarſchall und von dieſem an jeden einzelnen der ſämmtlichen Depus

tirten mit Beſtimmung des Orts und der Zeit. Die Einberufenen haben es bei

dem Landmarſchalle zeitig anzuzeigen , wenn ſie zu erſcheinen verhindert ſeyn ſolls

ten , damit an ihrer Stelle die Erſakmänner einberufen , oder die Landesregierung

um Anordnung einer neuen Wahl erſucht werden könne.

§. 91. Der Landtag iſt für geſekmäßig conſtituirt zu achten , wenn nach ſeis

ner Einberufung wenigſtens zwanzig Abgeordnete verſammelt ſind. Daß dies der

Fall ſen , iſt der Landesregierung anzuzeigen , worauf die feierliche Eröffnung vor

ſich gehet. . .

§. 92. Die Eröffnung wird vorbereitet durch eine kirchliche Feier , mit einer

dem Zwecke angemeſſenen Predigt. Darauf verſammeln ſich die Deputirten in

Gegenwart des Herzogs oder einer landesherrlichen Commiſſion .

Die zum Erſtenmal Erſcheinenden legen den vorgeſchriebenen Eid ab . Der

Landtag wird mit einer Anrede vom Landesherrn oder deſſen Commiſſair eröffnet.

§. 93. Die Berathungen des Landtags werden veranlaßt :

- a . durch landesherrliche Propoſitionen , welche in der Ordnung , wie ſie einges

hen , oder welche ihnen vom Landesherrn beſtimmt wird , vor allen andern

Geſchäften zu erledigen ſind,

b . durch Unträge der Mitglieder , welche immer ſchriftlich , ſo daß nur der

Vorſchlag beſtimmt ausgedrückt iſt, dem Landmarſchalle zu übergeben ſind ,

und auf einen blog gelegentlich ausgeſprochenen Antrag kein Beſchluß gefaßt

werden kann ,

c . durch Schreiben und Vorſtellungen underer , welche aber nur dann zu einer

Berathung gebracht werden dürfen , wenn auf Ungabe des Inhalts und Por:

leſen der Bitte ein Abgeordneter dieſelbe zu unterſtüßen ſich erklärt.

$. 94. über die landesherrlichen Propoſitionen und Anträge wird zuerft die

Discuſſion eröffnet , in welcher ein jeder ſeine Anſichten zu entwickeln befugt ift.

An denſelben nehmen die landesherrlichen Commiſſarien , ſo viel ihnen nöthig

ſcheint, Iheit. Sie haben aber, wenn ſie die nöthigen Erläuterungen gegeben
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haben , den Ständen zu fernerer Berathung ohne ihr Beiſeyn Zeit zu laſſen . Auch

bleibt den Ständen das Recht vertraulicher Sißungen vorbehalten , wo die landes:

herrlichen Commiſſarien nicht zugegen ſind.

§. 95 . Iſt die Discuſſion geſchloſſen , welches von dem Ermeſſen des Land

marſchalls , bei dem Widerſpruche eines Deputirten aber vom Beſchluſſe des Lands

tages abhängt, ſo ſtellt der Landmarſchall die zu entſcheidenden Fragen , und es

wird darauf, in der Regel am nächſtfolgenden Tage, nachdem die Commiſſarien

ihren Abtritt genommen haben , mit Sa oder Nein abgeſtimmt.

Uuf den Antrag eines einzigen Deputirten muß geheim , 8 . h. mit ſchwarzen

oder weißen Rugeln abgeſtimmt werden. Erinnerungen gegen die Stellung der

Fragen ſind ſowohl die landesherrlichen Commiſſarien als jedes Mitglied zu machen

berechtigt, und wenn beide Theile ſich nicht vereinigen , ſo wird vom Landtage

darüber durch Stimmenmehrheit beſchloſſen .

Die Entſcheidung der dem Landtage vorgelegten Fragen erfolgt nach einfacher

Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit, welche ſich nach einmal, an einem

· andern Tage wiederholter Abſtimmung noch erhält, entſcheidet der Landesherr.

§. 96 . Sollte ein Stand ſich durch einen Beſchluß des Landtags in ſeinen

wohlerworbenen Rechten beeinträchtigt erachten , ſo bleibt demſelben nachgelaſſen ,

bei dem Landesherrn unter Darlegung ſeiner Gründe in einer beſondern Vorſtel

lung darauf anzutragen , daß dem Beſchluſſe die höchſte Genehmigung verſagt werde.

Ergiebt ſich bei genauerer Prüfung des Beſchluſſes eine ſolche Betheiligung und

iſt derſelbe nicht etwa ganz zu verwerfen , ſo wird derſelbe zu nochmaliger Bera

thung und gütlicher Vereinigung an den Landtag zurückgewieſen . Kommt auch

dann eine Vereinigung nicht zu Stande, ſo tritt landesherrliche Entſcheidung ein .

§. 97 . Der Landtag legt ſeine Erklärungen und Wünſche dem Landesherrn

unter der Form :

unterthänigſte Erklärung

- oder Bitte

mit der unterſchrift

die getreuen Stände .

des Herzogthums

vor.

S. 98 . In den Sißungen wird ein Protocol vom Syndicus, unter Aufſicht

einer vom Landtage beſtellten Commiſſion , geführt , welches die Vorträge und den

Inhalt der Discuſſionen , wie die Reſultate der Abſtimmung angiebt. Es wird

in der nächſten Sißung verleſen und vom landmarſchallc, den beiden Gehülfen ,

der Redactionscommiſſion und dem Syndicus unterzeichnet, und nachdem es von

den landesherrlichen Commiſſarien in Beziehung auf ihre Erklärung als richtig

anerkannt worden iſt, durch den Druck zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

§. 90 . Die Hbgeordneten können wegen ihrer Äußerungen in der Ständever

ſammlung nicht zur gerichtlichen Rechenſchaft gezogen werden .

Dem Landtage liegt aber ob , unanſtändige und verfaſſungswidrige Ausdrücke

und Erklärungen zu verhüten und zu rügen .

In dieſer Hinſicht hat,

1) der Landmarſchau das Recht und die Pflicht, jedeir, welcher fich , ohne das

Wort zu haben , zum Sprechen drängt , andere unterbricht, im Reden auf

andere nicht zur Sache gehörige Dinge abſchweift und fich unanſtändigkeiten

erlaubt, zur Sache und zur Ordnung zu weiſen .
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2 ) Die Ständeverſammlung hat daſſelbe zu thun , wenn das Betragen eine erns

ſtere Rüge verdient, und ſie kann

3 ) ſo weit gehen , einen Deputirten durch eine Mehrheit von drei Viertheilen

der Anweſenden gänzlich auszuſchließen , worauf der Stellvertreter eingerufen

wird .

§. 100. Vom Landtage fout fich kein Deputirter entfernen , ohne die Gründe

anzuzeigen , worüber der Landtag entſcheidet.

Der Lauf der Juſtiz kann gegen die Deputirten nicht gehemmt werden ; nur
ſollen ſie während ihrer Unwcſenheit am Landtage nicht zum perſönlichen Erſchei :

nen . in bürgerlichen Rechtsſachen und in Polizeiſachen vorgeladen und in dieſen

nicht mit Verhaft belegt werden , außer wegen fälliger Wechſel.

Wenn Wechſelarreſt oder eine Criminalunterſuchung gegen einen Deputirten

erkannt wird , muß der Stellvertreter deſſelben einberufen werden .

§. 101. Der Landtag wird durch landesherrliche Erklärung geſchloſſen , und

geht ſofort, ohne eine weitere Verhandlung vornehmen zu können , auseinander.

VII. Ullgemeine Beſtimmungen .

§. 102 . Der Landesherr ſelbſt iſt über alle perſönliche Verantwortung erha
ben . Alle Regierungshandlungen müſſen jedoch unter perſönlicher Verantwortlich

keit eines Staatsbeamten geſchehen. -
§ . 103 . Zu dem Ende muß eine jede im Namen des Landesherrn ergehende

Verfügung von einem Mitgliede des Geheimenrathscollegiums oder des Landesmi:

niſteriums contraſignirt feyn , welches für die Geſekmäßigkeit derſelben perſönlich

verhaftet iſt .

§. 104. Die Verantwortlichkeit für jede geſekwidrige Verfügung haftet zu :

nächſt auf demjenigen , von welchem ſie ausgegangen iſt ; Befehle einer höhern Bes

hörde decken ſolche nur , wenn ſie in gehöriger Form von den competenten Obern

ausgegangen ſind .

§. 105. 2ưe Gerichtsbarkeit geht vom Staate und dem Landesherrn aus und

ſoll nur durch die vom Staate unmittelbar oder mittelbar beſtellten Gerichte aus:

geübt und der Lauf der Juſtiz nicht gehemmt werden .

§. 106 . Das Recht der Begnadigung in Strafſachen ſteht nur dem Landes

herrn zu , jedoch mit der Einſchränkung, daß

1) die ertheilte Begnadigung niemand hindert, ſeine aus einer Rechtsverlegung

herfließende Privatanſprüche gerichtlich zu verfolgen ;

2 ) ein auf Anklage der Stände zur Entſegung verurtheilter Beamter zwar hins

ſichtlich der Strafe begnadigt werden , jedoch nicht im Dienſte bleiben , noch

darin wieder aufgenommen werden , auch aus keiner Staatscaſſe Penſionen

beziehen kann.

§. 107 . Iritt der Fall eines Regierungswechſels ein , ſo ſoll der neue lan

desherr bei dem Untritte der Regierung ſich ſchriftlich bei fürſtlichen Worten und

Ehren verbindlich machen , die Verfaſſung nach dem ganzen Inhalte dieſer urkunde

zu beobachten , aufrecht zu erhalten und zu ſchüben. Um dieſe Verſicherung noch

vor der Huldigung der Stände von dem Fürſten in Empfang zu nehmen , iſt ein

außerordentlicher Landtag zuſammen zu berufen . Im Falle der unmündigkeit oder

einer andern Verhinderung des Regierungsantrittes des Landesfürſten iſt dieſe

Verſicherung vom Verweſer der Regierung für die Zeit ſeiner Verwaltung aus

zuſtellen .

'
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§. 108. Ale Staatsbeamte ſind auf die Beobachtung des Grundgeſeges zu

vereidigen .

§. 109 . Un dieſem Grundgeſeße und der durch folches geſtifteten Verfaſſung

darf in keinem Puncte, weder unmittelbar noch mittelbar ohne gemeinſame über :

einſtimmung des Landesherrn und des Landtags etwas geändert werden .

§. 110. Die ältern landſchaftlichen Verfaſſungen ſind aufgehoben , ſobald das

jeßige Grundgeſeß durch Eröffnung eines Landtages in Wirkſamkeit tritt.

Die bisherigen landſtändiſchen Corporationen behalten jedoch in Beziehung auf

ihre beſondern , jeßt noch beſtehenden privatrechtlichen Verhältniſſe und Unſprüche

bis zu deren Erledigung, ihre corporativen Rechte.

Urkundlich unter unſerer eigenhändigen unterſchrift und dem vorgedructen hers

zoglichen Sieger.

Gegeben Meiningen zu Eliſabethenburg , den 23. Auguſt 1829.

Bernhard Erich Freund.

D . von Stein.Ch. F . Frhr. von Könik. von Baumbach.

von Fiſchern .'



Kurfürſtenthum Heſſen .

Verfaſſungsurkunde vom 5. Sanuar 1831.

Won Gottes Gnaden Wir Wilhelm der zweite, Kurfürſt von Heſſen , Große

herzog von Fulda , Fürſt zu Hersfeld , Sanau , Frißlar und Iſenburg , Graf zu

Cafenelnbogen , Diek, Ziegenhain , Nidda und Schaumburg 2c.2c. haben, durchdruns

gen von den hohen Regentenpflichten , uns ſtets thätigſt bemühet , die Wohlfahrt

unſerer verſchiedenen Landestheile, ſo wie aller Claſſen unſerer geliebten unter:

thanen zu befördern , und ſind daher mit aufrichtiger Bereitwilligkeit den Bitten

und Wünſchen unſeres Volkes entgegengekommen , welches in einer landſtändiſchen

Mitwirkung zu den inneren Staatsangelegenheiten von allgemeiner Wichtigkeit

die kräftigſte Gewährleiſtung unſerer landesväterlichen Geſinnungen und eine dau :

ernde Sicherſtellung ſeines Glückes erblickt. Nachdem Wir ſodann zur Ausführung

Unſerer deßhalbigen Abſichten mit den getreuen Ständen unſerer altheſſiſchen Lande ,

zu welchen noch Abgeordnete aus den übrigen bisher nicht vertretenen Gebiets

theilen und aus der Grafſchaft Schaumburg hinzugezogen worden ſind , über ein

Staatsgrundgeſek haben Berathung pflegen laſſen , ertheilen Wir nunmehr in vollem

Einverſtändniſſe mit den Ständen , deren Einſicht und treue Anhänglichkeit Wir

hierbei erprobt haben , die gegenwärtige Verfaſſungsurkunde mit dem herzlichſten

Wunſche , daß dieſelbe als feſtes Denkmal der Eintracht zwiſchen Fürſt und un

terthanen noch in ſpäten Jahrhunderten beſtehen , und deren Inhalt ſowohl die

Staatsregierung in ihrer wohlthätigen Wirkſamkeit unterſtügen , als dem Volke
die Bewahrung ſeiner bürgerlichen Freiheiten verſichern , und dem geſammten Bas

terlande eine lange Tegensreiche Zukunft verbürgen möge.

1. Von dem Staatsgebiete , der Regierungsform ,

Regierungsfolge und Regentſchaft.

$. 1. Sämmtliche Kurheſſiſchen Lande, namentlich Nieder - und Obers

beſſen , das Großherzogthum Fulba, die Fürſtenthümer Hersfeld , Hanau , Friklar

und Iſenburg, die Grafſchaften Ziegenhain und Schaumburg, auch die Herrſchaft

Schmalkalden , ſo wie Ques , was etwa noch in der Folge mit Kurheſſen verbuns

den werden wird , bilden für immer ein untheilbares und unveräußerliches ,

in einer Verfaſſung vereinigtes , Ganzes, und einen Beſtandtheil des deutſchen

Bundes. Nur gegen einen vollſtändigen Erſaß an Land und Leuten , verbunden

mit anderen weſentlichen Vortheilen , kann die Vertauſchung einzelner Sheile mit

Zuſtimmung der Landſtände Statt finden. Von dieſer Zuſtimmung find jedoch die

mit auswärtigen Staaten dermal bereits eingeleiteten Verträge ausgenommen .

§ . 2 . Die Regierungsform bleibt, ſo wie bisher ,monarchiſch, und es

befteht dabei eine land ftändiſche Verfaſſung.
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§. 3 . Die Regierung des kurheſſiſchen Staates mit deſſen fämmtlichen gegen

wärtigen und künftigen Beſtandtheilen und Zubehörungen iſt erblich vermöge leib

licher Abſtammung aus ebenbürtiger Ehe , nach der Linealforge und dem Rechte

der Erſtgeburt , mit Ausſchluß der Prinzeſſinnen .

8. 4. Würden dereinſt Beſorgniſſe wegen der Ihronerledigung bei Er:

mangelung eines durch Verwandtſchaft oder fortdauernde Erbverbrüderung zur

Nachfolge berechtigten Prinzen entſtehen ; ſo ſoll_ zeitig von dem Landesherrn in

übereinſtimmung mit den Landſtänden durch ein weiteres Grundgeſek über die

Thronfolge die nöthige Vorſorge getroffen werden .

§. 5 . Der Landesfürſt wird volljährig, ſobald er das achtzehnte Jahr zu

rüggelegt hat.

§. 6 . Der Regierungs nach folger wird bei dem Regierungsantritte ges

loben , die Staatsverfaſſung aufrecht zu halten und in Gemäßheit derſelben , ſo

wie nach den Geſeßen zu regieren . Er ſtellt darüber eine ( im landſtändiſchen

Urchive zu hinterlegende) Urkunde aus, worauf die Huldigung, und zwar zuerſt

von den verſammelten Landſtänden , erfolgt.

$. 7 . Iſt entweder der Regierungsnachfolger minderjährig , oder der Landes

herr an der Ausübung der Regierung auf längere Zeit verhindert, ohne daß dieſer

ſelbſt , oder deſſen Vorfahr durch eine mit landſtändiſcher Zuſtimmung errichtete

Verfügung, deßhalb genügende Vorſorge getroffen hat, oder hat treffen können ;

ſo tritt für die Dauer der Minderjährigkeit oder der ſonſtigen Verhinderung eine

Regentſchaft ein . Dieſe gebührt in Beziehung auf den minderjährigen landes

fürſten zunächſt deſſen leiblicher Mutter , ſo lange dieſelbe ſich nicht anderweit vers

mählen wird , und in deren Ermangelung oder bei deren Unfähigkeit zur Regie

rung dem hierzu fähigen nächſten Ugnaten . Bei der obgedachten Verhinderung des

Landesherrn kommt die Regentſchaft deſſen Gemahlin zu , wenn aus der gemeins

ſchaftlichen Ehe ein zur unmittelbaren Nachfolge berechtigter, noch minderjähriger

Prinz vorhanden iſt, außerdem aber dem zur Regierung fähigen nächſten Ugnaten .

§. 8 . In allen Fällen ſtehet der Regentſchaft ein Nath von vier Mitgliedern

zur Seite , welche zugleich Miniſter oder Geheimeräthe ſeyn können und wenigſtens

zur Hälfte mit Beiſtimmung der Landſtände zu wählen ſind. Ohne die Zuſtima

mung dieſes Regentſchaftsrathes kann keine , dem Landesherrn ausſchließlich zukom

mende, Regierungshandlung gültig ausgeübt werden . Von Seiten der Regents

Tchaft und deren Rathes iſt die Aufrechthaltung der Landesverfaſſung und die Rea

gierung nach den Gefeßen ebenſo , wie von dem Ihronfolger , urkundlich zu geloben .

Die nöthige Einleitung zur Regentſchaft liegt dem Geſammt- Staatsminis

ſterium ob , und zwar alsbald im Falle eines landſtändiſchen Antrages . . Zum

Zwecke der deßhalbigen Berathung hat nämlich daſſelbe das Zuſammentreten eines

fürſtlichen Familienrathes zu veranlaſſen , welcher aus den volljährigen , nicht mehr

unter väterlicher Gewalt befindlichen Prinzen des kurfürſtlichen Hauſes , mit Uus

Tchluß des zunächſt zur Regentſchaft berufenen Ugnaten , beſtehen wird.

§. 9. Sollte bei einem zunächſt nach den regierenden Landesfürſten zur Erb

folge berufenen Prinzen eine ſolche Geiſtes - oder körperliche Beſchaffenheit

fich zeigen , welche es demſelben wahrſcheinlich für immer unmöglich machen

würde, die Regierung des Landes ſelbſt zu führen ; ſo ift über den künftigen Ein :

tritt der Regentſchaft durch ein Geſet zeitig zu verfügen .
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II. Von dem Landesfürſten und den Gliedern des

Fürſtenhauſes.

§. 10 . Der Kurfürſt iſt das Oberhaupt des Staates , vereinigt in ſich alle

Rechte der Staatsgewalt , und übt ſie auf verfaſſungsmäßige Weiſe aus. Seine

Perſon ift heilig und unverleßlich .

$. 11. Der Sin der Regierung kann nicht außer Landes verlegtwerden .

§. 12. Kein Prinz und keine Prinzeſſin des Hauſes darf ohne Einwilligung

des Landesherrn ſich vermählen .

§. 13 . Eben ſo wenig darf ein Prinz aus der wirklich regierenden Linie ,

oder der präſumtive Ihronfolger aus einer Seitenlinie, ohne vorgängige Genehmi- .

gung des Landesherrn in a us w ärtige Dienſte treten .

§. 14 . Que feſtgelegten Upanagen ſind ſtets regelmäßig auszuzahlen .
Bei eintretendem bedeutenden Zuwachſe von Gebiet , oder bei dem Unfalle beträcht:

licher Grundbeſikungen mit Erlöſchen einer Seitenlinie, kann unter Beiſtimmung

der Landſtände die Vermehrung einer dermaligen Apanage, in keinem Falle aber

deren Verminderung Statt finden .

§. 15 . Die künftig nöthigen Upan agen für nachgeborene Prinzen und

unvermählte Prinzeſſinnen der regierenden Einie werden in Geldrenten mit Zuſtima

mung der Landſtände feſtgefekt.

§. 16 . Auf gleiche Weiſe erfolgt die Beſtimmung der nöthig werdenden

Witthümer.

§. 17. über das Grundeigenthum , welches den Prinzen zur Apanage

oder ſonſt von dem Landesherrn überwieſen oder irgend eingeräumt, oder auf dies

ſelben von väterlicher Seite her oder von Agnaten vererbt oder ſonſt übertragen

worden iſt, können die Prinzen in keiner Urt ohne die landesherrliche Bewilligung

und die , hinſichtlich der Apanagegüter erforderliche, Zuſtimmung der Landſtände

gültig verfügen , es ſey denn zur Übtretung an den Staat ſelbſt, zur Ausgleichung

von Grenz- und anderen Rechtsſtreitigkeiten , oder zur Ablöſung von Dienſten ,

Zehnten oder Grundzinſen . In ſolchen Fällen muß aber der empfangene Erfall

wieder in inländiſchem Grundeigenthume, welches ganz die Natur der veräußerten

Beſikung annimmt und an deren Stelle tritt , gehörig angelegt werden .

§. 18 . Die bisher vom Lande beſonders aufgebrachte Uus ſteuer der Prin

zeſſinnen wird in den herkömmlichen Beträgen künftig aus der Staatscaſſe .

geleiſtet werden . '

III. Von den allgemeinen Rechten und Pflichten der

Unterthanen .

§. 19. Der Aufenthalt innerhalb der Grenzen des Kurſtaates verpflichtet

zur Beobachtung der Gefeße, und begründet dagegen den geſeßlichen Schuß.

§ . 20. Die Staatsangehörigkeit (Necht des Inländers , Indigenat)

ſtehet zu vermöge der Geburt, oder wird beſonders erworben durch ausdrückliche

oder ftillſchweigende Uufnahme, und gehet verloren , durch Auswanderung oder

eine dergleichen Handlung nach den näheren Beſtimmungen , welche ein deßhalb

zu erlaſſendes Geſet enthalten wird. Der Genuß der Ortsbürgerrechte, ſen

es in Städten oder Landgemeinden , kann nur Staatsangehörigen zukommen .

§. 21. Ein jeder Inländer männlichen Geſchlechts hat im achtzehnten Lebens
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jahre den § uldigungseid zu leiſten , mittelft deſſen er Treue dem Landese

fürſten und dem Vaterlande , Beobachtung der Verfaſſung und Gehorſam den

Gereken gelobt.

§. 22. Ein jeder Staatsangehörige (Inländer) iſt der Regel nach (vergt.

$. 23 . und §. 24.) auch Staatsbürger , ſomit zu öffentlichen Ämtern und zur Iheils

nahme an der Volksvertretung befähigt, vorbehaltlich derjenigen Eigenſchaften ,

welche dieſe Verfaſſung oder andere Gefeße in Bezug auf die Ausübung einzels

ner ſtaatsbürgerlichen Rechte erfordern.

§. 23 . Das Staatsbürgerrecht hört auf: 1) mit dem Verluſte der

Staatsangehörigkeit , und 2 ) mit der rechtskräftigen Verurtheilung zu einer peins

lichen Strafe , unbeſchadet einer etwa erfolgenden Rehabilitation (f. §. 126 .).

§. 24 . Der Mangel oder Verluſt des Staatsbürgerrechts an ſich

iſt ohne Einfluß auf den unterthanenverband , ſo wie auf die blos bürgerlichen

Rechte und Pflichten , wenn nicht beſondere Gefeße eine Ausnahme begründen .

§. 25 . Die Leibeigenſchaft iſt und bleibt aufgehoben . Die von ihr hers

rührenden unſtändigen Abgaben , in ſo weit ſie noch rechtlich fortbeſtehen , naments

lich für die Sterbefälle , ſollen auf eine für die Betheiligten billige Weiſe im

Wege des Vertrages oder für die Fälle , wo der deßhalbige Verſuch ohne Erfolg

aeblieben ſeyn würde ; durch ein zu erlaſſendes Geſet anderweit geordnet werden .

§ . 26 . Que Einwohner ſind in ſo weit vor den Gefeßen einander

aleich und zu gleichen ſtaatsbürgerlichen Verbindlichkeiten verpflichtet, als nicht

gegenwärtige Verfaſſung oder ſonſt die Gefeße eine Ausnahme begründen .

$. 27 . Einem Jeden ohne Unterſchied ſtehet die Wahl des Berufes und

die Erlernung eines Gewerbes frei. Eben ſo kann' Ieder die öffentlichen Lehr

und Bildungsanſtalten des In - und Auslandes , ſelbſt zum Zwecke der Bewerbung

um einen Staatsdienſt , benußen , ohne einer beſondern Erlaubniß der Staatsres

gierung hierzu zu bedürfen. Er muß jedoch jedenfalls vor dem Beſuchen der Unis

verſität den für die deßhalbige Vorbereitung geſeklich vorgeſchriebenen Erforder :

niſſen genügen (vergl. übrigens §. 52 .).

§. 28 . Rein Inländer kann wegen ſeiner Geburt von irgend einem öffents

lichen Umte ausgeſchloſſen werden . Uuch giebt dieſelbe kein Vorzugsrecht zu irgend

einem Staatsamte .

8 . 29. Die Verſchiedenheit des chriſtlichen Glaubensbekennt:

nifies hat auf den Genuß der bürgerlichen und ſtaatsbürgerlichen Rechte keinen

Einfluß . Die den Israeliten bereits zuſtehenden Rechte ſollen unter den Schut

der Verfaſſung geſtellt ſeyn , und die beſonderen Verhältniſſe derſelben gleichförmig
für alle Gebietstheile durch ein Geſek geordnet werden .

$. 30 . Sedem Einwohner ſtehet vollkommene Freiheit des Gewiſſens und der

Religionsübung zu . Jedoch darf die Religion nie als Vorwand gebraucht

werden , um ſich irgend einer geſeblichen Verbindlichkeit zu entziehen .

6. 31. Die Freiheit der Perſon und des Eigenthums unterliegt

keiner andern Beſchränkung, als welche das Recht und die Gereße beſtimmen .

$. 32. Das Eigenthum oder ſonſtige Rechte und Gerechtſame können für

Zwecke des Staats oder einer Gemeinde, oder ſolcher Perſonen , welche Rechte ders

felben ausüben , nur in den durch die Geſeke beſtimmten Fällen und Formen ges

gen vorgängige volle Entſchädigung in Anſpruch genommen werden . über Noth

fälle, in denen ausnahmsweiſe nachfolgende Entſchädigung eintreten ſoll, wird ein

beſonderes Gefeß das Nähere beſtimmen .
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8 . 33 . Die Jagd -, Wald kultur - und I eichdienſte , nebſt den Wild

preto - und. Fiſchfuhren oder dergleichen Traggängen zur Frohne, follen überall nicht

mehr Statt finden , und die Privatberechtigten , welche hierdurch einen Verluſt

erleiden , nach deſſen Ermittelung auf den Grund der deßhalb zu ertheilenden ge

Teblichen Vorſchriften , vom Staate entſchädiget werden . Gleichfalls werden die ,

dem Staate zu leiſtenden Fruchtmagazinsfuhren und Sanddienſte auf den Frucht

böden gänzlich aufgehoben . Die übrigen ungemeſſenen Şofa, Cameral- und

gutsherrlichen Frohnen ſollen in gemeſſene umgewandelt werden . Alle ge

meſſenen Frohnen ſind ablösbar. Die Art und Weiſe ihrer Umwandlung

und Ablöſung iſt durch ein beſonders Gefeß , mit gehöriger Berückſichtigung der

Intereſſen der Berechtigten und Verpflichteten , näher zu beſtimmen , auch dem

nächſt die Ausführung nach Möglichkeit durch entſprechende Verwaltungsmaßregeln

unter angemeſſener Beihülfe aus der Staatscaffe zu befördern . Die laſt der

landforgedienſte, welche nach deren geſeßlicher Feſtſtellung fortbeſtehen werden ,

ſoll durch Beſchränkung auf den wirklichen Bedarf gemindert und ſo viel als thun: .

lich durch zweckdienliche Verdingung erleichtert werden .

§. 34 . WeGrundzinſen , Zehnten und übrigen gutsherrlichen Natural

und Geldleiſtungen , auch andere Reallaſten , ſind ablösbar. über die deshalbigen

Bedingungen und Entſchädigungen wird ein Geſetz , unter gehöriger Berückſichtigung

der Intereſſen der Pflichtigen und der Berechtigten , ergehen . '. .

§. 35 . Jedermann bleibt es frei, über das ſein Intereſſe benachtheiligende

verfaſſungs -, geſeka oder ordnungswidrige Benehmen oder Verfahren einer öffent

lichen Behörde bei der unmittelbar vorgeſegten Stelle Beſchwerde zu erheben

und ſolche nöthigenfalls bis zur höchſten Behörde zu verfolgen . Wird die anges

brachte Beſchwerde von der vorgeſekten Behörde ungegründet befunden , ſo iſt dies

felbe verpflichtet dem Beſchwerdeführer die Gründe ihrer Entſcheidung zu eröffnen .

Ebenſowohl bleibt in jedem Falle , wo Iemand ſich in ſeinen Rechten verlegt glaubt,

ihm die gerichtliche Klage offen , auch in geeigneten wichtigeren Fällen unbenoma'

men , die Verwendung der Landſtände anzuſprechen . überhaupt iſt es den einzelnen

Unterthanen , ſo wie ganzen Gemeinden und, Körperſchaften , frei gelaſſen , ihre

Wünſche und Bitten auf geſeblichem Wege zu berathen und vorzubringen .

§. 36 . Lusſchließliche Sandel 6 - und Gewerbsprivilegien ſollen ohne

Zuſtimmung der Landſtände nicht mehr ertheilt werden . Die Aufhebung der beſte

henden Monopole , ſo wie der Bann - oder Zwangsrechte , iſt durch ein beſonderes

Geſek zu bewirken . Patente für Erfindungen können von der Regierung auf

beſtimmte Zeit , jedoch nicht länger, als auf zehn Jahre , ertheilt werden . Dieje

nigen Gewerbe, für deren Ausübung aus polizeilichen oder ſtaatswirthſchaftlichen

Nückſichten eine Conceſſion erforderlich iſt, ſollen geſeblich beſtimmt werden . In

deſſen iſt das Erforderniß einer Conceſſion , wie ſolches bisher beſtand , nirgend

ausgudehnen .

§. 37. Die Freiheit der Preſſe und des Buchhandels wird in ihrem

volen umfange Statt finden . Es ſoll jedoch zuvor gegen Preßvergehen ein beſon

deres Gefes alsbald erlaſſen werden. Die Cenſur iſt nur in den durch die Buna

desgeleke beſtimmten Fällen zuläſſig.

§. 38 . Das Briefgeheimniß iſt auch künftig unverlekt zu halten . Die

- abſichtliche unmittelbare oder mittelbare Verlegung deſſelben bei der Poſtverwaltung

foll peinlich beſtraft werden .

§. 39. Niemand kann wegen der freien äußerung bloßer Meinungen

13
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jur Verantwortung gezogen werden , den Fall eines Bergehend oder einer Rechtes

verleßung ausgenommen .

§. 40. Jeder Waffenfähige bis zum zurüđgelegten funfzigſten lebensjahre iſt

im Falle der Noth zur Vertheidigung des Vaterlandes verpflichtet. über

dic Verbindlichkeit zum Kriegsdienſte, die Art der Ergänzung des Kriegsheeres

und die ſonſtigen hierauf bezüglichen Verhältniſſe, ſo wie über die nach und nach

erfolgende Verabſchiedung der Leute , welche bereits fünf Jahre und darüber gedient

haben , iſt alsbald ein Geſet zu erlaſſen . In dieſem ſou die Dienſtzeit für das

active Seer nicht über fünf Jahre , außer dem Falle des Krieges ausgedehnt, die

Stellvertretung für zuläſſig erklärt , und, bei der Beſtimmung der Verbindlichkeit

gum Kriegsdienſte in der Linie auf Familienwohlfahrt , Ackerbau , Gewerbe,

Künſte und Wiſſenſchaften nach Möglichkeit ſchonende Rückſicht genommen werden.

Uußerdem iſt noch die Einrichtung der Bürgerbewaffnung in den Stadt - und

Landgemeinden , als einer bleibenden Unſtalt zur geeigneten Mitwirkung für die

Aufrechthaltung der inneren Ruhe undOrdnung, ſo wie in Nothfällen zur Landess

vertheidigung, geſeßlich näher zu beſtimmen .

§. 41. Jedem Einwohner ſteht das Recht der freien 2 u6w anderung

- unter Beobachtung der geſeglichen Beſtimmung zu .

IV . Von den Genreinden und von den Bezirksräthen .

§. 42. Die Rechte und Verbindlichkeiten der Gemeinden ſollen in einer bes

ſondern Städte - und Gemeindeordnung alsbald feſtgelegt, und darin die

freie Wahl ihrer Vorſtände und Vertreter , die ſelbſtſtändige Verwaltung des Ges

meindevermögens und der örtlichen Einrichtungen , unter Mitaufſicht ihrer beſons

ders erwählten Uusſchüſſe, die Bewirkung der Aufnahme in den Gemeindeverband,

und die Befugniß zur Beſtellung der Gemeindediener , zum Grunde gelegt , auch

die Art der oberen Aufſicht der Staatsbehörden näher beſtimmt werden.

§. 43 . Keine Gemeinde kann mit leiſtungen oder Uusgaben beſchwert

werden , wozu ſie nicht nach allgemeinen Gefeßen oder anderen beſonderen Rechts

verhältniſſen verbunden iſt. Daſſelbe gilt von mehreren , in einem Verbande ftes

henden Gemeinden .

§. 44. Alle Laſten , welche nicht die örtlichen Bedürfniſſe der Gemeinden oder

deren Verbände, ſondern die Erfüllung allgemeiner Verbindlichkeiten

des landen, oder einzelner Theile deſſelben erheiſthen , müſſen , in ſo weit nicht

beſtehende Rechtsverhältniſſe eine Ausnahme begründen , auch von dem geſammten
fande oder dem betreffenden Landestheile getragen werden .

§. 45 . Das Vermögen und Einkommen der Gemeinden und ihrer

Anſtalten darf nie mit dem Staatsvermögen oder den Staatseinnahmen vereinigt

werden .

S. 46 . Sämmtliche Vorſtände ſo wie die übrigen Beamten der Gemeins

den und deren Verbände find , gleich den Staatsdienern , auf Feſthaltung der lans

desverfaſſung und insbeſondere auf Wahrung der dadurch begründeten Rechte der

Gemeinden zu verpflichten.

S. 47. Das Verhältniß der Rittergüter und der ehemals adelichen ges

schloſſenen Freigäter zu den Gemeinden , zu welchen fie in polizeilichen und

anderen beſtimmten Beziehungen gehören ſollen , wird in der Gemeindeordnung

auf eine zweckmäßige und den bisherigen Rechtsverhältniſſen entſprechende Weiſe

feſtgeſtellt werden .
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§. 48. Für die Berathung und Vorbereitung von Verwaltungs -Maßregeln ,

welche nur das Beſte eines einzelnen Bezirkes zum Gegenſtande haben , ſo wie

für eine angemeſſene Mitaufſicht auf die zweckdienliche und die Kräfte der unter:

thanen thunlichſt ſchonende Uusführung der in jener Beziehung durch aülgemeine

Gefeße , oder durch beſondere Unordnungen der Staatsbehörden , getroffenen wich

tigeren Einrichtungen , ſollen Bezirksräthe mittelft geeigneter Wahl gebildet

werden . Die deßhalb erforderlichen näheren Vorſchriften ſind durch ein Geſek zu

erlaſſen .

V . Von den Standesherren 2c. und den ritterſchaftlichen

Körperſchaften .

§. 49. Die beſonderen Rechtsverhältniſſe der Standesherrſchaften wer :

den in Gemäßheit der bundesgeſeßlichen Beſtimmungen und nach vorgängiger nähes

ren Verſtändigung der Staatsregierung mit den Standesherren durch ein Edict

geordnet werden , welches , nachdem deſſen Inhalt von den Ländſtänden dieſer Vers

faſſung entſprechend befunden worden , unter deren Schuß geſtellt werden ſoll. In

gleicher Urt ſollen die beſonderen Rechtsverhältniſſe des vormals reichsunmit :

telbaren Udels geordnet und geſchüft werden .

§. 50 . Die beſonderen Rechte des altheſſiſchen und des ſchaumburgi.

Ichen ritterſchaftlichen Udels genießen den Schus dieſer Verfaſſung nach dem

Inhalte der deßhalb zu entwerfenden Statuten , welche von der Staatsregierung

genehmigt und von den Landſtänden den Beſtimmungen der Verfaſſung entſprechend

befunden ſeyn werden .

VI. Von den Staatsdienern . .

§. 51. Der Landesherr ernennt oder beſtätigt alle Staatsdiener , des geiſts

lichen und weltlichen , ſowohl des Militair - als Civilſtandes , in ſo fern den Bes

hörden nicht die Beſtellung überlaſſen iſt. In Anſehung derjenigen Stellen , für

welche einzelnen Berechtigten oder Körperſchaften ein Präſentations - oder Wahl

recht zuſtehet , erfolgt die Ernennung in Form einer Beſtätigung nach Maßgabe

der deßhalb beſtehenden Verhältniſſe. .

§. 52. Ein Staatsamt kann nur demjenigen übertragen werden , welcher

vorher geſegmäßig geprüft und für tüchtig und würdig zu demſelben

erkannt worden iſt . übrigens muß von denjenigen , welche künftig ein akademis

ſches Studium beginnen , demnächſt die Nachweiſung geſchehen , daß den geſeblichen

Vorſchriften über das Beſuchen der Landesuniverſität genügt worden ſen. Bei

einer Weiterbeförderung iſt eine abermalige Prüfung nur erforderlich, wenn ſolche

beſonders vorgeſchrieben iſt.
. 53. Der Ernennung oder Beförderung zu einem Staatsamte muß der

Vorſchlag der vorgeſepten Behörde , wenn eine ſolche vorhanden iſt , vorausgehen .

§ . 54 . Die Ertheilung von Unwartſchaften auf beſtimmte Staatsdieners

ſtellen iſt völlig unſtatthaft ; gleichwohl kann den Gehülfen , welche alterſchwachen

oder ſonſt an gehöriger Dienſtverſehung gehinderten Staatsbeamten beigegeben

werden , die demnächſtige ſelbſtſtändige Unſtellung, nach Maßgabe ihrer bewährten

Süchtigkeit, zugeſichert werden .

§. 55. Alle erledigten Stellen ſollen ſo bald , als thunlich, dem betreffenden

Etat (vergl. g. 62.) gemäß wieder beſegt werden .

13 *
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§. 56. Dhne Urtheil und Recht darf kein Staatsdiener abgerekt, oder

wider ſeinen Willen entlaſſen , noch demſelben ſein rechtmäßiges Dienſteintoms

men vermindert oder entzogen werden , vorbehaltlich der beſonderen Beſtims

mungen , welche das Staatsdienſtgeſeß enthält. Diejenigen geringeren Diener

gleichwohl, welche von den Behörden ohne ein durch den Landesherrn oder ein

Miniſterium vollzogenes Beſtellungs - oder Beſtätigungsreſcript angenommen wors

den ſind, können wegen Verlegung oder Verſäumung ihrer Berufspflichten von

denſelben Behörden wieder entlaſſen werden , nachdem die vorgeſekte höhere ober

höchſte Behörde, nach genauer Erwägung des gehörig in Gewißheit geſegten Vers

ſchuldens, die Entlaſſung genehmigt haben wird.

$. 57. Jeder Staatsdiener muß fich Berjeßungen , welche ſeinen Fähiga

keiten oder ſeiner bisherigen Dienſtführung entſprechen , aus höheren Rückſichten

des Staats , ohne Verluſt an Rang und Gehalt (vergl. jedoch . 56.) , gefallen

Laſſen . Staatsdiener , welche ohne ihr Unſuchen oder Verſchulden verſekt werden ,

erhalten für die Koſten des Umzugs eine angemeſſeneEntſchädigung, ſo fern ihnen

nicht durch die Verbeſſerung ihres Dienfteinkommens eine entſprechende Vergütung

dafür zu Theil geworden iſt.

§. 58. Diejenigen Staatsdiener , welche wegen Altersſchwäche oder anderer

Gebrechen ihre Berufsobliegenheiten nicht mehr erfüưen können und daher in ben

Ruheſtand verſeht werden , ſollen eine angemeſſene Penſion nach Maßgabe des

Staatsdienſtgeſekes erhalten .

8. 59 . Keinem Staatsdiener kann die nachgeſuchte Entlaſſung verſagt

werden . Hinſichtlich ſeines wirklichen Abganges ſind die näheren , durch das Staats

dienſtgeſek vorgeſchriebenen , Bedingungen zu erfüllen.
§ . 60. Die Verpflichtung zur Beobachtung und Zufrechthaltung der Landes

verfaſſung ſoll in den Dienſteid eines jeden Staatsdieners mit aufgenommen

werden. Keine Dienſtanweiſung darf etwas enthalten , was den Gefeßen zu

wider iſt.

§. 61. Ein jeder Staatsdiener bleibt hinſichtlich ſeiner Umtsverrich :

tungen verantwortlich. Derjenige , welcher ſich einer Verlegung der Landes :

verfaſſung, namentlich auch durch Vollziehung einer, nicht in der verfaſſungsmäs

ßigen Form ergangenen , Verfügung einer höchſten Staatsbehörde (1. §. 108.),

einer Beruntreuung öffentlicher Gelder oder einer Erpreſſung ſchuldig macht , ſich

beſtechen läßt , ſeine Berufspflichten gröblich hintenanſekt oder ſeine Umtsgewalt

mißbraucht, kann auch von den Landſtänden oder deren Uusſchuſſe (T. §. 102.)

bei der zuſtändigen Gerichtsbehörde angeklagt werden. Die Sache muß alsdann

auf dem geſeblichen Wege ſchleunig unterſucht und den Landſtänden oder deren Uus:

ſchuſſe von dem Ergebniſſe der Unklage Nachricht ertheilt werden.

§. 62. Die übrigen beſonderen Rechtsverhältniſſe der Staatsdiener ,

ſowohl des Civil- als Militairſtandes (Officiere und Militairbeamten ) ſind in dem

Staatsdienſtgefeße, welches unter dem Schuße der Verfaſſung ſtehen wird , näher

beſtimmt. Die Verſorgung oder unterſtübung der dazu geeigneten , nicht

zum Officierſtande gehörenden Militairperſonen wird durch ein beſonders Regulativ

geordnet werden .

VII. Von den Landſtänden .

§ . 63. Die Ständeverſammlung wird gebildet durch folgende Mit:

glieder, nämlich :
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1 ) einen Prinzen des kurfürſtlichen þaufes für eine jebe , dermal apanaa

girte Linie deſſelben , welche in Ermangelung von dazu fähigen Gliedern oder

bei deren Verhinderung ſich durch einen geeigneten , in Kurheſſen begüterten

Bevollmächtigten vertreten laſſen kann ;

2 ) das Haupt jeder fürſtlichen oder gräflichen , ehemals reichsunmittelbaren Fa

milie , welche eine Standesherrſchaft in Kurheſſen beſikt, mit Geſtattung

der Stellvertretung durch eines ihrer dazu fähigen Familienglieder , und in

deren Ermangelung oder Verhinderung durch einen anderen geeigneten Bes

vollmächtigten , welcher in Rurheſſen begütert iſt ;

3 ) den Senior oder das fonft mit dem Erbmarſchallamte beliehene Mitglied der
Familie der Freiherren von Riedefel;

4 ) einen der ritterſchaftlichen Obervorfteher der adelichen Stifter Raua

fungen und Wetter ;

5 ) einen Abgeordneten der Landesuniverſität;

6 ) einen Abgeordneten der altheſſiſchen Ritterſchaft von jedem der fünf

Bezirke, nämlich der Diemel, Fulda , Schwalm , Werra und Lahn ;

7 ) einen Abgeordneten aus der Ritterſchaft der Grafſchaft Schaumburg,

gewählt von derſelben unter Mitſtimmung der adelichen Stifter Fiſchbeck und

Obernkirchen ;

8 ) einen Abgeordneten aus dem ehemals reichsunmittelbaren Udel in den Kreiſen

Fulda und Hünfelds

9 ) einen Abgeordneten aus dem ehemals reichsunmittelbaren und ſonſt ftark begüts

terten Adel in der Provinz Hanau ;

10 ) ſechszehn abgeordnete von den Städten , nämlich :

a . zwei von der Reſidenzſtadt Caffel,

6 . zwei von der Stadt Hanau ,

c. einen von der Stadt Marburg ,

d . einen von der Stadt Fulda ,

e. einen von der Stadt Hersfeld oder der Stadt Melſungen , welche

untereinander dergeſtalt abwechſeln , daß die erſtgenannte Stadt zu zwei

Landtagen und die Stadt Melſungen zu einem Landtage den Abgeordneten

Tendet ,

f. einen von der Stadt Schmalkalden ,

g . einen von der Stadt Rinteln und den Städten Obernkirchen, Oldendorf,

Rodenberg und Sachſenhagen ,

h. einen von den Städten Hofgeismar, Karlshafen , Grebenſtein , Belo

marshauſen , Immenhauſen , liebenau, Naumburg, Irendelburg , Volk:

marſen , Wolfhagen und Zierenberg,

į. einen von der Stadt Hersfeld oder Melſungen (f. oben e ) und den

Städten Lichtenau , Rotenburg, Sontra , Spangenberg und Waldkapper ,

k . einen von den Städten somberg, Borken , Felsberg, Friklar , Gudens

berg , Neukirchen , Niedenſtein , Schwarzenborn , Treyſa und Ziegenhain ,

1. einen von den Städten Eſchwege, Clendorf, Grosalmerode , Wanfried

und Wigenhauſen ,

in . einen von den Städten Frankenberg, Umöneburg, Frankenau , Ges

münden , Kirchhain , Neuſtadt, Rauſchenberg, Roſenthal , Schweinsberg

und Wetter ,
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n . einen von den Städten Hünfeld , Salmünſter , Schlüchtern, Soden und

Steinau , auch

: 0 . einen von den Städten Gelnhauſen , Bodenheim , Wächtersbach und

Windecken ;

11) ſechszehn abgeordnete der nachgenannten Landbezirke, mit Ausſchluß der

darin befindlichen Städte, und derjenigen adelichen Güter , deren Beſitzer an

der Wahl der oben unter N : 6 . bis 9 . aufgeführten Abgeordneten Theil nehs

men . Dieſe Bezirke ſind :

a . der Diemelbezirk, beſtehend aus den Kreiſen Caffel, Sofgeismar und

Wolfhagen ,

b . der (Nieder- ) Fuldabezirk, begreifend die Kreiſe Bersfeld , Rotens

burg und Melſungen (ohne das Amt Felsberg ) ,

c. der Werrabezirk, umfaſſend die Streiſe Eſchwege, Wifenhauſen und

Schmalkalden,

d . der Schwalmbezirk, enthaltend die Kreiſe Homberg , Friklar und

Ziegenhain , auch das Umt Felsberg (aus dem Kreiſe Melſungen ),

e. der Lahnbezirk, beſtehend aus den Kreiſen Marburg, Frankenberg

und Kirchhain ,

f. der Oberfuldabezirk, begreifend die Kreiſe Fulda und Hünfeld ,

8 . der Mainbezirk, enthaltend die Kreiſe Hanau , Gelnhauſen und

Schlüchtern ,

h . der Weſerbezirk, beſtehend aus der Grafſchaft Schaumburg.

§. 64 . Ucht von den Abgeordneten der Städte, nämlich einer für Caſſel,

To wie einer für Hanau , und ſechs für die übrigen Städte gemäß der , nach dem

Wahlgeſeke von Landtag zu Landtag eintretenden , Abwechſelung, müſſen Magis
ſtratéglieder oder ſolche Einwohner ſeyn , welche als Mitglieder der Bürger :

ausſchüſſe zum zweiten Male gewählt worden ſind, oder ein Vermögen von

mindeſtens fechstauſend Thalern beſigen , oder ein ſicheres und ſtändiges Eins
kommen von vierhundert Thalern jährlich genießen , oder monatlich einen Thaler

zwölf gGr. an öffentlichen ſtändigen Abgaben entrichten .

§ . 65 . Ebenſo müſſen acht Abgeordnete der Landbezirke entweder ſoviel

Grundeigenthum beſißen , daß es ihnen an eigentlicher Grundſteuer (zu deren

vollem ordentlichen Anſaße und nach Abzug der geſeßlich zu vergütenden Reallaſten )

wenigſtens zwei Shaler monatlich erträgt, - oder ſie müſſen mindeſtens fünftauſend

Ihaler im Vermögen haben und zugleich die landwirthſchaft, als Haupts

erwerbsquelle , betreiben .

§. 66 . Die Wahl der übrigen acht Abgeordneten der Städte, ſo wie der übris

gen acht Ubgeordneten der Landbezirke kann ohne Unterſchied auf einen Jeden

fallen , welcher überhaupt wählbar (f. §. 67.) und in dem Stromsbezirke wohns

haft iſt. Dagegen können ausnahmsweiſe die unteren landesfürſtlichen , ſtandesherrs

lichen oder Patrimonialjuſtiz -, Verwaltungs - und Finanzbeamten nur außer dem

Wahlbezirke gewählt werden , worin ſie ihren Wohnſiß haben .

§. 67. Weder zur Wahr berechtigt, noch irgend wählbar ſind

diejenigen , welche

1) wegen ſolcher Vergehungen , die entweder nach geſeglicher Beſtimmung oder

nach allgemeinen Begriffen für entehrend zu halten ſind, (worüber im lekteren

Falle hinſichtlich der Abgeordneten die Ständeverſammlung zu entſcheiden hat),
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vor Gericht geſtanden haben , ohna von der Enſchuldigung vollig losgeſprochen

worden zu ſeyn ;

2 ) noch nicht das dreißigſte Jahr zurücgelegt haben , ober

3 ) unter Curatel ſtehen , oder

4 ) über deren Vermögen ein gerichtliches Concursverfahren entſtanden iſt , bis

zur völligen Befriedigung der Gläubiger. Die vorſtehenden Gründe der Uus

ſchließung finden auch auf die ohne Wahr berufenen Landſtände Anwendung.

. §. 68 . Bei der Wahl eines jeden landſtändiſchen Deputirten wird zu gleicher
Zeit ein Stellvertreter gewählt, auf welchen im Falle des Todes , der eintres

tenden Unfähigkeit oder einer längeren Verhinderung die landſtändiſchen Pflichten

und Rechte des Erſteren während des begonnenen Landtages bis zu deſſen Schluſſe

übergehen . über die Einberufung des Stellvertreters entſcheidet die Ständever
ſammlung.

§. 69. Kann oder will der (hauptſächlich oder zur Aushülfe) Gewählte die

Landſtandſchaft nicht übernehmen ; ſo ſchreiten die Wahrmänner zur neuen Wahl.

Lekteres muß auch dann geſchehen , wenn die Stelle eines Ubgeordneten nach bereits

erklärter Annahme vor Eröffnung oder nach dem Schluſſe des Landtages wieder

erledigt wird.

§. 70 . Erfolgt die Ernennung oder Beförderung eines abgeords

neten zu einem Staatsamte ; ſo wird dadurch eine neue Wahl erforderlich ,

wobei jedoch derſelbe wieder gewählt werden kann .

§. 71. Sobald ein Staatsdiener, des geiſtlichen oder weltlichen Standes,

zum Abgeordneten gewährt iſt , hat derſelbe davon der vorgeſepten Behörde Unzeige

zu machen : damit dieſe die Genehmigung (welche nicht ohne erhebliche, der Ständes

verſammlung mitzutheilende Urſache zu verſagen iſt) ertheilen , auch wegen einſt

weiliger Verſehung ſeines Amtes Vorſorge treffen könne,

§. 72. Die einzelnen Vorſchrifien über die Ausübung der Wavlrechte fent

das Wahlgeſes feſt, welches einen Theil der Staatsverfaſſung bildet.

§. 73 . Die Abgeordneten ſind nicht an Vorſchriften eines Auftrages gebuns

den , ſondern geben ihre 2 b ftimmungen , gemäß den Pflichten gegen ihren lana

desfürſten und ihre Mitbürger überhaupt , nach ihrer eignen überzeugung, wie

fie es vor Gott und ihrem Gewiffen zu verantworten gedenken . Uuch können
ſie weder einen Dritten , noch felbft ein fandtagsmitglied beauftragen , in ihrem

Namen zu ſtimmen . Daneben bleibt es dem Ubgeordneter überlaſſen , die etwa

an ihn für die Ständeverſammlung gelangenden beſonderen Unliegen weiter

zu befördern .

§. 74. Jedes Mitglied der Ständeverſammlung leiſtet folgenden Eid ; „ Ich

gelobe , die Staatsverfaſſung heilig zu halten und in der Ständeverſammlung.das

unzertrennliche Wohl des Landesfürſten und des Vaterlandes , ohne Nebenrückſichten ,

nach meiner eigenen überzeugung bei meinen Unträgen und Abſtimmungen zu bes

achten . So wahr mir Gott helfe ! “

§. 75 . Die Beſchlüſſe werden nur in Sigungen , denen wenigſtens zwei

Drittel der ordnungsmäßigen Unzahl von Mitgliedern beiwohnen , und nach der

abſoluten Stimmenmehrheit gefaßt. Wenn Gleichheit der Stimmen eintritt ;

ſo iſt die Sache in einer folgenden Sißung zum Vortrage zu bringen . Würde

auch in dieſer " Sigung eine Stimmenmehrheit nicht zu Stande kommen ; ſo giebt

ausnahmsweiſe die Stimme des Vorſigenden den Ausſchlag , jedoch muß die abs

weichende Meinung in dieſem Falle der Staatsregierung mitgetheilt werden .
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§. 76 . Die Abſtimmungen geſchehen von den einzelnen Mitgliedern ohneRücts

ſicht auf Verſchiedenheit der Stände und der Bezirke. Gleichwohl iſt es den 26:

geordneten eines Standes oder eines von den Hauptlanden abgeſonderten oder

entlegenen Bezirkes unbenommen , wenn ſie einhellig den Stand, aus welchem

ſie abgeordnet worden , in ſeinen wohl erworbenen Rechten , oder den betreffenden

Bezirk nach deſſen eigenthümlichen Verhältniſſen , durch den Beſchluß der Mehrs

heit beſchwert erachten , ſich über eine Separatſtimme zu vereinigen . Eine ſolche

Standes - oder Bezirksſtimme hat die Wirkung, daß ſie in die von dem Landtage

ergehende Erklärung, neben dem Beſchluſſe der Mehrheit , aufgenommen werden

mußs - und es bleibt der Staatsregierung vorbehalten , die gedachte Erklärung

in Beziehung auf den betreffenden Stand oder den beſonderen Bezirk nach Maßs

gabe der außer Zweifel geſekten eigenthümlichen Verhältniſſe zu berückſichtigen .

. §. 79. Die Verhandlungen der Ständeverſammlung ſollen der Regel nach

öffentlich ſeyn. Die näheren Beſtimmungen über die landſtändiſche Geſchäftsbes

handlung enthält die Geſchäftsordnung.

. §. 78. Die Abgeordneten und deren Stellvertreter behalten ihre Eigenſchaft

für die landſtändiſchen Verrichtungen , welche in den nächſten drei Jahren vors

kommen werden . In dem dritten Jahre wird, ohne weitere Aufforderung von

Seiten der Staatsregierung , zu einer neuen Wahl geſchritten ; doch können bei

dieſer dieſelben Perſonen wieder gewählt werden.'
. §. 79. Sie verlieren ihre Eigenſchaft als abgeordnete früher, wenn

1 ) ſie nach Maßgabe des § . 67. zur landſtändiſchen Vertretung unfähig , oder

- 2 ) zu einem Staatsdienſte ernannt oder darin befördert werden (7. §. 70.), oder
wenn

3 ) der Landesherr die ftändiſche Verſammlung auflöſet (f. § . 83.). In den legs

· ten beiden Fällen dürfen ſie von Neuem gewählt werden .

§. 80. Der Landesherr verordnet die Zuſammenkunft der Stände', ſo oft
er ſolches zur Erledigung wichtiger und dringender Landesangelegenheiten nöthig

erachtet. Die Zuſammenberufung müß aber wenigſtens alle drei Jahre ges

fchehen , und es iſt alsdann dazu , der Regel riach , der Anfang des Monats No:
vember beſtimmt.

§. 81. Die Einberufung erfolgt mittelft einer vom Miniſterium des Ins

nern ausgehenden , allgemeinen Bekanntmachung in dem Gefeßblatte", deren zeitige

Bewirkung dem Vorſtande des genannten Miniſteriums als verfaſſungsmäßige

Pflicht obliegt, und wegen deren Hintanſeßung derſelbe durch den landſtändiſchen

Uusſchuß (f. §. 102.) bei der im §. 100. genannten Gerichtsbehörde anzuflagen iſt.

§. 82. Eine außerordentliche Ständeverſammlung iſt jedesmal nöthig bei

einem Regierung6wechſel, dergeſtalt , daß dic Landſtände ohne beſondere Bes

rufung am vierzehnten Tage nach eingetretener Regierungs - Veränderung zuſams

menkommen .

§. 83. Der Landesherr kann die Ständeverſammlung vertagen , auch fie

auflöſen. Die Vertagung darf jedoch nicht über drei Monate dauern, und im

Falle der Uuflöſung des Landtages ſou hiermit zugleich die Wahl neuer Stände

verordnet werden , auch deren Einberufung innerhalb der nächſten fechs Monate

erfolgen .

§. 84. Der Landesherr eröffnet und entläßt die Ständeverſamm :

lung entweder in eigener Perfon , oder durch einen dazu bevollmächtigten Miniſter
oder anderen Commiſſair.
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§. 85. Die landtage dürfen der Regel nach nicht über dreiMonate

dauern , und es iſt daher mit den wichtigſten Geſchäften der Anfang zu machen .

§. 86 . Die Urſchriften der Landtagsabſchiede nebſt den etwa beigefügte:

beſonderen Urkunden werden in doppelten Eremplaren , wovon das eine für das

Staats -und das andere für,das landſtändiſche Archiv beſtimmt iſt , von dem lan

desherrn , auch von den Landſtänden unterzeichnet und unterſiegelt. Die für die

öffentliche Bekanntmachung beſtimmten Abdrücke aber werden in derſelben Form ,

wie andere Staatsgefeße , ausgefertiget.

• §. 87. Die Mitglieder der Ständeverſammlung können während

der Dauer des Landtages , ſowie Techs Wochen 'vor und nach demſelben , außer der

Ergreifung auf friſcher verbrecheriſcher That, nicht anders , als mit Zuſtimmung der
Ständeverſammlung oder ihres Ausſchuſſes (f. § . 102.) , verhaftet, und zu

keiner Zeit wegen Äußerung ihrer Meinung zur Rechenſchaft gezogen werden ,

den Fall der beleidigten Privatehre ausgenommen .

§. 88. Die Mitglieder der Ständeverſammlung , mit Ausnahme der Prinzen
des Kurhauſes , ſo wie der Standesherren , erhalten angemeſſene Reiſe - und Tages

gelder.

§. 89. Die land ;tände ſind im Augemeinen berufen , die verfaſſungsmäs

ßigen Rechte des Landes geltend zu machen und überhaupt das unzertrennliche

Wohl des Landesherrn und des Vaterlandes mit treuer Unhänglichkeit an die

Grundſäße der Verfaſſung möglichſt zu befördern .

$ . 90 . Die , in Folge des §. 82. verſammelten , landſtändehaben insbeſondere

dahin zu wirken , daß der Ihronfolger bei ſeinem Regierungsantritte dem In

halte des §. 6 . gegenwärtiger Verfaſſung Genüge leiſte. In dem von ihnen hier :

nächſt geleiſteten Huldigungseide liegt zugleich die allgemeine Unerkennung des

verfaſſungsmäßig geſchehenen Regierungsantrittes .

§. 91. Den landſtänden wird es dereinſt obliegen , wegen der nöthig befun :

denen Maßregeln zur Verhinderung einer Ihronerledigung (1. §. 4 .) oder zur

Einleitung der nöthigen Regentſchaft (f. $§. 7. bis 9.) geeignete Anträge zu thun .

§. 92. Die Ständeverſammlung iſt befugt, über alle Verhältniſſe , welche

nach ihrem Ermeſſen auf das Landeswohl weſentlichen Einfluß haben , die zwecka

dienliche Aufklärung von den Yandesherrlichen Commiſſairen zu begehren .

Auch werden in geeigneten Fällen die Vorſtände der betreffenden Miniſte:

rialdepartements perſönlich der Ständeverſammlung die gewünſchte Auskunft

ertheilen .
§. 93 . Ein jeder, von den Landſtänden zu einer vorbereitenden Arbeit oder

Geſchäftseinleitung gewählter , Ausſchuß kann zur Erlangung von Aufſchlüſſen

über die ihm vorliegenden Gegenſtände mit der kurfürftlichen Landtagscommiſſion

ſich benehmen, oder ſchriftliche Mittheilungen von den einſchlägigen Behörden , und

zwar hinſichtlich der im §. 144. erwähnten Angelegenheiten unmittelbar , einziehen ,

auch die perſönliche Zuziehung von den dazu fich hauptſächlich eignenden Staats

beamten durch die genannte Commiſſion veranlaſſen .

$. 94 . Shne Einwilligung der Stände kann weder das Staatsgebiet über:

haupt, noch ein einzelner Theil deſſelben mit Schulden oder auf ſonſtige Art bes

laſtet werden (vergl. übrigens wegen Veränderung des Staatsgebiets §. 1 . , und

wegen des Staatsvermögens §. 142.) .

§ . 95. Ohne ihre Beiſtimmung kann kein Geren gegeben , aufgehoben , abs

geändert oder authentiſch erläutert werden . Im Eingange eines jeden Geſegés ift
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der landſtåndiſchen Zuſtimmung ausdrücklich zu erwähnen . Verordnungen , welche

die Handhabung oder Vollziehung beſtehender Gefeße: bezwecken , werden von der

Staatsregierung allein erlaſſen . Auch kann , wenn die landſtände nicht verſammelt

ſind , zu ſolchen ausnahmsweiſe erforderlichen Maßregeln , welche bei außerordent:

lichen Begebenheiten , wofür die vorhandenen Gefeße unzulänglich ſind , von dem

Staatsminiſterium unter Zuziehung des landſtändiſchen Ausſchuſſes (T. §. 102.) auf

· den Antrag der betreffenden Miniſterialvorſtände für weſentlich und unaufſchieblich

zur Sicherheit des Staates oder zur Erhaltung der ernſtlich bedroheten öffentlichen

Ordnung erklärt werden ſollten , ungeſäumt geſchritten werden . Hierauf aber wird

nach dem Antrage jenes Uusſchuſſes ſobald , als möglich , die Einberufung der

Landſtände Statt finden , um deren Beiſtimmung zu den , in gedachten Fällen ers

laſſenen , Anordnungen zu erwirken .

§. 96 . Dispenſationen von den ſchon jegt beſtehenden geſeblichen Vors

ſchriften ſollen nur mit größter Vorſicht ertheilt, werden , ur.d dürfen niemals gegen

die künftig ergehenden verfaſſungsmäßigen Gefeße Statt finden , ſo fern nicht ſolche
in dem Geſeke ausdrücklich vorbehalten ſind .

g. 97. Die Stände können zu neuen Geſellen ſo wie zur Abänderung

oder Aufhebung der beſtehenden Vorſchriften nträge machen .

§. 98. Den Ständen ſteht das Recht der Steuerbewilligung in der das

für feſtgefekten Weiſe (1. §. 143. fg.) zu .

8. 99. Sie dürfen die begründeten Bitten und Beſchwerden einzelner

Unterthanen , ganzer Slaſſen derſelben oder Körperſchaften , in ſo fern folche auf

alen verfaſſungsmäßig gegebenen Wegen keine Ubhülfe fanden (f. §. 35.), der eins

ſchlägigen höchſten Behörde, oder nach Befinden dem Landesherrn ſelbſt, zur geeigs

neten Berückſichtigung vorlegen , ſo wie über die in der Landesverwaltung oder der

Rechtspflege wahrgenommenen Mißbräuche Beſchwerde führen , worauf, wenn dieſe

begründet gefunden wird, die Abſtellung derſelben ohne Verzug erfolgen ſoll.

§. 100. Die Landſtände find befugt , aber auch verpflichtet, diejenigen Vors '

ftände der Miniſterien oder deren Stellvertreter , welche ſich einer Verles

kung der Verfaſſung ſchuldig gemacht haben würden , vor dem Oberappellations

gerichte an zuklagen , welches ſodann ohne Verzug die unterſuchung einzuleiten ,

felbſt zu führen und nach deren Beendigung in voller Verſammlung (in pleno) zu

erkennen hat. Die gegründet befundene Unklage ziehet, wenn nicht ſchon das Straf

urtheil die Umtsentſegung der Ungeklagten ausſpricht, jedenfalls deſſen Entfernung

vom Umte nach ſich. Nach gefältem Urtheile findet , unter den geſeblichen Erfors

derniſſen , die Wiederaufnahme der Unterſuchung ſo wie das Rechtsmittel der Res

ftitution Statt. "

§. 101. Auch ſtehet den Landſtänden und deren Ausſchuſſe (f. §. 102.) die

Befugniß zu , gegen andere Beamten , welche ſich eine der im §. 61. genannten

Vergehungen zu Schulden kommen ließen , die gerichtliche Unterſuchung, in ſo fern

dieſe nicht ſchon eingeleitet ſeyn ſollte , auf geeignete Weiſe zu veranlaſſen .

$. 102 . Vor der Verabſchiedung, Vertagung oder Auflöſung eines jedesmas

ligen Landtages haben die Stände aus ihrer Mitte einen ausſchuß von drei bis

fünf Mitgliedern zu wählen , welcher bis zum nächſten Landtage über die Vollzies

hung der Landtagsabſchiede zu wachen und dabei in der verfaſſungsmäßigen Weiſe

thätig zu ſeyn , auch ſonſt das landſtändiſche Intereſſe wahrzunehmen , ſo wie die

ihm , nach der jedesmal beſonders zu ertheilenden Inſtruction , weiter obliegenden

Geſchäfte im Namen der Landſtände zu verrichten hat. Der Ausſchuß wählt aus
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ſeiner Mitte einen Vorſtand, und kann in Fällen , in welchen er es für nöthig

findet , noch andere ſtändiſche Mitglieder zu Rathe ziehen , auch nach dem Abgange

eines Mitgliedes ſich aus der Zahl der Mitglieder der lebten Ständeverſammlung

ergänzen . Die Mehrzahl der Mitglieder des Ausſduſſes darf nicht aus Staatss

oder wirklichen Sofdienern beſtehen .

§. 103. Die landſtände ſind auch befugt , einen landfyndicus, als bes

ſtändigen Secretair , auf deſſen Lebenszeit anzunehmen . Dieſer muß ein Rechts
gelehrter von bewährter wiſſenſchaftlicher Tüchtigkeit und erprobter moraliſcher

Würdigkeit, auch wenigſtens dreißig Jahre alt feyn. Von der bewirkten Wahl

des Landſyndicus geſchiehet dem Landesherrn Anzeige , welcher denſelben , wenn

gegen deſſen Perſon nichts zu erinnern iſt, beſtätigt. Mit dieſem Amte iſt jeder

andere Staatsdienſt, ſo wie jeder andere Erwerbsberuf, unvereinbar. Der Gehalt

des Landſyndicus wird von den Landſtänden beſtimmt; deſſen ſonſtige Dienſtvers

hältniſſe richten ſich nach dem Staatsdienſtgeſebe.

§. 104. Der Landſyndicus führt das Protocoll in derStändeverſamms

lung, und iſt der Conſulent des landſtändiſchen ausſchuſſes ( . §. 102.) .

Er hat ſowohl jener, als dieſem , über alle vorkommenden Gegenſtände , ſo oft és

verlangt wird, die nöthigen Nachrichten und Gutachten ſchriftlich und mündlich

gu ertheilen , das landſtändiſche Archiv zu beaufſichtigen und überhaupt Uues zu

thun , was ihm nach ſeiner beſonderen Dienſtanweiſung obliegt, welche er, nach

ſeiner Beſtätigung, von der Ständeverſammlung erhält, und worauf er ſodann

verpflichtet wird . Sein Wohnſit iſt in der Reſidenzſtadt und , wo möglich, im

Verſammlungsgebäude.

§. 105. Uuf jeden Antrag der Landſtände, ſo wie ihres Uusſchuſſes (S. 102.),

wird eine Beſchlußnahme, und zwar, wenn dieſe dem Antrage nicht entſpricht,

mit Angabe der Gründe thunlichſt bald erfolgen .

VIII. Von den oberſten Staatsbehörden.

§. 106 . Für die Staatsangelegenheiten werden als höchſte Behörden nur

beſtehen das Geſammt-Staatsminiſterium und die Vorſtände der Miniſteriaidepars

tements . Durch dieſe wird der Regent in der unmittelbaren Ausübung ſeiner Res

gierungsrechte unterſtüßt.

§. 107. Die einzelnen Zweige der Staatsverwaltung : die Iuftiz, das Ins

nere, worunter auch die Polizeiverwaltung in ihrem ganzen umfange begriffen

iſt, das Finanzweſen , das Kriegsweſen , ſoweit ſolches nicht für den lans

desherrn als oberſten Militairchef ausſchließlich gehört, und die auswärtigen

Ungelegenheiten , ſind hinſichtlich der Competenz ſtets ſorgfältig von einander

abgegränzt zu halten . Reines dieſer Departements darf jemals ohne einen verant:

wortlichen Vorſtand ſenn . Ein ſolcher kann zwar zwei Miniſterialdepartements ,

jedoch nicht mehrere, zugleich verwalten . Er bleibt aber ſtets für jedes derſelben

beſonders , ſo wie überhaupt hinſichtlich der zum Staatsminiſterium kommenden
Ungelegenheiten ſeines Departements (vergl. §. 110.) auch dann , wenn er darüber

nicht ſelbſt den Vortrag gehalten hat, verantwortlich .

§. 108. Der Vorſtand eines jeden Miniſterialdepartements hat die , vom

Regenten in Bezug auf die Regierung und Verwaltung des Staates ausgehenden,

Anordnungen und Verfügungen , welche in ſein Departement einſchlagen , zum

Zeichen , daß die betreffende Angelegenheit auf verfaſſungsmäßige Weiſe behandelt

worden fer), zu contrarigniren , und iſt für die Verfaſſungos und Geſegmãs
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ßigkeit ihres Inhaltes perſönlich verantwortlich. Hinſichtlich derjenigen Angelegens

heiten , welche mehrere oder fämmtliche Departements betreffen , haben deren Vors

ſtände gemeinſchaftlich zu contraſigniren , und zwar mit perſönlicher Verantwort:

lichkeit eines jeden für die Gegenſtände Teines Departements. Durch die gedachte

Contraſignatur: erhalten ſolche Unordnungen und Verfügungen allgemeine Glaubs

würdigkeit und Vollziehbarkeit. .

§. 109 . Für die wichtigern Angelegenheiten der Geſellgebung können Vors

ſtände der obern Staatsbehörden oder ſonſt vorzüglich geeignete Staatsdiener durch

das einſchlägige Miniſterialdepartement außerordentliche Aufträge zur Vorbereitung

der Entwürfe 2c. 'erhalten , auch von demſelben zu den betreffenden Berathungen

zugezogen werden .

§. 110. Die Vorſtände ſämmtlicher Miniſterialdepartements, zu welchen nach

" Ermeſſen des Landesherrn noch andere , beſonders berufene Staatsdiener hinzutreten ,

bilden das Geſammt-Staatsminiſterium . Dieſes hat alleStaatsangelegen

heiten , welche der landesherrlichen Entſchließung bedürfen , oder in ſeinen Sißungen

wegen ihrer Wichtigkeit von Seiten der Miniſterialdepartements zum Vortrage

gebracht werden , zu berathen. In außerordentlichen und zugleich dringenden

Angelegenheiten des auswärtigen , ſo wie des Kriegsdepartements können die bes

treffenden Vorſtände die landesherrliche Beſchlußnahme, ohne vorgängige Berathung

im geſammten Staatsminiſterium , einholen .

§. 111. Das Geſammt-Staatsminiſterium hat über die Beſchwerden

gegen Miniſterialbeſchlüſſe , und über erhobene Sweifel hinſichtlich der gegenſeitigen

Competenz einzelner Miniſterien zu entſcheiden

IX . Von der Rechtspflege.

S. 112. Die Rechtspflege ſoll von der Landesverwaltung, fernerhin

auf immer getrennt ſeyn .

8. 113. Niemand kann an der Betretung und Verfolgung des Rechtss

weges vor den Landesgerichten gehindert werden . Die Beurtheilung , ob eine

Sache zum Gerichtsverfahren ſich eigne, gebühret dem Richter nach Maßgabe

der allgemeinen Rechtsgrundfäße und ſolcher Gefeße , welche mit Beiſtimmung der

Landſtände werden erlaſſen werden .

. $. 114. Niemand darf ſeinem gereklichen Richter, Tey es in bürger:

lichen oder peinlichen Fällen , entzogen werden , es ſer denn auf dem regelmä

bigen Wege nach den Grundfäßen des beſtehenden Rechtes durch das zuſtändige

obere Gericht. Es dürfen demnach außerordentliche Commiſſionen oder Gerichts

höfe , unter welcher Benennung es ſey , nie eingeführt werden . Gegen Civilper :

ſonen findet die Militairgerichtsbarkeit nur in dem Fale, wenn der Kriegszuſtand

erklärt iſt , und zwar nur innerhalb der geſeßlich beſtimmten Grenzen , Statt.

Würde die Zahl der gewöhnlichen Mitglieder des zuſtändigen Gerichtes für außer:
ordentliche und dringende Fälle (z . B . bei öffentlichen Ruheſtörungen ) nicht hins

reichen , um ſolche gehörig und mit der nöthigen Beſchleunigung zu behandeln ; ſo

Toll alsdann durch das Juſtizminiſterium die erforderliche Beihülfe durch hinzutre

tende Mitglieder anderer Gerichte verſchafft werden.

$. 115. Niemand darf anders, als in den durch die Gefeße beſtimmten Fällen

und Formen , zur gerichtlichen Unterſuchung gezogen , zu gefänglicher saft

gebracht , darin zurückgehalten , oder geſtraft werden . Jeder Berhaftete muß,

womöglich , ſofort , jedenfalls binnen den nächſten 48 Stunden , von der Urſache



- -205

ſeiner Verhaftung in Kenntniß geſegt und durch einen Gerichtsbeamten verhört

werden. Geſchah die Verhaftung nicht von der zum weiteren Verfahren zuſtändigen

Gerichtsbehörde ; ſo ſoll der Verhaftete ohne Verzug an dieſe abgeliefert werden .

§. 116 . Jeder Ungefch u ldigte Toul, wofern nicht dringende Anzeigen eines

ſchweren peinlichen Verbrechens wider ihn vorliegen , der Regel nach gegen Stellung

einer angemeſſenen , durch das Gericht zu beſtimmenden , Caution ſeiner şaft

ohne Berzug entlaſſen werden . Que Urtheile über politiſche und Preßvergehen

ſollen mit den Entſcheidungsgründen öffentlich bekannt gemacht werden , ſoweit

nicht etwa eine Begnadigung des Verurtheilten erfolgt, oder ein Privatbeleidigter

dagegen Widerſpruch einlegt , auch nicht ein öffentliches Ärgerniß daraus entſtehen

würde.

§. 117. Die Ⓡausſu chung findet nur auf Verfügung des zuſtändigen Ges

richtes oder der Ortsobrigkeit in den geſeßlich beſtimmten Fällen und Formen Statt.

. 118 . Keinem angeſchuldigten darf das Recht der Beſchwerdeführung

während der Unterſuchung, das Recht der Vertheidigung, oder der verlangte

Urtheilſpruch verſagt werden .

. §. 119 . Der Verhaftete iſt berechtigt, unter der geeigneten gerichtlichen

Aufſicht mündlich oder ſchriftlich über ſeine Familienangelegenheiten mit ſeinen Un

gehörigen ſich zu benehmen , auch während der Unterſuchung aus ſeinen eigenen

Mitteln beſſere , als die gewöhnliche , Koſt ſich zu verſchaffen . Wegen Mißbrauchs

oder aus ſonſtigen wichtigen Gründen kann dieſe Berechtigung vom Gerichte unter

ſagt werden .

g. 120 . Damit eine unparteiiſche , tüchtige und unverzögerte Rechtshülfe er

wartet werden könne, ſou die Zahl der Mitglieder der Gerichte geſeßlich

beſtimmt, und jedes Gericht vollſtändig befekt ſeyn .

§. 121. Das Oberapellationsgericht wird nur aus wirklichen Räthen beſtes

hen , die Obergerichte ſollen wenigſtens zu zwei Dritteln aus wirklichen Räthen

und nur zu einem Drittel aus Beiſigern beſtehen .

. 122. Zur Bekleidung des Richteramtes wird jedenfalls in Alter von

24 Iahren , in der höchſten Inſtanz aber ein Alter von wenigſtens 30 Jahren

erfordert.

ſ . 123. Die Gerichte für die bürgerliche und Strafrechtspflege ſind innerhalb

der Grenzen ihres richterlichen Berufes in allen Inſtanzen unabhängig Dieſelben

entſcheiden , ohne irgend eine fremde Einwirkung, nach den beftehenden Rechten

und den verfaſſungsmäßigen Gefeßen. Sie ſollen in ihrem Verfahren , namentlich

auch in der Vollziehung ihrer Verfügungen und Urtheile – jedoch ohne Eintrag

für die Verfügungen der höheren Gerichtsbehörden , und unbeſchadet des landes

herrlichen Begnadigungsrechtes (f. §. 126 .) – geſchübt, und ſoll ihnen hierzu von

allen Civil - und Militairbehörden der gehührende Beiſtand geleiſtet werden . Das

Edict vom 26 . November 1743 bleibt hinſichtlich der Beſtimmungen über die

Selbſtſtändigkeit der Rechtspflege auch' fernerhin in Kraft, und zwar mit

deren ausdrücklicher Uusdehnung auf die Strafrechtspflege.

§. 124 . Die Verhältniſſe der Staatsanwälte, als Vertreter des Staats

und der Landesherrſchaft in den ſtreitigen Rechtsſachen , werden durch ein Geſek

näher feſtgeſtellt werden .

§. 125. Gemeinden und Körperſchaften bedürfen zu einer Klage gegen

den Staatsanwalt zwar nicht der Ermächtigung einer Verwaltungsbehörde ; indeſſen

fou derjenigen Behörde , welcher die obere Aufſicht auf die Verwaltung des Ges
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meindes oder Körperſchaftsvermögens zuſtehet, mit Ausnahme elliger Fälle (z. B .

wegen des jüngſten Beſites ), ſechs Wochen vor Anſtellung der Klage Unzeige ges

ſchehen , um etwa einen vorgängigen Verſuch der Güte einleiten zu können .

§ . 126 . Der Landesherr iſt befugt, Strafen zu erlaſſen oder zu mildern.

Derſelbe wird bei der Ausübung des Rechtes der Begnadigung oder Abolition

darauf Rüdſicht nehmen , daß dem wirkſamen Unſehen der Strafgeſeße nicht zu

nahe getreten werde. Eine gerichtliche Unterſuchung , welche wegen Dienſtvergehun

gen von den Landſtänden oder deren Wusſchuſſe veranlaßt, oder von der dem anges

ſchuldigten Staatsdiener vorgeſekten Behörde oder dem oberen Gerichte eingeleitet

oder angemeſſen befunden iſt, wird niemals im Wege der Gnade niedergeſchlagen

werden . Uusgenommen von dem landesherrlichen Rechte der Begnadigung und

Abolition überhaupt ſind die Fälle , welche eine Verlegung der Verfaſſung oder eine

auf deren Umſturz gerichtete Unternehmung betreffen .

g. 127. Ein künftig zur Entfeßung vom Umte gerichtlich verurtheilter Staats

diener kann , ſelbſt nach erlangter Begnadigung, weder ſeine bisherige Stelle wies

der erhalten , noch in einem andern Juſtiz - oder Staatsverwaltungsamte angeſtellt

werden , ſo fern nicht in Hinſicht auf Wiederanſtellung das gerichtliche Erkenntniß

einen ausdrü & lichen Vorbehalt zu Gunſten des Verurtheilten enthält.

$. 128 . Die Confiscation kann künftig nur bei einzelnen Sachen , welche

als Gegenſtand oder Werkzeug einer Vergehung gedient haben , Statt finden. Eine

allgemeine Vermögensconfiscation tritt in keinem Falle ein .

§. 129. Moratorien dürfen nicht ertheilt werden .

§. 130. Die Rechtspflege Toll auf eine der Gleichheit vor dem Rechte

entſprechende Weiſe zweckmäßig eingerichtet werden , und ſomit die Uufhebung

der privilegirten perſönlichen Gerichtsſtände unter den bundesgeſeßlichen und

anderen geeigneten Uusnahmen erfolgen .

. g. 131 . Die wichtigeren Angelegenheiten der Vormundſchaften und perſöns

lichen Curatelen ſollen künftig unter Mitwirkung von Familienräthen nach

den deßhalb zu erlaſſenden geſeblichen Vorſchriften beſorgt werden .

X . Von den Kirchen , den Unterrichtsanſtalten und den

milden Stiftungen .

§. 132. We im Staate anerkannten Kirchen genießen gleichen Schue deſ

Telben. Ihren verfaſſungsmäßigen Beſchlüſſen bleiben die Sachen des Glaubens

und der Liturgie überlaſſen,

§ . 133. Die Staatsregierung übt die unveräußerlichen hoheitlichen Redste

des S duges und der Oberaufſicht über die Kirchen in ihrem vollen um

fange aus .

§ . 134. Die unmittelbare und mittelbare Uusübung der Kirchengewalt über

die evangeliſchen Glaubensparteien verbleibt, wie bisher, dem Landesherrn.
Doch muß bei dem übertritte deſſelben zu einer anderen , als evangeliſchen Kirche,

die alsdann zur Beruhigung der Gewiſſen gereichende Beſchränkung dieſer Gewalt

mit den landſtänden ohne Aufſchub näher feſtgeſtellt werden . überhaupt aber wird

in liturgiſchen Sachen der evangeliſchen Kirchen keine Neuerung ohne die Zuſtima

mung einer Synode Statt finden , welche von der Staatsregierung berufen wird.

g. 135 . Für das beſondere Verhältniß der katholiſchen Kirche zu der

Staatsgewalt dienen folgende Beſtimmungen zur Nichtſchnur:



- -207

a . In Anſehung des kirchlichen Cenſur - und Strafrechtes , ſo wie des biſchöflichen

Amtseinfluſſes auf die Unterrichtsanſtalten bleibt das (mit dem vormaligen

biſchöflichen Generalvikariat zu Fulda verabredete ) Regulativ vom 31. Auguſt

1829 ferner in Krafts

b . die von dem Biſchofe und den übrigen katholiſchen Kirchenbehörden ausgehenden

allgemeinen Anordnungen , Kreisſchreiben und dergleichen allgemeine

Erlaſſe an die Geiſtlichkeit und Dioceſanen , welche nicht reine Glaubens - und

kirchliche Lehrſachen betreffen , oder durch welche dieſelben zu Etwas verbunden

werden ſollen , was nicht ganz in dem eigenthümlichen Wirkungskreiſe der

Kirche liegt, bedürfen der Genehmigung des Staates , und können nur mit

ſolcher kund gemacht und in Wusführung gebracht werden ;

ſolche allgemeine Erlaſſe der Kirchenbehörde, welche reingeiſtliche

Gegenſtände betreffen , ſind der einſchlägigen Staatsbehörde zur Einſicht

vorzulegen , und dieſe wird die Bekanntmachung nicht hindern , wenn der

Inhalt keinen Nachtheil dem Staate bringen würde ;

von allen biſchöflichen , unmittelbaren oder mittelbaren , Communica :

tionen mit dempäbftlichen Stuhle, welche nicht etwa lediglich in

Beziehung auf einzelne Fälle der eigentlichen Seelſorge oder auf gewöhnliche

der römiſchen Curie unſtreitig zukommende Dispenſationen beabſichtigt werden

möchten , noch blos in Glückwünſchungs -, Dankſagungs- und anderen ders

gleichen Ceremonialſchreiben beſtehen , wird die Staatsregierung durch den

Yandesherrlichen Bevollmächtigten bei dem Bisthume nach wie vor Einſicht

nehmen laſſen ; .

e. in allen Fällen , wo ein Mißbrauch der geiſtlichen Gewalt Statt fins

det , bleibt die Beſchwerde oder der Recurs eben ſo wohl an die Landesbehörden

offen , jedoch , was das geiſtliche Perſonal in ſeinem Berufe angehet, erſt als :

dann, wenn ein bei der zuſtändigen oberen Kirchenbehörde geſchehener Verſuch

zur gebührenden Abhülfe als erfolglos dargethan , oder in To fern etwa Gefahr

bei dem Verzuge ſeyn würde.

§. 136 . Der Staat gewährt den Geiſtlichen jede, zur Erfüllung ihrer Bes

rufsgeſchäfte erforderliche , geſebliche unterſtübung und ſchügt ſie in dem Geg

nuſſe der Achtung und Auszeichnung, welche ihrer vom Staate anerkannten Umts ,

würde gebühret. Hinſichtlich ihrer bürgerlichen Handlungen und Verhält:

niſſe ſind dieſelben der weltlichen Obrigkeit unterworfen .

. . . 137. Für den öffentlichen unterricht, ſonach die Erhaltung und

Bervoukommnung der niederen und höheren Bildungsanſtalten , und namentlich der

Landesuniverſität , To wie der Landſchullehrer-Seminare , ift zu allen Zeiten nach

Kräften zu ſorgen .

§. 138. Uue Stiftungen ohne Ausnahme, ſie mögen für den Cultus, den

unterricht oder die Wohlthätigkeit beſtimmt ſeyn , ſtehen unter dem beſonderen

Schuße des Staates , und das Vermögen oder Einkommen derſelben darf unter

keinem Vorwande zum Staatsvermögen eingezogen oder für andere , als die ftif

tungsmäßigen , Zwecke verwendet werden . Nur in dem Fale, wo der ſtiftungss

mäßige Zweck nicht mehr zu erreichen ſtehet, darf eine Verwendung zu anderen

ähnlichen Zwecken mit Zuſtimmung der Betheiligten , und, ſo fern öffentliche Ans

ftalten in Betracht kommen , mit Bewilligung der Landſtände, erfolgen .

nehmen laffen. Bevollmächtigte
n
be
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XI. Von dem Staatshaushalte.

§. 139. Zum Staatsvermögen gehören vornehmlich die bisher bei den

Finanz- und anderen Staatsbehörden verwalteten oder nach erfolgter Feſtſtellung

dieſes Vermögens zur Staatsverwaltung übergehenden Gebäude , Domanial- (Cam ,

mer-) Güter und Gefälle , Forſte, Iagden , Fiſchereien , Berga, Hütten - und Salz

werke, auch Fabriken , nugbaren Regalien und Rechte, Capitalien und ſonſtige

Berthgegenſtände , welche , . ihrer Natur und Beſtimmung nach , als Staatsgut zu

betrachten ſind, oder aus Mitteln des Staates oder zum Staatsvermögen erworben

ſeyn werden .

§. 140. Das Staatsvermögen fol vollſtändig verzeichnet, und hierbei, ſos

wie bei deſſen näherer Feſtſtellung der Inhalt derjenigen Vereinbarungen mit

zum Grunde gelegt werden , welchehinſichtlich der Sonderung des Staatsvermögens

vom Fideicommißvermögen des kurfürſtlichen Hauſes , ſo wie hinſichtlich des Bes

darfes für den kurfürſtlichen Sof, mit den dermal verſammelten Landſtänden ges

troffen ſind , und hiermit unter den Schuß dieſer Verfaſſung geſtellt werden . . .

$. 141. Für den in der betreffenden Vereinbarung feſtgeſegten Bedarf des

Eurfürſtlichen Hofes an Geld und Naturalien bleiben die dazu durch dieſelbe

vorbehaltenen Domänen und Gefälle auf immer beſtimmt. Dieſe werden aber

deffen ungeachtet auch ferner durch die Staatsfinanzbehörden ganz ſo , wie das

übrige Domanialvermögen , verwaltet ; deren Ertrag fließet in die Staatscaſſe , und

hinſichtlich ihrer Veräußerung finden die Beſtimmungen des folgenden §. ebenſowohl

Ünwendung.

&. 142. Das Staatsvermögen iſt ſtets in ſeinen weſentlichen Beſtands

theilen zu erhalten , und kann daher ohne Einwilligung der Stände weder durch

Beräußerung vermindert , noch mit Schulden , oder ſonſt einer bleibenden Laſt bes

ichwert werden. Unter dem Veräußerungsverbote aber ſind diejenigen Verändes

rungen nicht begriffen , welche vei einzelnen Beſißungen zur Beförderung der Lan

Descultur , oder ſonſt zur Wohlfahrt des Staates und Entfernung wahrgenommener

Nachtheile , durch Verkauf, Uustauſch , Vererbleihung, Ublöſung oder Umwandlung

in ſtändige Renten , oder in Folge eines gerichtlichen Urtheiles , nothwendig oder

aut befunden werden ſollten . ' Der Erlös und überhaupt alles Uufkommen aus

veräußerten Beſibungen dieſer Urt muß jederzeit wieder zum Grundſtock geſchlagen ,

und Tobald , als thunlich , zur Erwerbung neuer Befißungen , oder auch zur Vers .

beſſerung der vorhandenen Domänen und Erhöhung ihres Ertrages verwendet

werden , worüber demnächſt den Landſtänden oder deren Uusſchuſſe eine genaue

Nachweiſung geſchiehet. Uuch die künftig heimfallenden Lehen werden zum

Gtaatsgute gehören. Gleichwohl bleibt der Regent berechtiget , die während der

Dauer ſeiner Regierung heimgefallenen Lehen an Glieder des kurfürſtlichen Hauſes

oder der heſſiſchen (ehemals reichsvnmittelbaren , altheſſiſchen und ſchaumburgiſchen )

Ritterſchaft, oder zur Belohnung von kundbar ausgezeichneten Verdienſten um den

Staat, wieder zu verleihen .

$. 143. Die Stände haben für Aufbringung des ordentlichen und aus
Berordentlichen Staatsbedarfes , ſoweit die übrigen Hülfsmittel zu defien

Deckung nicht hinreichen , durch Verwilligung von Abgaben zu ſorgen . Ohne land

ſtändiſche Bewilligung kann vom Jahre 1831 an weder in Kriegs - noch in Fries

denszeiten eine directe oder indirecte Steuer , ſo wenig , als irgend eine ſonſtige

Landesabgabe, ſie habe Namen , welchen ſie wolle , ausgeſchrieben oder erhoben
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werden , vorbehaltlich der Einziehung aưer Steuern und anderer Landeseinkünfte

von den Vorjahren , auch unbeſchadet der im g . 160. enthaltenen vorläufigen Bea

ſtimmung. . .

$. 144 . Die Verwilligung des ordentlichen Staatsbedarfes erfolgt in der Rea

gel für die nächſten drei Jahre. Es iſt zu dieſem Zwecke der Ständeverſamm

lung der Voranſchlag, welcher die Einnahmen und Zusgaben für dieſe Jahre

mit thunlichſter Vollſtändigkeit und Genauigkeit enthalten muß, zeitig vorzulegen .

Zugleich muß die Nothwendigkeit oder Nüßlichkeit der zu machenden Ausgaben

nachgewieſen , das Bedürfniß der vorgeſchlagenen Abgaben , unter welcher Benen

nung ſolche irgend vorkommen mögen , gezeigt , auch von den betreffenden Behörden

diejenige Auskunft und Nachweiſung aus den Belegen , Ucten , Büchern und Lite

ralien gegeben werden , welche die Stände in dieſer Beziehung zu begehren , ſich

veranlaßt Tehen könnten . über die Verwendung des dem kurfürſtlichen Hofe aus

den Domanialeinkünften zukommenden Betrages (1. §. 141.) findet jedoch keinerlei

Nachweiſung Statt.

§. 145. über die möglich beſte Urt der Aufbringung und Vertheilung

der , für den ermittelten Staatsbedarf neben den übrigen Einnahmequellen noch

erforderlichen , abgabenbeträge haben die landſtände , nach vorgängiger Prü:

fűng' der deßhalb von der Staatsregierung geſchehenen oder nach Befinden weiter

zu begehrenden Vorſchläge die geeigneten Beſchlüſſe zu nehmen .

. $. 146. In den Wusſchreiben und Verordnungen , welche Steuern und andere

Ubgaben betreffen ', ſou die land ſtändiſche Verwilligung beſonders erwähnt

Tenn, ohne welche weder die Erheber zur Einforderung berechtigt , noch die

Pflichten zur Entrichtung ſchuldig ſind.

§. 147. Die Auflagen für den ordentlichen Staatsbedarf, in ſo fern ſie nicht

ausdrücklich blos für einen vorübergehenden und bereits erreichten Zweck beſtimmt

waren , dürfen nach Ublauf der Verwilligungszeit noch ſechs Monate

fort erhoben werden , wenn etwa die Zuſammenkunft der Landſtände durch außer:

ordentliche Ereigniſſe gehindert, oder die Ständeverſammlung aufgelöſet iſt , ehe ein

neues Finanzgefeße zu Stande kommt, oder wenn die in dieſer Hinſicht nöthige

Beſchlußnahme der Landſtände fich verzögert. Dieſe ſechs Monate werden jedodi

in die neue Finanzperiode eingerechnet.

§. 148. Für diejenigen Grundſtücke , welche früherhin als efemte Güter, oder

ſonſt wegen ihrer beſonderen Verhältniſſe mit keiner , oder mit einer geringeren ,

als der gewöhnlichen Grundſteuer belegt waren , werden die geſeklichen Vorſchrifs

ten wegen der bisherigen Eremtenſteuer , und beziehungsweiſe der für die Erbleihe

und dergleichen beſonders belaſteten Güter bisher geſebliche Zuſtand, ſo lange beis

behalten , bis die , nach Möglichkeit zu beſchleunigende , gleichmäßige Beſteues

rung , unter Zuſicherung einer angemeſſenen Entſchädigung für die bisherigen

rechtmäßigen Steuerfreiheiten und Vorzüge, geſeklich eingeführt ſeyn wird .

§. 149. Die Güter der Kirchen und Pfarreien , der öffentlichen un :

terrichts anſtalten und der milden Stiftungen bleiben , ſo lange ſie ſich in

deren Eigenthume befinden , von Steuern befreit. Dieſe Steuerfreiheit erſtreckt

fich jedoch nicht auf diejenigen Grundſtücke , welche bisher ſchon ſteuerpflichtig was

ren , oder nach der Verkündigung dieſer Verfaſſung von ihnen erworben werden .

g . 150. Die Grundſtücke, welche von der Landes herrſchaft zu eigenem

Gebrauche oder von Gliedern des Kurhauſes erworben ſind oder werden ,

bleiben in ihrer bisherigen Steuerverbindlichkeit.

14
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8. 151. Die geſeblich in Nückſicht ihres dermatigen Beſikers ft euerfreien

Grundſtücke verlieren dieſe Eigenſchaft , ſobald ſie in Privateigenthum übergehen .

$ . 152. Bei der, im §. 144. erwähnten , Vorlegung des Voranſchlages für

die nächſten drei Jahre muß zugleich die Verwendung des Staatseinkom

mens zu den beſtimmten Zwecken für die feit Anfang des Jahres 1831 verfloſſes

nen einzelnen Rechnungsjahre , ſo weit ſie noch nicht ihre volle Erledigung bei dem

Landtage erhalten haben , nachgewieſen werden .

XII. Allgemeine Beſtimmungen .

S. 153. Zur Annahme einer in Vorſchlag gebrachten übänderung oder

Erläuterung der gegenwärtigen Verfaſſungs - Urkunde iſt entweder

völlige Stimmeneinhelligkeit der auf dem Landtage anweſenden ſtändiſchen Mit:

glieder, oder eine , auf zwei nach einander folgenden Landtagen fid) ausſprechende,

Stimmenmehrheit von drei Vierteln derſelben erforderlich.

8 . 154. Sollten dereinſt etwa zwiſchen der Staatsregierung und den land

ſtänden über den Sinn einzelner Beſtimmungen der Verfaſſungsur:

kunde oder der für Beſtandtheile derſelben erklärten Geſeke Zweifel ſich erheben ,

und würde wider Verhoffen eine Verſtändigung darüber nicht erfolgen , ſo muß

der zweifelhafte Punct bei einem Kompromißgerichte zur Entſcheidung gebracht

werden . Dieſes wird zuſammengeſett aus ſechs unbeſcholtenen , der Rechte und

der Verfaſſung kundigen , wenigſtens dreißig Jahre alten Inländern , von welchen

drei durch die Regierung und drei durch die Stände zu wählen ſind. Niemand

darf die auf ihn gefallene Wahl ohne hinreichende Entſchuldigungsgründe, welche

die wählende Partei zu beurtheilen hat , ausſchlagen . Das Kompromißgericht

wähit ſodann aus ſeiner Mitte durch das Loos einen Vorſigenden mit entſcheiden

der Stimme im Falle der Stimmengleichheit.

S. 155 . Alle geſeßlichen Beſtimmungen und anderen Unordnungen jeder Urt,

welche mit dem Inhalte der gegenwärtigen Verfaſſungsurkunde und der für Bes

ſtandtheile derſelben erklärten Geſeke im Widerſpruche ſtehen , ſind hierdurch

aufgehoben .

§ . 156 . Dieſe Verfaſſungsurkunde tritt in ihrem ganzen umfange ſofort

nach ihrer Verkündung in Kraft und Wirkſamkeit, und muß ohne Verzug von

allen Staatsdienern des geiſtlichen und weltlichen , ſowohl des Militair : als Civil

ſtandes , ſo wie von allen Unterthanen männlichen Geſchlechts , welche das acht

zehnte Sahr erreicht haben , beſchworen werden . Die oberſten Staatsbeam :

ten ſtellen über die von ihnen geſchehene eidliche Angelobung noch einen beſonderen

Revers aus, welcher im landſtändiſchen Archive niederzulegen iſt .

8. 157. Eine gleichlautende Wusfertigung gegenwärtiger Verfaſſungsurkunde

wird der hohen deutſchen Bundesverſammlung mit dem Erſuchen um übers

nahme der bundesgeſeßlichen Garantie überreicht werden .

Vorübergehende Beſtimmungen .

§. 158 . Die erſte Zuſammenkunft der nach Inhalt dieſer Verfaſſungs

urkunde für die Zukunft beſtehenden Landſtände ſoll am 11. April 1831 erfolgen

§. 159. Zum Zwecke der Bearbeitung des Wahlgeſekes (f. §. 72.), der land :

ſtändiſchen Geſchäftsordnung (F. §. 77.), und des Staatsdienſtgefeges (f. §. 62. ),

ferner zur Berathung angemeſſener Erleichterungen in den Stempelabgaben , und
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der nöthig befundenen vorläufigen Maßregeln in Beziehung auf andere indirecte

Steuern , auch zur Wahl des im §. 102. gedachten landſtändiſchen Ausſchuſſes , ſo

wie des im §. 103. erwähnten Landſyndicus , ſollen die gegenwärtig verſama

melten Landſtände noch To lange , als es nöthig ſeyn wird, ihre Wirkſamkeit

fortſeßen . . .

§. 160. Die bermaligen Steuern und anderen Ubgaben, blos mit Wus,

Tchluß der für die Landesſchulden beſtimmten Steuern (von welchen lediglich die

Eremtenſteuer fortdauert), find weiter ganz in der bisherigen Weiſe zu erheben ,

bis deßhalb eine andere Einrichtung auf verfaſſungsmäßigem Wege getroffen ſeyn

wird.

Es iſt unſer unabänderlicher Wille , daß die vorſtehenden Beſtimmungen ,

welche Wir ſtets aufrecht erhalten werden , als bleibende Grundverfaſſung unſerer

Lande auch von jedem Nachfolger in der Regierung zu allen Zeiten treu und uns

verbrüchlich beobachtet , und überhaupt wider Eingriffe und Verlegungen jeder Urt

geſchüßt werden .

Urkundlich unſerer eigenhändigen unterſchrift und des beigedruckten Staats

ſiegels gegeben zu Wilhelmshöhe am 5 . Januar 1831.

Wilhelm , Kurfürſt.

(St. S .).

Vdt. Rr . Menſenbug.

11 *



Herzogthum Sachſen -Altenburg.

Grundgeſek vom 29. April 1831.

W ir Friedrid , von Gottes Gnaden Herzog zu Sachſen , Jülich , Cleve und

Berg, auch Engern und Weſtphalen , Landgraf in Thüringen , Markgraf zu Mei

Ben , gefürſteter Graf zu Benneberg, Graf zu der Mark und Ravensberg , Herr

zu Ravenſtein 26. 26.

entbieten allen unſern getreuen unterthanen Unſern gnädigſten Gruß und fügen zu

wiſſen : Wir haben uns bewogen gefunden , unſerm Herzogthume ein Grundgeſek

zu verleihen , und verordnen demnach , nach erfolgtem Beirathe unſerer getreuen

Landſchaft und mit deren Zuſtimmung, wie nachſteht :

Erſte Abtheilung:

Von dem Herzogthume, dem Landesherrn und dem herzoglichen

Hauſe.

I. Herzogthum . .

§. 1 . Das berzogthum Sachſen - Altenburg bildet in ſeinen , durch

die Theilungsverträge im Geſammthauſe Sachſen bis jegt beftimmten und durch

künftige Verträge in ſolchem oder mit fremden Staaten noch zu beſtimmenden

einzelnen Beſtandtheilen ein ſtaatsrechtliches , zur Theilnahme an einer und der

Telben Verfaſſung vereinigtes Ganzes.

§. 2 . Von, dem hierunter begriffenen ſtaatsrechtlichen Gebiete kann kein Theil

veräußert werden .

Bei vorkommenden Erbtheilungen im Geſammthauſe Sachſen finden jedoch

die Grundfäße des Geſammthauſes Anwendung.

Wenn zur Ausgleichung mit den Nachbarſtaaten wegen beſtehender Grenz

ſtceitigkeiten , Hoheits - und anderer Irrungen ein Austauſch kleinerer Ges

bietstheile ſich als räthlich oder unvermeidlich darſtellt und dabei Abtretung

von Wohnſißen mit unterthanen oder von Domanialeigenthum beabſichtigt wird,

ſo geht der landesherrlichen Genehmigung eines folchen Vertrags die Vernehms

laſſung der Landesdeputation voraus.

§. 3. Der jeßige Beſtand des Landes , der Domainen und Schlöffer , (mit

Uusnahme der vom jegigen Regenten oder deſſen Nachfolgern aus Schatullmitteln

etwa geſchehenen oder künftig geſchehenden Anſchaffungen ) erbt ungeſchmälert

in der Staats erbfolge der herzoglichen Speciallinie Sachſen - Altenburg fort.

Unter keinem Vorwande kann jemals ein – nicht erweislich aus chen Schatulla
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mitteln erworbener – Theil, wenn er auch noch ſo gering wäre, während der

Dauer des jebigen Specialhauſes , zu Gunſten eines Alodialerben gegen

den Regierungsnachfolger in Unſpruch genommen werden. Eine Schatull: und

Privatbeſigung kann nie der Landeshoheit entzogen werden.

11. Der Landesherr.

S. 4 . Der Herzog iſt als ſouveräner Landesherr das Oberhaupt des Staas

tes , vereinigt in ſich die geſammte, ungetheilte Staatsgewalt, und übt

ſie unter den in der Verfaſſungsurkunde feſtgeſekten Beſtimmungen aus.

Seine Perſon iſt heilig und unverleßlich. Er kann den Sit der Regie :

rung in keinem Falle außerhalb des Staats verlegen,

§. 5 . Nur von dem Herzoge, als Staatsoberhaupt, oder mit ſeiner Zuſtims

mung und in ſeinem Namen , werden die verfaſſungsmäßig gegebenen Geſeke bes

kannt gemacht.

§. 6 . Der Herzog ſteht an der Spiße der ganzen Staatsverwaltung,
und vertritt den Staat in allen ſeinen Verhältniſſen gegen andere Staaten .

§. 7 . uưe Gerichtsbarkeit und alle Polizeigewalt wird im Namen

des Herzogs entweder unmittelbar und mittelbar ausgeübt und unter ſeiner lan

desherrlichen Oberaufſicht verwaltet.

$ . 8 . Ohne des Herzogs Beſtätigung kann kein Todesurtheil vollzogen

werden . Dem Herzoge ſteht das Recht der Begnadigung in Strafſachen zu ,

welche jedoch die gerichtliche Verfolgung der aus einer Rechtsverlegung herfließen :

den Privatanſprüche niemals ausſchließt oder aufhebt.

§. 9 . Vom Herzoge allein können unter den weiter unten — Abtheilung V .

$ 9. 201. bis 209. — folgenden näheren Beſtimmungen , Steuern und Landes

abgaben ausgeſchrieben werden .

§. 10 . Dem Herzoge ſteht die ausſchließende Verfügung über das Militair

zu . Nur mit ſeiner Zuſtimmung und in ſeinem Namen kann eine Bewaffnung

der Landeseinwohner angeordnet werden .

unde.

III . Verhältniß zum Geſammthauſe Sachſen und zum

deutſchen Bunde.

§. 11. Der Herzog iſt zugleich Mitglied des deutſchen Bundes und

des Geſammthauſes Sachſen . In dieſer Beziehung hat er nach den Bundes

und Hausgeſeßen Rechte und Pflichten , welche durch die innere Landesgeſekgebung

nicht geändert werden können.

§. 12. Die Beſchlüſſe der Bundesverſammlung, welche die Verhältniſſe

des deutſchen Bundes, der Bundesglieder, und der deutſchen Staatsbürger im All

gemeinen betreffen , ſind ein Iheit des Staatsrechts des Herzogthums Altenburg,

und haben in demſelben , nach deren Verkündigung durch den Landesherrn , vera

bindende Kraft.

Hierdurch wird jedoch die Mitwirkung der Landſtände des Herzogthums in Un:

ſehung der aufbringung der Mittel zur Erfüllung der Bundesverbindlichs

keiten , in ſo weit dieſelbe verfaſſungsmäßig begründet iſt (§. 204.) nicht auss

geſchloſſen .

.



- -214

IV . Nachfolger in der Regierung.

g. 13 . Die Nachfolge in der Regierung des Herzogthums iſt, vermöge

der Primogeniturordnung vom 24 . Juni 1703 und der leftwilligen Verordnung

vom 11. Januar 1705, erblich in der geraden leiblichen und geſegmäßigen Nach :

kommenſchaft des jekt regierenden Herzogs vom Mannsſtamme, nach den Grunda

geſehen des Erſtgeburtsrechts und der linealordnung ; - dergeſtalt, daß beim Ers

löſchen der regierenden Linie jederzeit der nächſten Linie und in derſelben dem Erfts

gehornen und deſſen männlicher Nachkommenſchaft der Vorzug gebührt.

Hiernach beſtimmt ſich in dem herzoglichen Specialhauſe die Staatserbfolge

auch bei allen , künftig demſelben anfallenden Landen und Beſißungen in allen und

jeden Succeſſionsfällen , für welche übrigens die Verträge und das Herkommen in

dem fächſiſchen Geſammthauſe der Erneftiniſchen und der Albertiniſchen Hauptlinie

die Richtſchnur geben .

Dabei wird zugleich beſtimmt, daß eine übertragung der Landesſchulden von

der neuen Erwerbung auf die herzoglichen Hauptlande nicht ohne landſchaftliche

Zuſtimmung erfolgen könne.

§. 14 . Die Regentenhandlungen des Vorfahrers ſind von dem Lan

desnachfolger anzuerkennen und zu vertreten , ſofern ſie ohne überſchreitung der

verfaſſungsmäßigen und hausgeſeblichen Befugniß unternommen wurden.

V . Volljährigkeiten. Vormundſchaft.

§. 15 . Der Herzog und ſämmtliche Prinzen des Herzoglichen Hauſes werden

mit dem zurückgelegten ein und zwanzigſten Lebensjahre großjährig und bezieh :

ungsweiſe regierungsfähig .

Den Prinzen des Hauſes kann der regierende Herzog, auf unſuchen ihres

bisherigen , oder hierzu beſonders beſtellten , Vormunden , die Großjährigkeit, ertheis

len , wenn ſie wenigſtens das achtzehnte Jahr ihres Alters erreicht haben .

Der Herzog felbft kann von dem , an Jahren älteſten regierenden Herrn des

fächſiſchen Geſammthauſes aller Linien , nach zurücgelegtem achtzehnten Lebensjahre,

unter Zuſtimmung der bisherigen Vormundſchaft und Regentſchaft, für großjährig

erklärt werden.

§. 16 . Während der Minderjährigkeit des Landesnachfolgers wird, im

Falle von dem verſtorbenen Regenten nicht deßhalb beſondere Beſtimmungen ges

troffen worden ſind, die Vormundſchaft und Regentſchaft geführt zunächſt

von der leiblichen Mutter , und (wenn dieſe ſich nicht mehr am Leben befindet

oder anderweit vermählt oder ſonſt verhindert iſt) von dem den Jahren nach

älteſten volljährigen Prinzen unter den Agnaten im herzoglichen þauſe, und, wenn

ein ſolcher nicht vorhanden iſt , som älteſten regierenden Herrn im Geſammthauſe

Sachſen , gothaiſcher Linie.

§. 17. Der Vormundſchaft ſteht ein aus mindeſtens drei Mitgliedern beſte:

hendes Miniſterium als Regentſchaftsrath zur Seite, welchen dieſelbe in allen

Regierungsangelegenheiten zu Rathe zu ziehen hat.

Wenn in dieſer Hinſicht von dem verſtorbenen Landesherrn keine Anordnung

getroffen iſt, ſo tritt das bisherige Miniſterium deſſelben in den Regentſchafts

rath ein .

Lekterer führt zugleich die Aufſicht über die Verwaltung der Privateinkünfte
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und des Privatvermögens des minderjährigen Herzogs und über die Rechnungss

führung dabei.

VI. Domanialvermögen . Familienprivatgut. Schatullgut.

Civiliſte.

g. 18 . Das jeßige und künftige Domainenvermögen an Gebäuden , Cam .

mergütern , Waldungen , liegenden Gründen , Erbzinſen , Lehngeldern und andern

aus der Grundherrlichkeit fließenden Renten und Gerechtſamen u. ſ. w . auch Re:

galien , iſt Eigenthum des herzoglichen Hauſes , und erbt in demſelben , nach den

Beſtimmungen des §. 3. fort. In ſo fern die Domainenverwaltung einen Theil

der Finanzverwaltung bildet, ordnet ſie ſich nach den , in der zweiten Beilage des

Grundgeſelles ausgeſprochnen Grundſägen.

Auf den reinen Ertrag der in die landesherrliche Cammer fließenden ge

Tammten Ginkünfte , und der gegenwärtig ihr zugehenden , der landſchaftlichen Bes

willigung unterliegenden , Cammerhülfe wird die Deckung der Koſten der Hofhal

tung des Landesherrn und der Unterhaltung der herzoglichen Familie verwieſen ,

wie ſolche in ihrem Geſammtbetrage , der Civilliſte, durch die verfaſſungsmä

ßige Verhandlung über den Cammeretat feſtgeſekt werden .

§. 19. Dem regierenden Herzoge ſteht das Recht zu , innerhalb des Umfangs

der Sivillifte auf die Dauer ſeiner Regierung zu beſtimmen , in welcher Summe

hiervon für den Unterhalt oder die Privatcaſie jedes einzelnen ſelbſtſtändigen Fa

miliengliedes ein gewiſſer jährlicher Betrag ausgeſchieden werden ſoll . Er iſt hier:

bei nur an diejenigen Rückſichten gebunden , welche die Natur der Sache in Hins

ficht auf das Verhältniß der Zahl der zu berückſichtigenden Familienglieder zum

Geſammtaufwande des herzoglichen Hauſes erheiſcht.

Upanagen , die der Vorfahrer den Ugnaten des neuen Regenten in Gemäße

heit des eben gedachten Grundfakes ausgelegt hat, können von dem Leßtern nicht

gemindert werden .

g. 20 . Das herzogliche Haus beſikt als Privateigenthum Fideicommiß

capitalien , namentlich das joſephiniſche Fideicommiß. In Unſehung des Stammes

und der Benukung dieſer Capitalien beſtehen beſondere Vorſchriften , welche una

abhängig ſind von einer zuwiderlaufenden Verfügung des jeweiligen Nußnießers.

§. 21. Hiervon verſchieden , bildet.Dasjenige , was der regierende Herzog aus
dem Geſammtbetrage der Civilliſte für ſeine Perſon , oder als Nußnießer der ebens

genannten Fideicommißcapitalien , bezieht, oder was er ſonſt außer der Staats

erbfolge, durch Erbſchaft, Teſtament oder auf irgend eine andere Weiſe nach
privatrechtlichen Titeln erwirbt, die herzoglichen Schatulleinkünfte und das

Schatullgut.

. 22 . Die Schatuleinkünfte und das Schatuứgut ſtehen unter der unbes

Ichränkten Dispoſition des Souveräns und werden nach privatrechtlichen Grunda

fäßen beurtheilt. Privatſchulden des Landesherrn können nur gegen die herzogliche

Schatuưe – nicht alſo auch gegen das Fideicommiß – geltend gemacht werden z

und der Regierungsnachfolger iſt für ſolche nur in fo weit verbindlich , als das

von dem Vorgänger erworbene und von ihm hinterlaſſene Schatulvermögen reicht.

Auch durch Teſtamente , Schenkungen und Vermächtniſſe kann nur über das

Schatullgut gültig verfügt werden .

In Ermangelung einer lektwilligen Verfügung findet in das zurückgelaſſene
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Schatullvermögen des Regenten die Inteſtaterbfolge nach deren landesgeſeblicher

Beſtimmung Statt.

VII. Gemahlin des Landes herrn .

§. 23. Die Gemahlin des Herzogs führt den Titel und das Wappen

ihres Gemahls . Sie hat den Rang vor allen übrigen Gliedern der Familie, una

mittelbar nach dem Regenten .

Die Einkünfte derſelben an Zinſen von der Morgengabe, an Nadelgeldern und

Renten des Paraphernalvermögens werden durch den Inhalt der Ehepacten bes

ſtimmt. Die Nadelgelder machen einen Theil der Civiliſte des herzoglichen Haus

Tes aus.

§. 24 . Der Betrag und die Verhältniffe des Witthums der Gemahlin

des Herzogs, ſo wie der Mittwcnſiß wird ebenfalls zunächſt durch den Inhalt der

Ehepacten beſtimmt. Das Witthum kommt mit dem Eintritte des Falles in dieſem

vertragsmäßig feſtgeſekten Betrage ohne Weiteres in der Civilliſte des herzoglichen

Şauſes in Anſak.

Zu deſſen Sicherſtellung bedarf es daher , in fo fern die ganze Civiliſte mit

dem übrigen geſammten Cammeretat unter landſchaftlicher Gewährleiſtung ſteht,

keiner beſondern Anweiſung der Renten eines beſtimmten Domainengrundſtücks oder

Amtsbezirks.

Wegen des eintretenden Witthums kann die beſtehende Civilliſte nicht ohne

landſchaftliche Zuſtimmung erhöht werden , und es iſt daher bei Ubfaſſung von

Ehepacten hierauf jederzeit Rückſicht zu nehmen .

VIII. Erbprinz. Nachgeborne Prinzen und Prinzeſſinnen .

§. 25. Das Einkommen des Erbprinzen , und der Bedarf ſeines Hauſes

wird jedesmal durch einen beſondern Anſaß in der Civiliſte feſtgeſett (§. 19 .).

§. 26 . Die Apanage der nachgebornen Söhne des regierenden Herrn un

terliegt keiner beſtimmten hausgeſeblichen Norm , indem in Gemäßheit der Primo

geniturordnung jedem regierenden Sverrn freiſteht, dieſelbe je nach der Zahl ſeiner

Söhne und dem Stande der Finanzverhältniſſe des herzoglichen Hauſes, ohne Rücks

ficht auf frühere Beiſpiele, nach väterlichem Ermeſſen feſtzuſtellen , ſo hoch, als die

Umſtände es zulaſſen oder gebieten .

Da die Upanagen in der Geſammtſumme der Civiliſte mit begriffen werden ,

ſo kann der jedesmalige Stand von einer Finanzperiode ( $. 203.) zur andern nicht

erhöht werden , und jede Erhöhung, in ſo fern dadurch die Civilliſte überhaupt

erhöht wird , iſt von landſchaftlicher Zuſtimmung abhängig.

Künftig bewilligte Upanagen können nur mit Zuſtimmung des Regenten aus

ßerhalb des Herzogthums verzehrt werden .

S. 27. So lange der Vater am Leben iſt , führt in der Regel kein nachges

borner Prinz, der nicht - (rey es durch Annahme eines auswärtigen Dienſtver :

hältniſſes oder ſonſt) – eigene hinreichende Einkünfte erworben hat, eine beſondere

Hofhaltung außer in dem Falle ſeiner Vermählung.

§. 28 . Kein Prinz und keine Prinzeſſin des Sauſes kann ohne Genehmigung

des regierenden Herrn zu einer Vermählung ſchreiten .

dve von den Prinzen und Prinzeſſinnen des herzoglidhen Hauſes geſchloſſenen

Eheverträge ſind nichtig , wenn ſie die Beſtätigung des regierenden Herzogs nicht

erhalten haben .
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Eine , ohne beſſen förmliche Einwilligung geſchloſſene Ehe eines Mitglieds des

herzoglichen Hauſes hat daher in Beziehung auf Stand , Jitel und Wappen dess

ſelben keine rechtliche Wirkung.

Ebenſo wenig können daraus auf Staatserbfolge, Apanage, Lusſteuer, Wit

thum Anſprüche gemacht werden. Die aus ſolcher Ehe erzeugten Kinder oder deren

Mütter haben während des Prinzen Leben nur eine Alimentation aus deſſen eignem

Vermögen zu fordern . Im Falle derſelbe ohne Teſtament ſtirbt , bekommen die

hinterlaſſenen Kinder mit ihrer Mutter zuſammen den ſechſten , oder den vierten

Erbantheil an dem Privatvermögen , je nachdem der Verſtorbene auch legitime

Kinder einer andern Ehe hinterläßt, oder nicht hinterläßt.

. §. 29 . Wenn ſich ein apanagirter Prinz mit Genehmigung des regierenden

Herzogs vermählt , wird ihm ein Schloß oder ein Haus, ſo gut es vorhanden iſt,

zur Bewohnung übergeben .

Deſſen erſte Herſtellung in brauchbaren Stand an Dach und Mauern und

übrigen Eingebäuden erfolgt aus Cammermitteln , auf welche auch jeder, wegen

der Feſtigkeit , Sicherheit und allgemeinen Brauchbarkeit des Gebäudes unumgängs '

lich erforderliche Erhaltungsaufwand verwieſen bleibt. Ulle, zur weitern innern

Einrichtung oder zur Verſchönerung und Verzierung dienlichen Herſtellungen hat

der apanagirte Prinz aus eignen Mitteľn bewirken zu laſſen und zu unterhalten .

§. 30 . Wenn ein a panagirter Prinz ohne Hinterlaſſung von männlichen

gefeßmäßigen Leibeserben ſtirbt, To geht deſſen Apanage zunächſt auf deſſen linie

über. Im Falle in den Ehepacten die Einzahlung eines Seiratysgutes , und , zu
Gunſten des herzoglichen Hauſes , Berzicht auf deſſen Rückfal bedungen und zuges

ſtanden worden iſt , ſo erhält die fürſtliche Wittwe eines apanagirten Prinzen auf ,

ihre Lebenszeit oder bis zu einer anderweiten Vermählung die eine Hälfte der Upanage

ihres Gemahls als Leibgeding oder Witthum ; die andere Hälfte dient zum unter :

halt der vorhandenen Prinzen und Prinzeſſinnen .

Iſt ein apanagirter Herr ohne männliche Leibeserben verſtorben , ſo ſou die

ihm ausgeſette Apanage nach dem Ableben ſeiner Wittwe und ſeiner unverheira

theten Prinzeſſinnen Töchter auf die aus ſeiner Speciallinie abſtammenden Prinzen ,

ſo lange einer derſelben vorhanden iſt, forterben ; ſie fällt dagegen an den regies

renden Herrn zurück , wenn in dieſer Specialſinie der Mannsſtamm ganz erloſchen

ift , ohne Todann den übrigen Upanagirten aus andern Specialinien zuzuwachſen . .

Eben daſſelbe tritt ein , wenn ein apanagirter Prinz unverheirathet oder kinderlos

und ohne Hinterlaſſung einer fürſtlichen Wittwe ſtirbt.

§. 31. Wenn dem herzoglidhen Hauſe durch Erbfälle ein anſehnlicher landesa

oder ſonſtiger Vermögens- Z uw ads zu Theil würde, ſo iſt der , vermöge des

Erſtgeburtsrechts in deſſen Beſin kommende regierende Herr verbunden , den eben

vorhandenen apanagirten Prinzen eine Zulage der geſammten Upanagegelder nach

Verhältniß des Zuwachſes , welcher der Civiliſte überhaupt aus der neuen Erwer:

bung zu Theil wird , zu verwilligen .

§. 32. Die unvermählten Prinzeſſinnen des regierenden Herrn ges

nießen bis zum Tode ihrer Eltern freie Wohnung und freien Lebensunterhalt in

der Familie und Sofhaltung ihres Vaters oder ihrer Mutter . Zu ihren perſöne

lichen Uusgaben für Garderobe, Geſchenke , milde Gaben und dergl. wird ihnen

unter der Civilliſte des Herzoglichen Hauſes ein angemeſſenes Nadelgeld vom Zeit:

puncte ihrer völlig beendigten Erziehung an ausgeſegt.

Nach ihrer Eltern Ableben iſt der Landesnachfolger verbunden , den voll :
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jährigen Prinzeſſinnen des verſtorbenen Herzog8 auf Verlangen eine Woh

nungseinrichtung in einem beſonderen Theile des Herzoglichen Neſidenzſchloſſes oder

ſonſt eine anſtändige freie Wohnung im Lande zu gewähren , und zu einem eignen

Haushalte , einer jeden Prinzeſſin den dritten Theil desjenigen Upanagebetrags auf

die Civillifte anzuweiſen , welcher zur Zeit des Falles von den im gleichen Ver

wandſchaftsgrade zum Regenten ſtehenden Prinzen bezogen wird.

§. 33. Die Prinzeſſinnen des Hauſes, ſie ſeyen Töchter des regierenden Herrn ,

des erſtgebornen oder eines nachgebornen Prinzen , erhalten bei ihrer Vermählung

eine den jedesmaligen finanziellen Verhältniſſen des herzoglichen Sauſes angemeſſene

Ausſtattung durch Heirathegut und Ausſteuer, wozu eine beſondere Bewilligung

von Seiten der Landſtände in Anſpruch zu nehmen iſt. .

Dagegen ſtellt jede Prinzeſſin bei Vollziehung der Ehepacten eine Entſagungs

urkunde aus , wodurch ſie zum Beſten des männlichen Stammes des herzoglichen

Hauſes aufUpanagen , auf alle jenigen und künftigen Beſikthümer des herzoglichen

Hauſes, ingleichen auf alle liegende und fahrende , bewegliche oder unbewegliche

Güter , nichts davon ausgenommen, die von Fürſtenthümern , Landen oder Herr

ſchaften des Geſammthauſes Sachſen aller Linien herrühren , förmlich und eidlich

Verzicht leiſtet.

IX . Privatrechtliche Verhältniſſe.

$. 34 . Die Glieder des herzoglichen Hauſes ſind bei Verfügungen über ihr

Privatvermögen an die Beobachtung der durch die Landesgeſeße vorgezeichneten

Formen und Vorſchriften gebunden ; und durch die Landesgeſelle überhaupt wird

auch die Erbfolge in daſſelbe beſtimmt.

§. 35 . uưe aus Eigenthums- und Vertragsverhältniſſen herrührende, das Ei

genthum und Vermögen betreffende Klagen gegen ein Glied des herzoglichen

Şauſes werden bei dem Landesjuſtizcollegium angebracht. Es muß jedoch dem Re

genten vorher durch Einreichung einer Ubichrift der beabſichtigten Klage davon

Kunde gegeben werden , damit von Demſelben zuvörderſt ein Verſuch zu gütlicher

Hinlegung der Sache gemacht werden kann.

Für alle andere perſönliche gerichtliche Angelegenheiten der Prinzen und Prins

zeſſinnen des Hauſes , beſtimmt der Regent, nach den jedesmaligen Umſtänden des

Falles das zu beachtende Verfahren und die Art und Weiſe der Entſcheidung, nach

vorgängigem Vortrage in einem Familienrathe , welcher aus dem Herzoge , und

den anweſenden volljährigen unbetheiligten Prinzen , unter Zuziehung der Glieder

des Miniſteriums und der erſten Hofämter , beſteht

X . Verantwortlichkeit bei Regierungshandlungen .

§. 36 . Der Landesherr ſelbft iſt im Lande über alle äußere perſönliche Verant

wortung für ſeine Regierungshandlungen erhaben . Er übt diefelben unter Ber :

antwortlichkeit ſeines aus mehreren Räthen beſtehenden Miniſteriums.

Zu dem Ende muß eine jede vom Landesherrn und mit deſſen Namensunter :

Tchrift ausgehende Verfügung in Regierungsſachen die Gegenzeichnung (Con

traſignatur) eines Mitgliedes des Miniſteriums erhalten , zum Beweiſe , daß hier:

über pflichtmäßiger Vortrag im Geheimenrathe gehalten und die Geſegmäßigkeit

des Beſchluſſes erwogen worden iſt .

§. 37. Die Verantwortlichkeit für jede geſekwidrige Verfügung haftet zunächſt

auf demjenigen , von welchem ſie ausgegangen iſt; Befehle einer höhern Behörde,
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felbft des Landesherrn , decken ſolche nur dann , wenn ſie in gehöriger Form

von dem zuſtändigen (competenten ) Obern ausgegangen ſind, wodurch dann

dieſer verantwortlich wird .

Die Klage gegen höhere Staatsbeamten wegen verfaſſungswidrig ertheilter

oder gegengezeichneter (contraſignirter ) Befehle kann, wenn nicht auf die von dem

unmittelbar Betheiligten bei den Behörden und zulegt bei dem Landesherrn geſches

henen Schritte, die ihn benachtheiligende Verfügung zurückgenommen , oder demſel

ben der daraus etwa bereits entſtandene erweisliche Schade erfekt worden iſt, von

der Landſchaft erhoben werden z jedoch iſt vor deren Erhebung umſtändliche Unzeige

der Beſchwerdepuncte beim Landesherrn zu machen und eine Erörterung im Vers

waltungswege zu veranlaſſen . (S. 216 .). Führt lektere nicht zum Zwecke einer

ſachgemäßen Schadlosſtellung , ſo tritt der Rechtsweg vor dem Oberappellations:

gerichte nach den , nunmehr auch für das Herzogthum Sachſen -Altenburg Kraft

erlangenden Beſtimmungen des § . 39. der Oberappellationsgerichtsordnung ein .

Zweite Abtheilung:

Allgemeine Rechte und Pflichten der Unterthanen .

I. Unterthanſchaft und Staastbürgerrecht.

8. 38. Ale unter dem Rechtsſchuße der herzoglichen Staatsgewalt vereinigte

Bewohner des Herzogthums Altenburg ſind , vermöge einer ausdrücklichen oder

ſtillſchweigenden unterwerfung als Unterthanen (Staatsangehörige) anzuſehen und

ſtehen zur Staatsgewalt und dem Lande, entweder , als Landes unterthanen

in einem andauernden , oder , als zeitige Unterthanen , in einem vorüber:

gehenden Verhältniſſe ( §. 94 .).

§. 39. Wenn ein Landesunterthan im Gebiete des Herzogthums ein eignes

Hausweſen gründet , oder einem ſolchen durch Ehe und älterliche Gewalt angehört,

To hat er als Inländer und Einwohner alle perſönliche und dingliche Rechte

und Pflichten eines Landesunterthanen ſowohl für ſeine und ſeiner Ungehörigen

Perſon , als auch für ſein Vermögen.

Wenn aber Jemand im Herzogthume nur Grundſtücke erwirbt und demſelben

perſönlich - fremd bleibt, ſo iſt er als a usländiſcher Grundbeſiker ( Einges

Teſſener , Forenſer in weitern Sinn ) ( §. 91.) anzuſehen. -

§ . 40. Mit der Landesunterthanſchaft iſt das Staatsbürgerrecht aufs

Engſte verknüpft. Es gewährt dem damit Berechtigten außer dem Rechtsſchuße.

noch beſondere ftaatsrechtliche , perſönliche Vorzüge (S. 81. ).

§. 41. Zur Begründung der landesunterthanſchaft genügt das Heis

mathsrecht ( Wohnrecht, Indigenat) im Herzogthume, welches erlangt wird :
a . durch die Geburt von einer Mutter , welche in ſtehender Ehe mit einem

altenburgiſchen Unterthan lebt, oder (im Falle einer außerehelichen Geburt)

welche ſich im Unterthanverbande befindet. - In beiden Fällen macht es

keinen Unterſchied , ob die Geburt im lande, oder während eines zeitigen

Aufenthaltes der Mutter im Auslande erfolgt. – Die Heimathsbeſtimmun :

gen der im Auslande von einer Inländerin , und im Inlande. von einer

Uusländerin gebornen Kinder ordnen ſich nach beſondern Staatsverabredungen ;
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6. durch eine den landesgeſeben gemäße Verheirathung einer Ausländerin

mit einem Landesunterthan ;

c. durch Verleihung eines Staats- , Kirchen : oder Schulamtes, durch

Eintritt in den Militairdienft und definitive Anſtellung im Hofdienſte ;

d . durch Aufnahme in eine Gemeinde des Landes und

e. durch Beleihung mit einem Rittergute.

über die Einbürgerung der Heimathsloſen entſcheiden die mit mehrern

Bundesſtaaten abgeſchloſſenen oder noch zu verabredenden Verträge ( . 98. ).

§. 42. Zur Uufnahme in den Staatsverband des Herzogthums Altenburg

iſt das Bekenntniß der chriftlichen Religion erforderlich ; die beſondere Cona

feſſion erwirkt keine Verſchiedenheit der politiſchen und bürgerlichen Rechte.

Die Aufnahme ſelbſt geſchieht von den Gemeinden unter Aufſicht der Landesa

regierung in den gefeßlichen Formen .

§. 43 . Die Rechte eines Landesunterthanen gehen verloren :

a . durch Verheirathung einer Inländerin mit einem Ausländer ;

b . durch das Eintreten in einen fremden Staats - , Sof- oder Militairdienſt ,

in ein fremdes Kirchen - und Schulamt;

c. durch Uuswanderung (S. 69.). In beiden leßtern Fällen kann das Unter

thanverhältniß fortbeſtehen , wenn um dieſe Vergünſtigung beim Landesherrn aus

drüdlid, gebeten und ſie ertheilt wird.

II. Nechte der Landesunterthanen , die zugleich Landes

einwohner ſind.

§. 44 . Jeder altenburgiſche Landesunterthan , der zugleich Landeseinwohner

(§. 39.) iſt, hat ohne Rückſicht auf Stand und Geburt gleiche Unwartſchaft

zu den im Grundgeſege enthaltenen ſtaatsbürgerlichen Rechten ( . 81.).

Eben ſo beſtimmen ſich die mit der Landesunterthan - und Einwohnerfchaft vers

bundenen allgemeinen Rechte und Pflichten nach dem gegenwärtigen Grundgeſeke,

ohne weitern Einfluß des Standes oder der Geburt.

Rechte der inländiſchen Landesunterthanen ſind – nächſt der perſönlichen

Glaubens- und Gewiſſensfreiheit (§. 129.) – vorzüglich folgende :

§. 45. Kein Landesunterthan, der zugleich Landeseinwohner iſt , ſoll in bür

gerlichen oder peinlichen Rechtsſachen , außer den , gefeßlich in voraus beſtimmten

Fällen , ſeinem ordentlichen Richter entzogen, oder nach fremden Gefeßen, wenn

er ſich dieſen nicht ſelbſt unterworfen hat , gerichtet werden. Es darf daher in

peinlichen Rechtsſachen keine Auslieferung oder auch nur Stellung an auslän

diſche Gerichte geſchehen , es ſey denn in Folge von Staatsverträgen und der Ges

genſeitigkeit , namentlich bei nothwendigen Gegenüberſtellungen ( Confrontationen )

und bei geringern Vergehungen (als Forſtfrevel und dergleichen ).

Dem Oberrichter ſteht es frei, Rechtsſachen , die ſeiner Gerichtsbarkeit zuſte

hen , zur Erleichterung , einer unterbehörde auftragsweiſe zu übertragen ; oder

unter beſondern umſtänden – (z. B . bei Verwandtſchaft des Richters mit der

Partei , und dergleichen ) – Rechtsſachen an ein anderes Untergericht zu ver

weiſen .

Die Staatsregierung iſt befugt , außerordentliche Erimin algerichte, in

gleichen (auch für ſolche Perſonen , die nicht dem Militaire angehören ) Standge
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richte in Fällen offener Empörung oder doch eines thätigen Anſtrebend gegen die

Staatsgewalt ohne Weiteres niederzuſehen .

Sollten andere, die öffentlicheSicherheit oder Wohlfahrt weſentlich gefährdende,

aber minder dringende Verhältniſſe obwalten , ſo erfordert die Anordnung von be:

ſondern Criminalgerichten die vorherige Zuſtimmung der Landesdeputation.

In beiden Fällen müſſen die Criminalrichter mit dem Richtereide

belegt ſeyn .

§. 46. Das richterliche Verfahren und Urtheil innerhalb ſeiner geſeblichen

Form und Wirkſamkeit iſt ſelbſtſtändig und unabhängig von jedem willkühr:

lichen Einfluſſe der Staatsregierung.

Wohl aber iſt es , deſſen unbeſchadet , deren Pflicht , auf ſchnelle, unparteii

ſche und minderkoſtſpielige Rechtspflege zu Tehen und hierzu , vermöge der Auf

ſichts - und Disciplinargewalt , hinzuwirken .

Jeder vom Staate angeſtellte oder in einer Stadtgemeinde er:

wählte und von der Staatsregierung beſtätigte (§. 121.) Beamte einer Richters

Behörde - ( er habe den Richtereid oder den Eid als wirklicher Uctuarius gelei

ftet) — iſt als auf lebenslang angeſtellt zu betrachten , und kann ohne richterlichen

Spruch nicht entſekt, noch gegen ſeinen Willen , ohne gleichen Gehalt und Dienſt

ſtand , auch Vergütung der Umzugskoſten , auf eine andere Stelle verſekt werden .

(S . auch §. 83.)

In unſehung der Patrimonialgerichte ſoll künftig der Bedacht auf die

Vereinigung mehrerer Gerichte zu einem Gerichtsamte , unter Firirung der Gea

richtsbeamten und deren ebenmäßiger lebenslänglicher Unſtellung , gerichtet werden .

über Competenzzweifel zwiſchen Juſtiz - und Verwaltungsbehörden entſcheidet

die höchſte Stelle.

• §. 47. Keinem neuen Gefeße darf rü &wirkende Kraft beigelegt werden .

Sedem Definitivurtheile müſſen Entſoeidigungsgründe beigefügt

werden .

§. 48. Dem Landesherrn iſt das Recht der Strafmilderung und der

gänzlichen Begnadigung zuſtändig (§. 8.), nicht aber die Befugniß einer Erhö

hung oder Erſchwerung der durch Richterſpruch zuerkannten Strafe. Sollte bei

einem Richterſpruche ein Criminalgeſeß überſehen oder fachwidrig angewendet wors

den ſeyn , ſo kann , entweder auf den Antrag der Landesjuſtizbehörde oder nach

deren eingeholtem Gutachten , der Fiscal zur Reviſionseinleitung aufgerufen

werden .

Die Strafe allgemeiner Vermögensconfiscation findet , unbeſchadet der

Beſtimmungen des g. 55. , nicht mehr Statt, und iſt durch andere Strafarten zu

erfeßen.

§. 49 . Sämmtliche Staats - und herrſchaftliche Caſſen haben den Landesunter :

thanen vor dem Juſtizcollegium Recht zu geben .

Jeder gegen ſie zu erhebenden Klage muß jedoch eine Erörterung im Verwal

tungswege und eine entweder der höchſten Stelle , oder (in ſo fern die Klage. eine

Untercaſſe betrifft) der vorgeſegten Landesbehörde derſelben zu überreichende ges

ſchichtliche Darlegung der Klagbegründung in Beſchwerdeform vorausgeben .

$. 50. Die Gemeinden (Communen ) bedürfen zur Eröffnung eines Pro

ceſſes der beſondern Erlaubniß der Landesregierung, welche dieſerhalb eine kürzliche

Sacherörterung vorausgehen läßt ( 8: 125.).

§. 51. sein kandesunterthan darf verhaftet werden , als in Folge
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des , durch Thatgründe fich rechtfertigenden Verdachts eines verübten Verbrechens,

oder ſonſt aus gefermäßigen Rückſichten . Er muß ſchon Dags nach ſeiner Vers

haftung , oder doch ſobald es nur immer die vorher erforderliche Feſtſtellung des

Thatbeſtandes zuläßt, verhört und von dem Grunde ſeiner Freiheitsberaubung in

Stenntniß gefert werden . Bleibt er länger als dreimal 24 Stunden ohne Verhör

in Saft, ſo unterliegt der Richter für jeden nicht gerechtfertigten Tag der Vers

zögerung der Sachfenbuße.

§. 52. Die Gefangenen ſollen glimpflich behandelt, und Geſtändniſſe durch

Zwangsmaßregeln nicht erpreßt werden . Nur halsſtarrige Verweigerung der

ſchuldigen Antwort und überwieſene Lügen unterliegen der geſeblichen Uhndung.

S. 53 . Que die Freiheit der Perſon oder des Eigenthums beſchräns

kende Zwangsverhältniſſe , welche dem erhöhten Culturzuſtande des Landes nicht

mehr entſprechen — (wie Frohnden und Dienſte , dem Land - oder Waldbau hins

derliche Dienſtbarkeiten , Zehnten , Bier- und Mahlzwangsrechte ) - ſollen nach

Maßgabe der hierüber zu erlaſſenden Geſeke abgelöft oder gegen angemeſſene Ents

ſchädigung aufgehoben werden können ; - wiewohl unbeſchadet der dem .

Staate und deſſen Oberhaupt oder den Gemeinden von den unterthanen

oder Ortsbürgern (Nachbarn ) zu gewährenden Leiſtungen (Landesfrohnen , Eins

quartierungen , Spannfuhren , Leiſtungen an Kirchen und Schulen , Straße - und

Wegearbeiten und dergleichen ) .

§. 54. Der Staat ſorgt für die Sicherheit des Privateigenthums.

Für Staats - oder Communalzwecke kann Privateigenthum nur dann in Anſpruch

genommen werden , wenn dieſe Zwecke weſentlich ſind; und es muß in ſolchem

Falle eine angemeſſene Entſchädigung für den Verluſt bewilligt werden . Eine

Tolche Verpflichtung zu Aufgaben von Privateigenthum findet beiſpielsa

weiſe Statt , bei Anlegung oder Erweiterung von Kunſt - und Landſtraßen , und

von Vicinal - und Communicationswegen ; bei Erweiterung eines Flußbetts oder

ſtarken Bachs ; bei Unlegung von Erdburchſtichen zur Erlangung einer geraden

Waſſerſtrömung ; bei Erweiterung der Städte , Dörfer und öffentlichen Gebäudez:

bei Herſtellung eines geraden Straßenzugs in den Städten ; bei Unlegung von

Marktpläßen , insbeſondere bei Wiederherſtellung zerſtörter Gebäude. - über die

von dem Eigenthümer in Zweifel gezogne Nothwend igkeit einer Abtretung

hat die landesregierung zu entſcheiden , mit alleinigem Vorbehalte der Berufung

an den Landesherrn.

Wenn über den Betrag der Entſchädigung keine geſeßliche Beſtimmung

vorliegt , ſo wird dieſe ermittelt durch eine auf den Grund des muthmaßlichen ges

wöhnlichen Kaufwerths zu bewirkende Abſchägung von drei Sachverſtändigen . Zu

dieſen ernennt der Eigenthümer , der Fiscus (oder bezüglich die Ortsgemeinde),

und die betreffende Gerichtsbehörde je Einen ; alle drei Abſchäger werden vor dem

Beginn ihres Geſchäftes beeidigt.

§. 55. Die Staatsregierung iſt berechtigt, ſolche Gegenſtände des Privat:

eig enthums, deren Beſit , Anwendung oder ungehinderter Vertrieb ( Circulas

tion ) wegen obroaltender beſonderer Umſtände dem Staatswohle nachtheilig werden

könnte , entweder ganz oder für einige Zeit durch polizeiliche Verordnungen dem

gemeinen Befit und Verkehr zu entziehen . So kann die Abforderung von Baffen

eintreten , im Falle ein die öffentliche Sicherheit bedrohender Mißbrauch derſelben

erfolgt oder dringend zu befürchten iſt; .fo die Abforderung und Vernichtung anges

ſteckter und anſteckungsfähiger Gegenſtände im Falle einer drohenden Epidemie.
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ei Berbeit nach bene califas e simi

Jeder Unterthan iſt alsdann verbunden , die vor Erlaß der Verordnung bes

Teſſenen Gegenſtände folcher Art gegen Entſchädigung, die nachher in ſeine Hände

kommenden aber ohne ſolche abzuliefern .

Ebenſo find fiscaliſche und polizeiliche Gonfiscationen, lektere

inſonderheit nach den Verordnungen des Markt - oder Innungsrechts (namentlich

bei Verfälſchung von Verkaufsgegenſtänden, z . B . Wein , Bier,) nicht aufgehoben .

§. 56 . Jeder Landesunterthan kann , ſobald er volljährig iſt, (§. 82.) und

nicht unter Vermögensvormundſchaft ſteht , den Geſeken gemäß, freiüber ſein

Vermögen verfügen. Insbeſondere iſt die übertragung des Grundeigenthums

an Ausländer unbeſchränkt , ohne jedoch für die Perſon des Erwerbers ein Recht

zur Uufnahme als landesunterthan zu erwirken .

§ . 57. Der landesunterthan kann auch ferner im Auslande Beſißungen

haben und erwerben , ſobald nicht eine perſönliche Anſäſſigkeit damit verknüpft ift.

Wäre dies , ſo iſt die ausdrückliche landesherrliche Erlaubniß erforderlich .

. §. 58 . Seder altenburgiſche Landesunterthan , der zugleich Inländer iſt , hat

die freie Erwerbsbefugniß, oder das Recht, ſeine körperlichen und geiſtigen

Kräfte zur Erlangung ſeines Fortkommens ſo zu verwenden , daß er die beſtehen

den Gefeße und Polizeiverordnungen , ingleichen die Privatgerechtſame Underer

dabei genau beachtet. Insbeſondere fegt die Betreibung zünftiger Gewerbe deren

genügende Erlernung und die Befolgung der Innungsvorſchriften voraus.

• §. 59. Monopole ( ausſchließliche Privilegien ) follen künftig nicht mehr

ertheilt oder wieder erneuert werden .

Zur Belohnung neuer Erfindungen oder weſentlicher Vervollkommnungen ältes

rer Erfindungen können Patente auf mehrere Jahre ertheilt werden , welche

dem Erfinder das ausſchließliche Recht zur Benukung ſeiner Erfindung für dieſe

Zeit gewähren .

§. 60 . Ebenſo iſt der Landesunterthan berechtiget, auch an ausländiſchen

Handlungsetabliſſements, Fabriken und dergleichen Theil zu nehmen . Doch

entbindet ihn dies nicht von ſeinen diesſeitigen unterthanspflichten (89. 43. 57.).

§. 61. Kein altenburgiſcher Landesunterthan iſt durch ſeine Geburt oder ſeinen

Stand von der Anwartſchaft auf Staats - und andere öffentliche ,

ingleidhen auf die Kirchen - und Schulämter ausgeſchloſſen ; jeder Anſtellung

muß jedoch eine ordnungsmäßige Prüfung der Kenntniſſe und Ermittelung der

ſonſtigen Fähigkeit vorausgehen .

Bei gleicher Tüchtigkeit werden Inländer vorzugsweiſe berückſichtigt.

Der Landesherr ernennt und beftätigt alle Staatsdiener , in ſo fern er ſolches

nicht den Behörden überläßt.

. §. 62 . Der Landesangehörige hat ſomit auch das Recht, ſich zu jedem Stande

oder Gewerbe nach freier Wahl zu beſtimmen , und ſich hierzu im In - oder

Uuslande auszubilden , wie wohl unter Beobachtung der hierüber, namentlich hins

ſichtlich der Vorbereitung zum Staatsdienſte beſtehenden Vorſchriften .

§. 63. Alle Unterrichts - und Bildungsanſtalten des Landes , wo nicht deren

Statuten Beſchränkungen vorzeichnen , ſtehen dieſerhalb jedem Landesunterthan offen .

§. 64 . Die Landesunterthanen männlichen Geſchlechts können , ſobald ſie

a . die Erlangung einer freiwilligen Unterkunft an einem Orte des Landes , und

b . die Befreiung von der Militairpflicht nachgewieſen haben , auch

c . nicht in die Claſſe der Hülfsbedürftigen gehören , nach zurücgelegtem ein und

zwanzigſten Lebensjahre ſich mit einer In - oder Ausländerin vers
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heirathen und einen eignen Hausſtand gründen . Die Frau erlangt dadurch

das Heimathsrecht und die Kinder werden Landeskinder (S. 39). .

Dispenſationen zur Verehelichung vor zurückgelegtem ein und zwanzigſten Les

bensjahre können nur dann Statt finden , wenn die oben ( a . b . c.) angegebnen

Bedingungen erfüllt ſind und gleichzeitig die Volljährigkeitserklärung (Venia ae

tatis ) nachgeſucht und vom Landesherrn ertheilt wird.

Wegen der Verheirathung von Hofdienern und Militärperſonen be:

wendet es ferner bei den ihretwegen beſtehenden geſeblichen Vorſchriften .

Die Landesunterthanen weiblichen Geſchlechts find an jenes Heirathsalter

nicht gebunden , und verlieren nach der Verheirathung mit einem Ausländer das

Heimathsrecht.

§. 65. Der Landesunterthan iſt befugt, über das gefek - und ordnungswidrige

Verfahren einer Behörde oder über Verzögerung einer Entſcheidung bei der uns

mittelbar vorgefeßten Behörde, und zuleßt bei dem Herzoge ſchriftliche Beſchwerde i

zu führen. Selbſt in dem Fale, daß die Beſchwerde ungegründet befunden würde,

iſt der Beſchwerdeführer du rdh Inführung der Gegengründe zu

belehren .

. Der offenbare Mißbrauch der Beſchwerdeführung kann, unbeſchadet der Uhn

dung damit verbundener Schmähungen , Roftengeltung – (aber auch in dieſem

Falle nicht bei der Canzlei der höchſten Stelle ) - nach ſich ziehen .

§. 66. Beſchwerden , welche die Verhältniſſe einer Gemeinde angehen,

ſind zunächſt bei der Ortsbehörde, wenn ſie nicht gegen dieſe ſelbſt gerichtet ſind,

anzubringen , und durch dieſelbe nach deren Erörterung, wo nöthig, den obern Bes

hörden , und zuleßt dem Landesherrn vorzulegen. Wünſche und Anträge der eins

zelnen landesunterthanen zu Beförderung des Geſammtwohls einer

Gemeinde, ſind ebenfalls zunächſt den Ortsvorſtehern zur Erwägung und Bes

rückſichtigung vorzulegen .
Wohlgemeinte Vorſchläge undWahrnehmungen zum Beſten des gana

zen Landes oder einzelner Theile können unmittelbar an die höchſte Stelle gelangen ,

wo ſie jederzeit zur Erwägung gezogen werden ; ſie können aber auch an die Landa

ſchaft grrichtet werden .

§. 67. Jeder Landesunterthan hat die Befugniß, whatſachen und Meinuna

gen auf dem Wege des Drucks öffentlich bekannt zu machen ; er iſt dabei zur Beoba

achtung der bundesgeſeklichen und inländiſchen Verfügungen über den Gebrauch

der Preſſe, namentlich zur Vermeidung Delen verpflichtet, was mit der dem Lan

desherrn gebührenden Ehrfurcht unvereinbar wäre , was die öffentliche Ruhe im

In- oder Uuslande, oder die Religioſität und Sittlichkeit gefährden könnte.

a . Es ſind daher auch künftig Meinungen und Leußerungen , welche dieſe

Grundlagen des öffentlichen Wohls benachtheiligen , ſchon vor dem Drucke zu ents

fernen .

b. Beſchwerden gegen Zurüdweiſung vom Druce durch die Cenſurbehörden

gehen an deren vorgefekte Stelle, und zulegt an das Miniſterium . -

c. Für die Mittheilung unverbürgter Gerüchte, ingleichen ſolcher Ihatſachen ,

die nicht dem Gebiete der Geſchichte angehören , dauert die Verantwortlichkeit auch

nach erfolgtem Ubdrucke fort ; fie ruht zunächſt auf dem Einſender oder Verfaſſer

der Mittheilung oder Druckſchrift. Es hat daher jeder inländiſche Serausgeber

oder Verleger einer Zeitung oder Drudſchrift nur ſolche Auffäße und Mittheilun

gen aufzunehmen und zum Druck zu befördern , deren Verfaſſer ihm bekannt und
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geeignet ſind, ihre Auffäße zu vertreten . Kann folche Vertretung nicht erlangt

und verwirklicht werden , ſo unterliegt der Herausgeber, und, wenn dies ein Frem

der iſt, der Verleger, oder im Fall auch dieſer ein Uusländer iſt, der inländiſche

Drucker , als Verbreiter , eben der Verantwortlichkeit , welche den Einſender oder

Verfaſſer getroffen hätte.

d ) Findet ſich ein Inländer oder eine inländiſche Behörde durch eine Drude:

ſchrift oder einen aufgenommenen Artikel benachtheiligt, ſo ſteht dem Beſchwerdes

führer der Rechtsweg vor der Gerichtsbehörde des Druckers , aus deſſen Druderei

die fragliche Schrift hervorgegangen , in doppelter Weiſe offen : durch Unſtellung

einer Injurienklage, wenn er die Unwahrheit der durch den Druck bekannt

gemachten und ihn verlegenden Ihatſache alsbald beſcheinigt, oder wenn er die

Form der äußerung an ſich als eine Verlegung anſpricht; - oder durch Erhes

bung der Verläum bungss (Diffamations- ) Srage, wenn er den Verfaſſer

zum Beweis der Wahrheit des Mitgetheilten auffordert. In beiden Fällen iſt der

verantwortliche Herausgeber, Verleger, oder Drucker verbunden , den Verfaſſer
oder Einſender der genannten Gerichtsbehörde zu nennen , und , wenn er nicht vor

derſelben Recht giebt, zu vertreten. Siegt der Kläger in der Injurien - oder Dif
famations-Klage ob, To trifft den Verklagten , außer Strafe und Privatgenugthuung,

die Verbindlichkeit, das Erkenntniß auf ſeine Koſten durch den Druck öffentlich

bekannt machen zu laſſen ; wird aber vom Beklagten bei angeſtellter Diffamations

Klage die Wahrheit der gedruckten Ihatſache erwieſen , ſo iſt der Kläger , neben

der Roſtengeltung, wegen ſeines Verſuchs zu theilweiſer Gefährdung der Offenkun

digkeit ( Publicität) , noch beſonders mit einer angemeſſenen Geldſtrafe zn belegen ,

und das Erkenntniß kann, auf ausdrückliche richterliche Anordnung oder auch ohne

ſolche, öffentlich bekannt gemacht werden .

e) Ausländer haben bei Beſchwerden über Mißbrauch öffentlicher Bekannt:

machungen auf denſelben Rechtsſchuß wie Inländer Anſpruch , ſobald ein gleicher

Rechtsſchuß notoriſch oder erweislich hieſigen unterthanen auch in ihrem Vater:

lande zu Theil wird .

§. 68. Altenburgiſche Unterthanen , welche durch eigne Kräfte ihren Unterhalt

nicht mehr verdienen können , ſind geſekmäßig von ihren Blutsverwandten und

Ehegenoſſen zu unterſtüßen . DieObliegenheit der aushälflichen Verſorgung ſolcher

Hülfloſen fält nächſt den genannten Perſonen , derjenigen Gemeinde zur laſt, wels
cher der Urme angehört. Die Armengeſeßc verfügen hierüber das Nähere .

. § . 69. Die Befugniß zum Auswandern in einen fremden Staat, der er:

weiblich die Aufnahme zugeſteht, Tegt die Erfüllung der Obliegenheit als Landes

unterthan und Staatsbürger ·voraus (§. 78) und richtet ſich beziehungsweiſe nach

den mit einzelnen Staaten beſtehenden Staatsverabredungen.

Zur Auswanderung iſt ein Erlaubnißſche in der Landesregierung ers

forderlich .

Unbeſchadet der, zum Bereich der Richterbehörden gehörigen Urreſtanlegungen

auf Vermögenstheile des Uuswandernden , wegen Schulden an Inländer , darf un

ter jener Vorausſeßung der zu ſuchende U uswanderungsſchein niemals verweigert

werden . Mit der Auswanderung wird der Unterthansverband nicht blos für den

Uuswandernden ſelbſt, ſondern auch für deſſen Frau und für die in väterlicher

und (was die unehelich gebornen betrifft ) in mütterlicher Gewalt befindlichen Kin

der aufgelöſt. (S . 43.)

§. 70. Ubzugsgeld findet bei Auswanderungen in einen andern deutſchen

15
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Bundesſtaat niemals Statt, und in einen außerhalb des deutſchen Bundes gelege

nen Staat nur in den Grenzen billiger Rechts-Erwiederung (§. 96 ).

III . Verpflichtungen der Landesunterthanen .

§. 71. Die Verpflichtungen der Landesunterthanen , welche zugleich landesein

* wohner ſind , beſtehen in Folgendem :

Dem Landesherrn , deſſen Perſon heilig und unverleßlich iſt undwelcherdie

geſammte Staatsgewalt in fich vereinigt (§. 4.), iſt jeder Unterthan Treue, Ehr

furcht und Gehorſam ſchuldig.

Eben ſo gebührt dem muthmaßlichen Regierungsnachfolger und den übrigen

Mitgliedern des Regentenhauſes vorzügliche Ehrerbietung.

§. 72. Die im Herzogthume Altenburg geltenden Gefeße (wozu auch die vom

Landesherrn verkündeten Bundesbeſchlüsſe gehören $. 12 .) ſind die Richtichnur,

wornach ein jeder Landesunterthan und Einwohner ſeine Handlungen einzurichten

hat. Er bleibt daher auch außerhalb der Grenzen des Landes denſelben unterwors
fen , und wird wegen der im Uuslande begangenen Geſekwidrigkeiten , wenn es

nicht bereits dort geſchehen , im Vaterlande nach den in dieſem für ſolche Ueber
ſchreitungen beſtehenden Gereken gerichtet. Sollten jedoch die einſchlagenden Strafs

gereße des fremden Staates, worinnen der Ultenburger ein Verbrechen begangen

hat, milder ſeyn , als die inländiſchen , und der Angeſchuldigte dies nachzuweiſen

vermögen , ſo wird das Strafmaß ausnahmsweiſe nach den milderen, fremden Ges

Tegen bewimmt.

§. 73. Die wichtigſte Unterlage des Altenburgiſchen öffentlichen Rechts bildet

das gegenwärtige Grundgeſek. Es iſt für jeden Landesunterthan bindend und der

Ten Beobachtung im Unterthang- (Huldigungs-) ingleichen im Dienſteide noch bes

ſonders zu verſichern . Eine Verlegung des Grundgeſekes, beſonders einer der hier

genannten Unterthanspflichten gilt als Treuebruch und Staatsvergehen .

§ . 74 . Zur Erhaltung der Staatseinrichtung und ihrer verſchiedenen Zwecke

find gemeinſame Aufwände erforderlich . Sie aus eignen Mitteln aufzubringen ;

iſt eine ungetheilte Pflicht aller Landesunterthanen , welche daher alle beſtehenden

und alle künftig auf verfaſſungsmäßigem Wege auferlegten perſönlichen Leiſtungen

(als Steuern und Abgaben jeder Urt) unweigerlich und zu der beſtimmten Zeit ,

bis zur verfaſſungsmäßigen Abſchaffung der einen oder der andern , pünktlich abs

zuentrichten haben . Es bewendet nicht nur bei der Beſtimmung , daß bei allen

künftig aufzulegenden Abgaben und Leiſtungen vom Grundeigenthume Gleichheit

ohne ausnahme Statt haben ſoll, (alſo von Lehngütern eben ſo, wie vom freien

Erbe nach Verhältniß beigetragen 'wird), – ſondern es ſoll auch die Uufhebung

aller bisherigen Befreiungen von directen und indirecten Abgaben , ſo weit

Keine Staatsverträge dem entgegen ſtehen , gegen Entſchädigung , durch ein

verfaſſungêmäßiges Geſek vermittelt, und allmählig der Bedacht auf ein abgabes

Tyſtem gerichtet werden , wonach alle Staatsangehörige verhältniſmäßig zu den

Staatslaften beitragen . –

Von der Zeit an, wo die Lehngüter zu den bisherigen Grundſteuern beitra

gen werden , ſollen auch die Cammer : und Schatullgüter zu denſelben

ebenfalls gegen Entſchädigung beigezogen werden .

Dagegen ſollen ſchon von jeßt an einzelne Sheile des geſammten herrſchaftlis

chen Grundeigenthums (nicht blos Sheile von Cammer- und Schatulgütern)welche

in Privatbeſik übergehen , mit Steuern belegt werden ; und eben ſo bei Grund:
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ftücken, welche bisher ſteuerpflichtig waren und von der Landesherrſchaft erworben

werden , die Steuerpflichtigkeit , dieſer Erwerbung ungeachtet, fortdauern .

§. 75 . um insbeſondere hinſichtlich der Grundſteuer hinkünftig eine, der Er:

tragsfähigkeit der einzelnen ſteuerpflichtigen Grundſtücke mehr entſprechende Gleich
förmigkeit herzuſtellen, werden in den nächſten Jahren Steuer-Reviſionen (in

ſo weit ſie noch nicht Statt gehabt haben ), angeordnet, und hiernach die einzelnen

Steuerbeiträge berichtigt werden . Da wo Erhöhung eintreten ſollte , wird dem
Eigenthümer kein Nückanſpruch an ſeinen Vorbeſiber eingeräumt.

§ . 76 . Die Landesunterthanen haben gegenüber die Befugniß durch ihre

landſtändiſchen Vertreter an der Regulirung der Landesabgaben

Iheil zu nehmen (S . 201 - 209. ) und von Zeit zu Zeit über den Zuſtand der

Oberſteuer - ( Landes-) Saſſe öffentlich unterrichtet zu werden . (f . 247.)

§. 77. Zu den vornehmſten Obliegenheiten der deutſchen Bundesſtaaten gehört

ein nach dem Bevölkerungsverhältniß feſtgelekter Militairftand.

Die Landesunterthanen ohne Uusnahme des Standes und der Geburt find

daher , nach den näheren Beſtimmungen der Conſcriptionsgeſeße die hierzu erfors

derlichen Militairdienſte zu leiſten , und die diesfälligen U ufwände zu tra

gen verbunden .

§ . 78. Stein altenburgiſcher Landesunterthan kann ſich in das Uusland wenden ,

bevor er nicht ſeiner Militairpflicht volle Genüge geleiſtet (§. 69.) oder deßa

halb beſondere landesherrliche Erlaubniß erhalten hat.

§. 79. Es iſt aber kein Landesunterthan verbunden, ſich außerhalb der Zwecke

des deutſchen Bundes in fremdem Solde gebrauchen zu laſſen .

§. 80. Die landesunterthanen haben außerdem die Verbindlichkeit , zu Luf

rechthaltung der öffentlichen Sicherheit und bürgerlichen Ordnung, nach den Un

ordnungen des Staatsoberhaupts , innerhalb bandes, Schuß - und Waffena

dienſte zu leiſten , ſich in Bürgergarden oder Ortswachen zu bilden , und den von

ihnen ſelbſt gewählten oder gegebenen Vorgeſepten pünktlichen Gehorſam , ſo wie

der erſten Uufforderung der Obrigkeit, Polizei, oder des Ortsvorſtandes zur Waf

fenhülfe unweigerlich Folge zu leiſten . - Den ungehorſamen trifft außer der

geſegmäßigen Strafe, die Pflicht zur Übertragung der aus ſeinem Ungehorſame

entſtehenden Nachtheile. –

IV . Sta a t 8 6 ü r gerrecht.

$. 81 . Das Staatsbürgerrecht äußert ſich in der Ausübung gewiffer

innerer politiſcher Rechte durch die Befähigung:

a . Ortsrichter und Gerichtsbeiſiger zu ſeyn ,

6 . ein Staats - oder , mit Rüdſicht auf die Ortsſtatuten , ein Gemeindeamt zu

, verwalten und

c. nach Maßgabe des Grundgeſeges !(f. V .) an der landſtändiſchen Vertretung

ſowohl als Wähler , als insbeſondere auch als Zbgeordneter ſelbſt Theil zu

nehmen .

§. 82. Im Augemeinen erlangt jederlandesunterthan durch Unfäffigmachung,

Gewinnung des Ortsbürgerrechts, Landeshuldigung , das Staatsbürgerrecht ; dochy

wird dabei vorausgeſeßt, der Eintritt in die Wolljährigkeit, welche mit dem vollen :

deten ein und zwanzigſten Jahre erreicht wird , und unbeſcholtenheit des Ru

fes . (§. 89.)

§ . 83. Insbeſondere gewährt auch der Eintritt in den Dienſt des Staates ,

15 *
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der Kirche oder Schule, die definitive Anſtellung als Sofbeamter, das Staatsbür:

gerrecht. Ausdieſem fließt die vorzugsweiſe Verpflichtung der öffentlichen Beam

ten und Diener, ihren Dienſtpflichten auf das Genügendſte zu entſprechen ,

und dadurch den übrigen Staatsbürgern mit dem beſten Beiſpiele voranzugehen . “

Jeder Staatsdiener, jeder öffentliche, weltliche und geiſtliche Beamte iſt für ſeine

Dienſtleiſtung verantwortlich. - Daher kann gegen ſie wegen untauglicha

keit oder Dienſtverfehlung eine zeitige Dienſtenthebung und, ſo viel dieweltli

chen Beamten betrifft, Verſeßung in ein geringeres Amt verfügt werden . Grobe

Uebertretung des Dienſteides hat eine förmliche Unterſuchung und nach Befinden

gänzliche Dienſtentlaſſung zur Folge.

Hinſichtlich der Entſegung patentirter Staatsdiener bewendet es bei den ges

ſeglichen Vorſchriften und Formen .

§. 84 . Es ſind auch die wegen Dienſtverbrechen gegen die öffentlichen Beams

ten , gegen Kirchen - und Schuldiener fich ergebenden Anzeigen von der vorgefegten

Behörde jederzeit bei ſtrenger Verantwortlichkeit der höchſten Stelle vorzulegen ,

welche nach Befinden eine Diſciplinar-, oder ſogleich peinliche Unterſuchung ein

leiten läßt. Wenn Gefahr auf dem Verzuge haftet , muß die vorgeſegte Behörde,

gleichzeitig mit Erſtattung ihres Unzeigeberichtes, die erforderlichen Vorkehrungen

treffen .

Die wegen Dienſtverbrechen eingeleiteten Unterſuchungen werden niemals nie

dergeſchlagen ; und ſolche Beamte, gegen welche der Richterſpruch unbedingte Ents

ſegung ausſpricht, erhalten nie wieder eine Anſtellung.

§. 85 . Dagegen haben die durch ulter oder Krankheit ohne ihr Verſchulden

dienſtunfähig gewordenen Staats- und Kirchendiener auf einen angemeſſenen ,

ihren lebensunterhalt ſichernden Ruhegehalt Anſpruch zu machen . Zu Erleichtes

rung des Staates in dieſer Obliegenheit beſteht für die Civilbeamten der Penſions

fonds (S . 34. der zweiten Beilage des Grundgeſeges ).

Zum Beſten der Wittwen und Waiſen der Civilbeamten und der Geiftlichen '

dienen die bereits vorhandenen und, beziehungsweiſe der legtern, wo möglich zu

erweiternden Wittwenanſtalten (§. 33 . daſelbſt).

§. 86. Das Staatsbürgerrecht (und folgbar auch das öffentliche Kirchen

oder Schulamt) geht verloren

a . mit der durch Uuswanderung erfolgten Aufgabe der Landesunterthanſchaft ;
b . mit Unnahme au s ländiſcher Dienſte oder Gehalte ohne Genehmigung

des Herzoge;

c. durch rechtskräftige Verurtheilung in eine Zuchthaus- oder Pran :

gerſtrafe, oder wenn (wegen Verlegung der Staatsbürger- und Unterthan

pflichten ) auf deffen Verluſt beſonders erkannt wird, und

d ) durch kriegsgerichtliche Uus ſtoßung aus dem Militaire.

S. 87 . Es kann daſſelbe, was den Verluſt durch Verurtheilung und Mili:

tairausſtoßung betrifft, nur in dem einzigen Falle einer ſpäteren Unſchuldausfüh:
rung wiederhergeſtellt werden . Die Entſcheidung darüber ſteht, auf gutachtlichen

Bericht des Juſtizkolegiums dem Herzoge zu ; doch iſt hier eine neue Ableiſtung

des Huldigungseides vonnöthen .

8 . 88. DieWahl- und Vertretungsrechte in Anſehung der Landesrepräſenta:

tion gehen insbeſondere verloren durch Einwirkung einer Beſtechlichkeit bei den

Wahlen , ſowohl für den Wähler als den Erwählten , und zwar unbeſchadet der

Beſtrafung (§. 5 . der Wahlordnung).
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§. 89. Das Staatsbürgerrecht kann vorübergehend nicht ausgeübt

werden :

a . während der Staatsbürger unter irgend einer Vormundſchaft ſich bez
findet ;

16. während eines ausgebrochnen Gants oder eingetretener außergerichtlicher

liquidationsverhandlungen , in Anfehung des Gemeinſchuldners , ſo lange ders

ſelbe nicht – (entweder nach geſcheheher voller Auszahlung der Gläubiger,

oder doch nach vollſtändiger Nachweiſung eines ganz unverſchuldeten großen

Unglücks, wie Feuersbrunſt, Plünderung, Beraubung und dergleichen als als

reiniger Urſache des Gants) – durch die obere Iuſtizbehörde" förmlich

ſchuldlos erklärt (rehabilitirt) wird ;

c) für diejenigen , welche für die Bedienung der Perſon oder der Haushal

tung eines andern Privatmannes Roft oder Lohn empfangen , während

der Dauer dieſes Abhängigkeitsverhältniſſes. Endlich ruht das Staatsbürs

gerrecht

d ) während einer peinlichen unterſuchung bis zum Erkenntniß auf

eine nichtentehrendeStrafe (§. 86 . c. und d .) oder auf Freiſprechung. — Auch

in dem Falle, wenn wegen Dringlichkeit naher Verdachtsgründe, die Freiſpres

chung von einem mit einer entehrenden Strafe bedroheten Verbrechen nur nach

zuerkanntem und abgeleiſtetem Reinigungseide erfolgt iſt , ruht das

Staatsbürgerrecht, wegen eingetretener Beſcholtenheit des Rufs, noch

ferner bis zur gänzlichen Unſchuldsausführung.

§. 90. Öffentliche Beamte, Kirchen - und Schuldiener werden ſo lange,

als ihr Staatsbürgerrecht ruht, ihres Umtes enthoben (ſuspendirt).

Die einſtweilige Verfügung über ihr Dienſteinkommen und ihren Lebensunter:

halt bleibt der Staatsregierung anheim geſtellt.

V . Eingeſeſſene. Unterthanen . .

: $. 91. Eingeſeſſene (Forenſer. im weitern Sinne des Wortes )

ſind diejenigen , welche mit bloßem Grundbeſitze im Lande angeſeſſen ſind , aber

in demſelben keine Heimathsrechte haben . Ihnen ſtehen die Rechte der

Staatsbürgerſchaft nicht zu . Sie genießen jedoch für ihr Eigenthum 'den dingli

chen , und ( im Falle eines zeitigen perſönlichen Aufenthalts im Lande) den perſön

lichen Staatsſchuß . Uus dieſer Rückſicht haben ſie den Huldigungseid abzuleiſten ,

ohne jedoch dadurch das Staatsbürgerrecht oder auch nur das Heimathsrecht zu

erlangen.

§. 92. Sie haben nach Maßgabe ihres Grundbeſiges zu den öffentlichen

Staats- und Ortsgemeinderaften mit beizutragen , und dieſerhalb in dem

Orte, in deſſen Flur ſie Grundſtücke erwerben , einen anſäſſigen Bürgen für ſich

zu beſtellen , der alle Abgaben und Leiſtungen für ſie zu beſorgen hat.

§. 93. Die Eingeſeſſenen ſind wegen dinglicher Kragen vor dem inlän

diſchen Ortsgerichte Recht zu nehmen verbunden , wegen perſönlicher aber nur

darin , wenn in ihrem eignen lande der volle landſafſiat, abſonderlich bei dem in

Lehnsverbande ſtehenden Gütern , auf dem Grund der Gegenſeitigkeit anerkannt

wird .

VI. Zeitige Unterthanen . Ausländer.

. 94 . Zeitige unterthanen (Fremde) find ſolche, die ſich nur vorüber:

,
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gehend im Lande aufhalten , ohne daſelbſt in den Verband der Landesunterthanen

aufgenommen zu ſenn . Sie ſtehen auf die Dauer ihres Aufenthalts unter dem

Schuße der Landesgeſebe, und haben ſich derſelben Privatrechte zu erfreuen , wie

die Landesunterthanen. Sie ſind daher – (mit Ausnahme fremder Souverains

und ihrer Familienglieder, und der fremden , am Herzoglichen Hofe beglaubigten

Geſandten ) - den Landesgeſeßen unterworfen , und dem Staate die Leiſtungen

ſchuldig , welche nach den Geſegen und Ortsſtatuten von ihnen gefordert werden

können .

Ihre Handlungen im Landesbereiche unterliegen der richterlichen Beur:

theilung nach den inländiſchen geſeßlichen Formen und Vorſchriften . Ihre
Verurtheilung zieht in der Regel die Ausweiſung nach ſich ; eine Auslieferung

an die Gerichte ihrer Heimath zum Zwecke der Unterſuchung und Beſtrafung hier

begangener Frevel geſchieht nur in Folge eines Staatsvertrages, oder der vollkom

menen Rechts -Erwiederung in ähnlichen Fällen .

§. 95. Ausländer werden wegen Verbrechen , welche ſie außerhalb

des Landes begangen haben , im Lande zwar verhaftet, aber nur dann zur

Unterſuchung gezogen , wenn ſie ſich auch eines Verbrechens im Lande fchuldig ges

macht haben . Im Gegenfalle erfolgt ihre Auslieferung an den Ort des von

ihnen begangenen Verbrechens , oder an den Staat, dem ſie als Unterthanen

angehören .

§. 96 . Sollten in einem andern Staate durch Geſeke oder beſondere Verfü

gungen Fremde im Allgemeinen , oder Altenburger insbeſondere, von den Vorthei

len geſeglicher Privatrechte der portigen unterthanen ausgeſchloſſen ſeyn , ſo kann

ein Erwiederungsrecht gegen legtere, wenn ſie im HerzogthumeAltenburg verweilen ,

jedoch nur mit Genehmigung des Landesherrn angewendet werden.

§. 97. Uisländern ſteht es frei, im Herzogthume Ultenburg zu irgend einer

Wiſſenſchaft , Kunſt oder einem Gewerbe ſich auszubilden , und ſie haben
ſich dieſerhalb des Staatsſchußes zu erfreuen , gewinnen aber dadurch ſo wenig,

als wenn ſie ſich daſelbſt in Koſt oder Lohn eines Staatsbürgers befinden , ein

Recht auf die Uufnahme als Unterthanen .

Von ſelbſt verſteht es ſich, daß ſie während ihres Aufenthaltes im Lande genau

deſſen Gefeße zu befolgen haben .

§. 98. Diejenigen Uusländer, welche ſich auf einige 3 eit zu Betreibung -

von Geſchäften oder ſonſt auf ſelbſtſtändige Weiſe im Lande anfhalten wollen , müf

ſen dieſerhalb die Erlaubniß der Ortsobrigkeit auswirken , welche ihnen dieſelbe

mittelft einer Uufenthaltskarte. ertheilt. Unterobrigkeiten haben die Aufents

haltstarten nicht länger als auf ſechs Monate auszuſtellen ; doch ſteht der lan :

desregierung wegen eines längeren Uufenthaltes der Fremden das Dispenſations:

recht zu .

Der bloße Xufenthalt ohne förmliche Aufnahme in eine Gemeinde

des Landes erwirbt an ſich keine Seimathsrechte (§. 41.).

Dritte 2 b th e il 1111 g .

6 Orporationen im Sta a te

A . I m 41lgemeinen.

§ . 99 . Die Verbindung mehrerer Landesunterthanen zu einem gemeinſchaft:
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lichen bürgerlichen Lebenszwede kann nur dann auf das Recht der Gefammtperſön

lichkeit, als Corporation im Staate, gültigen Unſpruch machen , fobald ſolche

Verbindung die Genehmigung und Unerkennung der Staatsregierung erhält. Von

dem Ermeſſen der legtern hängt es daher ab, welchen Umfang von Befugniſſen ſie

ſolchen Corporationen gewähren will, deren Rechtszuſtändigkeiten nicht durch das

Grundgefeß oder frühere geſeßliche Beſtimmungen geordnet ſind .

B . Ort 6 gem e inde'n .

1. Bildung derſelben durch Gemeindebürger und

Nachbaren .

§. 100 . Die wichtigſten Corporationen im Staate ſind die Ortsgemein
den , indem ſie durch Zuſammenwirken und Zuſammenleben nach geſeblicher Ord

nung, die Beförderung der allgemeinen ſowohl, als beſonderen Wohlfahrt in ihrem
geſellſchaftlichen Bereiche bezwecken . Sie bilden hierinnen die Grundlage des gans

zen Staatsverbandes.

Mit Uusnahme der Staatsbeamten , Kirchen - undSchuldiener – (wegen deren

Berhältniſſe, ſo wie wegen der Verhältniſſe der Rittergutsbeſiker zu den Ortsges

meinden das Nöthige ergehen wird). — kann im Herzogthume ältenburg Nie:

mand das Staatsbürgerrecht ausüben , oder die vollen Rechte der Landes :

unterthanſchaft ſich aneignen , der nicht als Bürger oder Nachbar einer inlän

diſchen Gemeinde angehört . Insbeſondere find Ärzte, Unwälte, Notare

und andere im nichtunmittelbaren Staatsdienſte ſtehende Perſonen als Mitglieder

. des Gemeindeverbandes ihres Wohnortes anzuſehen .

g. 101. Die Mitglieder einer Stadt- oder Dorfgemeinde beſtehen aus drei

Klaſſen :

Oh der Klaſſe der Gemeindebürger (volles Bürger - oder Nachbarrecht, ſ.
102 – 105 )

b . der Klaſſe der Uusmärker (Forenſer im engern Sinne) und Handwerks

bürger ( f. 206 . 107 .) und

c . der Klaſſe der Schußverwandten ( f. 108. )

§. 102. Das Gemeinde : oder Ortsbürgerrecht (volle Nachbarrecht)

umfaßt die Theilnahme an allen Befugniſſen, welche der Gemeinde als fola

cher zuſtehen , ſowohl an Privatrechten , als an politiſchen und Ehrenrechten und

zwar :

a . Genuß des Gemeindeſchu ges und, wo ein gemeinſamer Ortsgerichts

. . ſtand beſteht, Anſpruch daran ;

. b . Recht zur Betreibung eines freien oder zünftigen Gewerbes;

c. Befugniß zum unbedingten Erwerb vom . Grundbeſiß im Orte und in

der dazu gehörigen Flur;

d . Theilnahme an den Gemeindegütern , Statuten, Conceſſionen und milden

Stiftungen ;

e. Antheil an der paſſiven und activen Vertretung in der Gemeinde ;

f. Anwartſchaft auf Gemeindeämter und

g. Unſpruch, auf geſegmäßige unterſtübung von der Gemeinde im Falle der

Hülfsbedürftigkeit.

§. 103 . Gegenüber verpflichtet das Ortsbürgerrecht (Nachbarrecht) zur

Ireue und zum Gehorſam gegen die Ortsobrigkeit, zur Eheilnahme an
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den perſönlichen Leiſtungen , an Communalwachidienſten und Gemeindes

frohnen jeder Art, und zur Entrichtung ſowohl der landesherrlichen Abgaben als

der beſonderen durch Gemeindeberdhluß angeordneten Einlagen und Bei:

träge. —

Streitigkeiten über Umlagen und Beiträge, oder über Vertheilung

von Berechtigungen unter den Gemeindegliedern ſelbſt werden , als dem Oberauf

ſichtsrechte des Staates unterliegend , nicht im Prozeße ſondern im Verwaltungs

wege kürzlich erörtert und entſchieden , ſo daß zulegt der Recurs an den Landes:

herrn freiſteht.

$. 104. Das Ortsbürgerrecht kann nur erlangt werden durch Geburt

oder durch Aufnahme in Maßgabe der geſeßlichen Vorſchriften . Es geht vers

loren nach den näheren Beſtimmungen der Stadt- und Gemeindeordnungen , und

nächſt dieſen im Augemeinen aus denſelben Anläſſen, aus welchen das Staatsbür

gerrecht verloren geht, (§. 86 .) und zwar dergeſtalt , daß die Auswanderung

und die Annahmefremder Dienſte und Gehalte ohne Erlaubniß den Verluſt

des Ortsbürgerrechts in ſeinem vollen Umfange herbeiführt, die Erleidung der

Zuchthaus - oder Prangerſtrafe, die kriegsgerichtliche Uus ſtoßung

aus dem Militaire, ingleichen ein ausdrücklich auf den Verluſt des Staatsbürgers

rechts gerichtetes Erkenntniß nur die Ehrenvorzüge des Drtsbürgerrechts

aufhebt, nicht aber deſſen nußbaren Ausflüſſe. -

Es erwacht wieder in ſeinem vollen Umfange in dem . 87 . gedachten

Falle.

§. 105. Jede Einwirkung auf Gemeindewahren durch Beſtechung er

wirkt außer der Beſtrafung , ſowohl für den Wähler als Erwählten , den Verluſt

der Ehrenvorzüge des Ortsbürgerrechts , beſonders des activen und paſſiven

Wahlrechts und daher den Verluſt der Befähigung zur Verwaltung eines Com

munalamtes.

§. 106 . Uusmärker ( Forenſer im engern Sinne, Feldbürger ) ſind diejes

nigen , welche in der Flur eines Ortes Grundeigenthum beſigen , und ihr Heimaths:

recht an einem andern Orte des Herzogthums haben . Ihnen ſteht kein Anſpruch

auf die perſönlichen Rechte des Ortsbürgers zu, wohl aber auf den Gemeinde:

fchuß hinſichtlich ihrer Beſigungen, ingleichen hinſichtlich ihrer Perſon für

die Dauer einer zeitigen Anweſenheit in ähnlichem Verhältniſſe , welches bei den

Eingeſeſſenen ( Forenſern im weitern Sinne) dem Staate gegenüber, Statt
findet. (S . 91.)

Mil Rückſicht auf dieſen Gemeindeſchuß iſt der Außmärker auch zu allen , den

geſammten Grundbeſik der Flur betreffenden Gemeindeabgaben antheilig beizu :

tragen verbunden ; es kann ihm jedoch kein verhältnißmäßig höherer Beitrag an :

gemuthet werden, als die übrigen Gemeindemitglieder in Anſehung ihrer Grund :

ſtücke entrichten .

§. 107 . Gleichfalls eine beſejränkte Theilnahme an den Gemeindeverhältniſſen

ſteht den øandwerksbürgern zu , welche in einigen Gegenden des Landes üblich

ſind, und die an einer außerhalb ihres Wohnortes beſtehenden Innung Sheil neh

men . Sie ſtehen zu dem Orte der Innung blos in der durch dieſe bedingten Bes

ziehung , und genießen keine perſönlichen Gemeinderechte ; wogegen ſie auch nur

gewiſſe, durch die Stadtordnungen oder das Herkommen geordnete Abgaben an die
Gemeinde der Innung entrichten .
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§. 108 . Schugverwandte (Schugbürger ) find Diejenigen , welche , ohne

das wirkliche Nachbarrecht an einem Orte zu erlangen , in demſelben einen geſetz

lichen dguernden Aufenthalt haben , und, gegen eine Abgabe (das Schußgeld), ges

wiſſe Gewerbe und Handthierungen treiben dürfen , zu denen das wirkliche Nach

bar: und Bürgerrecht nicht erfordert wird. Sie genießen während ihres Aufent

haltes, ſowohl für ihre Perſon , als ihre in dem Orte zu betreibenden Geſchäfte,

den obrigkeitlichen und vollen Gemeindeſchuß, ſowie den Genuß der öffentlichen

Ortsanſtalten , ohne im übrigen auf die Ortsbürger: (Nachbar-) Rechte Unſpruch

machen zu können. .

Ausländer können aber nur dann als Schußbürger eingezeichnet werden ,

wenn ſie von der Obrigkeit ihres Heimathsortes die Verſicherung ihrer Wieder:

aufnahme beibringen und zu den chriſtlichen Confeſſionen gehören .

§ . 109. Im Ullgemeinen beſtehen daher für die Rechte der Ortsbürger

oder Nachbaren folgende bereits gegebene Regeln :

a . Durch Berleihung des Ortsbürger- oder vollen Nachbarrechts wird

zugleich das Staatsbürgerrecht verliehen ( . 100.) ;

b . jede Gemeinde iſt ſchuldig, einen Staats -, Kirchen oder Schuldiener,

den ſein bleibender Dienſtberuf in ihre Mitte führt, a ufzunehmen (8.82.);

c. sas S churbürgerrecht (Schußnachbarrecht) darf an chriſtliche Ausländer

nur gegen eine amtliche Verſicherung ihrer ordentlichen Obrigkeit wegen ih

rer Wiederannahme ertheilt werden ( §. 108.) und

d . Fremden, welche zu einem beſtimmten Zwecke nur eine Zeit lang an einem Orte

verweilen wollen , iſt, unter Berückſichtigung der geſeßlichen Vorſchriften ,

nur auf eine gewiſſe Zeitdauer mittelft Aufenthaltskarten der Aufent

halt im Lande zu verſtatten . (§. 98.)

II. Nec te der Gemeinden .
§. 110. Die Gemeinderechte umfaſſen im Allgemeinen die Befugniß der

Perſoneneinheit im Rechtsſinne, daher

1 ) das Recht der Vertretung durch Einzelne aus ihrer Mitte ;

2 ) den Genuß der geſeblichen Vorzüge der Minderjährigen in Anſehung ih
res Vermögens und ihrer Gerechtſame ;

3 ) die Befugniß, eines gemeinſchaftlichen Siegels ſich bedienen zu dürfen ;

4 ) das Recht der Erwerbung von Grundbeſikungen und Berechtigungen ;

5 ) die Verwaltung des Gemeindevermögens durch ſelbſt gewählte Beamte ;

6 ) die Einführung beſonderer Unftalten zu Gemeinde- oder andern gemeins

nüßigen Zwecken , insbeſondere auch

7 ) die Befugniß der Aufnahme der Gemeindebürger oder Nachbaren .

alles unter Beobachtung der geſeblichen Vorſchriften und Formen .

- §. 111. Zu einem gültigen Gemeindebeſchluſſe iſt die ordnungsmäßige

Borrufung aller betheiligten Gemeindeglieder , und die Stimmenmehrheit

unter mindeſtens zwei Drittheilen der hierauf Erſchienenen , oder , unter

den dazu befugten Gemeinde- Vertretern , die abſolute Stimmen -Mehrheit erfors

derlich.

Der Beſchluß verbindet alle Gemeindeglieder, doch darf er ſich nicht über die

Privatrechte von Einzelnen oder Corporationen erſtrecken .

$ . 112. Für Gemeindeſchulden haftet zunächſt das Gemeindevermögen ,

und aushüllich das Privatvermögen der einzelnen Glieder ; lekteres vornehm

.

.

mon .
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lidh dann, wenn die Schuld zu ſolchen Bedürfniſſen gemacht iſt, zu deren Beſtrei

tung auch die Einzelnen hätten beitragen müſſen . Später hinzutretende Mits

glieder ſind beitragspflichtig.

§. 113. Es iſt keiner Staatsbehörde geſtattet, über das Gemeindever m ös

gen ohne Zuſtimmung der Vorſteher zu verfügen , noch weniger darf daſſelbe jes

mals mit dem Staatsvermögen vereinigt werden .

III. Verpflidytungen der Gemeinden .

ſ. 114 . Die Gemeinden haben die Verpflichtung, nirgends etwas zu uns

ternehmen , wodurch ſie die allgemeinen Rechte des Staates beſchrän :

ken können ; vielmehr follen ſie bemüht ſeyn, uues zu befördern, was dem Staats

zwecke entſprechend und heilſam iſt.

Daher liegt ihnen vornehmlich ob: die Beförderunng der öffentlichen Si

cherheit in allen Beziehungen und beſonders in ihrem Gemeindebereich, die Fürs

Torge für öffentliche Anſtalten ( als - Brücken -, Beges, Pflaſter., Brunnen -, Krans

ken -, Armen - und dergleichen nicht andern Behörden obliegende Inſtitute) ; die

Bereithaltung der Löſchgeräthe, und der zu dem Communalwachtdienſt vorräthigen

Waffen und Wehren .

- IV . Arten . Dorf- und Stadtgemeinden .

. 115 . Im übrigen beruht es vor der Hand noch hinſichtlich der eingela

nen Dorfgemeinden bei den bisher beſtandenen Einrichtungen , mit Vorbehalt

der Abänderung durch den Erlaß einer allgemeinen Dorfordnung.

In Unſehung der Stadtgemeinden wird als Grundlage des ftädtiſchen

Gemeindelebens für künftig zu erlaffende Stadtordnungen Folgendes im

Allgemeinen feſtgelegt.

§. 116. Die Städte haben , unter der Aufſicht und dem Ordnen eines Stadt

raths, die Befugniß zur Betreibung bürgerlicher Nahrung, in freiem

ſtädtiſchen Verkehr oder unter zunftmäßigen Beziehungen . .

§. 117 . Ihnen ſteht das Cämmereirecht zu , d. h . die Berechtigung auf

Beſik, Benukung und Verwendung des gemeinſchaftlichen ſtädtiſchen Eigenthums

und (wenn deſſen Ertrag für die Bedürfniſſe der Stadtverwaltung , ſowie zur

Errichtung und Erhaltung der gemeinnüßlichen Anſtalten nicht zureicht) der uns

ſpruch auf aushülfliche Zuziehung der einzelnen Bürger mit verhältnißmäßigen

Beiträgen .

g. 118. Sie üben das Ortspolizeiredht aus, abzweckend auf Verhütung

und Abipendung alles Deſſen , was innerhalb des ftädtiſchen Bezirks der Wohl

fahrt der ganzen Gemeinde oder des Einzelnen nachtheilig ſeyn kann , fofern

dieſe Fürſorge nicht den herzoglichen Polizeicommiſſionen übertragen iſt.

S. 119. Die Stadtgemeinde hat außerdem das Recht , durch Vertrag, Stif

tungen , Conceſſionen und auf andere rechtsbeſtändige Weiſe, einzelne, aus der

Natur obiger beiden Rechtsgattungen nicht fließende Gerechtſame (als Patroa

nat, Mitaufſicht über Kirchen und Schulen , Marktrecht u. ſ. w .) zu erwerben ,

und die erworbenen zum allgemeinen Beſten ihres Vereins, ebenfals unter lanz

desherrlicher Oberauffidit , au6zuüben oder ausüben zu laſſen .

§. 120 . Bei Uusübung dieſer allgemeinen Rechte hat auch die Stadtge:

meinde, mittelft des Statutenrechts, die Befugniß, für ortsbürgerliche Zuſtäns

digkeiten und allgemeine Ordnung, durch Beſchluß oder vertragsmäßiges überein:
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kommen unter fich , zur Beförderung der ſtädtiſchen Zwecke, verbindende Beſtim

mungen feſtzuſeßen , deren Wirkſamkeit jedoch von der landesherrlichen Genehmigung

abhängig iſt .

§. 121 . Die Juſtiz wird in den größeren Städten von der Verwaltung

getrennt, und , wo ſich nur thunlich zeigt, durch Einführung von ſelbſtſtändigen

Stadtgerichten , abgeſonderten Beamten übertragen . Die Unterordnung unter

die Landesjuſtizbehörden und die Beachtung des geſeßlichen Inſtanzenzugs bleiben

unverrückt.

Denjenigen Städten , denen die Wahl ihrer I uſtizBeamten bisher zur

ſtand , verbleibt ſolche auch ferner , wiewohl mit der Beſchränkung, daß in künfti

gen Erledigungsfällen zwei Nechtskundige des Landes , der obern Juſtizbehörde

zur Auswahl präſentirt werden. Die Wahl geſchieht durch die Stadtverordneten

(ſ. 124 .) unter Mitwirkung des Stadtraths. Die Unſtellung der Juſtizbeamten

geſchieht jederzeit auf die Lebensdauer (§. 46 .) und die Richterſtellen ſolen mög:

lichſt auf feſte Beſoldung geſellt werden .

In ſolchen Fällen , wo Unterthanen , die der unmittelbaren Gerichtsbarkeit

herzoglicher Behörden untergeben ſind , den Stadtgerichten mit überwieſen werden

ſollen , ſind wegen Beſtellung der Juſtizbeamten beſondere Verabredur. zen zu treffen .

S. 122. Die Verwaltung aller gemeinſamen ſtädtiſchen Ungelegenheiten

und alles Communvermögens , die Ausübung und Feſtſtellung der ſtädtiſchen

Gerechtſame; ingleichen die Ortspolizei (ſoweit ſolche nicht die herzogliche .

Polizeicommiſſion ausübt,) ſteht dem Stadtrathe zu . Dieſer iſt berechtigt und

zugleich verpflichtet , auf einem freien Gerichtstage in jeder Woche, auf

Unrufen der einzelnen Bürger, Sühnverſuche über ihre noch nicht anhängigen

Rechtshändel zu veranſtalten . Die dabei zu beobachtende Form wird durch ein

beſonderes Regulativ näher beſtimmt werden .

So gebührt auch dem Stadtrathe (beziehungsweiſe in Gemeinſchaft mit der

herzoglichen Polizeicommiſſion ) die Aufſicht über die Innungsangelegenheiten

der Stadt.

Irrungen über die Anwendbarkeit und Erläuterung eines Innungsar:

tikels werden , ohne Proceſverhandlung , im Verwaltunsgwege erörtert und

unterliegen der landesherrlichen Erklärung und Feſtſtellung des in Zweifel gekom :

menen Urtikels.

§. 123. Wenigſtens Einer der Vorſteher des Stadtraths, (in größern

Städten der erſte Bürgermeiſter oder Stadtſchultheiß , in kleinern Städten der

Syndicus) muß ein der Recht e kundiger altenburgiſcher Staatsbür:

ger ſeyn .

Dieſer wird durch die Stadtverordneten (auf gleiche Weiſe wie die Juſtizbes :

amten ) durch Präſentation zweier Perſonen an die Landesregierung auf lebens :

dauer gewählt.

Die Unſtellung der übrigen ftadträthlichen Beamten geſchieht in der

Regel nur auf Zeitdauer von 3 bis 6 Jahren . Ihre Wahl erfolgt ebenfalls durch

die Stadtverordneten ; jedoch ſo , daß ſie zwei taugliche Gemeindebürger dem Stadt:

rathe zur Uuswahl vorſchlagen und dieſer den Erwählten der Landesregierung zur

Beſtätigung vorträgt.

§. 124 . Die Bürgerſchaft ſelbſt wird vertreten durch aus ihrer Mitte zu

ernennende Stadtverordnete, welche dem Stadtrathe, als ſtädtiſcher Ver

waltungsbehörde , rathend, vermittelnd und genehmigend zur Seite ſtehen . Ins
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beſondere find ſie berufen zur Controle über die ſtädtiſche Verwaltung zur Prü

fung aller Gemeindeangelegenheiten und zur verfaſſungsmäßigen Zuſtimmung in

alle , das Gemeindevermögen und die bürgerlichen Abgaben , auch die Gerechtſame

der Gemeindebürger weſentlich angehenden ſtadträthlichen Anordnungen ; keines

wegs aber zur Eingreifung in die Verwaltung oder ausführung

ſelbſt, welche vielmehr dem Stadtrathe allein zuſtehen. Ihre Stellung zum

Stadtrathe iſt der Stellung der Landſtände zur Staatsregierung ähnlich ; ihr Amt

ein freies Ehrenamt.

Sie werden ebenfalls nur auf Zeitdauer von drei bis ſechs Jahren durch die,

von den einzelnen ; Ubtheilungen der Bürgerſchaft zum Behufe der Landesdeputirten

zu ernennenden Wähler (f. Wahlordnung §. 29. ff.) mittelft Stimmenmehrheit

erwählt. Ihre Sprecher (Vorſteher ) erwählen ſie aus ſich ſelbſt oder aus der

übrigen Bürgerſchaft, und ergänzen ſich im lektern Falle ſelbſt durch neue Wahl. –

Das Nähere beſtimmen die einzelnen Stadtordnungen .

V . Beaufſichtigung und Leitung der Stadt- und Dorfge:

- meinden durch die Staatsregierung.

. §. 125. · So wie jede Gemeinde nur unter Genehmigung des Staats beſtehen

kann , ſo unterliegt ſie auch dem Aufſichtsrechte deſſelben . Dieſes giebt ſich

kund

1 ) durch das Ordnen der Drti polizei ;

2) durch Genehmigung der Gemeindeproceß -Eröffnungen ;

3 ) in der Durchſicht 'und Controlirung des Gemeinderechnungs - und Cara

ſeweſens ;

4 ) in der Zuſtimmung bei Veräußerung und Verpfändung liegender Güter

und Gerechtſame, bei Aufbringung außerordentlicher oder dauernder Ge

meindeauflagen , bei gewichtigen Bau - und andern außerordentlichen

Aufwänden , bei Gemeindeanleihen , bei Einführung von Ortsſtatuten und

andern organiſchen Einrichtungen ;

5 ) durch Beſtätigung der Beamtenwahlen oder deren Verſagung, und

durch Regulirung der Beamtengehalte.

§. 126 . Die Specialaufſicht über die Dorfgemeinden wird ausgeübt durch

die herzoglichen Ämter und beziehungsweiſe die Patrimonialgerichte, unter der

obern Leitung der Landesregierung.

Die Aufſicht über die Stadtgemeinden undderen beſondere Verhältniſſe (§. 116 .

- 124 .) liegt der Landesregierung ſelbſt ob , und kann von ihr einem einzelnen

Staatsdiener oder einer Behörde übertragen werden . Die Landesregierung iſt

befugt, von Zeit zu Zeit , und beſonders bei bemerkter unregelmäßigkeit, entweder

von Umtswegen oder auf den Antrag der Stadt- oder Gemeindeverordneten , Re:

viſionen vorzunehmen , und wenn ſich hierbei Dienſtverfehlungen der ſtadträthlichen

oder örtlichen Verwaltungsbeamten hervorthun , diſciplinariſch einzuſchreiten , oder

nach Befinden die Entfernung der ihrem Berufe untreuen Beamten nach geſchehe

ner Vertheidigung, unter Beifügung der Gründe, auszuſprechen , wiewohl unbes

ſchadet der Verwendung (des Recurſes ) derſelben an den Landesherrn , und bezies

hungsweiſe an die obere Verwaltungsbehörde.

Die Entfernung vom Umte erwirkt eine ſofortige neue Wahl.

Die Wiedererwählung des Entfernten iſt ungültig.
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In Anſehung der Juſtizverwaltung in den Städten liegt die Unterſu

chung und Abſtellung von Nachläſſigkeiten und die Ahndung gegen deren Urheber der

obern Juſtizbehörde ob.

§ . 127. Die landefregierung giebt in allen Irrungen zwiſchen Stadt

rath und Stadtverordneten , nach vorgängiger Sacherörterung, die Entſcheidung,

von welcher der Recurs an den Landesherrn nachgelaſſen iſt.

Vierte Abtheilung.

Kirchen und Schulen . Fromme Stiftungen.

1. Von der Landeskirche und andern Bekenntniſſen der

: chriſtlichen Religion .

§. 128 . Die evangeliſch - proteſtantiſche Kirche iſt die Kirche des
Landes . -

§. 129 . Die Bekenner andrer chriſtlichen Particularkirchen genießen

den Schuß des Staats , und die freie Ausübung ihres Glaubens , vorbehältlich der

landesherrlichen Rechte. Sie haben den Anſpruch auf gleiche' ſtaat 6bürger:

liche Rechte mit den Bekennern der evangeliſch - proteſtantiſchen Kirche; kein

Glaubensbekenntniß entbindet aber von den Pflichten gegen den Staat, oder gegen

die Gemeinde des Wohnorts.

II. Der Herzog als Kirchen - und Staatsregent.

§. 130. Un der Spiße der Landeskirche ſteht der evangeliſch -proteſtan

tiſche Regent, welcher als gleichzeitiges Staatsoberhaupt das Recht der Ober

aufricht und die Verpflichtung zum Schuße der Kirche hat. Sollte der Regent

ſein Glaubensbekenntniß ändern , ſo werden die Kirchenhoheitsrechte einem evana

geliſch -proteſtantiſchen Miniſterium , welches aus mehr als zwei Gliedern beſteht,

übertragen .

§. 131. We kirchlichen Gerege ergehen in ſeinem Namen , und bez
dürfen ſeiner Beſtätigung.

III. Von der Kirchengewalt.

§. 132. Die firchengewalt gründet ſich auf die Lehren der heiligen Schrift,

auf die Grundſäge der evangeliſch = proteſtantiſchen Kirche und auf die beſtehenden

Landesgefeße.

§. 133. Die Kirchengewalt wird zum Iheil unter Mitwirkung

von Vertretern der Landeskirche ausgeübt, zum Theil geſchieht es unter der

obern Leitung und Autorität des Landesherrn durch das Conſiſtorium. Ins

beſondere iſt lekteres der Fall bei der vollziehenden Kirchengewalt oder der Rirs

chenregierung.

. .$. 134. Die Gegenſtände der Kirchengewalt, bei denen eine Mitwirkung

von Vertretern der Kirche nothwendig iſt , ſind :

Die Ordnung der öffentlichen Gottesverehrung; — Beſtimmungen in

Bezug auf den öffentlichen Lehrbegriff und die allgemeine Kirchenver

* vec per stir
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faſſung - : erſtere, ſoweit ſie nach den Grundſägen der evangeliſch

proteſtantiſchen Kirche überhaupt zuläſſig ſind.

§. 135 . Verordnungen dieſer Art (§. 134 .) werden durch mündliche oder
ſdhriftliche Berathungen in Synoden vorbereitet.

Die Generalſynode beſteht aus den Räthen des Conſiſtorium , den Su

perintendenten , den Localadjunkten und einigen (von den Superintendenten und

Localadjunkten jeder Ephorie aus den Gliedern derſelben gewählten ) Geiſtlichen

drs Herzogthums ; den 'Vorſit führt der Präſident des Sonſiſtoriums. Special:

fynoden werden gebildet durch den Superintendenten jeder Ephorie, die localad

junkten und einige Geiſtliche der Ephorie ; – ſie dienen , um , in den Fällen

ſchriftlicher Verhandlung , die dann, erforderten ſchriftlichen Gutachten nach den

einzelnen Ephorien zu vermitteln und dem Conſiſtorium vorzulegen .

$ . 136 . Synoden verſammeln ſich nur mit Vorwiſſen und Geneh

migung des Landesherrn , und auf Berufung des Conſiſtoriums. Die Soſten

der Synoden werden , unter möglichſter Beſchränkung'derſelben , aus der Landess

caſſe beſtritten .

§. 137 . Soll ein Gegenſtand der im §. 134. bezeichneten Urt zur Geſeka

gebung vorbereitet werden , ſo wird zuerſt das Gutachten der Synode

eingeholt , welches ſich bei mündlichen Berathungen aus der Stimmenmehrheit der

anweſenden Mitglieder der Generalſynode , und bei ſchriftlichen aus der Stimmen :

mehrheit der abſtimmenden Mitglieder der Specialſynoden und des Conſiſtoriums

ergiebt.

Darielbewird dem Landesherrn vom Conſiſtorium vorgelegt, und

von ihm im Falle ſeines Einverſtändniſſes , auch der landſchaft zum Anrathe

mitgetheilt. Erklärt ſich die Synode und die Landſchaft zuſtimmend für den Ges

rebentwurf, ſo kann das Geſek erlaſſen werden ; und iſt bindend für alle Mitglieder

der Landeskirche.

§. 138. Die Befugniſſe der Kirchengewalt , welche vom Conſiſtorium

entweder unmittelbar auftragsweiſe verwaltet , oder zur landesherrlichen Entſchei

dung und Beſtätigung vorbereitet werden , ſind :
1) das Recht , die Lehrer und Diener der Kirchen und Schulen zu beru :

fen , ſie in Unſehung ihrer Lehre und ihres Wandels zu beaufſichtigen

und ſie zu enturlauben ; - '

2 ) das Recht, die Mitglieder der Kirche zur Befolgung der Pflichten

gegen die Kirche und Schule anzuhalten : -

3 ) die Handhabung der beſtehenden Vorſchriften über den Gottes :

dienft und die Schuleinrichtungen ; die Beſorgung der Verlöbniß : ,

Ehe- und Begräbnißrachen ; - ,

4 ) die Gerichtsbarkeit über Kirden : und Schuldiener, und Rir :

dhen - und Schulgüter, und deren Gerechtfame; - .

5 ) das Recht , zur Erläuterung und Erneuerung der beſtehenden

organiſchen Geſeke Verordnungen zu erlaſſen , und

6 ) was ſonſt nach der beſtehenden Kirchenverfaſſung dahin zu rechnen iſt.

§. 139. Dab Confiftorium beſteht aus einigen geiſtlichen und einigen

weltlichen Räthen ; es iſt der Landeskirche und dem an deren Spiße ſtehenden

Landesherrn verantwortlich .

§. 140. Es wacht darüber , daß in Kirchen und Schulen die reine lehre

des Evangeliums verkündigt und dadurch Glaube, Liebe und ein frommer



- 239

.

Wandel, inſonderheit auch Gehorſam gegen die Obrigkeit und das bürgerliche Ges

ſeg , erweckt und befördert werde; daß die Sacramente heilig geachtet und

verwaltet ; daß die Kirchenordnung zur Erbauung aufrecht erhalten und öffent

liche faſter entfernt werden .

§. 141. Es beaufſichtigt die Schulen des landes und ſorgt dafür, daß

kein Kind ohne gehörigen unterricht in Worte Gottes und in nüblichen Rennt:

niſſen verbleibe ; daß nach den geſeblichen Vorſchriften kein unbefähigter Jüngling

zur univerſität abgehe; und es erhält ſich in Kenntniß über die ſich auf der

Univerſität befindenden Landeskinder .

• §. 142. Es prüft die Candidaten des Predigtamtes und die anzu :

ſtellenden Prediger ; und ſorgt dafür, daß Niemand öffentlich oder in der Kirche

Lehre oder predige , oder die heiligen Sacramente reiche, ohne ordentlichen Beruf.

§. 143. 3 u Predigerſtellen in den Städten und auf dem Lande,

welche nicht Patronatſtellen ſind, ſchlägt das Conſiſtorium dem Landesherrn zur

Beſtätigung vor. Ein vom Conſiſtorium nicht für tüchtig und würdig Befundener

kann nicht vorgeſchlagen und alſo auch nicht angeſtellt werden .

• übrigens bleibt es den Kirchfahrtsgliedern , wie bisher , unbenommen , bei der

Anſtellung des ihnen zugedachten Predigers ihre Erklärung zu geben .

$. 144 . In dem Falle , wenn eine Patronatſtelle auf eine andere

Weiſe als durch Verſehung des bisherigen Pfarrers auf eine unmittelbar vom

Conſiſtorium abhängende Stelle erledigt wird , und der Patron einen nicht inläna

diſchen Candidaten oder Geiſtlichen präſentirt , muß dieſer beim Conſiſtorium über

ſeine Studien und ſeinen ſittlichen Wandel ſich genügend ausweiſen und dann durch

eine Probepredigt und eine wohlzubeſtehende gründliche Prüfung, ſeine Kenntniſſe

und Umtsfähigkeit darlegen . – Das Conſiſtorium iſt verpflichtet , jeden nicht

genügend Befundenen zurückzuweiſen . -

Nimand kann zu einer Patronatſtelle vorgeſchlagen werden , welcher in einem

Lande Candidat geworden iſt, oder (im Falle er es noch nichtwurde) der in einem

Lande geboren iſt , in welchem hieſige Candidaten nicht geſeßlich zu Patronatſtellen

gelangen können . . .

für den Fall, daß ein Geiſtlicher von einer Patronatſtelle auf eine Conſiſtos

rialſtelle befördert werde, bewendet es wegen der Wiederbeſeßung ſeiner Stelle bei

den dieſerhalb beſtehenden beſondern Vorſchriften.

• §. 145. Die Verſekung der Geiſtlichen auf andere Stellen und die

Berſegung in den Ruheſtand wird gleichmäßig vom Conſiſtorium vermittelt.

§. 146. Uuch liegt ihm ob die Unterſuchung gegen Geiſtliche wegen ihrer

2 mtsführung oder ihres Leben &wandels. Unfreiwillige Entlaſſungen

( Enturlaubungen ) angeſtellter Geiſtlicher leken ein richterliches Erkenntniß des

Conſiſtoriums ruraus , welches mit Entſcheidungsgründen belegt iſt , und nach ges

höriger Vertheidigung des Angeſchuldigten erfoigt.

§. 147. Gegen ein ſolches Erkenntniß kann innerhalb dreiwöchentlicher Noth

friſt Borſtellung beim Landesherrn eingereicht werden . Sicht dieſer ſich auf erhals

tenen Vortrag im Geheimenrathe und (bei bedenklichen Fällen ) nach vernommes

nem Gutachten einer anderweiten Behörde veranlaßt , das Conſiſtorial- Erkenntniß

zu beſtätigen , To behält es bei demſelben ſein Bewenden .

§. 148. Findet der Landesherr Anſtand dabei , ſo wird das Gutachten der

Synode, – ohne Mitwirkung der Conſiſtorialräthe, und unter der Leitung des

älteſten Specialſuperintendenten - vermöge ſchriftlicher oder mündlicher Abſtima
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mung , vernommen . Wenn daſſelbe ebenfaưs für die Entlaſſung ftimmt, ſo wird

dieſe vollzogen ; ſtimmt es dagegen , ſo bleibt dem Landesherrn die Entſcheidung

vorbehalten .

§. 149. Geiſtliche, welche eines gemeinen peinlichen Verges

hens angeſchuldigt ſind, 'werden vom Umte ſuspendirt und der weltlichen

Behörde zur Unterſuchung und Beſtrafung übergeben. -

Wenn ein rechtskräftiges Erkenntniß ſie zu einer entehrenden Strafe (Zucht

haus - oder Prangerftrafe) verurtheilt , ſo ſind ſie hierdurch ihrer geiſtlichen Stelle

ohne Ruhegehalt verluſtig. Wenn ſie durch Ableiſtung eines Reinigungseides von

der weltlichen Strafe frei kommen , oder ihnen eine an ſich nicht entehrende Ge:

fängniſſtrafe zuerkanntwird, fo find die Acten nach rechtskräftig gewordenem

Erkenntniſſe von der weltlichen Behörde dem Conſiſtorium zuzuſtellen , welches

dann erwägt, in wie fern die verwirkte Beſcholtenheit des Nufes mit der Wirk

ſamkeit des Geiſtlichen vereinbarlich , und der Fall zu einer Entlaſſung des Geiſt

lichen mit oder ohne Ruhegehalt ($ S . 146 . 148.) auf dem Diſciplinarwege geeig

net ſen .

$. 150. Was von den Geiſtlidien geſagt iſt, gilt analog auch von den Schul

lehrern und den andern Kirchendien ern , nur daß deren Unſtellung , Vers

Tebung und Entlaſſung theilweiſe nicht auf vorherige landesherrliche Zuſtimmung

erfolgt

§. 151. Doch bleibt auch ihnen in Fällen der unfreiwilligen Entlaſſung der

Necurs an den Landesherrn frei.

$. 152. Das Conſiſtorium hat dafür zu ſorgen , daß im ganzen Lande die

Kirchen und Schulen mittelſt Generalviſitationen nach einer regelmäßigen

Reihefolge unterſudit, die Ergebniffe niedergeſchrieben , und die dabei von dem

abgeordneten geiſtlichen Conſiſtorialrathe wahrgenommenen oder von dem Ortsgeiſt

lichen , dem Schuưehrer oder der Gemeinde angezeigten Mängel abgeſtellt, und der

Erfolg einer jeden Generalviſitation dem Landesherrn angezeigt werde.

$ . 153. Es führt die Aufſicht darüber, daß die unterthanen ſich eines

gottesfürchtigen Lebenswandels befleißigen , und daß die Heilmittel der

Religion gehörig benußt werden ; es hindert, nach den beſtehenden Einrichtungen ,

den Druck und Verkauf von Schriften , die der Religioſität und den guten

Sitten nachtheilig werden .

§. 154 . Die ſchriftliche oder mündliche Berathung mit den Synodala

gliedern bleibt auch für andere als die §. 134. bezeichneten Fälle der kirchlichen

Gefeßgebung und Verwaltung vorbehalten ..

IV . Vom Vermögen der Kirchen , Sdjulen und

Stiftungen .

§. 155. Das Stiftungsvermögen (die Dotation ) der Kirchen und Schu

len kann , ſo lange ſie beſtehen , im Werthe und Ertrage nie wiūkührlich gemin
dert oder eingezogen werden . Es genießt die Rechte Minderjähriger. Das Wer :

mögen eingegangener Kirchen und Schulen darf nur wieder zu gleichen Zwecken
verwendet werden .

§. 156. Beligt eine Kirche oder Schule nicht genug Einnahme, um die ihr

obliegenden Ausgaben zu beſtreiten , ſo iſt zuvörderft die Kirchfahrt (Parochie)

oder Schulgemeinde gehalten , das Fehlende zu ergänzen . Bei nachgewieſener



- -241

Mittelloſigkeit der Kirch - oder Schulgemeinde tritt in dringenden Fällen der Staat

(wo nöthig durch Vermittelung einer landſchaftlichen Verwilligung) aushülflich ein .

§. 157. Die erforderlichen ům lagen und Leiſtungen für Zwecke der Kira

chen - und Schulärarien , für geiſtliche und Schulgebäude und dergleichen , unter

die Mitglieder der, Kirchfahrt oder Schulgemeinde , werden unter Genehmigung

des Conſiſtoriums angeordnet und Streitigkeiten darüber nach den 8. 103.

aufgeſtellten Grundfäßen entſchieden . Das Conſiſtorium hat die Oberaufſicht auf

das Bauweſen in den Kirchengemeinden und auf das Rechnungsweſen der:
ſelben.

$. 158. liegende Gründe oder Gerechtſame einer Kirche und Schule können

nur mit Zuſtimmung des Conſiſtoriums und des Landesherrn veräußert, nie

aber in Erbpacht gegeben werden .

§ . 159. Milde Stiftungen ſtehen , wo nicht ein anderes verordnet iſt,

unter dem Conſiſtorium und genießen den beſondern Staatsſchuß.

§. 160. Kirchen , Schulen und fromme Stiftungen können liegende Gründe

von bedeutendem Werthe und dingliche Gerechtigkeiten nicht ohne Vorwiſſen des

Landesherrn erwerben , wohl aber Vermächtniſſe und Schenkungen ohne ſolches,

wenn ſie frei ſind von läſtigen Bedingungen , annehmen .

· Doch hat das Conſiſtorium auch im legtern Falle den Landesherrn mit dem

Namen der mildthätigen Geber bekannt zu machen .

§. 161. Die Zinſen frommer Stiftungen dürfen keine anderweite Bes

ftimmung erhalten . Nur wenn veränderte Zeitumſtände, im Sinne des Stifter :

eine anders geſtaltete Verwendung räthlich machen , kann eine ſolche – aber auch

dann nur mit Zuſtimmung der betheiligten Curatoren , Colatoren , Patrone und

Gemeinden – eintreten .

. Fünfte Abtheilung.

Von den Land ft å nden .

I. Allgemeine Beſtimmungen.

g. 162. Die landſtände ſind das verfaſſungsmäßige Organ der

Geſammtheit der Staatsbürger und Unterthanen in dem grundgeſeblichen

Verhältniß zur Staatsregierung.

$. 163. Sie werden durch freie Wahl aus den Klaſſen :

der Ritterguts beſiger ,

. . der Stadtbewohner und :

des Bauernftandes

gewählt.

§. 164. Sie bilden Eine Cammer, und üben ihre Wirkſamkeit aus, ent

weder in der vollen Verſammlung des Landtags oder durch einen Ausſchuß,

die Landesdeputation.

$ . 165. Ein fandtag findet regelmäßig alle vier Jahre an einem vom lan

desherrn zu beſtimmenden Orte Statt ; er kann von Demſelben auch früher, nicht

aber ſpäter berufen werden .

Der Schluß eines Landtags wird ebenfalls vom Landesherren verfügt. Iede.

Berſammlung ohne landesherrliche Berufung iſt geſekwidrig.

16
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§. 166. Dem Lambesherrn ſteht das Recht zu , die gewählten Landſtände zu

jeder Zeit zu vertagen oder aufzulöſen. Im lektern Falle wird der ihnen

crtheilte Uuftrag ungültig , und es treten neue Wahlen ein . Die Mitglieder der

frühern Ständeverſammlung können wieder gewählt werden.

II. Zuſammenſeßung der Landſtände .

. 169. Die Landſtände beſtehen aus einem Präſidenten und vier

und fw anzig abgeordneten , und zwar:

acht abgeordneten der Rittergut6befiber – (nämlich fünf aus

dem altenburgiſchen und drei aus dem Rahla - eiſenbergiſchen

Rreiſe) -

acht abgeordneten der Städte (nämlich zwei von der Stadt

Altenburg ; je einem von Eiſenberg ; von Kahla mit Orlamünda

und Nachhauſen ; von luda mit Gößnig und Meuſelwig; von

-Roba ; von Ronneburgi und von Schmölln ) – und

acht abgeordneten des Baueraft andes - (nämlich vier aus dem

Umte Altenburg; je einem aus den Ämtern Eiſenberg; Sahla (nadh

Abrechnung der zum Umte Roda gezogenen Wahlabtheilungeng; Roda

(mit Hinzurechnung der vom Umte Kahla abgetrennten Wahlbezirke); und

Ronneburg ). -

8. 168. Die Erwählung derſelben und ihrer Stellvertreter geſchieht in der

Urt , wie foldhes die in der erften Beilage enthaltene Bahrordnung vorſchreibt

Die barin vorgeſchriebene Geſchäftsform hat bis zur Erlangung anders

weiter Erfahrungen und Erlaſſung eines andern Geſekes proviſoriſche Gül

tigteit.

Die Wahl der Abgeordneten der Gutsbeſiger geſchieht ohne Ber:

mittelung von Wahlmännern ; die abgeordneten der Städte und des

Bauernftander werden durch Bermittelung von Wahrmännern (alſo ser :

möge zweier Wahrhandlungen ) gewählt.

III. Von den Bedingungen der Wahlberechtigung, und

von der Ausübung derſelben . .

8. 169. Die Befugniß, an den a etiven Wahlhandlungen Theil zu

nehmen , fegt bei allen drei Claſſen voraus :

a . das Staatsbürgerrecht, dem das volle fandfaſſiat (8. 93 .) der Ritter:

gutsbeſiger gleich zu achten iſt;

b . die Volljährigkeit (§. 82.) ; .

c. das Bekenntniß der chriſtlichen Religion ohne Unterſchied der Con:

Fellion ;

. d . unbeſcholtenheit des Rufs (S. 89.).

8. 170. Nähe der Verwandtſchaft unter den Wahlmãngern entzieht ihnen die

Befugniß zu wählen nicht.

§. 171. um als Abgeordneter gewählt werden zu können , wird als

allgemeine perſönliche Bedingung aller drei Claſſen vorausgefegt :

a. das Staatsbürgerrecht, oder bei Kittergutsbeſigern das volle Landfaffiat ;

b . ein 25jähriges Alter ;

. c. Bekenntniß der chriſtlichen Religion ohne unterſchied der Confeſſion ;.
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d . Unbeſcholtenheit des Rufs (S. 89.).

§. 172. Die Ermangelung oder der Verluſt Eines der §. 169. und 171. ges

nannten perſönlichen Erforderniſſe ſchließt die Befugniß aus, dort , zu wählen ,

und hier , gewählt zu werden .

§. 173 . Kommen über dieſe Berechtigungen Zweifel vor, ſo werden dieſe von

der Landesregierung entſchieden . Von deren Entſcheidung findet Recurs, an die

höchſte Stelle Statt. Uuch kann der Uusgeſchloſſene ſich an den Landtag wenden ,

und dieſer auf.Mittheilung der Urſachen und , nach Befinden , nochmalige Erörtes

rung antragen .

• §. 174 . Die landſchaftlichen Abgeordneten werden künftig (unbeſchadet des lan

desherrlichen Rechts der Uuflöſung (S. 166 .]) auf zwölf Jahre oder drei Fi

nanzperioden (S. 203.) gewählt, und es erneuert ſich ihre Verſammlung

vom zweiten ordentlichen Landtage nach Verkündigung des Grundgeſekes , Towie

nach jeder Wuflöſung der Landſchaft an , jedesmal um ein Drittel ihrer Glieder .

Es, treten daher unmittelbar vor dem Beginn des genannten Landtages

gwei Ubgeordnete der Rittergutsbeſiger ,

drei . der Städte,

drei . : : .. des Bauernſtandes

aus; vor dem Beginne des dritten ordentlichen Landtages

drei Abgeordnete der Rittergutsbeſiker ,

zwei der Städte ,

drei i des Bauernſtandes ;

und vor dem Beginne des vierten und ordentlichen Landtages

drei Ubgeordnete der Rittergutsbeſiker ;

dreis der Städte,

zwei der Bauern , u . r. w . ,

Kußerdem erliſcht das Recht eines Abgeordneten , wenn die Bedingungen

Teiner Wählbarkeit aufhören . . .

8. 175 . um die Reihefolge des Uustritts zu erlangen , werden ſogleich bei

dem erſten Landtage nach Verfündigung des Grundgeſekes , ingleichen nach jeder

Auflöſung (S. 166 .) die Abgeordneten jeder Claſſe unter ſich darüber loofen ,

wer von ihnen vor dem zweiten , 'wer vor dem dritten und wer vor dem vierten

ordentlichen Landtage auszutreten habe . Die ſpätere Erneuerung ergiebt ſich

dann von ſelbſt.

§. 176 . Da, wo eine Stadt oder ein Umt nur Einen Abgeordneten zu er

nennen hat , erliſht mit deffen durch das Loos ( . 175 .) erfolgendem Austritte auch

das Recht des für ihn gewählten Stellvertreters. .

Wd von einer Stadt oder von einem Umte mehrere Abgeordnete zu ernennen

find , ingleichen bei den Abgeordneten der Rittergutsbeſiker tritt mit jedem vermöge

bes Looſes ausſcheidenden Abgeordneten derjenige Stellvertreter aus der Reihe der

Stellvertreter , der die mindeſte Stimmenzahı hatte , und, wo dieſe gleich war,

der an Iahren Jüngere.

• . 177. Un die Stelle der ausſcheidenden Abgeordneten und Stellvertreter

wird von den Rittergutsbeſikern der Kreiſe und von den Wahlmännern der Städte

und Ämter , denen die abgehenden angehörten , eine neue Wahl vorgenommen.

Um dieſe Wahlen einzuleiten , hat die landſchaft dem Landesherrn die Ergeba

niſſe der vor ihr nach $8 . 174 . 175. vorgenommenen Verlooſungen anzuzeigen .

§. 178 . Vater und Sohn , ingleichen Brüder können nicht zugleich als

16 *
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Abgeordnete eintreten . Wenn unter ihnen keine Einigung über einen freiwilligen

Rücktritt erfolgt, ſo geht der Water bem Sohne, der ältere Bruder dem jüngern

vor.

§. 179. Jeder Staatsbürger folgt willig dem ehrenvollen Rufe als Wahl

mann oder als Landesabgeordneter.' Nur ärztlich beſcheinigte Strankheit oder uns

verſchiebliche Abweſenheit können davon entſchuldigen.

26lehnungsgeſuche gegen die übernahme der Pflichten eines Ubgeordne:

ten , oder Geſuche um Enthebung von denſelben ſind , außer der Zeit einer

landſchaftlichen Verſammlung, bei der höchſten Stelle anzubringen und beſcheinigt

zu unterſtüßen . Im Genehmigungsfalle wird der betreffende Stellvertreter einbe

rufen und dem landſchaftlichen Vorſtande davon Nachricht ertheilt. – Berden

beiderlei Geſuche während einer landſchaftlichen Verſammlung veranlaßt, To find

ſie an deren Vorſtand zu richten und von dieſem mit den übrigen Ständen zu

erörtern. Im Genehmigungsfate geſchieht davon ,' behufs der Einberufung eines

Stellvertreters , Unzeige beim Landesherrn .

§. 180 . Für den verhinderten oder enthobenen (§. 179.) Abgeordneten eines

Kreiſeb , Amtes oder einer Stadt, welche mehr als Einen Abgeordneten ſendet,

tritt der mit den meiſten Stimmen gewählte Stellvertreter ein .

$ . 181. Iſt der vorhandene einzige, oder , im Falle mehrere Abgeordnete

und deßhalb auch mehrere Stellvertreter zu wählen waren , ſind dieſe Stellvertre

ter ebenfalls anderweit zu erleben , ſo erfolgt dieſe Ergänzung durch Diejenigen ,
welche bei der Wahlhandlung für die Stellvertreter, nach dieſen ſelbſt diemeiſten

Stimmen erhalten haben : die Erſakmänner.

§. 182. Wenn Staatsbeamte, active Militairs , Geiſtliche oder Schul

beamte die Eigenſchaften befißen , um zu wählen oder gewählt zu werden , ſo

nehmen ſie an dem Wahlgeſchäfte Theil, ohne beſondere landesherrliche Erlaubniß ;

ſie bedürfen aber einer ſolchen , ehe ſie eine auf ſie gefallene Wahl annehmen .

Dieſe Erlaubniß wird ohne erhebliche, in dem Weſen des Amts beruhende Gründe

nicht verſagt werden .

Die Mitglieder des herzoglichen Geheimen Minifteriums können nicht

als abgeordnete gewählt werden.

§. 183. Jeder Unterthan kann zwar, wenn er durch verſchiedenen Grundbeſig

oder Heimathsrecht mehr als einer Claſſe beizuzählen ift, das Recht zu wählen in

mehrern Claſſen ausüben ; gewählt werden kann er aber nur in Einer Claſſe

von abgeordneten und nur in Einem Bezirke. Würde ein , dem Stande

der Rittergutsbeſiker nicht Ungehöriger (S. 188.) mehr als einmal gültig als

Abgcordneter gewählt, ſo hat er ſich binnen drei Jagen nach erhaltener Runde bei

der Regierung zu erklären , für welche der gleichzeitigen Wahlen er ſich entſcheidet .

Unterläßt er dieſe Unzeige , ſo erfolgt dieſe Entſcheidung der Regierung ohne eine

ſolche. :

§. 184. 'Um in der Staffe der Rittergutsbefißer zu wählen oder

gewählt werden zu können , ift, neben den 88. 169. und 171. gedachten allges

meinen Vorausſegungen , der Beſig eines landtagsfähigen Ritterguts,

ohne Unterſchied der adelichen oder nicht adelichen Geburt des Beſibers, erforderlich.

g. 185 . Jedes, einen abgeſonderten Lehnscompler bildende , von dem Lehnhofe

ſeparat verliehene und der abgeſonderten Dispoſition von Seiten des Lehnbeſikers
unterliegende Rittergut hat – unbeſchadet der perſönlichen Erforderniſſe des Bes

fibers (88. 169 . 171.) – Eine active und paſſive Wahlftimme.
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Das Verzeichniß der Landtagsfähigen Rittergüter und gleichzeitig

der geſammten möglichen Stimmenzahl der Rittergutsbeſiker ergiebt die Unterbei

lage A . der Wahlordnung.

Es ſteht dem Landesherrn frei, ſolchen Rittergütern , bie bis jekt'nicht land

tagsfähig ſind , dieſe Eigenſchaft zu verleihen . Bis dahin nehmen deren Beſißer

an der Wahlberechtigung im Bauernſtande Theil.

Ein Beſiber mehrerer landtagsfähigen Rittergüter (S. 185.) hat eben ſo viel

active Wahlſtimmen ; mehrere Beſiger oder eine ganze Genoſſenſchaft von Beſikern

eines Ritterguts - Completes haben nur eine active und paſſive Wahlſtimme, über

deren Vertretung durch Einen ſie ſich zu vereinigen und die übereinkunft bei dem

Lehnhofe anzuzeigen haben .

Bei künftigen Zerſpaltungen von Rittergütern wird die Verwendung

der Wahrſtimme beſonders erwogen , und im eintretenden Falle der Landſchaft Se:

legenheit zu Darlegung etwaiger Anträge gegeben. ·

§. 186. Nur die auptbelehnten , nicht aber die Mitbelehnten können

wählen aber gewählt werden .

§. 187. Beim Wählen kann der Lehnsvormund den noch nicht volljähri:

gen Lehnsbeſiker , der Ehegatte die verheirathete Lehnsbeſißerin und der volljährige

Sohn die verwittwete oder geſchiedene Lehnsbeſikerin vertreten . Die Fähigkeit,

als abgeordneter gewählt zu werden , ſteht dem Gatten einer Rittergutsbe:

fiberin und dem 25jährigen Sohne einer verwittweten oder geſchiedenen Lehnsbe

Tigerin zu , nicht aber dem Lehnträger einer nicht verheiratheten .

§. 188. Ein Rittergutsbeſiger kann nur als ſolcher gewählt werden , nicht

aber auch für eine andere Claſſe von Abgeordneten , wenn er auch ſonſt dazu

geeigenſchaftet wäre.

§. 189. Wer in beiden Kreiſen des Landes Rittergüter beſigt , kann nur

da wählen und gewähift roerden , wo er ſeine weſentliche Wohnung hat, oder,

wenn er im Uuslande lebt , wo das höher in der Lehnstare befindliche Gut gele:

gen iſt.

§. 190 . Zur Beſtellung von Wahrmännern ( S. 168.) ſind in den

Städten Diejenigen befugt , welche neben den §. 169. genannten allgemeinen

Erforderniſſen das ſtetige Wohnrecht in einer Stadt oder deren Vorſtädten , in

gleichen einen eignen Hausſtand beſigen , und zugleich, wenn ſie innerhalb der

Stadt wohnen , ſtädtiſche Abgaben , weøn ſie in der Vorſtadt wohnen , directe

Steuern , mindeſtens die Schulſteuer , entrichten .

§. 191. Auf dem Lande, (wohin aber in dieſer Beziehung die Markt

flecken Güßniß und Meuſelwiß nicht zu rechnen ,) muß Derjenige , welcher an der

Beſtellung eines Wahlmannes Theil nehmen will, außer den §. -169. ge

nannten gemeinſchaftlichen Erforderniſſen , Eigenthümer eines bäuerlichen mit

Wohnfig verſehenen Grundſtücks oder doch eines bloßen Wohnhauſes ſeyn.

§. 192 . Einer Wittwe und geſchiedenen Frauenzimmern ſteht das Recht, an

der Beſtellung der Wahlmänner Theil zu nehmen , dann zu , wenn ſie Eigenthü

merinnen eines Hauſes ſind , und die Berechtigung durch einen volljährigen Sohn

ausüben können. Ebenſo kann eine verheirathete Hausbeſikerin auf dem Lande

an der Beſtellung der Wahlmänner durch ihren Ehemann Theil nehmen laſſen .
Dieſer kann aber hierdurch nicht zwei Stimmen erlangen . -

Unverheirathete Frauen haben kein Stimmrecht.

Mehrfache Angeſeſſenheit giebt nur ein einfaches Stimmrecht.
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. 193. In Beziehung auf das landſchaftliche Wahlgeſchäft werden zu den

Städten auch die Vorſtädte gerechnet, ſo daß die Bewohner der Vorſtädte,

welche ſonſt die g. 192. erforderlichen Eigenſchaften beſigen , an der activen Wahl:

fähigkeit und der paſſiven Wählbarkeit Theil nehmen können. -

. 194 ., Schußverwandte (S. 108 .), ingleichen Eingeſeſſene und U us -

märker, (Forenſer im weitern und im engern Sinne, 88. 91. 106.), und Hands

werksbürger (S. 107.) nehmen an dem Vorrechte ſtädtiſcher Wahlen keinen

Theil.

S. 195. Die Marktflecken Gößnig und Meuſelwiß üben ihre lands

ſchaftlichen Wahlrechte in Gemeinſchaft mit der Stadt Lucka aus (§. 168.), ohne

daß jedoch hierdurch im übrigen ihre zeitherigen Verhältniſſe geändert werden . :

Ebenſo werden die landſchaftlichen Wahlrechte der Stadt Orlamünd a nebſt

Naſchhauſen zuſammen ausgeübt mit der Stadt Kahla , ohne daß dadurdy dem

ſelbſtſtändigen Stadtrechte von Orlamünda Abbruch geſchehen ſoll.

§. 196 . Um als ſtädtiſcher oder bäuerlicher Ubgeordneter ge :

wählt werden zu können , muß man neben dem Beſige der §. 171. benannten

allgemeinen Eigenſchaften , jährlich an Land • oder Handels - oder Grund - oder

Viehſteuer oder dieſen zuſammen wenigſtens entrichten :

in der Stadt Altenburg . . . . . . . 13 Ihlr.

s Schmölln . . . . . . . 5 :

. . lucka, und den Marktflecken Göß

niß und Meuſelwig . . 5
s Ronneburg . . . 3

i s s Kahla und Orlamünda . : . 6 :

: : Roda ': . . . . . . . . 31 s

· · 3 Eiſenberg . . i i . . . . . 6 :

dann, ſoviel die Ämter betrifft, an Land - und Viehſteuern jährlich min :

denſtens

im Umte Altenburg . . . . . . . . 25 Ihlr .

: Ronneburg . . . . . . . . 13 :

: Eiſenberg . . . . . . . . . 11 s

; Kahla . . . . . . . . 11 :

• s Roda und den dazu gewieſenen Ihei:

len des Amtes Kahla . . . . 64 : 1

Dabei wird es dem Ehemanne, der für ſeine Perſon das volle Ortsbür:

gerrecht beſigt, zu gute gerechnet, wenn die Ehefrau einen Theil des obgenannten
Steuerquantums entrichtet.

§. 197. In den Städten wird den vorfißenden Gliedern (Bürger:

meiſtern , Stadtſchultheißen , Stadtrichtern , Stadtälteſten , Syndicus) der Stadt:

räthe, ingleichen den andern ſtimmführenden Mitgliedern derſelben und den Stadt:
verordneten , wegen der bei ihnen vorausgeſekten Kenntniß der Stadtverhältniſſe

und wegen ihres vermutheten Intereſſes an deren Wohlſtand , auch ohne Rückſicht,

ob ſie Steuern oder Stadtabgaben entrichten , auf ihre Amtsdauer die Fähigkeit

bewilligt , als Abgeardnete für ihre Stadt erwählt zu werden.

IV. Vorlegung der Wahlergebniſſe an den Landesherrn.

§. 198 . Sobald alle Wahlen von der Landesregierung richtig geſtellt ſind,

legt ſie dem Landesherrn die Ergebniſſe derſelben (§. 3. der Wahlordnung) vor.
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Bei dieſem Anlaß fpricht ſich der Landesherr über den Eintritt etwa gewählter

Beamten ( §. 182.) aus . Hierauf wird der tandfchaftliche Vorſtand von den ges

wählten Übgeordneten durch die Staatsregierung in Renntniß gefekt, und jeder"

Abgeordnete erhält aus dem Geheimen Miniſterium ein Wahldecret zu ſeiner

Beglaubigang.

V . Beſtimmung und Obliegenheiten der Landſtände.

I. 199. Die landſtände ſind im Allgemeinen verpflichtet , die In
tereffen aller Claſſen und Stände der Unterthanen zu vertreten , und

nicht das Intereſſe des einzelnen Standes oder Bezirks, dem ſie nach ihrem Tons

ftigen Verhältniſſe angehören .

$. 200. Sie geloben Ireue und Gehorſam dem Landesherrn und bem

Gerege; gewiſſenhafte Erwägung der an fie gelangenden Berathungsgegenſtände, und

Abgabe ihrer Stimme nach ihrer eigenen überzeugung, und nach der Forderung

des Rechtsgeſeges und des Rubens für Herrn und Land.

S. 201. Bei allgemeinen neuen Gereken , welche die Freiheit

der Perfonen oder das Eigen thum aller Staatsangehörigen , ingleis

chen die Grundverfaſſung und die Militairaushebung betreffen , iſt ihre Mit

wirkung dergeſtalt erforderlich, daß ohne ihren Beirath und ihre Zuſtimmung
teines erlaſſen , kein beſtehendes unter neuer Beläftigung der Unterthanen abgeän

dert, and keines aufgehoben werden kann.

g. 202. Insbeſondere wirken ſie mit bei der Regulirung der den Unterthanen

obliegenden Pflicht , die zur Erhaltung der Staatszwecke erforderlichen Mittel

aufzubringen .

S. 203. Sie erörtern den Bedarf der verſchiedenen Capitel der Staats

verwaltung gemeinſchaftlich mit der Staatsregierung. Zu Feftfeßung der Fis

nanzetats, (welche regelmäßig auf vier Jahre, eine Verwilligungszeit

oder Finanzperiode , geſchieht ,) iſt das Einverſtändniß der Staatsregierung

und der Landſchaft erforderlich , fo daß ohne Zuſtimmung der Stände kein Capitel

ber laufenden Verwilligung dauernd erhöht, und ohne Zuſtimmung der Staats :

regierung kein Capitel der laufenden Verwilligung dauernd vermindert werden

kann, in fo fern nicht der beſtimmt bezeichnete Gegenſtand und Zweck der Bewillis

gung weggefallen iſt. .

g. 204 . Die Landſchaft iſt verbunden, die zu anſtändiger Zufbringung

( Dotirung) der erforderlichen , und deßhalb vor dem Einnahmeetat feſtzulegenden ,

Uusgabefäge nöthigen Mittel zu bewilligen ; es kann aber auch ohne

landſchaftliche Verwilligung kein Auflagegeſetz ( Steuerausſchreiben ) erlaſſen

werden .

Die zur Dotation eines beſtimmten Ausgabeerforderniſſes von der Landſchaft

erfolgende Bewilligung eines Etatsſages kann , ſo wenig als die Verwilligung neuer

abgaben an Bedingungen geknüpft werden . Restere würden vielmehr, mit

Husnahme der Vorverhandlungen über Zweck und Dauer (modus und dies,) in:

zuläffig Teyn .

g. 205 . Alle Bewilligungen finden nur auf Anträge des Landesherrn

Statt , insbeſondere find fofortige Bewilligungen für einzelne Perſonen oder Ver

waltungszweige ohne dergleichen Unträge unzuläſſig. Doch bleibt der Landfchaft

nachgelaſſen , um landesherrliche Anträge auf dergleichen Bewilligungen zu bitten .

8. 206 . Sollte ein Einverſtändniß über einen künftigen Finanzetat nicht
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erlangt werden können , und die Verwilligungszeit zu Ende gehen , ſo iſt der lan

desherr befugt , auf den Grund der bisherigen Etats die Verwilligungen noch

Einmal auf Ein Jahr auszuſchreiben , innerhalb deſſen die Verhandlungen zum

Schluſſe zu bringen ſind .

ſ. 207. Mit jedem Antrage auf Erneuerung des auf vier Jahre zu erlaſſen

den U uflagegerekes wird der Landſchaft der Voranſchlag des Ausgabebes

darfs und der muthmaßlichen Einnahmen auf die bevorſtehende , und die Rechen

ſchaft über die Verwendung der Staatsgelder auf die abgelaufene Verwaltungs:

periode zur Prüfung vorgelegt.

. . 208. Die nähern Grundſäge der Finanzverwaltung des Landes und

der Domainen ſind in der zweiten Beilage des Grundgeſeßes enthalten und bilden ,
einen Theil deſſelben .

8. 209. Wenn die Stände fich veranlaßt finden , da, wo ihre Zuſtimmung

zur Gültigkeit eines Geſekes erforderlich iſt , dieſelbe abzulehnen , ſo haben ſie dies

mit Anführung aller ihrer Gründe zu thun , damit der Landesherr den Ges

genſtand nochmals in überlegung ziehen kann.

§. 210 . Dugemeine Landesgeſebe , welche nicht die Freiheit der Perſon und

das Eigenthum aller unterthanen betreffen , werden den Ständen zu ihrer Bes

gutach tung mitgetheilt. Der Landesherr wird ihre Bemerkungen bei weiterer

Erörterung der Sache in Erwägung ziehen , und ſie benußen , ſo weit Er es zwecks

mäßig erachtet .

g. 211. Reglementariſche Verfügungen zur Ausführung beſtehender Geſeke,

Verordnungen , die aus dem Aufſichts - und Verwaltungsrechte fließen ,

polizeiliche Anordnungen , (in ſo fern ſie nicht die Freiheit der Perſon ,

oder das Eigenthum aller Unterthanen berühren , oder die Grundverfaſſung ändern

[S: 201.]) ; ferner Vorſchriften zur Sicherheit des Staats bedürfen der

ſtändiſchen Begutachtung nicht ; der Landesherr kann ſie aus beſondern Gründen

erfordern .

. §. 212. Die Verwaltung des Militaircollegiums iſt der landſchaft wie

dem Landesherrn wegen der Geldverwendung verantwortlich ; - die Landſchaft ift

über Conſcriptionsgeſeke mit Beirath und Zuſtimmung zu vernehmen , und ſie hat

das Recht der Beſchwerdeführung, wenn dem Conſcriptionsgeſeße entgegen gehandelt

würde.

§. 213. Die Wirkſamkeit der Landſchaft in Ungelegenheiten der Firden

und Schulen richtet ſich lediglich nach der vierten Abtheilung des Grundgeſeßes.

. . 214. Die Landſchaft hat das Recht und die Verpflichtung , dem Landes:

herrn die von ihr bemerkten Mängel in der Geſellgebung anzuzeigen , und,
unter genauer Angabe der Gründe, um Erlaß , Ubänderungen oder Aufhebung

eines Gefeßes zu bitten , worauf Derſelbe den Gegenſtand erörtern laſſen , und die

Behörde zu Bearbeitung eines Geſekentwurfs inſtruiren oder ſonſt das Nöthige

beſchließen wird . Die Geſekvorſchläge ſelbſt gehen von der Staatsregierung aus .

- §. 215 . Es liegt ihr gleichmäßig ob , Regelw idrigkeiten in einzelnen

Verwaltungszweigen , welche der Aufſicht der Oberbehörden und des Regen

ten auf die Dauer entgangen ſeyn möchten , zur Kenntniß des Landesherrn zu
bringen, deffen Wund es iſt, yon jeder ungeeigneten Vorkommenheit in der, unter

Teiner oberſter Leitung ſtehenden Staatsverwaltung Kunde zu erhalten .

$. 216. Die Landſchaft hat die Verpflichtung , Beſchwerden einzelner

Staatsangehörigen , Corporationen und Orte an den Landesherrn zu bringen .
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Es müſſen dieſe jederzeit ſchriftlich bei der Landſchaft angebracht ſeyn , und fie

dürfen von ihr nur dann angenommen werden , wenn der Beſchwerdeführer gehörig

nachweiſt, daß er ſich vorher, ohne Erfolg, an die geeigneten Landescolegien und

zulekt an die höchſte Stelle gewendet hat (§. 37.),

Keine Vorſtellung oder Beſchwerde kann von der Landſchaft an den Landesa

· herrn anders gebracht werden , als wenn die Majorität derſelben damit einvers

ſtanden iſt.

§. 217. In ſolchen Fällen , wo bei außerordentlichen , außer dem regels

mäßigen Gange der Staatsverwaltung liegenden Ereigniſſen Commiſſionen nie

dergeſegt werden , und dabei perſönliche oder Geldleiſtungen der geſammten unter :

thanen in Frage kommen , wird der Landesherr auch ſtändiſche Abgeordnete als

Mitglieder zuziehen.

VI. Art der Ausübung der Landſchaftlichen Thätigkeit.

§. 218. Die Landſchaft übt ihre verfaſſungsmäßige Thätigkeit aus, entweder

in voller Verſammlung aufLandtagen , oder durch einen Uusſchuß, die lan :

desdeputation .

§ . 219. Der Landtag verſammelt ſich mindeſtens alle vier Jahre auf

Berufung des Landesherrn. Zu dieſem Behufe erhält der Landſchaftspräſident

ein herzogliches Reſcript und jeder der landſchaftlichen Abgeordneten einen Mini

ſterialerlaß. Die Berufung wird auch beſonders durch das Amtsblatt kürzlich

bekannt gemacht werden .

§. 220. Sollte ein berufener Landſtand durch vorübergehende Urſache am per:

fönlichen Erſcheinen bei einem Landtage ſchon vor deſſen Anfange behindert

ſeyn , ſo hat er davon beim herzoglichen Geheimen Miniſterium ſogleich Anzeige

zu machen , damit der betreffende Stellvertreter berufen werden könne. Urlaubsa

geſuche während des Landtags erledigt die Landſchaft , und zeigt die bewilligten ,

wo die Einberufung des Stellvertreters nothwendig wird , der höchſten Stelle zu

dieſem Behufe an.

§ . 221 . Um Morgen des zu Eröffnung des Landtages beſtimmten Tages und

ſobald die anweſenden Stände dem Landesherrn ihre Unkunft gemeldet haben ,

ordnet derſelbe einen Commiſſarius ab, um den neu eintretenden landſchaftlichent

Abgeordneten den Eid abzunehmen , deſſen Inhalt § 200. angegeben iſt. · ·

. 222. Hierauf begiebt ſich der Landesherr , gefolgt von den Ständen , in

die Kirche , um den Segen des Höchſten anzurufen . Nach Vollendung der Andacht

wird der Landtag eröffnet durch Mittheilung der Propofitionspuncte, ento

weder vom Landesherrn perſönlich oder durch Commiſſarien in Seinem Namen .

§ . 223. Die landſchaftlichen Beamten ſind der Präſident der Land

ſchaft, und deſſen Gehülfe, der Landſchaftsſyndicus und ein Protocollführer.

§. 224 . Den fand ich aftspräſidenten ernennt der landesherr aus

der Zahl der Abgeordneten und Stellvertreter der Rittergutsbeſiger vor dem

Eintritte jedes landtags auf die Zeit bis zum Beginn des darauf folgenden

Landtags.

S. 225. Der Gehülfe des Präſidenten wird von der Landſchaft aus der

Zahl der anweſenden Abgeordneten nach abſoluter Stimmenmehrheit erwählt und

vom Landesherrn beſtätigt.

Die Wahl geſchieht in der zweiten Woche des Landtags und iſt, ausgenommen

den Fall der Auflöſung der Stände, gültig bis zum Beginne des richften Landtags.
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Er vertritt den Landſchaftspräſidenten in ſolchen Abweſenheitos und Verhindes

rungsfällen , wo eine ſchriftliche Geſchäftsverwaltung unthunlich iſt; er unterſtügt

ihn überhaupt in ſeiner Amtsführung und iſt Mitglied der Landesdeputation .

§. 226 . Der Präſident iſt Dirigent der Landſchaft ; er eröffnet die Eingänge,

theilt die Vorträge aus, zeichnet (ſignirt), nebſt dem Gehülfen , die Entwürfe

und Protocolle ; er unterſchreibt die Eingaben , leitet die landſchaftlichen Erörtes .

rungen , zieht die Abſtimmung, und vertritt bei öffentlichen Veranlaſſungen die

Landſchaft als deren Redner.

g. 227. Die Landſchaft kann ſich nie ohne ſeine Aufforderung und ſeine Sheila

nahme verſammeln . Er iſt zunächſt verantwortlich für die Einhaltung aller geſeks

lichen Bedingungen .

' $. 228. Der Syndicus beſorgt alle von der Landſchaft beſchloſſenen Auss

fertigungen ; er iſt Secretair und Archivar der Stände. Bekleidet ein Staats
diener die Stelle , ſo wird er für die Dauer von Landtagen und Deputationstagen

ſeiner Pflichten gegen den Landesherrn entlaſſen ; dies geſchieht zugleich mit der

§. 221. gedachten Bereidung der Abgeordneten . Er wird von der Landſchaft das

Erſtemal gewählt für die Zeit bis zum Anfange des nächſten Landtages , und kann

alsdann auf Lebenszeit gewählt werden . Er bedarf der landesherrlichen Beſtä
tigung. i

§. 229. Die Landſchaft erwählt für jede Verſammlung einen geeigneten Pro

tocollführer. Ift dies ein Staatsdiener, To benennt ſie ihn dem Geheimen Mini

ſterium mündlich , worauf derſelbe – wenn er irgend für die Zeit entbehrlich

iſt - auf die Dauer der Verſammlung der herrſchaftlichen Dienerpflicht entlaſſen

wird .

Die Schreiberei wird zunächſt von angeſtellten Cangeliften beſorgt, welche

jedesmal beſonders verpflichtet werden , und Schreibegebühren erhalten .

§. 230 . Der Landſchaftspräſident und neben ihm ſein Gehülfe haben

den Vorſig ; an fie reihen ſich die übrigen Abgeordneten dergeſtalt , daß von den

drei Ubtheilungen des Landtags diejenige, welche zulegt eingetreten iſt , (und in

Hinſicht einer gänzlichen Erneuerung der Landſchaft diejenige, welche zulegt aus

ſcheiden wird ) die lebten Pläße einnimmt. Die Glieder jeder Abtheilung looſen

unter ſich beim Beginne jedes Landtags , ohne Rückſicht der Claſſe , der ſie an

gehören .

Der anderweite Eintritt eines Neugewählten bedingt keine Ausnahme.

$. 231. Die Verhandlungsform zwiſchen dem Landesherrn und

der Landſchaft geſchieht entweder durch unmittelbare höchſte Erlaſſe oder

durch Miniſterialmittheilungen .

§. 232. Der Landesherr ordnet Commiſſarien zu mündlichen Eröffnungen

und zur Sheilnahme an den Berathungen in die Landſtube ab. Zu lekterm Bes

hufe theilt der Präſident jedesmal 2 Stunden vor Eröffnung einer Sigung dem

Vorſigenden im Miniſterium die Tagsordnung mit.

§. 233. Die landesherrlichen Commiſſarien müſſen ſo oft gehört werden , als

fie es verlangen . Berufen ſie ſich auf Beibringung von Erörterungen und Nachs

weiſungen , ſo wird auf ihren Antrag die Schlußfaſſung bis nach deren Vorlegung

ausgeſekt.

Rommen bei der Landſchaft weſentliche Abänderungen von vorgeſchlagenen Ges

Tegentwürfen und Bewilligungsanträgen in Frage , ſo iſt die Erbittung und Zu

ziehung landesherrlicher Commiſſarien unerläßlich.
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Sie verlaſſen die Landſtube während der Abſtimmungen ; aber es kann dann

nach ihrem Abtritte die Discuſſion nicht von Neuem aufgenommen werden .

„ §. 234. Abgeſehen von Fällen , wo landesherrliche Commiſſarien nothwendig

zugezogen werden müſſen , kann die Landſchaft auch vertrauliche Sißungen

ohne deren Beiſeyn halten , in welchen jedoch niemals Beſchlüſſe gefaßt werden

dürfen . Leştere regen vielmehr alemal eine ſolche Discusſſion voraus, an welcher

landesherrliche Sommiſſarien Antheil nehmen können .

Es können daher die Berathungen und Niederſchreibungen vertraulicher Sigun

gen nicht öffentlich bekannt gemacht werden .

§. 235. Vom Präſidenten hängt es ab, ob er die zur Berathung vorliegenden

Gegenſtände ſelbſt vortragen , oder ob er Referenten ernennen , oder ſie

durch eine Commiſſion begutachten laſſen will. Lesteres kann auch in Folge

eines landſchaftlichen Beſchluſſes geſchehen . '

Die Commiſſionen werden durch Wahl beſtellt, oder , wenn die Landſchaft

damit einverſtanden iſt, vom Präſidenten ernannt.

§. 236 . Nachweiſungen aus dem Geſchäftsbereiche der Oberſteuerverwal

tung und der Landesbank erhält die Landſchaft durch die von ihr dahin präſentirten

Mitglieder oder die Vorſtände der genannten Behörden . Werden Nachweiſungen

aus andern Geſchäftszweigen gewünſcht , ſo wendet ſich der Präſident dieſerhalb an

das herzogliche Geheime Miniſterium .

• §. 237. Die landesherrlichen Eröffnungen werden jederzeit zuerſt

in Berathung gezogen . Während ſie erwogen werden , ſammelt zugleich eine Coma

miſſion der Landſchaft die Gegenſtände zu Bitten , Unträgen und Beſchwerden . -

Die Berathung über den Finanzetat muß ſo zeitig zum Schluſſe gebracht und

das Ergebniß angezeigt werden , daß nach Befinden weitere Verhandlungen dars

über Statt finden können .

§. 238 . Niemand kann ohne Auftrag des Präſidenten eine an ihn gebrachte

oder von ihm ausgehende Petition ſelbſt vortragen. Sie muß jederzeit

ſchriftlich an den Präſidenten gebracht werden , welcher ſie dann nach ſeinem Er:

meſſen zum Vortrage austheilt.

§. 239. Anträge von einzelnen Abgeordneten müſſen dem Präſidenten

gleichfalls ſchriftlich übergeben oder außerhalb der Sigungen dem Syndicus zur

Niederſchrift mitgetheilt werden . Es hängt vom Präſidenten ab, wem er ſie zum

Vortrage zutheilen will.

Uuf gelegentliche Äußerungen und Anträge kann weder eine Erörterung

noch Schlußfaſſung Statt finden . . .

§ . 240. Nach eröffneter und vollendeter freien Berathung erfolgt idie

Ubſtimmung. Jeder Abgeordnete giebt ſeine Stimme lediglich nach ſeiner eignen

überzeugung; Inſtructionen dazu find unzuläſſig. Bei wichtigern Gegenſtänden

oder wenn ſonſt die Mehrheit ſolchen Uufſchub begehrt, geſchieht die Abſtimmung

nicht an dem Sage der Erörterung. Die Frage wird vom Präſidenten geſtellt.

Que ſtändiſchen Schlüſſe, welche auf eine Angelegenheit des Landes Bezug has

ben , bedürfen der Sanction des Landesherrn .

§. 241. Beim Stimmen giebt zuerſt der Neferent , dann der Präſident

und deſſen Gehülfe die Stimme, die weitere Stimmfolge beginnt von dem Nach

bare des Referenten zur Rechten , und endigt bei jenem zur Linken deſſelben .

Bei allen Schlußfaſſungen wird mit lauter Stimme und den Worten abges

ſtimmt: Einverſtanden ! oder : nicht Einverſtanden ! Geheime Stimm
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gebung iſt nur zuläſſig bei der Wahl des Gehülfen , der Mitglieder der Landes

deputation , der Commiſſionen und des Syndicus.

§. 242 . Es ſteht nur den landesherrlichen Commiſſarien , dem Präſidenten und

den Referenten oder Mitgliedern der ſtändiſchen Commiſſionen zu , geſchriebene

Reden und Vorträge abzuleſen , alle übrigen Mitglieder bedienen ſich aus

ſchließlich des mündlichen Vortrags.

§. 243. Die Schlußfaſſungen erfolgen nach der gewöhlichen Stimmen

mehrheit.

§. 244 . Wenn Gerechtſame einer einzelnen der drei Claſſen von

Abgeordneten in Frage kommen , ſo muß, um die Gültigkeit eines Beſchluſſes durch

Stimmenmehrheit zu erlangen , die Mehrzahl der anweſenden Abgeordneten des bes

theiligten Standes — welchen dabei das Recht einer abgeſonderten Berathung über

die fragliche Ungelegenheit zuſteht — dieſer Stimmenmehrheit beigetreten feyn .

Im Gegenfalle wird die Vermittelung und nach Befinden Entſcheidung des lan

desherrn in Anſpruch genommen , welche jederzeit unter Unführung der Gründe

ertheilt werden wird.

§. 245. Die einzelnen Abgeordneten haben die Verpflichtung der Freimüthig

keit bei den Berathungen , wobei ſich von ſelbſt verſteht , daß dieſelbe innerhalb

der geſeblichen Grenzen bleiben muß. .

. S. 246 . Sämmtliche Abgeordnete erhalten Reiſekoften , auf die Meile der

Reiſe von ihrem Rittergute (oder ihrem Heimathsorte , falls ſelbiger im Herzog

thume Altenburg liegt), zum Orte des Land- oder Deputationstages und zurück,

zuſammen 11/2 Thaler, ingleichen auf die Dauer der Verſammlung Dagegelder,

für die am Verſammlungsorte wohnhaften 1 Thaler, für die auswärtigen 2 Thaler

täglich . '

Der geſammte Aufwand für landſchaftliche Verſammlungen wird aus der Ober

ſteuercaſſe beſtritten .

Der Präſident und Syndicus empfangen fire Gehalte.

S. 247 . Eine Überſicht der Verhandlungen des Landtags wird durch

die Landſchaft öffentlich bekannt gemacht werden .

Der Voranſchlag und die Rechnungslegung der Oberſteuercaſſe , in

oleichen die Reſultate der Cammerverwaltung, (lektere während des Beſtehens

der jebigen Finanzgrundfäße) werden beim Eintritte einer neuen Finanzperiode

von der Staatsregierung öffentlich mitgetheilt werden (§. 76 .) .

uue Bekanntmachungen der Landſchaft irgend einer Art erfordern die landes

herrliche Genehmigung.

§. 248. So wie keine Verſammlung der Landſchaft ohne Veranlaſſung des

Randesherrn Statt finden kann , ſo hängt auch die Schließung jeder Ver:

ſammlung vom Landesherrn ab . Sobald ſie ausgeſprochen iſt, geht die Ver

Tammlung ohne Weiteres auseinander .

. 8 . 249 . Die landesdeputation hilft die vom Landesherrn beſtätigten

Beſchlüfte des Landtages , ſoweit es von landſchaftlicher Seite geſchehen kann , in

Vollzug feßen ; fie tritt vermittelnd ein bei erheblichern Unſtänden in der Finanza

verwaltung, während des Laufs einer Finanzperiode, und bereitet, auf Veranlaſſung

der Regierung, die Geſchäfte der nächſten Verſammlung vor.

§. 250. Die Deputation beſteht aus dem Präſidenten, deſſen Gehülfen und

ſechs Mitgliedern der Abgeordneten, welche bei jedem Landtage für die Zeit vom

Schlufſe deſſelben bis zur Eröffnung des künftigen durch Stimmenmehrheit aus

.
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der Zahl der Abgeordneten , und zwar zwei aus jeder Claſſe , gewählt und vom

Landesherrn beſtätigt werden .

unter den geſammten Mitgliedern der Landesdeputation müſſen wenigſtens

zwei aus dem kahla - eiſenbergiſchen Kreiſe ſeyn.

Für den Fall des Abgangs von Mitgliedern der Landesdeputation ſind zur

gleich einige Deputationsſtellvertreter aus der Zahl der Abgeordneten zu wählen

und vorzuſchlagen . .

i §. 251. Ihre Wirkſamkeit äußert' fich

1) bei der Gefeßgebung.

Der Landesherr kann Geſekentwürfe, welche Er ſpäterhin an die ge

ſammte Landſchaft gelangen laſſen will, der Deputation vorlegen , um zuvörderſt

deren Anſicht zu bernehmen und die Berathung in der Landſchaft zu erleichtern .

§. 252. Geſellentwürfe , welche von der Staatsverwaltung auf Verans

laſſung landſchaftlicher Anträge bearbeitet wurden , können der Deputation vorges

legt , und , wenn ſich dieſe damit , unter Berückſichtigung der §. 260. enthaltenen

Beſtimmung, einverſtanden erklärt, alsbald vom Landesherrn erlaſſen werden .

2 ) Beider Finanzverwaltung.

S. 253. Sobald ſich wichtige Anſtände bei der Sammer -, Steuer: , Mis

litair: oder Bankverwaltung ergeben , deren längerer Aufſchub weſentlichen

Nachtheil bringen könnte, tritt die Wirkſamkeit der Landesdeputation dahin ein ,

daß fie (ohne die Befugniß dauernder Bewilligungen zu beſigen ) der augenblica

lichen Verlegenheit durch Bewilligungen auf die noch übrigen Jahre der Finanz

periode oder durch Bewilligungen einmaliger Zahlungen oder durch geeignete Vor

ſchläge und Vorſtellungen abzuhelfen ſucht.

§. 254. Wenn Anforderungen dieſer Art von der Verwaltungsbehörde durch

Vermittelung der höchſten Stelle an die Landesdeputation gelangen , müſſen ſie

von der Behörde jederzeit genau nachgewieſen ſeyn .

3 ) Bei den übrigen 3 w eigen der Verwaltung.

S. 255. Die Landesdeputation hat die Verpflichtung, verfaſſungswidrige

Ereigniſſe zur Kenntniß des Landesherrn zu bringen , und auf Abhülfe anzus

tragen , wenn ſie die überzeugung hat , daß ein Aufſchub ſolcher Anzeige bis zum

nächſten Landtage weſentlichen Schaden bringen werde.

4 ) Undere Befugniſie.

$. 256 . Sie hat das Recht, die von der Landſchaft zu berekenden Stela

len in dem Magdalenenſtifte und der Carolinen- Töchterſchule zu verleihen . Dies

geſchieht jedoch , wenn nicht ohnehin Peranlaſſung zu einer Zuſammenkunft vora

liegt , auf ſchriftlichem Wege.

: . 257. Durch einen von der Landſchaft mit abſoluter Stimmenmehrheit

gefaßten Beſchluß können ihr überhaupt, unter Zuſtimmung des Landesherrn , auch

noch andere Befugniſſe der geſammten Landſchaft zur interimiftifchen Wahrneha

mung übertragen werden .

§. 258. Dem Landesherrn ſteht es frei, die Landesdeputation , ſowohl wegen

der jekt genannten Gründe, als auch ſonſt , ſo oft zu verſammeln , als Er

deren Rath und Gutachten über irgend welche Gegenſtände zu vernehmen wünſcht.
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Die Berufung geſchieht durch ein Reſcript an den Landſchaftspräſidenten ober, bei

deſſen Abweſenheit und Dringlichkeit der Urſache, an deſſen Gehülfen .

§. 259. In den Fällen der $9. 253. und 255. bezeichneten Art ſteht auch dem

Landſchaftspräſidenten die Befugniß zu, den Landesherrn um Berufung einer ſtändi

ſchen Verſammlung oder Deputation zu bitten .

§. 260. Die · Beſchlüſſe und Erklärungen der Landesdeputation

ſollen , ſo weit möglich , den vorangegangenen , vom Landesherrn genehmigten landa

ſchaftlichen Beſchlüſſen entſprechen , und können nur dann von deren Sinn und

Zweck abweichen dürfen , wenn dazu durch das Vorkommen neuer Shatſachen eine

nothwendige Veranlaſſung gegeben wird. Doch iſt im lektern Falle , wenn nicht

Gefahr beim Verzuge iſt, der Berufung von mindeſtens drei Mitgliedern der

Deputation auf vorgängige Befragung der ganzen Landſchaft nachzugeben .

§. 261. Es iſt dem Ermeſſen der Deputation freigegeben , im Falle ſolche

Ungelegenheiten vorliegen , welche Verwilligungen auf mehr als Ein Jahr innerhalb

der ſtehenden Finanzperiode und ſtörende Etatsveränderungen zur mittelbaren

Folge haben , und bei denen ein Aufſchub nach der Natur der Sache möglich ift,

entweder ihre Erklärung ſofort abzugeben , oder auf Pernehmlaſſung geſammter

Landſchaft , und zwar vermöge deren perſönlicher Einberufung, oder vermöge

ſchriftlicher Befragung, anzutragen .

. . . Ehe folche Vernehmlaſſung geſchieht, muß die Zuſtimmung des Landesherrn

unter Mittheilung der von der Deputation gefaßten Anſicht eingeholt werden .

§. 262. Zur Gültigkeit der Beſchlüſſe bei der Landesdeputation gehört die

Ubſtimmung der ganzen Mitgliederzahl, ſo daß die Abweſenden entweder

ſchriftlich ſtimmen , oder , bei eiligern Veranlaſſungen , durch andere , vom Land :

ſchaftspräſidenten zugezogene Landesabgeordneten vertreten werden .

Die Stimmenmehrheit giebt übrigens auch hier die Entſcheidung.

:: $. 263. Wenn von einem Landtage bis zum andern ein Mitglied der Landes:

deputation an der fernern Theilnahme an derſelben gehindert iſt, ſo beruft der

Landſchaftspräſident den erſten Deputations-Stellvertreter aus der Claſſe des Abgea

gangenen (S. 250.) und präſentirt ihn zur landesherrlichen Beſtätigung.

- §. 264. über die in der Zwiſchenzeit von einem Landtage zum andern vor :

gekommenen Zuſammenkünfte der Landesdeputation iſt der Landſchaft

bei ihrer nächſten Verſammlung Vortrag zu erſtatten . Die landſchaft ift an

die vom Landesherrn beſtätigten Beſchlüſſe der Landesdeputation gebunden .

Mit Auflöſung der Landſtände iſt auch die Deputation aufgelöst.

§. 265 . Die Protocollführung und Erpedition bei der Landesdeputation ift

eine Geſchäftsobliegenheit des Syndicus.

Allgemeine Beſtimmungen über das Grundgeſek .

§. 266. Die Beſtimmungen des Grundgeſekes treten nach erfolgter Ber:

kündigung in Rraft und können nur im Einverſtändniß des Landess

herrn mit der Landſchaft abgeändert werden . Doch bleibt bis zur erſten Ver

ſammlung der Landſchaft in Folge des Grundgeſekes die jebige Landſchaft in ihrer

bisherigen Wirkſamkeit.

Im Falle einer nicht auszugleichenden verſchiedenen Unſicht zwiſchen der

Staatsregierung und Landſchaft über die Auslegung einzelner Puncte tritt ein
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ichiedsrichterliches Verfahren , nach Analogie des in der Oberappellations-Gerichts

Drdnung §. 41. bis 44 . verordneten ein ; doch iſt vor deſſen Betreten ein noch

maliger Verſuch einer Hinlegung im Erörterungswege zu machen. Die künftigen

Regierungsnach folger ſind an das Grundgeſek gebunden , und werden dies

beim Regierungsantritte jedesmal noch beſonders erklären.

Jeder Beamte und unterthan des Landes, die jebigen und künftigen , find

durch den Act ſeiner Verkündigung als auf das Grundgeſet verpflichtet zu betrach

ten , und machen ſich durch deſſen überſchreitung , auch wenn ſie nicht beſonders

darauf verpflichtet ſind , ſtraffällig .

Gegeben Altenburg, am 29. April 1831. .

( L . S .)

Friedrich , Herzog zu Sachſen.

Joſeph , Herzog zu Sachſen ,

. . Erbprinz von Sachſen - Altenburg.
:

Carl Joh. Heinr. Ernſt Edler v. Braun . Carl Chr. v . Wüſtemann.

Chr. Gottfr. Hermann.



Königreich Sachſen .

Verfaſſungsurkunde vom 4. September 1831.

W ir, Unton , von Gottes Gnaden König von Sachſen 2c. 2c. 26. und Fries

drich Auguſt, Serzog zu Sachſen 2c.
thun hiermit kund , daß Wir , in Folge der von unſern getreuen Ständen wieder:

holt ausgeſprochenen Wünſchen und mit Rückſicht auf die in andern Staaten des

deutſchen Bundes bereits getroffenen und durch die Erfahrung bewährt gefundenen

Beſtimmungen die Verfaſſung unſerer lande mit Beirath und Zuſtimmung der

Stände in nachfolgender Maße geordnet haben .

1. Von dem Königreiche und deſſen Regierung im

Ullgemeinen .

§. 1.- Das Königreich Sachſen iſt ein unter Einer Verfaſſung vereinigter ,

untheilbarer Staat des deutſchen Bundes.

§. 2 . Rein Beſtandtheil des Königreichs oder Recht der Krone kann ohne

Zuſtimmung der Stände auf irgend eine Weiſe veräußert werden.

Grenzberichtigungen mit benachbarten Staaten ſind hierunter nicht begriffen ,

wenn nicht dabei unterthanen abgetreten werden , welche unzweifelhaft zu dem

Königreiche gehört haben .

§. 3. Die Regierungsform iſt monarchiſch, und es beſteht dabei eine land

ftändiſche Verfaſſung.

§. 4 . Der König iſt das ſouveraine Oberhaupt des Staats , vereinigt in fich

alle Rechte der Staatsgewalt und übt ſie unter den durch die Verfaſſung feſtges

Testen Beſtimmungen aus. Seine Perſon iſt heilig und unverleklich.

§. 5 . Der König kann , ohne Zuſtimmung der Stände , weder zugleich Obers

haupt eines andern Staats werden , Erbanfälle ausgenommen , noch ſeinen weſent

lichen Aufenthalt außerhalb Landes nehmen.

§. 6. Die Krone iſt erblich in dem Mannsſtamme des fächſiſchen Fürſten

hauſeb nach dem Rechte der Erſtgeburt und der agnatiſchen Linealfolge , vermöge

Abſtammung aus ebenbürtiger Ehe.

§. 7 . In Ermangelung eines durch Berwandtſchaft oder Erbverbrüderung

zur Nachfolge berechtigten Prinzen geht die Krone auf eine aus ebenbürtiger Ehe

abſtammende weibliche Linie ohne Unterſchied des Geſchlechts über. Hierbei ent:

ſcheidet die Nähe der Verwandtſchaft mit dem zuleßt regierenden Könige, bei

aleicher Nähe das Alter der Linie , und in ſelbiger das Ulter der Perſon . Nada

dem übergange gilt wieder der Vorzug des Mannsſtamms in der Primogenitura

Ordnung.

§. 8. Der König wird volljährig, ſobald er das achtzehnte Jahr zurückges

legt hat.



- 257 -

wen

§. 9 . Eine Regierungsverweſung tritt ein

während der Minderjährigkeit des Königs, oder wenn derſelbe an derUusübung

der Regierung auf längere Zeit verhindert iſt und für die Verwaltung des Lan

des nicht ſelbſt Vorſorge getroffen hat oder treffen kann .

In beiden Fällen wird die Regierungsverweſung von dem der Ihronfolge

nächſten volljährigen Ugnaten geführt.

Sie beſteht nur auf ſo lange, als der König an der Uusübung der Regierung

behindert iſt, und deren Eintritt und Schluß wird geſeßlich bekannt gemacht.

§. 10. Sollte ſich bei einem zunächſt nach dem Könige zur Thronfolge bes

ſtimmten Familiengliede ein Hinderniß zeigen , welches demſelben die eigene Vers

waltung des Landes unmöglich machen würde, ſo iſt noch unter der Regierung des

Königs durch ein Staatsgeſek über den künftigen Eintritt der Regierungsverwes

ſung zu entſcheiden .

§. 11. Würde der König während ſeiner Regierung oder bei dem Unfalle

der Shronfolge durch ein ſolches Hinderniß von der eigenen Verwaltung des Lan

des abgehalten ſeyn , ohne daß früher die oben beſtimmte Verfügung getroffen

wäre, To foll längſtens binnen ſechs Monaten in einer von der oberſten Staatsbes

hörde (§.41.) zu veranlaſſenden Verſammlung fämmtlicher im Königreiche anweſenden

nach zurückgelegtem ein und zwanzigſten Jahre volljährigen Prinzen des königl.

Hauſes , mit Ausſchluſſe des zunächſt zur Regentſchaft berufenen Ugnaten , auf

vorgängiges Gutachten jener Behörde, über den Eintritt der Regierungsverweſung

nach abſoluter Stimmenmehrheit ein Beſchluß gefaßt , und ſolcher den verſammels

ten oder außerordentlich zuſammen zu berufenden Ständen zur Genehmigung vors

gelegt werden .

Sind nicht mindeſtens drei königliche Prinzen zur Faffung eines diesfallfigen

Beſchluſſes gegenwärtig , ſo werden die den Jahren nach älteſten regierenden Häups

ter der Erneſtiniſchen Linie bis zu Erfüllung dieſer Zahl zu der Verſammlung

eingeladen .

§. 12. Der Regierungsverweſer übt die Staatsgewalt in dem Umfange , wie

ſie dem Könige zuſteht, unter deſſen Namen verfaſſungsmäßig aus.

Veränderungen in der Verfaſſung dürfen von dem Regierungsverweſer weijer

in Antrag gebracht , noch , wenn ſie von den Ständen beauftragt worden , geneh

migt werden , als wenn ſolches von ihm unter Beirath des nach §. 11 . conſtituirs

ten Familienraths und in Folge eines in der daſelbſt vorgeſchriebenen Maße ge

faßten Beſchluſſes geſchieht. Dergleichen Veränderungen erhalten aber ſodann

bleibende Gültigkeit.

§. 13 . Der Regierungsverweſer hat, in ſo fern er nicht ein auswärtiger

Regent iſt , ſeinen weſentlichen Aufenthalt im Lande zu nehmen .

Der Aufwand deſſelben wird von der Civiliſte (§. 22.) beſtritten .

§. 14 . Die oberſte Staatsbehörde (§. 41.) bildet den Regentſchaftsrath des

Regierungsverweſers , und dieſer iſt verbunden , in allen wichtigen Angelegenheiten -

das Gutachten derſelben einzuholen .

§. 15. In Ermangelung einer von dem Könige getroffenen Anordnung ges

bührt die Erziehung des minderjährigen Königs der Mutter, und wenn dieſe nicht

mehr lebt, oder ſich anderweit vermählt, der Großmutter von väterlicher Seite,

jedoch kann die Ernennung der Erzieher und Lehrer und die Feſtſegung des Ers

ziehungsplans nur nach Nüdſprache mit dem Regierungsverweſer und dem Regents

Tchaftsrathe geſchehen . Bei einer Verſchiedenheit der Anſichten hat der Regies

17
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rungsverweſer mit dem Regentſchaftsrathe die Entſcheidung ; auch liegt dieſem

nach dem Abſterben oder der anderweiten Vermählung der Mutter oder der Große

mutter die Sorge für die Erziehung des minderjährigen Königs allein ob.
Die dießfalſigen Berathungen des Regentſchaftsraths werden unter dem Bors

lige des Regierungsverweſers gepflogen , welcher bei dem zu faſſenden Beſchluſſe

nur eine Stimme, jedoch , im Falle der Stimmengleichheit , die Entſcheidung hat.

I .

II. Von dem Staatsgute, ſo wie von dem Vermögen und

den Gebührniſſen 098 königlichen Hauſes.

§. 16 . Das Staatsgut beſteht , als eine einzige untheilbare Geſammtmaſſe,

aus dem , was die Krone an Territorien , Ämtern , Cammergütern , Domainen ,

den dazu gehörigen Fluren , Gebäuden und Inventarien , Grundſtücken , Forſten

und Mühlen , Berg - und Hüttenwerken , Kuren , Regalien , Umtscapitalien , Eins

künften , nußbaren Rechten , öffentlichen Anſtalten , Beſtänden , Außenſtänden und

Vorräthen jeder Art und ſonſt beſigt und erwirbt, und es geht daſſelbe in ſeinem

ganzen umfange auf den jedesmaligen Thronfolger über. Neben demſelben beſteht

das Fideicommiß des königlichen Hauſes. Von beiden iſt das Privatvermögen des

Königs und der königlichen Familie zu unterſcheiden.

§. 17 . Das Staatsgut wird durch eine , den Grundſägen der Verfaſſung ges

mäß conſtituirte, Finanzbehörde verwaltet und lediglich zu Zwecken des Staats

benußt. Sein Ertrag bleibt den Staatscafſen überlaffen .

übrigens iſt dem Könige unbenommen , eine oder die andere Domaine, gegen

Ubzug einer nach dem Durchſchnittsertrage der lekten zehn Jahre beſtimmten

Summe von der Civilliſte ( §. 22.) , auf Lebenszeit zu einer Verwaltung und

Benugung zu übernehmen , auch bleiben die in der Beilage I. verzeichneten

Schlöſſer , Paläſte, Sofgebäude, Gärten und Häume zu der freien Benagung des
Königs.

So lange der Lehnsverband zwiſchen dem Könige, als Oberlehnsherrn , und

ſeinen Vafallen noch beſteht , wachſen die heimfallenden lehen dem Staatsgute zu ;

es bleibt aber dem Könige das Recht , Erbverwandelungen zu bewilligen , lehng

pardon zu ertheilen , auch alle andere aas der Oberlehnsherrlichkeit fließende

Befugniſſe auszuüben . Lehnsanwartſchaften werden jedoch nicht ertheilt werden.

$. 18. Das Staatsgut iſt ſtets in ſeinen weſentlichen Beſtandtheilen zu er:

balten , und kann daher ohne Einwilligung der Stände weder durch Beräußerungen

vermindert, noch mit Schalden oder andern Laſten beſchwert werden . .

unter dem Veräußerungsverbote ſind jedoch diejenigen Veränderungen nicht be:

griffen , welche bei einzelnen Parcellen zu Beförderung der Landescultur, oder zu

Entfernung wahrgenommener Nachtheile, durch Verkauf, Zustauſch oder Ablöſung,

To wie in Folge eines gerichtlichen Urtheils , oder zu Berichtigung zweifelhafter Gren

zen , nöthig oder gut befunden werden ſollten.

Die Raufgelder ſind , ſobald ſich eine vortheilhafte Gelegenheit findet , zu Er:

werbung inländiſchen Grundeigenthums anzuwenden , inzwiſchen aber auf eine

andere zweckmäßige Weiſe werbend anzulegen . Was durch eine ſolche Beräußerung
an Grundeigenthum , Rechten , Einkünften oder Kaufgelbern erlangt wird , nimmt

die Eigenſchaft des veräußerten Gegenſtandes an und tritt an deſſen Stelle.

Den Ständen iſt bei jedem ordentlichen Landtage (S. 115.) nachzuweiſen , was

feit dem lestvorherigen vom Staatsgute veräußert , warum die Veräußerung be:
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wirkt, was dabei erlangt und in welcher Maße das erlangte Kaufgelo vorſchrift:

mäßig angewendet worden ſen .

§. 19. Aưe Beſtände, Forderungen und Anſprüche des Königlichen Fiscus

gehen auf die allgemeinen Staatscaſſen über. Dagegen werden die auf erſterm

haftenden Schulden und Anſprüche aller Art von legtern zu alleiniger Vertretung

übernommen .

Die Rechte der Gläubiger bleiben unverlegt.

§. 20. Das königliche Hausfideicommiß beſteht:

a . aus alle dem , was zu der Einrichtung oder Zierde der in der Beilage unter

I. verzeichneten königlichen Schlöſſer , Paläſte , Hofgebäude und Gärten dient,

dem Mobiliar, welches der Uufſicht der Hofämter und Hofintendanten anvers

traut und zum Bedarfe oder Glanze des Hofs beſtimmt iſt , den Ställen , an

Pferden , Wagen und ſonſtigem Inventario , den Jagderforderniſſen , den in
dem grünen Gewölbe und andern königlichen Sammlungen befindlichen Koft

barkeiten , Gold und Silbergeräthen und Porcellanen , der Gemäldegallerie ,

den Kupferſtich - , Naturalien -, Münz - und andern Cabinetten , der Biblio

thek , der Kunſt-, Rüſt- und Gewehrkammer .

Demſelben wächſt

b . alles dasjenige zu, was der König während ſeiner Regierung aus irgend

einem Privatrechtstitel oder durch Erſparniſſe an der Civilliſte erworben , und

worüber derſelbe unter den Lebenden nicht disponirt , ingleichen dasjenige

Vermögen , welches der König vor ſeiner Gelangung zum Throne beſeſſen , To

wie das, was er mit dieſem Vermögen nachher erworben hat, in fo fern von

ihm über dieſes Vermögen weder unter den lebenden , noch auf den Todesfall

verfügt worden iſt.

Daſſelbe iſt Eigenthum des königlichen Hauſes, deſſen Beſik geht aber nach

der $ 8 . 6 . und 7 . für die Krone beſtimmten Succeſſionsordnung und ſonſt auf den

jedesmaligen rechtmäßigen Regenten des Königreichs Sachſen über. Daſſelbe iſt

von dem Lande unzertrennbar und unveräußerlich . Unter dem Veräußerungsver:

bote ſind jedoch diejenigen Veränderungen nicht begriffen , welche durch Verkauf

oder Austauſch einzelner Gegenſtände für gut befunden werden ſollten . Was durch

Veräußerung an Gegenſtänden oder Raufgeldern erlangt wird , nimmt die Eigens

Tchaft des veräußerten Gegenſtandes an und tritt an deſſen Stelle.

Die Kaufgelder ſind , ſobald ſich eine vortheilhafte Gelegenheit findet , zu

Vermehrung des Hausfideicommiſſes anzuwenden . Auch ſteht dem jedesmaligen

Regenten lediglich unter Zuſtimmung der Stände die Befugniß zu , die zu dem

ſelben gehörigen Koſtbarkeiten bis zur Höhe einer Million Thaler in außerordents

lichen Nothfällen zu Staatszwecken zu verpfänden . Es iſt jedoch der verpfändete

Theil deſſelben , ſobald als möglich , wieder einzulöſen .

Nur in den §. 105. erwähnten außerordentlichen dringenden Fällen ,' wo die

Einberufung der Stände durch die Umſtände unmöglich gemacht wird, kann eine

Verpfändung deſſelben vom Könige unter Verantwortlichkeit der ihn hierbei bera

thenden Miniſter auch ohne Zuſtimmung der Stände verfügt werden , und es

treten alsdann die Beſtimmungen des gedachten S. in Kraft.

§. 21. Privateigenthum des Königs iſt alles dasjenige, was derſelbe vor der

Gelangung zum Ihrone bereits beſeffen hat und mit dieſem Vermögen ferner

erwirbt; es ſteht ihm darüber die freie Dispoſition unter den Lebendigen und auf

den Todesfall zu .

17 *
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Hat der König über dieſes Vermögen disponirt, ſo wächſt daſſelbe bei ſeinem

Ableben dem Hausfideicommiffe zu .
über dasjenige Vermögen ,was der König ſonſt während ſeiner Regierung aus

irgend einem Privatredytstitul oder durch Erſparniſſe an der Civilliſte erwirbt,

ſteht demſelben die freie Dispoſition unter den Lebenden zu , bei ſeinem Ableben

aber fält es ebenfalls dem Hausfideicommiſſe anheim .
§. 22. Der König bezieht jährlich eine mit den Ständen auf die Dauer ſeiner

Regierung verabſchiedete Summe aus den Staatscaſſen als Civiliſte zu ſeiner

freien Dispoſition in monatlichen Raten im Voraus zahlbar. .
Dieſe Summe iſt als Äquivalent für die den Staatscaſſen auf die jedesmalige

Dauer der Regierungszeit des Königs überwieſenen Nußungen des königlichen Do

mainengutes zu betrachten , und kann während der Regierungszeit des Königs we

der ohne deſſen Zuſtimmung vermindert, noch ohne die Bewilligung der Stände

vermehrt , auch als weſentliches Bedürfniß zu Erhaltung der Würde der Krone zu

keiner Zeit und auf keine Weiſe mit Schulden belaſtet werden .

Dieſe Nugungen ſollen auch den Staatscaſſen ſo lange überwieſen bleiben , als

eine Civiliſte bewilligt wird , welche der jeßt mit

Fünfmalhundert Jauſend Ihalern - : - .

verabſchiedeten an Höhe wenigſtens gleich kommt.

Die Civilliſte des mit Tode abgegangenen Königs beſteht fort , bis die feines

Nachfolgers verabſchiedet ift , jedoch längſtens nur bis zur Vereinigung über ein

neues Budget.

Bon ſelbiger werden beſtritten :
Die Chatullengelder des Königs und ſeiner Gemahlin , die Unterhaltungs- und

Erziehungskoſten ſeiner Kinder , die Gehalte aller königlichen Hofbeamten und

Diener , die künftig auszuſeßenden Penſionen derſelben , ſo wie ihrer Wittwen

und Kinder , der geſammte Uufwand für die Hofhaltung, den Stau , die Hofjagd

und die dazu gehörigen Inventarien , den katholiſchen und evangeliſchen Hofgottega

dienſt, für legteren nach der Höhe des zeitherigen Beitrags, die Hofcapelle und

Hoftheater, die Unterhaltungskoſten der nach §. 17. dem Könige zur freien Bea

nukung bleibenden Schlöſſer , Paläſte , Hofgebäude und Gärten , endlich alle hier

nicht erwähnte ordentliche oder außerordentliche Hofausgaben , deren Beſtreitung

nicht ausdrücklich auf das Staatsbudget gewieſen iſt.

S. 23 . Die den dermaligen Gliedern des königlichen Hauſes ausgeſekten Upas

nagen , Bitthümer und andern vertragsmäßigen Gebührniſſe , Hand- und Gardes

robengelder bleiben , unter Beobachtung der wegen der Secundogenitur beſtehenden

Beſtimmungen , auf deren Lebenszeit unverändert und werden in das Budget aufa

genommen .

über die künftig unter Anrechnung der Secundogenitur zu gewährenden Apa

nagen , Witthümer, Heirathsgüter und andere dergleichen Gebührniſſe iſt mit den

Ständen eine feſtſtehende Beſtimmung zu verabſchieden , welcher nachmals in jedem

einzelnen Falle nachzugehen iſt, und welche in das Hausgefen aufgenommen wer:

den ſoll.

Ohne Einwilligung der Stände können dieſe Gebührniſſe nicht verändert und

nie durch überweiſung von Grundſtücken zur Benubung gewährt werden .

Die Entrichtung derſelben erfolgt aus den Staatscaſlen ohne Zurechnung auf

die Civilliſte.
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unde . 26. Dieondern Gelegen über das under dage

III. Von den allgemeinen Rechten und Pflichten der

. Unterthanen.

§. 24 . Der Uufenthalt innerhalb der Grenzen des Staats verpflichtet jut

Beobachtung der Geſeke deſſelben und begründet dagegen den geſeblichen Schuk.

§. 25 . Die Beſtimmungen über das Heimathsrecht uno Staatsbürgerreait

bleiben einem beſondern Gefeße vorbehalten .

§. 26 . Die Rechte der Landeseinwohner ſtehen für alle in gleicher Maße

unter dem Schuße der Verfaſſung.

§. 27. Die Freiheit der Perſonen und die Gebahrung mit dem Eigenthume

ſind keiner Beſchränkung unterworfen , als welche Geſeß und Recht vorſchreiben .

. 28 . Jeder iſt daher berechtigt , ſeinen Beruf und fein Gewerbe nach eige

ner Neigung zu wählen und ſich dazu im In - oder Auslande auszubilden , ſoweit

nicht hierbei ausdrückliche Geſeke oder Privatrechte beſchränkend entgegenſtehen .

S. 29. Jedem Unterthane ſteht der Wegzug aus dem Lande ohne Erlegung

einer Nachſteuer frci, ſoweit nicht die Verpflichtung zum Kriegsdienſte oder ſonſt

Verbindlichkeiten gegen den Staat oder Privatperſonen entgegenſtehen .

§ . 30. Die Verpflichtung zu Vertheidigung des Vaterlandes und die Ver

bindlichkeit zum Waffendienſte iſt allgemein ; es finden dabei keine andern , als

die durch die Geſeke beſtimmten Ausnahmen Statt.

§. 31. Niemand kann gezwungen werden , ſein Eigenthum oder ſonſtige Rechte

und Gerechtigkeiten zu Staatszwecken abzutreten , als in den geſeßlich beſtimmten

oder durch dringende Nothwendigkeit gebotenen , von der oberſten Staatsbehörde

zu beſtimmenden Fällen und gegen Entſchädigung , welche ohne Anſtand ermittelt
und gewährt werden ſolr.

Entſteht ein Streit über die Summe der Entſchädigung, und der Eigenthü

mer oder der Berechtigte will ſich bei der Entſcheidung der Verwaltungsbehörde

nicht beruhigen , ſo bleibt ihm unbenommen , die Sache im ordentlichen Rechtswege

zur Erledigung zu bringen , es iſt aber einſtweilen die Abtretung zu bewirken und

die von jener Behörde feſtgeſette Summe ohne Verzug zu bezahlen .

$. 32 . Sedem Landeseinwohner wird völlige Gewiſſensfreiheit und in der

bisherigen oder der künftig geſeßlich feſtzuſeßenden Maße Schuß in der Gottesver:

ehrung ſeines Glaubens gewährt.

§. 33. Die Mitglieder der im Königreiche aufgenommenen chriſtlichen Kir

chengeſellſchaften genießen gleiche bürgerliche und politiſche Rechte. Que anderen

Glaubensgenoſſen haben an den ſtaatsbürgerlichen Rechten nur in der Maße einen

Untheil, wie ihnen derſelbe vermöge beſonderer Gefeße zukommt.

§. 34 . Die Verſchiedenheit des Standes und der Geburt begründet keinen

Unterſchied in der Berufung zu irgend einer Steie im Staatsdienſte.

§. 35 . Die Ungelegenheiten der Preſſe und des Buchhandels werden durd )

ein Geſeke geordnet werden , welches die Freiheit derſelben , unter Berückſichtigung

der Vorſchriften der Bundesgeſeße und der Sicherung gegen Mißbrauch, als

Grundlag feſtſtellen wird .

§. 36 . Jeder hat das Recht , über geſeß - oder ordnungswidriges Verfahren

einer Behörde , oder Verzögerung der Entſcheidung, bei der zunächſt vorgeferten ,

ſchriftliche Beſchwerde zu führen .

Wird felbige von der vorgeſekten Behörde ungegründet gefunden , fo iſt dieſe

verpflichtet , den Beſchwerdeführer über die Gründe ihres Urtheils zu belehren .
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Glaubt derſelbe fich auch bei der Entſcheidung der oberſten Staatsbehörde nicht

beruhigen zu können , ſo darf er die Beſchwerde' den Ständen mit der Bitte

um Verwendung ſchriftlich vortragen , welche dann zu beurtheilen haben , ob die

Sache geeignet ſen , von ihnen am Throne bevorwortet zu werden.

Übrigens bleibt auch jedem unbenommen , ſeine Wünſche und Beſchwerden

bei dem Regenten unmittelbar anzubringen .

§. 37. Rein Unterthan ſoll mit Abgaben oder andern Leiſtungen beſchwert

werden , wozu er nicht vermöge der Geſeke oder Kraft beſonderer Rechtsmittel

verbunden iſt.

§. 38. Alle Unterthanen haben zu den Staatslaſten beizutragen .

§. 39. Es ſoll ein neues Abgabenſyſtem feſtgeſtellt werden , wobei die Gegen

ſtände der directen und indirecten Beſteuerung nach möglichſt richtigem Verhältniſſe

werden zur Mitleidenheit gezogen werden. .
Die bisher beſtandenen Rearbefreiungen ſollen , gegen eine angemeſſene Ents

Tchädigung, deren Modalität unter Vernehmung mit den Ständen durch die künf

tige Gefeßgebung näher zu beſtimmen iſt, aufgehoben werden .

§. 40 . Neue bleibende Befreiungen von Staatslaſten können in keiner Weiſe

vergünſtigt oder erworben werden .

IV. Von dem Staatsdienſte.

§. 41 . Es beſtehen die Miniſterialdepartements der Iuſtig, der Finanzen , des

Innern, des Kriegs , des Cultus und der auswärtigen Ungelegenheiten , deren

Vorſtände den Ständen verantwortlich ſind.

Dieſe Vorſtände bilden das Geſammtminiſterium , als die oberſte collegiale

Staatsbehörde.

Uuf den Vorſtand des Miniſterii des Cultus , welches ſtets der evangeliſchen

Confeſſion zugethan feyn muß, in Gemeinſchaft mit wenigſtens zwei anderen Mit

gliedern des Geſammtminiſterii derſelben Confeſſion, geht der bisherige Auftrag in

Evangelicis über. Zu ſeinem Wirkungskreiſe gehören die §. 57. bezeichneten

Angelegenheiten aller Confeſſionen.

Es kann ein Staatsrath gebildet werden , zu welchem , außer den Vorſtänden

der Miniſterialdepartements , diejenigen Perſonen gezogen werden , welche der Rós

nig geeignet findet.

§. 42. Ulle Staatsdiener ſind für ihre Dienſtleiſtung verantwortlich.

S. 43. Que Verfügungen in Regierungsangelegenheiten , welche der König.

unterzeichnet , müſſen von dem Vorſtande eines Miniſterialdepartements , welcher

bei der Beſchlußnahme wirkſam geweſen iſt, in der Reinſchrift, zum Zeichen ſeiner

Verantwortlichkeit für die Zweckmäßigkeit und übereinſtimmung derſelben mit den

Gefeßen und der Verfaſſung des Landes , contraſignirt werden .

Eine ſolche mit der erforderlichen Contraſignatur nicht bezeichnete Verfügung

iſt als erſchlichen zu betrachten und daher unverbindlich .

§. 44. Die Verhältniſſe der Staatsdiener , worunter jedoch der Sofdienſt

nicht mit begriffen iſt, ſollen durch ein beſonders Geſet näher beſtimmtwerden ,

in welchem vorzüglich die nöthige unabhängigkeit des Richteramts berückſichtigt

werden wird.
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V . Von der Rechtspflege.

8. 45. Die Gerichtsbarkeit wird in einer gefeßlich beſtimmten Inftanzen :

ordnung verwaltet .

§. 46 . Alle Gerichtsſtellen haben ihren Entſcheidungen Gründe beizufügen.

g. 47. Sie ſind bei Ausübung ihres richterlichen Amtes innerhalb der Gren

zen ihrer Competenz von dem Einfluſſe der Regierung unabhängig. Über Com

petenzzweifel zwiſchen den Juſtiz - und Verwaltungsbehörden entſcheidet in legter

Inſtanz eine beſondere Behörde , deren Organiſation durch ein Gefeße beſtimmt

wird, und deren Mitglieder zur Hälfte aus Räthen des oberſten Juſtizhofes beſtes

hen müſſen .

§. 48. Rein Unterthan darf ſeinem ordentlichen Richter entzogen werden ,

außer in den von den Geſeken vorausbeſtimmten Fällen .

8. 49. Jedem , der ſich durch einen Set der Staatsverwaltung in ſeinen

Rechten verlegt glaubt, ſteht der Rechtsweg offen . .

Ein beſonderes Gefeße wird die nöthigen Ausnahmen und Beſtimmungen

treffen , damit durch die Wusübung dieſes Befugniſſes der freie Fortgang der Ver

waltung nicht gehemmt werde.

§. 50. Der Fiscus nimmt in allen ihn betreffenden Rechtsſtreitigkeiten Recht

vor den ordentlichen Landesgerichten.

§. 51. Niemand darf ohne gefeßlichen Grund verfolgt, verhaftet oder beſtraft

und über vier und zwanzig Stunden über die Urſache ſeiner Verhaftung in Ungea

wißheit gelaſſen werden .

§. 52. Der König hat in ſtrafrechtlichen Fällen das Recht der Ubolition , ſo

wie der Verwandlung, Minderung oder des Erlaſſes der Strafe , kann aber zu:

erkannte Strafen nicht ſchärfen . .

§. 53 . Die Confiscation kann künftig nur bei einzelnen Sachen , welche als

Gegenſtand oder Werkzeug einer Vergehung gedient haben , Statt finden .

Eine allgemeine Vermögensconfiscation tritt in keinem Falle ein .

8 . 54 . Moratorien dürfen von Staatswegen nicht ertheilt werden .

§. 55. Die Rechtspflege wird auf eine der Gleichheit vor dem Gefeße enta

ſprechende Weiſe in der Maße eingerichtet werden , daß die privilegirten Gerichts

ſtände aufhören , ſoweit nicht einzelne auf Verträgen oder beſondern Verhältniſſen

beruhende Ausnahmen noch ferner nothwendig bleiben .

Die nähern Beſtimmungen hierüber werden durch ein Gefen getroffen werden .

VI. Von den Kirchen , Unterrichtsanſtalten und milden

Stiftungen .

. . 56 . Nur den im Königreiche aufgenommenen oder künftig mittelft beſon :

dern Geſeges aufzunehmenden chriſtlichen Confeſſionen ſteht die freie öffentliche

Religionsübung zu .

Es dürfen weder neue Klöſter errichtet, noch Jeſuiten oder irgend ein anderer

geiſtlicher Orden jemals im Lande aufgenommen werden .

§. 57. Der König übt die Staatsgewalt über die Kirchen (jus circa sacra),

die Aufſicht und das Schugrecht über diefelben nach den diesfalfigen gefeßlichen Bes

ſtimmungen aus, und es ſind daher namentlich auch die geiſtlichen Behörden

aller Confeſſionen der Oberaufſicht des Minifteriumé des Cultus untergeordnet.
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Die Unordnungen in Betreff der innern kirchlichen Ungelegenheiten bleiben der

beſondern Kirchenverfaſſung einer jeden Confeſſion überlaſſen . Insbeſondere wird

die landesherrliche Kirchengewalt (jus episcopale ) über die evangeliſchen Glau

bensgenoſſen , ſo lange der König einer andern Confeſſion zugethan iſt, von der

g. 41. bezeichneten Miniſterialbehörde ferner in der zeitherigen Maße ausgeübt.

§. 58. Beſchwerden über Mißbrauch der kirchlichen Gewalt können auch bis

zu der oberſten weltlichen Staatsbehörde gebracht werden .

§. 59. Die Kirchen und Schulen und deren Diener ſind in ihren bürger

lidjen Beziehungen und Handlungen den Gefeßen des Staats unterworfen.

. 60. We Stiftungen ohne Ausnahme, fie mögen für den Cultus, den Un

terricht , oder die Wohlthätigkeit beſtimmt fenn , ſtehen unter dem beſonderen

Schuße des Staats , und das Vermögen oder Einkommen derſelben darf unter

keinem Vorwande zum Staatsvermögen eingezogen oder für andere als die ftif

tungsmäßigen Zwecke verwendet werden . Nur in dem Fale , wo der ſtiftungs

mäßige Zweck nicht mehr zu erreichen ſteht, darf eine Verwendung zu andern ähn :

lichen Zweden mit Zuſtimmung der Betheiligten , und in ſo fern allgemeine lan

desanſtalten in Betracht kommen , mit Bewilligung der Stände erfolgen .

VII. Von den Ständen .

I. Organiſation der Ständeverſammlung.

§. 61. Für das ganze Königreich Sachſen beſteht eine allgemeine, in zwei

Cammern abgetheilte Ständeverſammlung.

Neben ſelbiger wird die beſondere Provinzial -Landtagsverfaſſung in der Ober

lauſik und die Kreistagsverfaſſung in den alten Erblanden , vorbehältlich der in

Rüdſicht beider nöthig werdenden Modificationen , noch ferner fortbeſtehen .

$ 62. Beide Cammern ſind in ihren Rechten und Befugniſſen einander

gleich .

Zeit und Ort der Sibungen beider ſind jederzeit dieſelben .

§. 63. Zu der erſten Sammer gehören folgende Mitglieder :

1 ) die volljährigen Prinzen des Königlichen Hauſes ;

2 ) das Hochſtift Meißen durch einen Deputirten ſeines Mittels ;

3 ) der Beſiber der Herrſchaft Wildenfels ;

4 ) die Beſiger der fünf ſchönburgiſchen Receßherrſchaften , Glaucha, Waldenburg,

Lichtenſtein , Hartenſtein und Stein , durch einen ihres Mittels ;

5 ) ein Abgeordneter der Univerſität Leipzig, welcher von ſelbiger aus dem Mit

tel ihrer ordentlichen Profeſſoren gewählt wird ;

6 ) der Beſiger der Standesherrſchaft Königsbrück ;

7) der Beſiger der Standesherrſchaft Reibersdorf ;

8 ) der evangeliſche Oberhofprediger ;

9) der Decan des Domſtifts St. Petri zu Budiſſin , zugleich in ſeiner Eigen

Tchaft als höherer katholiſcher Geiſtlicher, und im Falle der Behinderung oder

der Erledigung der Stelle , einer der drei Capitularen des Stifts ;

10) der Superintendent zu Leipzig;

11) ein Abgeordneter des Collegiatſtifts zu Wurzen , aus dem Mittel des Sa:

pitels ;

12) die Beſiber der vier fchönburgiſchen Lehnsherrſchaften , Rochsburg, Wechſel:

burg, Penig und Remiſſen , durch einen ihres Mittels ;

13 ) zwölf auf Lebenszeit gewählte Ubgeordnete der Rittergutsbeſiger ;
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14 ) zehn vom Könige nach freier Wahl auf Lebenszeit ernannte Ritterguts:

beſiker;

15 ) die erſte Magiſtratsperſon der Städte Dresden und Leipzig ;

16 ) die erſte Magiſtratsperſon in ſechs vom Könige, unter möglichſter Berücks

fichtigung aller Theile des Landes, nach Gefallen zu beſtimmenden Städten .

§. 64 . Für die §. 63. unter 3. 4 . 6 . 7. und 12 . benannten Beſiker der

Herrſchaften kann im Falle der Minderjährigkeit , oder wenn ſie aus Urſachen ,

welche die Cammer als ftatthaft anerkennt , an dem Landtage perſönlich Theil zu

nehmen nicht vermöge , derjenige nächſte Nachfolger in die Cammer eintreten ,

welcher nach §. 74 . für die Perſon dazu geeignet iſt. Den Beſitern der Herr

ſchaft Wildenfels und der ſchönburgiſchen Receßherrſchaften iſt jederzeit nachgelaſſen ,

wegen ihrer erblichen Stimmen Bevollmächtigte in die Cammer eintreten zu laſſen ,

welche die nach §. 74 . erforderlichen Eigenſchaften haben , und im Königreiche Sach

ſen mit einem Rittergute angeſeſſen ſind.

§. 65. Die zwölf Ubgeordneten der Rittergutsbeſiker werden in Kreis - und

Oberlauſiger Provinzial-Verſammlungen gewählt.

an der Wahl nimmt jeder Beſitzer eines der im Wahlgefelle für ſtimmbea

rechtigt erklärten Rittergüter Theil. Sie wird nach den Beſtimmungen des Wahl

geſekes bewirkt.

• Wählbar ſind nur diejenigen Rittergutsbeſiker , deren Gut mindeſtens jährlich

Zwei Jauſend Thaler reinen Ertrag gewährt. Ein unter Concurrenz der Ritter

gutsbeſiker ſelbſt auf Kreistagen oder Provinziallandtagen gefertigtes , von Zeit zu

Zeit zu revidirendes Verzeichniß der ſowohl zu der erſten , als zu der zweiten

Cammer wählbaren Rittergüter iſt bei der Wahl jederzeit zum Grunde zu legen.

Jeder der vom Könige zu ernennenden zehn Rittergutsbeſiker muß von einem

oder mehrern im Königreiche Sachſen gelegenen Rittergütern einen jährlichen

Reinertrag von mindeſtens Vier Tauſend Thalern beziehen. . Der König kann bei

der Ernennung auch auf Beſiger ſchönburgiſcher Receß - und Lehnsherrſchaften

Rückſicht nehmen , doch ſind hierbei die dieſen Herrſchaften ſchon zukommenden erb

lichen Stimmen jedenfals in Ubzug zu bringen.

: Miniſter im activen Dieiifte und beſoldete Şofbeamte können nicht ernannt

werden . Die Zahl von zehn muß ſtets vorhanden ſeyn .

§. 66 . Diejenigen Mitglieder der erſten Cammer , welche , vermöge ihres

Amts , ir ſelbiger eine Stelle haben , behalten ſolche To Yange, als ſie dieſes Umt

bekleiden . .

Die Abgeordneten der Stifter und der Univerſität, ſo wie die Bevollmächtig

ten der "Herrſchaft Wildenfels und der ſchönburgiſchen Receßherrſchaften , behalten

ihre Stelle, bis ſich ein Nachfolger legitimirt.

Die gewählten , ſo wie die vom Könige ernannten Rittergutsbeſiger bleiben

To lange Mitglieder der Cammer , als ſie diejenigen Eigenſchaften behalten , ver:

möge deren lektere ernannt, und erſtere ſowohl im Augemeinen , als in dem bes

treffenden Bezirke erwählt werden können . Überdies treten jedoch die gewählten

Nittergütsbeſiker aus, wenn ſie während ihrer ſtändiſchen Function zu einem

Staatsdienſte ernannt, oder im Staatsdienſte befördert werden , oder ein beſol

detes Hofamt annehmen , können aber dann von Neuem gewählt werden .

Beiden Claſſen der Rittergutsbeſiker iſt die Reſignation geſtattet , wegen

Krankheit , welche das Individuum auf längere Zeit zu Geſchäften untauglich macht

und durch ärztliche Zeugniſſe belegt wird, wegen ſolcher häuslichen Familien - oder
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Dienſtverhältniſſe, welche die perſönliche und beſtändige Anweſenheit nach beizus

bringender genüglicher Beſcheinigung weſentlich erfordern, ferner wegen 60jährigen

Ulters , oder wenn ſie bereits drei ordentlichen Landtagen (§. 115 .) beigewohnt

haben .

$. 67. Der Präſident der erſten Cammer wird von dem Könige aus der

Mitte der Herrſchafts - oder Rittergutsbeſiger in ſelbiger zu jedem Landtage beſona

ders ernannt und darf nicht im Zuslande wohnen.

Zu der Function eines Stellvertreters des Präſidenten ſchlägt die Cammer

durch Wahr drei Perſonen aus ihrer Mitte vor , von denen der König Eine

ernennt.

Die Wahl erfolgt nach abſoluter Stimmenmehrheit. Sollte bei dreimaligera

Abſtimmung eine ſolche nicht erlangt werden , ſo entſcheidet bei der lebten Abſtima

mung die relative Stimmenmehrheit.

über die amtliche Stellung und Geſchäftsführung des Präſidenten und ſeines

Stellvertreters , ſo wie über die Protocollführung und Leitung der Ganzeleigea

ſchäfte, enthält die Landtagsordnung die nähern Beſtimmungen .

§. 68 . Die zweite Sammer beſteht aus:

1) zwanzig abgeordneten der Rittergutsbeſiger ;

2 ) fünf und zwanzig Abgeordneten der Städte ;

3 ) fünf und zwanzig Abgeordneten des Bauernſtandes , und

4 ) fünf Vertretern des Handels und Fabrikweſens.

§. 69. Für jedes Mitglied der zweiten Sammer wird ein Stellvertreter ges

wählt. Dieſer tritt in Fällen zeitiger Abweſenheit oder Behinderung des Mitglieds
ein , im Falle des Todes oder gänzlichen Austritts aber für die Dauer des lands

tags nur dann , wenn ein ſolcher Fall erſt während des Landtags , oder ſo kurz

vor demſelben Statt gefunden hat, daß zu einer neuen Wahl keine Zeit übrig iſt ;

außerdem iſt eine neue Wahl ſowohl eines Ubgeordneten , als eines Stellvertreters

vorzunehmen .

über die Einberufung des Stellvertreters entſcheidet die Cammer.

$. 70. Die Wah! der Abgeordneten der Rittergutsbeſißer zu der zweiten

Sammer und ihrer Stellvertreter erfolgt in Kreis - und Oberlauſiker- Provinzial

Verſammlungen.

Wahlberechtigt ſind die Beſiger der durch das Wahlgeſete hierzu befähigten

Güter, wählbar aber nur diejenigen von ihnen , welche ein Gut von mindeſtens

jährlich Sechshundert Shalern reinem Ertrage beſigen .

Die Wahlen der Abgeordneten der Rittergutsbeſiger , der Städte und des

Bauernſtandes und der Stellvertreter für ſelbige , erfolgen nach den Borſchriften

des Wahlgeſebes.

· über die Wahlen der Vertreter des Handels und Fabrikwefens und ihrer

Stellvertreter wird beſondere geſebliche Beſtimmung erfolgen .

f . 71. Alle drei Jahre , am Schluſſe eines ordentlichen Landtags (S. 115.)

tritt ein Theil der Abgeordneten zu der zweiten Cammer aus.

Um dieſen auf einander folgenden Austritt zu ordnen , wird bei dem erſten

Landtage eine Looſung vorgenommen . In Folge deren treten nach dem erſten

Landtage aus: fechs Abgeordnete der Rittergutsbeſiger , acht abgeordnete der

Städte , acht Abgeordnete des Bauernſtandes und ein Bertreter des Sandels - und

Fabrikſtandes , welche die niedrigſten Nummern gezogen haben ; nach dem zweiten

Landtage ſieben Abgeordnete der Mittergutsbeſiger , acht Abgeordnete der Städte,
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acht Abgeordnete des Bauernſtandes und zwei Vertreter des Handels - und Fabrik

ſtandes , welche die nächſt niedrigen Nummern gezogen haben , und nach dem drita

ten Landtage alle übrige Abgeordnete.

Die ſpäter gewählten Abgeordneten treten nach dem dritten ordentlichen lands

tage ſeit ihrer Wahl aus.

Die Lustretenden können ſofort wieder gewählt werden .

Die Abgeordneten der zweiten Cammer hören auch früher auf, Mitglieder

derſelben zu ſeyn ,

a . wenn ſie die Wählbarkeit, entweder im Allgemeinen , oder für die Claſſe oder

den Bezirk , für welchen ſie gerr."hlt worden , verlieren ;

6 . wenn ſie während der Dauer ihrer ſtändiſchen Function im Staatsdienſte an

geſtelt oder befördert werden , oder in ein beſoldetes Hofamt treten , oder

c . wenn der König die Cammer auflöſt.

In den Fäden unter b und c können jedoch ſelbige wieder gewählt werden.

§ . 72 . Der Präſident der zweiten Sammer und deſſen Stellvertreter werden

von dem Könige ernannt. '

Zu Anfange jeden Landtags ſind von der Cammer vier ihrer Mitglieder durch

geheime Stimmgebung zu wählen und vorzuſchlagen , von denen der König eins

als Präſidenten und eins als deſſen Stellvertreter beſtellt.

Die Wahr wird nach den Beſtimmungen § . 67. bewirkt.

Die Landtagsordnung beſtimmt die Function beider.

§. 73. Zur Iheilnahme an einer auf die Ständeverſammlung ſich beziehenden

Wahl wird das erfüllte fünf und zwanzigſte , und zur Wählbarkeit das erfüüte

dreißigſte Ultersjahr erfordert.

§. 74 . Weder zur Theilnahme an einer Wahr berechtigt , noch wählbar ſind.

diejenigen , welche

a . unter Curatel ſtehen ,

b . zu deren Vermögen ein Schuldenweſen entſtanden iſt, es mag daſſelbe zum

förmlichen Concurs gediehen , oder der Weg der außergerichtlichen Erledigung

deſſelben eingeſchlagen worden ſeyn, ſo lange nicht ihre Gläubiger, vollſtändige

Befriedigung erhalten zu haben , erklären ,

.: C . diejenigen , welche wegen ſolcher Vergehen , die nach allgemeinem Begriffe

für entehrend zu halten ſind, vor Gericht geſtanden haben , ohne von der

Unſchuldigung völlig frei geſprochen zu ſeyn .

Ob ein Vergehen nach allgemeinem Begriffe für entehrend zu halten Ten , ents

Tcheidet hinſichtlich eines Wahlmannes die Wahlverſammlung, und hinſichtlich eines

Abgeordneten die Sammer .

§ . 75 . Wird ein Staatsdiener zum Abgeordneten oder Stellvertreter zu einer

der beiden Cammern gewählt, ſo hat derſelbe folches der eurgeſegten Dienſtbehörde

anzuzeigen , damit dieſe ermeſle, ob die Annahme der Wahl genehmigt werden

könne, und nöthigen Fals wegen einſtweiliger Verſehung des Amts Vorſorge treffe.

Die Genehmigung kann ohne erhebliche , in dem Weſen des Umts beruhende und

den Ständen zur Nachricht mitzutheilende Gründe nicht verſagt werden .

Gerichtsdirectoren und gutsherrliche Beamte haben die Zuſtimmung ihrer

Principale , ſtädtiſche Beamte die Zuſtimmung der Stadträthe einzuholen , dieſe

kann aber nur aus denſelben Urſachen verweigert werden , wie die landesherrliche

Erlaubniß für die Staatsdiener.

über Reclamationen wegen verweigerter Genehmigung entſcheidet die Regierung.
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§. 76 . Die Sifordnung in der erſten Cammer richtet ſich bei den §. 63.

unter 1. bis mit 12. benannten Mitgliedern nach der angegebenen Reihefolge, bei den

übrigen aber , ſo wie in der zweiten Cammer , nach dem Looſe , welches bei jedesa

maliger Eröffnung der Sammer gezogen wird. Für die hierbei noch nicht anwe

ſenden Mitglieder zieht der Präſident die Looſe.

Die Bevollmächtigten und Stellvertreter nehmen die Pläße derer , die ſie ver :

treten , ein .

§. 77 . über das Wahlverfahren für beide Cammern und die Wahlberechti:

gung für die zweite Cammer enthält das Wahlgeſek die nähere Beſtimmung. Daſ

felbe iſt zwar kein integrirender Theil der Verfaſſung, kann aber ohne ſtändiſche

Zuſtimmung nicht verändert werden .
II. Wirkſamkeit der Stände.

§. 78 . Die Stände ſind das geſegmäßige Organ der Geſammtheit der Staats

bürger und unterthanen , und als ſolches berufen , deren auf der Verfaſſung berus

hende Rechte in dem durch ſelbige beſtimmten Verhältniſſe zu der Staatsregierung

geltend zu machen und das unzertrennliche Wohl des Königs und des Landes mit

treuer Anhänglichkeit an die Grundſäne der Verfaſſung möglichſt zu befördern.

§. 79. Die Angelegenheiten , welche vor die Ständeverſammlung gehören ,

ſind in dieſer Verfaſſungsurkunde beſtimmt vorgezeichnet.

Dergleichen Angelegenheiten können in keinem Falle zur Erledigung an ſtän :

diſche Ausſchüſſe , an die Kreisſtände oder an einzelne ſtändiſche Corporationen

gebracht werden.

Die Ständeverſammlung darf aber auch wieder ihrerſeits ſich nur mit dieſen

ihr zugewieſenen Angelegenheiten oder den vom Könige beſonders an ſie gebrachten

Gegenſtänden beſchäftigen . .

. 80. Die Stände ſind verbunden , die von dem Könige an ſie gebrachten

Gegenſtände vor allen übrigen in Berathung zu ziehen .

§. 81. In beiden Cammern können die Mitglieder derſelben , mit Ausnahme

der §. 64. in Rückſicht der Herrſchaftsbeſiger bemerkten Fälle, nur perſönlich er:

ſcheinen und dürfen Niemanden beauftragen , in ihrem Namen zu ſtimmen . Die

Abgeordneten haben eine Inſtruction von ihren Committenten nicht anzunehmen ,

ſondern nur ihrer eigenen überzeugung zu folgen .

übrigens bleibt jedem Mitgliede überlaſſen , die an ſelbiges für die Stände:

verſammlung gelangenden beſondern Anliegen weiter zu befördern und nach Befin

den zu bevorworten .

§. 82. Jedes Mitglied der Ständeverſammlung leiſtet bei ſeinem erſten Ein :

tritte in die Cammer folgenden Eid :

Ich ſchwöre zu Gott . die Staatsverfaſſung treu zu bewahren und

in der Ständeverſammlung das unzertrennliche Wohl des Königs und

Vaterlandes nach meinen beſten Wiſſen und Gewiſſen bei meinen

Anträgen uns Abſtimmungen allenthalben zu beobachten .

So wahr mir Gott helfe 26 .

Dieſen Eid legen die Präſidenten beider Cammern in die Hände des Königs

und die übrigen Mitglieder der Cammer in der Verſammlung an den Vorſtand

derſelben ab .

Wenn ein geweſener Abgeordneter durch neue Wahl als ſolcher in eine Sam

mer eintritt, ſo leiſtet er die Pflicht blos mittelſt Handſchlags unter Verweiſung

auf den früher abgelegten Eid .'
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§. 83. Jedes Mitglied der Stände kann in der Cammer ſeine Meinung frei

äußern. Ein Mitglied , welches bei dem Gebrauche dieſes Rechts den Gang des

Geſchäfts unſtatthafterweiſe aufhält, oder ſich die Mißbilligung der Cammer erre:

gende Äußerungen erlaubt , kann von dem Präſidenten zur Ordnung verwieſen

werden .

Die Mitglieder der Cammer haben ſich bei ihren Discuſſionen aller Perſön

lichkeiten , aller unanſtändigen und beleidigenden Ausdrüde, ſo wie aller Abwei

chungen von dem vorliegenden Berathungsgegenſtande zu enthalten , widrigen

Faus der Präſident ſie zur Ordnung zu verweiſen und im Weigerungsfalle

ſelbſt die fernere Wortführung zu unterſagen das Recht hat. Sollten ſie ſich

ſelbft perſönliche Ausfälle gegen den Regenten , die königliche Familie, die

Cammern oder einzelne Mitglieder der Cammern erlauben und, ohngeachtet

der Erinnerung des Präſidenten , hiermit fortfahren , ſo iſt derſelbe berechtigt und

verpflichtet, die Sigung für dieſen Tag auf der Stelle zu ſchließen und in der

folgenden Sigung über die Beſtrafung des betreffenden Mitglieds der Cammer

vorzutragen , welche entſcheiden wird , ob daſſelbe zum bloßen Widerruf oder zum

zeitlichen oder gänzlichen Ausſchluß aus der Cammer zu verurtheilen ſey .

Wenn die gerügte Äußerung ein beſonderes Verbrechen oder eine perſönliche

Beleidigung in ſich begreift , ſo kann das fragliche Mitglied der Sammer, es mag

nun deſſen Ausſchließung erfolgt ſeyn oder nicht , deßhalb noch vor ſeinem ordent :

lichen Richter belangt werden .

Verlangt es der Ausgeſchloſſene , ſo iſt die Entſcheidung, ob derſelbe bei einer

künftigen Ständeverſammlung wieder wählbar ſeyn ſolle, an den Staatsgerichtshof

(§. 142.) zu verweiſen , ſonſt iſt derſelbe künftig nicht wieder wählbar.

§. 84. Die Stände genießen , ſowohl in ihrer Geſammtheit, als einzeln ,

völlige unverleßlichkeit der Perſon während der Dauer des Landtags. Daher darf

insbeſonderè , außer dem Falle der Ergreifung auf friſcher That bei einem began

genen peinlichen Verbrechen und dem Falle des Wechſelverfahrens, kein Mitglied

der Ständeverſammlung während ihrer Dauer , ohne ausdrüdliche Zuſtimmung der

Cammer, der ſelbiges angehört, verhaftet werden .

§. 85 . Geſebentwürfe können nur von dem Könige an die Stände, nicht von

den Ständen an den König gebracht werden .

Die Stände können aber auf neue Geſege, ſo wie auf Abänderung oder Auf

hebung beſtehender, antragen .

Jebem Gefeßentwurfe werden Motiven beigefügt werden .

§. 86. Kein Geſet kann ohne Zuſtimmung der Stände erlaſſen , abgeändert

oder authentiſch interpretirt werden .

§. 87. Der König erläßt und promulgirt die Geſeße mit Bezug auf die ers '

folgte Zuſtimmung der Stände und ertheilt die zu deren Vollziehung und Sand

habung erforderlichen , ſo wie die aus dem Aufſichts - und Verwaltungsrechte flies

Benden, Verfügungen und Verordnungen .

Der König erläßt auch ſolche , ihrer Natur nach der ſtändiſchen Zuſtimmung

bedürfende, aber durch das Staatswohl dringend gebotene Verordnungen , deren

vorübergehender Zweck durch Verzögerung vereitelt werden würde, mit Ausnahme

aller und jeder Ubänderungen in der Verfaſſung und dem Wahlgeſebe.

Dafür, daß das Staatswohl die Eile geboten , ſind ſämmtliche Miniſter ver :

antwortlich. Sie haben deßhalb insgeſammt die Verordnungen zu contraſigniren ,
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auch müſſen lektere den Ständen bei der nächſten Zuſammenkunft zur Genehmigung

vorgelegt werden .

§. 89: In Uusführung der vom Bundestage gefaßten Beſchlüſſe kann die

Regierung durch die ermangelnde Zuſtimmung der Stände nicht gehindert wers

den . Sie treten ſofort mit der vom Könige verfügten Publication in Kraft. Es

müſſen daher auch die zur Ausführung derſelben erweislich erforderlichen Mittel

aufgebracht werden ; wobei jedoch die Mitwirkung der Stände in Unſehung der

Art und Weiſe der Aufbringung dieſer Mittel, in ſo weit dieſelbe verfaſſungs

mäßig begründet iſt, nicht ausgeſchloſſen wird .

§. 90. Der König kann einen an die Cammern gerichteten Geſekvorſchlag

noch während der ſtändiſchen Discuſſion darüber zurücknehmen . Daſſelbe kann ges

ſchehen , wenn ein Geſekvorſchlag zwar von der Mehrheit der Sammern angenom :

men wird , dabei aber die g. 129. erwähnte Abſonderung der Abgeordneten eines

Standes eingetreten iſt.

§. 91. Wenn die Cammern über die Annahme eines Geſekvorſchlags getheil

ter Meinung ſind , ſo haben ſie vor der Abgabe ihrer Erklärung das §. 131 . vor :

geſchriebene Vereinigungsmittel zu verſuchen .

§ . 92 . Bleiben auch dann noch die Curiatſtimmen beider Cammern getheilt ,

ſo iſt zu der Verwerfung des Gefensvorſchlags erforderlich , daß in einer der beiden

Cammern wenigſtens zwei Drittheile der Unweſenden für die Verwerfung geſtimmt

haben .

§. 93. Die ſtändiſche Erklärung, wodurch entweder ein Geſekvorſchlag ganz

abgelehnt wird , oder Veränderungen dabei beantragt werden , muß die Angabe der

Beweggründe enthalten .

§. 94 . Wird ein von den Ständen mit Abänderungen angenommener Geſeka

entwurf vom Könige nicht genehmigt , ſo kann ſelbiger entweder ganz zurückges

nommen , oder vorher noch einmal während deſſelben Landtags, mit Widerlegungs

gründen , in der vorigen Maße, oder auch mit von der Regierung ſelbſt vorzuſchla

genden Abänderungen , an die Stände gebracht werden . In beiden lektern Fällen

ſteht der Regierung frei, die unbedingte Erklärung über Unnahme oder Ablehnung

deſſelben zu verlangen .

§. 95 . Ein von den Ständen ganz abgelehnter Gefeßentwurf kann zwar bei

einem folgenden Landtage anderweit unverändert an ſie gebracht werden , während

deſſelben Landtags aber nur in veränderter Maße.

§. 96 . Ohne Zuſtimmung der Stände können die beſtehenden directen und ina

directen Landesabgaben nicht verändert, auch dürfen dergleichen Abgaben ohne ihre

Bewilligung, mit Ausnahme des §. 103. bemerkten Falls, nicht ausgeſchrieben und

erhoben werden.

§. 97. Die Stände haben die Verpflichtung, für Aufbringung des ordentlichen

und außerordentlichen Staatsbedarfs durch Wusſegung der hierzu erforderlichen Des

dungsmittel zu ſorgen . Sie haben dagegen das Befugniß, hierbei die Nothwendigkeit,

Zweckmäßigkeit und Höhe der Unfäße zu prüfen , und deßhalb Erinnerungen zu machen ,

auch ſich ſowohl wegen der Annahme der angeſekten Summe, als über die Art der

· Deckung , die Grundfäße und Verhältniſſe ; nach welchen die Abgaben und Leiſtuns

gen auf Perſonen und Gegenſtände zu legen und zu vertheilen ſind, ſo wie über

die Dauer und Erhebungsweiſe zu entſchließen.

§. 98 . Bei jedem ordentlichen Landtage (S. 115 .) wird den Ständen eine

genaue Berechnung der in den vorhergegangenen drei Jahren Statt gefundenen Eins
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nahme und Ausgabe und ein Voranſchlag des Bedarfs für die nächſtfolgenden drei

Iahre, nebſt den Vorſchlägen zu düſſen Deckung, möglichſt bald nach Eröffnung

des Landtags,mitgetheilt.

§. 99. um Beides beurtheilen zu können , werden ihnen ſowohl von der

oberſten Staatsbehörde, als auch , auf ihren Antrag, von den betreffenden Depar

tementschefs die nöthigen Erläuterungen gegeben , ſo wie Rechnungen und Belege

mitgetheilt werden . '

Unfäße für geheime Ausgaben können dabei nur in ſo weit vorkommen , als

eine Tchriftliche, von mindeſtens drei verantwortlichen Miniſterialvorſtänden contra

fignirte Verſicherung des Königs bezeugt, daß die Verwendung zum wahren Bes

ſten des Landes Statt gefunden habe oder Statt finden werde .

§ . 100. Nach pflichtmäßiger genauen Prüfung der gedachten Berechnungen,

überſichten und unterlagen , haben die Stände über den darnach aufzubringenden

Bedarf ihre Erklärung an den König gelangen zu laſſen . In ſo fern ſie hierbei

auf Verminderung der verlangten Summen antragen , muß dieſes unter beſtimmter

und ausführlicher Nachweiſung der Gründe dazu, ſo wie der Gegenſtände, bei wel

chen , und der Art und Weiſe , wie ohne Hintanſekung des Staatszwecks Erſpar

niſſe gemacht werden können , geſchehen .

§. 101. Sind die beiden Cammern bei der Abſtimmung über die Bewilligung

getheilt , ſo tritt zum Zwecke einer Vereinigung das g . 131 . vorgeſchriebene Vers

fahren ein .

. §. 102. Die ſtändiſche Bewilligung von Abgaben darf nicht an Bedingungen

geknüpft werden , welche nicht das Weſen , oder die Verwendung derſelben unmita

telbar betreffen .

§. 103. Die von den Ständen nach §. 100 . an die Regierung gelangenden

Anträge und die Gründe, auf welchen ſie beruhen , werden auf das reiflichſte er :

wogen , auch , ſo weit es nur immer mit dem Staatswohle vereinbar iſt , jederzeit

berückſichtigt werden .

In dem Falle aber, daß fie unannehmbar befunden würden , die Stände hins

gegen , auf deßhalb ihnen geſchehene Eröffnung und anderweite Berathung, die

Bewilligung in der verlangten Maße wiederholt ablehnen wollten , läßt der König

die Auflagen für den Staatsbedarf, in ſo fern ſie nicht ausdrücklich nur für einen

vorübergehenden bereits erreichten Zweck beſtimmt ſind, nach Ablauf der Bewillis

gungszeit durch die oberſte Staatsbehörde, mittelſt einer in die Geſellſammlung

aufzunehmenden Verordnung, noch auf ein Jahr ausſchreiben und forterheben . In

dem zu erlaſſenden Ausſchreiben wird der beſondern Natur deſſelben gedacht und

Beziehung auf dieſen §. der Verfaſſungsurkunde genommen . Ein ſolches verlän

gertes Uusſchreiben kann jedoch nur auf ein Jahr erlaſſen werden , weßhalb der

König längſtens ſechs Monate vor Ablauf dieſer Friſt eine außerordentliche

Ständeverſammlung einberufen wird. Die Bewilligung wird übrigens nur dann

als abgelehnt betrachtet, wenn in einer der beiden Cammern mindeſtens zwei

Drittheile der Unweſenden für die Ablehnung geſtimmt haben .

§. 104. Mit Uusnahme des §. 103. erwähnten Falles, foll in den Ausſchrei

ben , welche Landesabgaben betreffen , die ſtändiſche Bewilligung beſonders erwähnt

werden , ohne welche weber die Einnehmer zur Einforderung berechtigt , noch die

Unterthanen zur Entrichtung verbunden ſind.

S. 105. Dhne Zuſtimmung der Stände kann kein Unlehn gültig gemacht

werden . '

.
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Wenn in außerordentlichen , dringenden und unvorhergeſehenen Fällen ſchleu

nige finanzielle Maßregeln erfordert werden , zu welchen an ſich die Zuſtimmung

der Stände nothwendig iſt , ſo iſt eine außerordentliche Ständeverſammlung ein

zuberufen .

Sollten jedoch äußere Verhältniſſe eine ſolche Einberufung durchaus unmöglich

machen , ſo darf der König , unter Verantwortlichkeit der ihn hierbei berathenden

Vorſtände der Miniſterialdepartements , das zu Deckung des außerordentlichen Bes

dürfniſſes unumgänglich Nöthige proviſoriſch verfügen , auch erforderlichen Falls

ausnahmsweiſe ein Anlehn aufnehmen ; es ſind aber die getroffenen Maßregeln ſos

bald, als irgend möglich, der Ständeverſammlung, und ſpäteſtens bei dem nächſten

ordentlichen Landtage, vorzulegen , um deren verfaſſungsmäßige Genehmigung zu

bewirken , auch iſt ſelbiger über die Verwendung der erforderlich geweſenen Sum

men Nachweiſung zu geben .
§. 106 . Um die Regierung für unvorhergeſehene Ereigniſſe mit den erfors

derlichen außerordentlichen Hülfsmitteln zu verſehen , iſt ein Reſervefond zu bilden ,

welcher in das Budget aufgenommen und jedesmal bewilligt wird.

§. 107. Zu Verzinſung und Tilgung der Staatsſchulden beſteht eine beſondere

Staatsſchuldencaſſe , welche unter die Verwaltung der Stände geſtellt iſt . .

Dieſe Verwaltung wird durch einen ſtändiſchen Ausſchuß mit Hülfe der von

ihm ernannten und vom Könige beſtätigten Beamten geführt. Er hat auch bei

erfolgender Uuflöſung der zweiten Cammer feine Geſchäfte bis zur Eröffnung
der neuen Ständeverſammlung und erfolgter Wahl eines neuen Ausſchuſſes forts

zuſeßen .
Der Regierung ſteht vermöge des Oberaufſichtsrechts frei, von dem Zuſtande

der Saſſe zu jeder Zeit Einſicht zu nehmen .

Die Jahresrechnungen über dieſelbe werden von der oberſten Rechnungs

behörde geprüft , und bei jedem ordentlichen Landtage (S . 115 . ) den Ständen zur

Erinnerung und Juſtification vorgelegt. Nach erfolgter Juſtification wird das

Reſultat der Rechnungen im Namen der Stände durch den Druce bekannt ges

macht.

§. 108 . Die Stände ſind verpflichtet und berechtigt, über die Erhaltung

des Staatsguts und des Königlichen Hausfideicommiſſes in der §. 18. und 20 .

angegebenen Maße zu wachen .

S. 109. Die Stände haben das Recht, in Bezug auf alle zu ihrem Wir :

kungskreiſe gehörige Gegenſtände dem Könige ihre gemeinſamen Wünſche und

Anträge in der geeigneten Form vorzulegen .

Hierzu gehören auch Unträge auf Abſtellung wahrgenommener Gebrechen in

der Landesverwaltung oder Rechtspflege.

Eben ſo iſt jedes einzelne Mitglied der Stände befugt , ſeine auf dergleichen

Gegenſtände ſich beziehenden Wünſche und Anträge in ſeiner Cammer vorzubringen .
Dieſe entſcheidet, ob und auf welche Weiſe ſelbige in nähere Erwägung gezogen

werden ſollen . Nimmt ſie ſich in Folge der geſchehenen Erörterung der Sache

an, ſo hat ſie den Beitritt der andern Cammer zu veranlaſſen , indem ſelbige nur
in übereinſtimmung beider Cammern an den König gebracht werden kann .

§. 110 . Beſchwerden gegen die oberſte Staatsbehörde und einzelne Vorſtände

von Miniſterial- Departements ( §. 41.) über die Anwendung der Geſeße in der

Landesverwaltung und Rechtspflege kann , in fo fern fich deßhalb nicht beide

Cammern zu vereinigen vermögen , auch jede Cammer aữein anbringen .
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Zu Begründung ſolcher Beſchwerden iſt §. 43 . die Contraſignatur aller Vers

ordnungen und andern Ausfertigungen in Regierungsangelegenheiten , welche der

König eigenhändig unterzeichnet , angeordnet.

unerlaubte Handlungen oder grobe Vernachläſſigungen der den Miniſterial

Departements untergeordneten Staatsdiener können nur dann Gegenſtand ſtändi

Tcher Beſchwerde werden , wenn der dadurch unmittelbar Verlegte bei dem betreffen

den Departement vergebens Klage geführt oder ſonſt die geſeblichen Vorſchritte

gethan hat.

S. 111. Die Stände können ſchriftliche Beſchwerden der Unterthanen , nicht aber

Deputationen von Körperſchaften , annehmen. Findet ſich , daß eine ſolche Beſchwerde

noch nicht auf dem verfaſſungsmäßigen Bege bis zu dem betreffenden Miniſterial:

Departement gelangt und daſelbft ohne Abhülfe geblieben ſey , ſo bleibt ſie unbes

rückſichtigt. Im entgegengeſenten Falle , und wenn den Ständen die Beſchwerde

begründet erſcheint, bleibt ihrem Grmeſſen überlaſſen , ſelbige entweder an das bes

treffende Departement, oder die oberſte Staatsbehörde abzugeben , oder zu ihrer

eigenen Sache zu machen und , nach vorgängiger Discuſſion in beiden Cammern,

dem Könige zur geeigneten Berückſichtigung zu empfehlen . Die erfolgte Abſtellung

ſolcher Beſchwerden , oder das Ergebniß der Erörterung, wird ihnen geöffnet werden.

§. 112 . Alle ſtändiſche Beſchlüſſe , welche auf eine Angelegenheit des Landes

Bezug haben , bedürfen , um wirkſam zu werden , der ausdrücklichen Sanction des

Königs.

§. 113. Auf jeden von den Ständen an den König gebrachten Antrag wird

ihnen eine Entſchließung, und zwar im Ablehnungsfalle unter Angabe der Gründe,

wo möglich noch während der Ständeverſammlung ertheilt werden . Dies gilt ins:

beſondere auch , wenn der Antrag auf Erlaſſung,Hufhebung oder Abänderung eines

Geſekes gerichtet war.

§. 114 . Die Ständeverſammlung darf mit königlicher Genehmigung zu Vors

bereitung beſtimmt anzuzeigender Berathungsgegenſtände und zu Uusführung von

Beſchlüſſen in ſtändiſchen Angelegenheiten , welche die königl. Sanction erhalten

haben , Deputationen ernennen , welche zu dieſem Zwecke in der Zwiſchenzeit von

einem Landtage zum andern zuſammentreten und thäthig ſeyn können.

III. Landtag und Geſchäftsbetrieb bei ſelbigem .

§. 115 . Der König wird längſtens alle drei Jahre einen ordentlichen Landtag -

einberufen , und außerordentliche , ſo oft es Gefeßgebungs - oder andere dringende

Angelegenheiten erfordern.

Eine außerordentliche Zuſammenkunft der Stände iſt jedesmal nöthig , wenn

ein Regierungswechſel eintritt ; die Einberufung erfolgt dann binnen der nächſten

vier Monate.

Der Ort des Königreichs , wo der Landtag gehalten werden ſoll, hängt von
der jedesmaligen Beſtimmung des Königs ab .

Zu jedem Landtage werden die Stände mittelſt einer von der oberſten Staats

behörde ausgehenden Bekanntmachung in der Gefenſammlung und durch an jeden

zu erlaſſende Miſſiven einberufen .

• §. 116 . Der König ordnet den förmlichen Schluß der Ständeverſammlung

an , kann auch ſolche vertagen und die zweite Cammer auflöſen , wodurch zugleich

die erſte für vertagt erklärt wird.

Die Vertagung darf nicht über ſechs Monate dauern .

18
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Im Falle der Auflöſung der zweiten Sammer ſoll die Wahl neuer Abgeord

neten zu ſelbiger und die Einberufung der Stände ebenfalls innerhalb der nächſten

ſechs Monate erfolgen.

§. 117 . Der König eröffnet und entläßt die Ständeverſammlung entweder

in eigener Perſon , oder durch einen dazu bevollmächtigten Commiſſair. '

g. 118. Eigenmächtig dürfen die Cammern weder ſich verſammeln , noch

nach dem Schluſſe oder der Vertagung des Landtags , oder Auflöſung der zweiten

Cammer, verſammelt bleiben und berathſchlagen .

§. 119. Die definitiven Reſultate des Landtags werden in eine förmliche ur

kunde, den Landtagsabſchied, zuſammengefaßt , welche die königliche Erklärung über

die Verhandlungen mit den Ständen enthält , von dem Könige eigenhändig vou

zogen , den Ständen bei ihrer Entlaſſung urſchriftlich ausgehändigt und in die Ge

Terſammlung aufgenommen wird.

ſ. 120 . Die Stände, mit Ausnahme derjenigen Mitglieder der erſten Cam

mer, welche Kraft erblichen Rechts , oder als Abgeordnete der Capitel und der

univerſität, auf Landtagen erſcheinen , bekommen , in ſo fern ſie nicht an dem Orte,
wo der Landtag gehalten wird , beſtändig wohnen , als Entſchädigung für den er:

forderlichen außerordentlichen Vufwand Tage - und Reiſegelder, in der in der Land

tagsordnung beſtimmten Maße.

§. 121 . Sede Cammer verhanvelt getrennt von der andern und hat bei den

an den König zu bringenden Erklärungen eine Suriatſtimme.

§. 122. Von den königlichen Mittheilungen an die Cammern ergehen dieje

nigen, welche auf Abgaben - und Bewilligungsſtände Bezug haben , zuerſt an die

zweite Cammer. Bei andern Gegenſtänden hängt es von dem Ermeſſen des Kö

nigs ab, an welche der beiden Cammern folche zuerſt gelangen ſollen .

§. 123. Lưe königliche Anträge müſſen , ehe ſie bei einer Cammer zur Dis

cuſſion und Abſtimmung gelangen können , von einer beſondern aus dem Mittel

der Cammer beſtellten Deputation erörtert werden , welche darüber an die erſtere

Vortrag erſtattet.

§. 124 . Dergleichen Deputationen werden auch für andere Berathungsgegen

ſtände ernannt.

§ . 125 . Dieſen Deputationen (89 . 123. 124.) werden, ſo oft die Deputatio:

nen ſelbſt darauf antragen , durch königl. Sommiſſarien die nöthigen Erläuterungen

gegeben werden . Es muß jedoch jede Deputation , vor Abgabe ihres Gutachtens

an die betreffende Cammer , die ihr von dem königlichen Commiſſair in ihrer

Sigungmündlich mitzutheilenden Bemerkungen hören, auch dieſelben in Erwägung

ziehen und nach Befinden berückſichtigen .

§. 126 . Sedem Mitgliede der Cammer und königlichen Commiſſair ſteht frei,

der Deputation ſeine Anſicht über den zu berathenden Gegenſtand ſchriftlich vor:

zulegen .

§. 127. Berathungen der Cammern können nur bei der Anweſenheit von :

mindeſtens der Hälfte der durch die Verfaſſung beſtimmten Zahl der Mitglieder

Statt finden .

§. 128. Beſchlüſſe können von der erſten Cammer nur, wenn mindeſtens die

Hälfte , und von der zweiten nur, wennmindeſtens zwei Drittheile der verfaſſungs

mäßigen Zahl der Mitglieder in der Sißuny anweſend ſind , gefaßt werden .

Bei der Abſtimmung hat jedes Mitglied, auch der Präſident, eine Stimme.

Yan
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Die Beſchlüſſe werden , außer den 89. 92 . 103. und 152. beſtimmten Fällen ,

nach abſoluter Stimmenmehrheit gefaßt.

Wenn Gleichheit der Stimmen eintritt, ſo iſt die Sache in einer folgenden

Sißung wieder zum Vortrage zu bringen . Würde auch in dieſer Sigung eine

Stimmenmehrheit nicht erlangt, To giebt die Stimme des Präſidenten den

Ausſchlag.

· Ift der Gegenſtand der Berathung ein ſolcher , wo blos ein Gutachten der

Stände zu eröffnen iſt , ſo kann legterm auf Verlangen jede abweichende Meinung

beigefügt werden .

§. 129. Die Abſtimmungen geſchehen von den einzelnen Mitgliedern , ohne

Rückſicht auf die Verſchiedenheit der Stände. Es iſt jedoch den Abgeordneten der

Rittergutsbeſiger, der Städte und des Bauernſtandes in der zweiten Cammer er:

laubt, wenn wenigſtens drei Viertheile der Anweſenden ihren Stand in ſeinen bes

ſondern Rechten oder Intereſſen durch den Beſchluß der Mehrheit für beſchwert

achten , eine Separatſtimme abzugeben. Eine ſolche Separatſtimme muß in die

Erklärung der Ständeverſammlung neben dem Beſchlüſſe der Mehrheit aufgenommen

und mit an die Regierung gebracht werden .

$. 130 . Die von einer Sammer an die andere gebrachten Anträge, Geſeks

entwürfe und Erklärungen können erſterer mit Verbeſſerungsvorſchlägen , welche

durch eine Deputation erörtert werden müſſen , zurückgegeben werden .

§ . 131. Können ſich beide Sammern in Folge der erſten Berathung über den

betreffenden Gegenſtand nicht ſogleich vereinigen , ſo haben ſie aus ihrem beider

ſeitigen Mittel eine gemeinſchaftliche Deputation zu ernennen , welche unter den

beiden Vorſtänden der Sammern über die Vereinigung der getheilten Meinungen

zu berathſchlagen hat und deren Mitglieder hierauf das Reſultat ihrer Verhand

lung den Cammern zu anderweiter Berathung vorzutragen haben . Dafern fich

dieſelben auch dann nicht vereinigen , ſo treten bei Gefeßgebungs - und Bewilli

gungsgegenſtänden die S. 128 . enthaltenen Vorſchriften ein . Bei bloßen Berathungs

gegenſtänden aber wird alsdann von jeder Sammer eine durch ihren Vorſtand im

Namen derſelben unterzeichnete beſondere Schrift bei der oberſten Staatsbehörde

eingereicht.

§. 132. Die Anträge und Beſchlüſſe, über welche beide Cammern ſich vereis

nigt haben , werden in eine gemeinſchaftliche ſtändiſche Schrift zuſammengefaßt, .

welche, von den Vorſtänden beider Cammern im Namen der Ständeverſammlung

unterzeichnet, bei der oberſten Staatsbehörde eingereicht wird .

S., 133. Nur die oberſte Staatsbehörde iſt zur Communication zwiſchen der

Regierung und den Ständen beſtimmt; auch die einzelnen Sammern ſtehen nur

mit dieſer Staatsbehörde in unmittelbarer Geſchäftsbeziehung.

§. 134. Die Mitglieder des Miniſterii und die königlichen Commiſſarien
haben den Zutritt zu den Sißungen der Cammern , können an den Discuſſionen

Untheil nehmen und haben das Recht, zu verlangen , nach dem Schluſſe derſelben noch

mals gehört zu werden , treten aber, wenn, ſo viel die Commiſſarien betrifft, dieſe

nicht ſelbft Mitglieder der Sammer ſind , bei der Abſtimmung ab . Nach ihrem

ubtritte darf die Discuſſion nicht von Neuem aufgenommen werden .

§. 135 . Die Sißungen beider Cammern ſind öffentlich . Sie werden geheim

auf den Antrag der königlichen Commiſſarien bei Eröffnungen , für welche ſie die

Geheimhaltung nöthig achten , und auf das Begehren von drei Mitgliedern , denen

18 *
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nach dem Abtritte der Zuhörer wenigſtens ein Viertheil der Mitglieder der Sam

mer über die Nothwendigkeit der geheimen Berathung beitreten muß.

S . 136 . Die über die Verhandlungen in den Cammern aufgenommenen Pro

tocolle werden durch den Druck bekannt gemacht, wenn nicht die Geheimhaltung

in einzelnen Fällen durch die Cammer beſchloſſen wird. Um die Redaction in

angemeſſener Weiſe zu beſorgen , iſt eine beſondere verantwortliche Deputation zu
ernennen .

§. 137. Die nähern Beſtimmungen über den Landtag und den Geſchäftsbetrieb

bei ſelbigem enthält die Landtagsordnung.

VIII. Gewähr der Verfaſſung.

§. 138 . Der Thronfolger hat bei dem Antritte der Regierung in Gegen- .

wart des Geſammtminifterii und der beiden Präſidenten der lebten Ständever

ſammlung bei ſeinem fürſtlichen Worte zu verſprechen , daß er die Verfaſſung des

Landes , wie ſie zwiſchen dem Könige und den Ständen verabſchiedet worden iſt,

in allen ihren Beſtimmungen während ſeiner Regierung beobachten , aufrecht erhalten

und beſchüßen woüe.

Ein Gleiches iſt auch von dem Regierungsverweſer (§. 9 .) zu bewirken.

Die hierüber zu ertheilende urkunde, wovon ein Abdruck in die Geſegſamm

lung aufgenommen wird , iſt den beiden Präſidenten der Sammern auszuhändigen ,

welche ſie der nächſten Ständeverſammlung zu übergeben und immittelft im ſtändi

ſchen Archive beizulegen haben .

8. 139. Der Unterthaneneid und der Eid der Civilſtaatsdiener und der Geiſt

lichen aller chriſtlichen Confeſſionen iſt, nächſt dem Verſprechen der Treue und des

Gehorſams gegen den König und die Geſeße des Landes, auch auf die Beobach

tung der Landesverfaſſung zu richten .

§. 140. Die Stände haben das Recht, Beſchwerden über die durch die könig

lichen Miniſterien oder andere Staatsbehörden geſchehene Verlegung der Verfaſſung

in einem gemeinſchaftlichen Antrage an den König zu bringen .

Dieſer wird den Beſchwerden ſofort abhelfen , oder , wenn ein Zweifel dabei

obwaltet, ſelbige nadh der Natur des Gegenſtandes durch die oberſte Staatsbehörde

oder die oberſte Juſtizſtelle erörtern laſſen .

Wird die Erörterung der oberſten Staatsbehörde übertragen , ſo hat dieſe ihr

Gutachten dem Könige zur Entſcheidung vorzulegen ; wird ſelbige aber an die

oberſte Juſtizſtelle verwieſen , ſo hat legtere zugleich die Sache zu entſcheiden . Der

Erfolg wird in beiden Fällen den Ständen eröffnet.

§. 141. Die Stände haben insbeſondere auch das Recht, die Vorſtände der

Miniſterien , welche ſich einer Verlegung der Verfaſſung ſchuldig machen , förmlich

anzuklagen .

Finden ſie ſich durch ihre Pflichten aufgefordert , eine ſolche Anklage zu erhe ,

ben , ſo ſind die Anklagepuncte beſtimmt zu bezeichnen , und in jeder Cammer durch

eine beſondere Deputation zu prüfen .

Vereinigen ſich hierauf beide Cammern in ihren Beſchlüſſen über die Anklage,

ſo bringen ſie dieſelbe mit ihren Belegen an den nachſtehend §. 142 . bezeichneten

Staatsgerichtshof.

§. 142. Zum gerichtlichen Schuße der Verfaſſung wird ein Staatsgerichtshof

begründet. Dieſe Behörde erkennt über Handlungen der Vorſtände der Miniſte:

pe baie oberte Zuflister Natur before,abbelfen,
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rien , welche auf den Umſturz der Verfaſſung gerichtet ſind , oder die Verlegung

einzelner Puncte der Verfaſſung betreffen . !

überdies kann auch noch in den SS. 83 . und 153. bemerkten Fällen an ſelbige

der Recurs genommen werden .

§. 143. Der Staatsgerichtshof beſteht aus einem Präſidenten , welcher von

dem Könige aus den erſten Vorſtänden der höhern Gerichte ernannt wird , und

aus zwölf Richtern , wovon der König ſechs aus den Mitgliedern jener Gerichte,

und jede Sammer drei , nebſt zwei Stellvertretern außerhalb der Mitte der Stän

deverſammlung, wählt. Unter den von den Ständen gewählten Mitgliedern müſſen

mindeſtens zwei Rechtsgelehrte ſeyn , welche auch , mit Vorbehalt der Einwilliguna

des Königs , aus den Staatsdienern gewählt werden können .

Die Stelle des Präſidenten vertritt im Verhinderungsfalle der erſte der vom

Könige beſtellten Richter.

Die Ernennung der Mitglieder erfolgt für die Periode von einem ordentlichen

Landtage zum andern , und zwar jederzeit am Schluſſe deſſelben . Im Falle einer

Vertagung des Landtags oder der Wuflöſung der zweiten Cammer , bleibt der am

Schlufte des vorigen ordentlichen Landtags beſtellte Gerichtshof bis wieder zum

Schluſſe der nächſten Ständeverſammlung fortbeſtehen .

§ . 144. Der Präſident und ſämmtliche Richter werden für dieſen ihren Bes

ruf beſonders verpflichtet und in Bezug auf ſelbigen ihres Unterthanen - und ſona

ſtigen Dienſteides entbunden .

Weder der König noch die Stände können die Ernennung der Mitglieder

während der Zeit , auf welche ſie ernannt ſind , zurücknehmen . .
Nimmt jedoch ein von den Ständen gewählter Richter ein Staatsamt an , To

hört er dadurch auf, Mitglied des Staatsgerichtshofs zu ſeyn , kann aber von der

betreffenden Cammer ſofort wieder gewählt werden .

§. 145. Das Gericht verſammelt ſich auf Einberufung durch den Präſidenten ,

welche von dieſem ſogleich geſchehen muß, wenn er dazu einen von dem Vorſtande

des Juſtizminiſterii contraſignirten Befehl des Königs , oder eine von den Präſi

Senten beider Sammern unterzeichnete Aufforderung, mit Ungabe des Gegenſtandes ,

erhält. Die Function des Gerichts hört auf, wenn der Proceß geendigt iſt.

Der Präſident hat für die Vollziehung der Beſchlüſſe zu ſorgen und im Falle

eines Anſtandes das Gericht wieder zu verſammeln .

s. 146 . Der Präſident beſtellt zu Leitung der vom Staatsgerichtshofe zu füh

ronden unterſuchung ein vom Königě ernanntes und ein rechtskundiges von den

Ständen gewähltes Mitglied .

Zu jeder hauptſächlichen Entſcheidung werden von ſämmtlichen Mitgliedern ,

mit Einſchluß des Präſidenten , nach Stimmenmehrheit zwei Referenten gewählt.

aft der erſte Referent ein vom Könige ernanntes Mitglied, ſo muß der Korreferent

ein non den Ständen gewähltes ſeyn , und umgekehrt. Im Falle der Stimmens

gleichheit bei dieſer Wahl entſcheidet die Stimme des Präſidenten .

8 . 147. Bei jedem Beſchluſſe muß eine gleiche Anzahl vom Könige beſtellter

und von den Ständen gewählter Mitglieder anweſend ſeyn . .
Sollte durch Zufal eine ungleichheit der Zahl eintreten , welche nicht ſogleich

durch anderweite Ernennung oder durch Eintritt eines Stellvertreters gehoben

werden kann , ſo tritt das legte Mitglied von der überzählenden Seite aus; doch

darf die Zahl der Richter nie unter zehn ſeyn .
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Den Präſidenten ſteht außer den 88. 146 .und 153.bemerkten Fällen keine Stimme

zu .

Im Falle der Stimmengleichheit entſcheidet die für den Ungeklagten günſtis

gere peeinungan bez
Die Ucten des Staatsgerichtshofes werden durch den Druck bekannt gemacht.

tostarorichtahofert werden

§. 148. Das Strafbefugniß des Staatsgerichtshofs erſtreckt ſich nurauf aus

drüdliche Mißbilligung des Verfahrens oder Entfernung vom Umte.

. Wenn ſelbiger die in ſeiner Competenz liegende Strafe erkannt hat, ohne eine

weitere ausdrücklich auszuſchließen , ſo bleibt nicht nur dem ordentlichen Nichter vor:

behalten, gegen den Verurtheilten ein weiteres Verfahren von Amtswegen eintreten

zu laſſen , ſondern der Staatsgerichtshof hat auch dieſem Richter von dem Uusgange

der verhandelten Anklage Nachricht zu geben .

$ . 149. Gegen den Ausſpruch des Staatsgerichtshofs findet keine Appellation ,

wohl aber die Berufung auf ein anderweites Erkenntniß Statt. In dieſem Falle

ſind zwei andere Mitglieder als Referent und Correferent dergeſtalt zu wählen ,

daß , wenn bei dem erſten Erkenntniſſe der Referent ein vom Könige beſtelltes

Mitglied war, der nunmehrige Referent ein von den Ständen gewähltes fenn muß,

’und umgekehrt. Uuch iſt zu einem ſolchen anderweiten Verſpruch der Gerichtshof

noch um zwei Mitglieder zu vermehren und daher königlicher Seits noch ein Mits

glied eines höhern Gerichts außerordentlich zuzuordnen , ſtändiſcher Seits aber einer

der nach §. 143. vorher beſtimmten Stellvertreter einzuberufen .

8 . 150. Der König wird nicht nur die Unterſuchung niemals hemmen , ſon

dern auch das ihm zuſtehende Begnadigungsrecht nie dahin ausdehnen , daß ein

von dem Staatsgerichtshofe in die Entfernung vom Umte verurtheilter Staats

diener in ſeiner bisherigen Stelle gelaſſen , oder in einem andern Juſtiz - oder

Staatsverwaltungsamte angeſtellt werde, dafern nicht in Rückſicht der Wiederana

ſtellung das Erkenntniß einen ausdrücklichen Vorbehalt zu Gunſten des Verurtheil

ten enthält.

§. 151. Die Reſignation des Ungeklagten hat auf das gegen ihn eingeleitete

Verfahren und den Urtheilsſpruch keinen Einfluß.

§. 152. Unträge auf Abänderungen oder Erläuterungen in den Beſtimmungen

der Verfaſſungsurkunde, oder auf Zuſäße zu derſelben , können ſowohl von dem

Könige an die Stände, als von den Ständen an den König gebracht werden .

Zu einem gültigen Beſchluſſe in dieſer Angelegenheit wird die übereinſtim

mung beider Cammern und in jeder Cammer die Anweſenheit von drei Vierthei

len der verfaſſungsmäßigen Zahl der Mitglieder , ſo wie eine Stimmenmehrheit

von zwei Drittheilen der Unweſenden erfordert ; auch kann von den Ständen ein

Tolcher Antrag nicht eher an den König gebracht werden , als bis in zwei ordents

lichen , unmittelbar auf einander folgenden Ständeverſammlungen deßhalb überein

ftimmende Beſchlüſſe gefaßt worden ſind. Bei dem erſten nach Publication der

Verfaſſungsurkunde zu haltenden Landtage kann aber eine Abänderung oder Ers

läuterung der Verfaſſung , oder ein Zuſaß zu ſelbiger , in der Ständeverſammlung

weder beantragt noch beſchloſſen werden .

§. 153. Wenn über die Auslegung einzelner Puncte der Verfaſſungsurkunde

Zweifel entſteht, und derſelbe nicht durch übereinkunft zwiſchen der Regierung und

den Ständen beſeitigt werden kann , ſo ſollen die für und wider ſtreitenden Gründe

ſowohl von Seiten der Regierung , als der Stände, dem Staatsgerichtshofe zur

Entſcheidung vorgelegt werden .
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Zu dieſem Behufe iſt von jedem Theile eine Deduction dem Gerichtshofe zu

übergeben , ſolche gegenſeitig mitzutheilen und in einer zweiten Schrift zu beant

worten , ſo daß jedem Theile zwei Schriften freiſtehen . Bei der Entſcheidung giebt

im Falle der Stimmengleichheit die Stimme des Präſidenten den Ausſchlag.

Der hierauf ertheilte Ausſpruch fou als authentiſche Interpretation angeſehen

und befolgt werden .

8. 154 . Ule Geſeke, Verordnungen und Obſervanzen , welche mit einer aus

drücklichen Beſtimmung der gegenwärtigen Verfaſſungsurkunde im Widerſpruche

ſtehen, ſind in ſo weit ungültig .

Indem Wir die vorſtehenden Beſtimmungen für das Staatsgrundgefen unſeres

Königreichs hiermit erklären , ertheilen Wir zugleich bei unſerm fürſtlichen

Worte die Verſicherung , daß wir nicht nur die darin enthaltenen Zuſagen ſelbſt

genau erfüllen , ſondern auch dieſe Verfaſſung gegen alle Eingriffe und Verleguns

gen kräftigſt ſchüßen wollen . "

Zu deſſen urkund haben Wir gegenwärtiges Staatsgrundgeſeke eigenhändig

unterſchrieben und mit unſerm königlichen Siegel verſehen laſſen .

So geſchehen und gegeben zu Dresden , am Vierten September , im Jahre

nach Chriſti, unſers- Erlöſers und Seligmachers Geburt, Ein Tauſend acht bun

dert und Ein und Dreißig.

Anton.

Friedrich Auguſt, H . Z. S .

Gottlob Adolf Ernſt Noſtiz und

· Sånckendorf.

Dr. Johann Daniel Merbach .



An I ag e.

Verzeichniß fåmmtlicher königlichen Schlöſſer und Gebåude in

Dresden , Pilniß , Morikburg, Sedlik und Hubertusburg, die

- für Sr. Majeſtát, die königl. Familie und den Hof- Etat

in gebraucht werden .

1) Das Reſidenzſchloß.

2 ) Das Ehrhardſche Haus.

3 ) Das Kühnſche Haus.

4 ) Das Gerriſche Haus.

5 ) Die Hofapotheke nebſt dem Backhauſe.

6 ) Das königliche Palais .

7 ) Die zum königl. Palais gezogenen Häuſer auf der kleinen Brüdergaſſe.
8 ) Die königl. Waſchhäuſer und Trockenpläße.

9 ) Das Brühlſche Palais nebſt Garten und Eisgrube.

10 ) Der Gondelſchuppen an der Elbe.

11) Die herzogl. Gartengebäude nebſt Vermachung.

12 ) Die Patientenburg.

13 ) Das ehemalige Roſfiſche Haus.

14 ) Die Schloßkalkhütte im Drangengarten.

15 ) Die Hofbauſchreiberei und Vorrathsgebäude.

16 ) Der Vorrathsſchuppen hinter dem katholiſchen Schulgebäude.
17 ) Die Hofmauerpolirer - Wohnung.

18 ) Die Hofzimmerpolirer - Wohnung.

19) Das Interims- Sprißenhaus nebſt der Feuergeräthsgehülfen - Wohnung.
20 ) Der Vorrathsſchuppen in der Oſtraalee.

21 ) Der Hofzimmerhof.

22) Das Rüſtkammergebäude.

23) Das Gebäude des Orangengartens oder die ſogenannten Zwingergebäude.

24 ) Das Japaniſche Palais nebſt Garten .

25 ) Das große Opernhaus nebſt Seitengebäuden .

26 ) Die königl. Theatergebäude.

27) Das theatraliſche Malergebäude auf der Oſtraallee.

28 ) Das Löwenhaus nebſt dem Stalle .

29 ) Das Reißigenſtallgebäude.

30 ) Das Kloſtergebäude.

31) Die neuen Ställe in der Oſtraallee.

32 ) Die Pferdeſtälle und Wagenſchuppen im Kloſter, italieniſchen Dörfchen , in

Neuſtadt und an der Brühiſchen Terraſſe.

33) Die Stallamtswieſen .
34 ) Die langebrückerwieſe .
35 ) Die geſammten Schloßgebäude nebſt Gärten in Morisburg.

36 ) Die geſammten Schloßgebäude nebſt Gartenanlagen und ſonſtigem Zubehör in

Pilniß .

37) Das Schloßgebäude und luſtgarten in Sedlig.
38 ) Das Palais im großen Garten.

39) Das Schloß zu Hubertusburg nebſt Zubehör.

Hannover. Gedruckt in der Königlichen Hofbuchdruckerei bei E . 2 . Selgener.
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